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ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

5. Band.

Die Bauführung.
Von Geh. Baurat Profeffor Huoo Koch.

Einleitung.
Zur Bauführung rechnet man im allgemeinen:

i) die fog. Vorarbeiten;
2) die Anfertigung des Entwurfes und des Erläuterungsberichtes;
3) die Aufteilung des Koftenanfchlages;
4) die Verdingung der Bauarbeiten;
5) die Leitung und Überwachung des Baues, welche

a) in den Arbeiten im Baubureau, demnach im Verkehr mit 
Behörden, Handwerkern ufw., und

ß) in der Beauffichtigung der Bauausführung felbft befteht.
Hieran foll im vorliegenden Band angefchloffen werden der Abfchnitt:

6) über Rüftungen und Baugeräte zur Beförderung der Materialien auf 
der Bauteile.

Die Bauführung bei Staats-, Gemeinde- und Privatbauten follte eigentlich 
die gleiche fein; doch zeigt fie infofern manche Abweichungen, als die Formen 
der Gefchäftsbehandlung bei erfteren bedeutend fchärfer geregelt find und der 
Bauleitende fich genau nach beftimmten Vorfchriften zu richten hat, während er 
fich bei Privatbauten freier bewegen kann und faft alles von feinem eigenen 
Ermeffen abhängt. Denn nur feiten wird es vorkommen, daß der Bauherr für 
fich Vorbehalte macht und dadurch die Freiheit der Tätigkeit feines Architekten 
einigermaßen befchränkt. Dies tritt befonders bei der Verdingung der Arbeiten 
hervor. Im nachftehenden werden deshalb hauptfächlich die Qrundfätze Berück- 
fichtigung finden, nach denen die Leitung der Staatsbauten erfolgt, und es foll 
— in Ermangelung ähnlicher Werke anderer Staaten — die „Dienftanweifung für 
die Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung'' in Preußen vorzugsweife 
in Betracht kommen.

Einteilung.

3.
Staats-, 

Gemeindc- 
und 

Privatbauten.

Handbuch der Architektur. I. 5. (a. Aufl.) 1



1. Abfchnitt

Vorarbeiten.

i. Kapitel.

Vorarbeiten im befonderen.
nau ro ramm Bevor man an das Suchen eines geeigneten Bauplatzes und an die An- 

auprogramm. ^er|jgUng von Vorentwürfen für den Neubau gehen kann, muß ein nach Mög
lichkeit erfchöpfendes Bauprogramm vorliegen, das vom bauleitenden Beamten 
oder vom Architekten in Qemeinfchaft mit der das Bauwerk fpäter benutzenden 
Behörde oder mit dem Bauherrn auszuarbeiten ift.

Da der Bauleitende es hierbei faft immer mit Laien zu tun hat, fo ift den 
Angaben der letzteren, befonders bezüglich der Maße, die größte Aufmerkfam- 
keit zuzuwenden; fie find in zweifelhaften Fällen fofort auf etwaige Irrtümer auf- 
merkfam zu machen, weil, wenn fpäter der Neubau an einzelnen Stellen den 
Anforderungen nicht entfprechen follte, fchließlich die Schuld faft immer auf 
dem Architekten ruhen bleibt.

Es empfiehlt sich deshalb, über die Angaben der Beteiligten eine Verhand
lung aufzunehmen und diefe von ihnen unterfchreiben zu laffen.

4- Nachdem durch das Bauprogramm der Umfang des nötigen Bauplatzes be-
ii"tciruchi>"gc" ftimmt und ein den Zwecken geeigneter gefunden ift, welcher nach öröße und 
dem Bauplatze. Form den Anfprüchen genügt und auch bezüglich der Höhe des Kaufpreifes nicht 

beanftandet wird, ift durch einen genauen Lageplan mit Angabe der Himmels
richtungen, der von dem Baubeamten anzufertigen ift, diefe Form und Größe 
der Bauftelle und ihre nächfte Umgebung zu erläutern. Nur wenn es fich um 
Klarftellung der Begrenzung und Größe des Grundftückes den Nachbarn gegen
über handelt, fällt diefe Aufgabe einem geprüften Landmeffer zu. Die Geftaltung 
der Oberfläche des Bauplatzes ilt durch eine Höhenmeffung, über welche fpäter 
noch einige Worte gefugt werden follen, zu beftimmen; auch ift die Befchaffenheit 
und Tragfähigkeit des Baugrundes durch Bohrungen oder Probebelaftungen 
feftzuftellen.

Es find ferner die Lage des höchften Grundwafferftandes oder, in der Nähe 
von ftehenden oder fließenden Gewäffern, des Wafferftandes überhaupt durch 
Erkundigung bei Behörden zu ermitteln, die Gewinnung guten und ausreichenden 
Trink- und Gebrauchswaffers, die Möglichkeit einer geregelten Entwäfferung 
und die Beteiligung der Auswurfftoffe ins Auge zu faffen, endlich auch die 
Zugänglichkeit des Grundftückes, etwaige Rechte der Nachbargrundftücke ufw. 
zu unterfuchen.
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Nach Abfchluß aller diefer Ermittelungen, fowie nach Genehmigung des 
Bauprogramms wird dem Baubeamten leitens der vorgefetzten Behörde der Auf
trag zur Ausarbeitung von Vorentwürfen (Skizzen), Erläuterungsberichten und 
Koftenüberfchlägen für alle Neubauten erteilt, deren Gefamtkoften vorausfichtlich 
mehr als 10000 Mark betragen.

Für die Vorentwürfe ift bei Staatsbauten der Maßftab von 1:200 und bei 
fehr umfangreichen Bauwerken ein folcher von 1:400 zu wählen; auch genügt 
hierfür die Anfertigung der Hauptgrundriffe, fowie eines Durchfchnittes. Bei 
Privatbauten wird ein etwas größerer Maßftab für diefe Zeichnungen, 1:150 bis 
1:100 genommen werden müffen; auch werden Anfichtsfkizzen und womöglich

s.
Auftrag

erteilung.

6.
Vorentwürfe 

(Skizzen).

Schaubilder (Perfpektiven), befonders bei freiftehenden Gebäuden, gar nicht zu 
entbehren fein.

Für Lage- und Höhenpläne genügt ein Maßftab von 1:500; in letztere find (* 7- 
jedoch die Höhen in io fachem Maßftab der Längen, alfo 1:50 aufzutragen. Höhmphn. 
Beffer jedoch als diefe Höhenpläne ift das Einträgen eines Höhennetzes in die 
Lagepläne; auch ift diefes Netz für fpätere Arbeiten brauchbarer. Die Mafchen- 
weite des Höhennetzes richtet fich nach der mehr oder weniger unregelmäßigen 
Geftaltung der Oberfläche des Bauplatzes. Fig. i gibt ein Beifpiel dafür. Die 
Angaben der Höhen beziehen fich entweder auf den zunächftliegenden Waffer- 
pegel oder auf einen angenommenen Nullpunkt. Bei Kirchenneubauten ift dem 
Lageplan auch eine photographifche Aufnahme der Umgebung des künftigen 
Bauwerkes von geeignetem Standpunkte beizufügen.

Bei Kirchenumbauten find dem Lageplan, der nicht nur die nächfte Um
gebung der Kirche, fondern auch ihre Stellung und ihre Wirkung in der Stadt
gegend, Dorflage ufw. erkennen läßt, eine oder mehrere photographifche Auf
nahmen vom Äußeren der Kirche mit ihrer näheren Umgebung, ferner vom

i*



4

Inneren der Kirche und von den vorhandenen Ausftattungsftücken beizufügen. 
Letztere können auch durch Aufnahmezeichnungen mit Angabe der Haupt- 
abmeffungen erfetzt werden. Ein beizufügender Bericht foll die Art, die Ent- 
ftehungszeit, den Wert und die Möglichkeit der Wiederverwendung der einzelnen 
Bauteile und Ausftattungsftücke erörtern, bezw. die Gründe für die Nichtwieder
verwendung darlegen. Dieter Bericht allein genügt bei Bauwerken ohne Denk
malswert ’).

Eriäuttungs- Der den Skizzen beizufügende Erläuterungsbericht muß gemäß den Angaben 
bericht. auf S. 2 über folgendes Auskunft geben:

i) die dienftliche Veranlagung zur Aufhellung des Vorentwurfes, alfo die 
Anführung der Verfügung der Behörde, in welcher der Auftrag er
teilt ift;

2) das Baubedürfnis;
3) die Befchaffenheit der Bauftelle und des Baugrundes;
4) die Befchreibung des Entwurfes;
5) Vorfchläge über die Bauart und die Heizeinrichtung, deren Wahl zu be

gründen und in allgemeinen Umritten zu erläutern ift;
6) den Zeitraum, innerhalb deffen Herfteilung, Abnahme und Abrechnung 

des Baues beabfichtigt werden;
7) die Bauleitung, die Art und Zahl technifcher Hilfskräfte bei der Bau

ausführung ufw.
8) eine überfchlägliche Berechnung der Baukoften. (Beifpiele fiehe Fuß

note 2).
überrchiigiiche Diele überfchlägliche Berechnung muß einmal nach einem Einheitspreife für 

Berechnung das Quadratmeter überbauter Grundfläche und dann nach einem folchen für das 
der Baukorten. Kubikmeter Rauminhalt erfolgen. Für beides gibt das unten genannte Werk8) 

folgende Vorfchriften:
,,i) Bei Berechnung der bebauten Grundfläche find die Abmeffungen des Erdgefchoffes zu

grunde zu legen. Kleine und niedrige Anbauten, die im Verhältnis zum ganzen Gebäude von 
unwefentlicher Bedeutung find, wie Freitreppen, Kellerhälfe ufw., find dabei fortzulaffen; dagegen 
find Anbauten von der Höhe des Erdgefchoffes, ferner bei Kirchen die Vorhallen, Sakrifteien, 
auch die Strebepfeiler, bei Turnhallen die Vorräume, Kleiderablagen und Geräträume zu berück- 
fichtigen.

2) Bei Berechnung des Rauminhaltes ift die bei der Flächenberechnung gewonnene Zahl 
mit der Höhe des Gebäudes von der Oberkante des Fundaments bis zur Oberkante der Umfaffungs- 
mauern zu multiplizieren. Haben einzelne Teile des Gebäudes verfchiedene Höhe, fo ift in der 
vorangegebenen Weife für jeden Gebäudeteil der Rauminhalt feftzuftellen.

Hierbei ift folgendes zu beachten:
a) Bei unterkellerten Gebäuden oder Gebäudeteilen (Fig. 2) ift die Höhe von der Oberkante 

des Kellerfußbodens an, bei nicht unterkellerten von der Oberkante des unterften Bankettes an 
(Fig. 3), jedoch nicht tiefer als l,on> unter der Erdoberfläche (Fig. 4) zu rechnen.

Ift ein Bankettabfatz nicht vorhanden, fo ift ein ideelles Bankett (Fig. 5) anzunehmen und 
für diefes 0,50 m von der Fundamenthöhe in Abzug zu bringen. Liegt die Kellerfohle im wefent- 
lichen in der Höhe der Erdoberfläche, fo ift das Gebäude nach Art der nicht unterkellerten zu 
behandeln.

■ ß) Reichen die Fundamente einfchließlich der Bankette bei nicht unterkellerten Gebäuden 
tiefer als 1,50 m unter die Erdoberfläche (Fig. 6) oder bei unterkellerten tiefer als O,oom unter die

* ) Weiteres in dem Miniftcrialerlaß vom 3. März 1901. Zentralbi. d. Bauvcrw. 1901. S. 125.
• ) Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten ufw. Berlin 1910. Bd. 1. S. 190 u. 201.
• ) Desgl. für die Lokalbeamten der Staats-Hochbauverwaltung. Berlin 1898.
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Oberkante des Kellerfußbodens (Fig. 7) herab, fo find die Koften diefer tiefer geführten Funda
mente ebenfo wie diejenigen der künftlichen Gründung (Fig. 8, 9 und 10) von den Koften des 
Gebäudes zu trennen und befonders in Anfatz zu bringen.

Fig- 3-Fig. 2. Fig. 4-

Fig- 5-

Fig. 10.Fig. 8.

y) Die Höhe wird bis zur Oberkante der Umfaffungsmauern (Fig. 11 u. 12), bei überhängen
den Dächern bis zur Unterkante der Dachfchalung (Fig. 13), bei Pultdächern bis zur Oberkante 
der niedrigen Umfaffungsmauer (Fig. 12) gemeffen.

Sind bei Kirchen die Türme, Chöre, Schiffe ufw. fortlaufend mit Giebeldreiecken bekrönt, 
fo ift die Oefamthöhe bis zur halben Höhe der Dreiecke zu rechnen.

8) Der Berechnung des Rauminhaltes von Türmen kleiner und mittelgroßer Kirchen ift die 
überbaute Grundfläche, im Erdgefchoß gemeffen, zugrunde zu legen und diefe mit der Gefamt- 
höhe zu multiplizieren, auch wenn fich der Grundriß in den oberen Qefchoffen ändert.



6

10.
Koften- 

ermittelung 
einer 

Oebäude- 
gruppe.

Vorfchriften 
über 

Abineffungen 
und 

Einrichtungen 
öffentlicher 
Gebäude.

Dasfelbe gilt für Strebepfeiler.
e) Für ein ganz oder teilweife ausgebautes Dachgefchoß, ferner für alle über die Oberkante 

der Umfaffungsmauern fich erhebende Bauteile, als Attiken, Ziergiebel, Türmchen, Kuppeln, reich 
ausgebildete Dächer, aus Werkftein hergeftellte Turmhelme ufw. ift, foweit diefe Teile nach vor- 
ftehendem bei der Berechnung noch nicht berückfichtigt worden find, der Gebäudehöhe eine 
entfprechende Mehrhöhe hinzuzufetzen.

Diefer Höhenzufchlag ift fo zu ermitteln, daß der dadurch vermehrte Rauminhalt bezüglich 
der Koften im wefentlichen den Mehrkoften der genannten Bauteile entfpricht.

J) Große, innerhalb der Gebäude liegende, mit Glas bedeckte und vom Erdgefchoß an 
durch mehrere Gefchoffe reichende Höfe oder Hallen find bis % ihres Rauminhalts in Abzug zu
bringen.“

Diefe Vorfchriften über überfchlägliche Koftenberechnungen haben jetzt
wohl allgemein in Deutfchland, auch bei Wettbewerbentwürfen, Geltung ge
funden. In Öfterreich werden jedoch noch
vollftändige, nach Titeln und Pofitionen ge- 
fonderte Koftenüberfchläge hergeftellt, bei pg. n. 
denen die Maffen der verfchiedenen Arbeiten
ohne Beifügen einer eingehenden Berechnung 
kurz angegeben und Einheitspreife hier
für zugrunde gelegt werden, fo daß fich ein 
folcher Koftenüberfchlag fchon dem genauen 
Koftenanfchlage erheblich nähert und bedeu
tende Maffen- und Vorberechnungen erfor
dert. (Näheres darüber im unten genannten 
Werke4).

Umfaßt eine Bauausführung verfchie- 
dene Baulichkeiten, fo find die Koften:

a) für das Hauptgebäude,
b) für die Nebengebäude, 
c) für die Nebenanlagen (Umwehrungen, 

Entwäfferung, Wafferzuführung, Be
leuchtung, Pflafterung und fonftige 
Befeftigung der Höfe, Gartenanlagen, 
Brunnen ufw.),

d) für die innere Ausftattung der Gebäude mit Mobiliar,
menten und dergl.

gefondert zu ermitteln.

Geräten, Inftru-

Über die Abmeffungen und Einrichtungen öffentlicher Gebäude und Anlagen 
gibt es in den verfchiedenen Staaten gewiffe Beftimmungen und Vorfchriften, 
welche beim Entwerfen und auch bei der Berechnung der Koften zu beachten 
find. Ihre Wiedergabe würde hier zu weit führen. Für Preußen ift auf diefe 
Vorfchriften in der in Fußnote 2 genannten Dienftanweifung (S. 58) hingewiefen. 
Sie beziehen fich hauptfächlich auf Gerichts-, landwirtfchaftliche, Forft-, Kirchen- 
und Schulbauten. (Siehe auch das unten genannte Werk6).

u. Die Preife find natürlich großen, fowohl zeitlichen wie auch örtlichen
re,re- Schwankungen unterworfen. Am genaueften laffen fich die Einheitsfätze durch 

Vergleich mit den Koften ganz gleichartig ausgeführter und ausgeftatteter, nicht

*) Röttinger, J. Die Ballführung ufw. Wien 1890.
•) Schulz, W. Der Verwaltungsdienft der Königl. Preußifchen Kreis- und Wafferbau-lnlpectoren. Nachtrag II 

Berlin 1887.
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in allzu großer räumlicher Entfernung gelegener Gebäude ermitteln. Auch dabei 
aber find etwaige Steigerungen oder Ermäßigungen der Arbeitslöhne oder 
Materialpreife zu berückfichtigen und dann entfprechende Prozentfätze dem bei 
den bereits vorhandenen, ähnlichen Gebäuden ermittelten Einheitspreife hinzu
zufügen oder abzurechnen. (Näheres über überfchlägliche Koftenbeftimmungen 
und Wertermittelungen fiehe im unten genannten Werke8).

Bei Staats- und Gemeindebauten kommt es darauf an, daß alle Anfätze der D £ 
Koftenüberfchläge nachprüfungsfähig find. Folgendes Beifpiel, den früher ge- «higkett

nannten „Vorfchriften" entnommen, betreffend den Neubau einer Dorfkirche foll dcr Anfltze- 
die? klar machen.

Die überbaute Grundfläche beträgt:
a) für das Haupt- und Nebenfchiff (ohne Turm und 

Strebepfeiler)........................................................ 13,40 x 12,:to = 164,82 m»
für den Reft des Hauptfchiffes einfchl. der Altar- 

() OQ _L_ 3 90 
nifche...................... 10,20X9,20+ „ L + 3,box 0,51 = 114,681'"

zufammen 279,so im
b) für den Turm................................................................. 5,sox 5,so= 30,25 „
c) für die Sakriftei................................................ • • • • 3,oox 5,so = 19,so im
d) für den Anbau zur Bahrenkammer ohne die Strebe

pfeiler ................................................................... 2,40 X 6,50=15,60 „
zufammen 35,ioim

Unter Zugrundelegung des Rauminhaltes berechnen [ich die Koften, wie folgt:
Das Schiff enthält 164,80 -j- 114,70 = 279,50 qm oder bei 10,20 m Höhe = 2850,oo cbm
Die Anbauten enthalten 19,so -{- 15,60 = 35,10 » » » 3,80 » » = 133,88 »
Die Bälgekammer enthält 4,10 x 2,40 = 9,84 » » » 4,00 ,, „ = 39,,,

zufammen 3023,64 cbm
oder rund 3024 cbm zu 17 Mark.................................................................... = 5> 4°8 Mark,
dazu der Turm mit 30,25 qm bei 22,00 m Höhe = 665,so cbm zu 32 Mark . = 21 296 „

zufammen 72704 Mark.
Die Angemeffenheit der Einheitspreife von 17, bezw. 32 Mark ift hiernach noch durch 

folche bereits fertig geftellter Kirchen unter Angabe des Baujahres derfelben zu begründen.

Für den Voranfchlag einer größeren Bauausführung gibt nachftehendes ein 
Beifpiel, wobei jedoch die Vorderfätze für den Rauminhalt fortgelaffen find’).

Koftenüberfchlag

für den Neubau eines ftädtifchen Krankenhaufes im Pavillonfyftem für 600 Kranke.

14.
Beifpiel 
eines

Voranfchlages 
einer 

größeren
Bauausführung.

•) Handbuch der Baukunde. Abt. I, Heft 1: Baufiihrung und Baurecht. Von Posern. Berlin 1887. 
’l Entnommen dem in Fußnote 6 genannten Werk.

Im einzelnen 
Mark

Im ganzen 
Mark

I
II

Verwaltungsgebäude: 15 300 cbm Inhalt zu 16,00 Mark = . . .
Wirtfchaftsgebäude mit Wafferturm, und zwar:

Wirtfchaftsgebäude, 10 000 cbm zu 12,oo Mark =...............
Wafferturm, 2150 cbm zu 18,00 Mark =..............................
Schornftein, 35 m hoch, rund 172 cbm zu 25,00 Mark =__ .

120000
38 700
4 30°

244 800

ni-vm

1X-XIV

6 zweiftöckige Pavillons für je 64 Betten, zu 10000 cbm —
60 000 cbm Zu 16,00 Mark =.................................................

6 einftöckige Pavillons für je 36 Betten, zu 4400 cbm =
26 400 cbm Zu 18,00 Mark =..................................................

zufammen: 163000

960000

475 200
Seitenbetrag: 1 843 000
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XX

XXI

XXII

XV 
XVI 

XVII 
XVIII

XIX

Im einzelnen 
Mark

Im ganzen 
Mark

Übertrag: 1 843 000
Badehaus einfchl. Einrichtung, 1150 «hm zu 30,00 Mark = . . — 34500
Leichenhalle, 4110 cbm zu 20,00 Mark =...................................... — 82 200
Eishaus, 400 cbm zu 30,00 Mark =.............................................. — 12 000
Inventarium, einfchl. Wäfche für 600 Kranke, zu 450,00 Mark = 
Mafchinelle Einrichtungen ufw.:

2 Danipfkeffel mit je 35 qm Heizfläche, einfchl. Einmaue-

270000

rung, Armatur und Speifevorrichtung zu 6000 Mark = 
2 Dampfpumpen mit Betriebsdampfmafchinen, einfchl.

12 000 —

Dampfleitung und Pumpenleitung zu 3000 Mark = . 
Mafchinenfundamente und gemauerter Kanal für die

6 000 —

Pumpenleitung bis zum Brunnen =............... ...
2 Wafferbehälter zu COcbm Inhalt, einfchl. der Rohr-

1 000 —

leitungen zu 2000 Mark =..............................
Einrichtung der Dampfkochküche und der Spülküche für

4 000 —

600 Kranke, zu 20,00 Mark =....................................  
Einrichtung der Wafchküche, Plättftube, Trockenkammer

12000 —

ufw. für 600 Kranke, zu 6,00 Mark =........................... 3600 —

Umgebungsarbeiten:
Tit. 1. Bodenregulierung, Wegebefeftigung, Oartenanlagen:

zufammen: 38600

65 300 qm unbebaute Fläche zu 2,50 Mark = rund . . 168300 —
Tit. 2. Entwäfferungsanlagen, 65 300 qm zu 1,00 Mark =
Tit. 3. Waffer-, Gas- und Telegraphenleitungen außerhalb

65300 —

der Gebäude, 65 300 qm zu 1,00 Mark =.......................
Tit. 4. Umwehrungen, 967 m fteinerne Umwehrungsmauer 

zu 90 Mark = rund............................87 000 Mark
140 m fchmiedeeiferne Umwehrung einfchl.

der Tore zu 150,00 Mark =................... 21000 „
100 m hölzerne Einfriedigungen der Wirt- 

fchaftshöfe ufw. zu 10,00 Mark = . . . . 1 000 ,,

65 300

Zufammen:
Tit. 5. Brunnen: 2 Keffelbrunnen von 2 m lichter Weite,

109000 —

je etwa 20 m tief für 1 m Tiefe 150,00 Mark = . . . .
Tit. 6. Insgemein: Afche- und Müllgruben, 4 Stück zu

300 Mark =.....................................................1 200 Mark
1 Springbrunnenbecken =.............................. 1 000 »
Für unvorherzufehende Ausgaben bei XX = 10900 „

6000

Zufammen: 13 100 —

Insgemein:
Anlage eines befeftigten Weges außerhalb des Anftalts-

zufammen: 427000

gebäudes, etwa 100m Länge zu 50,00 Mark =...........  
Für Herfteilung eines gemauerten Entwäfferungskanals,

5000 —

etwa 100 m Länge zu 20,00 Mark =..........................  
Für Heizverfuche, Probeheizungen, fowie für unvorher-

2 000 —

zufehende Ausgaben =..................................................... 35 700 —

Bauleitung ufw.
Beamtengehälter beim Entwerfen und bei der Bauleitung, 

für Bureaukoften, Reifen, Bauzäune, Materialienfchuppen, 
Befeftigung und Entwäfferung der Bauftelle während 
der Bauzeit und fonftige vorübergehenden Zwecken 
dienende Anlagen, etwa 4% der obigen Barfumme

zufammen: 42 700

= 0,04 x 2760 000 Mark = rund............... .................. — 110000
Anfchlagsfumme: 2 860 000
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Es fei jetzt fchon bemerkt, daß für alle mit römifchen Zahlen bezeichneten 
Teile des Voranfchlages fpäter nicht nur befondere Anfehläge anzufertigen, fon- 
dern auch befondere Rechnungsbücher, im vorliegenden Falle alfo 22, anzulegen 
find.

Ein genaueres Ergebnis läßt fich nach Pofern^ dadurch erzielen, daß man 
unter Fortlaffung der üblichen Einteilung in Titel alle Arbeiten, denen gleiche 
Marten zugrunde liegen, in einen Anfatz zufammenfaßt, alfo für ganze Gruppen 
von Arbeiten der Erfahrung entnommene Kofteneinheitsfätze einträgt, fo z. B. bei 
Heizung, Gas- und Wafferleitung, Anfichtsflächen des Gebäudes ufw. Diefe Ein- 
heitspreife werden in den verfchiedenen Gegenden und Orten Deuttchlands aller
dings fehr voneinander abweichen, fo daß folche hier anzuführen völlig über- 
flü fig ift.

Die ftädtifche Bauverwaltung in Berlin hat ftatiftifche Ermittelungen an- 
geftellt, nach denen nachfolgende Tabellen für Berechnung des Mauerwerkes, 
Mauermaterials und der Holzmaffen Geltung haben“).

>5 
Genauere 

Berechnung 
des 

Voranfchlages.

Tabelle 1.
Maffeneinheiten, benutzbar zur Ermittelung der Maurerarbeiten und

Mauerbauftoffe für Ziegelbau der Umfaffungs- und Scheidewände.

Bemerkung. Der Mauerbauftoffbedarf 
in den Wänden (ausfchl. Gewölben, 
Pflafter, freiftehenden Schornfteinen 
ufw.) beträgt vom getarnten Mauer
bauftoffbedarf ausfchl. desjenigen 
für die Bankette: Ziegel 85%, 
Kalk 60 0/0 .

1) Einftöckige Arbeitswohnhäufer:
a) Einzel-, Doppel- und Vierhäufer
ß) Reihenhäufer..............................

2) Mehrftöckige Wohnhäufer mit ge
wölbtem Keller:

“) in gefchloffenem Grundriß . .
ß) in zerlegtem Grundriß . » . .

3) Gebäude mit größeren Raumein
teilungen, mit gewölbten Kellern 
und Flurgängen:

“) in gefchloffenem Grundriß . .
ß) in zerlegtem Grundriß . . . .

Mauerquerfchnitt in % der 
überbauten Grundfläche

ab
zu

g 
vo

lle
n 

er
ks

Getarnter Mauer
bauftoffbedarf für 
100 cbm Gebäude, 

Bankette aus- 
gefchloffen (für 
mehrgefchoffige

Gebäude)

(<□urtbogen voll berechnet)

an
 ke

tte

G
ef

ch
oß

G
ef

ch
oß

G
ef

ch
oß

G
ef

ch
oß

CO 
0 
l

; Ö)50 E

CQ Ui •• et co Q Ziegel Kalk Zement

1 2 3 ■1 5 6 7 8 9 10 11

40 80 25 __ __ _ __

37 28 21 — — — — — — — —

45 83 25 22 20 10 _ 8,50 4,00 0,15
4S 35 27 23 21 — 18 19—22 9,00 4,25 0,20

42 30 21 18,5 16 16 9 7,50 3,50 0,25
46 33 24 21 18 18 11 — 8,00 3,75 0,30

»Die Angaben in den Reihen 1—7 der Tabelle dienen zur Ermittelung des Mauerwerkes 
behufs Berechnung des Arbeitslohnes, die Angaben der Reihen 9—11 zur Ermittelung des getarnten 
Mauerbauftoffbedarfs ausfchl. desjenigen für die Grundmauern. Bei Verblendbauten ift der Bedarf 
an Verblendfteinen eingefchloffen. Durch befondere Berechnung desfelben und Abzug vom ge
tarnten Steinbedarf erhält man den Bedarf an Hintermauerungsziegeln. (Hiervon kann man ge
gebenenfalls etwa 4% Hartbrand für ftärker beanfpruchte Mauerteile rechnen.) Die Angabe in 
Reihe 8 ermöglicht unter Berückfichtigung der Anmerkung im Kopfe der Tabelle die anderweitige 
Berechnung des Mauerbauftoffbedarfes aus den Angaben in Reihe 1—7. Der Jiöhere Satz für 
den Abzug in Reihe 8 gilt für Bauten mit reicherer Verwendung von Terrakotten oder Hauftein 
zu Gefimfen.

') Nach: Baukunde des Architekten, a. a. O., S. 68.
•) Nach ebendaf., S. 69.
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Die Sätze in Reihe 9 entfprechen nicht dem gewöhnlich vorausgefetzten Bedarf von 
400 Ziegeln (des Normalforinats) für 1 cbm 4- 4 °/0 Bruch, fondern dem tatfächlichen Verbrauch 
(einfchl. Bruch) von 390 Ziegeln für lcbme je nach Güte der Bauftoffe und der gemauerten 
Schichtenhöhe wechfelt indeffen der tatfächliche Bedarf und werden möglicherweife Abänderungen 
erforderlich.

Bei Gebäudearten, für welche die in Reihe 1—7 angegebenen Sätze nicht paffend er- 
fcheinen, kann der Mauerquerfchnitt für 1 Qefchoß befonders berechnet werden und find dann 
die Mauerquerfchnitte der anderen Gefchoffe unter Zuhilfenahme der Verhältniszahlen zwifchen 
den Mauerftärken der verfchiedenen Gefchoffe zu ermitteln.

Tabelle 2.
Maffeneinheifen, benutzbar zur Ermittelung des Holzbedarfes.

Holzbedarf Meter Kubikmeter

1) Balkenlagen von Wohngebäuden für 100 qm Decke.......................................... 150 7,50
2) Schul- und Verwaltungsgebäude, desgl.................................................................. | 135 8,00
3) Innere Fachwerkwände für 1 qm............................................................................ 1,50 0,025

Äußere Fachwerkwände, desgl................................................................................ 2,25 0,05
4) In Dächern über einfachen Gebäuden mit rechteckigem Grundriß und etwa

10 ro Tiefe für 100 qm überbauter Fläche............................................................. 275 5,00
5) Desgl. bis 15 m Tiefe für 100 qm bebauter Fläche.............................................. 275 7,00
6) Desgl. bei zerlegtem Grundriß, desgl................................................................... 300 7,50—8,00
7) Steile Kirchendächer mit etwa 00 Grad Steigung und 15—20 m Tiefe, desgl. 350-400 10-11

Die gefamte Maffenberechnung geftaltet fich nach dem hier angegebenen Verfahren fehr ein
fach, wie nachftehendes Beifpiel zeigt.

Gegeben fei ein Gebäude der Klaffe 3b, Tabelle 1, mit 
1000 qm Grundfläche, Keller von 8,00 m, 3 Gefchoffe 
von je 4,oom, Drempelwand von 1,50 m Höhe; Gefamt- 
höhe alfo 16,so m. Es ergibt fich folgende Berechnung:

1 2 3 4

Mauer- 
quer- 

fcnnitt 
qm

Höhe

Hl

Mauer
werk 

cbm

Decken 
bezw. 

Fußböden
qm

Kellergefchoß 1000 x 0,ss......................................
Erdgefchoß 1000 x 0,24 ......................................
I. Obergefchoß 1000 x 0,21................................   .

II. Obergefchoß 1000 x 0,18.......................................
Drempel wände 1000 x 0,n.......................................

2 Giebel, 15 m lang, 2 x 15 x 0,4.................................

833,0
240,0
210,0
180,0
111,0

12

3
4
4
4
1,5
4
2

999,o 
960,0 
850,0
720,0 
165,0

24,o

666,0 
760,0 
79O,o 
82O,o 
89O,o

Summa des Mauerwerkes zur Berechnung des Arbeitslohnes 
Ab 20 u/o für Öffnungen '.........................................................................................

3718,0
743,6

Mauerwerk zur Bauftoffberechnung....................................................................... 2974,4

2974 cbm Mauerwerk zu 390 Ziegel und 1251 Kalk, fonach Gefamtbedarf: Ziegel
Taufend

Kalk 
cbm

(laut Anmerkung zu Tabelle 1)
. U6O,o

z,eßel: -Ö,5T..........................................................................................

„ 11 371,8Ka,k: 0,60............................................................................................

1160,0

1365

371,8

619

Der Gebäudeinhalt beträgt: 1000 x 16,5= 16500cbm, fonach Bauftoffbedarf 
nach den Angaben in Reihe 9 und 10 der Tabelle I:

Ziegel
Taufend

Kalk 

cbm

Ziegel: 16500 X 0,08 ............................................................................
Kalk: 16500 x O,os75............................................................................

1320
618,75
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Der nach beiden Verfahren wie vor berechnete Bauftoffbedarf ftimmt fehr gut überein; zur 
Benutzung mag fich das Mittel beider Rechnungsergebniffe empfehlen. Der Kalkbedarf für die 
Grundmauern ift befonders zu berechnen.

In Reihe 4 der obigen Tabelle hat man gleichzeitig die Flächen der inneren Räume er
halten. Bringt man davon die Flächen der überwölbten Räume und der Treppenöffnungen in den 
Gefchoffen in Abzug, fo erhält man unmittelbar die Fläche der Balkendecken.

Nur für die Berechnung der Wandflächen (zur Ermittelung des Arbeitslohnes für Wandputz) 
ift es nicht möglich, brauchbare Maffeneinheitsfätze zu geben. Die bezügliche Ermittelung muß 
auf die gewöhnliche Art und Weife befonders vorgenommen werden.

Unter Benutzung der Maffeneinheitsangaben berechnet man am beften die Koften des 
Arbeitslohnes für Mauerwerk, Gewölbe, Pflafter ausfchl. Bauftoff, dann Mauerbauftoffe getrennt, 
aber .ohne Berückfichtigung der Verblendfteine ufw.

Alle die Faffaden betreffenden Koften ermittelt man unter Anwendung eines Einheitsfatz.es 
für 1 q™ als Zulage zum rohen Mauerwerk.

Decken werden einfchl. Balken, Fußböden, Stakung, Schalung, Rohrputz (ausfchl. Mörtel), 
welcher fchon beim Mauerbauftoff berückfichtigt ift, und Anftrich berechnet. Für reicher behan
delte Decken einzelner Räume find entfprechende Zufchläge zu machen.

Ebenfalls wird für Dächer ein Einheitspreis für 1 q“ überbauter Fläche einfchl. Holzkonftruk- 
tion, Schalung, Eindeckung und Klempnerarbeit benutzt.

Türen werden einfchl. Dübel und Überlagsbohlen, Befchlag und Anftrich für 1 Stück be
rechnet, Fenfter desgl. einfchl. Einfetzen und Verputzen, Verglafung und Anftrich.

Gas- und Wafferleitungen find nach der Zahl der Ausläffe zu berechnen.
Will man die Koften der Maurerarbeiten einfchl. Bauftoffe ermitteln, fo find für 1 cbm Mauer

werk ausfchl. Öffnungsabzug 310-320 Stück Ziegel zu rechnen."

Bei mangelnder Erfahrung tut man gut, die Einheitspreife durch Anfragen >6- 
bei zuverläffigen Handwerksmeiftern und Fabrikherren feftzuftellen, nicht aber die rer,f*'’rlu"8 
Angaben von Handbüchern zu benutzen, welche meift veraltet find und nur für Pre,fe- 
beftimmte Orte Geltung haben. Allenfalls können die Baukalender, bei welchen 
die Preisangaben öfterer Prüfung unterliegen, zu Rate gezogen werden.

Stehen die Baumittel für Vorarbeiten noch nicht zur Verfügung, ift alfo ein 
Baufonds noch nicht vorhanden, fo ift die Bereitftellung der Vorarbeitungskoften nere“f^"“nß 
mittels einer in doppelter Ausfertigung vorzulegenden Bedarfsnachweifung nach vorarbeitung»- 

beiftehendem Mufter zu beantragen, und zwar für jedes Etatsjahr befonders unter 
Angabe des Gefamtbedarfs, wenn fich die Vorarbeiten über mehrere Jahre hin 
erftrecken tollten10 “■ n).

techn. Hilfskräfte
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’°) Weiteres im Zentralbl. d. Bauverw. 1905. S. 197.
») Desgl. in Dienftanweifung ufw. A. a. O. Anhang. S. 381.
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weiteres Die V°re,itwürfe, Erläuterungsberichte und Koftenüberfchläge find dem Bau- 
vertahren herrn vorzulegen oder an die vorgefetzte Dienftbehörde einzureichen. Nach er- 

rert"fteiit,nR ^°'^er Prüfung durch jene Behörde, bezw. die Oberprüfungsbehörde, müffen jene 
der Arbeiten noch den den fpäteren Neubau benutzenden Behörden oder Perfonen 

^e' Staatsgütern z. B. den Pächtern) zur Äußerung vorgelegt, Bedenken am 
beiten durch gemeinfame Beratung erledigt werden.

Laien, welche mit Bauten feiten oder gar nicht zu tun haben, find von vorn
herein darauf aufmerkfam zu machen, daß fpäter, nach erfolgter Fertigftellung 
und Genehmigung der ausführlichen Entwürfe und Koftenanfchläge, Ab
weichungen von diefen nur ausnahmsweife ftatthaft find. Bei größeren Bauaus
führungen find fie ihnen jedoch nochmals zur Äußerung vorzulegen.

Dies hat natürlich für nicht öffentliche Bauten keine Geltung. Hier wäre der 
Bauherr von ehrenhaften Baumeiftern nur darauf aufmerkfam zu machen, daß 
Abweichungen vom genehmigten Entwürfe während der Bauausführung befonders 
bezahlt werden müffen und die Koften des Baues gewöhnlich wefentlich erhöhen.

2. Kapitel.

Architektonifche Wettbewerbe.
19.

Orundrätze für 
das Verfahren

bei öffentlichen 
Preis

Im Anfchluß an das über die Vorarbeiten Getagte mögen hier die Grund
fätze für das Verfahren bei öffentlichen Preisausfehreiben in Deutfchland mit-
geteilt werden.

Für die Erlangung von Entwürfen für bedeutendere Bauten wird jetzt felbft In Denticnianu. o o j
vom Staat häufig der Weg des befchränkten oder öffentlichen Preisausfehreibens 
gewählt. Bei erfterem wird nur eine beftimmte Anzahl von Architekten zur Be
arbeitung der Entwürfe eingeladen, während bei letzterem es einem jeden 
freifteht, fich am Wettbewerb zu beteiligen. Nicht immer führt er unmittelbar 
zum Ziel. Oft wird unter den mit Preifen ausgezeichneten Architekten noch ein 
zweiter Wettbewerb veranftaltet, weil aus ihren Entwürfen erft die Schwächen und
Lücken des dem Preisausfehreiben zu Grunde gelegten Programms erfichtlich 
wurden, wobei dann gewöhnlich alle Beteiligten in gleicher Weife für ihre 
Arbeit entfehädigt werden. Oft auch wird dem preisgekrönten Architekten allein 
eine Umarbeitung feines Entwurfes aufgegeben, wodurch ein geringerer Zeit- 
verluft entfteht.

Faft durchweg hat das öffentliche Preisausfehreiben den Erfolg, daß die 
Aufgabe von den verfchiedenartigften Gefichtspunkten aus zur Löfung kommt und 
man deshalb ficherer hoffen kann, unter den vielen Entwürfen einen den An
forderungen entfprechenden zu bekommen, als wenn ein einzelner Architekt allein 
mit der Bearbeitung der Aufgabe betraut wird.

Die vom Verbände deutfeher Architekten- und Ingenieurvereine im Jahre 
1897 aufgeftellten Grundfätze wurden durch die 33. Abgeordneten-Verfammlung 
des Verbandes in Düffeldorf im Jahre 1904 verbeffert und haben nunmehr all
gemeine Gültigkeit.



13

Vorbereitung des Wettbewerbes.
§ 1. Es find zwei Arten von Wettbewerben zu unterfcheiden:

1. der öffentliche Wettbewerb.
a) als Welt-Wettbewerb ohne Befchränkung der Nationalität der Teilnehmer;
b) als deutfcher Wettbewerb; bei Wettbewerben diefer Art muß in der Ausfehreibung genau 

gefagt werden, ob unter „Deutfchen" auch Deutfch-Öfterreicher und Deutfch-Schweizer einbegriffen 
fein follen, ob der Wettbewerb fich auf in Deutfchland Anfäffige befchränkt oder auf geborene 
Deutfche, einerlei, wo deren Aufenthalt ift, ausdehnt.

c) als Orts-Wettbewerb für einzelne Landesteile, Orte oder Vereine; diefe Art eignet fich 
für Aufgaben, welche ohne genaue Kenntnis der örtlichen Verhältniffe fchwer zu löfen find, und 
für welche fich ausreichende Kräfte im Ausfehreibungsgebiete vorfinden.

II. der befchränkte Wettbewerb, zu dem nur beftimmte Perfonen eingeladen werden.
Die Entwürfe diefer Gattung werden alle honoriert; vergl. § io.
Jedem Teilnehmer find die Namen der übrigen beteiligten Mitbewerber zu nennen.
Bei beiden Arten I und II find grundfätzlich zu unterfcheiden:

a) Skizzen-Wettbewerbe (Ideen-Wettbewerbe)
b) Entwurfs-Wettbewerbe.
Der Verband empfiehlt, bei allen Aufgaben von großem Umfange und befonderer Eigenart 

zunächft die Erlangung von Skizzen zum Gegenftand des Wettbewerbes zu machen.
§ 2. Die Art des Wettbewerbes, ob er öffentlich, oder befchränkt, ob er auf die Erlangung 

von Skizzen oder von Entwürfen gerichtet fein foll, fowie das Programm ift von dem Bauherrn 
in Verbindung mit den Preisrichtern feftzuftellen, für alle großen und bedeutungsvollen Aufgaben 
möglichft in gemeinfchaftlicher, mündlicher Beratung.

In allen Fällen muß das Programm vor der Ausfchreibung von allen Preisrichtern und Er- 
fatzmännern in feinem Wortlaut genehmigt fein.

§ 3. Die Anzahl der Preisrichter muß eine ungerade fein. Unter ihnen muß die Mehrzahl 
aus Bau fach verftändigen beftehen.

Im Verhinderungsfälle ift das vorgenannte Stimmenverhältnis durch im voraus zu beftim- 
mende Erfatzmänner wieder herzuftellen.

Die Preisrichter und Erfatzmänner müffen fich zur Annahme des Richteramtes bereit er
klärt haben.

Die Annahme des Preisrichteramtes bedingt Verzichtleiftung auf jede unmittelbare und mittel
bare Beteiligung an dem Wettbewerbe.

Aufftellung des Programms.
§ 4. Das Programm hat Angaben zu enthalten über folgende Punkte, foweit für den ein

zelnen Fall anwendbar:
a) die Bezeichnung der Art des Wettbewerbes (§ 1),
b) Lage des Bauplatzes unter Beifügung eines erfchöpfenden Lageplans mit Höhenzahlen 

und Windrofe, Bodenbefchaffenheit, Grund- und Hochwafferverhältnifle, znläffige Ausnützung 
(f. unten),

c) Zahl, Größe, Lage und Zweck aller geforderten Räume, deren Zufammenhang unterein
ander und Benutzungsart; etwaige außergewöhnliche Höhe, Beleuchtungsweife, Orientierung ein
zelner Räume,

d) Stil, foweit ein beftimmter Stil verlangt wird, Hauptbaumaterialien, Angaben über Kon- 
ftruktionsfyfteme, Materialbeanfpruchungen, Nutzlaften, Winddruck, Steigungs- und Krümmungs- 
verhältniffe, Verkehrsbedürfniffe,

e) Höhe und Berechnungsweife der Baukoften (f. unten),
f) die Anzahl der Zeichnungen und deren Maßftäbe (f. unten), Umfang der geforderten 

Erläuterungen und Berechnungen,
g) die Kennzeichnung der Arbeiten durch Kennwort oder Namen,
h) den Termin und die Adreffe der Einlieferung (f. unten),
i) die Preife (§§ 7, g, 10 und 11),

k) die Erklärung, ob der Bauherr bereit ift, einem der Bewerber die weitere Bearbeitung der 
Pläne und die Bauleitung zu übertragen, oder ob er nur beabfichtigt, Zeichnungen (Ideen) zu 
erwerben,

Blblioteka
Pol. Wrod.
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1) die Namen der Preisrichter bezw. Erfatzmänner (§ 3).
Zu den einzelnen Punkten find folgende nähere Erläuterungen zu geben:
Zu b) Auf die wichtigften einfchlägigen Beftimmungen der örtlichen Baupolizei-Ordnungen 

ift hinzuweifen unter Beigabe eines Abdruckes derfelben zum Programm oder wenigftens unter 
Angabe der Bezugsquelle derfelben. Falls eine Perfpektive verlangt wird, ift der Standpunkt 
vorzufchreiben und wenn möglich eine Photographie des Bauplatzes und feiner Umgebungen von 
diefem Standpunkte aus beizufügen.

Zu e) Die Koften-Veranfchlagung von Gebäuden darf bei Skizzen-Wettbewerben nur nach 
Kubikmetern umbauten Raumes bezw. nach Quadratmetern bebauter Fläche gefordert werden.

Im Programm find die der Berechnung zugrunde zu legenden Einheitspreife für das Kubik
meter umbauten Raumes oder für das Quadratmeter bebauter Fläche unter Angabe der Berech
nungsweife vorzufchreiben, vorbehaltlich der für befondere Aufbauten und außergewöhnliche 
Tiefbauten zu machenden Zufchläge.

Bei dem Entwurfs-Wettbewerbe ift es dagegen zuläffig, fpezielle Koftenanfchläge zu fordern. 
(Wegen der in diefem Falle eintretenden Erhöhung der Preife vergl. § 11).

Zu f) Anzahl und Maßftäbe der Zeichnungen find auf das zur Klarlegung der Löfung Un
erläßliche zu befchränken. Beifpielsweife foll bei Skizzen-Wettbewerben in der Regel der Maßftab 
1:400 bis 1:200 betragen, bei Entwurfs-Wettbewerben 1:200 bis 1:100. Für Klein-Architekturen, 
Monumente und Bauwerke geringeren Umfanges ift ein größerer Maßftab zuläffig.

Bei Wettbewerben für Hochbauten, deren Heiz-, Beleuchtungs-, Lüftungs- und andere An
lagen nicht bcfonders wichtig für das Bauwerk find, dürfen die fpeziellen Pläne zu diefen An
lagen nicht gefordert werden, fondern nur die allgemeinen Angaben über deren Grundzüge.

Zu h) Das Programm hat genaue Beftimmungen darüber zu enthalten, wie der angegebene 
lermin der Einlieferung aufzufaffen ift. Sofern nichts anderes feftgefetzt wird, foll als Eingangs- 
lermin der lag der Einlieferung bei der Poft oder Eifenbahn gelten, wobei der Aufgabeftempel 
als maßgebend anzufehen ift.

§ 5. Bei vorftehenden Angaben find Anforderungen, welche unbedingt erfüllt werden müffen, 
auf das Beftimmtefte zu unterfcheiden von folchen, die nur als Wünfche gelten follen. Insbefondere 
ift im Programm deutlich zu fagen, ob auf die Einhaltung einer beftimmten Baufumme das Haupt
gewicht gelegt wird, fo daß alle Pläne, welche diefelbe überfchreiten, von dem Wettbewerbe 
auszufchließen find, oder ob die genannte Baufumme nur als ungefährer Anhaltspunkt dienen foll, 
in welchem den Bewerbern ein freier Spielraum ausdrücklich vorbehalten bleibt.

Prüfung und Preisverteilung.
§ 6. Die Ausfchließung einer Skizze oder eines Entwurfes von der Preisbewerbung tritt von 

feiten des Preisgerichts ein, wenn den unbedingt zu erfüllenden Programmforderungen nicht ge
nügt, insbefondere die Einlieferung nicht rechtzeitig erfolgt ift.

Von den hiernach zugelaffenen Arbeiten find durch die Preisrichter diejenigen Stücke von 
der Beurteilung und Ausftellung auszufchließen, welche über das im Programm Verlangte hinaus
gehen.

§ 7. Soweit hiernach mindeftens fo viele programmgemäße Arbeiten vorhanden find, wie 
Preife ausgefetzt waren, müffen die ausgefetzten Preife den relativ beften Entwürfen zugefpröchen 
werden. Abweichungen von der programmäßigen Verteilung der Preife dürfen nur dann erfolgen, 
wenn die Befugnis hierzu im Programm deutlich ausgefprochen ift und ein einftimmiger Befchluß 
der Preisrichter vorliegt.

Über den Ankauf nicht preisgekrönter Arbeiten im Rahmen der hierfür bereitgeftellten 
Mittel entfeheidet ebenfalls das Preisgericht.

§ 8. Das Urteil der Preisrichter ift durch ein fchriftliches Gutachten zu begründen, in 
welchem die allgemeinen Oefichtspunkte zu erörtern und die auf die engere Wahl gelangten Ent
würfe eingehend zu befprechen find. Das Gutachten ift bei der Ausftellung auszulegen und ab- 
fchriftlich allen Teilnehmern an dem Wettbewerbe zuzufenden. Das Ergebnis des Wettbewerbes 
muß in denfelben Blättern, in denen das Preisausfehreiben erfolgt ift, Öffentlich bekannt gemacht 
werden.

Preisbemeffung und Eigentumsrecht.
§ 9. Bei öffentlichen Skizzen-Wettbewerben foll die für die Preife aufzuwendende 

Oefamtfumme nach Maßgabe der vorausfichtlichen Höhe der Baukoften ein mit der Höhe der
felben abnehmendes Mehrfaches der in der Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure für 
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den Vorentwurf feftgefetzten Gebühren betragen und darf höchftens auf eine beftimmte, mit der 
Höhe der Baukoften zunehmende Anzahl von Preifen zur Verteilung kommen.

Es foll betragen:

Für eine Baufumme bis Mk. . . 
Die Gefamtfumme der Preife das

Diefe Summe darf auf höchftens

1—2
2,9

4

2-4
2,75

5

4-7 '7-io

2,5 : 2,15 ।

6 7

Millionen.
-fache der Gebühren für den

Vorentwurf.
Preife verteilt werden.

3

3

§ 10. Bei befchränkten Skizzen-Wettbewerben ift die im Programm geforderte Leiftung 
jedes Bewerbers mit dem aus vorftehendem Paragraphen fich ergebenden Durchfchnittsbetrag 
der Preife zu vergüten. Außerdem ift für die vom Preisgericht als befte bezeichnete Arbeit 
ein befonderer Preis auszufetzen, welcher bei Übertragung der Entwurfsbearbeitung an den Ver- 
faffer auf das der Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure entfprechende Honorar an
gerechnet werden kann.

§ 11. Für Entwurfs-Wettbewerbe bleiben die Bedingungen der §§ 9 und 10 in Kraft, 
jedoch erhöht fich der Gefamtbetrag der Preife auf das Doppelte. Wird bei architektonifchen 
Wettbewerben ein fpezieller Koftenanfchlag verlangt, fo ift der Betrag eines jeden Preifes um 
20 o/o zu erhöhen.

§ 12. Die preisgekrönten bezw. im befchränkten Wettbewerbe honorierten Skizzen und 
Entwürfe find nur infofern Eigentum des Preisausfehreibers bezw. Bauherrn, als fie für die be
treffende Ausführung benutzt werden.

Das Recht der Veröffentlichung, fowie einer anderweitigen Verwendung des Entwurfes bleibt 
dem Verfaffer. Jedoch foll der Ausfehreiber das Recht haben, eine zufammenfaffende Veröffent
lichung der wichtigften Entwürfe, unter Ausfchluß des gewerbsmäßigen Vertriebes, zu veranftalten, 
wovon er jedem Teilnehmer des Wettbewerbes einen Abdruck zu liefern hat.

Ausftellung der Arbeiten.
§ 13. Sämtliche zur Beurteilung angenommenen Zeichnungen und Schriftftücke find nach 

Bekanntmachung in Fach- und Tagesblättem mit dem Urteil der Preisrichter mindeftens 8 Tage 
lang, in der Regel tunlichft fofort nach der Entfcheidung des Preisgerichts, in würdiger Weife 
auszuftellen. Auf Schonung der Entwürfe bei der Ausftellung und Rückfendung ift Rückficht zu 
nehmen.

Durch folgende Regeln für das Verfahren des Preisgerichts find diefe Grund
fätze ergänzt worden:

1) Die Preisrichter ftellen die Zahl der wettbewerbsfähigen Arbeiten feft auf Grund eines 
nach den Eingangsnummern geordneten und die Kennworte enthaltenden Verzeichniffes der Ar
beiten, welchem die Angaben über das Ergebnis der unter fachkundiger Leitung vorgenommenen 
technifchen und rechnerifchen Vorprüfung beigefügt find.

2) Über die Ausfcheidung der durchaus geringwertigen Arbeiten wird in gemeinfamer Sitzung 
Befchluß gefaßt.

3) Die dann verbleibenden Entwürfe find unter die technifchen Mitglieder des Preisgerichts 
zur genauen Prüfung in der Regel zu verteilen. Jeder Entwurf ift mindeftens von zwei Preis
richtern zu beurteilen.

4) Über jeden Entwurf ift in gemeinfamer Sitzung zu berichten.
5) Das Preisgericht ordnet alsdann die Arbeiten in zwei Klaffen, deren eine vom Wettbewerbe 

um die Preife ausfeheidet.
6) Die verbleibenden Entwürfe werden nochmals gemeinfchaftlich geprüft. Hierbei wird 

endgültig feftgeftellt, welche Entwürfe weiter auszufcheiden find.
7) Für die noch verbleibenden Arbeiten wird die Reihenfolge der Preife durch Abftimmung 

feftgefetzt.
8) Über fämtliche Vorgänge zu 1—7 find Verhandlungen aufzunehmen, die zu unter- 

fchreiben find.
9) Alle Entfcheidungen des Preisgerichts erfolgen mit einfacher Mehrheit, foweit nicht die 

Grundfätze Einftimmigkeit vorfchreibon.
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io) Das Preisgericht hat feinen Obliegenheiten (vergl. §§ 6, 7, 8 der Grundfätze für das Ver
fahren bei Wettbewerben) fo forgfältig und fo fchnell als möglich nachzukommen und hat die 
ausfehreibende Stelle zu veranlaffen, daß die nötigen Bekanntmachungen, auch über Rückgabe der 
Entwürfe und über etwaige Ausführung eines der preisgekrönten Entwürfe bald erfolgen.

3. Kapitel.

Gebührenordnung der Architekten.
Gebühren- Die Gebührenordnung für baukünftlerifche Arbeiten wurde im Jahre igoi 
Ordnung von dem Verbände deutfeher Architekten- und Ingenieurvereine feftgeftellt. Diefe 

kfmitieXhe Gebührenordnung ift für den Bauherrn nur dann bindend, wenn der Architekt fie 
Arbeiten, fich von ihm vor Beginn feiner Tätigkeit hatte fchriftlich anerkennen laffen. Ift 

dies verfäumt, fo hängt es bei Rechtsftreitigkeiten ganz von der Auffaffung des 
Richters ab, welche fich auf ein Gutachten Sachverftändiger ftützen wird, ob er 
die in Rechnung geftellten Preife für angemeffen hält oder nicht.

I. Allgemeine Beftimmungen.
§ 1. Qrundfätze für die Bemeffung der Gebühren.

1) Die Gebühren werden im allgemeinen nach der Baufumme in Rechnung geftellt und 
zwar für Vorarbeiten und für Ausführungsarbeiten12) gefondert. Für erftere ift die Summe des 
Koftenanfchlages oder — falls oder fo lange ein Koftenanfchlag nicht aufgeftellt ift — die Koften- 
fchätzung maßgebend, für letztere die Summe der Baukoften.

2) Vorarbeiten find:
a) der Vorentwurf in Skizzen nebft Koftenfchätzung und gebotenenfalls Erläuterungsbericht,
b) der Entwurf in folcher Durcharbeitung, daß danach der Koftenanfchlag c aufgeftellt 

werden kann,
c) der Koftenanfchlag zur genauen Ermittelung der Baukoften,
d) die Bauvorlagen, beftehend in den zur Nachfuchung der behördlichen Genehmigungen 

nötigen Zeichnungen und Schriftftücken.
Ausführungsarbeiten find:

e) die Bau- und Werkzeichnungen in einem für die Ausführung genügenden Maßftabe,
f) die Oberleitung. Diefe umfaßt die Vorbereitung der Ausfehreibungen, den Entwurf 

der Verträge über Arbeiten und Lieferungen, die Verhandlungen über die Verträge mit 
den Lieferanten und Unternehmern bis zum Vertragsabfchhiß; die Beftimmung der 
Friften für den Beginn, die Fortführung und die Fertigftellung der Bauarbeiten; die 
Überwachung der Bauausführung; den Schriftwechfel in den bei der Ausführung vor
kommenden Verhandlungen mit Behörden und dritten Perfonen; die Prüfung und 
Feftftellung der Baurechnungen.

3) Die für die Berechnung der Gebühren in Betracht zu ziehende Oefamtbaufumme umfaßt 
fämtliche Koften, welche für den Bau aufgewandt werden, mit Ausfchluß der Koften des Grund
erwerbes und der Bauleitung fowie der Gebühren für-den Architekten und Ingenieur. Übernimmt 
der Bauherr felbft Materiallieferungen und Arbeitsleiftungen, fo werden deren Koften bei der Be
rechnung der Gebühr nach ortsüblichen Preifen zu den übrigen Baukoften hinzugerechnet.

4) Die Zahlung der Gebühr berechtigt den Auftraggeber nur zu einmaliger Ausführung des 
gelieferten Entwurfs; Benutzung zu wiederholter Ausführung ift von neuem gebührenpflichtig.

5) Umfaßt ein Auftrag mehrere Bauwerke nach demfelben Entwürfe, fo find die Gebühren, 
vorausgefetzt, daß diefe Bauwerke auf einmal ausgeführt werden, für Vorentwurf und Ober
leitung nach der Gefamtfumme, für die übrigen Arbeiten den erforderlichen Leiftungen entfprechend 
zu berechnen. Umfaßt ein Auftrag mehrere gleichartige Bauwerke nach verfchiedenen Entwürfen, 
fo find die Gebühren für jedes Bauwerk einzeln zu berechnen.

6) Umfaßt ein Bauauftrag mehrere, verfchiedenen Gebieten, Gruppen oder Bauklaffen an
gehörende Bauwerke, fo darf die Gebühr für jedes getrennt berechnet werden.

”) Unter „Bauausführung" itt nicht die „Bauunternehmung" zu verftehen.
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7) Wird auf Veranlaffung oder unter Zuftimmung des Auftraggebers durch Veränderung des 
Entwurfes eine Vermehrung der vorbereitenden Arbeiten erforderlich, fo ift dafür eine der Mehr
leiftung entfprechende Gebühr zu zahlen.

8) Wird nur der Vorentwurf als eine in fich abgefchloffene Leiftung geliefert, fo erhöht fich 
die Gebühr uni die Hälfte.

g) Werden für eine Bauftelle mehrere Vorentwürfe nach verfchiedenen Bauprogrammen ver
langt, fo ift jeder Vorentwurf befonders zu berechnen. Sind nach demfelben Bauprogramm und 
für diefelbe Bauftelle mehrere Vorentwürfe auf Verlangen des Bauherrn aufgeftellt, fo wird die 
Gebühr für den erften voll, für alle weiteren nach Verhältnis der Mehrleiftung berechnet.

io) Für den Entwurf find die Teilbeträge aus § 1, 2a und b zufammen zu berechnen, auch 
wenn ein Vorentwurf nicht geliefert worden ift.

n) Sind im Auftrage des Auftraggebers mehrere Entwürfe für diefelbe Bauaufgabe r.n- 
gefertigt worden, fo find die Gebühren für den erften Entwurf aus § 1, 2a und b, für jeden der 
weiteren Entwürfe nach Verhältnis der Mehrleiftung, jedoch mindeftens mit der Hälfte der Ge
bühren aus § 1, 2 a und b zu berechnen.

12) Die Gebühren für die Oberleitung gelten unter der Vorausfetzung, daß die Bauausfüh
rung durch Einzel- oder Gefamtunternehmer erfolgt. Für folche Leitungen, welche ohne Zu
ziehung von Unternehmern ausgeführt werden, verdoppelt fich die Gebühr für § 1, 2f bezüglich 
des von diefer Ausführungsart betroffenen Teiles der Baufumme. Die Gebühr für § 1, 2e kommt 
auf alle Fälle auch dann zur Verrechnung, wenn die Pläne des Entwurfs ganz oder zum Teil als 
Bau- und Werkzeichnungen verwendet werden können.

13) Erftreckt fich der Auftrag nur auf die Ausführungsarbeiten, fo erhöht fich die Gebühr 
für § 1, 2e und f um ein Viertel.

14) Für Umbauten erhöhen fich die Gebühren den erforderlichen Leiftungen entfprechend, 
mindeftens aber um die Hälfte.

15) Werden feitens eines Lieferanten oder Unternehmers Provifionen oder Rabatte auf Be- 
ftellungen gewährt, fo fallen diefe dem Bauherrn zu.

16) Dem Auftraggeber ift auf Verlangen eine Ausfertigung des Entwurfs ohne befondere 
Vergütung zu übergeben.

§ 2. Nebenkoften.
In die feftgefetzten Gebühren find nicht eingefchloffen und daher vom Auftraggeber befon

ders zu vergüten:
17) Die Koften aller für die Aufftellung des Entwurfs notwendigen Unterlagen, als: Katafter

auszuge, Lage- und Höhenpläne13), Bauaufnahmen, Bodenunterfuchungen, Bohrungen, Waffer- 
rreffungen, Analyfen, ftatiftifche Erhebungen und dergl.; die Baufkizzen und Bauzeichnungen des 
zu bearbeitenden Gebäudes für Entwürfe zu Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Be- und Ent- 
wäfferungs- fowie elektrifchen Anlagen.

18) Die Koften der befonderen Bauleitung, d. h. die Gehaltsbezüge der Bauführer, Bauauf
feher, Bauwächter ufw.; die Koften für die Befchaffung und Unterhaltung eines befonderen Bau
bureaus, für die Vervielfältigung der Unterlagen und für die Ausfchreibung und Vergebung der 
Arbeiten, Lieferungen und dergl., fowie für die zur Abrechnung erforderlichen Vermeffungen. Die 
Gehaltsbezüge eines zur befonderen Bauleitung erforderlichen Bauführers find auch dann — und 
zwar nach Verhältnis des Zeitaufwandes — zu erftatten, wenn der Bauführer zur Leitung mehrerer 
Bauten vom Architekten oder Ingenieur beftellt ift.

19) Bei Hochbauten die Gebühren der mit ftatifchen Berechnungen, Konftruktionen, mafchi- 
nellen Anlagen und dergl. betrauten Ingenieure, bei Ingenieurbauten diejenigen des mit der künft- 
lerifchen Ausbildung des Entwurfs betrauten Architekten und der zugezogenen Spezialiften.

20) Die Mühewaltung bei Auswahl, Erwerb, Veräußerung, Benutzung und Belattung von 
Grundftücken, Baulichkeiten ufw., fowie bei Ordnung der Rechtsverhältniffe.

21) Die aus Anlaß des Baues erforderlichen Reifen.
22) Etwa geforderte Revifions- und Inventarzeichnungen, fowie bei Straßen, Eifenbahnen und 

Kanälen die Schlußvermeffungen.

>«) Bezüglich der Koften der Arbeiten des Landmeffers wird auf die Gebührenordnung des „deutschen Geometer- 
Vereins" vom 21. Juli 1902, Verlag von Konrad Wittwer in Stuttgart, ferner auf die damit überein Itimmende Gebühren
ordnung der „Vereinigung felbftändiger in Preußen vereid. Landmeffer zu Berlin, E. V.” vom Jahre 1901, Verlag von 
C. Seyffarth in Liegnitz, verwiefen.

Handbuch der Architektur. I. 5. (2. Aufl.)
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§ 3- Zahlungen.
23) Abfchlagszahlungen auf die Gebühren find auf Verlangen bis zu s/4 der nach diefer 

Gebührenordnung zu bewertenden, bereits bewirkten Leiftungen zu gewähren. Insbefondere find 
die Gebühren für die Vorarbeiten zu s/4 fofort nach deren Ablieferung fällig. Die Reftzahlungen 
find gefondert nach Vorarbeiten und Ausführungsarbeiten längftens 3 Monate nach Erfüllung des 
Auftrages zu leiften.

§ 4. Befondere Gebühren.
24) Gutachten, Schätzungen, fchiedsgerichtliche Arbeiten, ftatifche Berechnungen, künftle- 

rifche Darftellungen und dergl. ftehen außerhalb diefer Gebührenordnung und find nach der darauf 
verwendeten geiftigen Arbeit, nach der fachlichen Stellung des Beauftragten und nach der wirt- 
fchaftlichen Bedeutung der Frage zu bewerten.

25) Für nach der .Zeit zu vergütende Arbeiten find zu berechnen:

für die erfte Stunde 20 Mark.
» jede fernere » 5 „

26) Für Reifen im Inlande find außer den im § 4, 24 und 25 oder § 6 und §§ 8 bis 10 auf
geführten Gebühren 30 Mark für den Tag zu vergüten. Diefer Satz kommt auch für Teile eines 
Tages voll in Anfatz; jedoch kann er für einen Tag nur einmal angefetzt und foll nach Verhältnis 
verteilt werden, wenn gleichzeitig mehrere Auftraggeber beteiligt find. Neben diefem Tagesfatze 
find die Auslagen für Fahrten, Gepäckbeförderung und Arbeiter zu erftatten.

27) Die Leiftungen von Gehilfen werden deren Stellung entfprechend in Rechnung geftellt.

II. Gebühren der Architekten.
§ 5. Grundlagen der Berechnung.

28) Die Gebühren für die Leiftungen der Architekten bei der Vorbereitung und Ausführung 
von Bauten werden

fowohl nach der Baufumme, 
als nach der Art, 
als nach der Ausbaufumme 

der Bauwerke bemeffen.
29) Die Baufumme umfaßt die fämtlichen Baukoften. Sie ift bei Berechnung der Gebühren 

für die Vorarbeiten dem Koftenanfchlage, und für die Ausführungsarbeiten der Bauabrechnung 
zu entnehmen. Wenn und folange die Bauabrechnung nicht vorliegt, tritt an deren Stelle der 
Koftenanfchlag und, folange auch diefer fehlt, an deffen Stelle die Koftenfchätzung.

30) Nach der Art der Bauwerke werden unterfchieden:
Gruppe I: Schuppen, Scheunen, Ställe, Remifen, Gewächshäufer; Lagerhäufer, Speicher, 

Schlacht- und Viehhöfe; Werkftätten, Betriebsanlagen, Fabriken; Abort- und Baracken-Bauten;
Gruppe II: Wohn-, Gaft-, Kaufhäufer, Banken; Schulen, Kafernen, Gefängniffe, Bade-, Heil- 

und Pflegeanftalten, Markt- und proviforifche Hallenbauten, Oefchäfts-, Bureau-, Verwaltungs-, 
Verkehrs- fowie alle folche Gebäude, welche nicht unter den Gruppen I und III befonders be
nannt find;

Gruppe 111: Kirchen aller Art, Friedhofsbauten, Gedenkhallen; Hochfchulen, Akademien, 
Bibliotheken; Mufeen, Theater, Konzerthäufer, Börfen, Parlaments- und Rathäufer;

Gruppe IV: Denkmäler, Brunnen, Grotten, Lauben, Bänke; Raumausftattungen; Feft- und 
Trauerdekorationen; bauliche Ausftattungsgegenftände (Altäre, Kanzeln ufw.);

Gruppe V: Möbel und kunftgewerbliche Gegenftände (Lichtträger, Geräte, Schmuck
fachen ufw.).

31) Die Ausbaufumme umfaßt den auf den Ausbau und die Ausfchmückung des Bau
werkes fallenden Teil der Baufumme, welcher in Koftenanfchlägen und Bauabrechnungen im ein
zelnen nachzuweifen ift, Dabei werden die Bauarbeiten wie folgt gefchieden:

Rohbau:
Ausfehachtungsarbeiten.
Maurerarbeiten.........................................................

Steinmetzarbeiten:
Lieferung und Verletzen des Materials in ein
facher glatter Bearbeitung (durchfchnittlich 
zu % der Gefamtkoften anzunehmen).

Ausbau:

Putzarbeiten und Mehrkoften für Ziegelverblen
dung.

Mehrkoften für Profilierung und Verzierung 
(durchfchnittlich zu der Gefamtkoften 
anzunehmen).



Rohbau:
Afphaltierungs- und Ifolierarbeiten.
Zimmerarbeiten:

Balken, Fachwände, Dachverband.

Eifenkonftruktionen...........................
Dachdecker- und Klempnerarbeiten.

Pflafterungen, Wege- und Oartenanlagen.
Insgemein.....................................................

Ausbau:

Zulagen für Verzierung und Verkleidung ficht- 
barer Holzteile; Fußböden, hölzerne Treppen.

Kunftfchmiedearbeiten.
Metallverzierungen.
Putz- und Stuckarbeiten.
Bildhauerarbeiten mit Modellen.
Bekleidungen aus Stuckmarmor, Terrazzo, Mo

saik, Steinplatten, Fliefen, Kacheln, Form
steinen, Terrakotten ufw.

Tifchler-, Glafer- und Schlofferarbeiten.
Maler- und Tapeziererarbeiten.
Heizungs- und Lüftungsanlagen, Ofenfetzer

arbeiten.
Waffer- und Gasleitungen, Abortanlagen.
Elektrifche und Mafchinenanlagen.

Unvorhergefehene Arbeiten des Ausbaues.

Hunderteln der Baufumme.Gebühren der Architekten in

1. 2.
1 3-

4-
1 5- 6. 1 7- 1. 2. 3- 4- 5-

1 6. 1 7-

Für In den Gruppen Für
Bau- 

fummen

In den Gruppen

Bau- 
fummen

I II III 1 iv 1 I-IV V I 1 II HI 1 IV I I-IV V
Grundgebühr IZufchlag Grundgebühr IZufchlag

beim Verhältnis der Ausbau- beim Verhältnis der Ausbau-
bis fumme zur Baufumme bis bis fumme zur Baufumme bis

Mark 20 30 1 J3. 1 — 1 uje — mehr Mark 20 30 40 50 je — mehr
----- 100 100 100 | 1OO r 100 100 100 100 100 100

1 000 6,00 9,00 12,00 15,00 0,135 21,co 150000 3,1° 4,70 6,20 7,80 0,070 10,90
2 000 5,60 830 11,20 14,00 0,125 19,00 2OO OOO 3,oi 4,50 6,00 7,50 0,067 10,50
3000 5,30 8,00 10,60 13,30 0,120 18,00 250 ooo 2,90 4,30 5,80 7,20 0,065 10,10
4000 5,1” 7,70 10,20 12,80 0,115 17,00 300000 2,80 4,20 5,80 7,00 0,063 9,80
5000 4,oo 7,40 9,80 12,30 0,110 17,20 350 ooo 2,75 4,10 5,50 6,90 0,062 9,85
6 ooo 4,80 7,20 9,°o 12,00 0,108 16,80 400 ooo 2,70 4,00 5,40 6,80 0,061 9,50
7000 4,70 7,oo 9,40 11,70 0,100 16,40 500 ooo 2,65 3,»o 5,30 6,60 0,059 9,25

8000 4,0° 6,00 9,20 11,50 0,104 16,10 600000 2,60 3,80 5,20 6,40 0,058 9,00
9000 4,55 6,85 9,10 11,40 0,103 15,05 700 ooo 2,55 3,’5 5,10 6,30 0,057 8,85

10000 4,50 6,80 9,oo 11,30 0,102 15,80 800 ooo 2,50 3,-o 5,00 6,20 0,056 8,70

15000 4,30 6,50 8,oo 10,80 0,007 15.10
900 ooo 2,45 3,05 4,00 6,10 0,055 8,55

20 000 4,10 6,20 8,20 10,30 0,093 14,50 1 ooo ooo 2,40 3,«o 4,80 6,00 0,054 8,40

25000 4,oo 6,00 8,00 10,00 0,090 14,00 1 250 ooo 2,30 3,45 4,00 5,80 0,052 8,10
30000 3,oo 5,85 7,80 9,70 0,088 13,00 1 500 ooo 2,20 3,30 4,45 5,80 0,050 7,80
35 000 3,oo 5,-0 7,00 9,50 0,080 13,30 2 OOO OOO 2,10 3,20 4,30 5,40 0,049 7,50
40000 3,io 5,55 7,40 9,30 0,084 13,00 2 500 OOO 2,05 3,10 4,15 5,20 0,047 7,25
50 000 3>oo 5,40 7,20 9,00 0,081 12,60 3 ooo ooo 2,00 3,00 4,00 5,00 0,045 7,00

60000 3,50 5,25 7,oo 8,70 0,07» 12,20 4 ooo ooo 1,95 2,95 3,oo 4,90 0,044 6,85

70000 330 5,10 6,80 8,50 0,077 11,00 5 ooo ooo 1,90 2,90 3,80 4,80 0,048 6,70

80000 3,35 5,05 6,70 8,40 0,076 11,75 6 ooo ooo 1,85 2,85 3>70 4,70 0,042 6,55
90000 3,30 5,00 6,oo 8,30 0,075 11,60 7 ooo ooo 1,80 2,80 3,05 4,60 0,041 6,40

100000 3,25 4,05 6,50 8,20 0,074 11,45 10 ooo ooo 1,75 2,70 3,55 4,50 0,040 6,30

Die Baufumme wird nach der nächft unteren Stufe abgerundet, folange die Gebühr da
durch höher ausfällt.

2*
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§ 6. Berechnung der Gebühren.
32) Die Gefamtgebühren werden nach Maßgabe der vorftehenden Tabelle (S. 19) in Hun

derteln der Baufumme berechnet, welche mit den Gruppen und mit fteigendem Ausbau wachfen, 
dagegen mit fteigenden Baurummen abnehmen.

33) Die Grundgebühren der Tabelle in den Gruppen I bis IV entfprechen den am Kopfe 
der Spalten 2 bis 5 bezeichneten Mindeftfätzen für das Verhältnis der Ausbaufumme zur Bau- 
fumme und werden für jedes weitere Hundertel diefes aus dem Koftenanfchlage bezw. aus der 
Bauabrechnung nachzuweifenden Verhältniffes um den in Spalte 6 angegebenen Zufchlag erhöht.

34) Solange die Ausbaufumme nicht nachgewiefen ift, wird das Ausbauverhältnis zu den 
Mindeftfätzen der Tabelle angenommen. Nach gefchehener Lieferung des Entwurfes fteht es dem 
Architekten jedoch zu, den Nachweis durch Vorlage eines Koftenanfchlages zu führen.

35) An Einzelgebühren werden berechnet:

für Vorarbeiten

für Ausführungs
arbeiten

a) Vorentwurf..................................
b) Entwurf......................................
c) Koftenanfchlag...........................
d) Bauvorlagen...............................
e) Bauzeichnungen.......................  

und Werkzeichnungen...........
f) Bauleitung..................................

10
20
7
3

20
20
20

30
/ 40

10 )
4° | 60

20 I

Hundertel 
der 

in der Tabelle 
angegebenen Sätze.

Beifpiele der Gebührenberechnung.
Beifpiel 1. Villa. Gebühren für Vorentwurf und Entwurf. Nach der Koftenfchätzung: 

Baufumme 100000 Mark.
Gruppe II: '^q00'4>95' o,30 = *4^5 Mark.

Beifpiel 2. Diefelbe Villa. Gebühren für alle Vorarbeiten. Nach dem Koftenanfchlag: 
Baufumme 100000 Mark, Ausbaufumme 50000 Mark, Ausbauverhältnis = 5O/ioo-

Gruppe II: 10°0°°- • [4,95 + (5° — 3°) 0,074] • 0,40 = 2572 Mark.

Beifpiel 3. Diefelbe Villa. Gebühren für alle Arbeiten.
Nach dem Koftenanfchlag: Baufumme 100000 Mark, Ausbaufumme 50000 Mark, Ausbau

verhältnis = »o/1Oo.
Nach der Bauabrechnung: Baufumme 120000 Mark, Ausbaufumme 66000 Mark, Ausbau

verhältnis =

Gruppe II: • (4,95 + 20 • 0,0-4) 0,40 + ' <4''° "F 25 ’ ' 0,60 = 721$ Mark.

4. Kapitel.
Beftimmungen über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit 

für Leiftungen der Architekten.
21. Die Beftimmungen über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit für Leiftungen

"'übTdie8™ der Architekten wurde vom Verbände deutfcher Architekten- und Ingenieurvereine 
Verantwort- 1886 aufgeftellt und durch die 32. Abgeordnetenverfammlung des Verbandes in 

bdikdt. preS(jen 1503 durchgefehen und feftgefetzt. Die Beftimmungen regeln die Ver
antwortlichkeit desjenigen Architekten, welcher, ohne die Ausführung eines Bau
objekts im Wege der Werkverdingung felbft zu übernehmen, dem Auftraggeber 
behufs Herftelhmg desfelben feinen Beiftand gewährt.

Diefe Verantwortlichkeit wird nach den beftehenden Qefetzen verfchieden 
beurteilt, kann aber durch Vertrag in jedem einzelnen Falle begrenzt werden.

Zur Geltendmachung diefer Beftimmungen genügt die Bezugnahme auf die- 
felben in den nach Maßgabe der befonderenVerhältniffe abzufchließenden münd
lichen oder fchriftlichen Vereinbarungen.
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Allgemeine Beftimmungen.
1) Der Architekt haftet dafür, daß die technifchen Leiftungen, welche er übernommen hat, 

den allgemein anerkannten Regeln der Baukunft entfprechen.
Er haftet nicht dafür, daß feine technifchen Leiftungen Regeln der Äfthetik entfprechen.

2) Der Architekt haftet für Schäden, welche durch Verfchulden feiner Angeftellten bei Aus
übung ihrer dienftlichen Pflichten entftehen, in demfelben Maße, als wäre das Verfchulden von 
ihm felbft begangen.

3) Der Architekt haftet nur im Falle befonderer Vereinbarung für Schäden, welche aus einer 
Verzögerung der Ausführung einer übernommenen Arbeit entftehen.

4) Der Architekt haftet nicht für Schäden, welche daraus entftehen, daß Qefetze und Ver
ordnungen unbeachtet blieben, welche an feinem Wohnorte nicht gelten und ihm vom Auftraggeber 
nicht zur Kenntnis gebracht oder nachweislich anderweitig bekannt geworden find.

Auch haftet er nicht für Nachteile, welche dem Auftraggeber daraus erwachten, daß ein 
von diefem mit dem Auftrag verfolgter, dem Architekten bei Erteilung des Auftrages jedoch nicht 
erkennbar gemachter Zweck unerreicht bleibt.

5) Ift der Architekt für Fehler an ausgeführten Bauten oder fonftigen Lieferungsobjekten 
verantwortlich, fo befchränkt fich feine Haftbarkeit auf den Erfatz des Schadens an dem Bau
oder fonftigen Lieferungsobjekt felbft.

6) Ift dem Architekten nicht mindeftens die generelle Bauaufficht übertragen, fo werden 
Schäden infolge fehlerhafter Leiftungen desfelben, welche bei Leitung der Ausführung des Objektes 
durch den Architekten felbft vermieden fein würden, nicht erfetzt.

7) Zieht der Auftraggeber Handwerker oder Lieferanten zur Ausführung des von einem 
Architekten gelieferten Entwurfes hinzu, deren Wahl der Architekt nicht gebilligt hat, fo hat der 
Auftraggeber, um den Architekten für einen Schaden am Bauobjekt haftbar machen zu können, 
zuvor zu beweifen, daß er Handwerker beziehungsweife Lieferanten hinzugezogen hat, die eine für 
die Aufgabe genügende technifche oder künftlerifche Befähigung befitzen.

8) Wird der Architekt infolge ungenügender Aufficht und Prüfung (§§ 13 u. 14) für fehler
hafte Bauausführung verantwortlich, fo haftet er nur im Falle des Unvermögens des Ausführenden.

Hat der Architekt die Wahl des Ausführenden nicht gebilligt, fo ift im Unvermögensfall 
des Letzteren von dem Auftraggeber der Beweis zu führen, daß er bei der Auswahl desfelben 
forgfam verfahren fei.

9) Die Haftpflicht des Architekten für Leiftungen, welche fich auf ein von ihm entworfenes 
oder geleitetes Bauobjekt beziehen, überdauert in keinem Falle die des Ausführenden. Sie erlifcht 
jedenfalls mit dem Ablauf von 3 Jahren nach Ingebrauchnahme des Objekts, bezw. nach der Auf
forderung zur Übernahme desfelben. Die Haftpflicht des Architekten für alle fonftigen Leiftungen 
erlifcht mit dem Ablauf von einem Jahr nach Befchaffung derfelben. Soll die Verantwortlichkeit 
des Architekten auf Grund hervorgetretener Schäden in Anfpruch genommen werden, fo muß 
— bei Verhift des Anfpruches — ihm vor Ablauf diefer Friften davon Anzeige gemacht und, falls 
eine Einigung nicht erzielt wird, die gerichtliche Klage zugeftellt fein.

Spezielle Beftimniungen.
10) Zeichnungen. Baubedingungen und Verträge.
Skizzen find probeweife Verfuche zur Löfung einer technifchen Aufgabe. Fehler derfelben 

begründen eine Verantwortlichkeit des Architekten nicht.
Entwürfe, Detailzeichnungen, Befchreibungen, Baubedingungen und Verträge müffen in einer 

dem angegebenen Zwecke entfprechenden Deutlichkeit, Ausführlichen bezw. Größe des Maßftabes 
ausgeführt werden und fo befchaffen fein, daß auf Grund derfelben das Bauobjekt ausgeführt 

werden kann.
Inbezug auf Zeichnungen haftet der Architekt nur für eingefchriebene Maße, falls nicht der 

Gegenftand in natürlicher Größe dargeftellt ift.
Für Schäden, welche dem Auftraggeber aus Verfehen oder Nichtbeachtung gefetzlicher Vor- 

fchriften in Zeichnungen, fowie in dem technifchen Teile von Verträgen und Baubedingungen er- 
wachfen, haftet der Architekt nur infoweit, als er die Mehrkoften erfetzen muß, welche dem Auf
traggeber daraus erwachfen, daß er das Objekt teurer bezahlen muß, als er bei Nichtvorhanden
fein folcher Fehler dasfelbe zu bezahlen gehabt haben würde.

Der Architekt kann beanfpruchen, daß durch feine Fehler entftandene Schäden durch ihn 
befeitigt werden.
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ii) Koften- und Wertfehätzungen.
Bei generellen Koftenfchätzungen und bei Taxen ift der Architekt — in Ermangelung ent- 

gegenftehender Vereinbarung — für begangene Irrtümer und Rechenfehler nicht verantwortlich.
Bei detaillierten Koftenanfchlägen haftet der Architekt dafür, daß in denfelben die Ausmaße 

und die zur ordnungsmäßigen Ausführung des Baues erforderlichen Gegenftände und Arbeiten 
— innerhalb des erfahrungsmäßig zuläffigen Spielraumes — richtig enthalten find. Diefe feine 
Haftung befchränkt fich aber auf den Erfatz der Mehrkoften, welche dem Auftraggeber daraus er- 
wachfen, daß er überfehene Gegenftände teurer anfehaffen muß, als er diefelben hätte anfehaffen 
können, wenn fie nicht überfehen worden wären, bezw. zu viel befchaffte Gegenftände mit Ver- 
luft verkaufen muß. - Für die Richtigkeit der Preisanfätze und der Verrechnung derfelben haftet 
der Techniker nicht.

12) Gutachten und Berichte.
Für Schäden infolge begangener Verfehen bei der Erftattung von Gutachten und Berichten 

haftet der Techniker in Ermangelung entgegenftehender Vereinbarung nicht.

13) Bauleitung.
a) Allgemeines.

Der mit der Bauleitung beauftragte Architekt hat dem Bauausführenden die zum Verftänd- 
nis der Zeichnungen und Vertragsbeftimmungen gewünfehten Erläuterungen zu geben.

Er ift nicht berechtigt, Abweichungen von den der Bauausführung zugrunde gelegten, durch 
Zeichnungen bezw. Verträge feftgefetzten Vorfchriften anzuordnen, es fei denn, daß ihm zur Vor
nahme folcher Änderungen die allgemeine Ermächtigung erteilt ift, oder daß diefelben bei der 
Durcharbeitung des Projektes, bezw. bei der Detaillierung aus künftlerifchen oder konftruktiven 
Rückfichten erforderlich werden.

Abweichungen, welche Mehrkoften verurfachen, bedürfen der fpeziellen Ermächtigung feitens 
des Auftraggebers.

Eingriffe des Auftraggebers in die Befugniffe des Architekten entheben den Letzteren von 
feiner Verantwortlicheit inbezug auf die betroffenen Punkte.

b) Generelle Bauaufficht.
Der mit der generellen Bauaufficht beauftragte Architekt hat die Bau-, bezw. Werkftelle in 

feinem Ermeffen überlaffenen Zwifchenräumen periodifch zu befuchen, bezw. durch feine An- 
geftellten befuchen zu laffen, die Förderung der Bauarbeiten zweckmäßig zu leiten, fowie die Be- 
feitigung von Fehlern anzuordnen, welche bei diefen Befuchen wahrgenommen find.

Seine Haftpflicht in betreff der Fehler von Materialien oder Arbeiten befchränkt fich auf 
die von ihm, bezw. feinen Angeftellten bei feinen Befuchen wahrgenommenen Fehler, deren Be- 
feitigung anzuordnen und mit den ihm zu Gebote Behenden Mitteln zu erwirken, er unteriaffen hat.

c) Spezielle Bauaufficht.
Der mit der fpeziellen Bauaufficht beauftragte Architekt hat die Materialien und Arbeiten 

auf ihre Vertragsmäßigkeit oder Angemeffcnheit zu prüfen und haftet für Fehler, welche bei ge
nauer Prüfung hätten erkannt werden können — es fei denn, daß er folche bereits formell gerügt 
und falls diefe Rüge erfolglos geblieben ift, dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht hat — in- 
foweit, aber auch nicht weiter, als er auf feine Koften das ungenügend Gelieferte durch Genügen
des zu erfetzen hat.

In Ermangelung ausdrücklicher Übernahme der fpeziellen Bauaufficht hat der mit der Bau
aufficht beauftragte Architekt nur die Pflichten eines mit der generellen Bauaufficht Beauftragten.

14) Bauabnahme.
Der mit der Bauabnahme beauftragte Architekt hat die zu Geficht tretenden Teile des Bau

oder Lieferungsobjekts durch Stichproben auf das Vorhandenfein von Fehlern zu prüfen. Er 
haftet für Fehler, welche er wahrgenommen, aber nicht zur Kenntnis des Auftraggebers gebracht 
hat, mit der Befchränkung, daß er nur die Koften zu erfetzen hat, welche der Auftraggeber zur 
Zeit der fpäteren Entdeckung der Fehler behufs Befeitigung derfelben infolge von Preisfteigerung 
der Materialien oder Arbeiten mehr hat aufwenden müffen, als er zur Zeit der Bauabnahme auf- 
zuwenden gehabt hätte.

Wird vom Auftraggeber eine fpezielle Prüfung und Abnahme einzelner Lieferungsobjekte 
gewünfeht und dafür eine weitergehende Verantwortlichkeit des Architekten beanfprucht, fo ift dies 
durch befondere Vereinbarung feftzuftellen.
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15) Rechnungsrevifion.
Der mit der Revifion von Baurechnungen beauftragte Architekt hat die Berechnung auf die 

Vertragsmäßigkeit, bezw., wenn eine vertragsmäßige Feftfetzung nicht ftattgefunden hat, auf die 
Angemeffenheit der angefetzten Preife zu prüfen. Auf die Richtigkeit bezw. Vollftändigkeit und 
Güte der in Rechnung geftellten Objekte erftreckt fich die Rechnungsrevifion nur im Falle be- 
fonderer Vereinbarung.

Der Architekt haftet im Falle des Unvermögens des Rechnungsausftellers für Fehler in der 
Rechnung, welche richtig zu Hellen, bezw. zur Kenntnis des Auftraggebers zu bringen, er ver- 
fäumt hat.

16) Schlußbeftimmung.
Alle in den fpeziellen Beftimmungen (io—16) enthaltenen Normen unterliegen den Vor

fchriften der allgemeinen Beftimmungen (i—g).

5. Kapitel.

Verträge zwifchen dem Architekten und dem Bauherrn 
fowie zwifchen dem Architekten und feinen Angeftellten.
Über die Verträge zwifchen dem Architekten und Bauherrn, fowie zwifchen 

dem Architekten und feinen Angeftellten hat der Verband deutfcher Architekten- 
und Ingenieurvereine in feiner 35. Abgeordnetenverfammlung in Mannheim 1906 
die nachftehende Vertragsvorfchrift feftgefetzt.

a) Vertrag zwifchen Architekt und Bauherrn.

22.
Verträge.

Zwifchen Herrn....................in................... als Bauherrn und Herrn...................... in.................
als Architekten wurde heute nachftehender Vertrag gefchloffen.

§ 1. Herr überträgt dem Architekten Herrn...................... die nachftehend auf
geführten Leiftungen zum Bau.................... in...................... . nämlich:

1) die Vorarbeiten, beftehend in
a) Vorentwurf, b) Entwurf, c) Koftenanfchlag, d) Bauvorlagen; fowie

2) die Ausführungsarbeiten, beftehend in
e) Bau- und Werkzeichnungen, f) Oberleitung.

Herr Architekt....................übernimmt vorftehende Leiftungen, und zwar auf Grund der
hier angehefteten „Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure" fowie der gleichfalls an
gehefteten „Beftimmungen über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit für Leiftungen der Archi
tekten und Ingenieure".

§ 2. Bei den übernommenen Leiftungen vertritt der Architekt die Rechte des Bauherrn den 
Behörden und Unternehmern gegenüber und übt das Hausrecht aus, foweit es dem Bauherrn auf 
der Bauftelle zufteht. Diefe Rechte kann der Architekt auf einen Vertreter übertragen. Etwaige 
Änderungen der Bauausführung kann der Bauherr nur durch den Architekten anordnen.

§ 3. Der Architekt vergibt die Leiftung im Einverftändnis, im Namen und für Rechnung 
des Bauherrn. In der Regel ift der engere Verding zu wählen, bei Lüftungen von befonderer 
technifcher oder künftlerifcher Eigenart die freihändige Vergebung.

Der Bauherr ermächtigt den Architekten, Leiftungen bis zu.Mark auch ohne fein 
jedesmaliges Einverftändnis zu vergeben.

§ 4. Die befondere Bauaufficht übt ein Bauführer aus, der vom Architekten angenommen 
und diefem unterftellt wird. Der Bauherr trägt die hieraus erwachfenden Aufwendungen.

§ 5. Rechnungen der Unternehmer hat der Architekt zu prüfen und zur Zahlung anzuweifen. 
Der Bauherr verpflichtet fich, innerhalb............Tagen nach Empfang der Anweifung Zahlung 
zu leiften.

§ 6. Wenn der Bauherr in bezug auf die künftlerifche oder konftruktive Ausgeftaltung des 
Baues oder auf die Abmeffungen und die Anordnung von Bauteilen Änderungen an den Bauplänen 
vornehmen follte, für welche der Architekt die Verantwortung nicht übernehmen will, fo ift der 
Architekt berechtigt, den Vertrag mit Frift von......... Wochen zu kündigen. Alsdann hat der Bau
herr dem Architekten feine bis dahin geleiHeten Arbeiten nach der Gebührenordnung zu bezahlen.
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§ 7- Außer vorftehenden gelten noch folgende befondere Beftimmungen:

§ 8. Ift zur Löfung von Streitigkeiten aus diefem Vertrage im vorhergehenden Paragraphen 
ein Schiedsgericht vereinbart und einigen fich die Parteien nicht über einen Schiedsrichter, fo wird 
von jeder Partei einer ernannt, und diefe wählen einen Obmann. Können fich die beiden Schieds
richter über einen Obmann nicht einigen, fo wird er durch den Vorfitzenden der Anwaltskammer 
ernannt, in deren Bezirk das nach § 1045 der Z. P. O. zuftändige Gericht liegt. Im übrigen finden 
die §§ 1025 bis 1048 der Z. P. O. Anwendung.

§ 9. Der Vertrag ift in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und von beiden Par
teien zum Zeichen des Einverftändniffes eigenhändig unterfchrieben. Die Stempelkoften werden 
von beiden Teilen zur Hälfte getragen.

b) Dienftvertrag zwifchen dem Architekten und feinen Angeftellten.
Zwifchen dem Architekten Herrn....................in.......................und Herrn......................... aus

.....................ift heute folgendes vereinbart worden.
§ i. Herr.................... aus........................tritt am............in das Architekturatelier des Herrn
• . . . in.......................als Angeftellter ein und verpflichtet fich, die ihm überwiefenen

Arbeiten gewiffenhaft zu erledigen.
§ 2. Die dem Angeftellten zu gewährende Vergütung beträgt monatlich.Mark und 

wird am letzten Werktage jeden Monats ausgezahlt. In Krankheitsfällen hat der Angeftellte um
gehend fchriftliche Mitteilung zu machen und auf Verlangen ein ärztliches Zeugnis einzureichen.

Die Zeit, für welche der Angeftellte nach § 616 des B. G. B. Anfpruch auf die Vergütung 
hat, auch wenn er durch einen in feiner Perfon liegenden Grund ohne fein Verfchulden an der 
Dienftleiftung verhindert wird, wird auf 6 Wochen feftgefetzt. Der Betrag, der den Angeftellten 
für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gefetzlicher Verpflichtung beftehenden Kranken
oder Unfallverficherung zukommt, wird auf diefe Vergütung angerechnet — nicht angerechnet.

§ 3. Ohne vorherige Erlaubnis des Architekten darf der Angeftellte keine Nebenarbeiten 
betreiben, auch nicht an Wettbewerben fich beteiligen.

§ 4. Alle Schriftftücke, Zeichnungen und Vervielfältigungen derfeiben, welche im Gefchäft 
des Architekten angefertigt werden, find und bleiben deffen Eigentum. Sie dürfen ohne feine 
Genehmigung dritten Perfonen nicht gezeigt oder ausgehändigt, oder von den Angeftellten ander
weitig benutzt werden. Eine Vervielfältigung der Zeichnungen für eigenen Gebrauch ift ohne vor
herige ausdrückliche Genehmigung nicht ftatthaft. Der Angeftellte hat ftrengftes Gefchäftsgeheim- 
nis zu wahren.

§ 5. Diefer Vertrag gilt auf unbeftimmte Zeit. Jeder der beiden vertragfchließenden Teile 
kann den Vertrag bis zum letzten Werktage des Monats zum Schluffe des folgenden Monats kün
digen; jedoch foll im erften Monat des Vertragsverhältniffes beiden Teilen das Recht zuftehen, bis 
zum 15. zum Schluß des Monats zu kündigen.

Ferner gelten noch folgende Bedingungen:

Diefer Vertrag ift in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Die Koften der Aus
fertigung trägt der Architekt.



2. Abfchnitt.

Anfertigung des Entwurfes 
und des Erläuterungsberiehtes.

i. Kapitel.

Entwurf.
Die Anfertigung eines ausführlichen Bauentwurfes wird erft dann begonnen, der 

wenn die Wahl des Bauplatzes endgültig entfchieden ift. Bei befonders fchwie- Anfertigung 

rigen und umfangreichen Bauten werden zweckmäßigerweife zunächft nur die des Eunft’ur,e> 
Zeichnungen nebft einem ausführlichen Erläuterungsberichte angefertigt, Koften- 
anfchläge jedoch vorerft noch nicht ausgearbeitet, bis die Prüfungsbehörden oder 
Bauherren über die Brauchbarkeit des Entwurfes ihr Urteil gefällt haben. Unnütze 
Arbeit wird hierdurch vermieden.

Für die Lage- und Höhenpläne können gewöhnlich die für den Vorentwurf Lag*’und 
hergeftellten Blätter benutzt werden. Sie follen die Angabe der Nordlinie, ebenfo Höhenpiäne. 

den Stand des Grundwaffers, fowie den bekannten niedrigften, mittleren und 
höchften Wafferftand benachbarter Gewäffer enthalten. Die Schnittpunkte der fich 
kreuzenden Linien (Knotenpunkte) werden auf der Bauftelle durch lief in die Lide 
geschlagene Pfähle von mindeftens 30cm Länge bezeichnet und find fpäter bei der 
Berechnung des Ab- und Auftrages des Erdreiches brauchbar.

Die Ermittelung der Grundwafferftände ift häufig mit Schwierigkeiten ver
knüpft. Ein bloßes Aufgraben des Erdreiches bis zum Grundwaffer nützt nichts, 
weil das Ergebnis nur die Feftftellung des augenblicklichen Standes desfelben fein 
würde. Man muß deshalb Erkundigungen bei Wafferbaubehörden, allenfalls bei 
Verwaltungen von Gas- oder Wafferwerken einziehen, welche meiftens in der 
Lage fein werden, die nötige Auskunft zu erteilen.

Für die Entwurfszeichnungen ist bei umfangreichen Bauten der Maßftab 
1:150, bei Bauten mittleren oder kleinen Umfanges ein folcher von 1:100 emp
fehlenswert. Die Zeichnungen follen in den Grundriffen aller Gefchoffe, auch der 
Grundmauern und des Dachgefchoffes, in der Darftellung der Anfichten des Ge
bäudes und in feinen Durch fchnitten beftehen, fo daß dadurch das Bauwerk in 
allen feinen Teilen und Einzelheiten vollftändig zur Anfchauung kommt. Balken- 
und Sparrenlagen können in die Grundriffe der betreffenden Gefchoffe mit blaffen 
Farben, etwa gebrannter Siena, eingetragen, Qrundmauergrundriffe auf Pauslein
wand über den Kellergrundriffen angefertigt werden, wobei die rauhe Seite der 
Pausleinwand zum Ausziehen, die glatte zum Anlegen mit Farben zu benutzen 
ift. Letzteren kann etwas Ochfengalle zugemifcht werden, damit die glatte Fläche 
der Leinwand fie leichter und gleichmäßiger aufnimmt.

25- 
Orundwaffer- 

ffände.

26.
Entwurfs

zeichnungen.
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Die Benutzung von Pauspapier wird von den Behörden, auch von der 
Polizei für die ihr zur Genehmigung einzureichenden Zeichnungen, nicht ge- 
wünfcht, weil es zu wenig haltbar ift und erft mit Aufwand von Zeit und Koften 
auf ftarkes Papier aufgeklebt werden müßte, während fich Pausleinwand auch 
leicht in die Akten heften und bequem falten läßt.

Das unterfte, ganz oder zum Teile unter der Erdoberfläche liegende Geschoß 
wird mit »Kellergefchoß", bezw. »Sockel- oder Untergefchoß", das darauf fol
gende mit »Erdgefchoß«, die übrigen mit »I., II., III. ufw. Obergefchoß" oder 
Stockwerk, das oberfte mit »Dachgefchoß« bezeichnet.

Raummaße find überall in Metern mit 2 Dezimalftellen, alfo z. B. 4,68 m, 
einzutragen, Mauerftärken dagegen in Zentimetern, alfo 25, 38cm ufw. Die 
Stärken der Bauhölzer werden in Zentimetern, und zwar in Form eines 
Bruches (,8/94) oder eines Produktes (18x24) angegeben.

Durchfchnittene Teile find in hellen, durchfichtigen, das Material kenn
zeichnenden, niemals mit deckenden Farben anzulegen, um Änderungen eintragen 
zu können. Neues Mauerwerk ift demnach blaßrot (Mifchung von gebrannter 
Siena, Karmin und Sepia), altes grau, durchfchnittenes Holz mit gebrannter Siena 
oder Sepia, Anfichtsflächen desfelben, wenn überhaupt, mit roher Siena, Werkftein 
mit grau (Granit) oder gelblich grau (Sandftein), Beton grünlich grau, Erdreich 
braun (Sepia), Schmiedeeifen mit Preußifchblau und Gußeifen violet (Neutraltinte) 
anzulegen. Luftkanäle für Zuführung warmer Luft werden rot (Karmin), für Ab
führung mit Preußifchblau angelegt; Rauchrohren bleiben weiß. Die Leitung 
für kaltes Waffer kann in grünen, für warmes in violetten, für Waffer überhaupt 
in blauen, für Wafferheizung in roten (Zinnober), für Dampfleitung in orange
farbenen oder gelben, für Dampfwafferleitung in orangefarbenen punktierten und 
für Gas in braunen Linien eingezeichnet werden.

Bei Staatsbauten ift die Verwendung dunkelblauer und karminroter Töne zu 
vermeiden, weil diefe Farben für Änderungen von den Prüfungsbehörden benutzt 
werden. (Minifterium rot, Regierung blau.)

In die Grundriffe (fiehe die nebenftehende Tafel) muß die Bezeichnung des 
Raumes in Bezug auf den Zweck, dem er dienen foll, fowie fein Flächeninhalt 
und Umfang eingetragen werden. Bei Berechnung des Flächeninhaltes und Um
fanges werden durchgehende Mauervorfprünge, alfo z. B. Schornfteinkaften, in 
Abzug gebracht, die in demfelben Qefchoß aber durch Gurtbogen verbundenen 
Vorlagen oder überwölbten Nifchen wie volle Mauerteile behandelt.

Jeder Raum erhält ferner zum Zweck des fchnelleren Auffindens eine mit 
Zinnober einzutragende Nummer, wobei mit dem Qrundriffe des unterften Qrund- 
mauerabfatzes zu beginnen und bis zum Dachgefchoßgrundriffe fortzufchreiten ift, 
und zwar in jedem Grundriffe von links nach rechts und von oben nach unten 
fortlaufend. Bei fehr umfangreichen Gebäuden empfiehlt es fich, in jedem Qrund
riffe mit einem neuen Hundert, ohne Rückficht auf die entgehenden Zahlenlücken 
zu beginnen, weil man dadurch von vornherein weiß, in welchem Qefchoß die 
betreffende Nummer zu fuchen ift.

In alle Grundriffe find die Linien, nach welchen die Durchfchnitte gelegt 
find, einzutragen und an ihren Endpunkten, gegebenenfalls auch an ihren Brech
punkten, mit Buchftaben zu bezeichnen.

Für größere Einzelheiten zur Verdeutlichung wichtiger Konftruktions- oder 
Architekturteile find die Maßftäbe 1:50, 1:20 oder 1:10 zu wählen.
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Die Größe der Zeichnungen foll für gewöhnlich auf eine Länge von 65cm 
und eine Breite von 50cm befchränkt fein, die Abmeffungen eines halben „What- 
man".

Daß man für die Blätter ein dauerhaftes, jenem englifchen Erzeugniffe eben
bürtiges Material zu verwenden hat, welches Radierungen geftattet und auch von 
deutfchen Papierfabriken hergeftellt wird, verfteht fich von felbft.

Das Verpacken der Zeichnungen in Rollen ift zu vermeiden, weil fie durch 
das Aufrollen leiden, fich häufig nur fchwer aus der Verpackung herausziehen 
laffen und die Benutzung bei dem Beftreben des Papiers, im aufgerollten Zuftande 
zu beharren, erfchweren. Nur in Mappen follen die Zeichnungen demnach zur 
Verfendung gelangen.

2. Kapitel.

Erläuterungsbericht
Der Erläuterungsbericht ift, wie gewöhnlich Berichte an vorgefetzte Behörden, »7. 

auf den erften drei Seiten in halber Breite (auf „gebrochenem Bogen'1), von da ^'bericht1*’” 

ab in Dreiviertel der Breite des Bogens zu fchreiben. Es ift nur Kanzleipapier in 
ftaatlich vorgefchriebener Größe (ai/3scm) zu verwenden. Die Zeilen follen in 
einem Abftande von 1cm liegen, um Änderungen und Bemerkungen dazwifchen 
eintragen zu können.

Der Erläuterungsbericht muß unter Hinweis auf das Bauprogramm, die 
Zeichnungen und den Koftenanfchlag alle den Bau betreffenden Verhältniffe 
eingehend behandeln. Er trägt auf der erften Seite oben rechts die Ort- und 
Zeitangabe, oben links die Bezeichnung: „Erläuterungsbericht zum Neubau des 
ufw.«, am Schluß Namen und Dienftbezeichnung des Verfaffers. Die Seiten find 
zu numerieren.

Der Bericht muß in der Regel diefelbe Einteilung erhalten, welche für den 
Vorentwurf in Art. 8 vorgefchrieben ift. Er beginnt alfo mit der Angabe der Ein^unfi: 
Verfügung und der Behörde, durch welche der Auftrag zu den Arbeiten erteilt ift, Eriäutenmgs- 

fowie der fonftigen in Betracht kommenden Vorgänge. Es fei hier eingefchaltet, bcrich,cs; 
daß aus dem Minifterium ftammende Schreiben und Aufträge mit „Erlaß", folche Veranlagung' 

von Regierungen mit „Verfügung" bezeichnet werden.
Nunmehr folgt das Bauprogramm, welches die Angabe der Gründe, welche b> Ba"- 

die Bauausführung nötig machen, des Bedarfes an Räumen und fonftiger Einrich- ‘’f"11"'"" 
tungen, befonders auch mit Rückficht auf Größe und Anzahl, enthalten foll.

Die Befchaffenheit der Bauftelle nach Größe und Form ift genau zu be- c> 
fchreiben; die Gründe, welche ihre Wahl und die Stellung der Gebäude beein- Bauftene 
fluffen, find anzugeben. Über die Zugänglichkeit des Grundftückes find Mit- und des 
teilungen zu machen, und die etwa in Frage kommenden privatrechtlichen auer"n cs- 
Beziehungen zu den Nachbargrundftücken, wie Trauf-, Lichtrecht ufw., anzuführen. 
Ebenfo müffen etwaige Fluchtlinienbefchränkungen und vorausfichtliche Ver
änderungen an vorbeiführenden öffentlichen Straßen zur Befprechung kommen, 
fofern fie die Form des Bauplatzes und feine Zugänglichkeit beeinfluffen können.
Die Geftaltung der Erdoberfläche der Bauftelle und ihre erforderlichen Regelungen 
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find darzuftellen, ferner die für Be- und Entwäfferung und die Befeitigung der 
Abwäffer notwendigen Anlagen, fowie die Vorrichtungen für Einfriedigung des 
Grundftückes.

Endlich find Angaben über die Befchaffenheit des Baugrundes und feine 
Tragfähigkeit, zugleich auch über die Hilfsmittel zu machen, durch welche er 
erforfcht ift; dann ift eine Befchreibung der Vorkehrungen zu liefern, welche zu 
feiner Befeftigung für nötig erachtet werden; fchließlich ift die Lage des höchften, 
mittleren und niedrigften Qrundwafferftandes feftzuftellen und der Nachweis über 
die Befchaffung guten Trink- und Gebrauchwaffers zu liefern.

Man geht jetzt zur Befchreibung des Bauentwurfes über, begründet die 
Grundrißanordnung, Raumverwendung und -Verteilung auch in bezug auf die ver- 
fchiedenen Stockwerke, die Lage der Zugänge und Treppen, fowie deren Steigungs
verhältnis, gibt die Gefchoßhöhen zwifchen den Oberkanten der Fußböden und 
die Höhenlage des unterften Fußbodens zur Erdoberfläche und zum höchften 
Grundwafferftande an.

Daran fchließt fich die Bezeichnung der wichtigeren Bauftoffe unter Be
gründung ihrer Wahl in bezug auf Feftigkeit, Wetterbeftändigkeit, Preisangemeffen- 
heit und Zufuhrweiten, und darauf folgt die Befchreibung der Bauanlage unter 
Hinweis auf die Zeichnungen und die bezüglichen Anfätze des Koftenanfchlages 
in nachftehender Reihenfolge:

i) Architektur;
2) Mauerwerk und Mauerftärken;
3) Schutz gegen Erdfeuchtigkeit und Schwamnibildung; Vorfichtsmaßregeln gegen 

Witterungseinflüffe, wie z. B. Bekleidung der Außenwände zum Schutz gegen Feuchtig
keit, Kälte ufw.;

4) Decken;
5) Fußböden;
6) Treppen;
7) Dächer;
8) Fenfter und Türen;
9) Innerer Ausbau ufw.;

10) Heizung und Lüftungseinrichtungen;
11) Beleuchtung.

(Bei 10 ift anzugeben, welche Heizungs- und Lüftungsart nach den 
örtlichen Verhältniffen und nach der Zweckbeftimmung des Gebäudes am geeig- 
netften erfchein t.

Die Nachweife des Bedarfes an Einrichtungsgegenftänden find von der Be
hörde, für die der Bau beftimmt ift, infofern zu befcheinigen, daß die aufgeführten 
Qegenftände dem Bedürfniffe entfprechen.

Es fei bemerkt, daß es Behörden und wohl auch Privatleute gibt, welche 
Marmor, Stuckmarmor ufw. für ungerechtfertigten Prunk halten, fie in den An
fehlägen ftreichen und dafür oft fehr wenig haltbare und ungeeignete Materialien 
einfetzen. Man fchreibe deshalb „polierten oder gefchliffenen Kalkftein", „Kunft- 
ftein« ufw., natürlich unter Annahme der richtigen Preife für die erftgenannten 
Materialien u).

“) Auch beim Bau des Reichstagsgebäudes in Berlin, bei welchem wahrlich nicht gefpart wurde, war das Wort 
»Marmor" verpönt.
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Der Zeitraum, welcher für die Vollendung der einzelnen Teile, alfo z. B. 
fchwieriger Gründungen, des Rohbaues ufw., fowie des ganzen Baues in Ausficht 
genommen ift, ferner des vorausfichtlichen Zeitpunktes der Bauabnahme und der 
Fertigftellung der Abrechnung ift zu bezeichnen.

Die Anzahl und Wahl technifcher Hilfskräfte, welche bei der Bauausführung 
notwendig werden, fowie die vorausfichtliche Dauer ihrer Verwendung muß hier
nach begründet werden, fowie vielleicht einige Anfätze des Tit. „Insgemein«, wie 
Reifen zur Berichtigung von Werkplätzen, Steinbrüchen, Fabriken ufw.

Die Gefamtbaukoften find anzugeben, zugleich aber auch der Betrag für 
1 im zu überbauender Fläche, fowie für 1ebm Rauminhalt nach den in Art. 9 ange
führten Vorfchriften. Auch die Berechnung der Koften für eine Nutzeinheit (z. B. 
eines Sitzplatzes in Kirchen, eines Krankenbettes in Krankenanftalten ufw.) ift auf- 
zuftellen. Die Ergebniffe find mit den Koften ähnlicher Bauwerke, namentlich 
folcher derfelben Provinz, in Vergleich zu ziehen. Ferner ift anzugeben, aus 
welchen Mitteln die Baukoften zu beftreiten find, ob und welche Patronats- und 
fonftigen Beiträge, beftehend in Geld- oder Naturallieferungen (Bauftoffe, Rund
holz ufw.) feitens des Staates, welche Beiträge einfchließlich der Hand- und Spann- 
dienfte von dazu verpflichteten Gemeinden, Pächtern ufw. etwa zu dem Bau ge- 
leiftet werden müffen, unter Bezugnahme auf die dem Anfchlage beizugebende 
eingehende Berechnung des Wertes diefer Beiträge.

Hand- und Spanndienfte kommen hauptfächlich bei ländlichen Kirchen- und 
Schulbauten, bei Domänen- und Forftdienftgebäuden vor, wo die Gemeinden, 
Patrone, Pächter ufw. verpflichtet find, durch Hergabe von Arbeitskräften und 
Geftellung von Fuhrwerk den Bau zu unterftützen. In den Koftenanfchlägen ift 
reiflich nach dem Rauminhalte (z. B. der Erdmaffen), nach Taufend der Mauer- 
fteine auszurechnen und anzugeben, wie viel hierzu Arbeitskräfte nach Zahl und 
Tagen, fowie Arbeitsfuhren gehören.

Jede Abweichung von dem Vorentwurfe und den überfchläglich berechneten 
Koften ift genau zu begründen.

f) Her- 
ftellungszeit.

h) Baukoften.

K) Bauleitung.
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Aufteilung des Koftenanfehlages.

1. Kapitel.

Allgemeines.
Wie bereits in Art. 14, S. g erwähnt, ift für jedes im Koftenüberfchlage be

zeichnete Bauwerk ein gefonderter Koftenanfchlag anzufertigen. Diefer Koften- 
anfchlag hat den Zweck:

1) die vorausfichtlich zu erwartenden Ausführungskoften möglichft genau zu 
ermitteln;

2) ein Verzeichnis und eine Befchreibung der einzelnen Bauarbeiten und 
Lieferungen zu geben und den Umfang derfelben feftzuftellen;

3) als Grundlage für die Buchung zu dienen und in jedem Augenblick eine 
Überlicht über die Finanzlage des Baues zu ermöglichen;

4) die Grundlage für die Verdingung der Arbeiten zu bilden.
Weil demnach ein folcher Koftenanfchlag, bezw. fein Text als fefte Richt- 

fchnur für den Bauausführenden dienen foll, von der er ohne vorherige Erlaubnis 
des Bauherrn oder der vorgefetzten Behörde nicht abweichen darf, ift er natürlich 
nach jeder Richtung hin mit möglichfter Sorgfalt aufzuftellen. Er muß im Zu- 
fammenhange mit den Zeichnungen ein genaues Bild der beabfichtigten Bau
ausführung geben, nach Art, Zahl und Maß die Stoffe bezeichnen, welche zur 
Verwendung kommen follen und das Verfahren der Ausführung genau dar- 
ftellen.

Wie fchon in Art. 16, S. 11 betont wurde, empfiehlt es fich, zur Ermittelung 
der Einheitspreife mit erfahrenen und rechtlichen Handwerksmeiftern und Lieferanten 
Rückfprache zu nehmen und fich nicht allein auf die eigene Schätzung zu ver
laffen, weil die Preife, befonders der Materialien, großen Schwankungen unter
worfen find, die der Bauleitende, der das Ganze im Auge behalten muß, nicht 
immer im einzelnen verfolgen kann.

Arbeiten im Tagelohn find möglichft zu befchränken und nur da zu ver- 
anfchlagen, wo die Arbeiten fich in ihrem ganzen Umfange im voraus nicht fo 
vollftändig überfehen laffen, um fie fpäter verdingen zu können, und wo es fich 
um Arbeiten handelt, welche einer dauernden Überwachung zu ihrem Gelingen 
bedürfen. Auch bei forgfamfter Bewachung werden folche Arbeiten fehr teuer. 
Bei Tagelöhnen ift auch immer der fog. Meiftergrofchen zu berückfichtigen, welcher 
zum eigentlichen Tagelohn des Poliers oder Auffehers, des Qefellen, Lehrlings 
oder Arbeiters hinzutritt, etwa 15 bis 20%.
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Bauftoffe, welche in großen Mafien befchafft werden müllen und deren Wert, _ 3X 
verglichen mit den Verwendungskoften, alfo dem Arbeitslöhne, ein erheblich rctzung des 
großer ift, werden in befonderen Titeln veranfchlagt und diefer Veranfchlagung an*‘|“™’s 
muß eine Ermittelung der Mafien, eine Maffenberechnung, vorausgefchickt werden.

Der Koftenanfchlag fetzt fich hiernach zufammen aus:
i) der Mallen- und Baultoffberechnung und
2) dem Koftenanfchlag für Arbeitslohn und Bauftoffe.
Bei Bauten geringeren Umfangs, im Werte unter 5000 Mark, kann die 

Mallen- und Baultoffberechnung im Texte des Koftenanfchlages felbft erfolgen, 
d- h. -den einzelnen Vorderfätzen vorangeftellt werden. Umfangreiche Maffen- 
berechnungen werden jedoch immer getrennt von der Koftenberechnung behandelt 
und erftrecken fich in der Regel auf Erd-, Maurer-, Steinhauer-, Zimmer- und 
Eifenarbeiten, alfo auf folche Arbeiten, deren Ermittelung längere Berechnungen 
nötig machen. Die aus den Zeichnungen durch einfaches Zufammenzählen zu 
entnehmenden Oegenftände find dagegen von den Maffenberechnungen aus- 
zufchließen.

Die einzelnen Anfätze der Maffenberechnung erhalten mit den darauf bezüg
lichen Arbeiten der Koftenberechnung gleiche Nummern, gleichviel ob dabei in 
der Numerierung der Anfätze der Maffenberechnung Lücken entftehen oder nicht. 
Daraus folgt, daß die Numerierung der Anfätze der Maffenberechnung in der 
Reinfchrift erft nach Fertigftellung der Koftenberechnung erfolgen kann und zu- 
nächft fortzulaffen ift.

Der Koftenanfchlag, beftehend, wie bereits bemerkt, aus: EinSiun«
1) der Maffenberechnung mit Vorberechnung, <1«
2) der Bauftoffberechnung und .J/öX«
3) der Koftenberechnung, in Titel.

wird, entfprechend den verfchiedenen Handwerksleiftungen, in folgende Titel geteilt:
Tit. I. Erdarbeiten,

„ II. Maurerarbeiten und zwar
a) Arbeitslohn,
b) Bauftoffe,

» III. Afphaltarbeiten,
» IV. Steinhauerarbeiten,
„ V. Zimmerarbeiten und Bauftoffe,
» VI. Stakerarbeiten,
„ VII. Schmiede- und Eifenarbeiten,
n VIII. Dachdeckerarbeiten,
» IX. Klempner-(Spengler-)Arbeiten,
„ X. Schreinerarbeiten,
« XI. Schlofferarbeiten,
n XII. Glaferarbeiten,
« XIII. Anftreicher-, Maler- und Tapeziererarbeiten,
» XIV. Stuck-, Marmor- und Bildhauerarbeiten,
» XV. Ofenarbeiten, Sammelheizungs- und Lüftungsanlagen, 
n XVI. Kraft-, Beleuchtungs- und Wafferleitungsanlagen, 
1» XVII. Bauleitung,
>< XVIII. Insgemein.
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Bei kleineren Bauten kann einer oder der andere Titel in Fortfall kommen; 
dann ändert fich felbftverftändlich die Numerierung.

Einzdheiten ^e' Staatsbauten foll zur Erleichterung der Revifion vermieden werden, lange 
der Zahlenreihen, welche fummiert oder multipliziert werden follen, wagrecht hinter- 

Berechnung einander zu fchreiben; fie find vielmehr in lotrechten Reihen untereinander zu 
fetzen. Wiederholungen von Rechnungsfätzen werden durch einfachen Hinweis 
auf die betreffende frühere Anfatznummer vermieden.

Bei der Berechnung von Arbeiten und Bauftoffen ift für jede Raumabmeffung 
(Länge, Breite, Stärke) das Meter mit 2 Dezimalftellen als Einheit anzufetzen; nur 
bei Metallarbeiten ift die Stärke mit 3 Dezimalftellen in Rechnung zu ftellen. Bei 
Ermittelung von .Qewichtszahlen, wie z. B. bei Eifenarbeiten, ift die Kilogramm- 
zahl mit einer Dezimalftelle als Gewichtseinheit der Berechnung zu Grunde zu 
legen; die Einfchaltung einer zweiten Dezimalftelle ift nur bei kleinen Einheits
maßen, z. B. qcm, gerechtfertigt.

Sind drei oder mehrere Faktoren miteinander zu multiplizieren, fo gefchieht 
dies zuerft mit den beiden größten, wonach die beiden letzten der fich ergebenden 
4 Dezimalftellen abgeftrichen werden und die verbleibende letzte Stelle in dem 
Falle um 1 erhöht wird, wenn die weggeftrichene dritte Stelle gleich 5 oder größer 
als 5 war. Sodann wird das fo ermittelte zweiftellige Refultat mit dem dritten 
Faktor multipliziert, das Produkt auf 2 Dezimalftellen wie vorher gekürzt und in 
diefer Form in die Maffenberechnung eingeftellt. Bei 3 ftelligen Faktoren wird 
das Produkt auf 5 oder 6 Dezimalftellen ermittelt, aber auch auf 2 Stellen gekürzt.

Bei der Berechnung z. B. von:
103,25 X 85,10 X 5,20 = 45 690,22 und
103,25 X 5,20 X 85,10 = 45 690,19

rührt der Unterfchied des Ergebniffes von der Abkürzung der Dezimalftellen her. 
Durch obige Vorfchrift werden Befchwerden von Unternehmern über rechnerifche 
Abftriche in ihren Forderungen verhütet.

Die gebräuchlichften Abkürzungen für Maße und Gewichte find folgende:
A. Längenmaße: Kilometer = km; Meter = m; Zentimeter = cm; Millimeter = mm.
B. Flächenmaße: Quadratkilometer = qkm; Hektar = ha; Ar = a; Quadratmeter 

= qm; Quadratzentimeter = qcm; Quadratmillimeter = qmm.
C. Körpermaße: Kubikmeter = cbm; Hektoliter = hl; Liter = 1; Kubikzentimeter 

= ccm; Kubikmillimeter = cmm.
D. Gewichte: Tonne = t; Kilogramm = kg; Gramm = g; Milligramm = mg.
Das Komma ift bei Abteilung größerer Zahlen als Hunderte nicht anzuwenden. 

Solche größere Zahlenausdrücke können durch Anordnung der Zahlen in Gruppen 
zu je 3 Ziffern, vom Komma des Bruches aus gerechnet, mit kleinem Zwifchen- 
raume zwifchen den Gruppen überfichtlich gemacht werden.

35. Die Aufftellung der meiften Teile der Maffenberechnung wird durch eine
°r’eru Vorberechnung wefentlich erleichtert. DiefeVorberechnung kann bei Anfehlägen 

für Privatbauten, welche nicht revidiert werden, fortfallen, wenigftens ihre Rein- 
fchrift; es genügt, wenn die Zahlen in den Qrundriffen eingetragen find.

Der Vorberechnung fei hier der Grundriß auf der Tafel bei S. 26 zugrunde 
gelegt. Sie umfaßt:

1) den äußeren Umfang des Gebäudes in jedem Qefchoß;
2) die Oefamtfläche des Gebäudes in jedem Qefchoß und in den Grund

mauern ;
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3) die Flächeninhalte fämtlicher Räume in der in Art. 26, S. 26 vorgefchriebenen 
Reihenfolge;

4) den Umfang fämtlicher Räume in derfelben Reihenfolge;
5) ein Verzeichnis aller Gurtbogen, Tür- und Fenfteröffnungen, Nifchen ufw., 

deren Inhalt bei der Bauftoffberechnung in Abzug kommt.
Für diefe Vorberechnung fei mit Bezugnahme auf den Grundriß auf der 

Tafel bei S. 26 nachftehend ein Beifpiel gegeben:

Handbuch der Architektur. I. 5. (a. Aufl.) 3

An-
fatz

Raum 
Nr.

Stückzahl 1 Gegen ft and
Länge 

m
Breite 

m

Fläche I 

qm |

Höhe

m

Inhalt 

cbm

Ab
zug

A. Vorberechnung.

1. Umfang des Gebäudes. 
Erdgefchoß.

Vorder-und Hinterfront 2 x (5,524-4,rs
4- 0,M) =.............................................

Seitenfronten 2x11,72=..................... I
21,32
23,44

44,78
Zufammen: 

m Umfang im Erdgefchoß.

2. Gefamtfläche des Gebäudes. 
Erdgefchoß.

Der Vorbau..........................................
Der Seitenbau......................................
Der Eingangsvorbau...........................

44,76

11,72
9,00
2,08

5,52
4,88
0,26

64,60
48,31

0,54

7
8
9

10
11
12

113,54 qm Fläche des Gebäudes im Erd
gefchoß.

3. Flächeninhalte der einzelnen 
Räume.

Erdgefchoß.
4,50
4,15
4,02
4,50
4,50
4,50

Zuf.:

4,25 
2,25 
2,00
1,55 
4,25 
4,50

113,54

19,13
9,34
8,04
6,08

19,13
20,25

7
8
9

10
11
12

82,87 qm Flächeninhalt der Räume im Erd
gefchoß.

4. Umfang der Räume. 
Erdgefchoß.

2 x (4,50 4- 4,25) =..............................
2 x (4,15 4- 2,25) =..............................
2 x (4,02 4- 2,oo) =..............................
2 X (4,50 4- 1,55) =.......................... ...
2 x (4,50 4- 4,25) =..............................
2 x (4,50 4- 4,50) = . ...........................

17,50
12,80 
12,04
12,10
17,50
18,00

Zuf.: 82,87

1 9, 10

89,94
Zufammen: 

m Umfang der Räume im Erdgefchoß.

5. Abzug der Öffnungen 
(für die Bauftoffberechnung). 

Erdgefchoß.
Ourtbogen.

1

89,04

1,74 0,38 0,66 2,60
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Pof. Raum- 
Nr.

Stückzahl G e g e n ft a n d Länge 

m
Breite

in
Fläche 

qm
Höhe 

in
Inhalt 
cbm

Ab
zug

Türen.
10 Haupteingangstür.................................. 1,30 0,77 1,00 2,70 2,70

7,11,12 3 Sechsfüllungstüren zu 1,oj =. . . . 3,00 0,38 1,14
10, 12 1 Sechsfüllungstür.................................. 1,00 0,25 0,25

Zuf.: 1,30 2,20 3,06
10, 11 1 Vierfüllungstür.................................. 0,30 0,25 0,23 2,00 0,46

Fenfter.
7,11,12 5 äußere 5 x l,io =........................... 5,50 0,51 2,81 2,00 5,02

8 1 desgl....................................................... 0,w> 0,51 0,40 1,80 0,83
12 1 desgl....................................................... O,oo o, 1 0,31 0,80 0,25
9 1 desgl. unter dem Treppenruheplatz . O,«o 0,51 0,40 1,45 0,65
Q 1 desgl. über dem Treppenruheplatz 

(der im Erdgefchoß gelegene Teil) . 1,20 0,51 0,01 0,88 0,54

cbm Öffnungen im Mauerwerk des
Zuf.: 7,89

7,Ru
Erdgefchoffes.

In gleicher Weife wird bei den übrigen Qrundriffen verfahren.
Die Vorberechnung i dient zur Berechnung der Verblendungen, der Be- 

ftimmung der Qefimslängen, Sockelbekleidungen ufw. Die Differenz zwifchen 
der Gefamtfläche des Gebäudes (2) und dem Flächeninhalte der Räume (3) er
gibt die Fläche der Mauermaffen; die Vorberechnung 3 wird außerdem zur 
Berechnung der Fußböden, Decken, Stakungen, der Anftriche ufw. und auch zur 
Ermittelung des Rauminhaltes bei Heizungs- und Lüftungsberechnungen ufw. be
nutzt. Aus der Vorberechnug 4 werden die Größen der Wandflächen, die Längen 
innerer Qefimfe ufw. gefunden, während endlich die Vorberechnung 5, wie fchon 
erwähnt zur Beftimmung der Materialmengen notwendig ift.

36.
Maffen- 

bcrechnunR 
der 

Erdarbeiten.

2. Kapitel.

Mafien- und Materialberechnung.
Sind bei fchlechtem Baugrunde ausgedehnte Gründungen auszuführen, fo 

ift für diefe ein befonderer Gründungsanfchlag anzufertigen, auf den fpäter noch 
etwas näher eingegangen werden foll. Diefer Anfchlag wird für fich abgefchloffen 
und bildet einen Teil des Hauptanfchlages. Liegt der gute Baugrund aber in 
geringerer Tiefe unter der Erdoberfläche, fo daß die Gründung des Gebäudes auf 
keinerlei Schwierigkeiten ftößt, fo werden die Erdarbeiten unter Titel I veran- 
fchlagt. Hierbei kommt zuerst die Einebenung des Bauplatzes in Betracht, bei 
der der in Art. 7, S. 3 näher befchriebene Lageplan von großem Nutzen ift. Es 
genügt nämlich, die Höhen und Tiefen der Knotenpunkte des Netzes über und 
unter der angenommenen Geländehöhe zu addieren, das arithmetifche Mittel zu 
ziehen und diefes mit der Gefamtfläche zu multiplizieren, woraus fich ergibt, ob 
überflüffiges Erdreich vorhanden ift, oder ob die ausgefchachtete Bodenmaffe 
noch zur Ausgleichung ganz oder nur zum Teile herangezogen werden muß. 
Soll die künftige Oberfläche des Geländes etwa wellig erfcheinen, fo wird da
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durch die Berechnung zwar etwas verwickelter, ohne aber befondere Schwierig
keiten zu bereiten.

Soll das Gebäude fpäter von Gartenanlagen umgeben fein, fo muß die 
Ackerkrume oder der Mutterboden forgfältig abgehoben und zur fpäteren Be
nutzung feitwärts angefchüttet und gelagert werden.

Die Ermittelung des Rauminhaltes der Baugrube erfolgt durch Multiplikation 
der durchfchnittlichen Tiefe, von Erdoberfläche an bis zur Unterkante des Keller
fußbodens gerechnet, mit der durch die Außenkante des unterften Grundmauer- 
abfatzes begrenzten Fläche. Hierzu tritt ein der Tiefe der Ausfehachtung und der 
Standfähigkeit des Bodens entfprechender, in den Grenzen von 0,30 bis l,oom fich 
bewegender Arbeits- und Böfchungsraum. Der Inhalt des Erdaushubes der Grund
mauern ift gleich dem Rauminhalte des aus der Mauermaffenberechnung zu ent
nehmenden Grundmauerwerkes, dem noch ein der Bodenart entfprechender Bruch
teil für Arbeitsraum und Böfchung hinzuzufügen ift, gewöhnlich io"/o. Es wird 
fich alfo die Berechnung nach Fig. 14 zufammenfetzen aus:

1) den Flächen (a + b) h (der Höhe);
2) dem Grundmauerwerk c, und
3) dem Zufchlag von etwa io°/0 zu c.
Bei fehr fchlecht ftehendem Boden und 

tiefen Baugruben find Abfätze in den Böfchungen 
(Bermen) anzunehmen, die einmal das Nach- 
ftürzen des Erdreiches verhindern follen, dann 
aber auch zum Anbringen der Karrendielen, zum 
Abfetzen des herauszufchaffenden Erdreiches und 
fpäter der Mauermaterialien dienen. Ein Arbeiter 
kann die Erde nur 2m hoch mit der Schaufel wer
fen; Baugruben, welche tiefer als 2m find, müffen 
alfo Abfätze oder Bankette erhalten. Hierdurch ver
größert fich natürlich der zu berechnende Zufchlag.

Die zur Abfuhr kommenden, fowie die zur Einebenung des Bauplatzes 
dienenden Erdmaffen find fomit gefondert zu berechnen; auch find gegebenenfalls 
bei letzteren verfchiedene Förderweiten in das Auge zu faffen, die fpäter den 
Koftenpunkt beeinfluffen.

Die Berechnung der Mauermaffen gefchieht, wie fchon erwähnt, derart, daß 
von der aus der Vorberechnung erfichtlichen Gefamtfläche jedes Gefchoffes die 
Flächen der darin vorhandenen Räume abgezogen werden und der Rest mit den
Höhen der Grundmauerteile bezw. mit den Gefchoßhöhen, von Fußboden- zu

37* 
Maffen- 

bcrechnung 
der 

Maurerarbeiten

Fußbodenoberkante gerechnet, multipliziert wird.
Die Stärken des Bruchfteinmauerwerkes der Grundmauern find in vollen

Dezimetern anzufetzen, alfo 60, 70, 80™ ufw. ftark, bei aufgehendem Mauerwerk 
in halben Dezimetern. Das Gleiche ift bei Betongrundmauern der Fall. Die 
Stärken der Ziegelmauern werden, weil fich bei der Unebenheit des Materials 
die Stoßfugen von 1™ Stärke nicht genau einhalten laffen, gewöhnlich 1™, bei 
erheblicherer Stärke der Mauern fogar 1% bis 2™ größer, als die vorgefchriebenen. 
Man kann fchon bei 1 Stein ftarken Mauern beobachten, daß die Läuferfchichten 
über die Binderfchichten etwas hinausragen, alfo ftärker als 25™ find. Mauern, 
die 38™ ftark fein follen, werden 39™ dick, 51™ ftarke 52™ ufw., 77™ ftarke 
häufig fchon 79™. Trotzdem vielfache, amtlich angeftellte Unterfuchungen dies 
beftätigt haben, ift es doch bis jetzt in Koftenanfchlägen und Abrechnungen bei 
den vorfchriftsmäßigen Abmeffungen geblieben.

3*
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In Ausnahmefällen, wie bei der Ausmauerung von Senkkaften und -Brunnen, 
bei kleinen Vorbauten, alleinftehenden Freiftützen (Pfeilern), Treppenwangen und 
dergl., muß man den Rauminhalt der Mauermaffen durch Multiplikation der 
einzelnen Längen, Breiten und Höhen ermitteln, wie dies früher überhaupt gefchah, 
aber weit zeitraubender war. Dasfelbe Verfahren kann auch bei Bauten, die 
10000 Mark nicht überfteigen, und bei folchen, bei denen ein ftarker Wechfel in 
der Höhe der Räume ftattfindet oder die Bauftoffe der Wände fehr verfchieden- 
artige find, angewendet werden.

Befonders zu berechnen find:
i) die Maffen des Zement- und Klinkermauerwerkes, fowie des Mauer

werkes aus poröfen'und Lochfteinen;
2) die Maffen der Mauerfteinverblendung behufs Ermittelung der Blend- und 

Formfteinmengen ufw.;
3) die Maffen der aus Werkftein herzuftellenden Teile, wobei in bezug auf 

das verfchieden tiefe Einbinden der Quader Mittelmaße angenommen werden.
Hierbei ift das Multiplizieren von Längen, Breiten und Höhen unver

meidlich.
In und über Dachräumen freiftehende Schornfteinkaften find unter Angabe 

der Zahl und Größe der darin befindlichen Röhren nach Metern ihrer Höhe zu 
berechnen. Gewölbe, einfchl. der Hintermauerung, werden nach dem Flächen
inhalt des überdeckten Raumes („in plano“ gemeffen) in Rechnung geftellt, ebenfo 
Betondecken oder ebene Ziegeldecken einfchl. der Eifeneinlagen. (Beffer ift es, 
bei Gewölben von größerem Halbmeffer die wirkliche Oewölbefläche zu ermitteln, 
weil fonft die Bauftoffberechnung fehr ungenau wird.) Für Pflafterungen ift der- 
felbe Anfatz zu benutzen unter Zufügung der Sohlen in Gurtbogenöffnungen und 
größeren Nifchen.

Bei Ausführung von Eifenbetontreppen wird die Anzahl und Länge der 
Stufen fowie der Quadratinhalt der Ruheplätze und das Eifengewicht befonders 
feftgeftellt; Kunftfteintreppen werden jedoch einfchl. der Eifeneinlagen wie folche 
aus Werkftein behandelt.

Bei Ermittelung der Putz- und Fugungsarbeiten im Äußeren und Inneren 
find die Fenfter- und Türöffnungen, deren Leibungen geputzt oder gefugt find, 
gar nicht abzuziehen; bei Gurtbogen aber kommt mit Rückficht auf die größere 
Öffnung eine Seite derfelben fowohl für die Berechnung des Bauftoffes, als auch 
der Arbeit in Abzug. Dies gefchieht auch bei Türen, deren Futterbreite ge
ringer als die Stärke der Mauer ift, während die Türen mit einer der Mauer- 
ftärke entfprechenden Futterbreite auf beiden Seiten beim Putz abgezogen 
werden, wobei aber immer nur die lichte Weite und Höhe der Öffnung in An- 
fatz kommt.

Der Ermittelung von Mauermaffen hoher Bauwerke auf kleiner Grundfläche, 
wie etwa von Schornfteinen, freiftehenden Mauern, Türmen ufw. muß eine 
ftatifche Berechnung vorhergehen, in welcher der Nachweis der Standficherheit 
geführt wird, wobei ein Winddruck von mindeftens 125k* für l«” einer lot
recht zur Windrichtung gerichteten Fläche anzunthmen ift15).

Für das Getagte mag Nachftehendes unter Berückfichtigung des Grundriffes 
auf der Tafel bei S. 26 und der Vorberechnung als Beifpiel dienen.

Siehe: Schulz, a a. O., Nachtrag II, S. 43.
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An- 
fatz

Raum 
Nr. Stückzahl Gegen Hand

Länge 
m

Breite 
m

Fläche 
qm

Höhe
m

Inhalt 
cbm

Ab- 
zuß

7—12

B. Maffenberechnung. 

Mauerwerk des Erdgefchoffes. 
Gefamtfläche nach A, 2...................  

Davon ab: Flächeninhalt der einzel
nen Räume nach A, 3...............

113,54

82,87

3

7

107,35

156,63

cbm Ziegelmauerwerk des Erdge- 
fchoffes.
Verblendungsmauerwerk. 

Umfang des Erdgefchoffes nach A, 1 
qm Verblendungsmauerwerk.

Brüftungsgefims.
Umfang des Erdgefchoffes nach A, 1 
Eingangstür.......................................... 
Davon ab: Treppenhausfenfter . . .

ab:

44,76

44,76

2,20

3,50

30,67

156,0«

3,50 107,35

1,30
0,90

2,20

10

9

9, 10
7,10,11,12

10, 11

bleiben: 
m Brüftungsgefims.

Glatter Wandputz im Inneren. 
Erdgefchoß.

Umfang der Räume nach A, 4 . . .
Treppenhaus . ...................................

Hiervon ab an Öffnungen:
Gurtbogen im Flur ........
4 Türen 2x4xl,oo =...................
1 Tür 2 x 0,90 ... .................................

42,56

89,64 
12,04

1,74
8,00
1,80

3,20
0,30

2,60
2,20
2,00

287,81
3,61

4,52
17,60

3,60

ab:
Zuf.: 291,42

25,72
25,72

29

9

265,70
bleiben: 

qm glatter Wandputz.

Deckenputz.
Erdgefchoß.

Flächeninhalt der Räume nach A, 3 
Davon ab das Treppenhaus ....

265,70

82,87
8,04

ab:
82,87

8,04
8,04

31 74,74

bleiben: 
qm Deckenputz auf Schalung.

74,83

Auf Grund vorftehender Maffenberechnung wird nunmehr die Bauftoff- Ba^of{_ 
berechnung aufgeftellt. berechnung

Hierbei find von den Mauermaffen, Tür-, Fenfter-, Gurtbogen- und Nifchen- MJ“adrebncitcn. 
Öffnungen ufw. abzuziehen, während Rauch- und Lüftungsrohren nicht in Abzug 
kommen. Auch bei ausgemauerten Fachwerkwänden find die Öffnungen abzu
ziehen. Der Bedarf an Steinen, Mörtel ufw. ift den nachftehenden Beftimmungen 
gemäß auszuwerfen und am Schluß aus den ermittelten Mörtelmengen der Qe- 
famtbedarf an Kalk, Zement und Sand zu berechnen.

Für die Steine ift im allgemeinen die Grundgröße 25X12x6,5 anzunehmen.
Nur an der unteren Elbe und unteren Wefer, fowie in Schleswig-Holftein ift allen
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falls noch die ortsübliche Größe von 22x10,5X5 und von 23X11X5,5™ 
geftattet, für Kirchenbauten im Ziegelrohbau auch die fog. Klofterform von 
28,5X13,5X9. Hierbei erhalten die Fugen Stärken von l1/»'“ und die 
Mauern von 13,5, 28,5, 43,5, 58,5, 73,5, 88,5, 103,5 cm ufw. Auf 1ra Höhe find 
io Schichten zu rechnen. Ebenfo können die Verblendziegel bei gewöhnlichen 
Bauten eine etwas größere als die Grundgröße, alfo 25,2X12,2X0,9 haben; 
doch follen die Stoß- und Lagerfugen dabei immer noch eine Stärke von 
mindeftens 8ram erhalten.

Die gewöhnlichen Dachfteine (Biberfchwänze, Flachwerke) haben eine Grund
größe von 36,5X15,5X1,2™, wobei eine Abweichung von der Länge und Breite 
um höchftens 5 von der Stärke höchftens um 3 rani geftattet ift. Für alle 
übrigen Dachfteinformen ift eine Grundgröße noch nicht feftgeftellt.

Die Zutat von Sand zum Kalk richtet fich nach der Ausgiebigkeit des 
letzteren; der Mörtel muß glatt von der Mauerkelle gleiten. Es gibt Kalke, bei 
denen hiernach der Sandzufatz das 3^ bis 4fache betragen muß. Gewöhnlich 
werden für Ziegelmauerwerk aber auf 1 Teil Kalk 2 Teile Sand, für Bruchftein- 
mauerwerk 3 Teile Sand berechnet, was etwa 2,4, bezw. 3,a Teile Mörtel ergibt. 
Bei Bruchfteinmauerwerk ift jedoch zu erwägen, ob bei mangelhaftem Luftzutritt 
(die Steine find häufig faft undurchläffig) auch der Mörtel genügend erhärten 
kann; denn das Waffer desfelben wird nur höchft langfam verdunften und ebenfo- 
wenig der Kalk Kohlenfäure aus der Luft aufnehmen können. Bei Bruchftein
mauerwerk wird deshalb in den meiften Fällen ein Zementzufatz angemeffen fein. 
Eine Mifchung von 1 Teil Zement, 1 Teil Kalkteig und 6 bis 7 Teilen Sand ift 
empfehlenswert, welche 6 bis ö,H Teile Mörtel ergibt.

Bei Verwendung von reinem Zementmörtel find auf 1 Teil Zement 1, 2 oder 
3 Teile Sand zu rechnen, woraus i,26, 2,)0 oder 2,B0 Teile Mörtel gewonnen 
werden. Die Mifchung von 1:1 wird bei Hochbauten feiten vorkommen. Für 
das Verfetzen und Vergießen bearbeiteter Werkfteine ift Wafferkalk gegebenenfalls 
mit Zufatz von Ziegelmehl zu verwenden. Nur bei Granit-, Syenit-, Diorit- und 
Diabasgefteinen kann eine Mifchung von gewöhnlichem Kalk mit mäßigem 
Zementzufatz zur Anwendung kommen. Die Verwendung von Traß zu diefem 
Zwecke ift wegen feines hohen Gehaltes an Alkalien durchaus zu verwerfen und 
auch Puzzolanzemente find nur mit Vorficht zu gebrauchen.

Für Bruch und Verluft find am Schluffe der Bauftoffberechnung je nach der 
Güte der zur Verwendung kommenden Bauftoffe und den örtlichen Verhältniffen 
entfprechend Zufchläge von 2 bis 5 °/0 zu machen, wobei Ziegelmengen auf volle 
Taufend, Bruch- und Werkfteine auf volle Kubikmeter, die Mörtelmaffen auf 
Hunderte von Litern abgerundet werden. Aus den berechneten Mörtel mengen 
ift der Kalk und Zement durch Divifion der Maffen mit den vorher angegebenen 
Verhältniszahlen (2,4 und 3,., oder i,25, 2,l0 und 2,B0) zu ermitteln.

Folgende Tabelle gibt den Bedarf an Steinen und Mörtel an:
Stück
zahl G e g e n ft a n d Ziegel 

Stück
Mörtel 

Liter

1 cbm volles Mauerwerk aus Bruchfteinen erfordert 1,25—l.aocbm vorfchrifts-
mäßig aufgefetzter Steine und................................................................. — 330

1 » volles Ziegel mauerwerk erfordert............................................................. 400 280
1000 Ziegel in Wänden )
1000 » » Schornfteinen ( zu vermauern erfordern...................................... — 700
1000 | ,, » Gewölben )
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Stück
zahl Gegen ft and Ziegel Mörtel

Stück Liter

1
1
1
1
1
1

qm Vs Stein ftarke Ziegelmauer ohne Öffnungen erfordert

2

1
1

1
1
1
1

» » desgl. .......................
» » desgl. . .... t .
» » desgl. .......................
„ Fachwerkswand auszumauern..............................
,, desgl. zu verblenden (einfchl. Va Stein breiter Ein- 

faffung des Holzwerkes).................. ..
» desgl. Vs Stein ftark zu verblenden und auszumauern 

ftarkes Tonnengewölbe bis zu 4 m Spannweite (in der Ebene 
gemeffen, einfchl. der üblichen Hintermauerung

desgl. desgl.
gedrücktes Gewölbe (ellipt. Querfchnittes) desgl.

Vs
desgl. desgl.

1
1
1

1 m

Vs

Kreuzgewölbe (halbkreisförmig), die Grate l1/« Stein 
breit und 1 Stein hoch................................. 

desgl. (flachbogig, fonft wie vor.)............................... 
Kappengewölbe (flachbogig, ohne Verftärkungen) . . 
desgl. (flachbogig, die Verftärkungsrippen iVs Stein 

breit und 1 Stein hoch).............................
freiftehender Schornfteinkaften mit ruffifchen Rohren (13x20 cm) und

50 
100 
150 
200

35

85
70

105
140

75
85

50
60

95
1Q0
90

180

70
140
65

130

125
95
75

90
70
55

82 GO

1 
1
1
1
1 
1
1
1

desgl. 
desgl.

Vs Stein ftarken Wangen
desgl. 
desgl.

desgl. mit 1 ruffifchen Rohr bei 1 Stein ftarken Wangen

bei 1 Rohr 
» 2 Rohren 
» 3 "

qm flachfeitiges Ziegelpflafter in 12 mm ftarker Kalkmörtelbettung.... 
desgl. mit vergoffenen Fugen in Sandbettung......................................  
hochkantiges Ziegelpflafter mit 6 mm ftarken Stoßfugen, in Mörtelbettung

desgl. desgl. , ohne

1 
l

1

l 
1
1
1
1
1
1
1 
1
l
1
1
1
1 
1
1
1

m

Betoneftrich, 10 cm ftark (8 cm Betonierung, 2 cm ftarker Überzug von 
Zementmörtel).....................................................................................  

Fliefenpflafter aus Granit-, Sandftein-, Schiefer- und Tonplatten, 
durchfchnittlich.................................................................................  

Rollfchicht mit vollen Fugen....................................................................
qm Verblendungsmauerwerk ohne Öffnungen, aus ganzen und halben 

Steinen im Kreuzverbande (gleichzeitig mit der Hintermauerung) 
auszuführen....................................................................................  

„ desgl. ohne Öffnungen aus halben und viertel Steinen (nachträglich)
auszuführen.......................

desgl. .......................
glatter Wandputz, 1,5 cm ftark

an viertel Steinen 
„ halben „

m

desgl. 
desgl.

2 cm ftark..........................................
auf ausgemauerten Fachwerkswänden

fchlichter Faffadenputz mit Fugen...............................
Ausfugung bei Feldftein- oder Bruchfteinmauerwerk

desgl. 
desgl. 

Rapputz

Ziegel mauerwerk 
Fachwerk . . .

glatter Putz auf halbkreisförm.Tonnen-od. Kreuzgewölben, durchfchnittl.
desgl. 
desgl.

gedrückten (elliptifchen) desgl. desgl.
flachen oder böhmifchen Kappengewölben, desgl.

Deckenputz auf einfach gerohrter Schalung, ohne Gipszufatz
desgl. 
desgl. 
desgl. 

Hohlkehle

desgl. , mit
auf doppelt gerohrter Schalung, „ 
auf Pliefterlatten, 0,1 ><£ Kälberhaare

60
100
140
85
32
32
56
56

13

75

5O( 
50 f

45
70

100
60
17

8
30
15

50

10

52

40

17
20
15

20—25
15

5
3

13
26
23
20
20
17
30
45
17
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Stück
zahl

1 -------- ----- -----------—---------------------------------------------------
G e g e n ft a n d

1________’ ■

Ziegel
Stück

Mörtel
Liter

1 qm Hohlkehle................................................. .................................................... 30
10 » alten Putz aufzureiben............................................................................... — 3

1 Werkfteinftufe zu verletzen............................................................................... — 3
1 qm Fugenfläche bei Werkftücken in Mauern und Gefimfen................... — 10
1 „ Wand- und Gewölbeflächen zweimal zu fchlämmen, 0,5 1 Kalk . . . — —

1000 Stück Dachfteine (Biberfchwänze) böhmifch in Kalk zu legen............... 720
1000 » desgl. nur mit Kalk zu verftreichen.......................................... — 480
1000 » Dachpfannen in Kalkmörtel zu legen................................................. — 1200
1000 » Hohlziegel zur Dachdeckung desgl........................................................ — 720
1000 1 » desgl. mit Kalkmörtel zu verftreichen.......................................... — 350

1 j qm einfaches Dach aus Biberfchwänzen auf 20 cm weiter Lattung .... 35 —
1 » Doppeldach » „ „ 14 „ „ „ .... 50 —
1 » Kronendach „ „ „ 25 „ „ ,, .... 55 —
l » Deckung mit kleinen holländifchen Pfannen (34x24cm, 2cm ftark) 20 — •
1 •1 » » großen „ „ (39 x 2ö ,, , 1 Va cm „ ) 14 —
1 » Falzziegeldach auf 31 cm weiter Lattung................................................. 16 -
• m Deckung des Firftes mit Hohlziegeln (40 x 17 cm, 2 cm ftark) . • . . 4 —
1 „ Kalkleiften an Giebeln und Schornfteinen................................................. 5

1111 gebrannter Stückenkalk wiegt 75—83 kg und ergibt 1,7—2 hl gelöfchten Kalk.
1 Sack von 1 hl Wafferkalk wiegt 70 kg brutto.
i Faß Portlandzement enthält 120—1251 lofe Maffe und wiegt 170 kg.
iooo Stück Ziegel mit verlängertem Zementmörtel zu vermauern erfordern bei einer 

Mifchung von i Raumteil Zement, 5 Teilen Sand, 1 Teil Fettkalk: 0,08—O,oocbm Sand, 1,2—13 Faß 
Zement und 150—1701 Kalkbrei; bei einer Mifchung von 1 Raumteil Zement und 3 Teilen Sand: 
0,8 —l,o cbm Sand und 2,2 — 23 Faß Zement.

1 Teil Gips gibt a/4 Teile Gipsmörtel.
Es erfordert Iqm 13 cm ftarker Deckenputz 1,8 bis 3' Gips als Zufatz zum Kalkmörtel, ebenfo 

1 qm Faffadenputz.
Zu 1 cbm Stampfbeton gebraucht man unter Vorausfetzung von 35% Hohlraum des Kiefes:

Bei Betonfchüttungen im Naffen wird man der Verlufte beim Ausfpülen wegen 10 —2o°/0 
zufchlagen müffen, ebenfo fürVerhifte bei Beförderungen in Karren, hauptfächlich an Sand und Zement.

Zement 
kg | Liter

Sand 
Liter

Kies Zement
, Liter kg

Sand 
Liter

Kies 
Liter

Beton- 
menge 

Liter

318
210
158
125
105

Kalkteig 45

je nachde 
1 :5 R< 
Kies ve

Bei nocl

227
1 150

113
90
75

K. 75

m man 
lumteile 2 
rwenden u

magerere

450 900 100

100 4-100 
Kalkteig

:2, 1:3, 1:4 oder Wird
ement zu Sand und Schotter l
dl!; denn es ergeben: anteil nur

fein.
n Mifchungen für Fundamente ufw. rec

200
300
400
500
600

ftatt des
lenutzt, fc

0,75 bis

’hnet man

400 [ 440

600 665
800 , 885

1000 i 1125

1200 1345
1

Kiefes gefchlagener 
darf der Schotter-

030 der Kiesmenge

Zement 
kg | Liter

Sand 
Liter

Kies
j |(er was Mifchungen von 1:3:6,

210
168
140
119

150
120
100
85

450
480
500
510

i .y unu 1 . u. iwp crgiui. rur orucn
900 und Verluft find je nach der Güte der
900 Bauftoffe und der örtlichen Verhältniffe
900 2 bis 5 vH. zu berechnen.
900
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Der Bedarf an Ziegeln, Formfteinen ufw., fowie an Mörtel für Qefimfe im 
Inneren und Äußeren, für Fenftereinfaffungen und dergl. bei Verblend- und Putz- 
faffaden ift befonders nach Metern oder Stück zu ermitteln. Es bleibt nichts 
übrig, als die für die Vormauerung der Qefimfe notwendigen Mauerfteine für das 
Meter auszuzählen und dann einen hohen Prozentfatz für Bruch und Verlust beim 
Verhau der Steine hinzuzurechnen. Nach der Zahl der Steine wird dann der 
Mörtel berechnet. Zwecks Ermittelung des Putzes bei Gefimfen muß man ihre 
Außenfläche abwickeln, erhält danach den Flächeninhalt der Putzfläche und be- 
ftimmt hierfür wieder unter Zurechnung eines ftarken Prozentfatzes für Verluft die 
nötige Mörtelmaffe.

Bauftoffe zum Verputzen der Türen, Fenfter, Fußleiften, Wandbretter ufw., 
fowie zum Ausbeffern befchädigten Putzes werden nicht befonders berechnet, 
fondern aus dem mit 3 bis 5% zu bemeffenden Zufchlage für Verluft gedeckt. 
Alle geringeren Bauftoffe, wie Rohr, Nägel, Draht, Gips, find von der Bauftoff- 
berechnung auszufchließen und fpäter im Arbeitslöhne für Deckenputz ufw. mit 
einzurechnen.

Gewöhnlich wird bei Bauausführungen mehr Zement verbraucht als ver- 
anfchlagt ift, weil leitens der Maurerpoliere der Zufatz des Zements zum Kalk
mörtel oder Sand zu groß genommen wird. Man tut deshalb gut, den Zement 
unter Aufficht mit der vorgefchriebenen Menge trockenen Sandes mifchen zu 
laffen und ihn nie rein zur Verarbeitung zu verabfolgen.

Die Berechnung der Bauftoffe gefchieht auf Grund der Vor- und Maffen- 
berechnung in folgender Weife:

Mauer-Bau ft offberechnung.

<x
c v a c

99,46

205,729

Gegen ft and
co

31 74,74

c 
'S

cs lO EU. 
«O

— — « < O — - i-m
E > I U-

cbm I Stück | Stück I Stück ! Stück I ? ! Liter I Liter
Diefe Liniierung ift den zur Verwendung kommenden

Bauftoffen entfprechend einzurienten.

46
47 41,o

55 140,0

57 29,5

107,35 — 7,80
cbm Ziegelmauerwerk, nach Abzug der 

Öffnungen, zu 400 Mauerfteinen 
und 280 1 Kalkmörtel.................... |

qm glatter Wandputz, 1,5 cm ftark, zu !
17 1 Kalkmörtel..............................

qm Deckenputz auf einfach gerohrter 
Schalung, ohne Gipszufatz, zu 201 
Kalkmörtel................................... |

ufw. ufw.
Zufammen:

Hierzu Bruch und Verhift 3—S0/«:
Zufammen:

Daher Materialbedarf:
Bruchfteine
Taufend Hintermauerungsfteine

hl

35 000
2,4.100 = rUnd 

gelöfchter Kalk
146-2

10 =rund

cbm Mauerfand 
ufw. ufw.

39 784 27 849

4 517

1495

39 784
1 210

41000

33 801
1139

— 185 000

Mifchung

8 P K e g N

1 :2
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39- 
Maffen- 

bercchnung 
der 

Steinhauer- 
arbeiten.

io.
MaKen- 

berechnung 
der 

Zimmer
arbeiten.

Bezüglich der Maffenberechnung der Werkfteine ift das Folgende zu be
merken:

i) Die Quader-, bezw. glatte Verblendung wird nach ihrem Flächeninhalt 
unter Abzug aller Oefimfe, Säulen, Pfeiler, Fenftergewände und Verdachungen, 
fowie der Öffnungen ufw. berechnet;

2) die durchlaufenden Qefimfe, Qebälke und dergleichen nach ihrer Länge 
(in der größten Ausladung des Profils gemeffen) und mit Hinzurechnung aller 
Verkröpfungen;

3) alle einzeln auftretenden Bauteile, wie Säulen, Pfeiler, Fenftergewände, 
Verdachungen, Sohlbänke und dergleichen nach Stückzahl.

Hierbei find die wefentlichften Abmeffungen der Werkftücke (wie der 
Stein befchaffen fein muß, aus welchem fie gearbeitet werden, alfo des kleinften 
umfchriebenen Parallelepipeds) und die Tiefe des Einbindens in das Mauerwerk 
anzugeben.

Vorteilhaft ift es fchon hier, bei der fpäteren Vergebung der Arbeiten aber 
unbedingt notwendig, den Rauminhalt der Werkftücke, alfo jenes Parallelepipeds 
auszurechnen und in Klammern hinter den Vorderfätzen oder in besonderer 
Spalte des Verzeichniffes einzufchalten, bei den Verdingungsanfehlägen auch in 
kleiner Handfkizze (Parallelperfpektive) die Form und Bearbeitung der Werkftücke 
darzuftellen. Dies ift befonders dann notwendig, wenn den Unternehmern zur 
Abgabe ihrer Offerte nur eine kurze Frift geftellt wird. Sie brauchen den Raum
inhalt, um die Sandftein- oder Oranitmaffen den Steinbruchbefitzern angeben 
und hiernach deren Preisangabe für das Rohmaterial erhalten zu können. Müffen 
die Unternehmer diefe Berechnungen felbft machen, fo laufen mannigfache Fehler 
mit unter; die Angebote weichen fchon in den Vorderfätzen vielfach voneinander 
ab, fo daß es ausgedehnter und langwieriger rechnerifcher Prüfungen feitens des 
Bauperfonals erfordert, um den Mindeftfordernden zu ermitteln. Manche erheb
liche Preisunterfchiede werden durch folche Rechenfehler erklärlich, find aber, 
wenn die Grundlage fehlt, nur fchwer feftzuftellen.

Bei Treppen find die Ruheplätze nach Quadratmetern und die Treppen- 
ftufen nach der Stückzahl unter Angabe ihrer Länge zu ermitteln. Bei beiden ift 
die Tiefe des Einbindens in die Mauern anzugeben. Ebenfo ift bei Türfchwellen, 
Abdeckungsplatten ufw. zu verfahren.

Hiernach wäre das Verzeichnis in nachftehender Weife (S. 43) einzurichten, 
wobei zu bemerken, daß im Koftenanfchlag die Spalten für die Abmeffungen 
und Skizzen fortfallen können.

Gewöhnlich bleibt die Teilung des Preifes in Bauftoff, Bearbeitung und 
Verletzen fort, und es wird nur ein Einheitspreis für alle 3 Stellen zugleich aus
geworfen.

Bei der Holzberechnung find, wie aus nachftehendem Verzeichnis hervor
geht, zunächft die Längen der Balken und Verbandhölzer gruppenweife, als 
Balkenlagen, Dachverband ufw., zufammenzufaffen, gleichzeitig aber auch zur Er
mittelung ihres Rauminhaltes nach ihren Stärken gefondert aufzuführen. Die 
Stöße, alfo Verblattungen, Verzapfungen ufw. werden hierbei nicht berückfichtigt, 
fo daß fämtliche Holzlängen in den Zeichnungen unmittelbar mit dem Zirkel 
abzugreifen find.
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St

üc
kz

ah
l

Gegen ft and

43 11650 qm Quaderverblendung von feftem, 
rotem Sandstein, nach Zeich
nung, die Außenflächen ge- 

! fpitzt, die Einfaffungen fchar- 
riert, die Binderfchichten durch- 
fchnittlich 30 cm hoch und 25 cm 
tief, die Läuferfchichten 45 cm 
hoch und 13 cm tief anzuliefern 

ufw..............................
für Material .... 35 Mark 

„ Bearbeitung . . 18 „ 
„ Verfetzen ... 7 „ 

zufammen 60 Mark
Eckftücke der Fenfterverdachun- 

gen, 5 links und 5 rechts, 40 cm 
j tief in die Mauer einbindend, 

in den Außenflächen gefchliffen, 
fonft wie vor, ä 65 Mark . . . 

ufw. ufw.

5* 10

Abmeffungen

lang I breit hoch 
cm | cm I cm

0,85 0,80 0,35

rt

cc

313

2,38

Geldbetrag

im einzelnen
Mark Pf.

im ganzen 
Mark j Pf.

99OOO

650

SkizzenE

Alle Dielungen, Schalungen, Verfchläge — auch Lattenverfchläge — find 
nach ihrer Fläche, Bohlenunterlagen für Öfen und Kochherde, Kreuzholz- und 
Bohlenzargen nach der Stückzahl unter Angabe ihrer Abmeffungen, Dübel und 
Überlagsbohlen nach der Stückzahl der Türen unter Angabe der Breite und Tiefe 
der Türöffnungen in Anfatz zu bringen. Hiernach werden fich den Wandftärken 
und Größen der Türöffnungen entfprechend mehrere Anfätze ergeben. Die Stärke 
der zu verwendenden Kreuzhöizer und Bohlen ift anzugeben.

Für die Flächenberechnung der Deckenfchalungen und Dielungen gelten 
die für Gewölbe und Pflafterungen angeführten Beftimmungen. Fußbodenlager 
werden entweder gefondert nach ihrer Stärke und Länge, wie die Balken, oder 
überfchläglich, 1,4m Lagerhölzer für 1Fußboden, oft auch mit diefem zugleich 
berechnet, fo daß fich nur fein Preis erhöht.

Bei Dachfchalungen find nur die mehr als 1 ‘»m Fläche umfaffenden Dach
lichter, Schornfteine, Ausfteigeluken ufw. abzuziehen.

Hölzerne Treppen werden nach der Anzahl der Stufen, die zugehörigen 
Ruheplätze nach dem Flächeninhalte und einfchl. der Ruheplatzbalken, Schalungen, 
Verkleidungen, des Eifenzeuges und Geländers berechnet.

Bei Neu- oder Umbau von hölzernen Turmhelmen ift ihre Standficherheit 
nachzuweifen, wobei der bauliche Zuftand vorausgefetzt wird, in dem fich 
der Turm nach Herfteilung der Lattung oder Schalung vor dem Aufbringen der 
Deckung befindet. (Siehe auch S. 36.)

Die Berechnung der Zimmerbauftoffe erfolgt im Anfchluß an die Maffen- B iff 
berechnung wie bei den Mauerbauftoffen. Die Ermittelung des Rauminhaltes ift berechnunu 

auf die Balken, Lagerhölzer, Fachwerk-, Dachverbandhölzer ufw. zu befchränken, zind"er. 
während alle übrigen Zimmerbauftoffe nach Quadratmetern oder nach Stück- arbeiten, 

zahl zu berechnen find. Für die nach Kubikmetern berechneten Hölzer ift ein
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Zufchlag von 2 bis 3%, für Bohlen und Bretter von 3 bis 5 °/0 als Verfchnitt in 
Anfatz zu bringen.

Nachftehend ein Beifpiel für die Berechnungen:

Holzberechnung.

Gegen ft and

10
2

Längen 
im 

ganzen

' m

Verbandhölzer

18

Bohlen Bretter

qm qm
8 cm 15 cm l8,5Cm|2,5cm| 2 cm

56

57

58

Balken zu 5,oo m . 
desgl. zu 4,oo m .

Diefe Liniierung ift den zur Verwendung kommenden Holzftärken 
 entfprechend einzurichten.

----- ------ ----- —--------------t n

65,20

8
24
16

no, 00

7,«s

Zufammen: 
m Balkenlage
Stiele zu 2,00 m...............
Sparren zu 4,50 m . . . .
Kopf bänder zu l,oo m . .

Zufammen: j 

in Dachverband 
ufw. ufw.

Zufammen: 
oder cbm:

Zufammen: 
Hierzu

Verfchnitt rd.2 bis 3°/o =
Summa: || 

cbm Kiefernverbandholz. j|

56,oo
9,20

65,20

56,00
9,20

16,oo 
lO8,oo

16,oo
14O,oo

16,oo
lO8,oo 

16,oo

56,oo 9,20 |
3,45 0,48 I

16,oo
0,41

124,oo
3,18

7f47 cbm

0,18 „

7,65 cbm

m

43.
Orund- 

querfchnitte 
der 

Bauhölzer,

Über die Grundquerfchnitte der Bauhölzer ift feitens des Innungsverbandes 
deutfcher Baugewerksmeifter im Jahre 1898 endlich eine Einigung erzielt worden, 
weshalb jene Querfchnitte hier angeführt feien. Es ift zu empfehlen, bei den 
Bauten nur diefe Querfchnitte zu benutzen, weil andere Hölzer erft auf befonderen 
Auftrag gefchnitten werden müffen, was Zeit und unnötige Koften beanfprucht.

Tabelle für Grundquerfchnitte. 
(In Zentimetern.)

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 . 30

8/s "’h " .s "an 18/aa 18/a< ao/a« 22/S8 a‘/3o

— 10/10 12/ta ”111 1#/18 1#/ao 18/aa «“/at a*/a« a#/as 28/S(.

— — — u/h »%• 18/18 18/ao ao/aa 34/24 28/ao as/as —
— 1 — — — — — 2%0 — — — —

Verzeichnis von Schnittbauftoffen.
(Bretter, Bohlen, Pfoften, Latten).

In Längen von 3,50; 4,00; 4,so; 5,00; 5,so; 6,00; 7,00 und 8,00 m.
In Stärken von 15, 20, 25, 30, 35, -10, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 und 150 mm.
Befäumte Bretter in Breiten von Zentimeter zu Zentimeter fteigend.

In der Gegend von Berlin find jedoch noch immer folgende Abmeffungen handelsüblich:
1) Für kieferne Kanthölzer (bis 8 m Länge) s/8, lo/io, 10/ia, 18/is, la/io, 18/is» le/i«, ,8/is> 

18/ai, al/ai» 13/24, aVa4» 18/a<>, 21/a« und «/so cm;
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2) für kieferne Bohlen: 5™ ftark, 18-30™ breit — Gem ftark, 18 und 21cm breit - 8cm 
Hark, 18 und 21 cm breit;

3) für kieferne befäumte Bretter: 20, 25, 30, 33 und 40 mm ftark;
4) für kieferne Stammbretter zu Fußböden: 30, 35 und 42mm ftark, gehobelt 2G-27, 33 und 

40 mm ftark.
Bei Anfehlägen für Bauten, zu welchen der Staat das Holz aus dem Forft Holza**eifung 

verabfolgt oder deffen Wert vergütet, ift in einer befonderen Zufammenftellung für 

die Maffe der im ganzen erforderlichen Verbandhölzer, Bohlen, Bretter, Latten, zuB““J^n 
Schwarten ufw., als Rundholz, nach Stämmen, Sägeblöcken und Stangen getrennt, der staat 

befonders zu ermitteln, wobei zu beachten ift, daß die angenommenen Längen ?u 
der Rundhölzer zur Gewinnung der aus einem Stücke herzuftellenden Hölzer aus- hat. 

reichen. Erleichtert wird diefe Aufftellung durch die in vielen Handbüchern ent
haltenen Kubiktabellen der Hölzer. Für Verfchnitt ist ein Zufchlag von 2 bis 3 % 
bei Verbandhölzern, von 3 bis 5 °/0 bei Bohlen, Brettern ufw. zu berechnen.

Die endgültige Umrechnung in Rundholz regelt übrigens immer die Be
zirksbehörde.

Für die Holzanweifung ift folgendes Formular zu benutzen:

51

Gegenftand

Umrechnung in Stämme

52 
bis
55

63

22

40

Stamm kiefernes Holz zum 
Unterzug in der Küche

864,35 lauf, m Balkenholz 
oder

Stämme kiefernes Balken
holz ............................  

Stämme kiefernes Balken
holz ............................ 

ufw.
20,4 m Sägeblock zu 8 cm 

ftarken Bohlen oder
Stück kieferne Sägeblöcke 

Desgl...........................  
ufw. ufw.

Für 1 Stück Inhalt Klaffe

Länge
Zopf- 
durch- 
merter

mittl. 
Durch- 
meffer

Inhalt
im 

ganzen
Säge 

blocke
Bau
holz

Stan
gen
holz

ni cm cm cbm cbm cbm cbm cbm

8,0 36 40 1,01 1,01 1,01 —

14,75 29 36 1,01 42,02 — 42,02 —

13,50 29 35 1,05 66,00 — 6G,00 •—

4,70 36 39 0,56 1,68 1,08 __ __ ,

G,25 36 40 0,79 0,79 0,79 — —

Wert nach der 
Holztaxe der 

Oberförfterei.., 
für das Jahr ig.

Einheits
preis

Mark Pf.

Geld
betrag 

Mark j Pf.

50

25

25

57

346

544

67

50

8
10

25 13
7

86
90

6

8

8

3

6

Für alle Eifenverbindungen (gewalzte und genietete Träger, Säulen, eiferne 
Dachwerke ufw.) find auf Grund genauer ftatifcher Berechnungen die Abmeffungen 
der einzelnen Teile feftzuftellen. Bei allen zu diefen Berechnungen benutzten 
wichtigen Formeln find die betreffenden Quellen anzugeben, denen fie ent
nommen. Nur bei größeren Eifenkonftruktionen kann bei der erften Veranfchlagung 
von Maffenberechnungen abgefehen werden, wie fpäter näher ausgeführt werden 
wird. Auf Grund der ftatifchen Berechnungen find die Maffen der zu befchaffenden 
Eifenforten (nach Art der Konftruktion getrennt) nach Gewicht zu ermitteln, wobei 
die in allen Handbüchern veröffentlichten Grundquerfchnitte zu berückfichtigen 
find. Ift die Höhe und Breite der zu verwendenden Eifenteile gleichgültig, fo 
können auch andere Querfchnitte zugelaffen werden, wenn fie das erforderliche 
Widerftandsmoment erreichen. Das Übergewicht, welches folche Eifenteile dann 
faft immer haben, wird nicht bezahlt

44.
Maffen

berechnung 
der 

Eifenarbeiten.
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Die ermittelten Eifenteile werden nunmehr in folgendem Verzeichniffe zu- 
fammengeftellt.

Zufammenftellung der Träger und Stützen.
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Bei größeren Verbindungen empfiehlt es fich, um die Aufftellung nicht un- 
überfichtlich zu machen, Schmiedeeifen von Gußeifen ufw. zu trennen und für 
die verfchiedenen Eifenarten verfchiedene Verzeichniffe zu benutzen. Das Ver
zeichnis für Schmiedeeifen wird z. B. folgendermaßen herzuftellen fein.

A. Schmiedeeifen.
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1 2 12 lotrechte Bleche zu 350 mm Höhe

und 15 mm Dicke, je 13,o m lang — 26,oo 40,02 1063,92
2 8 Winkeleifen von 80 x 80 x 12 mm, . i

je 13,o m lang.............................. 8 lO4,oo 13,90 1445,«o 80 1 12

3 8 Stoßplatten der lotrechten Bleche <80>
zu 350 mm Höhe und l,oom Länge,
12 mm Dicke.................................. 8,oo 32,78 261,st

ufw. ufw. •

3. Kapitel.

Koftenberechnung.
, «• Bei den Koftenberechnungen find die einzelnen Bauarbeiten nach Titeln

Allgemeines. . , . 1 . . . . ogeordnet aufzufuhren, wie letztere bereits auf S. 31 angegeben find. Der Umfang 
der Arbeiten, die Art ihrer Ausführung ift genau zu befchreiben, damit daraus 
alle auf die Bemeffung des Preifes Einfluß übenden Einzelheiten und Neben- 
leiftungen erfichtlich find, z. B. bei Fußböden, ob gefpundet, mit offener oder 
verdeckter Nagelung, aus Brettern von höchftens 20cm Breite ufw. Kommen Neben- 
leiftungen allgemeiner Natur in Betracht, fo find diefe am Kopf des betreffenden 
Titels zu vermerken. Dadurch wird ermöglicht, die den Verdingungen beizu
gebenden befonderen Bedingungen einzufchränken. (Man findet z. B. als solche für 
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Maurerarbeiten oft vollftändige Leitfäden, worin Ausführungen behandelt werden, 
die fich völlig von felbft verftehen.)

Soweit die Bauftoffe nicht gefondert zur Berechnung gelangen, wie dies 
vorher ausgeführt ift, find die einzelnen Leiftungen einfchl. des Bauftoffes zu ver- 
anfchlagen. Die Koften der Anfuhr der Bauftoffe find in die für diefe felbft 
anzufetzenden Preife mit einzufchließen.

Bei den Koftenberechnungen ift das aus den Maffenberechnungen zu ent
nehmende Ergebnis unverändert (alfo mit 2 Dezimalftellen) als Vorderfatz zu ver
wenden. In den Spalten für die Koften-Einzelbeträge (nicht Einheitspreise, fiehe S. 43) 
find die Pfennige zu berückfichtigen.

Bei Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten, zu welchen der Staat als Patron oder 
Gutsherr Bauftoffe oder bare Beiträge zu liefern hat, find dem Anfchlage am 
Schluffe noch gefonderte Berechnungen diefer Beträge fowie der den Gemeinden 
zur Laft fallenden Koften beizufügen.

Bei Forftbauten find die Koften der Anfuhr fämtlicher Bauftoffe in einem 
befonderen Titel des Koftenanfchlages zu ermitteln, um erfehen zu können, inwie
weit die Entlegenheit der Bauftelle die Höhe der Baukoften beeinflußt.

Ein Gleiches gilt für Domänenbauten, bei welchen außerdem die fonftigen, 
dem Pächter zur Laft fallenden Leiftungen getrennt anzugeben find. In die Koften 
von Fuhren, die von Domänenpächtern unentgeltlich zu leiften find, müffen 
die Koften für das Auf- und Abladen mit eingerechnet werden.

Für den Koftenanfchlag ift folgendes Mufter zu verwenden.

Anfatz Stückzahl Gegenftand

524
Tit. I. Erdarbeiten.

cbm Lehmboden mit der Hacke zu lockern, auszu- 
fchachten und zur fpäteren Verwendung rd. 32 m 
weit zu verkarren und mindeftens 2,o m hoch 

aufzufchachten zu 1,75 Mark..............................  
ufw. ufw.

Einheitspreis

Mark Pf.

917

Geldbetrag 
Mark | Pf.

Nunmehr foll auf die einzelnen Titel näher eingegangen werden.
Der in der Maffenberechnung ermittelte Rauminhalt der auszuhebenden Erde 

ift unter Angabe der betreffenden Bodenart und gegebenenfalls des Grundwaffer- 
ftandes einfchließlich der Fortbewegung und des Einebenens oder Anfchüttens in 
Anfatz zu bringen. Bei der Fortbewegung ift eine mittlere Entfernung anzunehmen, 
oder die Erdmaffe ift, fofern dies nicht angeht, auf mehrere Anfätze mit verfchie- 
denen Entfernungen zu verteilen. Im Anfchlagpreife ift mit inbegriffen das Ab- 
böfchen der Baugrube und das Vorhalten fämtlicher Geräte (Karrendielen, Steif
material ufw.). Überflüffige, daher abzufahrende Bodenmaffe ift befonders zu 
veranfchlagen. Sind fpäter Gartenanlagen herzuftellen, fo ift etwa vorhandener 
und forgfältig abzuhebender Mutterboden für fpätere Verwendung feitwärts zu 
verkarren und zu lagern.

Bei fchwierigen Gründungen und künftlicher Dichtung des Baugrundes tritt an 
Stelle des Tit. I des Hauptanfchlages der bereits in Art.36, S.34 erwähnte Sonderanfchlag 
mit Trennung in Mafien-, Bauftoff- und Koftenberechnung. Erftere enthalten die 
Lieferung von Spundpfählen, Roftpfählen, Schwellen und Hohnen, von Bohlenbelag, 

46.
Tit. 1. 

Enlarbeiten.
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47- 
Tit. II. 
Maurer
arbeiten: 

a) Arbeitslohn.

von Zement, Kies, Sand und Steinfchlag, von Bruchfteinen ufw., letztere die Erd
arbeiten einfchl. des Baggerns, Wafferfchöpfens, Rammens, des Bearbeitens der 
Hölzer, des Betonierens ufw. Um die Preife genau der Wirklichkeit entfprechend 
anfetzen zu können, ift eine große Erfahrung erforderlich, weil man fich befonders 
über die Koften des Wafferfchöpfens, Baggerns und Rammens arg täufchen kann. 
Hier empfiehlt es fich befonders für den Architekten, die Erfahrungen eines tüch
tigen, geübten Ingenieurs in Anfpruch zu nehmen und nicht nach eigenem 
Gutdünken allein die Arbeitspreife zu beftimmen.

Die Ausführung des in der Maffenberechnung nach dem Rauminhalt ermit
telten Mauerwerkes ift beim Arbeitslohn ohne Abzug der Öffnungen für jedes 
Gefchoß gefondert zu veranfchlagen. Alle früher gebräuchlichen Zulagen für 
Bogen-, Gurtbogen-, Zement- und Klinkermauerwerk, Ausfparungen der Luft- 
fchichten, Anlage und Verputz, bezw. Ausfugen der Rauch-, Heiz- und 
Lüftungsrohren, Rohrfchlitze, Einfetzen der Türen, Fenfter und Reinigungstüren, 
Vermauern der Türdübel, Kreuzholz- und Bohlenzargen, der Mauer- und Balken
anker, fowie das Anfchlagen der letzteren an die Balken, für Bekleiden der Balken 
in der Ausdehnung der Schornfteinkasten mit Dachfteinfchichten, fowie für alle 
ähnlichen Nebenleiftungen find nicht befonders zu berechnen. Ebenfo ift das 
Fortfehaffen der Bauftoffe vom Lagerplatz auf der Bauftelle nach dem Verwen
dungsort im Preife für die Maurerarbeiten einbegriffen. Durch diefes Verfahren 
gewinnt allerdings der Koftenanfchlag wefentlich an Kürze und Überfichtlichkeit, 
doch wird die Preisermittelung bei Verdingungen für den Unternehmer erheblich 
fchwieriger. Mit der Zeit wird jeder wohl gewiffe Erfahrungsfätze für jene Neben
leiftungen haben, die in Prozenten dem Arbeitslöhne zugerechnet werden; doch 
wird er häufig nicht umhin können, nach den ihm vorzulegenden Zeichnungen 
jene Nebenleiftungen befonders auszuziehen und zu berechnen. (Siehe übrigens 
die fpäter folgenden „Technifchen Vorfchriften für Maurerarbeiten“.) Beton
mauerwerk wird wie folches aus Ziegeln nach Kub.-Met. einschl. aller Nebenarbeiten, 
Vorhaltung der Formen aus Brettern ufw. veranfchlagt. Bei Betontreppen wird 
nach den Angaben auf S. 36 verfahren. Trennungswände im Innern, wie Rabitz-, 
Qipsdielenwände ufw., find nach Quadr.-Met. einfchl. der Eifeneinlagen und aller 
Nebenarbeiten zu berechnen.

Freiftehende Schornfteinkaften kommen gemäß der Maffenberechnung in 
Art. 37 (S. 36) nach ihrer Höhe einfchl. Ausfugen, Verputzen, Herftellen des Kopfes 
zur Veranfchlagung; nur für reicher ausgebildete Köpfe kann eine Zulage für das 
Stück in Rechnung geftellt werden. Die im Gefchoßmauerwerk liegenden Rauch- 
und Lüftungsrohre find befonders zu berechnen, wenn ihr lichter Querfchnitt das 
gewöhnliche Maß überfchreitet oder die Anlagen befondere Arbeit verurfachen 
(vortretende Rohrkaften, fchwierige Herfteilung bei Luftheizung ufw.).

Die Verblendung mit Ziegelfteinen ift auch dann, wenn fie gleichzeitig mit 
der Hintermauerung erfolgen foll, befonders zu veranfchlagen, und zwar nach 
dem Flächeninhalte der Anfichten ohne Abzug der Öffnungen, Qefimfe ufw. 
Der Preis ift fo zu bemeffen, daß darin die Herfteilung von einfach gegliederten 
Pfeilern, Fenftereinfaffungen ufw., ferner das Reinigen und Ausfugen der Flächen, 
fowie die Berüftung einbegriffen ift. Für das Verletzen der aus Verblendfteinen, 
Formfteinen ufw. beftehenden Gefimfe und Friefe ift eine Zulage für jedes Meter, 
für das Verletzen von reichgegliederten Fenftergewänden, Verdachungen, Säulen, 
fowie von einzelnen Architekturteilen dagegen eine Zulage für jedes Stück anzu
nehmen. Sind einzelne Teile der Mauerflächen von anderem Material, alfo z. B. 
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aus Hauftein, Kunftftein, Mörtelputz ufw. herzuftellen, fo findet ein Abzug der- 
felben einfchl. der Öffnungen von den verblendeten Flächen ftatt.

Bei den in Putz auszuführenden Anfichtsflächen der Gebäude ift genau nach 
den hier für Ziegelverblendung gegebenen Vorfchriften zu verfahren. Glatte 
Putzarbeiten im Inneren kommen nach Maßgabe der Maffenberechnung (alfo zu
treffendenfalls unter Abzug von Öffnungen) einfchl. des Verputzens der Türen, 
Fenfter, Fußleiften, Ofenröhren, auch der notwendigen Ausbefferungen befchädigten 
Putzes, des Schlämmens und Weißens, fowie der Lieferung von Rohr, Draht, 
Nägeln und Gips in Anfatz. Ebenfowenig wird das Verputzen der Stuckarbeiten 
im Inneren und Äußeren berechnet. Endlich find die Koften der Bereitung des 
Mörtels, fowie der Befchaffung des hierzu und zur Ausführung des Mauerwerkes 
erforderlichen Waffers in die eingefetzten Preife mit einzufchließen.

Das Verlegen und Verletzen von eifernen Trägern, Unterlagsplatten und 
Säulen ift unter Zugrundelegung eines Einheitspreifes für 100kg zu veranfchlagen. 
Für den Schutz des Mauerwerks gegen Froftfchäden ift ein entfprechender Betrag 
vorzufehen.

Das Vorhalten, fowie die Anfuhr der Geräte und Rüftungen, das Aufftellen 
und Abbrechen der letzteren, das Stellen der für das Abftecken des Gebäudes 
und für das Aufmeffen der Arbeiten erforderlichen Arbeitskräfte und Gerate find 
gleichfalls in den Einheitspreifen mit inbegriffen. Nur abgebundene Rüftungen 
aus kantig bearbeiteten Hölzern (für Verfetzen von Werkftücken, für Türme ufw.) 
find bei den Zimmerarbeiten befonders zu veranfchlagen.

Die Preife der Bauftoffe für die Maurerarbeiten find einschließlich der An
fuhr zur Bauftelle, und zwar gewöhnlicher Kalk in gelöfchtem, Wafferkalk in ge
branntem Zuftande feftzuftellen. .

Bei Domänen- und Forftbauten find diefe Preife jedoch ausfchheßhch dei 
Anfuhr bis zu den Lagerplätzen aut der Bauftelle zu bemeffen (vergl. Art. 45, S. 47). 
Bei den Patronatsbauten find die Koften ausfchließlich des Einlöfchens des 
Kalkes zu berechnen, weil diefe Leiftung den Domänenpächtern und Forftbeamten 
obliegt bezw. zu den der Gemeinde zukommenden Handdienften gehört.

Die Afphaltarbeiten find einfchl. des Bauftoffes, gegebenenfalls (alfo bei 
Afphaltierung von Höfen, Straßen ufw.) auch einfchl. der Unterbettung aus 
Beton und dergl. unter Angabe der Stärke der Afphaltfchicht und des Betons zu 
veranfchlagen.

Zwifchenlagen aus Gußafphalt erhalten in der Regel eine Stärke von lcm, 
Bodenbeläge aus Gußafphalt im Inneren von Gebäuden 1,5 bis 2,ocm, in Höfen 
von 2 bis 3cm. Für befahrbare Afphaltbeläge in Höfen und Durchfahrten empfiehlt 
fich die Verwendung von Stampfafphalt in einer Stärke von 5cm.

Übrigens kann die Betonierung auch bei Tit. 11 veranfchlagt werden.
Die Steinhauerarbeiten find in der Regel einfchl. der Lieferung des Bauftoffes, 

der Bearbeitung und des Verfetzens der Werkfteine zu veranfchlagen. Nur in 
Gegenden, wo die Lieferung und Bearbeitung, fowie das Verfetzen der I iaufteine 
nicht von einem und demfelben Unternehmer bewirkt zu werden pflegt, bei Eifen
bahnbauten, wo der Bauftoff manchmal bei Durchftichen gewonnen wird, und 
bei Patronatsarbeiten, bei denen der Staat den Bauftoff zu vergüten hat, find die 
Einheitsfätze bei jeder Pofition getrennt nach dem in Art. 40 (S. 43) gegebenen 
Beifpiele zu berechnen, um eine gefonderte Verdingung des Bauftoffes und der 
Arbeit zu ermöglichen. Wenn auch das Verfetzen der Werkfteine hier voll ver
anfchlagt wird, muß, wie fpäter aus den Bedingungen zu erfehen fein wird, doch
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der Maurermeifter dazu erhebliche Hilfskräfte ftellen. Bei den ausführlichen Ver- 
dingungsanfchlägen der Maurerarbeiten muß dies berückfichtigt werden.

Nachftehende Leiftungen und Lieferungen werden nicht befonders entfchädigt 
und find daher bei Bemeffung der Preife für die Steinmetzarbeiten zu berück- 
fichtigen: die Anfertigung der Schablonen, das Heranfehaffen und Aufbringen der 
Werkftücke, das Vorhalten der Schiebebühnen, Winden, Taue und der fonft er
forderlichen Oerätfchaften, das Vergießen und Vermauern der zwifchen den 
Werkftücken, fowie zwifchen diefen und dem Ziegelmauerwerk verbleibenden 
Räume, fobald nachträgliche Verblendung ftattfindet, die Lieferung und das Ver
gießen der Dübel, Klammern und Anker, der Anftrich der Rückfeiten der Werk
ftücke mit Qoudron, fowie das Nacharbeiten und Reinigen der verfetzten Steine 
vor der Abrüftung. Die Dübel find aus verzinktem oder verbleitem Eifen herzu- 
ftellen. Zum Vergießen der Werkftücke ift Wafferkalk — nicht Zement — zu 
verwenden.

Bei den der Verdingung der Arbeiten zugrunde zu legenden Koftenanfchlägen 
ift zu entfeheiden, ob beim Heranfehaffen und Aufbringen der Werkftücke fich 
die Maurermeifter zu beteiligen haben und ob das Vorhalten der Schiebebühnen, 
Winden und Taue, das Vergießen und Vermauern der Werkftücke, fowie der 
Anftrich von Qoudron nicht, wie dies häufig gefchieht, beffer von letzteren aus
zuführen ift. Die verzinkten Eifenteile werden jedenfalls zweckentfprechender von 
der Bauverwaltung felbft geliefert, da dadurch größere Sicherheit für ihre wirkliche 
Verwendung geboten wird, die fonft häufig aus Nachläffigkeit und wohl auch 
aus Sparfamkeit unterbleibt, wenn nicht eine fcharfe und andauernde Aufficht 
geübt wird, was manchmal unmöglich ift.

Die Koften für die zum Heben und Verfetzen der Werkfteine erforderlichen 
Rüftungen, fowie für die Verftärkung bereits vorhandener Rüftungen find bei 
diefem Titel zu veranfchlagen, gleichviel, wer fie fpäter herzuftellen hat. Die zum 
Verfetzen und Vermauern der Werkftücke erforderlichen Bauftoffe, als Ziegel, 
Dachfteine, Wafferkalk ufw., find in der Mauerbauftoffberechnung zu berück- 
fichtigen.

Tit’v. Die Hölzer für die Balkenlagen, Fußbodenlager, Fachwerk und Dachverbände 
Zimmerarbeitennac^ Arbeitslohn und Bauftoff getrennt zu veranfchlagen, und zwar Arbeits- 

u"d 101111 nach lauf- Metern» Holz nach Kubikmetern. Alle übrigen Zimmerarbeiten 
a" 11 e' werden einfchließlich des Holzwertes berechnet.

Bei Koftenanfchlägen für Bauten, bei denen der Staat das Holz liefert oder 
deffen Wert vergütet, ift auch eine Berechnung des nach der Forfttaxe fich 
ergebenden Rundholzwertes beizufügen. (Siehe Art. 43, S. 45.) (Bei der fpäteren 
Abrechnung treten an die Stelle derTaxpreife die Verfteigerungsdurchfchnittspreife.) 

In den Preis für das Zurichten und Verlegen der Balken ift das Ausfalzen 
für die Stakung oder, wenn zu diefem Zwecke Latten feitlich befeftigt werden, 
die Lieferung und das Anbringen der letzteren mit einbegriffen. Auch der An
ftrich mit einer Schwamm zerftörenden Flüffigkeit ift dabei zu berückfichtigen. 
Ebenfo ift in die Preife für das Verbinden und Auffteilen fämtlicher Verband
hölzer, alfo auch der Dachverbände und der Hänge- und Sprengewerke, das An
bringen des erforderlichen Eifenzeuges, wie Schienen, Klammern, Hängeeifen, 
Schuhe, Bolzen, Sparrennägel ufw. mit eingefchloffen. Bei gewöhnlichen Bretter- 
und Lattenverfchlägen ift die Anfertigung der Türen einfchl. ihres Befchlages (der 
aber fpäter bei der Verdingung der Arbeiten beffer unter die Schlofferarbeiten 
einzureihen ift), in den Preis für das Quadratmeter mit aufzunehmen. Holztreppen 



51

find einfchl. des Geländers und des Eifenzeuges zu veranfchlagen. (Vergl. Art. 40, 
S. 43.) Nägel für Dielungen ufw. werden nicht befonders berechnet. Hinficht- 
lich der Rüftungen ift auf Art. 47 (S. 4g) zu verweilen.

Die auszuftakende Fläche ift gleich den in den Grundriffen ermittelten Flächen Ti5’VI 
der Balkendecken, wobei ein Abzug für Balken nicht zu machen ift. In die Preife stakcr’rbei'te„. 
für das Staken ift das Einbringen der Stakhölzer oder -Bretter, die Umwickelung 
oder der Verftrich mit Strohlehm, fowie die Ausfüllung der Balkenfache, einfchl- 
der Lieferung aller Bauftoffe, einzufchließen.

Die Eifenteile für Maurer- und Zimmerarbeiten, wie Anker, Bolzen, Schienen, 
fofern fie nicht fchon bei den Steinhauer- und Zimmerarbeiten berückfichtigt find, Schmk,de. „nd 
ferner Fenftergitter und dergl. find gewöhnlich nach der Stückzahl,Treppengeländer, Eifenarbeiten. 

Einfriedigungsgitter dagegen nach Metern ihrer Länge unter Angabe der Ab- 
meffungen und der Gewichte in Anfatz zu bringen. Eiferne Treppen find wie 
hölzerne nach der Anzahl der Stufen und ihrer Länge, die Treppenabfätze nach 
Quadratmetern zu berechnen.

Größere Eifenkonftruktionen (Dächer, Träger, Säulen ufw.) find nach Preifen 
für 100 kg zu veranfchlagen. Bei zufammengefetzten und genieteten Konftruktionen 
(eifernen Dächern, genieteten Trägerfyftemen ufw.) ift das Aufftellen einfchl. der 
erforderlichen Rüftungen in die Einheitspreife für je 100kg mit einzufchließen. 
Dagegen ift das Verfetzen und Verlegen einzelner Säulen, Träger ufw. Sache des 
Maurers. (Siehe Art. 47, S. 49.)

Das Reinigen der Eifenteile von Roft, fowie das Grundieren mit Blei- oder 
Eifenmennige ift bei Bemeffung der Preife zu berückfichtigen.

Bei umfangreichen Eifenkonftruktionen genügt zunächft eine überfchlägliche 
Ermittelung der Koften. Der ausführliche Entwurf mit ftatifcher und Gewichts
berechnung, fowie der Koftenanfchlag müffen jedoch bald nach Beginn des Baues 
ausgearbeitet und zur Prüfung oder Nachprüfung eingereicht werden.

In dem Erlaß vom 17. November 1903 la) heißt es noch darüber: »Bei der Aufftellung der 
ausführlichen Entwürfe und Koftenanfchläge find in den Zeichnungen

a) die Konftruktionen in Stein und Holz, fowie die einfachen Eifen-Konftruktionen — Träger 

und Stützen — deutlich anzugeben,
b) zufammengefetzte Eifen-Konftruktionen im einzelnen nur foweit darzuftellen, daß das ge

wählte Konftruktionsfyftem klar erkennbar ift.
Die für die Konftruktion zu a) erforderlichen Stärken find, foweit fie fich nicht nach allge

meinen Erfahrungsfätzen beftimmen laffen, durch graphoftatifche Unterfuchungen oder ftatifche, in 
überfchläglicher Weife unter Benutzung von Tabellen angeftellte Berechnungen zu ermitteln.

In ähnlicher Weife fummarifch ift bei den Konftruktionen zu b) zu verfahren.
Diefe Ausarbeitungen follen zunächft nur dazu dienen, die in die Maffen-, Gewichts-, Material- 

und Koften-Berechnung aufzunehmenden Anfätze zu ermitteln und die nötigen Unterlagen für die 
Prüfung und Feftftellung der Ausführungskoften zu gewähren.

Vor Beginn der Bauausführung und der Verdingung der Arbeiten und Lieferungen find aber, 
abgefehen von folchen Konftruktionen, die nach allgemein gültigen Erfahrungsfätzen ausgeführt zu 
werden pflegen, alle für die Standficherheit des Bauwerkes in Betracht kommenden Einzelheiten, 
wie Belaftung des Baugrundes, ungewöhnliche Gründungen, ftark belaftete Mauerteile, Pfeiler und 
Säulen, Decken, Gewölbe und Widerlager, Treppen, Dachverbände und Eifen-Konftruktionen 
ftatifch zu berechnen und in Einzelzeichnungen fo genau darzuftellen, daß alles für die Ausführung 
erforderliche einfchließlich der nötigen Verankerungen klar zu erkennen ift.

Die einzudeckenden Flächen ergeben fich aus der Berechnung der Dach- Tit5vnI 
fchalung (fiehe Art. 40, S. 43) oder fie werden durch unmittelbare Meffung, wie Dachdccker. 
bei jenen vorgefchrieben, gefunden. Die Eindeckung der Firfte, Grate, Kehlen, arbeiten, 

fowie aller Einfaffungen von Schornfteinen, Ausfteigehiken, Dachfenftern, Lukarnen

“) Zentralbl. d. Bauverw. 1903. S. 593. 
4*
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ufw. wird nicht befonders berechnet, falls dazu derfelbe Bauftoff wie zur Ein
deckung des Daches verwendet werden foll, fondern ift in den Einheitspreis für 
das Quadratmeter Dachfläche einzufchließen. Wird dagegen zum Eindecken der 
genannten Dachteile oder Anfchlüffe ein anderer Stoff als der zum Eindecken der 
Dachflächen verwendete benutzt, fo find jene unter Angabe der Breite für das 
Stück oder das lauf. Meter gefondert zu veranfchlagen, z. B. bei Schiefer- und 
Ziegeldächern Zink für die Kehlen, Firfte ufw. Für das zu verwendende Metall 
muß ftets die Fabriknummer und das Gewicht für die Flächeneinheit angegeben 
werden17). In die Preife für das Eindecken der Dachflächen find auch die etwa 
erforderlichen Nägel, Leiterhaken ufw. einzufchließen.

Die Koften metallener Dachfenfter und Ausfteigehiken find einfchl. der Be- 
feftigung, Verglafung und des Auftriebes ftückweife zu berechnen, Schneefänge 
und Laufbretter ebenfo einfchl. des Bauftoffes, der Arbeit und des Anftriches mit 
einem Preife für die Längeneinheit in Anfatz zu bringen.

Bei denVerdingungsanfchlägen diefer Arbeiten werden jedoch die Verglafung, 
der Anftrich ufw. in die betreffenden Tit. XII und XIII aufzunehmen fein.

Tjt55IX Alle Abdeckungen der Gefimfe, Verkleidungen der Stirnbretter und Rinnen 
Klempner- die Rinnen felbft und die Abfallröhren find nach Metern ihrer Länge unter An- 
(spengier-j gäbe der Breite, des Umfanges oder Durchmeffers oder nach Quadratmetern zu 
arbe“en• berechnen; Abdeckungen der Fenfterfohlbänke und Verdachungen,Wafferkaften ufw. 

aber find ftückweife, gleichfalls unter Angabe der Abmeffungen, zu veranfchlagen. 
Auch hier ift das Gewicht der Flächeneinheit des zu verwendenden Bleches und 
die Fabriknummer anzugeben. Bei Gefimsabdeckungen ufw., deren Länge den 
Grundriffen zu entnehmen ift, muß auch befonders berückfichtigt werden, ob nur 
das fichtbare Blech veranfchlagt wird, Um- und Aufkantungen an den Waffernafen, 
Einfchiebungen in das Mauerwerk ufw. alfo nicht gerechnet werden, oder ob das 
ganze Blech abgewickelt gedacht ift. Zum Verftändnis des in Anfatz gebrachten 
Preifes find deshalb Randfkizzen, auch der gewählten Rinnenkonftruktion, unent
behrlich.

Beim Vergeben der Arbeiten tut man zur Vermeidung fpäterer Streitigkeiten, 
weil z. B. die Breite der Gefimfe und Aufkantungen in den Zeichnungen und bei 
der Ausführung nur feiten ganz genau übereinftimmen wird, gut, einen Einheits
preis für 1’™ mehr oder weniger verbrauchten Zinkbleches einzufordern, wonach 
folche Streitigkeiten fich fehr leicht ausgleichen laffen.

, 56- Schreiner-, Schloffer- und Glaferarbeiten find getrennt zu veranfchlagen.
'schreiner- Fenfter, Glaswände, Türen und Türfutter werden nach dem Oefamt-Flächeninhalte 
(Tifchier-), unter Angabe der Stückzahl und hauptfächlichften Holzftärken und unter Zu- 
SCun°dfCr' grundelegung der kleinften Lichtmaße in Anfatz gebracht. Unter kleinften Licht- 

oiaferarbeiten. maßen werden diejenigen Abmeffungen verbanden, welche fich nach der Voll
endung des Baues für die einzelnen Öffnungen als die geringften ergeben. Die 
Überfichtlichkeit wird erhöht, wenn man in drei hinzuliniierten Rubriken des 
Verzeichniffes die Längen, Breiten und Flächeninhalte der betreffenden Gegen- 
ftände angibt. Türverkleidungen find nach Metern unter Angabe der Stückzahl, 
Türverdachungen nach Stückzahl zu veranfchlagen.

Bei Verdingungsanfehlägen muß die Lieferung der Lateibretter und Tür- 
fch wellen immer befonders erwähnt werden, weil fie die Schreiner nicht als 
felbftverftändliches Zubehör der Fenfter und Türen betrachten. (Übrigens können

*’) Siehe hierüber Teil III, Band a, Heft 5 (Art. 204 u. 227, S. 168 11. 183) diefes „Handbuches". - 2. Aufl.: 
Art. 212 u. 236, S. 169 u. 185.
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Türen auch unter Angabe der lichten Maße, der Mauerftärken ufw. einfchl. Be
kleidung, Fries und Verdachung nach Stückzahl und „Zeichnung« veranfchlagt 
werden). Bei Rund- oder Stichbogenfenftern und -Türen find die Höhen bis zum 
Scheitel der Bogenöffnungen zu mellen und die Flächen wie bei rechteckigen, 
gleich hohen Öffnungen, alfo ohne Abzug der Bogenwinkel zu berechnen. Bei 
Wandtäfelungen, Parkettfußböden und ähnlichen Arbeiten erfolgt die Berechnung 
nach Quadratmetern. Etwaige Modellkoften find gefondert anzufetzen. Unter 
Tit. X find auch die Koften für Rohpappe zum Schutz der Fußböden bis zur 
Übergabe vorzufehen.

Die Schlofferarbeiten, alfo die Befchläge von Türen und Fenftern, find nach 
der Stückzahl der letzteren unter genauer Angabe und Befchreibung der Befchlag- 
teile zu veranfchlagen. Stücke, welche gleiche Befchläge erhalten, find zufammen- 
zufaffen.

Die Qlaferarbeiten find nach Quadratmetern zu veranfchlagen, die Vorder- 
fätze aus der Berechnung der Fenfter bei den Schreinerarbeiten zu entnehmen, 
erforderlichenfalls, wie bei Glastüren und -Wänden, unter Berückfichtigung eines 
entfprechenden Abzuges für die Holzteile. Bei Kirchenfenftern wird ebenfo ver
fahren.

Auch bei den Qlaferarbeiten ift anzuraten, nicht nur die Bezeichnung </4, ®/4 
und «/4 Glas, alfo einfaches, anderthalbfaches und Doppelglas beizufügen, fondern 
auch die Stärke anzugeben, und zwar z. B. für ®/4 Glas 2’^ bis 31/2""", alfo durch- 
fchnittlich 3""" ftark. Denn es ift feiten bei der Herfteilungsweife des fogenannten 
Rheinifchen Glafes möglich, eine durchaus gleiche Stärke einer Scheibe zu er
zielen. Jene Angabe fchützt alfo einigermaßen vor Betrügereien, welche dadurch 
fehr häufig begangen werden, daß die Fabriken den Glafern auch r,/4 und ’/4 Glas 
ftatt des feitens der Bauleitungen verlangten ®/4 und 9/4 Glafes liefern 1S).

Die Anftreicher- und Malerarbeiten find entweder nach der Fläche oder nach 
der Länge zu berechnen; für die Fenfter, lüren, lürfutter ufw. find die Vorder- 
fätze aus dem Titel „Schreinerarbeiten«, für Fußböden, Decken ufw. aus dem 
Titel „Zimmerarbeiten«, für Putzflächen ufw. aus dem Titel „Maurerarbeiten« zu 
entnehmen. Einfache Fenfter find auf einer Seite, Doppelfenfter auf zwei Seiten 
voll zu rechnen. Die gründliche Reinigung der Gegenftände und die Verkittung 
der Fugen vor Beginn des Anftriches wird nicht befonders entfchädigt.

Die Tapeziererarbeiten find nach Quadratmetern, meift einfchl. der Borden, 
Einfaffungsftreifen und der Papierunterlage, zu veranfchlagen. Für die Maffen- 
ermittelung gelten die bei den Maurer-, Zimmer- ufw. Arbeiten gegebenen Vor- 
fchriften; in der Regel werden die dort berechneten Vorderfätze hierher über
nommen werden können.

Zur Erleichterung der Beftimmung des Preifes fei bemerkt, daß eine Rolle 
Tapete 0,47 m breit und 8,oo,n lang ift, und daß wagrechte Stöße der Rolle nie 
angewendet werden dürfen, fo daß jedes Blatt der Tapeten von der Decke bis 
zum Fußboden immer in einem Stück durchgehen muß. Abfälle können daher 
nur über Fenftern, Türen und Öfen, in Fenfterbrüftungen ufw. Verwendung finden- 

In diefem Titel find auch Linoleumbeläge zu veranfchlagen.
Die Stuckarbeiten find einfchl. der Modellkoften, aller Bauftoffe und der 

ficheren Befeftigung entweder ftückweife oder nach der Flächen- oder Längen
einheit in Rechnung zu ftellen, reich verzierte Decken gewöhnlich mit einem

Siehe hierüber Teil III, Band 3, Helt 1 (Abt. IV, Art. 144, S. 104). 2. Aull, diefes „Handbuches“.

57. 
Tit. XIII.

Anftreicher-, 
Maler- und 
Tapezierer

arbeiten.

58. 
Tit. XIV.

Stuckarbeiten.
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59- 
Tit. XV.

Ofenarbeiten, 
Sammel- 

heizungs- und
Lüftungs
anlagen.

Gefamtpreife. Die zur Befeftigung dienenden Eifenteile find in forgfältigfter Weife 
gegen Roften zu fchützen.

Gewöhnliche Kachelöfen find unter Angabe ihrer Breite, Länge und Höhe 
nach Zahl der Kacheln, ferner eiferne Füllöfen; Kochherde und dergl. ftückweife 
einfchl. aller erforderlichen Eifenteile und Bauftoffe zu veranfchlagen.

Über Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen heißt es in der unten 10) an
geführten Anweifung:

Vorbereitungsarbeiten.
i) Für Gebäude, die Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen erhalten follen, 

ift fchon bei Vorlage des allgemeinen Bauentwurfes im Erläuterungsberichte an
zugeben, welche Heizungs- und Lüftungsart nach den örtlichen Verhältniffen und 
nach der Zweckbeftimmung des Gebäudes am geeignetften erfcheint.

2) Bei Ausarbeitung des ausführlichen Bauentwurfes und Koftenanfchlages 
find die Heizungs- und Lüftungsanlagen in folgender Art zu berückfichtigen:

a) in den Grundriffen find die Räume zu bezeichnen, die zur Unterbringung 
der Wärmeentwickler und der Brennftoffe verfügbar find, fowie die Stellen 
anzugeben, an denen Rauchrohre und Luftkanäle angelegt werden können;

b) im Erläuterungsberichte ift die Heizungsart anzugeben und kurz zu 
begründen;

c) im Koftenanfchlage ift der erforderliche Geldbetrag überfchläglich nach 
dem kubifchen Inhalte der zu heizenden Räume auf Grund von Er- 
fahrungsfätzen und unter Berückfichtigung der zur Zeit herrfchenden 
Preislage zu ermitteln. Hierbei ift auf etwaige befondere Lüftungs
anlagen Rückficht zu nehmen.

3) Zugleich ift für alle mit der Herftellung verbundenen Nebenarbeiten ein 
entfprechender Prozentfatz der überfchläglich berechneten Koften der Heizanlage 
in Tit. XV einzufetzen.

4) Ferner find im Tit. Insgemein angemeffene Beträge vorzufehen:
a) für die Aufhellung der Wärmeverluftberechnung;
b) für die Entfchädigung von Bewerbern, deren Heizentwürfe nicht zur 

Ausführung gewählt werden können, jedoch forgfältig bearbeitet find;
c) für den etwa notwendigen Betrieb der Heizanlage im Winter vor der 

Übergabe des Gebäudes an die nutznießende Behörde20).
Im Tit. XV find auch die Koften für Heizung zwecks Austrocknens des Baues 

vorzufehen.
Tit^xvi Der Geldberechnung find kurze Erläuterungen vorauszufchicken, aus denen 

' zu erfehen ift, welchen Umfang die beabfichtigten Anlagen erhalten follen. AIs- 
Beieuchtungs- dann ift die Anzahl der Aus- und Abiäffe für Gas- und Wafferleitung getrennt zu er- 
"ani^en"’ mitteln und hiernach der Koftenbetrag der einzelnen Leitungen innerhalb des Haufes 

auf Grund eines Durchfchnittspreifes für jeden Aus- bezw. Ablaß zu veranfchlagen.
Als Auslaß kann bei Gasleitungen jede Leuchtflamme dienen, doch werden 

Doppelarme, Doppelfchlauchhähne häufig nur als i Auslaß gerechnet, weil die 
Gasrohre dafür nicht ftärker werden. Gasbadeöfen und Gaskocher rechnet man 
nach der Größe als 2, 3 Flammen und mehr, wenn hierfür nicht eine befondere 
Leitung gelegt und der Auslaß dafür höher veranfchlagt wird. Ebenfo werden 
Vakuum- und Druckluftleitungen berechnet.

”) Anweifung zur Herftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen. Berlin 1909.
”) Über Erfahrungsfätze bei Heizungsanlagen fiehe die jährlich veröffentlichten ftatiftifchen Mitteilungen im: 

Zentralbl. d. Bauverw. - und in: Zeitfchr. f. Bauw.
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Für die außerhalb des Gebäudes liegenden Gas- und Wafferleitungen ufw. 
find, infofern fie nicht in befonderen Anfehlägen (Umgebungsanlagen) zur Be
rechnung kommen, Paufchfummen auszuwerfen. Ebenfo find für die dabei not
wendigen Maurer- und Erdarbeiten einfchl. Bauftoffe Paufchfummen anzunehmen.

Beleuchtungskörper, Wafch- und Aborteinrichtungen, Warmwafferverforgungs- 
anlagen, Ausgüffe ufw. find ftückweife in Anfatz zu bringen.

Die elektrifchen Anlagen in Gebäuden find entweder Schwachftromanlagen, 
wie Fernfprecher, Klingel- und Signalanlagen, Zentraluhranlagen und Türöffner 
oder Starkftromanlagen. Die Koften von Fernfprechanlagen werden nach der Zahl 
der Sprechftellen ermittelt, wobei es darauf ankommt, ob die Verbindung von 
einer Zentrale aus erfolgt, oder ob jede Stelle mit jeder beliebigen anderen un
mittelbar verkehren foll, weil fich hiernach die Zahl der Drähte und die Kon- 
ftruktion der Wähler richtet. Klingelanlagen werden nach der Zahl der Druck
wellen berechnet. Signalanlagen kommen gewöhnlich bei der Heizung, bei der 
Befchaffung von Kontrolluhren ufw. zur Berechnung, die Preife der Leitungen für 
Zentraluhranlagen ebenfo bei der Hauptuhr, jedem Zifferblatt oder Zeigerwerk.

Starkftromanlagen werden hauptfächlich für die Beleuchtung, dann auch zum 
Betriebe von Aufzügen, Ventilatoren ufw. gebraucht, welche einfchließlich der 
Leitungen zu veranfchlagen find. Bei der Beleuchtung ift die Art, Zahl und An
ordnung der Lampen feftzuftellen, welche Räume durch Bogen-, Glühlicht oder 
fonftige Lichtquellen erhellt werden follen, und fchließlich wie bei den Gasleitungen 
zu verfahren.

Die Koften für betriebstechnifche Einrichtungen, wie Aufzüge, Mafchinen für 
Krafterzeugung, Blitzableiter, ferner folche der Beleuchtung und Wafferbefchaffung 
für die Zeit der Bauausführung find gleichfalls hier zu berückfichtigen.

Die Koften einer Blitzableitung find nach der Formel:
+ ^-3,00 überfchläglich zu berechnen, wovon 6/der Umfang des Gebäudes, 

H die Höhe der Traufe über dem Grundwaffer, F die Länge der Firfte bedeuten. 
Auf etwa 40m Gebäudeumfang ift eine Luftleitung nötig.

Aufzüge find mit einer Gefamtfumme in Rechnung zu ftellen.
(Über die Maße der Abflußrohren fiehe Fußnote2])-

i. Vergütung für.............. Architekten als Erfatz für Regierungs-Bau-
meifter oder Regierungs-Bauführer auf ... . Monate....................... —

2. Vergütung für.............. Techniker als Erfatz für technifche Bau
beamte auf .... Monate....................................................................

3. Vergütung für.............. (fonftige) Techniker — Architekten — auf
.... Monate........................................................................................... — —

4. Vergütung für Zeichner oder Schreiber auf .... Monate...............  — —
5. Für gelegentliche Schreibhilfe.................................................................
6. Lohn für Bauboten (Bureaudiener) auf .... Monate.......................
7. Miete für Gefchäftsräume......................................................................... — —
8. Für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Gefchäftsräume . .
9. Für Ausftattung der Gefchäftsräume...................................................... —

10. Koften der Schreib- und Zeichenmaterialien.......................  —
11. Koften der Bekanntmachungen zur Erlangung von Hilfskräften, 

Krankenkaffen ufw., Verficherungen und Sonftiges . ... .......... —_________ —
___________  Zufammen:

Bei Bauten des preußifchen Staates find die fächlichen Bauleitungskoften unter 
einem Titel „Bauleitung" zu veranfchlagen und zwar nach beiftehendem Mufter:

Einheitsratz Insgefamt 
Mark Mark

61.
Tit XVII.

Bauleitungs- 
koften.

”) Siehe: Dienftanweiiung für die Ortsbaubcamten a. a. O. Bd. II. S. 255.
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61.
Tit. XVIII.
Insgemein.

Werden Regierungs-Baumeifter, Regierungs-Bauführer oder technifche Bureau
beamte der Bauleitung überwiefen, fo find die in No. i u. 2 für die Erfatzkräfte 
ausgeworfenen Beträge einzufparen.

Über die Bauleitungskoften bei Staatsbauten, welche in perfönliche und fäch- 
liche zerfallen, Liehe Fußnotea2).

Sonft find die nötigen Hilfskräfte für die Bauausführung, die Zeitdauer ihrer 
Verwendung und ihre Gehälter für den Monat anzugeben. Für Schreib- und 
Zeichenmaterialien, fowie für Miete, Heizung und Beleuchtung des Baubureaus 
und dergl. find befondere Paufchfummen auszuwerfen, und zwar rechnet man 
gewöhnlich für Schreib- und Zeichenmaterialien etwa o,Ä bis l,0 %, für Miete ufw. 
ebenfo o,ft bis i,„0/0 der gefamten Koftenfumme.

Die Bauleitungskoften können im ganzen bei einem Koftenanfchlage von 
mehr als 300000 Mark etwa 5%, bei einem folchen von 100—300000 Mark etwa 
7%, bei einer Summe bis 100000 Mark etwa io°/u betragen, wobei jedoch Grund- 
erwerbskoften nicht zu berückfichtigen find.

Im Titel »Insgemein'' find alle Arbeiten, welche in die früheren Titel nicht 
eingereiht werden konnten, aufzuführen, und zwar ift hierbei jede für fich mit 
einer Paufchfumme zu berückfichtigen. Die Koften für Befchaffung oder Vor
haltung von Bauzäunen, Lagerfchuppen, Fahnenftangen ufw., für Verfuche und 
Prüfungen auf dem Gebiete des Bauwefens, Unterfuchung von Bauftoffen, für 
Bücher und andere wiffenfchaftliche Hilfsmittel, für Meßgeräte, Abfteckung der 
Baufluchtlinien, für Bekanntmachungen (ausgenommen folche zur Erlangung von 
Technikern ufw. und zur Befchaffung von Dienfträumen, die auf Tit.XVII entfallen), 
Ausfchmückung der Bauftelle bei befonders feierlichen Gelegenheiten, Fernfprech- 
anfchluß, ferner Frachtkoften, Gebühren der Baukaffenrendanten, die Koften der 
Lichtbildaufnahmen, die Vervielfältigung von Beftandzeichnungen und fonftiger 
Zeichnungen und Druckfachen, foweit fie nicht bei den fächlichen Bauleitungs
koften zu verrechnen find, für wiederholte Reinigungen des Baues und feiner 
Umgebung, bei Privatbauten auch die Koften von Reifen des Bauleitenden zur 
Berichtigung von Steinbrüchen, Werkplätzen, Fabriken ufw. Falls für Richtegelder 
ein höherer Betrag als 150 Mark in Ausficht genommen wird, ift er ent- 
fprechend zu begründen. Diefeiben werden auch nur folchen Arbeitern, wie 
Maurern, Zimmerern, Steinhauern ufw. gewährt, welche beim Bau längere Zeit 
und bis zur Errichtung des Dachftuhles tätig gewefen find.

Die Kranken- und Invalidenverficherungsbeiträge für die im Eigenbetriebe 
befchäftigten Arbeiter ufw. find zugleich mit den Lohnbeträgen zu veranfchlagen.

Unterftützungen an Arbeiter aus Baufonds werden in Preußen wenigftens 
jetzt nicht mehr geleiftet; fonft war es jedoch üblich, folche Unterftützungen an 
verunglückte Arbeiter oder ihre Familien in diefem Titel zu berückfichtigen.

Bei Gebäuden mit Zentralheizung find angemeffene Preife vorzufehen für die 
Aufftellung der Wärmeverluftberechnung, für die Entfchädigung von Bewerbern, 
deren Heizentwürfe nicht zur Ausführung gewählt werden, und für den etwa not
wendigen Betrieb der Heizanlage im Winter vor der Übergabe des Gebäudes an 
die nutznießende Behörde.

Ebenfo find auch die Koften für andere von Unternehmern auf dem Gebiete 
des Ingenieurbaues zu liefernde Entwürfe zu berückfichtigen (fiehe Art. 46, S. 48).

“) Siehe: Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten a. a. O. Bd. I. S. 67.



57

Die Koften für Gartenanlagen — Befchaffung von Obftbäumen, Sträuchern ufw., 
Bekiefung der Wege u. a. m. — find in der Regel einem Sonderanfchlage Vor
behalten.

Am Schluffe ift für nicht vorherzufehende Arbeiten und zur Abrundung ein .. 63. 
nach Prozenten der bis dahin ermittelten Koftenfumme zu berechnender Geld- 
betrag (etwa 5 °/0) auszuwerfen. Es ift übrigens vielfach Gebrauch, auch am Ende Gefamtkoften. 

jedes Titels, bei welchem unvorherzufehende Arbeiten vorkommen können, ins- 
befondere bei Gründungen, Maurerarbeiten ufw., eine Pofition für folche ein
zureihen. Nur jene unvorherzufehenden Arbeiten werden dann beim Titel »Ins- 
gemeim“ gebucht, welche nicht in jene anderen Titel gehören.

Am Schluffe des Koftenanfchlages ift eine nach Titeln geordnete Überficht 
der Gefamtkoften zu geben, wobei nachftehendes Formular zu benutzen ift.

Titel

I 
II

HI 
IV
V

VI 
VII 

VIII
IX
X

XI
XII 

XIII 
XIV
XV 

XVI 
XVII 

XVIII

Zufammenftellung

Erdarbeiten...................................................................................
Maurerarbeiten: a) Arbeitslohn.................................................  

b) Bauftoffe........................
Afphaltarbeiten............................................................. ... • • •
Steinhauerarbeiten........................................................................
Zimmerarbeiten und -Bauftoffe.................................................
Stakerarbeiten................................................................................
Schmiede- und Eifenarbeiten.....................................................
Dachdeckerarbeiten........................................................................
Klempnerarbeiten........................................................................
Schreinerarbeiten............................................................................
Schlofferarbeiten............................................................................
Olaferarbeiten................................................................................
Anftreicher-, Maler- und Tapeziererarbeiten..........................
Stuckarbeiten...............................................................................
Ofenarbeiten, Sammelheizungs- und Lüftungsanlagen ....
Kraft-, Beleuchtungs- und Wafferanlagen...............................
Bauleitungskoften........................................................................
Insgemein................................................................ ......................

Im ganzen: |

Aufgeftellt (Ort) . . . .
Den (Tag)..............

Name:.................
Dienltbezeichnung

1 Geprüft (Ort)..............
Den (Tag)..............

Name:.................
Dienftbezeichnung

Feftgef teilt (Ort) . . . .
Den (Tag)..............

Name:.................
Dienftbezeichnung

Bei Veranfchlagung von Unterhaltungs- und Umbauten ift mit befonderer 64. 
Vorficht zu verfahren, weil hier der Umfang der einzelnen Leiftungen vorher in ailfcJagr;ngeil 
der Regel nicht mit Sicherheit zu erkennen ift. Deshalb ift zur Deckung der von Unterhai- 
Ausgaben für die nicht vorherzufehenden Arbeiten im Tit. „Insgemein" je nach X^utem 

Lage der Verhältniffe ein Zufchlag von 10 bis 2Ou/o in Anfatz zu bringen. Eine 
Vorberechnung wie bei Neubauten fällt hier fort. Die Maffen werden durch un
mittelbare Zahlenanfätze aus den betreffenden Abmeffungen ermittelt.

Bei der Veranfchlagung von gewöhnlichen Unterhaltungsarbeiten ift in der 
Regel nur eine überfchlägliche Form zu wählen, bei der indeffen die einzelnen 
Leiftungen in gefonderten Anfätzen aufzuftellen find.

Dies find die Vorfchriften der preußifchen Staatsverwaltung. Die genaue 
Veranfchlagung folcher Unterhaltungs- und Umbauten ift, wie fchon aus dem
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65* 
Prüflings« 
anfchlag.

Wortlaut hervorgeht, durchaus nicht einfach und leicht, weil fich der Umfang der 
Arbeiten nur feiten vorher vollftändig überfehen läßt. Bei Unterhaltungsbauten 
geringen Umfanges tut man gut, die vorausfichtlichen Erneuerungsarbeiten in die 
Orundriffe und Durchfchnitte des Bauwerkes einzutragen und hieraus dann die 
Ausgaben für den Koftenanfchlag zu entnehmen. Erleidet jedoch ein Bau erheb
liche Veränderungen, fo kann man ihn als einen Neubau betrachten und als 
folchen veranfchlagen, dann aber die Baukoften unverändert gebliebener Teile in 
Abzug bringen, die Koften des Abbruches dagegen hinzuaddieren oder diefelben 
durch den Erlös aus dem Verkauf der Abbruchsmaterialien ausgleichen.

Am richtigften würde die Veranfchlagung werden, wenn fie erft nach voll
endetem Abbruch erfolgen könnte, weil man erft dann völlig überfehen kann, 
was vom alten Gebäude noch fernerhin brauchbar und was vom vorhandenen 
Material wieder verwendbar ift.

Bei kleineren Unterhaltungsarbeiten laffen fich Maurer- und Zimmerarbeiten 
allenfalls nach Tagewerken berechnen; doch auch dies gibt ein unficheres Ergebnis, 
weil Tagelohnarbeiten eine fortgefetzte Beauffichtigung beanfpruchen. Wo diefe 
fehlt, werden die Arbeiten fehr teuer. Größere Unterhaltungsarbeiten werden wie 
Neubauten nach Kubikmetern einfchl. oder ausfchl. des Materials veranfchlagt, 
wobei Abbruch, Reinigung, Auffetzen der alten Materialien und Schuttbefeitigung 
zu berückfichtigen find. Dem Einheitspreife wird dabei der von Neubauten einfchl. 
eines Zufchlages von 25 bis 50% zu Grunde gelegt.

Beffer laffen fich die Erneuerungsarbeiten von Dachdeckungen, Schreiner
arbeiten ufw. überfehen. Hier dürfte die Veranfchlagung keine Schwierigkeiten 
bereiten.

Der Prüfungsanfchlag, der bei Staatsbauten nach erfolgter ^Abrechnung be
fonders dann aufgeftellt werden muß, wenn Überfchreitungen der veranfchlagten 
Baufumme ftattgefunden haben, bezweckt die Nachweifung der richtigen, anfchlags- 
mäßigen Ausführung eines Gebäudes. Über diefen foll fpäter eingehender ge- 
prochen werden.



4. Abfchnitt.

Verdingung der Bauarbeiten.

1. Kapitel.

Verdingungsverfahren.
Sobald der Koftenanfchlag und der Entwurf vom Bauherrn oder der Behörde 

geprüft ift, bei Staatsbauten auch die Gelder von der Volksvertretung genehmigt 
find, handelt es fich bei der Bauausführung zunächft um die Art und Weife der 
Verdingung der Arbeiten und Lieferungen an die Handwerker und Unternehmer. 
Hierbei können folgende drei Verfahren angewendet werden:

1) Die Arbeiten werden auf Rechnung in Tagelohn oder nach vorher ver
einbarten Einheitsfätzen, die Lieferungen nach vereinbarten Einzelpreifen vergeben, 
d. h. der Bau wird in Selbftuntemehmung („Regie'1) ausgeführt. Die Ausführung 
ift dann gewöhnlich fehr gediegen, jedoch lehr teuer und erfordert eine forgfältige 
Überwachung, weil der Unternehmer mit Rückficht auf den ihm aus den Tage
löhnen fowiefo zufallenden Meiftergrofchen nicht das geringfte Intereffe am Fleiße 
feiner Arbeiter hat. Diefe Ausführungsart eignet fich deshalb nur für kleine und 
überfichtliche Bauten, umfangreiche Erdarbeiten oder maffige und einfache Maurer
arbeiten, wie bei Feftungsbauten. Größere Geräte und Werkzeuge werden ent
weder von der Bauverwaltung oder vom Unternehmer, kleinere von letzterem 
vorgehalten.

2) Sämtliche Arbeiten und Lieferungen werden an einen einzigen Unter
nehmer in Gefamtunternehmung („Generalentreprife") vergeben. Der Bauherr 
kennt die Koften hierbei genau vorher und kann fich auch die Fertigftellung des 
Baues zu einem gewiffen Zeitpunkt vertragsmäßig fichern. Die Bauausführung ift 
die billigfte, fofern fich der Bauherr ftreng an den Entwurf hält und Abweichungen 
von ihm während der Bauausführung vermeidet. Alle folche Abänderungen des 
urfprünglichen Entwurfes oder auch nur der zur Verwendung beftimmten Bauftoffe 
werden dem Bauherrn feitens des Unternehmers gewöhnlich fo hoch angerechnet, 
daß fchließlich ein in Generalentreprife vergebener Bau teurer werden kann, als 
wenn die Verdingung in anderer Weife vollzogen worden wäre. Andererfeits ift 
auch bei einem in Generalentreprife verdungenen Bau die ftrengfte Aufficht eines 
zuverläffigen, bei dem Unternehmen unbeteiligten Sachverständigen notwendig, 
um den Bauherrn vor mangelhafter Ausführung und Verwendung fchlechter und 
unbrauchbarer Bauftoffe zu fchützen. Dies find die Gründe, welche diefe Ver
dingungsart, welche allerdings für den Bauherrn fehr bequem ift, aber ein großes 
Vertrauen zu feinem Unternehmer vorausfetzt,: für ftaatliche Hochbauten fehr 
ungeeignet erfcheinen läßt, fo daß fie höchftens bei ganz geringfügigen Bauwerken,

66. 
Ausführung 
des Baues 
In Selbft- 

unternehmung.

67. 
Ausführung 
des Baues 
in Oefamt- 

unternehmung.
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Lieferungen 
aus 

freier Hand.

bei welchen die Aufteilung eines Bauleitenden unverhältnismäßig hohe Koften 
verurfachen würde, zur Anwendung kommt.

Sowohl wenn die Ausführung in Regie, wie auch in Generalentreprife erfolgen 
foll, kann das Übertragen an einen Unternehmer freihändig oder durch ein Ver
dingungsverfahren gefchehen, wie bei Punkt 3 näher erläutert werden foll.

Übertragung D*e verfchiedenen Arbeiten und Lieferungen werden nach Arten und Zweigen
der Arbeiten (Titeln) getrennt an verfchiedene Unternehmer vergeben, und zwar:

a) aus freier Hand,
ß) auf Grund des mündlichen Unterbietungsverfahrens,
Y) auf Grund des fchriftlichen Bietungsverfahrens,
8) auf Grund des befchränkten oder
e) des öffentlichen fchriftlichen Verdingungsverfahrens.
Zu a. Das Übertragen aus freier Hand, erfolgt feilens des Bauleitenden ganz 

nach feinem Ermeffen an einen Unternehmer, der ihm als tüchtig, leiftungsfähig 
und zuverläffig bekannt ift. Während bei Privatbauten diefe Art der Vergebung 
der Arbeiten meiftens befolgt wird, ift fie bei öffentlichen Bauten nur ausnahms- 
weife geftattet, und zwar dann, wenn der Wert der Lieferung oder baulichen Aus
führung nach überfchläglicher Schätzung innerhalb des Betrages von 3000 Mark 
bleibt, während bei einer 3000 Mark überfteigenden Summe noch die Genehmigung 
der vorgefetzten Behörde einzuholen ift. Außerdem ift die freihändige Vergebung 
auch geftattet:

a) bei Dringlichkeit des Bedarfes; wenn alfo Gefahr im Verzüge ift und des
halb die einen längeren Zeitaufwand erfordernden Verdingungen zu y, 8 und s 
nicht anwendbar find;

b) wenn es fich um Leiftungen und Lieferungen handelt, deren Ausführung 
eine befondere Kunftfertigkeit verlangt oder unter Patent und Mufterfchutz fteht;

c) bei Nachbeftellung von Bauftoffen zur Ergänzung des für einen beftimmten 
Zweck ausgefchriebenen Qefamtbedarfes, fofern kein höherer Preis vereinbart wird, 
als für die Hauptlieferung oder -leiftung bezahlt wurde;

d) endlich ausnahmsweife, fofern die engere Ausfehreibung zu keinem an
nehmbaren Ergebnis geführt hat.

Die freihändige Vergebung der Arbeiten ift aber dann ganz unvermeidlich, 
wenn diefe vorher nicht genau feftgeftellt und befchrieben, fondern nur durch 
Unterhandlung mit dem Unternehmer in ihren Einzelheiten klargelegt werden 
können. Bei der Auswahl der Unternehmer ift nach Möglichkeit zu wechfeln, 
auch find dabei die ortsangefeffenen Qewerbtreibenden vorzugsweife zu berück- 
fichtigen.

Vergebung Von der Vergebung auf Grund des mündlichen Unterbietungs- oder
auf Grund Lizitationsverfahrens wird jetzt nur noch feiten Gebrauch gemacht. Hierbei kann 
mündlichen eine befchränkte oder unbefchränkte Zahl von Unternehmern zugelaffen werden 

unterbietungs- welche mit den Anfchlagspreifen bekannt gemacht fein müffen. Bei Beginn des 
verfahrens. Termjns werden zunächft die Bedingungen verlefen, wenn die Beteiligten nicht 

vorher hiervon Kenntnis genommen und dies durch Namensunterfchrift befcheinigt 
haben, worauf das Angebot meift in Form der prozentweifen Unterbietung der 
Anfchlagsfumme erfolgt. Diefer auktionsartige Vorgang verleitet die Teilnehmer 
leicht zu übereilten und unüberlegten Geboten infolge von perfönlicher Abgunft 
oder auch von Leicht- und Eigenfinn, Grund genug, daß man diefes Verfahren 
überall jetzt fallen gelaffen hat.
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Zu y. Bei der Vergebung auf Grund des fchriftlichen Bietungsverfahrens 
werden gleichfalls die gewöhnlich in befchränkter Zahl ausgewählten Unternehmer 
mit den Anfchlagspreifen bekannt gemacht. Das Angebot erfolgt fchriftlich in 
verfiegelten, mit entfprechender Auffchrift verfehenen Briefen ebenfalls in Form 
prozentweifer Unter-, häufig aber auch -Überbietung der Anfchlagsfumme. Bei 
diefer einmaligen Preisabgabe hat es fein Bewenden; ein weiteres Unterbieten 
findet nicht ftatt, weshalb man fich im Termin auf Verlefen der einzelnen An
gebote befchränkt. Trotzdem hat auch diefes fchriftliche Unterbietungsverfahren 
feine Bedenken, weil der Unternehmer zu einem leichtfertigen Angebote infofern 
verleitet werden kann, als er wegen Mangels an Zeit oder aus fonftigen Gründen
die einzelnen Anfätze und Anfchlagspreife keiner genügenden Durchficht 
Berechnung unterzieht. Auch diefes Verfahren, welches früher fehr beliebt 
kommt deshalb jetzt nur noch feiten zur Anwendung.

Zu S. Beim befchränkten, wie auch beim öffentlichen, fchriftlichen

und 
war,

Ver-
dingungsverfahren kennt der Unternehmer die Anfchlagsfumme nicht; jedoch wird 
ihm ein Anfchlagsformular, welches die Vorderfätze, alfo Maffen, und die genaue 
Befchreibung der Arbeiten und Bauftoffe enthält, in die Hände gegeben, in 
welches er feine Einzelpreife und die Gefamtfumme einzutragen hat.

Bei Staatsbauten können mit Ausfchluß der Öffentlichkeit zu engerer Be
werbung ausgefchrieben werden:

a) Leiftungen und Lieferungen, welche nach ihrer Eigenart nur ein befchränkter 
Kreis von Unternehmern in geeigneter Weife ausführt;

b) Leiftungen und Lieferungen, bezüglich deren in einer öffentlichen Aus
fehreibung ein annehmbares Ergebnis nicht erzielt worden ift;

c) fonftige Leiftungen und Lieferungen, deren überfchläglicher Gefamtwert 
den Betrag von 5000 Mark nicht überfteigt, fofern befondere Gründe für die 
Ausfehreibung zu engerer Bewerbung vorhanden find. In diefem Falle find in 
der Regel mindeftens 3 und höchftens 6 Bewerber, bei deren Auswahl nach Mög
lichkeit zu wechfeln ift, zur Abgabe von Angeboten aufzufordern.

In großen Städten wird das befchränkte Verdingungsverfahren bei Vergebung 
von Arbeiten (nicht Lieferungen) faft durchweg angewendet, weil bei der großen 
Zahl von dort wohnenden Unternehmern es fehr fchwer fallen würde, fich vor 
unfähigen oder in fchlechter Vermögenslage befindlichen Leuten zu hüten.

Das Verfahren heißt deshalb „befchränkt", weil man nur eine begrenzte 
Zahl als zuverläffig und tüchtig bekannter Unternehmer zur Abgabe von Preifen 
auffordert, während beim öffentlichen Verfahren auf Grund von in Zeitungen und 
Zeitfehriften erlaffenen Bekanntmachungen eine unbegrenzte Zahl von Bewerbern 
zur Beteiligung eingeladen wird.

Zu e. Das öffentliche, fchriftliche Verdingungsverfahren ift mit den vorher 
genannten Ausnahmen durchweg bei Staatsbauten vorgefchrieben. Das Verfahren 
empfiehlt fich auch fonft bei Unbekanntfchaft mit dem Baumarkt, bei einfacher 
Befchaffenheit der Leiftungen oder Lieferungen, fo daß deren Güte bei der Ab
nahme mit genügender Sicherheit beurteilt werden kann, und endlich bei Leiftungen 
großen Umfanges, bei denen nur folche Bewerber auftreten können, die vermöge 
befonderer Einrichtungen oder durch fehr günftige Vermögenslage zur Ausführung 
befähigt find, oder bei denen zu fürchten ift, daß nur wenige zu engerem Wett
bewerb aufgeforderte Unternehmer fich zu gemeinfchaftlicher Ausführung ver
einigen und demnach eine fehr hohe, unbeftrittene Preisforderung ftellen werden.
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74* 
Verwendung 
einhelmifcher 

Bauftoffe.

Befonders das öffentliche Verdingungsverfahren hat einerfeits den Vorzug, 
perfönliche und willkürliche Begünftigungen von Unternehmern durch Beamte 
auszufchließen und demnach letztere auch vor Verdächtigungen zu bewahren, 
andererfeits den Bauherrn, fei er ein Privatmann oder eine Behörde, vor Über
vorteilungen leitens der Unternehmer zü fchützen.

Beim befchränkten Verdingungsverfahren hat man befonders darauf zu achten, 
nur folche Unternehmer zufammenzuftellen, von welchen man bekanntermaßen 
gleichwertige Preife und gleichartige Arbeit zu erwarten hat, weil der Zufchlag 
unbedingt dem Mindeftfordernden erteilt werden muß. Sobald jeder Unternehmer 
weiß, daß feitens der Bauleitung ftreng auf die Ausführung der Arbeit in vor- 
gefchriebener Güte gefehen wird und minderwertige Leiftungen und Lieferungen 
zurückgewiefen werden, werden die Angebote nur feiten große Abweichungen 
zeigen; letztere haben hauptfächlich darin ihren Grund, daß der Unternehmer 
glaubt, geringwertigere Arbeiten und Bauftoffe als die von der Bauleitung ge
forderten und von den Mitbewerbern berücksichtigten, zur Abnahme bringen zu 
können.

Bei allen Lieferungen und Leiftungen ift befonders die Verwendung ein- 
heimifcher Bauftoffe in das Auge zu faffen. In diefer Hinficht heißt es in den 
Vorfchriften des preußifchen Staates über Vergebung von Leiftungen und Liefe
rungen: „Für die Entwickelung des nationalen Wohlftandes ift es unverkennbar 
von weittragendfter Bedeutung, daß ganz allgemein und in möglichft großem 
Umfange allen einheimifchen Erzeugniffen, foweit fie für die fiskalifchen Bau- 
unternehmungen in Betracht kommen, der Markt zum Wettbewerb beim Ver
dingen geöffnet werde. Es ift deshalb mit Sorgfalt darauf zu achten, daß in 
Zukunft vermieden werde, bei den Ausfehreibungen von Verdingungen nur aus- 
ländifches Material oder Erzeugnis zuzulaffen und daß, um auch die inländifche 
Produktion möglichft allfeitig anzuregen, bezw. ungerechtfertigte Bevorzugungen 
auszufchließen, überhaupt von der Namhaftmachung befonderer Produktionsftätten 
oder Gegenden als ausfchließlich für den Wettbewerb geeigneter Bezugsquelle 
gänzlich abgefehen werde"23).

Diefe Vorfchrift wird durch einen fpäteren Zirkular-Erlaß 2‘) wieder in das 
Gedächtnis zurückgerufen, worin es heißt: „Bei Lieferungen darf ein beftimmter 
I roduktionsort nicht vorgefchrieben, insbefondere nicht der ausländifche Urfprung 
der Ware zur Bedingung gemacht werden."

2. Kapitel.

Allgemeine Beftimmungen betreffend die Vergebung 
von Leiftungen und Lieferungen.

Vorfchriften . Uber das Verfahren bei Ausfehreibungen gelten in Preußen folgende Vor
über das fchnften, die im wefentlichen das enthalten, was auch bei Behörden anderer Staaten 

gang und ßäbe ift2B).
fchreibungen.

•') Zirkular-Erlaß vom i. März 1878.
“) Vom 17. Juli 1885.
”) Erlaß vom 23. Dezbr. 1905. Zentralbi. d. Bauverw. 1906. S. 53 u. 1909. S. 110.
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1. Oegenftand der Ausfehreibung.
i) „Der Oegenftand der Ausfehreibung ift in allen wefentlichen Beziehungen be- 

ftimmt zu bezeichnen."
2) „Über alle für die Preisberechnung erheblichen Nebenumftände find voll- 

ftändige, eine zutreffende Beurteilung der Bedeutung derfelben ermöglichende Angaben 
zu machen."

Alfo z. B., ob die Anfuhr der Bauftoffe zu Waffer oder zu Lande erfolgen kann, wie groß 

die Lagerplätze find ufw.
3) „Für Bauarbeiten find zur Verabfolgung an die Bewerber beftimmte Ver- 

dingungsanfchläge aufzuftellen, gegebenenfalls unter Zuziehung befonderer Sachverftändiger. 
In den Anfehlägen find fämtliche Hauptleiftungen fowie die Nebenleiftungen, die zwar 
zur planmäßigen Ausführung der Leiftung oder Lieferung nach Verkehrsfitte mit
gehören, aber für die Preisbemeffung befondere Bedeutung befitzen, erfichtlich zu 
machen. Soweit angängig, find den Verdingungsanfehlägen die zur Klaiftellung der 
Art und des Umfangs der zu vergebenden Leiftungen und Lieferungen geeigneten 
zeichnerifchen Darftelhingen und Maffenberechnungen beizugeben."

Da die von den Behörden genehmigten Anfehläge, wie wiederholt bemerkt, fich wohl durch 
Kürze auszeichnen, aber nicht alles für den Unternehmer Wiffenswerte enthalten, fo ift die An
fertigung genauerer und auf die Einzelheiten eingehenderer Anfchläge für die Vergebung der Ar

beiten meift unvermeidlich.
4) „Die Verdingungsanfehläge dürfen von der Behörde ermittelte 1 reisanfätze 

nicht enthalten."
Hiernach find die Anfchläge derart durch Druck oder ein anderes Verfahren zu verviel- 

ältigen, daß die Bewerber nur noch die Preife einzufetzen haben. Hierdurch wird eneicht, daß 
Abweichungen der Vorderfätze in den Offerten der einzelnen Unternehmer ausgefchloffen find, und 
nach dem Verdingungstermin nur eine flüchtige Durchficht diefer Offerten bezüglich etwaiger 
Änderungen des Textes, jedoch eine genaue rechnerifche Prüfung der Gefamtpreife und des Schluß- 

ergebniffes nötig ift.
5) „Bei der Ausfehreibung von Erdarbeiten ift den Bewerbern die Möglichkeit zu 

bieten, fich vom dem Ergebnis der angeftellten Unterfuchungen über die Boden- 
befchaffenheit Kenntnis zu verfchaffen, auch dieferhalb felbft Unterfuchungen an- 
zuftellen. Eine Gewähr für die gleiche Bodenbefchaffenheit an den Stellen, an welchen 
Bohrungen nicht ftattgefunden haben, kann von der Verwaltung jedoch nicht über
nommen werden."

6) „Bei umfangreicheren Maffenberechnungen und Zeichnungen, von denen den 
Bewerbern Vervielfältigungen nicht zur Verfügung geftellt werden, ift ihnen die Einficht- 
nahme zu geftatten."

7) „Das Verfahren des Abbietens nach Prozenten des Koftenanfchlages darf nur 
ausnahmsweife in denjenigen Fällen angewendet werden, in denen dies für einzelne 
Verwaltungszweige durch befondere Vorfchriften zugelaffen ift. Die Abbietungen haben 
fchriftlich zu erfolgen."

8) „Die Verdingung von Arbeiten und Lieferungen zu Bauausführungen in einer 
Paufchfumme ift nur im Ausnahmefalle mit Genehmigung der vorgefetzten Dienft- 
behörde zuläffig. Auch in diefem Falle bedarf es eines bei der Verdingung als Bau- 
befchreibung dienenden Koftenanfchlags, wobei die Vorfchriften unter 1) bis 3) linn
gemäße Anwendung finden."

9) „Die Ausfehreibungen find tunlichft derartig zu zerlegen, daß auch kleineren 
Gewerbtreibenden und Handwerkern die Beteiligung an der Bewerbung ermöglicht 
wird. Bei größeren Arbeiten oder Lieferungen, die ohne Schaden fiir die gleichmäßige 
Ausführung getrennt vergeben werden können, hat daher die Vergebung in der Regel 



Ö4

den verfchiedenen Gewerbs- und Handwerkszweigen entfprechend zu erfolgen, auch ift 
in geeigneten Fällen die Verdingung nach den Arbeiten und den zugehörigen Lieferungen 
zu trennen. Bei befonders umfangreichen Ausfehreibungen find die auf die einzelnen 
Oewerbs- und Handwerkszweige entfallenden Arbeiten oder Lieferungen in mehrere Lofe 
zu teilen."

Beim befchränkten Verdingungsverfahren ift in letzterem Falle und befonders dann, wenn 
die einzelnen Lofe zu verfchiedenen Zeiten zur Vergebung gelangen follen, anzuraten, für die 
fpäteren Termine einzelne neue Unternehmer hinzuzuziehen, weil es fonft leicht vorkommen kann, 
daß Verabredungen ftattfinden und die Preife wefentlich verteuert werden. Befondere Vorficht 
ift in letzterer Beziehung-geboten, wenn die Koftenfumme des zur Verdingung gelangenden Titels 
eine fehr hohe ift. Alsdann finden manchmal Vereinigungen mehrerer Unternehmer ftatt, die aller
dings verfchiedene Preife abgeben, von welchen aber auch der niedrigfte, für alle geltende fo hoch 
ift, daß für jeden einzelnen Beteiligten noch ein genügender Gewinn abfällt.

Manchmal wird die Verdingung der Gründungsarbeiten, alfo auch ihrer Maurerarbeiten, von 
der des Aufbaues getrennt, weil der Anfchlag des letzteren noch nicht fertiggeftellt ift und keine 
Zeit verloren gehen foll. Von diefem Verfahren ift abzuraten, weil gewöhnlich entweder der 
Unternehmer oder der Bauherr dabei einen Schaden erleidet. Auch für die Oründungsarbeiten 
muß der Unternehmer bedeutende Anfchaffungen machen, Brunnen, Arbeiterfchuppen, häufig auch 
Mörtelwerke herfteilen, Baugerüft und Geräte anfahren ufw., was alles an Ort und Stelle verbleiben 
kann, wenn er auch den weiteren Aufbau auszuführen hat. Bei der Verdingung der Gründungs
arbeiten allein muß er aber mit der Möglichkeit rechnen, daß ein anderer den fpäteren Aufbau 
auszuführen bekommt. Er muß alfo feine Preife fo hoch ftellen, daß er in diefem Falle vor Ver- 
luften gefchützt ift. Diefe unnötigen Mehrkoften trägt der Bauherr.

10) »Die im fpäteren Verlauf des Baues auszuführenden Arbeiten find erft aus- 
zufchreiben, wenn fie genau befchrieben und zeichnerifch dargeftellt find."

11) »Bezüglich der Befchaffenheit zu liefernder Waren und der Abmeffung zu 
liefernder Gegenftände find ungewöhnliche im Handel nicht übliche Anforderungen nur 
infoweit zu ftellen, als dies unbedingt notwendig ift."

Es handelt fich hier z. B. um ungewöhnliche Längen von Fußbodenbrettern (flehe Art. 42, 
S. 44), um nicht gebräuchliche Abmeffungen von Balkenftärken ufw. Bauftoffe, deren Abmeffungen' 
oder Befchaffenheit von den im Handel üblichen abweichen, find immer fchwierig zu befchaffen- 
deshalb ift ihre Lieferung ftets mit Zeitverluft und nur unter Bewilligung höherer Preife aus
führbar.

12) »Bei Lieferungen dürfen beftimmte Urfprungsorte oder Bezugsquellen im all
gemeinen nicht vorgefchrieben, bei Waren, die in geeigneter Befchaffenheit im Inlande 
zu haben find, darf der ausländifche Urfprung nicht zur Bedingung gemacht werden."

13) »Ift bei Lieferungen der Kenntnis der Bezugsquelle (der Fabrik) eine befondere 
Bedeutung für die Beurteilung der Güte beizumeffen, fo ift von dem Bewerber die 
Namhaftmachung des Fabrikanten, von dem die Waren bezogen werden follen, zu ver
langen; auch können gegebenenfalls Angaben über die zur Herftelhing der Waren ver
brauchten Roh- und Hilfsftoffe gefordert werden. Die Mitteilungen werden vertraulich 
behandelt."

II. Friften für die Vertragserfüllung.
1) »Für die Ausführung der Leiftungen oder Lieferungen find ausreichend be- 

meffene Friften unter Berückfichtigung der Lage des Marktes, der Jahreszeit und der 
Arbeitsverhältniffe zu bewilligen. Der Tag, an welchem fpäteftens mit der Ausführung 
begonnen fein muß, ift anzugeben."

2) »Bei fortlaufendem Bedarf find die Lieferfriften fachgemäß zu verteilen, wobei 
möglichft dem Bedürfnis der Lieferer nach gleichmäßiger Befchäftigung Rechnung zu 
tragen ift."

3) »Muß bei dringendem Bedarf die Frift für eine Lieferung ausnahmsweife kurz 
geftellt werden, fo ift die befondere Befchleunigung nur für die zunächft erforderliche 
Menge vorzufchreiben."
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III. Bekanntmachung der Ausfehreibung.
i) „Bei der Bekanntmachung öffentlicher Ausfehreibungen durch die Zeitungen 

und Fachfchriften find die dieferhalb ergangenen Vorfchriften zu beachten."
Für Preußen gilt die Vorfchrift, daß alle amtlichen Bekanntmachungen, welche fich auf die 

Ausführung und Unterhaltung von Bauten, auf Verdingung von Arbeiten und Bauftoffen, Heran
ziehung von technifchen Hilfskräften ufw. beziehen, in dem zum „Zentralblatt der Bauverwaltung" 
gehörigen Anzeiger abzudrucken find. Außerdem können dann noch andere technifche Zeitfehriften 
berückfichtigt werden. Werden auch politifche Blätter zur Veröffentlichung benutzt, fo muß eine 
folche durch den Reichs- und Staatsanzeiger, die Regierungsamtsblätter und die amtlichen Kreis
blätter oder zu amtlichen Bekanntmachungen beftimmten Zeitungen erfolgen, und zur Vermitte
lung ift das Inftitut „Deutfcher Invalidendank" in Berlin in Anfpruch zu nehmen, welchem 
hieraus eine kleine Einnahmequelle erwächft, ohne daß die Einrückungspreife fich hierdurch er
höhen. (Siehe Genaueres im unten genannten Handbuche2n).

2) „Die Bekanntmachungen müffen in gedrängter Form diejenigen Angaben voll- 
ftändig enthalten, welche für die Entfchließung zur Beteiligung an der Bewerbung von 
Wichtigkeit find. Insbefondere find darin anzuführen:

Gegenftand und Umfang der Leiftung oder Lieferung nach den wefentlichften Be
ziehungen, wobei die Teilung des Gegenftandes nach Handwerkszweigen, Lofen ufw. 
hervorzuheben ift;

die Frift für die Vertragserfüllung;
Ort und Zeit der Eröffnung der Angebote;
die Zufchlagsfrift;
der Preis der Verdingungsanfehläge, Zeichnungen, Bedingungen und die Stellen, 

an denen fie eingefehen und von denen fie bezogen werden können."
Als Beifpiel einer derartigen Bekanntmachung möge folgende dienen:

Neubau des Empfangsgebäudes zu......................................................

Die Lieferung und Bearbeitung von
rund 700cbra Sandfteinwerkftücken

foll nach Maßgabe der zuletzt im Zentralblatt der Bauverwaltung vom 20. Jan. 1906 abgedruckten 
„Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen" öffentlich vergeben werden.

Sie muß bis zum 1. Juli 19 . . vollendet fein.
Die Verdingungsunterlagen liegen in unferem Gefchäftszimmer Nr. 65 hierfelbft zur Einficht 

aus; auch können fie von uns gegen koftenfreie Einfendung von 3 Mark (nicht in Briefmarken) 

bezogen werden.
Verfiegelte und mit entfprechender Auffchrift verfehene Angebote, fowie mit gleichem Siegel 

bezeichnete Steinproben find bis zu dem auf
Donnerstag, den 25. Februar 19 . . . vormittags 11 Uhr feftgefetzten 

Eröffnungstermin an den Königl. Baumeifter hierfelbft einzureichen.
Ort, Datum und Unterfchrift mit Amtscharakter.

Die zur Einficht der Unternehmer im Gefchäftszimmer ausliegenden Bedingungen follen 
von erfteren mit Namensunterfchrift anerkannt werden, um zu verhüten, daß Unternehmer nach
träglich ihre Offerten zurückziehen, mit dem Vorgeben, fie hätten die Bedingungen nicht gekannt. 
Damit fich nun nicht die Teilnehmer vor dem Eröffnungstermine kennen lernen, was nach dem 
früher Qefagten nicht wünfehenswert ift, fo ift anzuraten, mehrere Abzüge der Bedingungen bereit 
zu halten, fo daß jeder nur einen Teil der Unterfchriften trägt, jeder Unternehmer alfo auch nur 
die Namen derjenigen fich an der Verdingung beteiligenden Fachgenoffen erfährt, die gerade der 

betreffende Abzug enthält.
3) „Bemerkungen über den Vorbehalt der Auswahl unter den Bewerbern find in 

die Bekanntmachungen nicht aufzunehmen."
4) „Die Bekanntmachungskoften werden von der ausschreibenden Behörde ge

tragen."

•“) Dienftanweifung für die Lokalbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung. Berlin 1898.
Handbuch der Architektur. I. 5. (2. Aull.) 5
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IV. Bewerbungsfrift.
„Um den Bewerbern die notwendige Zeit zur fachgemäßen Vorbereitung der An

gebote zu gewähren, ift - vorbehaltlich einer durch befondere Umftände gebotenen 
größeren Befchleunigung - der Zeitpunkt zur Eröffnung bei kleineren Arbeiten und 
leicht zu befchaffenden Lieferungen unter Beftimmung einer Frift von mindeftens 
14 Tagen, bei größeren Arbeiten mit einer folchen von mindeftens 4 Wochen vom 
Tage des Erfcheinens der Bekanntmachung in dem zuletzt zur Ausgabe gelangenden 
Blatte an gerechnet, feftzufetzen."

V. Zufchlagsfrift.
1) „Die Zufchlagsfriften find in allen Fällen, insbefondere aber bei Lieferungen 

folcher Waren, deren Preife häufigen Schwankungen unterliegen, möglichft kurz zu 
bemeffen.

2) Die Zufchlagsfrift darf in der Regel den Zeitraum von 14 Tagen nicht über- 
fteigen. Ift eine Genehmigung höherer Inftanzen erforderlich, fo ift die Frift auf 
längftens 4 Wochen zu bemeffen.«

VI. Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen.
1) „Den öffentlichen Ausfehreibungen find die von Zeit zu Zeit öffentlich bekannt 

zu machenden Bedingungen zugrunde zu legen. (Siehe die Bekanntmachung auf S. 65.)
2) In den Ausfehreibungen felbft ift demnächft nur auf diefe Bekanntmachungen 

zu verweifen.
3) Auf das Verfahren bei engeren Ausfehreibungen finden diefe Bedingungen mit 

der Maßgabe entfprechende Anwendung, daß für die Verdingungsanfehläge, Zeich
nungen, Bedingungen ufw., welche den zur Bewerbung aufgeforderten Unternehmern 
zugeftellt werden, eine Erftattung von Koften nicht beanfprucht wird.«

VII. Eröffnung der Angebote.
1) „Zu der Verhandlung über die Eröffnung der Angebote werden nur die Be

werber und deren Vertreter, nicht aber unbeteiligte Perfonen zugelaffen."
Häufig fuchen auch Fachgenoffen der Bewerber oder Angeftellte von Fachblättern, welche 

fich mit der Veröffentlichung der Verdingungsergebniffe befaffen, Zutritt zum Termin zu erlangen, 
um Kenntnis von den abgegebenen Preifen zu bekommen.

2) „Die eingegangenen Angebote werden im Beifein der Erfchienenen eröffnet 
und mit Ausfchluß der darin enthaltenen Angaben über Bezugsquellen und die zu ver
wendenden Stoffe verlefen, foweit dies zur Klarftellung des Verdingungsergebniffes er
forderlich erfcheint. Bis dahin find die Angebote unter Verfchluß zu halten.«

Hierbei ift darauf zu achten, daß die Bedingungen und Offerten mit dem Namen des be
treffenden Bewerbers unterfchrieben find.

3) „Über den Gang der Verhandlungen wird eine Niederfchrift angefertigt, in 
der die Angebote in der Reihenfolge des Eingangs aufzuführen find. Die Angebots- 
fchreiben werden mit fortlaufender Nummer bezeichnet der Niederfchrift beigefügt und 
von dem die Verhandlung leitenden Beamten mit feiner Namensunterfchrift verfehen.«

4) „Die Niederfchrift wird verlefen und von den erfchienenen Bewerbern und 
Vertretern mit vollzogen. Eine Veröffentlichung der Angebote, fowie der Niederfchrift 
ift den Beamten nicht geftattet, jedoch können die Bewerber auf ihre Koften Auszüge 
daraus erhalten."

Da die beteiligten Unternehmer kein Intereffe daran haben, den Abfchluß des Berichtes ab
zuwarten, entfernen fie fich gewöhnlich fchon vorher. Alsdann ift an Stelle ihrer Unterfchriften 
zu bemerken:

„Die Unternehmer hatten fich beim Schluß der Verhandlung bereits entfernt.“
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Die Niederfchrift kann folgenden Wortlaut haben:

Nach rechnerifcher Prüfung der Angebote 
ergeben fich folgende Endfummen:

1. bei . . ................................ Mark . . . Pfg.
2. bei........................................ „ ... „
3. bei................. ...................... „ ... „

ufw.
(Name des Baubeamten und Datum.)

(Ort) (Datum)
Verdingungsverhandlung.

Zur Eröffnung der Angebote, betreffend die 
für den Neubau......................... in öffentlicher
(befchränkter) Ausfehreibung zu vergebenden 
. . . ............................. .. war auf heute
. . . mittag . . . Uhr im Baubureau.................. 
Straße Nr. . . . ein Termin anberaumt.

Zu dem in den Zeitungen......................... ..
 angegebenen (zu dem in
folge befonderer Aufforderung den Unterneh
mern :..........................................mitgeteilten) Zeit
punkt find die nachftehend bezeichneten An
gebote rechtzeitig eingegangen, welche in Gegen
wart der erfchienenen Bewerber und der von 
diefen beftellten Vertreter eröffnet wurden.

Die Angebote weifen folgende Endfummen 
auf:

1. bei.......................................... Mark . . . Pfg.
2. bei..............................................  ... »
3- bei....................................................... . . „

ufw.

und enthalten, (abgefehen von No.. . .) fämt- 
lich die ausdrückliche Erklärung, daß die Be
werber fich den Bedingungen, welche der Aus
fehreibung zugrunde gelegt find, unterwerfen.

Die rechnerifche Prüfung der Angebote 
fowie die Berichtigung der Endfummen bleibt 
vorbehalten. Da fonft nichts zu bemerken war, 
wurde diefe Verhandlung gefchloffen und von 
den anwefenden Bewerbern unterfchrieben.

v. g. u.

g. w. o.
Der (Baubeamte, Amtsbezeichnung)

5) „Nachträgliche Angebote bleiben unberückfichtigt"
6) „Gehen Angebote nach dem Beginn der Verhandlung ein, fo find fie in der 

Niederfchrift als verfpätet eingegangen zu bezeichnen. Solche Angebote werden nur 
dann berückfichtigt, wenn sie noch vor der Eröffnung des erften Angebots dem die 
Verhandlung leitenden Beamten von dem Bewerber oder feinem Vertreter perfönlich 
eingehändigt worden find, oder wenn das verfpätete Eintreffen durch Umftände ver- 
urfacht ift, die außer aller Schuld des Bewerbers liegen, auch die Möglichkeit aus- 
gefchloffen ift, daß das Ergebnis der Verdingung bei Abfaffung des Angebots be
kannt war."

7) „Sofern die Feftftellung des annehmbarften Gebotes (vergl. unter VIII) befondere 
Ermittelungen nicht erfordert und der die Verhandlung leitende Beamte zur felb- 
ftändigen Entfcheidung über den Zufchlag zuftändig ift, kann die Erteilung des Zu- 
fchlages in der von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden Niederfchrift 
erfolgen."

Hiernach hat alfo der Beamte zunächft die rechnerifche Prüfung der Angebote zu bewirken 
und diefe nebft der Niederfchrift und feinen Vorfchlägen für Erteilung des Zufchlages an' den

5*
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Mindeftfordernden oder, wenn letzteres nicht der Fall ift, nebft Angabe der dagegenfprechenden 
Gründe der vorgefetzten Behörde einzureichen.

Wenn Zweifel über die Auswahl unter den Bewerbern nicht beftehen, find die Orts
baubeamten ermächtigt, fofort die Verträge abzufchließen und diefe mit der Verhandlung zufammen 
vorzulegen.

Es ift wünfchenswert, auf eng liniiertem Papier eine überfichtliche Zufammenftellung der 
einzelnen Anfatzpreife der Unternehmer zu machen, wodurch ein genauer Vergleich der Einzel- 
preife möglich wird. Da bei Staatsbauten nur das Angebot desjenigen Unternehmers, der den Zu- 
fchlag erhalten hat, von den Behörden zurückgegeben wird, welches nachher dem Vertrage bei
zuheften ift, wird eine derartige tabellarifche Zufammenftellung in fpäterer Zeit von großer 
Wichtigkeit für die Kenntnis der Preife.

VIII. Zufchlagserteilung.
i) «Die niedrigfte Geldforderung als folche darf für die Entfcheidung über den 

Zufchlag keineswegs den Ausfchlag geben."
2) „Der Zufchlag darf nur auf ein in jeder Beziehung annehmbares, die tüchtige 

und rechtzeitige Ausführung der betreffenden Leiftung oder Lieferung gewährleiftendes 
Gebot erteilt werden.“

3) »Es find nur folche Bewerber zu berückfichtigen, welche für die bedingungs
mäßige Ausführung fowie für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Hand
werkern und Arbeitern die erforderliche Sicherheit bieten. Bewerber, von denen der 
ausfehreibenden Behörde bekannt ift, daß fie ihren Beitragspflichten bei der Kranken-, 
Unfall- und Invalidenversicherung nicht nachzukommen pflegen, find ausgefchloffen.“

4) »In geeigneten Fällen find die zuftändigen Intereffentenvertretungen (Hand
werks-, Handels- oder Landwirtfchaftskammern) um Auskunft über die Leiftungsfähigkeit 
nicht hinreichend bekannter Unternehmer zu erfuchen."

5) „Ausgefchloffen von der Berückfichtigung find folche Angebote:
a) welche den der Ausfehreibung zugrunde gelegten Bedingungen oder Proben 

nicht entfprechen;
ß) welche nach den von den Bewerbern eingereichten Proben für den vorliegen

den Zweck nicht geeignet find;
y) welche eine im offenbaren Mißverhältnis zu der Leiftung oder Lieferung 

ftehende Preisforderung enthalten, fo daß nach dem geforderten Preife an 
und für fich eine tüchtige Ausführung nicht erwartet werden kann."

Bei der Lieferung von Waren (Ziegelfteinen, Werkfteinen, Mauerfand ufw.) find die Unter
nehmer zu verpflichten, gleichzeitig mit dem Angebote Warenproben einzureichen, die mit dem 
Siegel- und der Namensunterfchrift des Bietenden verfehen find. Von Gegenftänden, welche in 
größerer Zahl herzuftellen find, wie Türen Fenfter, Befchläge ufw., müffen vor der Verdingung 
Probeftücke angefertigt werden, die hinfichtlich der Güte der Arbeit und des Bauftoffes die 
Grundlage für die Preisbemeffung der Unternehmer bilden und von diefen als für die Ausführung 
maßgebend anzuerkennen find. Alle Proben, welche der Lieferung oder Leiftung zugrunde gelegt 
werden, find als folche zu kennzeichnen und aufzubewahren, um bei Meinungsverfchiedenheiten 
fpäter als Beweisftück dienen zu können^ Ift es nicht möglich, folche Probeftücke rechtzeitig zu 
befchaffen, fo muß bezüglich der Güte der einzelnen Arbeiten auf geeignete, in der Nähe be
findliche Bauausführungen Bezug genommen werden.

Über die Verdingung von Fenfterglas, Zement, Eifenmaterialien und -konftruktionen fiehe 
die fpäter angeführten Bedingungen.

6) »Nur ausnahmsweife darf in dem letzten Falle (zu y) der Zufchlag erteilt 
werden, fofern der Bewerber als zuverläffig und leiftungsfähig bekannt ift, und aus
reichende Gründe für die Abgabe des ausnahmsweife niedrigen Gebotes beigebracht 
find, oder auf Befragen beigebracht werden.“
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Ein folcher Grund ift z. B. häufig, daß ein Unternehmer augenblicklich fo wenig befchäftigt 
ift, daß er feine alten bewährten Arbeiter entlaffen müßte, wenn es ihm nicht gelingen würde, 

einen Auftrag zu erhalten.
7) »Die Bedürfniffe an landwirtfchaftlichen Erzeugniffen find, foweit das ohne 

Schädigung fiskalifcher oder anderer allgemeiner Intereffen und ohne grundfätzliche 
Ausfchließung des Handels ausführbar ift, tunlichft unmittelbar von den Produzenten 
zu erwerben."

8) „Bei der Vergebung von Bauten find im Falle gleicher Preisftellung die am 
Orte der Ausführung oder in deffen Nähe wohnenden Gewerbetreibenden vorzugs- 
weife zu berückfichtigen, wenn fie die Arbeiten im eigenen Betriebe ausführen.“

g) »Liegen von mehreren Handwerkern gleichwertige Angebote vor, fo find bei 
der Zufchlagserteihing diejenigen Bewerber vorzugsweife zu berückfichtigen, die be
rechtigt find, den Meiftertitel zu führen." (§ 133 Gew.-O. und Art. 8 des Gef., betr. 
die Abänderung der Gew.-O. vom 26. Juli 1897, R.-G.-Bl. S. 663).

Treffen die in 8) und g) genannten Bedingungen auch nicht zu, dann bleibt, wenn nicht 
freiwillig Bewerber zurücktreten, nichts übrig, als die Lieferungen oder Leiftungen zu teilen, die 
Entfcheidung durch das Los herbeizuführen, oder, wenn damit die Beteiligten nicht einverftanden 
fein follten, in kürzefter Frift eine neue Verdingung auszufchreiben.

10) »Im übrigen ift bei öffentlichen Ausfehreibungen der Zufchlag demjenigen der 
drei Mindeftfordernden zu erteilen, deffen Angebot unter Berückfichtigung aller Um- 
ftände als das annehmbarfte zu erachten ift.“

Zu den drei Mindeftfordernden find aber nicht folche Bewerber zu zählen, welche derart 
mangelhafte Proben eingereicht haben, daß fie gar nicht in Betracht gezogen werden können.

11) »Bei engeren Ausfehreibungen hat unter fonft gleichwertigen Angeboten die Ver
gebung an den Mindeftfordernden zu erfolgen. Sind ausnahmsweife den Bewerbern 
die näheren Vorfchläge in betreff der einzelnen Anlagen und Einrichtungen überlaffen 
worden, fo ift der Zufchlag auf dasjenige Angebot zu erteilen, welches für den ge
gebenen Fall als das geeignetfte und zugleich in Abwägung aller Umftände als das 
preiswürdigfte erfcheint."

12) »Ift keines der hiernach bei öffentlichen und engeren Ausfehreibungen in Be
tracht kommenden Mindeftgebote für annehmbar zu erachten, fo hat die Ablehnung 
fämtlicher Gebote und die Einleitung eines neuen Verfahrens zu erfolgen."

Hier feien Bemerkungen über die Verdingungen von Sammelheizungs- Verd]^ 
anlagen und Lüftungsanlagen eingefchaltet, über welche die »Anweifung zur Her- von Sammel- 

ftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen" vom hel^’g8und 
Jahre igog die folgenden Vorfchriften gibt. anlagen.

1. Anweifung zur Herfteilung und Unterhaltung von Zentralheizungs- 
und Lüftungsanlagen.

1) Vorbereitungs-Arbeiten.
Sobald der Auftrag zur Vorbereitung der Bauausführung erteilt ift, hat die Bauverwaltung nach 

der fpäter folgenden »Anleitung zum Entwerfen und Verdingen von Zentralheizungs- und Lüftungs
anlagen" und den dort angeführten Muftern das Programm und die befonderen Bedingungen auf
zuftellen und der vorgefetzten Behörde vorzulegen. Gleichzeitig find Paufen oder Abdrucke der 
Bauzeichnungen einzureichen, die anfchlagsmäßig zur Verfügung flehenden Mittel anzugeben und 
diejenigen Firmen namhaft zu machen, die zur Beteiligung am Wettbewerbe (vergl. die „Ver
dingung der Ausführung") empfohlen werden. Bei Kirchenbauten find diefe Ausarbeitungen be
reits bei der Vorlage der ausführlichen Entwürfe, in die bei Luftheizungen die Luftkanäle, bei 
Dampfheizungen die Rohrleitungen und Heizkörper einzutragen find, mit vorzulegen.

Die vorgefetzte Dienftbehörde hat diefe Ausarbeitungen zu prüfen und endgültig feftzuftellen, 
fowie über die am Wettbewerbe zu beteiligenden Firmen zu entfeheiden, wenn die Koften der 
Anlage ausfchließlich der Nebenarbeiten auf nicht mehr als 15000 Mark veranfchlagt find.
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Bei Anlagen mit einem höheren Koftenanfchlagsbetrage als 15000 Mark find die Aus
arbeitungen fowie die Vorfchläge über die am Wettbewerbe zu beteiligenden Unternehmer nach 
Vorprüfung dem Minifter für öffentliche Bauten, bei Bauten für die Oeftüt-, Domänen- und Forft- 
verwaltung dem Minifter für Landwirtfchaft, Domänen und Forften, und bei Bauten, deren 
Koften aus den vom Minifterium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten verwalteten 
Stiftungsfonds beftritten werden, dem Minifter der geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten 
zur Genehmigung vorzulegen. Bei Kirchen, an denen der Staat wegen der Rechtsverhältniffe 
oder vom Standpunkte der Denkmalpflege aus ein Intereffe hat, oder für die eine ftaatliche Bau
beihilfe gewährt wird, find die Heizprogramme unabhängig von den Koften ftets dem letzgenannten 
Minifter vorzulegen.

Nach Genehmigung des Programmes ift die Berechnung der ftündlichen Wärmeverlufte nach 
dem fpäter folgenden Mufter einer Heizungsfirma gegen Entgelt zu übertragen. Von diefer Be
rechnung find die Angaben in den Spalten 1 bis 5 unter Zugrundelegung der Bauzeichnungen 
und des Programmes von der Bauverwaltung endgültig zu prüfen.

Hierauf hat letztere ungeräumt unter Beachtung der Prüfungsbemerkungen den Wettbewerb 
einzuleiten. Diefe Maßnahmen find fo frühzeitig zu treffen, daß die Prüfung und Feftftellung der 
Angebote noch vor Beginn der von den Heizungs- und Lüftungsanlagen abhängigen Maurerarbeiten 
erfolgen kann.

2) Verdingung der Ausführung.

a) Ausfehreibung.
Die Verdingung foll auf Grund eines Wettbewerbes erfolgen, zu dem bei Anlagen im voraus- 

fichtlichen Koftenbetrage unter 20000 Mark bis zu drei, bei größeren Anlagen drei bis fünf geeignete 
Unternehmer aufzufordern find.

Als Unterlage dienen das Programm, die Zeichnungen und die Berechnung der Wärme- 
verlufte. Außerdem find die allgemeinen Beftimmungen, betreffend die Vergebung von Leiftungen 
und Lieferungen vom 23. Dezember 1905, und die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus
führung von Staatsbauten vom 17. Januar igoo, fowie die befonderen Bedingungen zugrunde 
zu legen.

Die Zeichnungen find den Bewerbern in doppelter Ausfertigung zu verabfolgen. Lichtpaufen 
mit weißen Linien auf blauem Grunde und Zeichnungen mit dunkel angelegten Flächen find 
unzuläffig.

Für Anfertigung der Entwürfe find angemeffene Friften zu fetzen, insbefondere wenn es fich 
um umfangreiche Lüftungsanlagen handelt.

b) Prüfung der Angebote.
Die eingegangenen Angebote nebft den zugehörigen Berechnungen find von der Bau

verwaltung technifch und rechnerifch zu prüfen. Nachdem feftgeftellt ift, wie weit die einzelnen 
Entwürfe den Forderungen des Programmes entfprechen, bleibt zu ermitteln, welches Angebot das 
für die Staatsverwaltung annehmbarfte ift.

Zu diefem Zwecke ift in einer Tabelle nach dem fpäter folgenden Mufter das Verdingungs
ergebnis zufammenzuftellen.

Sämtliche Unterlagen find fodann mit dem fuperrevidierten Programme und einer Abfchrift 
der die Heizung betreffenden Pofitionen des Koftenanfchlages der vorgefetzten Dienftbehörde vor
zulegen, wobei die Erteilung des Zufchlages an einen der Bewerber mit etwaigen Abänderungs- 
und Ergänzungsvorfchlägen zu beantragen und zu begründen ift.

Zugleich find für die etwa zu gewährenden Entfchädigungen Vorfchläge zu machen. Die 
Höhe der Entfchädigung ift von der Höhe der Angebotsfumme und von der größeren oder ge
ringeren Sorgfalt abhängig zu machen, mit der die Entwürfe aufgeftellt find.

Nach Prüfung der Entwürfe und Berechnungen erteilt die vorgefetzte Dienftbehörde, fofern 
die Koften der Anlage den Betrag von 30000 Mark nicht erreichen, ihrerfeits den Zufchlag und 
erftattet hierüber, fowie über die etwa gewährten Entfchädigungen der Minifterialinftanz unter Ein
reichung der Tabelle über das Verdingungsergebnis Anzeige.

Bei höheren Koftenfummen jedoch, fowie unabhängig von den Koften in allen Fällen, in 
denen befondere Schwierigkeiten vorliegen oder bisher nicht erprobte Konftruktionen zur Anwendung 
kommen follen, bleibt die Entfcheidung der Minifterialinftanz vorbehalten.

Es ift darauf zu achten, daß jede am Wettbewerbe beteiligte Firma eine vollftändige Aus
fertigung der ihr zugefteilten Zeichnungen, alfo einfchließlich der Schnitte zurückreicht. Bei Vor
lagen an die Minifterialinftanz find die fämtlichen Zeichnungen, und zwar in Mappen, beizugeben.
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Ferner ift dabei anzugeben, wie weit der Bau bereits vorgefchritten ift, damit beurteilt werden 
kann, ob und in welchem Umfange noch Änderungen wegen des Einbaues der Heizanlage an
gängig find.

II. Anleitung 
zum Entwerfen und Verdingen von Zentralheizungs- und Lüftungs-Anlagen.

i) Ausarbeitungen der Bau Verwaltung.
Als Unterlagen für den Wettbewerb find anzufertigen: Abdrucke der Bauzeichnungen, das 

Programm, die befonderen Bedingungen und die Berechnung der Wärmeverlufte.

In den Zeichnungen find darzuftellen:
a) die Lage des Gebäudes und feine Umgebungen unter Angabe der Nordlinie;
b) die mit Raumbezeichnungen und Nummern, fowie mit Längen- und Flächenmaßen ver- 

fehenen Orundriffe aller Gefchoffe;
c) die wefentlichften Durchfchnitte, darunter ein Schnitt durch den Heizraum, mit Angabe 

des höchften Orundwafferftandes.
Aus den Grundriffen und Schnitten muß erfichtlich fein, ob Nifchen in den Fenfterbrüftungen 

angelegt werden follen.
Wenn verfchiedene Heizungsarten in einem Gebäude zur Anwendung kommen, find in den 

Grundriffen die Raumbezeichnungen in folgenden Farben zu unterftreichen: bei Luftheizung grün, 
bei Heißwafferheizung rot, bei Warmwafferheizung blau, bei Dampfheizung gelb. Die mit 
Einzelheizung zu verfehenden Räume find durch Einzeichnung der Öfen kenntlich zu machen.

Die der Berechnung der Wärmeverlufte zugrunde zu legende niedrigfte Ortstemperatur, bei 
der die vorgefchriebene Erwärmung ohne übermäßige Anfpannung der Heizanlage erzielt werden 
muß, ift, foweit möglich, nach dem Durchfchnitt der letzten 10 Jahre anzunehmen.

2) Ausarbeitungen der Bewerber.

a) Berechnungen, Erläuterungen und Zeichnungen.
In der Berechnung der Wärmeverlufte (fiehe S. 83) find die Spalten 6 und 7 zu prüfen und 

nötigenfalls zu berichtigen. Die Spalten 8 und g find auszufüllen. Die Summe von Spalte 9 
ift am Schluffe zu ermitteln. Durch Unterzeichnung der Wärmeverluftberechnung hat der Be
werber die Verantwortlichkeit für deren Richtigkeit zu übernehmen.

Ferner find prüfungsfähige Berechnungen zu liefern von der Größe der Wärmeentwickler, 
der Roftflächen, Schornfteine, des Lüftungsbedarfes, der Luftkanäle, Heizkörper und dergl.

In einer Erläuterung ift die Heizungs- und Lüftungsanlage eingehend zu befchreiben. Zu
gleich find hierbei etwaige Bedenken gegen die Unterlagen des Wettbewerbes zum Ausdrucke zu 
bringen. Auch fteht es dem Bewerber frei, felbftändige Gegenvorfchläge zu machen; doch ift für 
die Entwurfsbearbeitung ftets das von der Bauverwaltung den Bewerbern gegebene Programm als 
Grundlage beizubehalten. Auch ift anzugeben, welches Bedienungsperfonal zum ordnungsmäßigen 
Betriebe erforderlich fein wird.

In eine Ausfertigung der Zeichnungen der Bauverwaltung, und zwar nicht nur in die Grund
riffe, fondern auch in die Schnitte ift der Entwurf des Wettbewerbers einzutragen. Insbefondere 

ift darzuftellen:
Die Lage der Rauchrohre, der Luftkanäle, ihrer Ein- und Ausftrömungsöffnungen fowie 

der Frifchluftentnahmeftellen, die Lage der Wärmeentwickler und der Räume für Brennftoffe, die 
Anordnung der Rohrleitungen unter Angabe der Ausgleichvorrichtungen, der Rohrfchlitze oder 
Rohrkanäle, der Hauptventile und der Ausdehnungsgefäße fowie die Stellung der Heizkörper.

Dabei find folgende Farben zu wählen: 
für Warmwafferheizkörper..................................................................................... blau

,, Zuflußrohren bei Warmwafferheizung...............................................................r0*
„ Rückflußröhren bei Warmwafferheizung........................................................... b'au
„ Dampfheizkörper .................................................................................................grün
„ Dampfröhren.........................................................................................................
» Dampfwafferröhren............................................................................................. Sr^n
„ Luftleitungen............................................................................................................ braun
„ Kaltluftkanäle.............................................................................................................2™”
„ Warmluftkanäle.....................................................................................................r°f
„ Abluftkanäle........................................................................................... ... blau.
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Entwürfe, zu denen nicht die von der Bauverwaltung gelieferten Zeichnungen benutzt worden 
find, können von der Zufchlagserteilung von vornherein ausgefchloffen werden. Dasfelbe gilt, 
wenn die Eintragungen der Heizanlage in die Schnitte fehlen.

Bei Luftheizungen ift die Lage der Frifchluft-, Abluft- und Umlaufkanäle anzugeben und bei 
etwaiger Wahl von Vorrichtungen zur Mifchung kalter und warmer Luft deren Wirkung und Be
trieb durch Zeichnung und Befchreibung zu erläutern.

An Einzelzeichnungen find beizufügen: Darftellung der Wärmeentwickler, Heizkörper, Rohr
verbindungen, Ventile, Gitter, Lüftungsklappen, Ausgleichvorrichtungen, Ausdehnungsgefäße und 
dergl. Hierzu können vorhandene Druckfachen und Paufen verwendet werden. Einzeldarftellungen 
und Befchreibungen der angebotenen Gegenftände find mit der Auffchrift: Gehört zu Anf...........  
des Angebots zu verfehen.

b) Koftenberechnung.

Die Koften der Anlage find getrennt nach den etwa vorkommenden verfchiedenen Arten der 
Heizung und Lüftung in einer ausführlichen Berechnung zu veranfchlagen.

Diefe Koftenberechnung foll alle zur betriebsfähigen Herftellung der Anlage erforder
lichen Leiftungen und Lieferungen umfaffen, fofern nicht beftimmte Teile ausdrücklich aus
gefchloffen find.

Dagegen find die Koften für Erdarbeiten, Stemmarbeiten, Herftellung des Mauerwerkes bei 
Luftheizöfen, Keffeln, Kanälen und dergl., Verputzen der durch Mauern und Decken geführten 
Röhren, fowie für Einfetzen und Verputzen der Lüftungsklappen, Schieber, Rohrhalter und dergl. 
einfchl. der dazu erforderlichen Bauftoffe, auch für Tifchler-, Maler- und Lackiererarbeiten fowie 
für Anfchlüffe an Wafferleitungen und Entwäfferungen nicht in die Koftenberechnung auf
zunehmen.

Der Bewerber hat für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Zeichnungen zu denjenigen 
Nebenarbeiten, die vor Beginn der Montierung der Heizungsanlage zur Ausführung gelangen, die 
volle Verantwortung zu übernehmen, desgleichen auch für die richtige Ausführung der während 
der Montierung nach feinen Zeichnungen oder Angaben herzuftellenden Nebenarbeiten.

Die für fchmiedeeiferne Keffel und Gefäße gewählten Wandftärken find fowohl in den 
Einzelzeichnungen als in der Koftenberechnung genau anzugeben.

Alle Wärmeentwickler find nach der Heizfläche und dem Gewicht, alle Heizkörper nach der 
Heizfläche getrennt von den Koften der Aufftelhmg in Anfatz zu bringen. Alle Rohrleitungen find 
mit dem inneren und äußeren Durchmeffer und einfchließlich des Verlegens und des Dichtungs
materials fowie eines Anftrichs mit Mennige aufzunehmen, die Formftücke, Lagerungs- und Be- 
feftigungsteile in einem beftimmten Verhältniffe zum Oefamtpreife der Rohrleitungen anzugeben. 
Die Wärmefchutzumhüllungen find nach dem Längenmaß und dem äußeren Durchmeffer der zu 
umhüllenden Rohre zu berechnen. Freiliegende Wärmefchutzumhüllungen find gegen Befchädigung 
zu fchützen und mit Ölfarbe einmal zu ftreichen.

Qefchmiedete und gußeiferne Gitter, Drahtgitter, Klappen und Schieber, Ausdehnungsgefäße 
und Saugkappen für Abzugsfehächte find nach Stückzahl, Maß und Wandftärken aufzuführen.

Die Koftenberechnung ift nach folgenden Titeln zu ordnen:

Tit. I. Wärmeentwickler (Keffel, Luftheizöfen und dergl.) mit allem Zubehör, einfchließlich 
der zur Ausrüftung gehörigen Thermometer und der Pyrometerhülfen.

„ II. Heizkörper mit allem Zubehör einfchließlich der Regelungsvorrichtungen für die 
Wärmeabgabe, jedoch ausfchließlich etwaiger Verkleidungen.

» III. Rohrleitungen, Mauer- und Deckenfchutzhülfen, Längenausgleicher, Wärmefchutzmaffe.
» IV. Ausdehnungsgefäße, Wafferfammler, Hauptventile, Übergangsventile.
„ V. Regelungsvorrichtungen für Luftkanäle nebft Gittern, Filtern, Saugkappen ufw.
■> VI. Rohrfchlitzverkleidungen, Kanalabdeckungen, Kontrollvorrichtungen und dergl.
>i VII. Insgemein, Fracht, Reifekoften in Hundertteilen der Titel I bis VI.

Am Schluffe der Koftenberechnung ift überfchläglich nach den Gefamtkoften der auf 
Lüftungsanlagen entfallende Betrag zu ermitteln.

Nachträge, in denen verfchiedene Ausführungsarten zur Auswahl geftellt werden, find zwar 
zuläffig, doch foll das Hauptangebot diejenige Ausführungsart behandeln, welche der Bewerber für 
die zweckmäßigfte hält.
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3) Technifche Vorfchriften für die Bearbeitung der Programme und Entwürfe.

a) Grad der Erwärmung und Stärke des Luftwechfels in den einzelnen Räumen.

Als Wärmegrade find in der Regel vorzufchreiben:

für Krankenzimmer.............................................................................................................  . . 22 °C.
» Gefchäfts- und Wohnräume...................................................................................... . . . 200 „
„ Säle, Hörfäle und Hafträume.................................................................................................. 18° „
„ Sammhmgs- und Ausftellungsräume, Flure, Gänge und Treppenhäufer, je nach ihrer

Benutzung und dem auf ihnen ftattfindenden Verkehr..........................................10—18° »
» Hafträume, die lediglich zum gemeinfchaftlichen Schlafen der Gefangenen dienen . 10° „

Schlafräume, welche auch zum Aufenthalte der Gefangenen an Sonn- und Feiertagen dienen, 
find auf 180 zu heizen, aber ebenfo wie die nur zum Schlafen dienenden Hafträume mit Abftell- 
Vorrichtungen zu verfehen.

Der Berechnung ift in der Regel ein Luftwechfel für Kopf und Stunde zugrunde zu legen, 
und zwar:

in Schlafzellen für Gefangene von..............................................................................................10 cbm
» Einzelzellen für Gefangene von......................................................................................15—22 „
„ Räumen für gemeinfchaftliche Haft von............................................................................... 10 „
„ Verfammlungsfälen und Hörfälen bis zu ..............................................................................20 „
» Schulklaffen, je nach dem Alter der Schüler von........................................................... 10—25 »

Der Lüftungsbedarf bei Krankenräumen ift in jedem einzelnen Falle im Einvernehmen mit 
der nutznießenden Behörde zu ermitteln.

Für Flure und Treppenhäufer ift in der Regel ftündlich ein halb- bis einmaliger Luftwechfel 
vorzufehen. Dienen die Flure zum zeitweiligen Aufenthalt einer größeren Anzahl von Perfonen, 
fo ift ftündlich ein zweimaliger Luftwechfel erforderlich.

Sämtliche angegebene Werte gelten nur für Räume, bei denen eine Überheizung durch 
Wärmeabgabe der Infaffen oder durch Beleuchtung nicht zu befürchten ift oder bei Erwärmung 
der Räume durch Luftheizung kein größerer Luftwechfel erforderlich wird. In diefen Fällen ift eine 
befondere Berechnung für den Luftwechfel aufzuftellen.

In Aborten und anderen Räumen, in denen fich üble Gerüche oder Dünfte entwickeln, ift 
unabhängig von der Entlüftung der übrigen Bauteile die Berechnung der Abluftkanäle tunlichft für 
einen fünffachen, mindeftens aber für einen dreifachen Luftwechfel durchzuführen.

b) Berechnung der Wärmeverlufte.

Für die Berechnung der Wärmeverlufte find folgende Temperaturen in Anfatz zu bringen:

für ungeheizte oder nicht täglich geheizte, abgefchloffene Räume im Keller und in den 
übrigen Oefchoffen.................................................................................................... o°C.

„ ungeheizte, öfter von der Außenluft beftrichene Räume, wie Durchfahrten, Vor-
» hallen und Vorflure.......................................................................................................... — 5°»
„ ungeheizte, unter der Dachfläche liegende Räume bei Dachfchalung...................— io° „

ohne Dachfchalung.......................................................................................................... — >5°"

Bei Dauerbetrieb der Heizung find die ftündlichen Wärmeverlufte für i°C. Temperatur- 
unterfchied und lau Fläche wie folgt zu berechnen:

bei vollem Ziegelmauerwerk von 0,12 m Stärke . . . ........................2,40 W.E.

» w II II 0,25 >> 11 • • • ........................1,70 n 11

w II II II 0,38 » II • • . ................... 1,30 » »

II II II II 0,51 „ II • • • ................... 1,10 „ »

II II II II 0,64 » ....................... 0,90 » „

II II II II 0,77 „
II II II II 0,90 »
II II II II 1,03 „ ....................... 0,00 » „

II II II II 1,10 »

bei Quaderverblendung ift für die gleiche Gefamtwandftärke den vorftehenden Werten ein Zufchlag 
von 15 vH. hinzuzurechnen.
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Bei vollem Sandfteinmaucrwerk (Quader- oder Bruchftein)

von O,3o m Stärke
n 0,40 H ii
ii 0,50 H H
n 0,60 ii H
ii 0,10 ii ii

n 0,80 n n
ii 0,90 H ii

n 1,00 ii ii

ii 1,10 ii ~ ii

ii 1,20 ii u

2,20 W.E.
1,90 n n 
1,70 „ ,, 
1,55 ,, h

1,40 i, ii

1,20 ii it
1,20 ii ii

1,10 II II
1,00 ii ii

0,95 ii ii

Bei Mauerwerk aus Stampfbeton find bis auf weiteres die Werte für Sandfteinmauerwerk 
anzunehmen.

Bei Kalkfteinmauerwerk find vorftehende Werte um iovH. zu erhöhen.

Bei Drahtputzwänden von 4 bis 6 cm Stärke...................... , .............................................. 3,00 W.E.
» » u 6 bis 8 » lt ...................... . , ....................................... 2,40 11 11
» Balkenlagen mit halbem Windelboden als Fußboden.............................................. 0,35 » „

als Decke ...................................................0,50 „
» Gewölben mit maffivem Fußboden...................................................................................1,00,,,,
„ Gewölben mit Dielung darüber als Fußboden.......................................... .... 0,45 „ „

als Decke.................................................................... 0,70 „ »
» hölzernen, über dem Erdreich hohl verlegten Fußböden........................................... o,so „ „
1 , desgl. in Afphalt verlegt.......... ............................................................ 1,00 ,, „
» maffiven Fußböden über dem Erdreich................................................................... ... 1,40 „ ™
n einfachen Fenftern und Glasfüllungen in Türen........................................................ 5,00 „ „
» einfachen Fenftern mit doppelter Verglafung............................................................3,50 „ „
» doppelten Fenftern....................................................................... ................................. 2,30 » »
» einfachen Oberlichtern......................................................................................................5,30 „ „
„ doppelten „ ...................................................................................................... 2,40 „ „
» Türen....................................................................... ... .....................................................2,00 „ „
„ wagrechten Maffivdecken bis auf weiteres je nach Ärt und Belag .... 1,50 bis 3,00 „ „

Auf den hiernach ermittelten Wärmebedarf müffen mindeftens nachftehende Zufchläge ge
macht werden:

a) Zufchläge für Himmelsrichtung auf Außenflächen:
Norden, Nordoften, Nordweften, Offen.......................................................................................15 vH.
Welten, Südoften, Südweften........................................................ 10 „

b) Für Eckräume und folche mit einander gegenüberliegenden Außenflächen ift ein 
befonderer Zufchlag von ......................................................................... 5 „
auf alle Außenflächen zu machen.

c) Zufchläge für Windanfall:
Auf Straßenanfichtsflächen, die dem Windanfall ausgefetzt find, fowie auf alle Außen

flächen freiftehender Gebäude................................................................................... 10 „

d) Zufchläge für befonders hohe Räume:
Räume von über 4 m Höhe erhalten für jedes Meter Mehrhöhe auf den berechneten 

Wärmebedarf einen Zufchlag von.................•...........................................................2^3 „
jedoch nicht mehr als...................................................................................................... 20 „

Treppenhäufer erhalten diefen Zufchlag nicht.

e) Zufchläge für Anheizen und Betriebsunterbrechung.
Für ununterbrochenen Betrieb mit Bedienung auch bei Nacht...................................... 5 „
Desgl. ohne Bedienung bei Nacht........................................................................................... 10 „
Für täglich unterbrochenen 13 bis igftündigen Heizbetrieb einfchl. des Anheizens, 

welches nicht unter drei Stunden anzunehmen ift.............................................. 15 „
Für täglich unterbrochenen g bis 12 Bündigen Heizbetrieb, fonft wie vor................... 20 „
Für den Betrieb nach längeren Unterbrechungen.....................................................  30
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Die Zufchläge für Anheizen und Betriebsunterbrechung find zu dem, einfchl. der Zufchläge 
für a bis d, berechneten Wärmebedarf zu machen.

Bei Berechnung des Wärmebedarfs für folche Räume, die neben höher erwärmten Zimmern 
oder Sälen liegen, wie zum Beifpiel für Flure und Gänge, ift der durch die Wärmeabgabe der 
Trennungswände entftehende Wärmegewinn von dem Wärmeverluft in Abzug zu bringen.

Bei Kirchenfchiffen und ähnlich hohen, mit großen Abkühlungsflächen und Harken Mauern 
verfehenen Räumen, die nicht täglich geheizt werden, ift von der Berechnung der Wärmeverlufte 
nach dem Mufter der Anlage D Abftand zu nehmen. Es foll vielmehr bei den für folche Räume 
zu entwerfenden Zentralheizungen den Bewerbern überlaffen bleiben, durch Erfahrungssätze nach
zuweifen, daß die verlangte Erwärmung gefichert ift.

c) Berechnung des Luftwechfels.
Die höchfte Außentemperatur ift im allgemeinen anzunehmen zu:

+ 250, wenn der Luftwechfel durch die Anlage fowohl im Winter als im Sommer erzielt 

werden foll.
+ io°, wenn nur während der Heizperiode die volle Lüftung verlangt wird (Kranken- 

häufer, Schulen, Gerichtsfäle, Verfammlungsfäle, Kaffenräume und dergl.),
0 bis + 50, wenn im Winter die volle Lüftung nur durchfchnittlich erzielt zu werden braucht 

(Wohnräume, gering befetzte Bureauräume und dergl.).
Sofern die Räume nicht gleichzeitig durch die einzuführende Luft erwärmt werden, ift der 

Berechnung der Kanalanlage ftets die höchfte Außentemperatur zugrunde zu legen.
Die niedrigfte Außentemperatur ift maßgebend für die Größenverhältniffe der zur Er

wärmung der Zuluft beftimmten Heizkörper. Soll der volle Luftwechfel auch an den kälteften 
Wintertagen erzielt werden, oder wird die Erwärmung der Räume an den Luftwechfel geknüpft, fo 
ift die Temperatur gleich der niedrigften Außentemperatur, für welche die Heizanlage beftimmt ift, 

anzunehmen. . , . , ,. , , .
Im allgemeinen ift mit Ausnahme der Luftheizung eine Befchrankung des Luftwechfels bei 

ftarker Kälte zuläffig und für die Lüftungsanlage eine niedrigfte Außentemperatur von — 5° an

zunehmen. , „ , . .
Wenn keine befonderen Heizkörper für Erwärmung der Zuluft vorhanden find, muß der 

Wärmebedarf für die Lüftung bei Berechnung der örtlichen Heizkörper berückfichtigt werden.

d) Allgemeine Forderungen für alle Heizungsarten.
a) Um Rauchbeläftigung zu verhüten, müffen Einrichtungen zur möglichft vollftändigen 

Verbrennung der Brennftoffe vorgefehen werden. , , ... . . n .
b) Bei der Aufftellung der Keffel und der Anlage der Heizkammern ift darauf Bedacht zu 

nehmen daß fie bequem gereinigt werden können. Es find Vorkehrungen zu treffen, durch welche 
die Temperatur des Waffers, der Heizluft und der Druck des Waffers oder Dampfes ficher erfehen 
werden kann. Um die Temperatur der abziehenden Rauchgafe meffen zu können, find Hülfen zum 

Einfetzen von Pyrometern vorzufehen.
c) Keffel und Luftheizöfen müffen zur Vornahme von Ausbefferungen oder zur Erneuerung 

möglichft bequem aus der Ummantelung und aus dem Gebäude entfernt werden können.
d) Die nicht zur unmittelbaren Wärmeabgabe beftimmten Leitungsröhren find zur Verhütung 

von Wärmeverluften oder Froftfchäden mit fchlechten Wärmeleitern zu umkleiden. Uber die 
Einzelheiten diefer Umkleidungen ift in den Erläuterungen und in der Koftenberechnung das 

Nähere anzugeben. , „ „ ..
e) Bei Führung der Röhren durch Decken und Wände find Vorkehrungen zu treffen, die 

verhüten, daß an diefen Stellen durch die Bewegung der Röhren der dichte Schluß beintrachtigt 
und der’ anftoßende Mörtelputz gelöft wird. Verbindungsftellen dürfen nicht im Innern von 

Mauern oder Decken liegen.
f) Wo durch den von warmer Luft mitgeführten Staub über Ausftrömungsoffnungen, Heiz

körpern oder Rohrleitungen, Wände und Decken befchmutzt werden könnten, ift dafür zu forgen, 
daß der Luftftrom von den Wänden und Decken abgelenkt und tunlichft verteilt wird.

e) Befondere Forderungen für die einzelnen Heizungsarten.

A) Luftheizung.
a) Bei der Konftruktion von Feuerluftheizöfen ift auf die Möglichkeit des Auswechfelns 

einzelner Teile Wert zu legen.
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Die Öfen müffen eine Heizfläche von folcher Größe erhalten und fo konftruiert werden, 
daß bei vorfchriftsmäßigem Betriebe ein Erglühen der Eifenteile nicht eintritt und ein Verbrennen 
der in der Luft enthaltenen Staubteile an den Heizflächen ausgefchloffen ift.

Sämtliche Verbindungsftellen müffen fo dicht fchließen, daß ein Austreten des Rauches oder 
fchädlicher Qafe in die Heizkammer nicht möglich ift. Ferner ift darauf zu achten, daß die Eifen
teile fich unbefchadet der Dichtigkeit des Verfchluffes ausdehnen können und daß die Reinigung 
der Heizflächen von Staub mit Leichtigkeit von der Heizkammer aus erfolgen kann. Die Reinigung 
der Rauchzüge muß fich dagegen von einem Raum außerhalb der Heizkammer, der mit der Zu
führung frifcher Luft in keinem Zufammenhange fteht, bewirken laffen. Die Einfteigetür zur Heiz
kammer ift doppelt aus Eifen herzuftellen.

b) Die Lage und Verteilung der Ausftrömungsöffnungen fowie ihre Höhe über dem Fuß
boden ift fo zu wählen, daß bei gleichmäßiger Erwärmung des Raumes eine Beläftigung der In- 
faffen durch Luftbewegungen nicht eintreten kann. In den Kanälen zur Abführung verbrauchter 
Luft ift je eine Öffnung in der Nähe des Fußbodens und der Decke anzulegen. Die oberen Öff
nungen find namentlich dann erforderlich, wenn Gasbeleuchtung vorgefehen oder die Entwicklung 
zu hoher Wärmegrade zu befürchten ilt. Für die Handhabung diefer Abluftöffnungen find in der 
Betriebsvorfchrift befondere Beftimmungen zu treffen.

c) Die Temperatur der in die Räume eintretenden Luft darf 45 ° nicht überfchreiten. Die 
Beftimmung der Gefchwindigkeit und die genauere Ermittelung der Temperatur der einftrömenden 
Luft bleibt der Berechnung des Bewerbers Vorbehalten.

d) Bei der Einführung der frifchen Luft in die Heizkammern find die unterirdifchen Kanäle 
auf möglichft geringe Längen zu befchränken. Um Störungen durch Wind vorzubeugen, empfiehlt 
es fich, die Luftentnahme an zwei entgegengefetzten Stellen derart anzuordnen, daß je nach der 
Windrichtung die Luft von der einen oder anderen Seite den Luftheizöfen zugeführt werden kann.

e) Zur Reinigung der frifchen kalten Luft von Staub find Staubkammern vorzufehen und 
nach Bedarf bequem zugängliche, leicht zu reinigende Filter aufzuftellen.

f) Der Feuchtigkeitsgehalt der Zuluft ift bei Luftheizungs- und Lüftungsanlagen im einzelnen 
Falle befonders zu beftimmen.

B) Heißwafferheizung.
a) Die Heizanlage ift fo zu berechnen, daß zur Erzielung der vorgefchriebenen Wirkung das 

Waffer nicht über 140° C. erwärmt wird.
b) Die Heizöfen find fo herzuftellen, daß die Feuerfchlangen zur Ausbefferung oder Er

neuerung ohne wefentliche Befchädigung des Mauerwerkes herausgenommen werden können.
c) Die Röhren müffen überall leicht zugänglich fein und follen, foweit tunlich, nicht in die 

Fußböden verlegt werden.
d) Rohrleitungen, die zur Erwärmung kalt liegender Lüftungsfchlote dienen oder fonft der 

Gefahr des Einfrierens ausgefetzt find, müffen ftatt mit Waffer mit einer anderen geeigneten, 
fchwer gefrierbaren Flüffigkeit gefüllt werden. Derartige Flüffigkeiten dürfen die Rohrwandungen 
nicht angreifen und keine Kriftalle abfetzen.

e) Bei Biegung der Röhren um 1800 müffen fchleifenförmige Erweiterungen vorgefehen 
werden, wenn die parallel laufenden Röhren weniger als 8 cm von einander entfernt find.

f) Die ganze Anlage muß einfchließlich der Feuerfchlangen im kalten Zuftande einen Probe
druck von 150 Atmofphären aushalten können, ohne Undichtigkeiten zu zeigen.

g) Zur Beobachtung des in der Anlage auftretenden Druckes ift an einem der Vorläufe jeden 
Ofens nahe an der Feuerfchlange ein Manometer anzubringen mit einer roten Marke bei 25 Atm.

C) Warmwafferheizung und Dampf-Warmwafferheizung.
a) Die Konftruktion der Keffel muß unter Angabe der wichtigften Wandftärken in allen 

Einzelheiten durch Zeichnungen dargeftellt werden, die zugleich die Einmauerung, die Anordnung 
des Roftes, der Feuerzüge ufw. erfehen laffen.

Das Rücklaufrohr der Leitung darf an keiner Stelle von der Stichflamme der Feuerung ge
troffen werden.

b) Die Heizanlage ift fo zu berechnen, daß zur Erzielung der vorgefchriebenen Wirkung 
das Waffer im Keffel bei Mitteldruckheizungen nicht über 12O°C., bei Niederdruckheizungen nicht 
über go°C. erwärmt wird. Die Rücklauftemperaturen des Waffers follen dabei für Mitteldruck
heizung go°, für Niederdruckheizung 700 nicht unterfchreiten und müffen ebenfo wie die Vorlauf
temperaturen durch Thermometer erkennbar fein.



77

c) In den Bauzeichnungen ift die Lage der Röhren und der Ausgleichvorrichtungen anzugeben, 
während in befonderen Einzelzeichnungen die Verbindung der Röhren, die Konftruktion der 
Ausgleichftücke und Ventile, fowie die Art der Führung der Röhren durch Wände und Decken 
darzuftellen find.

d) Von den Heizkörpern müffen Zeichnungen beigefügt werden, aus denen unter Angabe 
der Bauftoffe und der Wandftärken die Verbindungen und Anfchlüffe an die Rohrleitungen er- 
fichtlich find.

Die Heizkörper find fo herzuftellen, daß fie ohne Befchädigung der Rohrleitungen und 
Wände abgenommen werden können.

Die Ventile von Heizkörpern, die allgemein zugänglich find, füllen in der Regel nicht mit 
feften Handrädern oder Griffen, fondern mit Auffteckfchlüffeln verfehen werden.

Die Ventile von Heizkörpern, die bei zeitweiligem Abfchluß der Gefahr des Einfrierens aus
gefetzt werden, find fo zu konftruieren, daß eine völlige Unterbrechung des Wafferumlaufes nicht 
eintreten kann.

e) Die Ausdehnungsgefäße find mit Überlaufröhren zu verfehen, die mit vollem Querfchnitt 
bis zum Heizraume gehen und dort frei ausmünden. Befondere Signalrohre find zu vermeiden. 
Der Wafferftand im Ausdehnungsgefäß ift im Keffelraume durch Manometer oder eine andere ge
eignete Vorrichtung erfichtlich zu machen. Gefäße und Rohre find gegen Einfrieren durch Ver
kleidungen zu fchützen. Zur Ausfüllung zwifchen den Ausdehnungsgefäßen und den Verkleidungen 
dürfen organifche oder fchwefelhaltige anorganifche Stoffe nicht verwendet werden.

Unter jedem Ausdehnungsgefäß ift ein Sicherheitsboden mit Wafferableitung vorzufehen.
Fülleitungen find niemals unmittelbar an den Keffel anzufchließen, fondern entweder am 

Vorlauf oder am Rücklauf.
f) In jedem Falle ift befonders zu erwägen, ob Aushelfkeffel erforderlich find. Im allgemeinen 

kann bei Anlage mehrerer Keffel von der Befchaffung eines Aushelfkeffels abgefehen werden. Die 
gefamte Keffelfläche ift alsdann fo zu bemeffen, daß bei der Ausfchaltung eines fchadhaften 
Keffels mit den übrigen der Wärmebedarf durch Verlängerung der Heizzeit ohne Schwierigkeit 
erzielt werden kann. Bei Anlagen für ununterbrochenen Betrieb find ftets Aushelfkeffel zu ver

anfchlagen.
g) Die gefamte Anlage ift fo herzuftellen, daß fie nach der Vollendung, ohne Undichtig

keiten zu zeigen, einer Druckprobe mit kaltem Waffer unterworfen werden kann. Bei Niederdruck
heizungen ift in der Regel ein Druck anzuwenden, der den im Keffel vorhandenen Druck der 
Wafferfäule um P/a Atmofphären überfteigen, höchftens aber 31/» Atmofphären betragen foll. Bei 
Mitteldruckheizungen ift ein Druck von 5 Atmofphären anzuwenden.

h) Verkleidungen von Heizkörpern find tunlichft zu vermeiden.

D) Dampfheizung und Dampfwafferheizung.
a) Die Konftruktion der Keffel muß unter Angabe der wichtigften Wandftärken in allen 

Einzelheiten durch Zeichnungen dargeftellt werden, die zugleich die Einmauerung fowie die An
ordnung der Rofte und der Feuerzüge, die Vorkehrungen zur felbfttätigcn Regelung der Feuerung, 
die Speifevorrichtungen, die Standrohre und fonftige Konftruktionsteile erfehen laffen.

b) Dampffpannungen von mehr als 2 Atmofphären find nur in Räumen, welche in der 
Regel allein dem Heizperfonal zugänglich find, zuläffig. Hinter den erforderlichen Übergangs
vorrichtungen find in jedem Falle Sicherheitsventile anzuordnen, deren Belaftung einer Dampf- 
fpannung entfpricht, die den beabfichtigten geringeren Druck um 1 Atmofphäre überfteigt.

c) Die Heizung ift fo anzulegen, daß Hörendes Oeräufch, Pochen und Knallen in den Rohr
leitungen und Heizkörpern nach Ablauf der Anheizzeit nicht vorkommt. Standrohre dürfen nicht 

im Heizraum ausmünden.
d) Die bei der Warmwafferheizung unter c, d, f und h aufgeführten Beftimmungen gelten 

auch hier mit der Abweichung, daß wegen der Gefahr des Einfrierens auf Abfcheidung des Dampf- 
waffers und deffen vollftändigem Abfluß aus den Heizkörpern und Rohrleitungen befonders zu 

halten ift.
e) Die Anlage ift fo herzuftellen, daß fie nach Vollendung einer Druckprobe unterworfen 

werden kann, ohne Undichtigkeiten zu zeigen. Bei Niederdruckheizungen mit offenem Standrohre 
find die Keffel mit 3 Atmofphären Wafferdruck, Rohrleitungen und Heizkörper im Betriebe durch 
abwechfelndes Erwärmen und Erkalten auf Dichtigkeit zu erproben. Bei Niederdruckdampf
heizungen, für die Dampf mit herabgemindertem Druck unmittelbar verwendet wird, find die 
Rohrleitungen und Heizkörper mit einem Dampfdruck zu prüfen, der den Druck, für den das 
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unter b) bezeichnete Sicherheitsventil belaftet ift, um 2 Atmofphären überfteigt. Jedoch ift der für 
den Dampfkeffel genehmigte höchfte Druck nicht zu überfchreiten. Bei Hochdruckheizungen 
gelten für die Druckprobe der Dampfkeffel die gefetzlichen Beftimmungen. Zur Prüfung der 
übrigen Anlage ift Dampf von der höchften zuläffigen Spannung zu verwenden.

4. Allgemeines.

a) Verfahren bei Vornahme von Druckproben und Probeheizungen.
a) Die erforderlichen Druckproben follen im Beifein des Unternehmers oder feines Vertreters 

vorgenommen werden. Die hierzu nötigen Hilfskräfte, Pumpen, Manometer und dergl. hat der 
Unternehmer auf feine Koften zu befchaffen. Die Befchaffung von Druckwaffer ift Sache der Bau
verwaltung. Beteiligt fich der Unternehmer auf Einladung weder felbft, noch durch einen Ver
treter an der Druckprobe, fo begibt er fich jeden Einwandes gegen den feitens der Bauverwaltung 
feftgeftellten Befund.

b) Sobald die Heizung nach ihrem äußeren Anfehen von der Bauverwaltung für fachgemäß 
hergeftellt erachtet wird, ift tunlichft bald feftzuftellen, ob die Anlage im allgemeinen den Vertrags
bedingungen entfpricht. Zu diefem Zwecke ift eine erfte Probeheizung von genügender Dauer 
vorzunehmen. Zu diefer hat der Unternehmer unentgeltlich die nötigen Mannfchaften zu ftellen, 
während das zur Füllung der Keffel und der Leitungen erforderliche Waffer, fowie die Brennftoffe 
von der Bauverwaltung geliefert werden. Bei der erften Probeheizung ift feftzuftellen, ob alle 
Heizkörper nahezu gleichzeitig warm werden, ob die Anlage überall dicht bleibt und ob fie ge- 
räufchlos arbeitet.

c) Mit dem Tage der erften Probeheizung beginnt die in den befonderen Vertragsbedingungen 
vorzufehende, im allgemeinen nicht über drei Jahre hinaus auszudehnende Qewährleiftungsfrift.

d) Um endgültig feftzuftellen, ob die vorgefchriebene Wirkung erzielt wird, foll innerhalb 
des erften Winters, nachdem das Gebäude in regelmäßige Benutzung genommen worden ift, eine 
zweite, etwa drei- bis achttägige Probeheizung bei niedriger Außentemperatur vorgenommen 
werden. Ergibt fich bei der zweiten Probeheizung, daß die Anlage den Bedingungen des Ver
trages nicht entfpricht, fo find die zur Herftellung einer einwandfreien Anlage erforderlichen Nach
arbeiten derart zu befchleunigen, daß noch vor Ablauf der Qewährleiftungsfrift eine nochmalige 
Probeheizung möglich wird. Ift dies nicht zu erreichen, fo verlängert fich die Qewährleiftungsfrift 
fo lange, bis der vertragsmäßige Zuftand erreicht und durch eine Probeheizung nachgewiefen ift.

Bei der zweiten Probeheizung ift der Bedarf an Brennftoff im ganzen feftzuftellen und für 
100 cbm beheizten Raumes und einen Tag umzurechnen. Das Ergebnis ift bei der Nachweifung 
über die Betriebsergebniffe des erften Betriebsjahres unter Spalte 10 mitzuteilen.

b) Betriebsvorfchrift.
Für die Bedienung der Heizung hat der Unternehmer im Einvernehmen mit der Bau

verwaltung Vorfchläge zu einer »Betriebsvorfchrift" auszuarbeiten. (Siehe die Anweifung zur Her
ftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen vom J. 1909, Anlage F.)

Der Unternehmer hat das Bedienungsperfonal mit feinen Obliegenheiten während der Probe
heizungen vertraut zu machen.

Nach Feftftellung der Betriebsvorfchrift ift diefe von dem Unternehmer durch Unterfchrift 
anzuerkennen.

7* Programm27) für die Zentralheizungs- und Lüftungsanlage
Beifpiel eines . 6 & 6
Programmes 'Bl..................................................................................................................................................................................................................

für eine ZU
Zentral

heizungs- und 0 Lage des Gebäudes:
Lüftungsaniage. Entfernung vom nächften Qüterbahnhofe und Be

fchaffenheit des Zufuhrweges:
3) Vorherrfchende befonders abkühlende Winde:
4) Befchaffenheit der Mauern:

(Werkfteinverblendung, Ziegelbau, Stampfbeton, Putz
bau, Fachwerk.) ..................................................................

•') Die rechtsfeitigen Angaben haben (ich auf das zu befchränken, was zur Aufhellung des Heizentwurfes wiffens- 
wert und auf die Prcisbemcffung von Einfluß ift.
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5) Befchaffenheit der Decken und Fußböden zwifchen 
Räumen verfchiedener Wärmegrade:
(Balkenrichtung.)

6) Bedachung mit oder ohne Schalung:

7) Fenfter und Oberlichte:
(Einfach, doppelt, oder doppelt verglaft. Bei den 
Fenftern ift die lichte Höhe der Brüftung zwifchen 
Fußboden und Fenfterbrett anzugeben.)

8) HöchfterGrundwaffer-oderHochwafferftand, bezogen 
auf die Kellerfohle:

g) Befchaffenheit des für Heizzwecke zur Verfügung 
flehenden Waffers in bezug auf Keffelfteinbildung 
oder Schlammablagerung:

io) Kann die Rohrleitung durch Anfchluß an eineWaffer- 
leitung gefüllt werden? .....

ii) Können die Keffel durch Anfchluß an eine Ent- 
wäfferungsleitung entleert werden?
(Tiefenlage der Leitung, bezogen auf die Kellerfohle.)

12) Bezugsgebiete und Preife für Brennftoffe frei Heiz
raum bei Bezügen in größeren Mengen.

50 k£ Steinkohle koften:
50 „ Hüttenkoks „
50 „ Gaskoks „
50 „ Braunkohle „

13) AlsBrennBoff foll beim Entwurf angenommen werden:

14) Einrichtungen zur Rauchverhütung:

15) Lage der Keffelräume und der Lagerräume für Brenn
ftoffe fowie der Rauchrohre:

16) Lage der Heizkammern, der Luftkanäle und der Stellen 
zur Entnahme frifcher Luft:

17) Art und Dauer der Benutzung der Räume:

18) Art und Umfang der Heizung:

19) Die Heizung ift zu entwerfen:
a) für ununterbrochenen Betrieb mit Bedienung auch

bei Nacht, ..................................................................
b) desgl. ohne Bedienung bei Nacht,
c) für täglich unterbrochenen 13- bis 15 Bündigen 

Heizbetrieb, .........................
d) desgl. 9- bis 12 Bündigen Heizbetrieb,
e) für den Betrieb nach längeren Unterbrechungen: .......... .............................
(Das Zutreffende ift rechts zu bezeichnen.)

20) Erforderliche Raumtemperaturen bei ... 0 Außen
temperatur:

21) Inhalt der zu heizenden Räume im ganzen: 
(Nach Heizarten getrennt.)

22) Summe der Wärmeverlufte im ganzen ohne Zufchläge:
(Nach Heizarten getrennt.)

23) Heizkörper:
24) Welche Rohrleitungen find in Mauerfchlitzen mit 

dicht fchließenden Verkleidungen zu verlegen?

25) Wo find Fußboden-Rohrkanäle zuläffig?
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26) Größe des Luftwechfels, bezogen auf den Rauminhalt ...................................
oder die Perfonenzahl:

Angabe der niedrigften Außentemperatur, für welche
die Heizflächen zur Erwärmung der Frifchluft und
der höchften Außentemperatur, für welche die Zu- 
und Abluftkanäle zu berechnen find:

27) Inhalt der mit befonderen Lüftungsanlagen zu ver- 
fehenden Räume im ganzen:

28) Luftbefeuchtung:
29) Betriebskraft für die-Lüftungsanlage: ..........................................................
30) Beleuchtung der zu lüftenden Räume:
31) Spätere Erweiterung des Gebäudes und ungefährer 

Inhalt der im Erweiterungsbau zu heizenden Räume: .............................
32) Wie weit ift die Heizung des Erweiterungsbaues fchon 

jetzt zu berückfichtigen?
33) Sonftige Angaben, welche auf die Entwurfsbearbeitung

und Ausführung von Einfluß fein könnten:

Aufgeftellt: Anerkannt:
...................................... den..........................    den...............................  
Der................................................................... .............................................................................

78.
Beifpiel 

eines 
Programmes 

für die 
Beheizung 

einer Kirche.

Programm für die Beheizung der.................  
in ■ ..........................

Bauart: Hallenkirche, Bafilika, Zentralkirche:

Decken maffiv gewölbt oder aus Holz ohne oder mit Ver
putz, oberer Abdeckung mit Dachpappe und Lehm-

Kirche

fchlag:

Material der Umfaffungsmauern:

Fußbodenbelag:

Inhalt der zu heizenden Räume und zu erzielenden
a) Hauptkirchenraum . cbm
b) Sakriftei ... „
c) Vorhallen ... „
d) Sonftige Nebenräume ... ,,

Im ganzen . . . cbm

mit
Temperaturen bei . . .° Außentemperatur 
10-120 Innentemperatur

18°
12°
0°0

Heizfyftem:
Heizraum:
Lage des Schornfteins:
Grundwafferftand, bezogen auf den tiefften Teil des

Kirchenfußbodens: ............................................
Fenfterflächen in Quatr.-Met.
Flächen fämtlicher Wände, Decken, des Fußbodens, der

Säulen oder Pfeiler in der Abwicklung nach Quatr.-
Met. gemeffen:

An Zeichnungen find erforderlich ein Lageplan der Kirche und ihrer Umgebung, die Grund
riffe des Kirchenfchiffs und der Emporen mit dem Geftühl, die zur Veranfchaulichung des Innen
raums nötigen Schnitte und die Anfichten, foweit fie zur Beurteilung der Schornfteinlage nötig find.

Aufgeftellt: 
 , den............................  

Der...................................................................

Anerkannt: 
..................................... , den.............................
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Befondere Bedingungen
für den Entwurf der Zentralheizungs- und Lüftungsanlage 

im..................................................................................................................................................

zu................................................................

i) Der Ausfehreibung liegen zugrunde: 79.
Befondere

a) die allgemeinen Beftimmungen, betreffend die Vergebung von Leiftungen und Bedingungen
Lieferungen vom 23. Dezember 1905 nebft den dazu gehörigen Anlagen, des Entwurf«8

b) die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Staatsbauten vom

17. Januar 1900,

c) die Anweifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom Jahre 1909 zur Her- 
ftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen,

d) das Heizprogramm, die Berechnung der Wärmeverlufte und die Bauzeichnungen,

e) die hier folgenden Bedingungen.

2) Es bleibt Vorbehalten, von den nach 1. c veranfchlagten, nur für die unter Titel I bis
IV und VII enthaltenen Leiftungen den Zufchlag zu erteilen.

3) Beginn der Ausführung auf der Bauftelle nach erfolgter Aufforderung .... Wochen. 
Vorausfichtlich im Monat...............................

4) Friften für Vollendung der einzelnen Leiftungen und der ganzen Anlage:.........................

5) Die Gewährleiftungszeit dauert .... Jahre.

6) Wenn ausländifche Erzeugniffe von den Bewerbern angeboten werden, ift dies im Preis

verzeichnis ausdrücklich anzugeben.

7) Die bei Tagelohnarbeiten beanfpruchten Sätze find von den Bewerbern am Schluffe des 
Angebotes zu bezeichnen und derart zu bemeffen, daß die Überwachung der Arbeiter, die Vor
haltung und Abnutzung der Werkzeuge, die Lieferung von Licht, Holz oder Schmiedekohlen fowie 

von Schmieröl mit eingefchloffen ift.

8) Eine Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbetrages (§ 1 Abfatz 4 der Anweifung) an 
Bewerber, die den Zufchlag nicht erhalten, befteht nicht. Eine folche Zahlung ift ausgefchloffen, 

wenn die Beteiligung an dem Wettbewerbe auf Grund eines Gefuches des Bewerbers er
folgt ift.

9) Unvollftändige Ausarbeitungen, insbefondere folche, bei denen nicht die von der Bau
verwaltung gelieferten Zeichnungen, fondern beifpielsweife Paufen benutzt worden find, oder wenn 
Schnitte mit Eintragungen der Heizanlagen fehlen, können von der Beurteilung und Zufchlags- 

erteilung ausgefchloffen werden.

10) Sonftige, aus den örtlichen Verhältniffen fich ergebende Bedingungen:

Aufgeftellt: Anerkannt:

...................................... den............................... .................................... . den...............................  

Der...................................................................... ..............................................................................

Handbuch der Architektur. I. 5. (a. Aufl.) 6
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Berechnung der ftü^ ^en Wärmeverlufte.

So.
Berechnung 

der 
Wärme- 
verlufte.

2. 3-

Nr.

Raum

b I c d a b

Abkühlungsfläche

5-

Stärk' 

der
Wan*1

h

In 
Rech
nung 

»erteilt

6. 7-

c d e K

. Temperatur 
^Grad Celfius 

’ b c

9- 10.

Bezeichnung und Nummer 

des Raumes
Länge Breite Höhe Inhalt

Be
zeich
nung

Him- 
mels- 
rich- 
tung

Länge
Höhe 
und 

Breite
Fläche

An
zahl

Abzu
ziehen '’nen

Außen Unter- 
fchied

Trans- 
mif- 

fions- 
koeffi- 
zient

Wärme-Einheiten Zufchläge für 
ohne Zufchläge

a b b

Ab
gabe

Ge
winn

m m m cbm m m qm

Bemerkung:

Die Zahl in Spalte 7 wird erhalten durch Multiplikation 

der Zahlen in Spalte 3. h, 5. c und 6.

Beifpiel für die Ausfüllung der Spalten 1

2.

. Him- 
im mels- 

*an“^ rich- 
(a-b) tung

Wind
anfall

c
Be- 

triebs- 
unter- 

bre- 
chung

Oe- 
famt- 

fumme 
der 

Wärme
ein

heiten 
einfchl. 
der Zu
fchläge

Bemerkungen

Beratungszimmer 

(Eckzimmer) 

47

Vorraum

59

5,oo 6,00 ] 4,oo

5,o 2,5 4,0

120

50

bis

E. F. N. 1,4 2,1 2,04 2 _
E-F- W. 1,4 2,1 2,04 2 _
J.T. — 1,5 2,5 3,75 1 __

A.W. N. 5,0 4,3 21,50 1 5,88
A.W. W. G,o 4,3 25,80 1 5,88
J.W. — 5,o 4,3 21,50 1 3,75
F. B. — 5,o 6,0 30,00 1 —

E. F. w. ... 2,1 2,04 1
J-T. — 1,5 2,5 3,75 1 __

A.W. w. 2,5 4,3 10,75 1 2,94
J.W. — 5,0 4,3 21,50 1 3,75
J.W. — 5,0 4,3 21,50 1 __
F.B. 5,o 2,5 12,50 1

5,88 
5,88 
3,75 

15,02 
19,02 
17,75 
30,00

qm
Es bedeutet

E. F. Einfache Fenfter 
D.F. Doppelfenfter

51
51
38

51
38
38

J.T. Innentüren
A.T. Außentüren E.O. Einfache Oberlichter

+ 12
+ 12

' 12
+ l2

qm

A.W. Außenwände
F. B. Fußboden 

D. Decken

2,04
3,75
7,81

17,75
21,50
12,50

+201. 
+ 20 
+ 20 
+ 20 

i + 20, 
!+20 
+20

— 20 + 40 5,o° 1176
— 20 + 40 5,0° 1176
+ 12 + 8 2,00 60
— 20 + 40 1,10 687
— 20 + 40 1,10 876
+ 12 + 8 1,30 185
± 0 + 20 0,35 210

| + 12

— 20 + 32 5.00 470 —
+ 20 - 8> 2,00 — 60
— 20 + 32 1,10 275 —
4-20 — 8 1,30 — 185
4-20 - 8 1,30 — 224
± 0 4-12 0,85 —

798 I 469

437<>

J W. Innenwände D.O. Dopp. Oberlichter

Für die Höhe einer fenkrechten Wand 
ift die ganze Oefchoßhöhe, zwifchen den 
Fußböden-Oberkanten gemef fen, einzufetzen.

Fenfter find nicht in deräußeren Öffnung, 
fondern in der inneren Leibung zu meffen.

AmSchluffederBerechnungiftdieSumme 
der. Rauminhalte und der Wärmeverlufte 
fämtlicher Räume nach Heizarten getrennt in 
den Spalten 2. e, 7. c und 9 zu ermitteln. Die 
Summe in Spalte 9 ift den ftatiftifchen Be
rechnungen (Anlage J) zugrunde zu legen.

Skizze zum Zahlenbeifpiel.
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Tabelle über das Verdingungsergebnis der Heizungs- und Lüftungsanlage 
im ......................................................................................
zu................................................................

Art der Heizung:............................. .. .................................................
c j .. r . >„ Unternehmer A-B-C.

i) Summe der Wärmeeinheiten mit Zufchlagen:
der Tabelle 2> Summe der Wärmeeinheiten, die der Berechnung der Keffel im Heizraum zugrunde ge- 

über das
Verdingungs- 3) Zahl, Bauart und Heizfläche der Keffel: (Bei Berechnung der Keffelheizfläche find nur 

ergebnis. die einerfeits von Feuergafen, anderfeits von Waffer berührten Flächen, nicht aber die an Mauer
werk ftoßenden Flächen in Anfatz zu bringen.)

4) Gewichte der Keffel in Kilogr.:
5) Blechftärken bei fchmiedeeifernen Keffeln in Millimetern:
6) Gewichte der Eifenteile der Feuerungsausrüftung bei fchmiedeeifernen Keffeln in Kilogr.:
7) Heizflächen in den Räumen, getrennt nach Heizkörperformen, in Quadr.-Met.:
8) Art und Größe der Heizflächen bei befonderen Lüftungseinrichtungen:
9) Material der Rohrleitungen:

io) Wärmefchutzmaffe und Länge der gefchützten Rohre in Metern:
n) Anzahl und Art der Regelungsvorrichtungen:

a) an den Heizkeffeln,
b) für einzelne Gebäudeteile,
c) an den Heizkörpern,
d) an den Lüftungsanlagen.

12) (Hier find die Summen des Hauptangebotes einzufetzen. Vergl. Summe von Titel 1
den Schlußfatz von Abfchnitt II der Anleitung S. 72.) ..• 11 >1 11 H

11 11 11 III
„ iv

________________ „ „ VII
Summe von Titel I bis IV und VII

11 11 11 V
■> „ „_______________ VI

Qefamtfumme I bis VII
13) Hiervon entfallen auf Lüftungsanlagen:
14) Anfchlagsmäßig ftehen zur Verfügung:
15) Beurteilung der Entwürfe:
16) Antrag auf Zufchlagserteihmg:
17) Antrag auf Entfchädigung von Bewerbern:

82.
Inhalt und 
Form der 
Verträge.

3. Kapitel.
Verträge.

I. Form der Verträge.
Für die Forni der Verträge find meiftens die folgenden Vorfchriften üblich28).
1) »Über den durch die Erteilung des Zufchlages zuftande gekommenen Ver

trag ift der Regel nach eine fchriftliche Urkunde zu errichten.
2) Hiervon kann unter der Vorausfetzung, daß die Rechtsgültigkeit des Überein

kommens dadurch nicht in Frage geftellt wird, abgefehen werden:
a) bei Gegenftänden bis zum Werte von 3000 Mark einfchließlich;
b) bei Zug um Zug bewirkten Leiftungen und Lieferungen;
c) bei einfachen Vertragsverhältniffen, über welche eine alle wefentlichen Be

dingungen enthaltender Brief- oder Telegrammwechfel vorliegt.

Siehe: Zentralbi. d. Bauverw. igo6. S. 55.
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3) Wird in folchen Fällen von der Aufteilung einer fchriftlichen Urkunde Abftand 
genommen, fo ift in anderer geeigneter Weife — z. B. durch Beftellzettel, fchriftliche, 
gegenfeitig anerkannte Aufzeichnungen ufw. — für die Sicherung der Beweisführung 
über den wefentlichen Inhalt des Übereinkommens Vorforge zu treffen."

Alle vorgenannten fchriftlichen Vereinbarungen find ftempelpflichtig. Bei unbedeutenden 
Ausführungen läßt fich die Sache dadurch vereinfachen, daß der Unternehmer dem Bauleitenden 
oder Bauherrn (oder umgekehrt) in einem Briefe die Aufzählung und Befchreibung der Waren 
oder Arbeiten, fowie deren Koften anführt, alfo ein Angebot macht. Hierauf ift folgende Antwort 

zu erteilen:
„Mit dem Inhalte Ihres Schreibens vom.. (Datum) bin ich einverftanden." Diefe 

Vereinbarung ist nicht ftempelpflichtig, hat aber beim Gericht völlige Gültigkeit.

II. Faffung der Verträge.
i) „Die Faffung der Vertragsbedingungen muß knapp, aber beftimmt und deut

lich fein.
2) Den Verträgen find die allgemeinen Vertragsbedingungen zugrunde zu legen, 

und zwar, foweit nicht ein anderes ausdrücklich beftimmt ift:
a) bei Verdingung der Herfteilung oder Veränderung von Bauwerken (ein- 

fchließlich Erdarbeiten), fowie bei fonftigen Werkverdingungen die „all
gemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Staatsbauten";

b) bei der außerhalb des Geltungsbereichs von Verträgen der zu a) gedachten 
Art erforderlich werdenden Befchaffungen von Bau- und Betriebsftoffen oder 
von fonftigen beweglichen Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder 
Gewicht beftimmt zu werden pflegen, die „allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Leiftungen oder Lieferungen".

3) Änderungen der allgemeinen Vertragsbedingungen find nur in den Fällen ge- 
ftattet, für welche ausdrücklich eine abweichende Regelung durch die befonderen Ver
tragsbedingungen als zuläffig bezeichnet ift.

4) Für die einzelnen Gruppen von häufiger vorkommenden Leiftungen oder 
Lieferungen find einheitliche Vertragsbedingungen feftzuftellen.

5) In der Vertragsurkunde müffen außer der Bezeichnung der vertragfchließenden 
Parteien die befonderen der Verdingung zugrunde gelegten Bedingungen enthalten fein.

6) Der Vertragsfchluß gefchieht feilens der beauftragten Beamten namens der die 
Verwaltung vertretenden Behörde.

7) Für den Vertragsfchluß kommen namentlich in Betracht:
a) der Qegenftand der Verdingung unter Bezeichnung der Bezugsquelle, falls 

eine derartige Angabe ausnahmsweife verlangt ift;
b) die Höhe der Vergütung und die Kaffe, durch welche die Zahlungen zu 

erfolgen haben;
c) die Vollendungsfrift und die etwaigen'Teilfriften;
d) die Höhe einer etwaigen Vertragsftrafe, fowie die Vorausfetzungen, unter 

welchen fie fällig wird;
e) die Höhe einer etwa zu beftellenden Sicherheit unter genauer Bezeichnung 

derjenigen Verbindlichkeiten, für deren Erfüllung diefe haften foll, fowie 
derjenigen Vorausfetzungen, unter welchen die Rückgabe zu erfolgen hat;

f) das Nähere in betreff der Abnahme der Leiftungen oder Lieferungen, fowie 
der Dauer und des Umfanges der von dem .Unternehmer zu leiftenden Gewähr;

g) die Abweichungen von den allgemeinen Vertragsbedingungen in betreff der 
Ernennung der Schiedsrichter und der Wahl eines Obmanns.
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h) die technifchen Vorfchriften wegen der Befchaffenheit der Bauftoffe, der Art 
der Ausführung und der dabei zu beachtenden Gefichtspunkte, foweit diefe 
fich nicht bereits aus den Anfehlägen und Zeichnungen ergeben.

8) Soweit der Unternehmer von ihm felbft im Inlande erzeugte Mengen von Sachen 
oder Waren liefert, ift dies nach den ftempelrechtlichen Vorfchriften in der Vertrags
urkunde zum Ausdruck zu bringen. Bei Werkverträgen über nicht bewegliche Gegen- 
ftände ift nicht nur der Qefamtpreis, fondern auch der Wert der Bauftoffe in dem
jenigen Zuftande, in welchem fie mit dem Grund und Boden in dauernde Verbindung 
gebracht werden follen, im Vertrage anzugeben." (Stempelfteuergefetz vom 31. Juli 1875.)

Uber die fehr verwickelte Berechnung des Werkftempels gibt eine Verfügung vom 12. Febr. 
1900 Auskunft. In der Regel find folgende Prozentfätze für die den einzelnen Titeln zufallenden
Summen als Bauftoffwert in Anfatz zu bringen:

Tit. II b. Mauerbauftoffe....................................................................... 100 °/0
» III. Afphaltarbeiten.................................................................... 75 °/o
» IV. Steinmetzarbeiten . ........................................... . 75—90 %
» V. Zimmerarbeiten.................................................................... 50 °/0

Zimmerbauftoffe................................................................... 100 °/0
„ VI. Stakerarbeiten..................................................................... 60 °/0
„ VII. Schmiedearbeiten ..............................................................80—90 u/0
„ VIII. Dachdeckerarbeiten............................................................. 80 °/0
„ IX. Klempnerarbeiten........................................................ ..... . 75 °/0
„ X. Tifchlerarbeiten.................................................................... 90 %
„ XI. Schlofferarbeiten................................................. ... 80 °/o
„ XII. Glaferarbeiten..................................................................... 75 °/o
„ XIII. Anftreicherarbeiten:

a) Leimfarbenanftrich .  20 %
b) Ölfarbenanftrich................................................. 50 %

„ XIV. Ofenarbeiten........................................................................ 70 °/o

Bei Tit. IV und VII ift der entfprechende Prozentfatz je nach der Bearbeitung des Bauftoffes 
und der Schwierigkeit des Verletzens anzunehmen.

Sehr häufig werden die Wertangaben der Baubeamten aber von der Steuerbehörde geändert 
und fehr oft führen diefe Änderungen zu Streitigkeiten der Unternehmer mit jener Behörde.

9) »Die allgemeinen Vertragsbedingungen find, infofern nicht bei einfachen Ver- 
tragsverhältniffen zweckmäßiger die Aufnahme der wefentlichften Beftimmungen in den 
Vertrag felbft erfolgt, der Vertragsurkunde beizufügen.

Die Verträge find doppelt anzufertigen. Das Hauptexemplar verbleibt dem Baubeamten als 
Grundlage für die Ausführung und Abrechnung und ift mit der Schlußrechnung zugleich der Be
hörde einzureichen; das Nebenexemplar wird dem Unternehmer übergeben. Alle dem Vertrage 
beigehefteten Anlagen find mit dem Vermerke »Zum Vertrage vom .... 19 . . gehörig" und mit 
der Unterfchrift des Bauleitenden zu verfehen.

Bei Doppelfirmen, Aktiengefellfchaften, überhaupt allen kaufmännifchen Firmen ift dem Ver
trage ein Auszug aus dem Handelsregifter (auch in beglaubigter Abfchrift) beizufügen. Bei 
Doppelfirmen läßt fich dies, da die Befchaffuug des Auszuges oft zeitraubend ift, dadurch um
gehen, daß nur ein Teilhaber fämtliche Unterfchriften, auch diejenige der Angebote, vollzieht.

10) Verdingttngs-Anfchläge, Zeichnungen, allgemeine und befondere Bedingungen 
find durch Anheften mit Schnur und Siegel zu Beftandteilen des Vertrages zu machen. 
Umfangreichere Zeichnungen find als Anlagen lofe beizufügen und als folche beider- 
feits anzuerkennen.

11) Durchftreichungen, Radierungen, Einfchaltungen find in den Vertragsurkunden 
zu vermeiden. Werden Berichtigungen erforderlich, fo find fie am Rande durch die 
Unterfchrift beider Teile anzuerkennen.

12) Die Seiten der Vertragsurkunden find mit fortlaufenden Zahlen zu bezeichnen."
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(Bei Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen find der Hauptausfertigung des Vertrages bei
zufügen: Die allgemeinen Vertragsbedingungen vom 17. Januar 1900, die befonderen Bedingungen, 
die Berechnungen der Wärmeverhifte, das Programm fowie die Zeichnungen, das Angebot und 
die zugehörigen Erläuterungen des Unternehmers mit den etwa erforderlich gewordenen Ergänzungen 
oder Abänderungen. Diefe Schriftftücke und Zeichnungen find durch beiderfeitige Unterfchrift 
als zum Vertrag gehörig anzuerkennen.

Für die Nebenausfertigung genügen das Programm, die befonderen Bedingungen, das An
gebot und die Berechnung der Wärmeverlufte.)

III. Inhalt und Ausführung der Verträge.
„Die Verbindlichkeiten, welche den Unternehmern auferlegt werden, dürfen das

jenige Maß nicht überfteigen, welches Privatperfonen fich in ähnlichen Fällen aus
zubedingen pflegen. In den Verträgen find nicht nur die Pflichten, fondern auch die 
ihnen entfprechenden Rechte der Unternehmer zu verzeichnen.“

Im einzelnen: 1) Zahlung.
1) „Die Zahlungen find unter tunlichfter Berückfichtigung der Verkehrsfitte aufs 

äußerfte zu befchleunigen.
2) Die Abnahme hat alsbald nach Fertigftellung oder Ablieferung der Leiftung 

oder Lieferung zu erfolgen.
3) Verzögert fich die Zahlung infolge der notwendigen genauen Feftftellung des 

Geleifteten oder Gelieferten, oder erftreckt fich die Ausführung über einen längeren 
Zeitraum, fo find Abfchlagszahlungen bis zu demjenigen Betrage zu leiften, den der 
abnehmende Beamte nach pflichtmäßigem Ermeffen zu vertreten vermag.

4) Wird dem Unternehmer von der Verwaltung eine Frift für die Einreichung 
der Schlußrechnung gefetzt, fo hat die Prüfung und Feftftellung der richtig befundenen 
Schlußrechnung innerhalb einer anfchließenden gleichen Frift zu erfolgen.

5) Auf Antrag der Unternehmer find Zahlungen an fie durch Vermittelung der 
Reichsbank zu leiften.«

Bei Gewährung einer Abfchlagszahlung für Arbeiten, welche wegen Befchränktheit des Bau
platzes dem Unternehmer vorläufig nicht abgenommen werden können und deshalb auf feinem 
Werkplatz lagern, ift eine Befcheinigung des Unternehmers einzufordern, daß diefe fertigen Ar
beiten Eigentum des Beftellers find. Würde der Unternehmer inzwifchen Konkurs anmelden, fo 
könnte der Konkursverwalter diefe Arbeiten ohne Rückficht auf die geleiftete Abfchlagszahlung als 
zur Maffe gehörig betrachten und ein erheblicher Zeitverluft dadurch herbeigeführt werden.

2) Sicherheitsleiftung.
1) „Die Zulaffung zum Ausfehreibungsverfahren ift von einer vorgängigen Sicher- 

heitsftellung nicht abhängig zu machen; dagegen kann in den hierzu geeigneten Fällen 
vor der Erteilung des Zufchlages die ungefäumte Sicherheitsftellung verlangt werden.

2) Die Sicherheit kann durch Bürgen oder durch Pfänder geftellt werden.
3) Bei Bemeffung der Höhe der Sicherheit und der Beftimmung darüber, ob fie 

auch während der Gewährleiftungszeit ganz oder teilweife einbehalten wird, ift über 
dasjenige Maß nicht hinauszugehen, welches geboten ift, um die Verwaltung vor Schaden 
zu bewahren.

4) Der Regel nach ift die Sicherheit nicht höher als auf 5 vH. der Vertrags- 
fumme zu bemeffen.

5) Wenn die Vertragsfumme 10000 Mark nicht erreicht oder die zu hinterlegende 
Sicherheit den Betrag von 500 Mark nicht erreichen würde, ift auf Sicherheitsleiftung 
in den Fällen zu verzichten, in denen die Unternehmer als leiftungsfähig und zuverläffig 
bekannt find.

6) Sicherheiten bis zu 1000 Mark können durch Einbehaltung von den Abfchlags
zahlungen eingezogen werden.



88

7) Zur Hinterlegung von Sparkaffenbüchern als Sicherheit dürfen nicht nur Ab
rechnungsbücher von folchen öffentlichen Sparkaffen, die behördlich zur Anlegung von 
Mündelgeld für geeignet erklärt find, fondern auch Abrechnungsbücher von anderen 
öffentlichen und Privatfparkaffen, Banken, Kreditgenoffenfchaften und fonftigen privaten 
Anftalten angenommen werden. Bei der Sicherheitsbeftellung durch Abrechnungsbücher 
der letztgedachten Art ift jedoch zugleich der Nachweis zu erbringen, daß die betreffenden 
Anftalten nach ihren finanziellen Grundlagen und organifatorifchen Einrichtungen aus
reichende Sicherheit bieten.

8) Der Bürge hat. einen Bürgfchein nach dem Mufter der Anlage 2") auszuftellen.
9) Der Unternehmer, der in das Reichs- oder Staatsfchuldbuch eingetragene Forde

rungen, Depotfcheine der Reichsbank oder der Königl. Seehandlung (Preuß. Staatsbank), 
oder aber Sparkaffenbücher zum Pfände beftellt, hat eine Verpfändungsurkunde aus
zuftellen. Diefe foll bei Forderungen, die in das Reichsfchuldbuch oder in das preuß. 
Staatsfchuldbuch eingetragen find, den Wortlaut der Anlage 22"), bei Verpfändung von 
Depotfcheinen der Reichsbank oder der Königl. Seehandlung (Preuß. Staatsbank) und 
von Sparkaffenbüchern den Wortlaut der Anlage 329) haben.

io) Der Verpfänder von Depotfcheinen der Reichsbank oder der Königl. Seehand
lung (Preuß. Staatsbank) hat außerdem eine Erklärung nach Anlage 529) in doppelter 
Ausfertigung beizubringen. Die Erklärungen find, nachdem unter die erfte Ausfertigung 
das darunter Behende Erfuchen gefetzt ift, an die Reichsbank oder die Seehandlung 
zu fenden, welche die zweite Ausfertigung mit der entfprechenden Erklärung zurück- 
fendet.

u) Bei Verpfändung von Sparkaffenguthaben hat der Verpfänder nachzu weifen, 
daß er dem Drittfchuldner (der Sparkaffenverwaltung) die Verpfändung angezeigt hat. 
Bei Verpfändung von in das Reichs- oder Staatsfchuldbuch eingetragenen Forderungen 
ift von ihm der Nachweis zu erbringen, daß die Verpfändung in das Schuldbuch ein
getragen ift.

12) Die Zinsfcheine der Wertpapiere für denjenigen Zeitraum, während deffen 
vorausfichtlich die Leiftung oder Lieferung noch in der Ausführung begriffen fein wird, 
können in den geeigneten Fällen den Unternehmern belaffen werden.

13) Die Rückgabe der Pfänder hat, nachdem die Verpflichtungen, zu deren Siche
rung Cie gedient haben, erfüllt find, ohne Verzug zu erfolgen."

3) Mehr- und Minderaufträge.
«Von dem Vorbehalt einer einfeitigen Vermehrung oder Verminderung der ver

dungenen Lieferungen oder Leiftungen unter Beibehaltung der bedungenen Preis- 
Einheitsfätze ift Abftand zu nehmen."

Früher war es, in Preußen wenigftens, dem Bauleitenden geftattet, nachdem 90 °/0 der Liefe
rung erfolgt waren, auf den Reft derfelben zu verzichten. Ebenfo war derfelbe berechtigt, nach 
Vollendung der Lieferung noch io°/0 mehr zu gleichem Preife zu beanfpruchen. Beides fällt 
jetzt fort.

4) Vertragsftrafen.
1) »Vertragsftrafen find nur auszubedingen, wenn ein erhebliches Intereffe an der 

rechtzeitigen Vertragserfüllung befteht.
2) Die Höhe der Vertragsftrafen ift in angemeffenen Grenzen zu halten, zumal 

fie bei Überfchreitung diefer Grenzen nach den gefetzlichen Beftimmungen auf Antrag 
des Schuldners durch Urteil auf einen verhältnismäßigen Betrag herabgefetzt werden 
können.

Über den Wortlaut der Anlage 2, 3, 4 u. 5 flehe: Zentralbi. d. Bauverw. 1906. S. 57 u. 58.
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3) Von der Vereinbarung folcher Strafen ift ganz abzufehen, wenn der Ver- 
dingungsgegenftand vorkommendenfalls ohne weiteres in der bedungenen Menge und 
Güte anderweit zu befchaffen ift.“

Jeder verftändige Baumeifter wird nur feiten, bei fehr böswilligen Unternehmern, in die 
Lage kommen, von dem Rechte des Einziehens einer Vertragsftrafe Gebrauch zu machen. 
Wird es bei den Unternehmern bekannt, daß dies feitens eines Bauleitenden häufig und mit 
ftrenger Rückfichtslofigkeit gefchieht, fo kann der Fall (wie bei einem in Berlin ausgeführten, fehr 
bedeutenden Bau) eintreten, daß fich

1) ein großer Teil von tüchtigen Unternehmern überhaupt nicht mehr an den Wettbewerben 
beteiligt;

2) daß die fich beteiligenden Unternehmer ihre Preife fo hoch ftellen, daß ihnen auch noch 
ein Gewinn gefiebert ift, wenn fie felbft eine hohe Vertragsftrafe zahlen müßten;

3) daß fie die ihnen in Ausficht ftehende Vertragsftrafe durch Verzögerung der Ab
lieferung der fertigen Arbeiten fo hoch anwachfen laffen, daß von ihrer vollftändigen Einziehung 
überhaupt keine Rede fein kann; hierdurch erwächft dem Bau alfo nur ein fehr unnötiger Zeit- 
verluft.

5) Überwachung der Ausführung.
»Die Koften der Überwachung und der Abnahme der Leiftungen oder Liefe

rungen find von der Verwaltung zu tragen, foweit in den Vertragsbedingungen nichts 
anderes beftimmt ift."

6) Meinungsverfchiedenheiten.
1) „Bei der Vergebung von Lieferungen ift es nicht zuläffig, daß die vertrag- 

fchließende Behörde fich die alleinige Entfcheidung über die vertragsmäßige Befchaffen- 
heit des gelieferten Gegenftandes mit Ausfchluß der Anrufung eines Schiedsgerichts ver
traglich vorbehält.

2) Bei allen Streitigkeiten über die durch Verträge über Lieferungen und 
Leiftungen begründeten Rechte und Pflichten hat zunächft die vertragfchließende Be
hörde eine förmliche Entscheidung zu treffen und dem Unternehmer zuzuftellen. Der 
Entscheidung der Behörde foll tunlichft eine mündliche Erörterung mit dem Unter
nehmer vorausgehen. Der Unternehmer ift in der behördlichen Entfcheidung auf die 
in den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Beantragung der fchiedsrichterlichen 
Entfcheidung feftgefetzte Frift und den mit deren Ablauf verbundenen Rechtsnachteil 
ausdrücklich hinzuweifen. Erft gegen die Entfcheidung der Behörde kann das Schieds
gericht angerufen werden.

3) Soweit erforderlich, find Beftimmungen über die Bildung eines Schiedsgerichts 
in die befonderen Vertragsbedingungen aufzunehmen.

4) Falls es als vorteilhaft erkannt werden follte, von vornherein einen dritten 
Schiedsrichter als Obmann zuzuziehen, fo ift den Vertragsbedingungen folgende Faffung 
zu geben:

„Das Schiedsgericht wird in der Weife gebildet, daß die beiden gewählten Schieds
richter vor Eintritt in die Verhandlung einen Obmann wählen. Findet über die 
Perfon des letzteren keine Einigung ftatt, fo wird er von dem Leiter derjenigen be
nachbarten Provinzialbehöde desfelben Verwaltungszweigs ernannt, deren Sitz dem 
Sitze der vertragfchließenden Behörde am nächften belegen ift."

5) Je nach Art und Umfang der Leiftungen und Lieferungen kann die Ent
fcheidung ftreitiger Fälle Einzelfchiedsrichtern übertragen werden. Gegebenenfalls würde 
die betreffende Beftimmung der Vertragsbedingungen dahin zu lauten haben,

daß das Schiedsgericht durch einen Schiedsrichter gebildet wird, welcher mangels 
Einigung unter den Parteien von dem Leiter derjenigen benachbarten Provinzialbe
hörde desfelben Verwaltungszweigs zu ernennen ift, deren Sitz dem Sitz der 
vertragfchließenden Behörde am nächften liegt.
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6) Für Streitigkeiten, die fich auf ein verwickeltes Vertragsverhältnis oder vorwiegend 
auf Rechtsfragen beziehen, ift von der zur Wahl oder Ernennung eines Schiedsrichters 
berufenen Behörde daran feftzuhalten, daß bei Schiedsgerichten mit nur einem Schieds
richter diefer Schiedsrichter, bei Schiedsgerichten mit zwei Schiedsrichtern mindeftens 
der eine Schiedsrichter und bei Schiedsgerichten mit drei Schiedsrichtern jedenfalls der 
Obmann die Befähigung zum Richteramte befitzen und im unmittelbaren oder mittel
baren Staatsdienfte, oder im Dienft einer deutfchen Eifenbahnverwaltung angeftellt 
fein muß.“

7) Koften des Vertragsabfchluffes.
1) „Zu den Koften, die von dem Unternehmer nach dem Vertrage zur Hälfte mit

getragen werden, gehören nur diejenigen Gebühren und Auslagen, welche durch etwaige 
notarielle oder gerichtliche Aufnahme des Vertrages entftehen.

2) Bezüglich der Übernahme von Stempelkoften auf die Verwaltung find die 
gefetzlichen Vorfchriften maßgebend."

Die Feftfetzung des erforderlichen Stempels bleibt der vorgefetzten Behörde vorbehalten. 
Dagegen haben die Lokalbaubeamten dem Vertrage eine begründete und prüfungsfähige Berech
nung des ftempelpflichtigen Materialwertes beizufügen. Bei Türen kommt alfo z. B. nicht nur 
das hierzu verwendete Holz, bei Schlöffern und fonftigen Befchlägen das dazu nötige Metall als 
Material in Betracht, fondern es ift der Wert der Türen, wie fie fertig vom Schreiner in den Neu
bau geschafft werden, ebenfo der Wert der fertigen Schlöffer und Befchläge zu ermitteln. Von 
den vom Schreiner oder Schlöffer abgegebenen Preifen kommen alfo nur die Koften des Einfetzens 
und Befeftigens der Türen an Ort und Stelle, fowie das Anbringen der Schlöffer und Befchläge 
in Abzug.

Im Vertrage muß daher angegeben werden, wieviel von dem bedungenen Preife einerfeits 
als Preis der beweglichen Qegenftände in dem bezeichneten Zuftande und andererfeits als Ver
gütung für die alsdann noch mit denfelben im Gebäude auszuführende Arbeit anzufehen ift. 
Fehlt es an einer folchen Angabe, fo wird der Lieferungsftempel nach dem bedungenen Gefamt- 
preife verwendet, wie auch bei beweglichen Sachen, die fix und fertig nach dem Neubau geliefert 
werden, wie z. B. alle Möbel, die Gefamtfumme des Vertrages ftempelpflichtig ift. (Siehe im 
übrigen die Verfügung vom 12. Februar igoo, S. 86).

Nur das Hauptexemplar erhält den hohen Vertragsftempel; beim Nebenexemplar genügt ein 
folcher im Werte von 1,50 Mark.

Unter den Koften des Vertragsabfchluffes find nicht die der Staatsverwaltung zur Laft 
fallenden Koften für die Reinfchrift des Vertrages, fowie für die demfelben beizugebenden Be
dingungen, Zeichnungen und fonftigen Schriftftücke, fondern nur folche zu verftehen, welche 
durch etwaige notarielle oder gerichtliche Ausfertigung des Vertrages fowie an baren Auslagen, 
Reifekoften, Koften für die Anfertigung nicht gewöhnlicher Zeichnungen, Modelle ufw. entftehen.

8) Zeugniffe für die Unternehmer.
1) „Offene Zeugniffe über Leiftungsfähigkeit dürfen Unternehmern nicht erteilt 

werden, dagegen find ihnen auf Antrag von den bauleitenden Behörden Befcheinigungen 
über Ort und Zeit der ausgeführten Leiftungen und Lieferungen und über die Be
währung der gelieferten Bauftoffe auszuftellen.

2) Die bauleitenden Behörden haben anderen ausfehreibenden Behörden die von 
ihnen gewünfehte Auskunft fchleunigft und erfchöpfend zu erteilen."

9) Rechnungslegung.
1) „Bei vertraglichen Leiftungen und Lieferungen ift in der Schlußrechnung zu 

vermerken, ob dem Vertragsabfchluß ein öffentliches oder engeres Ausfehreibungs
verfahren vorangegangen und ob der Unternehmer Mindeftfordernder gewefen ift.

2) Soweit Leiftungen und Lieferungen im Werte von mehr als 3000 Mark frei
händig oder auf Grund eines engeren Ausfehreibungsverfahrens vergeben find, ift zur 
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Schlußrechnung anzugeben, aus welchen Gründen von jeder Ausfehreibung oder von 
einer öffentlichen Ausfehreibung abgefehen ift. Außerdem bedarf es in diefen Fällen 
einer Begründung bei der Zufchlagerteilung an Nichtmindeftfordernde.

3) Die Angaben zu 2) find in einer befonderen Anlage dem Rechnungsbelage 
beizufügen. “

Vertragsmufter.
Hier mag der Text eines Vertragsfchemas folgen, welches, einen Druckbogen 

einnehmend, gewöhnlich als Umfchlag für die Anlagen benutzt wird.

(Haupt-)Exemplar.

Zwifchen dem Vorftand des König], Hochbauamts............................namens und vorbehaltlich
der Genehmigung de........... die preußifche..............Verwaltung vertretenden Königl.........................  
einerfeits und dem.............................anderfeits ift der nachftehende Vertrag abgefchloffen worden.

(Bei Gemeindebauten muß hinter dem Worte „ift" eingetchaltet werden: „mit Ermächtigung 
des Schul- (Kirchen-) und Gemeindevorftandes.")

83. 
Beifpiel 

eines 
Vertrages.

D
§ 1.

übernimmt die

§ 2.
Die Ausführung der Arbeiten und Lieferungen liegen (fofern es fich um Vergebung der 

Herfteilung oder Veränderung von Bauwerken [einfchl. der Erdarbeiten] oder um fonftige Werk
verdingungen handelt) die angehefteten, von beiden Teilen unterfchriebenen allgemeinen Vertrags
bedingungen für die Ausführung von Hochbauten vom (17. Januar 1900), (fofern es fich um die 
Lieferung von beweglichen Sachen handelt) die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausfüh
rung von Leiftungen und Lieferungen vom (17. Januar 1900) — fowie die befonderen Vertrags
bedingungen nebft den zugehörigen technifchen Vorfchriften zugrunde. Für die Ausführung maß
gebend find ferner die auf den Gegenftand bezüglichen................... Blatt Zeichnungen, welche als
zu diefem Vertrage gehörige Anlagen von beiden Teilen durch Unterfchrift anerkannt find.

§ 3-
Die Preife, welche der Unternehmer für die einzelnen Arbeiten und Lieferungen zu em

pfangen hat, ergeben fich aus dem angehefteten Verdingungsanfchlage vom............................... , der
mit der Summe von.....................................abfchließt.

Die Höhe der dem Unternehmer im ganzen nach beendeter Ausführung zuftehenden Ver
gütung wird nach den wirklichen Leiftungen und Lieferungen unter Zugrundelegung der im Ver
dingungsanfchlage oder in fonftiger Weife vereinbarten Einzelpreife berechnet.

§ 4-
Der Wert der zur Verwendung gelangenden Bauftoffe in dem Zuftande, in dem fie mit 

dem Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden, beträgt........... Mark. Der 
Wert der auf der Bauftelle auszuführenden Arbeiten beträgt........... Mark.

§ 5-
Diefer Vertrag ift zweifach ausgefertigt und von beiden Teilen eigenhändig unterfchrieben 

worden.
..........................   den ..........................

Der Bauleitende. Der Unternehmer.

Bei Gemeindebauten ift an diefer Stelle folgender Vermerk zu machen:
Mit vorftehendem Vertrage erklären wir uns unter ausdrücklicher Anerkennung unterer Ver

pflichtung zur unentgeltlichen Leiftung der Hand- und Spanndienfte einverftanden.

........................  den............................
(Unterfchrift der die Schul- [Kirchen-, politifche] Gemeinde vertretenden Perfonen.)
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Vorrtehender Vertrag wird hiermit genehmigt.
Gemäß den Bedingungen hat der Unternehmer ein Pfand von..............................   . Mark,

in Worten....................................Mark, beftellt (zu beftellen, das von den Abfchlagszahlungen ein
behalten werden foll).

Der Vertragsftempel, und zwar:
1) zu der Hauptausfertigung:

a) der allgemeine Vertragsftempel mit ............Mark . . . Pfg.
b) der Stempel von dem in § 4 angegebenen Bauftoffwerte von

........... Mark mit % <% =........... Mark . , . Pfg.

zurammen............Mark . . . Pfg.
2) zu der Nebenausfertigung mit............Mark . . . Pfg. find verwendet. 

..........den.......................
(Die Behörde.)

Wird mit einer kaufmännifchen Firma ein Vertrag gefchloffen, fo muß derfelbe am Eingang 
etwa folgende Faffung erhalten:

Zwifchen dem... ........... einerfeits und der unter Nr.... im.................................ein
getragenen Firma...................................... .. welche nach dem beigefügten, in beglaubigter Abfchrift
aus dem Firmenregifter angefertigten Auszuge vom.............................. durch den................................
vertreten wird, anderfeits ift der nachftehende Vertrag vorbehaltlich der Genehmigung der 
...................... abgefchloffen worden.

4. Kapitel.

Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen.
§ 1. Perfönliche Tüchtigkeit und Leiftungsfähigkeit der Bewerber. 

Bewerbung Bei der Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen hat niemand Ausficht, als 
um Arbeiten Unternehmer angenommen zu werden, der nicht für ihre tüchtige und pünktliche Aus- 
Lieferungen Führung die erforderliche Sicherheit bietet.

§ 2. Einficht und Bezug der Verdingungsunterlagen.
Verdingungsanfehläge, Zeichnungen, Bedingungen ufw. find an den in der Aus

fehreibung bezeichneten Stellen einzufehen. Vervielfältigungen werden auf Erfuchen 
gegen Erftattung der Selbftkoften verabfolgt, foweit fie vorrätig find, oder durch die 
verfügbaren Hilfskräfte neu angefertigt werden können. Der Name des Bewerbers, an 
den die Verdingungsunterlagen verabfolgt find, wird nicht bekannt gegeben.

§ 3. Form und Inhalt der Angebote.
1) Die Angebote find unter Benutzung der etwa vorgefchriebenen Vordrucke, von 

den Bewerbern unterfchrieben, mit der in der Ausfehreibung geforderten Überfchrift 
verfehen, verfchloffen, porto- und beftellgeldfrei bis zu dem angegebenen Zeitpunkte 
einzureichen.

2) Die Angebote müffen enthalten:
a) die ausdrückliche Erklärung, daß der Bewerber fich den Bedingungen, die 

der Ausfehreibung zugrunde gelegt find, unterwirft;
b) die Angabe der geforderten Preife nach Reichswährung, und zwar fowohl 

der Preife für die Einheiten als auch der Gefamtforderung in Zahlen und 
Buchftaben; ftimmt die Angabe der Einheitspreife in Zahlen mit der in 
Buchftaben nicht überein, fo foll die Angabe in Buchftaben maßgebend 
fein; die Gefamtforderung wird aus den Einheitspreifen rechnerifch feftgeftellt;

c) die genaue Bezeichnung und Adreffe des Bewerbers;
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d) von gemeinfchaftlich bietenden Perfonen die Erklärung, daß fie fich für 
das Angebot als Gefamtfchuldner verbindlich machen, fowie die Bezeichnung 
eines zur Gefchäftsführung und zur Empfangnahme der Zahlungen Bevoll
mächtigten; letzteres Erfordernis gilt auch für die Gebote von Gefellfchaften 
und juriftifchen Perfonen;

e) nähere Angaben über die Bezeichnung der etwa mit eingereichten Proben. Die 
Proben felbft müffen ebenfalls vor der Verhandlung zur Eröffnung der An
gebote eingefandt und derart bezeichnet fein, daß fich ohne weiteres er
kennen läßt, zu welchem Angebot fie gehören;

f) die etwa vorgefchriebenen Angaben über die Bezugsquellen der Waren und 
die zu deren Herftellung verwendeten Roh- und Hilfsftoffe.

3) Angebote, die diefen Vorfchriften nicht entfprechen, insbefondere folche, die 
bezüglich des Gegenftandes von der Ausfehreibung felbft abweichen oder das Gebot an 
Sonderbedingungen knüpfen, haben keine Ausficht auf Berückfichtigung.

§ 4. Wirkung des Angebots.
1) Die Bewerber bleiben von dem Eintreffen des Angebots bei der ausfehreibenden 

Behörde bis zum Ablauf der feftgefetzten Zufchlagsfrift an ihre Angebote gebunden.
2) Die Bewerber unterwerfen fich mit Abgabe des Angebots wegen aller für fie 

daraus entftehenden Rechte und Verbindlichkeiten der Zuftändigkeit der Gerichte des 
Ortes, an dem die ausfehreibende Behörde ihren Sitz hat.

§ 5. Erteilung des Zufchlags.
1) Der Zufchlag wird von dem mit der Ausfehreibung beauftragten Beamten oder 

von der ausfehreibenden Behörde oder von einer diefer übergeoidncten Behörde ent
weder in der von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden V< 1 handln ngs- 
Niederfchrift oder durch befondere fchriftliche Mitteilung erteilt.

2) Letzterenfalls ift der Zufchlag mit bindender Kraft erfolgt, wenn die Benach
richtigung hiervon innerhalb der Zufchlagsfrift als Depefche oder Biief dem Tele
graphen- oder Poftamt zur Beförderung an die in dem Angebot bezeichnete Adrette 
übergeben worden ift.

3) Diejenigen Bewerber, die den Zufchlag nicht erhalten, werden benachrichtigt, 
und zwar erfolgt die Nachricht als portopflichtige Dienftfache. Proben werden im Falle 
der Ablehnung des Angebots nur dann zurückgegeben, wenn dies in dem Angebot
fehreiben ausdrücklich verlangt oder ein dahingehender Antrag innerhalb vier Wochen 
nach Eröffnung der Angebote geftellt wird, vorausgefetzt, daß die Proben bei den Prü
fungen nicht verbraucht find. Die-Rückfendung erfolgt alsdann auf Koften des be
treffenden Bewerbers. Eine Rückgabe findet im Falle der Annahme des Angebots in 
der Regel nicht ftatt; wertvolle Proben können jedoch auf die zu liefernde Menge an
gerechnet, oder, foweit angängig, nach beendeter Lieferung dem Unternehmer auf feine 
Koften wieder zugeftellt werden.

4) Eingereichte Entwürfe werden geheim gehalten und auf Verlangen zurückgegeben.
5) Den Empfang des Zufchlagsfchreibens hat der Unternehmer umgehend fchrift- 

lich zu beftätigen.
§ 6. Beurkundung des Vertrages.

1) Der Bewerber, der den Zufchlag erhält, ift verpflichtet, auf Erfordern über den 
durch die Erteilung des Zufchlages zuftande gekommenen Vertrag eine fchriftliche Ur
kunde zu vollziehen.
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2) Sofern die Unterfchrift des Bewerbers der Behörde nicht bekannt ift, bleibt Vor
behalten, ihre Beglaubigung zu verlangen.

3) Die der Ausfehreibung zugrunde liegenden Verdingungsanfehläge, Zeichnungen, 
Bedingungen ufw., welche bereits durch das Angebot anerkannt find, hat der Bewerber 
bei Abfchluß des Vertrages mit zu unterzeichnen.

§ 7. Sicherheitsleiftung.
Innerhalb 14 Tage nach der Erteilung des Zufchlags hat der Unternehmer die vor- 

gefchriebene Sicherheit zu beftellen, widrigenfalls die Behörde befugt ift, von dem Ver
trage zurückzutreten und Schadenerfatz zu beanfpruchen.

§ 8. Koften der Ausfehreibung.
Zu den durch die Ausfehreibung felbft entftehenden Koften hat der Unternehmer 

nicht beizutragen.

5. Kapitel.

Allgemeine Vertragsbedingungen.
Allgemeine ^ie allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten
Vertrags- haben in Preußen folgenden Wortlaut:

bedingungen
AuX'ung § *• Gegenftand des Vertrages.

von 1) „Den Gegenftand des Unternehmens bildet die Herfteilung der im Vertrage
Hochbauten, bczoiehncten Bauwerke. Im einzelnen beftimmt fich Art und Umfang der dem Unter

nehmer obliegenden Leiftungen nach den Verdingungsanfehlägen, deu zugehörigen 
Zeichnungen und fonftigen als zum Vertrage gehörig bezeichneten Unterlagen. Die 
in den Verdingungsanfehlägen angenommenen Vorderfätze unterliegen jedoch denjenigen 
näheren Feftftellungen, welche — ohne wefentliche Änderung der dem Vertrage zu
grunde gelegten Bauentwürfe — bei der Ausführung der betreffenden Bauwerke 
fich ergeben.

2) Abänderungen der Bauentwürfe anzuordnen, bleibt der Verwaltung Vorbehalten. 
Leiftungen, welche in den Bauentwürfen nicht vorgefehen find, können dem 

Unternehmer nur mit feiner Zuftimmung übertragen werden.

§ 2. Berechnung der Vergütung.
1) Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen Ar

beiten oder Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmäßigen Einheitspreife berechnet.
2) Die Vergütung für Tagelohnarbeiten erfolgt nach den vertragsmäßig verein

barten Lohnfätzen.

§ 3. Ausfchluß einer befonderen Vergütung für Nebenleiftungen.
1) Infoweit dafür nicht befondere Preisanfätze vorgefehen oder befondere Beftim

mungen getroffen find, umfaffen die vereinbarten Preife und Tagelohnfätze zugleich die 
Vergütung für die zur planmäßigen Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen und zur 
Erfüllung des Vertrages gehörenden Nebenleiftungen aller Art, insbefondere auch für das 
Vorhalten von Werkzeug, Geräten und Rüftungen, für die Herftellung oder Unterhaltung 
von Zufuhrwegen und die Heranschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen 
Materialien von den auf der Bauftelle befindlichen Lagerplätzen nach der Verwendungs- 
ftelle am Bau.
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2) Auch die Qeftellung der zu den Abfteckungen, Höhenmeffungen und Abnahme- 
vermeffungen, fowie zu Güteprüfungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte liegt dem 
Unternehmer ob, ohne daß ihm eine befondere Entfchädigung hierfür gewährt wird.

3) Etwaige Patentgebühren trägt der Unternehmer. Er hat die Verwaltung gegen 
Patentanfprüche Dritter zu vertreten.

§ 4. Mehrarbeiten oder -Lieferungen.
1) Ohne ausdrückliche fchriftliche Anordnung oder Genehmigung der Verwaltung 

darf der Unternehmer keinerlei vom Vertrage abweichende oder im Verdingungsanfchlage 
nicht vorgefehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen.

2) Diefem Verbot zuwider einfeitig von dem Unternehmer bewirkte Arbeiten oder 
Lieferungen ift die Verwaltung befugt, auf deffen Gefahr und Koften wieder befeitigen 
zu laffen; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei Vergütung für derartige Ar
beiten und Lieferungen zu beanfpruchen, fondern muß auch für allen Schaden auf
kommen, welcher etwa durch die Abweichungen vom Vertrage für die Staatskaffe 
entftanden ift.

§ 5. Minderarbeiten oder Minderlieferungen.
Bleiben die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen zufolge der von der Ver

waltung getroffenen Anordnungen unter der im Vertrage feftverdungenen Menge zurück, 
fo hat der Unternehmer Anfpruch auf den Erfatz des ihm nachweislich hieraus ent- 
ftandenen wirklichen Schadens.

§ 6. Beginn, Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen.
1) Der Beginn, die Fortfetzung und Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen 

haben innerhalb der in den befonderen Bedingungen feftgefetzten Friften zu erfolgen.
2) Ift im Vertrage über den Beginn der Arbeiten oder Lieferungen eine Verein

barung nicht enthalten, fo hat der Unternehmer fpäteftens 14 Tage nach fchriftlicher 
Aufforderung fettens der Verwaltung zu beginnen.

3) Die Arbeit oder Lieferung muß im Verhältnis zu den bedungenen Vollendungs- 
friften fortgefetzt angemeffen gefördert werden. (§ 12.)

4) Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Geräte, fowie die Vorräte an 
Materialien müffen allezeit den übernommenen Arbeiten oder Lieferungen entfprechen.

§ 7. Vertragsftrafe.
1) Die Berechtigung der Verwaltung, eine Vertragsftrafe von dem Guthaben des 

Unternehmers einzuhatten, richtet sich nach §§ 33g bis 341 des B. G. B.
2) Die Vertragsftrafe gilt als erlassen, wenn die Verwaltung verfpätete oder un

genügende Arbeiten oder Lieferungen vorbehaltlos angenommen hat.
3) Für die Berechnung einer Vertragsftrafe bei Arbeiten oder Lieferungen ist der 

Zeitpunkt maßgebend, zu welchem die Arbeit nach dem Vertrage fertiggeftellt oder die 
Anlieferung an dem im Vertrage bezeichneten Anlieferungsorte ftattfinden follte.

4) Eine tageweife zu berechnende Vertragsftrafe für verfpätete Ausführung von 
Arbeiten oder Lieferungen bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonn
tage und allgemeinen Feiertage außer Anfatz-

§ 8. Behinderungen der Bauausführung.
1) Glaubt der Unternehmer fich in der ordnungsmäßigen Fortführung der über

nommenen Arbeiten oder Lieferungen durch Anordnungen der Verwaltung, durch höhere 
Gewalt oder durch das nicht gehörige Fortfehreiten der Arbeiten oder Lieferungen
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anderer Unternehmer behindert, fo hat er der Verwaltung hiervon fofort Anzeige zu 
erftatten.

2) Unterläßt der Unternehmer diefe Anzeige, fo fteht ihm ein Anfpruch auf Be- 
rückfichtigung der angeblich hindernden Umftände nicht zu.

3) Der Verwaltung bleibt es vorbehalten, falls die bezüzlichen Befchwerden des 
Unternehmers für begründet zu erachten find, eine angemeffene Verlängerung der im 
Vertrage feftgefetzten Vollendungsfriften — längftens bis zur Dauer der betreffenden 
Arbeitshinderung — zu bewilligen.

4) Nach Beteiligung der Hinderungen find die Arbeiten ohne weitere Aufforderung 
ungefäumt wieder aufzunehmen.

§ g. Unterbrechung der Bauausführung.
1) Für die bei Eintritt einer Unterbrechung oder gänzlichen Einftellung der Aus

führung bereits geleifteten Arbeiten oder Lieferungen erhält der Unternehmer die den 
vertragsmäßig bedungenen Preifen entfprechende Vergütung. Ift für verfchiedenwertige 
Arbeiten und Lieferungen ein nach dem Durchfchnitt bemeffener Einheitspreis verein
bart, fo ift unter Berückfichtigung des höheren oder geringeren Wertes der aus
geführten Arbeiten oder Lieferungen gegenüber den noch rückftändigen ein von dem 
verabredeten Durchfchnittspreife entfprechend abweichender neuer Einheitspreis für das 
Qeleiftete befonders zu ermitteln und danach die zu gewährende Vergütung zu berechnen.

2) Außerdem kann der Unternehmer den Erfatz des ihm nachweislich entftandenen 
wirklichen Schadens beanfpruchen, wenn die die Fortfetzung der Arbeiten oder Liefe
rungen hindernden Umftände entweder von der Verwaltung verfchuldet find, oder 
— infoweit zufällige, von dem Willen der Verwaltung unabhängige Umftände in Frage 
ftehen, — fich auf feiten der Verwaltung zugetragen haben.

3) Eine Entfchädigung für entgangenen Gewinn kann in keinem Falle beanfprucht 
werden.

4) In gleicher Weife ift der Unternehmer zum Schadenersatz verpflichtet, wenn 
die die Unterbrechung veranlaffenden Umftände von ihm verfchuldet find oder auf 
feiner Seite fich zugetragen haben. (§ 13.)

5) Ist die Unterbrechung durch Naturereigniffe herbeigeführt worden, fo kann 
der Unternehmer einen Schadenerfatz nicht beanfpruchen.

6) Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als 6 Monate, fo fteht 
beiden Teilen der Rücktritt vom Vertrage frei. Die Rücktrittserklärung muß fchriftlich 
und fpäteftens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem anderen Teile zugeftellt 
werden; andernfalls bleibt — unbefchadet der inzwifchen etwa erwachfenen Anfprüche 
auf Schadenerfatz oder Vertragsftrafe — der Vertrag mit der Maßgabe in Kraft, daß 
die darin ausbedungene Vollendungsfrift um die Dauer der Unterbrechung ver
längert wird.

§ 10. Güte der Arbeiten und Lieferungen.
1) Die Arbeiten oder Lieferungen müffen den beften Regeln der Technik und 

den befonderen Beftimmungen des Vertrages entfprechen.
2) Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter befchäftigt werden.
3) Arbeiten, welche die Verwaltung den gedachten Bedingungen nicht entfprechend 

findet, find fofort und unter Ausfchluß der Anrufung eines Schiedsgerichtes zu befeitigen 
und durch untadelhafte zu erfetzen. Für hierbei entftehende Verlufte an Materialien 
hat der Unternehmer die Staatskaffe fchadlos zu halten.

4) Arbeiter, welche nach dem Urteil der Verwaltung untüchtig find, müffen auf 
Verlangen entlaffen und durch tüchtige erfetzt werden.
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5) Materialien, welche dem Vertrage nicht entfprechen, find auf Anordnung der 
Verwaltung innerhalb einer zu beftimmenden Frift von der Bauftelle zu entfernen, 
widrigenfalls fie auf Koften und für Rechnung des Unternehmers beliebig veräußert wer
den können.

6) Behufs Überwachung der Ausführung der Arbeiten, fowie zur Vornahme von 
Materialprüfungen fteht dem Beauftragten der Verwaltung jederzeit während der Arbeits- 
ftunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkftätten frei, in welchen zu dem Unter
nehmen gehörige Gegenftände angefertigt werden.

7) Auf Verlangen hat der Unternehmer den Beginn der Herftellungsarbeiten recht
zeitig der Verwaltung anzuzeigen.

8) Entftehen zwifchen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungsverfchieden- 
heiten über die Zuverläffigkeit der bei Prüfung der Materialien angewendeten Maschinen 
oder Unterfuchungsarten, fo kann der Unternehmer eine weitere Prüfung feitens des 
Königlichen Materialprüfungsamts in Groß-Lichterfelde verlangen, deren Feftfetzungen 
endgültig entfcheidend find. Die hierbei entftehenden Koften trägt der unter
liegende Teil.

§ n. Erfüllung der dem Unternehmer Handwerkern und Arbeitern 
gegenüber obliegenden Verbindlichkeiten.

i) Der Unternehmer hat der Verwaltung über die mit Handwerkern und Arbeitern 
wegen der Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen abgefchloffenen Verträge und 
deren Erfüllung jederzeit auf Erfordern Auskunft zu erteilen. Die Verwaltung kann die 
Leiftung einer Abfchlagszahlung oder der Schlußzahlung verweigern, bis eine ihr ge
nügende Auskunft vorliegt.

2) Sollte der Unternehmer die ihm aus den Verträgen mit feinen Handwerkern 
und Arbeitern obliegenden Verpflichtungen nicht oder nicht pünktlich erfüllen, fo bleibt 
der Verwaltung das Recht vorbehalten, die von dem Unternehmer gefchuldeten Beträge 
für deffen Rechnung aus feinem Guthaben oder der geftellten Sicherheit unmittelbar 
an die Berechtigten zu zahlen. Der Unternehmer hat die hierzu erforderlichen Lohn
liften und fonftigen Unterlagen der Verwaltung zur Verfügung zu ftellen, auf Erfordern 
auch eine Erklärung abzugeben, ob und inwieweit er die Anfprüche der Handwerker 
und Arbeiter als begründet anerkennt. Geht die Erklärung nicht in der beftimmten 
Frift ein, fo kann der Unternehmer Einwendungen gegen die Anfprüche der Verwal
tung gegenüber nicht geltend machen.

§ 12. Friften für die Befeitigung von Mängeln.
Wenn a) die Arbeiten oder Lieferungen des Unternehmers untüchtig find, oder
b) die Arbeiten oder Lieferungen nach Maßgabe der verlaufenen Zeit nicht ge

nügend gefördert find, oder
c) der Unternehmer den von der Verwaltung gemäß § u getroffenen Anord

nungen nicht nachkommt,
fo ift er zur Befeitigung der vorliegenden Mängel oder zur Befolgung der ge

troffenen Anordnungen unter Bewilligung einer angemeffenen Frift aufzufordern. Die 
Friftbeftimmung erfolgt unbefchadet der der Verwaltung fchon vor Ablauf der Frift 
zuftehenden Rechte, insbefondere des Rechtes auf Einziehung verwirkter Vertrags- 
ftrafen. (§ 7.)

§ 13. Entziehung der Arbeiten oder Lieferungen.
1) Kommt der Unternehmer innerhalb der Frift den Anordnungen der Verwal

tung nicht nach, handelt er den ihm durch § 10, Abfatz 3 und 5 auferlegten Ver-
Handbuch der Architektur. I. 5. (». Aufl.) 7 
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pflichtungen zuwider oder wird die Sicherheitsleiftung (§ 26) nicht fpäteftens 14 Tage 
nach Aufforderung bewirkt, fo ift die Verwaltung berechtigt, nach ihrer Wahl entweder

a) gänzlich vom Vertrage zurückzutreten und Schadenerfatz wegen Nicht
erfüllung zu verlangen, oder

b) dem Unternehmer die weitere Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen 
ganz oder teilweife zu entziehen und Schadenerfatz wegen nicht genügender 
oder verfpäteter Erfüllung zu verlangen, oder

c) auf der Erfüllung der dem Unternehmer obliegenden Verplichtungen vor
behaltlich aller Schadenerfatzanfprüche zu beftehen.

Entfcheidet fie fich gemäß a und b, fo teilt fie dies dem Unternehmer mittels 
eingefchriebenen Briefes mit Erfolgt keine Mitteilung, fo ift anzunehmen, daß fie fich 
gemäß c entfchieden habe.

2) Werden dem Unternehmer die Arbeiten oder Lieferungen ganz oder teilweife 
entzogen, fo kann die Verwaltung, unbefchadet ihrer Schadenserfatzanfprüche, den noch 
nicht vollendeten Teil auf feine Koften ausführen laffen oder felbft für feine Rechnung 
ausführen.

3) Auf die Berechnung der für die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen dem 
Unternehmer zuftehenden Vergütung und den Umfang feiner Verpflichtung zum Schaden
erfatz finden die Beftimmungen in § 9 entfprechende Anwendung.

4) Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung 
mitgeteilt.

5) Abfchlagszahhingen (§ 22) können im Falle der Arbeitsentziehung dem Unter
nehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden, welcher für ihn als ficheres 
Guthaben unter Berückfichtigung der entftandenen Gegenanfprüche ermittelt ift.

§ 14. Ordnungsvorfchriften.
1) Der Unternehmer oder deffen Vertreter muß fich zufolge Aufforderung auf 

der Bauftelle einfinden, fo oft nach dem Ermeffen der Verwaltung die zu treffenden 
baulichen Anordnungen ein mündliches Benehmen auf der Bauftelle erforderlich machen. 
Die fämtlichen auf dem Bau befchäftigten Bevollmächtigten, Gehilfen und Arbeiter des 
Unternehmers find bezüglich der Bauausführung und Aufrechthaltung der Ordnung 
auf dem Bauplatze den Anordnungen der Verwaltung unterworfen. Im Falle des Un- 
gehorfams kann ihre fofortige Entfernung von der Bauftelle verlangt werden.

2) Der Unternehmer hat, foweit es feinen Arbeitern nicht felbft möglich ift, an- 
gemeffene Unterkunft oder Verpflegung zu entfprechenden Preifen zu finden, die dazu 
erforderlichen Einrichtungen auf eigene Koften zu treffen. Er hat den in diefer Be
ziehung an ihn geftellten Anforderungen der Verwaltung zu genügen. Auch im übrigen 
hat er denjenigen Anordnungen zu entfprechen, welche zur Sicherung der Gefundheit 
feiner Arbeiter und zur Wahrung der Reinlichkeit von der Verwaltung getroffen werden. 
Abtritte find an den ihm angewiefenen Plätzen herzuftellen, regelmäßig zu desinfizieren 
und demnächft wieder zu beteiligen. Der Unternehmer ift ferner verpflichtet, auf den 
Bauftellen die zur erften Hilfeleiftung vor Ankunft des Arztes erforderlichen Verband
mittel und Arzneien nach den Weifungen der Verwaltung bereit zu halten. Die Ver
waltung ift berechtigt, die ordnungsmäßige Ausführung der auf Grund der Beftimmung 
diefes Abratzes getroffenen Anordnungen zu überwachen.

3) Der Unternehmer hat überhaupt Räume, Vorrichtungen oder Gerätfchaften, die 
er zur Verrichtung der Dienfte zu befchaffen hat, fo einzurichten und zu unterhalten, 
und Dienftleiftungen, die unter feiner Anordnung oder feiner Leitung vorzunehmen 
find, fo zu regeln, daß die Angeftellten und Arbeiter gegen Gefahr für Leben und 
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Gefundheit foweit gefchützt find, als die Natur der Dienftleiftung es geftattet. (B. G.B. 
§ 618.)

4) Für die Bewachung feiner Gerüfte, Werkzeuge, Geräte ufw., fowie feiner auf 
der Bauftelle lagernden Materialien Sorge zu tragen, ift lediglich Sache des Unter
nehmers.

§ 15. Mitbenutzung von Rüftungen.
Die von dem Unternehmer hergeftellten Rüftungen find während ihres Beftehens 

auch anderen Bauhandwerkern unentgeltlich zur Benutzung zu überlaffen. Änderungen 
an den Rüftungen im Intereffe der bequemeren Benutzung feitens der übrigen Bau
handwerker vorzunehmen, ift der Unternehmer nicht verpflichtet

§ 16. Beobachtung polizeilicher Vorfchriften. Haftung des Unternehmers 
für feine Angeftellten.

1) Für die Befolgung der für Bauausführungen beftehenden polizeilichen Vor
fchriften und der etwa befonders ergehenden polizeilichen Anordnungen ift der Unter
nehmer für den ganzen Umfang feiner vertragsmäßigen Verpflichtungen verantwortlich. 
Koften, welche ihm dadurch erwachfen, können der Staatskaffe gegenüber nicht in Rech
nung geftellt werden.

Nach dem Erlaß vom 15. Januar 1907 können bei ftaatlichen Bauausführungen im Bereiche 
einzelner Berufsgenoffen fchaften die Unternehmer feitens der Bauverwaltung zur Herftellung und 
Unterhaltung der Abdeckung von Balken- und Trägerlagen, wie der Bruftwehre an fonftigen Öff
nungen bei Bauten nur noch angehalten werden, wenn fie durch die befonderen Vertragsbedingungen 
dazu ausdrücklich verpflichtet worden find.

Darnach empfiehlt es fich, die erforderlichen Maßnahmen nach Art und Umfang in dem 
Verdingungsanfchlage infoweit erfichtlich zu machen, daß die Bewerber in der Lage find, die ihnen 
dadurch erwachfenden Koften in ihrem Angebot mit in Anfatz zu bringen.

2) Der Unternehmer trägt insbefondere die Verantwortung für die gehörige Stärke 
und fonftige Tüchtigkeit der Rüftungen, Transporfbrücken ufw. Diefer Verantwortung 
unbefchadet ift er aber auch verpflichtet, eine von der Verwaltung angeordnete Ergänzung 
und Verftärkung der Rüftungen, Transportbrücken ufw. unverzüglich und auf eigene 
Koften zu bewirken.

§ 17. Krankenverficherung der Arbeiter.
1) Auf Verlangen der Verwaltung hat der Unternehmer gegen Beftellung aus

reichender Sicherheit eine den Vorfchriften der §§ 69 bis 72 des Krankenverficherungs- 
gefetzes unterliegende Baukrankenkaffe enweder für feine verficherungspflichtigen Arbeiter 
und Angeftellten allein oder mit anderen Unternehmern, welchen die Ausführung von 
Arbeiten auf eigene Rechnung übertragen wird, gemeinfam zu errichten. Eine für den 
ftändigen Betrieb des Unternehmers bereits beftehende Betriebskrankenkaffe kann unter 
den im § 70 des Krankenverficherungsgefetzes vorgefehencn Bedingungen für das von 
dem Unternehmer bei der ftaatlichen Bauausführung verwendete Perfonal als Bau
krankenkaffe anerkannt werden.

2) Errichtet die Verwaltung felbft eine Baukrankenkaffe, fo gehören die von dem 
Unternehmer bei der Bauausführung befchäftigten verficherungspflichtigen Perfonen mit 
dem Tage des Eintrittes in die Befchäftigung der Baukrankenkaffe als Mitglied an. Be
freit von diefer Zugehörigkeit find nur diejenigen Perfonen, welche einer nach dem 
vorhergehenden Abfatze als Baukrankenkaffe anerkannten Krankenkaffe oder einer den 
Anforderungen des § 75 des Krankenverficherungsgefetzes entfprechenden Hilfskaffe als 
Mitglieder angehören. Der Unternehmer erkennt das Statut der von der Verwaltung 
errichteten Baukrankenkaffe als für ihn verbindlich an. Zu den Koften der Rechnungs- 

7*
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und Kaffenführung hat er in diefem Falle auf Verlangen der Verwaltung einen von 
derfelben feftzufetzenden Beitrag zu leiften.

3) Unterläßt der Unternehmer, die Krankenverficherung der von ihm befchäftigten 
Perfonen zu bewirken, fo ift er verpflichtet, alle Aufwendungen zu erftatten, welche etwa 
der Verwaltung hinfichtlich der von ihm befchäftigten Perfonen durch Erfüllung der 
aus dem Krankenverficherungsgefetze fich ergebenden Verpflichtungen erwachfen.

4) Etwaige in diefem Falle von der Baukrankenkaffe ftatutenmäßig geleiftete Unter
ftützungen find von dem Unternehmer gleichfalls zu erfetzen.

5) Die von deni Unternehmer beftellte Sicherheit haftet auch für die Erfüllung 
der fämtlichen vorftehend bezeichneten Verpflichtungen in Bezug auf die Kranken- 
verficherung.

§ 18. Haftpflicht des Unternehmers bei Eingriffen in die Rechte Dritter.
1) Für unbefugtes Betreten, fowie für Befchädigungen angrenzender Ländereien, 

insbefondere durch Entnahme oder Auflagerung von Erde und anderen Gegenftänden 
außerhalb der fchriftlich dazu angewiefenen Flächen, ingleichen für die Folgen eigen
mächtiger Verfperrungen von Wegen oder Wafferläufen, haftet ausfchließlich der Unter
nehmer, mögen diefe Handlungen von ihm oder von feinen Bevollmächtigten, Gehilfen 
oder Arbeitern vorgenommen fein.

2) Für den Fall einer folchen widerrechtlichen und nach pflichtmäßiger Über
zeugung der Verwaltung dem Unternehmer zur Laft fallenden Befchädigung erklärt fich 
diefer damit einverftanden, daß die Verwaltung auf Verlangen des Befchädigten durch 
einen nach Anhörung des Unternehmers von ihr zu wählenden Sachverftändigen auf 
feine Koften den Betrag des Schadens ermittelt und für feine Rechnung an den Be
fchädigten auszahlt, im Falle eines rechtlichen Zahlungshinderniffes aber hinterlegt, fo- 
fern die Zahlung oder Hinterlegung mit der Maßgabe erfolgt, daß dem Unternehmer 
die Rückforderung für den Fall Vorbehalten bleibt, daß auf feine gerichtliche Klage 
dem Befchädigten der Erfatzanfpruch ganz oder teilweife aberkannt werden follte.

§ 19. Aufmeffungen während des Baues und Abnahme.
1) Die Verwaltung ift berechtigt, zu verlangen, daß über alle fpäter nicht mehr 

nachzumeffenden Arbeiten von den beiderfeits zu bezeichnenden Beauftragten während 
der Ausführung gegenfeitig anzuerkennende Aufzeichnungen geführt werden, welche 
demnächft der Berechnung zu Grunde zu legen find.

2) Von der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der Unternehmer der 
Verwaltung durch eingefchriebenen Brief Anzeige zu machen, worauf der Termin für 
die Abnahme mit tunlichfter Befchleunigung anberaumt und dem Unternehmer fchriftlich 
gegen Behändigungsfchein oder mittels eingefchriebenen Briefes bekannt gegeben wird.

3) Sollen die Arbeiten oder Lieferungen zu einem vertraglich beftimmten 
Zeitpunkte erfolgen, fo ift der Unternehmer nicht berechtigt, die Abnahme vor jenem 
Zeitpunkte zu verlangen.

4) Über die Abnahme wird in der Regel eine Verhandlung aufgenommen; auf 
Verlangen des Unternehmers muß dies gefchehen. Die Verhandlung ift von dem 
Unternehmer oder dem für ihn etwa erfchienenen Stellvertreter mit zu vollziehen.

5) Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhandlung wird dem Unter
nehmer auf Verlangen eine beglaubigte Abfchrift mitgeteilt.

6) Erfcheint in dem zur Abnahme anberaumten Termin gehöriger Benachrichtigung 
ungeachtet weder der Unternehmer felbft, noch ein Vertreter für ihn, fo gelten die 
durch die Beauftragten der Verwaltung bewirkten Aufnahmen und fonftigen Feftftellungen 
als anerkannt.
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7) Auf die Feftftellung des von dem Unternehmer Geleiteten im Falle der Ent
ziehung der Arbeiten oder Lieferungen (§ 13) finden diefe Beftimmungen gleichmäßig 
Anwendung.

8) Müffen Teillieferungen fofort nach ihrer Anlieferung abgenommen werden, fo 
bedarf es einer befonderen Benachrichtigung des Unternehmers hiervon nicht; vielmehr 
ift es feine Sache, für feine Anwefenheit oder Vertretung bei der Abnahme Sorge zu 
tragen.

§ 20. Rechnungsaufftellüng.

1) Bezüglich der förmlichen Aufteilung der Rechnung, welche in der Form, Aus
drucksweife, Bezeichnung der Bauteile und Reihenfolge der Poften genau nach dem 
Verdingungsanfchlage einzurichten ift, hat der Unternehmer den von der Verwaltung 
geteilten Anforderungen zu entfprechen.

2) Etwaige Mehrarbeiten oder Mehrlieferungen find in befonderer Rechnung nach
zuweifen, unter deutlichem Hinweis auf die fchriftlichen Vereinbarungen, welche darüber 
getroffen worden find.

§ 21. Tagelohnrechnungen.

1) Werden im Auftrage der Verwaltung feitens des Unternehmers Arbeiten im 
Tagelohn ausgeführt, fo ift die Lite der hierbei befchäftigten Arbeiter dem bauleitenden 
Beamten oder deffen Vertreter behufs Prüfung ihrer Richtigkeit täglich vorzulegen. 
Etwaige Austeilungen dagegen find dem Unternehmer binnen längftens acht Tagen 
mitzuteilen.

2) Die Tagelohnberechnungen find längftens von zwei zu zwei Wochen einzureichen.

§ 22. Abfchlagszahlungen.
1) Abfchlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemeffenen Friften auf 

Antrag nach Maßgabe des jeweilig Geleiteten oder Gelieferten bis zu der von der Ver
waltung mit Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt (§ 13, Abfatz 5).

2) Hiervon können noch nicht hinterlegte Sicherheitsbeträge (§ 26), fowie ander
weitige auf dem Vertrage beruhende Forderungen der Verwaltung gegen den Unter
nehmer in Abzug gebracht werden.

§ 23. Schlußzahlung.
1) Die Schlußzahlung erfolgt alsbald nach vollendeter Prüfung und Feftftellung 

der vom Unternehmer einzureichenden Rechnung (§ 20).
2) Bleiben bei der Schlußabrechnung Meinungsverfchiedenheiten zwifchen der 

Verwaltung und dem Unternehmer beftehen, fo foll diefem gleichwohl das ihm un- 
beftritten zuftehende Guthaben nicht vorenthalten werden.

3) Vor Empfangnahme des von der Verwaltung als Reftguthaben zur Auszahlung 
angebotenen Betrages muß der Unternehmer alle Anfprüche, welche er aus dem Ver
tragsverhältnis über die behördlicherfeits anerkannten hinaus etwa noch zu haben ver
meint, beftimmt bezeichnen und fich vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung 
diefer Anfprüche fpäter ausgefchloffen ift.

§ 24. Zahlende Kaffe.
Alle Zahlungen erfolgen, fofern nicht in den befonderen Bedingungen etwas 

anderes feftgefetzt ift, auf der Kaffe der Verwaltung, für welche die Arbeiten oder 
Lieferungen ausgeführt werden.
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§ 25. Gewährleiftung.
i) Die in befonderen Bedingungen des Vertrages vorgefehene, in Ermangelung 

folcher nach den allgemein gefetzlichen Vorfchriften fich beftimmende Frift für die dem 
Unternehmer obliegende Gewährleiftung für die Güte der Arbeit oder der Materialien 
beginnt mit dem Zeitpunkt der Abnahme der Arbeit oder Lieferung.

2) Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln gelieferter Waren 
(Art. 377 des Handelsgefetzbuches) ift nicht ftatthaft.

§ 26. Sicherheitsftellung.
1) Die Sicherheit für die vollftändige Vertragserfüllung kann durch Bürgen oder 

Pfänder beftellt werden: durch Bürgen jedoch nur mit Einwilligung der Verwaltung. 
Der Bürge hat einen Bürgfchein nach Anordnung der Verwaltung auszuftellen.

2) Die Höhe der zu beftellenden Pfänder beträgt fünf (5) vom Hundert der 
Vertragsfumme, foweit nicht ein anderes beftimmt ift.

3) Die Verwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulaffen, das für 
alle von dem Unternehmer im Bereiche der Verwaltung vertragsmäßig übernommenen 
Verpflichtungen haftet. Die Höhe des Generalpfandes wird verwaltungsfeitig nach dem 
Durchfchnittswert fämtlicher von dem Unternehmer auszuführenden oder in den letzten 
drei Jahren ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen bemeffen und feftgefetzt.

4) Die Verwaltung behält fich das Recht vor, das Generalpfand jederzeit bis 
höchftens zum Gefamtbetrage der Einzelpfänder, an deren Stelle es beftellt ift, zu 
erhöhen, fofern es zur Sicherftellung der Verbindlichkeiten des Unternehmers nach 
ihrem Ermeffen nicht genügt. Sie ift berechtigt, ihr Einverftändnis mit der Beftellung 
eines Generalpfandes jederzeit zurückzuziehen und zu verlangen, daß an deffen Stelle 
innerhalb der von ihr zu beftimmenden Frift die erforderlichen Einzelpfänder hinterlegt 
werden. Die Freigabe des Generalpfandes erfolgt in diefem Falle nicht vor Stellung 
fämtlicher Einzelpfänder.

5) Zum Pfände können beftellt werden entweder Forderungen, die in das Reichs- 
fchuldbuch oder in das Staatsfchuldbuch eines Bundesftaates eingetragen find, oder 
bares Geld, Wertpapiere, Depotfcheine der Reichsbank, Sparkaffenbücher oder Wcchfel.

6) Hinterlegtes bares Geld geht in das Eigentum der Verwaltung über. Es wird 
nicht verzinft Dem Unternehmer fteht ein Anfpruch auf Rückerftattung nur dann zu, 
wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat.

7) Als Wertpapiere werden angenommen die Schuldverfchreibungen der deutfchen 
Reichsanleihe und der preußifchen Staatsanleihe zum Nennwerte, fofern jedoch der 
Kurswert höher ift, zum Kurswerte, die Schuldverfchreibungen der anderen deutfchen 
Bundesftaaten fowie die Stamm- und Stamm-Prioritäts-Aktien und Prioritäts-Obligationen 
derjenigen Eifenbahnen, deren Erwerb durch den preußifchen Staat gefetzlich genehmigt 
ift, zum Kurswerte, die übrigen bei der deutfchen Reichsbank beleihbaren Effekten zu 
dem dafelbft beleihbaren Bruchteil des Kurswertes.

8) Depotfcheine der Reichsbank oder der König). Seehandlung (Preuß. Staatsbank) 
über hinterlegte verpfändungsfähige (vergl. zu 7) Wertpapiere werden angenommen, 
wenn gleichzeitig eine Verpfändungsurkunde des Unternehmers und eine Aushändigungs- 
befcheinigung der Reichsbank oder der Königl. Seehandlung (Preuß. Staatsbank) nach 
Anordnung der Verwaltung überreicht wird.

9) Sparkaffenbücher werden nach dem Ermeffen der Verwaltung angenommen. 
Gleichzeitig ift über das Sparkaffenguthaben eine Verpfändungsurkunde nach Anordnung 
der Verwaltung auszuftellen.
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10) Wechfel werden nach dem Ermeffen der Verwaltung angenommen, wenn fie 
an den durch die zuftändige Verwaltungsbehörde vertretenen Fiskus bei Sicht zahlbar, 
gezogen und akzeptiert find, eigene Wechfel nur, wenn fie bei Sicht zahlbar und 
avaliert find und als Wechfelnehmer der Fiskus bezeichnet ift.

11) Die Ergänzung einer Pfandbeftellung kann gefordert werden, falls diefe infolge 
teilweifer Inanfpruchnahme oder bei den gemäß Abfatz 7 lediglich zum Kurswerte nicht 
aber auch zum Nennwerte anzunehmenden Wertpapieren infolge eines Kursrückganges 
nicht mehr genügend Deckung bietet.

12) Die Befriedigung aus den verpfändeten Schuldbuchforderungen, Wertpapieren, 
Depotfcheinen, Sparkaffenbüchern und Wechfeln erfolgt nach den gefetzlichen Be
ftimmungen. Die Verwaltung behält fich das Recht vor, jederzeit an Stelle einer in 
Wechfeln oder Bürgfchaften beftellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern.

13) Wertpapieren find fteis die Erneuerungsfcheine beizufügen.
14) Zins-, Renten- und Gewinnanteilsfcheine können dem Unternehmer auf Grund 

des Vertrages beiaffen werden. Andernfalls werden fie, folange als nicht eine Ver
äußerung der Wertpapiere zur Deckung entftandener Verbindlichkeiten in Ausficht ge
nommen werden muß, zu den Fälligkeitstagen dem Unternehmer ausgehändigt.

15) Die Verwaltung überwacht nicht, ob die ihr verpfändeten Wertpapiere, Depot- 
fcheine, Sparkaffenbücher und Wechfel zur Auszahlung aufgerufen, ausgeloft oder ge
kündigt werden oder ob fonft eine Veränderung betreffs ihrer eintritt. Hierauf zu 
achten und das Geeignete zu veranlaffen, ift lediglich Sache des Verpfänders, den auch 
allein die nachteiligen Folgen treffen, wenn die nötigen Maßregeln unterbleiben.

16) Die Rückgabe der Pfänder, foweit fie für Verbindlichkeiten des Unternehmers 
nicht in Anfpruch zu nehmen find, erfolgt, falls fie nicht als Generalpfand beftellt find, 
nachdem der Unternehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen vollftändig erfüllt hat, 
und, infoweit die Pfänder zur Sicherung der Verpflichtung zur Gewährleiftüng dienen, 
nachdem die Gewährleiftungszeit abgelaufen ift. In Ermangelung anderweiter Ver
abredung gilt als bedungen, daß die Pfänder in ganzer Höhe zur Deckung der aus der 
Gewährleiftüng fich ergebenden Verbindlichkeiten einzubehalten find.

§ 27. Übertragbarkeit des Vertrages.
1) Ohne Genehmigung der Verwaltung darf der Unternehmer feine vertrags

mäßigen Verpflichtungen nicht auf andere übertragen.
2) Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs, fo ift die 

Verwaltung berechtigt, den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben.
3) Bezüglich der in diefem Falle zu gewährenden Vergütung, fowie der Gewährung 

von Abfchlagszahlungen finden die Beftimmungen des § 13 finngemäß Anwendung.
4) Für den Fall, daß der Unternehmer mit dem Tode abgehen follte, bevor der 

Vertrag vollftändig erfüllt ift, hat die Verwaltung die Wahl, ob fie das Vertragsverhältnis 
mit feinen Erben fortfetzen oder es als aufgelöft betrachten will.

5) Macht die Verwaltung von den ihr nach Abfatz 2 und 4 zuftehenden Rechten 
Gebrauch, fo teilt fie dies dem Konkursverwalter oder dem Unternehmer oder feinen 
Erben mittels eingefchriebenen Briefes mit. Erfolgt keine Mitteilung, fo ift anzunehmen, 
daß fie auf der Erfüllung oder Fortfetzung des Vertrages beftehe.

§ 28. Gerichtsftand.
Für die aus dem Vertrage entfpringenden Rechtsftreitigkeiten hat der Unternehmer 

- unbefchadet der im § 29 vorgefehenen Zuftändigkeit eines Schiedsgerichtes - bei 
dem zuftändigen Gerichte, in deffen Bezirk die den Vertrag abfchließende Behörde ihren 
Sitz hat, Recht zu nehmen.
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§ 2g. Schiedsgericht.
i) Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten, 

fowie über die Ausführung des Vertrages find zunächft der vertragfchließenden Behörde 
zur Entfcheidung vorzulegen.

2) Die Entfcheidung diefer Behörde gilt als anerkannt, falls der Unternehmer 
nicht binnen vier Wochen vom Tage der Zuftelhing der Behörde anzeigt, daß er auf 
fchiedsrichterliche Entfcheidung über die Streitigkeiten antrage.

3) Die Fortführung der Bauarbeiten nach Maßgabe der von der Verwaltung ge
troffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

4) Auf das fchiedsrichterliche Verfahren finden die Vorfchriften in §§ 1025 bis 
1048 der deutfchen Zivilprozeßordnung Anwendung.

5) Falls über die Bildung des Schiedsgerichtes durch die befonderen Vertrags
bedingungen abweichende Vorfchriften nicht getroffen find, ernennen die Verwaltung 
und der Unternehmer je einen Schiedsrichter. Schiedsrichter follen nicht gewählt 
werden aus der Zahl der unmittelbar Beteiligten oder derjenigen Beamten, zu deren 
Gefchäftskreis die Angelegenheit gehört hat.

6) Falls die Schiedsrichter fich über einen gemeinfamen Schiedsfpruch nicht 
einigen können, wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt. Diefer wird 
von den Schiedsrichtern gewählt, oder, wenn fie fich nicht einigen können, von dem 
Leiter derjenigen benachbarten Provinzialbehörde desfelben Verwaltungszweiges ernannt, 
deren Sitz dem Sitze der vertragfchließenden Behörde am nächften belegen ift.

7) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und darüber zu befinden, 
ob und inwieweit eine Ergänzung der bisherigen Verhandlungen (Beweisaufnahmen ufw.) 
ftattzufinden hat. Die Entfcheidung über den Streitgegenftand erfolgt nach Stimmen
mehrheit.

8) Beftehen in Beziehung auf Summen, über welche zu entfcheiden ift, mehr als 
zwei Meinungen, fo wird die für die größte Summe abgegebene Stimme der für die 
zunächft geringere abgegebenen hinzugerechnet.

g) Über die Tragung der Koften des fchiedsgerichtlichen Verfahrens entfcheidet 
das Schiedsgericht nach billigem Ermeffen.

10) Wird der Schiedsfpruch in den in § 1041 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Fällen aufgehoben, fo hat die Entfcheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechtswege 
zu erfolgen.

§ 30. Koften und Stempel.
1) Briefe und Depefchen, welche den Abfchluß und die Ausführung des Vertrages 

betreffen, werden beiderfeits frei gemacht.
2) Die Portokoften für folche Geld- und fonftigen Sendungen, welche in aus- 

fchließlichem Intereffe des Unternehmers erfolgen, trägt diefer.
3) Die Stempelfteuer trägt der Unternehmer nach Maßgabe der gefetzlichen Be- 

ftimmungen. Auch diejenigen Stempelbeträge find von dem Unternehmer zu zahlen, 
die von der Steuerbehörde etwa nachträglich gefordert werden.

4) Die übrigen Koften des Vertragsabfchluffes fallen jedem Teile zur Hälfte 
zur Laft.«

Anerkannt . . . . den . . .,en ig , .
(Der Unternehmer.)
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Für die Ausführung von Leiftungen oder Lieferungen, alfo wenn es fich um 
Lieferung von Bauftoffen, Konftruktionsteilen, Betriebsftoffen und um Befchaffung 
fonftiger beweglicher Gegenftände handelt, kommen folgende »Allgemeine Be
dingungen« in Betracht, die zum Teile allerdings den vorher angeführten gleichen.

§ i. Gegenftand des Vertrages.
i) Den Gegenftand des Unternehmens bildet die Ausführung der im Vertrage be

zeichneten Leiftung oder Lieferung.
2) Im einzelnen beftimmt fich Art und Umfang der dem Unternehmer obliegenden 

Leiftung oder Lieferung nach dem Vertrage, den Zeichnungen und fonftigen als zum 
Vertrage gehörig bezeichneten Unterlagen.

3) Nachträgliche Abänderungen der Befchaffenheit des Lieferungsgegenftandes oder 
der Leiftung anzuordnen, bleibt der Verwaltung vorbehalten. Wird dadurch eine 
Änderung des Preifes bedingt, fo erfolgt die Entfchädigung hierfür im billigen Verhältnis 
zu dem vertragsmäßig vereinbarten Preife. Die Entfchädigungsfätze find rechtzeitig 
fchriftlich zu vereinbaren. Leiftungen oder Lieferungen, welche in dem Vertrage oder 
in den dazu gehörigen Unterlagen nicht vorgefehen find, können dem Unternehmer nur 
mit feiner Zuftimmung übertragen werden.

86.
Allgemeine 
Vertrags

bedingungen 
für die 

Ausführung 
von Leiftungen 

und 
Lieferungen.

§ 2. Berechnung der Vergütung.
i) Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen 

Leiftungen oder Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmäßigen Einheitspreife 
berechnet.

2) Infoweit für Nebenleiftungen fowie für das Vorhalten von Werkzeug und Geräten 
nicht befondere Preisanfätze vorgefehen find, umfaffen die vereinbarten Preife zugleich 
die Vergütung für Nebenleiftungen aller Art. Auch die Geftellung der zu den Güte
prüfungen erforderlichen Arbeitskräfte, Mafchinen und Geräte liegt dem Unternehmer 
ohne befondere Entfchädigung ob.

3) Etwaige auf den Lieferungsgegenftänden beruhende Patentgebühren trägt der 
Unternehmer. Derfelbe hat die Verwaltung gegen Patentanfprüche Dritter zu vertreten.

4) Für Fäffer und Verpackungsmaterial wird weder eine Vergütung geleiftet, noch 
eine Gewähr für gute Aufbewahrung übernommen. Sie gehen in das Eigentum der 
Verwaltung über, fofern nicht abweichende Vereinbarungen getroffen find.

§ 3. Mehrleiftungen oder Mehrlieferungen.
Einfeitig oder ohne vorherige Beftellung (Auftrag) von dem Unternehmer bewirkte 

Leiftungen oder Lieferungen brauchen nicht angenommen zu werden; auch ift die Ver
waltung befugt, folche Leiftungen auf Gefahr und Koften des Unternehmers wieder be- 
feitigen zu laffen. Diefer hat bei Nichtannahme nicht nur keinerlei Vergütung für der
artige Leiftungen oder Lieferungen zu beanfpruchen, fondern muß auch für allen Schaden 
aufkommen, welcher etwa durch die Abweichungen vom Vertrage für die Verwaltung 
entftanden ift.

§ 4. Beginn, Fortführung und Vollendung der Leiftungen 
oder Lieferungen.

1) Der Beginn, die Fortführung und Vollendung der Leiftungen oder Lieferungen 
hat innerhalb der im Vertrage feftgefetzten Friften zu erfolgen. Ift im Vertrage über 
den Beginn der Leiftungen oder Lieferungen eine Vereinbarung nicht enthalten, fo hat 
der Unternehmer fpäteftens 14 Tage nach fchriftlicher Aufforderung feitens der Ver
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waltung zu beginnen. Die Leiftung oder Lieferung muß im Verhältnis zu den be
dungenen Vollendungsfriften fortgefetzt angemeffen gefördert werden. (§ n.)

2) Die Vorräte an Materialien müffen allezeit den übernommenen Leiftungen oder 
Lieferungen entfprechen.

§ 5. Vertragsftrafe.
1) Die Berechtigung der Verwaltung, eine Vertragsftrafe von dem Guthaben des 

Unternehmers einzubehalten, richtet fich nach B. G. B. §§ 339 bis 341.
2) Die Vertragsftrafe gilt nicht als erlaffen, wenn die Verwaltung verfpätete oder 

ungenügende Leiftungen oder Lieferungen vorbehaltlos angenommen hat.
3) Für die Berechnung einer Verzugsftrafe bei Leiftungen oder Lieferungen ift der 

Zeitpunkt maßgebend, an welchem die Leiftung nach dem Vertrage fertiggeftellt oder die 
Ablieferung an dem im Vertrage bezeichneten Anlieferungsorte ftattfinden follte.

4) Eine tageweife zu berechnende Vertragsftrafe für verfpätete Ausführung von 
Leiftungen oder Lieferungen bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonn
tage und allgemeinen Feiertage außer Anfatz.

§ 6. Behinderung der Leiftungen oder Lieferungen.
1) Glaubt der Unternehmer fich in der ordnungsmäßigen Fortführung der über

nommenen Leiftungen oder Lieferungen durch Anordnungen der Verwaltung oder höhere 
Gewalt gehindert, fo hat er der Verwaltung hiervon fofort Anzeige zu erftatten.

2) Unterläßt der Unternehmer diefe Anzeige, fo fteht ihm ein Anfpruch auf Be- 
rückfichtigung der angeblich hindernden Umftände nicht zu.

3) Der Verwaltung bleibt vorbehalten, falls die bezüglichen Angaben des Unter
nehmers für begründet zu erachten find, eine angemeffene Verlängerung der im Vertrage 
feftgefetzten Leiftungs- oder Lieferungsfriften zu bewilligen.

4) Nach Befeitigung der Hinderungen find die Leiftungen oder Lieferungen ohne 
weitere Aufforderung ungefäumt wieder aufzunehmen.

§ 7. Güte der Leiftungen oder Lieferungen.
1) Die Leiftungen oder Lieferungen müffen den beften Regeln der Technik und 

den befonderen Beftimmungen des Vertrages entfprechen.
2) Behufs Überwachung der Ausführung der Leiftungen oder Lieferungen, fowie 

Vornahme von Materialprüfungen fteht den Beauftragten der Verwaltung jederzeit während 
der Arbeitsftunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkftätten frei, in welchen 
zu dem Unternehmen gehörige Gegenftände angefertigt werden. Auf Verlangen hat 
Unternehmer den Beginn der Herfteilungsarbeiten rechtzeitig bei der Verwaltung anzu
zeigen. Müffen einzelne Leiftungen oder Teillieferungen fofort nach ihrer Ausführung 
geprüft werden, fo bedarf es einer befonderen Benachrichtigung des Unternehmers hier
von nicht; vielmehr ift es deffen Sache, für feine Anwefenheit oder Vertretung bei der 
Prüfung Sorge zu tragen.

3) Entftehen zwifchen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungsverfchieden- 
heiten über die Zuverläffigkeit der hierbei angewendeten Mafchinen oder Unterfuchungs- 
arten, fo kann der Unternehmer eine weitere Prüfung feitens des Königlichen 
Materialprüfungsamts in Groß-Lichterfelde verlangen, deffen Feftfetzungen endgültig 
entfeheidend find. Die hierbei entftehenden Koften trägt der unterliegende Teil.

4) Die bei der Güteprüfung nicht bedingungsgemäß befundenen Gegenftände hat 
Unternehmer unentgeltlich und, falls die Güteprüfung nicht in der Werkftatt, Fabrik ufw. 
des Unternehmers ftattgefunden hat, auch frei Anlieferungsort zu erfetzen. (§ 11.)
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5) Für die durch Zurückweifung nicht bedingungsgemäßer Gegenstände entstehenden 
Koften und Verlufte an Materialien hat der Unternehmer die Verwaltung Schadlos 
zu halten.

§ 8. Ort der Anlieferung und VerSand.
i) Die Anlieferung der Leistungs- und Lieferungsgegenstände hat nach den Be

stimmungen des Vertrages zu erfolgen.
2) Ift die Anlieferung frei Waggon vereinbart, fo ift Unternehmer verpflichtet, 

die Materialien unter tunlichfter Ausnutzung der Tragfähigkeit der Eifenbahnwagen 
aufzugeben und die hierbei entstehenden Nebenkosten, wie z. B. für die Ausfertigung 
der Frachtbriefe und die etwa verlangte bahnamtliche Feststellung des Gewichtes der Sen
dung, zu tragen.

3) In dem Frachtbriefe find feilens des Unternehmers die zu versendenden Materia
lien nach deren Benennung, Stückzahl, Gewicht und zutreffendenfalls Länge aufzunehmen.

4) Unterlaffung der Gewichtsangabe feitens des Abfenders foll dem Anträge auf 
bahnamtliche Feftftellung des Gewichtes gleichgeachtet werden.

§ g. Abnahme und Gewährleiftung.
i) Die Abnahme des Gegenftandes der Leiftung oder Lieferung erfolgt an den 

von der Verwaltung zu bezeichnenden Empfangs-(Erfüllungs-)Orten. Erft mit dem 
Zeitpunkte der Abnahme geht das Eigentum und die Gefahr auf die Verwaltung über.

2) Sollen die Arbeiten oder Lieferungen zu einem vertraglich beftimmten Zeit
punkte erfolgen, fo ift der Unternehmer nicht berechtigt, die Abnahme vor jenem Zeit
punkte zu verlangen.

3) Ift die im § 7 vorgefehene Güteprüfung bereits vorher vorgenommen und ihr 
Ergebnis als bedingungsgemäß anerkannt worden, fo findet eine Wiederholung der- 
felben bei der Abnahme in der Regel nicht ftatt.

4) Mit der Abnahme beginnt die in den befonderen Bedingungen des Vertrages 
vorgefehene, in Ermangelung folcher nach den allgemeinen gefetzlichen Vorfchriften 
(vergl. B.G.B. §§ 477 u. 638) fich beftimmende Frift für die dem Unternehmer ob
liegende Gewährleiftung für die Güte der Leiftung oder Lieferung.

5) Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln gelieferter Waren (§ 377 
des Handelsgefetzbuches) ift nicht ftatthaft.

6) Bezüglich der bei der Abnahme zurückgewiefenen Gegenftände liegt dem 
Unternehmer die gleiche Erfatzverpflichtung ob, wie bezüglich der bei der Güteprüfung 
nicht bedingungsgemäß befundenen Gegenftände. (§ 7.)

7) Für alle Gegenftände dagegen, welche fich während der Dauer der Gewähr
leiftung als nicht bedingungsgemäß erweifen, bezw. für folche, welche infolge fchlechten 
Materials oder mangelhafter Herftellung bei gewöhnlicher Betriebsnutzung, d. h. mit 
Ausfchluß nachweisbarer Unfälle, betriebsunbrauchbar werden oder bei der Bearbeitung 
fich als fehlerhaft herausftellen, ift Unternehmer verpflichtet,

a) fofern nach den befonderen Bedingungen Naturalerfatz ftattfindet: neue, den Be
dingungen entfprechende Stücke frei Empfangs-(Erfüllungs-)Ortzu liefern (§11);

b) fofern nach den befonderen Bedingungen Geldausgleich eintritt:
1) den vertragsmäßigen Lieferpreis,
2) die Frachtkoften von dem Anlieferungsorte oder der demfelben zunächft 

gelegenen Station nach dem Erfüllungsorte zu vergüten.
8) Bei Berechnung der Frachtkoften wird der zur Zeit der Erfatzforderung gül

tige Tarif für Wagenladungen von 10000 kK zugrunde gelegt. Die bezüglichen Be
träge find innerhalb 4 Wochen nach ergangener Aufforderung einzuzahlen.
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§ 10. Gemeinfame Beftimmungen für die Oüteprüfung, 
Abnahme und Gewährleiftung.

i) Unbefchadet des Rechtes, feine Anfprüche im fchiedsrichterlichen Verfahren 
(§ 20) geltend zu machen, ift Unternehmer verpflichtet, fich zunächft dem Urteile des 
mit der Güteprüfung oder Abnahme betrauten Beamten zu unterwerfen. Etwa er
forderliche Nacharbeiten an einzelnen, den Bedingungen nicht voll entfprechenden 
Leiftungs- oder Lieferungsgegenftänden hat der Unternehmer ungefäumt auszuführen, 
widrigenfalls dies feilens der Verwaltung auf feine Koften gefchehen kann.

2) Der Unternehmer ift verpflichtet, auf der Verwaltung gehörigen Lagerplätzen 
befindliche, zurückgewiefene oder während der Garantiezeit fchadhaft gewordene Gegen- 
ftände, welche letztere auch auf der der Verwendungsftelle zunächftbelegenen Station von 
der Verwaltung zur Verfügung geftellt werden können, alsbald von der Lagerftelle zu 
entfernen. Qefchieht das innerhalb der feftgefetzten Frift nicht, fo können diefe Gegen- 
ftände feitens der Verwaltung auf Koften und für Rechnung des Unternehmers beliebig 
veräußert werden. (B. Q. B. §§ 383, 384 u. 386.)

§ 11. Friften für Nachlieferungen oder Befeitigung von Mängeln.
Zum Erfatz der bei der Güteprüfung (§ 7), bei der Abnahme (§ 9) und, foweit 

Naturalerfatz ftattfindet, auch der nach der Abnahme (§ 9) zurückgewiefenen Leiftungen 
oder Lieferungen ift dem Unternehmer eine angemeffene Frift zu beftimmen. Das 
Gleiche gilt, wenn die Leiftungen oder Lieferungen untüchtig oder nach Maßgabe der 
verlaufenen Zeit nicht genügend gefördert find, von der Befeitigung diefer Mängel. 
Die Friftbeftimmung erfolgt unbefchadet der der Verwaltung fchon vor Ablauf der 
Frift zuftehenden Rechte, insbefondere des Rechtes auf Einziehung verwirkter Vertrags- 
ftrafen (§ 5).

§ 12. Entziehung der Leiftungen oder Lieferungen.
1) Kommt der Unternehmer innerhalb der Frift den Anordnungen der Verwaltung 

nicht nach, oder find feine Erfatzleiftungen oder -Lieferungen nicht bedingungsgemäß, 
oder wird die Sicherheitsleiftung (§ 17) nicht fpäteftens binnen 14 Tagen nach Auf
forderung bewirkt, fo ift die Verwaltung berechtigt, nach ihrer Wahl entweder

a) gänzlich vom Vertrage zurückzutreten und Schadenerfatz wegen Nichterfül
lung zu verlangen, oder

b) dem Unternehmer die weitere Ausführung der Leiftungen oder Lieferungen 
ganz oder teilweife zu entziehen und Schadenerfatz wegen nicht genügender 
oder verfpäteter Erfüllung zu verlangen, oder

c) auf der Erfüllung der dem Unternehmer obliegenden Verpflichtungen vor
behaltlich aller Schadenerfatzanfprüche zu beftehen. Entfcheidet fie fich gemäß 
a oder b, fo teilt fie dies dem Unternehmer mittels eingefchriebenen Briefes mit. 
Erfolgt keine Mitteilung, fo ift anzunehmen, daß fie fich gemäß c entfchieden habe.

2) Werden dem Unternehmer die Leiftungen oder Lieferungen ganz oder teilweife 
entzogen, fo kann die Verwaltung, unbefchadet ihrer Erfatzanfprüche, den noch nicht 
vollendeten Teil auf feine Koften ausführen laffen oder felbft für feine Rechnung ausführen.

3) Nach beendeter Leiftung oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Ab
rechnung mitgeteilt.

4) Abfchlagszahlungen (§ 14) können im Falle der Entziehung der Leiftung oder 
Lieferung dem Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden, welcher 
für ihn als ficheres Guthaben unter Berückfichtigung der entftandenen Gegenanfprüche 
ermittelt ift.
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§ 13. Rechnungsaufftellung.
1) Bezüglich der förmlichen Aufftellung der Rechnung, welche in der Form, Aus- 

drucksweife und Reihenfolge der Poften genau nach dem Vertrage und deffen Unter
lagen einzurichten ift, hat der Unternehmer den von der Verwaltung geftellten An
forderungen zu entfprechen.

2) Etwaige Mehrleiftungen oder Mehrlieferungen find in befonderer Rechnung 
nachzuweifen unter deutlichem Hinweis auf die fchriftlichen Vereinbarungen, welche 
darüber getroffen worden find.

§ 14. Abfchlagszahlungen.
1) Abfchlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemeffenen Friften auf An

trag nach Maßgabe des jeweilig Geleifteten oder Gelieferten bis zu der von der Ver
waltung mit Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt (vergl. § 12, Abfatz 4).

2) Hiervon können noch nicht hinterlegte Sicherheitsbeträge (§ 17), fowie ander
weitige auf dem Vertrage beruhende Forderungen der Verwaltung gegen den Unter
nehmer in Abzug gebracht werden.

§ 15. Schlußzahlung.
1) Die Schlußzahlung erfolgt nach vollendeter Prüfung und Feftftellung der vom 

Unternehmer einzureichenden Rechnung (§' 13).
2) Bleiben bei der Schlußabrechnung Meinungsverfchiedenheiten zwifchen der Ver

waltung und dem Unternehmer beftehen, fo foll diefem gleichwohl das ihm unbeftritten 
zuftehende Guthaben nicht vorenthalten werden.

3) Vor Empfangnahme des von der Verwaltung als Reftguthaben zur Auszahlung 
angebotenen Betrages muß der Unternehmer alle Anfprüche, welche er aus dem Vertrags
verhältnis über die behördlicherfeits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint, 
beftimmt bezeichnen und fich fchriftlich vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung 
diefer Anfprüche fpäter ausgefchloffen ift.

§ 16. Zahlende Kaffe.
Alle Zahlungen erfolgen, fofern nicht in den befonderen Bedingungen oder im 

Vertrage etwas anderes feftgefetzt ift, auf der Kaffe der Verwaltung, für welche die 
Leiftung oder Lieferung ausgeführt wird.

(Bei allen durch die Poft erfolgenden Zahlungen wird das Poftgeld von dem Geldbeträge 
in Abzug gebracht.)

§ 17. Sicherheitsftellung.
1) Die Sicherheit für die vollftändige Vertragserfüllung kann durch Bürgen oder 

Pfänder beftellt werden, durch Bürgen jedoch nur mit Einwilligung der Verwaltung. 
Der Bürge hat einen Bürgfchein nach Vorfchrift der Verwaltung auszuftellen.

2) Die Höhe der zu beftellenden Pfänder beträgt fünf (5) vom Hundert der Ver- 
tragsfumme, foweit nicht anderes beftimmt ift.

3) Die Verwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulaffen, das für 
alle von dem Unternehmer im Bereiche der Verwaltung vertragsmäßig übernommenen 
Verpflichtungen haftet. Die Höhe des Generalpfandes wird verwaltungsfeitig nach dem 
Durchfchnittswert fämtlicher von dem Unternehmer auszuführenden oder in den letzten 
drei Jahren ausgeführten Lieferungen oder Leiftungen bemeffen und feftgefetzt.

4) Die Verwaltung behält fich das Recht vor, das Qeneralpfandobjekt bis höchftens 
zum Gefamtbetrage der Einzelpfänder, an deren Stelle es beftellt ift, zu erhöhen, fofern 
es zur Sicherftellung der Verbindlichkeiten des Unternehmers nach ihrem Er- 
meffen nicht genügt. Sie ift berechtigt, ihr Einverftändnis mit der Beftellung eines 
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Generalpfandes jederzeit zurückzuziehen und zu verlangen, daß an deffen Stelle, innerhalb 
der von ihr zu beftinimenden Frift, die erforderlichen Einzelpfänder hinterlegt werden. 
Die Freigabe des Generalpfandes erfolgt in diefem Falle nicht vor Stellung fämtlicher 
Einzelpfänder.

5) Zum Pfände können beftellt werden entweder Forderungen, die in das Reichs- 
fchuldbuch oder in das Staatsfchuldbuch eines Bundesftaates eingetragen find, oder bares 
Geld, Wertpapiere, Depotfcheine der Reichsbank, Sparkaffenbücher oder Wechfel.

6) Hinterlegtes bares Geld geht in das Eigentum der Verwaltung über. Dasfelbe 
wird nicht verzinft. Dem Unternehmer fteht ein Anfpruch auf Rückerftattung nur dann 
zu, wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat.

7) Als Wertpapiere werden angenommen: die Schuldverfchreibungen der deutfchen 
Reichsanleihe und der preußifchen Staatsanleihe zum Nennwerte, fofern jedoch der 
Kurswert höher ift, zum Kurswerte, die Schuldverfchreibungen der anderen deutfchen 
Bundesftaaten, fowie die Stamm- und Stamm-Prioritäts-Aktien und die Prioritätsobligationen 
derjenigen Eifenbahnen, deren Erwerb durch den preußifchen Staat gefetzlich genehmigt 
ift, zum Kurswerte, die übrigen bei der deutfchen Reichsbank beleihbaren Effekten zu 
dem dafelbft beleihbaren Bruchteil des Kurswertes.

8) Depotfcheine der Reichsbank oder der Königlichen Seehandlung (Preußifchen 
Staatsbank) über hinterlegte, verpfändungsfähige (vergl. zu 7) Wertpapiere werden entgegen
genommen, wenn gleichzeitig eine Verpfändungsurkunde des Unternehmers und eine 
Aushändigungsbefcheinigung der Reichsbank oder der Königlichen Seehandlung (Preu
ßifchen Staatsbank) nach Anordnung der Verwaltung überreicht wird.

9) Sparkaffenbücher werden nach dem Ermeffen der Verwaltung angenommen. 
Gleichzeitig ift über das Sparkaffenguthaben eine Verpfändungsurkunde nach Anordnung 
der Verwaltung auszuftellen.

10) Wechfel werden nach dem Ermeffen der Verwaltung angenommen, wenn fie 
an den durch die zuftändige Verwaltungsbehörde vertretenen Königl. Fiskus bei Sicht 
zahlbar, gezogen und akzeptiert find, eigene Wechfel nur, wenn fie bei Sicht zahlbar 
und avaliert find und wenn als Wechfelnehmer der Fiskus bezeichnet ift.

11) Die Ergänzung einer Pfandbeftellung kann gefordert werden, falls diefe infolge 
teilweifer Inanfpruchnahme oder bei den gemäß Abfatz 7 lediglich zum Kurswerte nicht 
aber auch zum Nennwerte anzunehmenden Wertpapiere infolge eines Kursrückganges 
nicht mehr genügend Deckung bietet.

12) Die Befriedigung aus den verpfändeten Schuldbuchforderungen, Wertpapieren, 
Depotfcheinen, Sparkaffenbüchern und Wechfeln erfolgt nach den gefetzlichen Be- 
ftimmungen. Die Verwaltung behält fich das Recht vor, jederzeit an Stelle einer in 
Wechfeln oder Bürgfchaften beftellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern.

13) Wertpapieren find l’tets die Erneuerungsfcheine beizufügen.
14) Zins-, Renten- und Qcwinnanteilfcheine können dem Unternehmer auf Grund 

des Vertrages beiaffen werden. Andernfalls werden fie fo lange, als nicht eine Ver
äußerung der Wertpapiere zur Deckung entftandener Verbindlichkeiten in Ausficht ge
nommen werden muß, an den Fälligkeitstagen dem Unternehmer ausgehändigt.

15) Die Verwaltung überwacht nicht, ob die ihr verpfändeten Wertpapiere, Depot
fcheine, Sparkaffenbücher und Wechfel zur Auszahlung ausgerufen, ausgeloft oder ge
kündigt werden, oder ob fonft eine Veränderung betreffs ihrer eintritt. Hierauf zu 
achten und das Geeignete zu veranlaffen, ift lediglich Sache des Verpfänders, den auch 
allein die nachteiligen Folgen treffen, wenn die nötigen Maßregeln unterbleiben.

16) Die Rückgabe der Pfänder, foweit fie für Verbindlichkeiten des Unternehmers 
nicht in Anfpruch zu nehmen find, erfolgt, falls fie nicht als Generalpfand beftellt find 
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zu drei Fünfteln (’/5) des Gefamtbetrages, nachdem der Unternehmer die bedingungs- 
weife Ausführung der Leiftung oder Lieferung bewirkt hat Die Rückgabe der übrigen 
zwei Fünftel (s/5) findet ftatt, wenn die Zeit der etwa vorgefehenen Gewährleiftung 
abgelaufen ift und die Erfatzanfprüche erledigt find. In Ermangelung anderweiter Ver
abredung gilt als bedungen, daß die Pfänder in ganzer Höhe zur Deckung der aus der 
Gewährleiftung fich ergebenden Verbindlichkeiten einzubehalten find.

§ 18. Übertragbarkeit des Vertrages.
i) Ohne Genehmigung der Verwaltung darf der Unternehmer feine vertragsmäßigen 

Verpflichtungen nicht auf andere übertragen.
2) Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs, fo ift die 

Verwaltung berechtigt, den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben. 
Auch kann die Verwaltung den Vertrag fofort auflöfen, wenn das Guthaben des Unter
nehmers ganz oder teilweife mit Arreft belegt oder gepfändet wird.

3) Bezüglich der in diefen Fällen zu gewährenden Vergütung fowie der Gewährung 
von Abfchlagszahlungen finden die Beftimmungen des § 12 finngemäße Anwendung.

4) Für den Fall, daß der Unternehmer mit Tode abgehen follte, bevor der Ver
trag vollftändig erfüllt ift, hat die Verwaltung die Wahl, ob fie das Vertragsverhältnis 
mit feinen Erben fortfetzen oder es als aufgelöft betrachten will.

5) Macht die Verwaltung von den ihr nach Abfatz 2 und 4 zuftehenden Rechten 
Gebrauch, fo teilt fie dies dem Konkursverwalter oder dem Unternehmer oder feinen 
Erben mittels eingefchriebenen Briefes mit. Erfolgt keine Mitteilung, fo ift anzunehmen, 
daß fie auf der Erfüllung oder Fortfetzung des Vertrages befteht.

§ ig. Gerichtsftand.
Für die aus diefem Vertrage entfpringenden Rechtsftreitigkeiten hat der Unter

nehmer — unbefchadet der in § 20 vorgefehenen Zuftändigkeit eines Schieds
gerichtes — bei dem zuftändigen Gerichte, in deffen Bezirk die den Vertrag abfchließende 
Behörde ihren Sitz hat, Recht zu nehmen.

§ 20. Schiedsgericht.
1) Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten, 

fowie über die Ausführung des Vertrages find zunächft der vertragfchließenden Behörde 
zur Entfcheidung vorzulegen.

2) Die Entfcheidung diefer Behörde gilt als anerkannt, falls der Unternehmer 
nicht binnen 4 Wochen vom Tage der Zuftellung der Behörde anzeigt, daß er auf 
fchiedsrichterliche Entfcheidung über die Streitigkeiten antrage.

3) Die Fortführung der Leiftungen oder Lieferungen nach Maßgabe der von der 
Verwaltung getroffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

4) Auf das fchiedsrichterliche Verfahren finden die Vorfchriften in §§ 1025 bis 
1048 der deutfehen Zivilprozeßordnung Anwendung.

5) Falls über die Bildung des Schiedsgerichtes durch die befonderen Vertrags
bedingungen abweichende Vorfchriften nicht getroffen find, ernennen die Verwaltungen 
und der Unternehmer je einen Schiedsrichter. Die Schiedsrichter Tollen nicht gewählt 
werden aus der Zahl der unmittelbar Beteiligten oder derjenigen Beamten, zu deren 
Gefchäftskreis die Angelegenheit gehört hat.

6) Falls die Schiedsrichter fich über einen gemeinfamen Schiedsfpruch nicht 
einigen können, wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt. Diefer wird 
von den Schiedsrichtern gewählt oder, wenn fie fich nicht einigen können, von dem 
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Leiter derjenigen benachbarten Provinzialbehörde desfelben Verwaltungszweiges ernannt, 
deren Sitz dem Sitze der vertragfchließenden Behörde am nächften belegen ift.

7) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und darüber zu be
finden, ob und inwieweit eine Ergänzung der bisherigen Verhandlungen (Beweisaufnahmen 
ufw.) ftattzufinden hat. Die Entfcheidung über den Streitgegenftand erfolgt nach 
Stimmenmehrheit.

8) Beftehen in Beziehung auf Summen, über welche zu entfcheiden ift, mehr als 
zwei Meinungen, fo wird die für die größte Summe abgegebene Stimme der für die 
zunächft geringere abgegebenen hinzugerechnet.

9) Über die Tragung der Koften des fchiedsrichterlichen Verfahrens entfcheidet 
das Schiedsgericht nach billigem Ermeffen.

io) Wird der Schiedsfpruch in den im § 1041 der Zivilprozeßordnung bezeich
neten Fällen aufgehoben, fo hat die Entfcheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechts
wege zu erfolgen.

§ 21. Koften und Stempel.
1) Briefe und Depefchen, welche den Abfchluß und die Ausführung des Vertrages 

betreffen, werden beiderfeits freigemacht.
2) Die Portokoften für Geld- und fonftige Sendungen, welche im ausfchließlichen 

Intereffe des Unternehmers erfolgen, trägt diefer.
3) Die Stempelfteuer trägt der Unternehmer nach Maßgabe der gefetzlichen Be- 

ftimmungen. Auch diejenigen Stempelbeträge find von dem Unternehmer zu zahlen, 
die von der Steuerbehörde etwa nachträglich gefordert werden.

4) Die übrigen Koften des Vertragsabfchluffes fallen jedem Teile zur Hälfte zurLaft.
Anerkannt .... den . . .,en iq . . (Der Unternehmer.)

6. Kapitel.

Befondere Vertragsbedingungen.
inhau der Die jedem Vertrage beizufügenden »Befonderen Bedingungen« beftehen: 
befonderen i) aus einem allgemeinen Teil, der bei allen Arbeiten und Lieferungen nach 

F°rm und wefentlichem Inhalt derfelbe bleibt, und
vorfchriften. 2) aus den technifchen Vorfchriften, die je nach dem Gegenftände der Ver- 

dingung verfchieden find.
Der allgemeine Teil befteht nach der in Preußen geltenden, wiederholt erwähnten 

»Dienftanweifung« aus folgenden Paragraphen:
§ i. Oegenftand des Vertrages,
§ 2. Umfang der Leiftungen des Unternehmers;
§ 3. Nebenleiftungen;
§ 4. Beginn, Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen;
§ 5. Berechnung der dem Unternehmer zuftehenden Vergütung (einfchl. der Ver

gütung für Tagelohnarbeiten);
§ 6. Zahlungen;
§ 7. Höhe der Vertragsftrafe;
§ 8. Sicherheitsleiftung;
§ 9. Gewährleiftung;
§ 10. Schiedsgericht;
§ 11. Rechnungsaufftellung;

wogegen die technifchen Vorfchriften folgendes enthalten müffen:
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i) Beftimmungen über die nicht befonders zu entfchädigenden Nebenleiftungen, 
welche für die Preisbemeffung in den Angeboten und bei den Abrechnungen von be- 
fonderer Wichtigkeit find;

2) Beftimmungen über die Art der Abnahme ufw.;
3) allgemeine Vorfchriften über die Art der Bauausführung, foweit diefe fich nicht 

fchon aus dem Wortlaute des Verdingungsanfchlages oder des fonft zugrunde 
liegenden Anfchlages ergibt

Bei diefen allgemeinen Vorfchriften über die Art der Bauausführung hat man fich 
vor allem davor zu hüten, allzufehr in das Breite zu gehen und, wie man das häufig 
findet, vollftändige Abhandlungen zu fchreiben. Das Wefentliche fagt bereits § 7 der 
»Allgemeinen Bedingungen» mit den Worten: »Die Leiftungen oder Lieferungen müffen 
den beften Regeln der Technik ufw. entfprechen." Man hat in den befonderen Be
dingungen demnach hauptfächlich nur alle für den betreffenden Bau wichtigen Eigen
tümlichkeiten anzuführen und zu befprechen.

Im Falle nach Prozenten der Anfchlagsfumme verdungen (fiehe Art. 70, S. 61) 
oder der Bau in Generalentreprife vergeben wird (fiehe Art. 67, S. 59), müffen fich die 
„Technifchen Vorfchriften" auf fämtliche Titel des Anfchlags erftrecken.

Für die »Allgemeinen Vorfchriften" der befonderen Bedingungen fei nach- 
ftehend ein Beifpiel nach der oftgenannten „Dienftanweifung“ gegeben.

§ 1. Gegenftand des Vertrages.
„Gegenftand des Unternehmens ift die Ausführung der.................Arbeiten............................

(die Lieferung von............................... ) für den Bau des.........................   ■ •

§ 2. Umfang der Leiftungen des Unternehmers.
Die zu übernehmenden Arbeiten und Lieferungen ergeben fich aus dem Anfchlage (Vcr- 

dingungsanfchlage, Angebot.) Die Ausführung hat hiernach, fowie auf Grund der zugehörigen 
Zeichnungen und fonftigen technifchen Ausarbeitungen (der Maffen-, ftatifchen und Gewichts
berechnungen) zu erfolgen. Der Hauptausfertigung des Vertrages, welche als Grundlage für die 
Ausführung und Abrechnung der Bauverwaltung verbleibt, find die erwähnten, durch die beider- 
feitige Namensunterfchrift anzuerkennenden Unterlagen urfchriftlich oder in beglaubigter Abfchrift 
beizufügen.

Im übrigen gelten für den Umfang und die Art der Leiftungen des Unternehmers die an
gefügten technifchen Vorfchriften.

§ 3. Nebenleiftungen.
Hinfichtlich der Nebenleiftungen wird auf die unter a der technifchen Vorfchriften ent

haltenen Beftimmungen verwiefen. Eine befondere Vergütung für die dort oder im Verdingungs- 
anfchlage ausdrücklich angeführten Nebenleiftungen findet nicht ftatt.

Nebenleiftungen, die weder im Verdingungsanfchlage noch in den technifchen Vor
fchriften vorgefehen find, fallen nicht unter diefen Vertrag und können von dem Unternehmer 
unentgeltlich nicht gefordert werden.

§ 4. Beginn, Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen.
Mit der Ausführung der Arbeiten (Lieferungen) ift am.............. zu beginnen.
Die Arbeiten und Lieferungen find im einzelnen fo zu fördern, daß.....................................

Die Fertigftellung fämtlicher im Verdingungsanfchlage vorgefehenen Leiftungen einfchließlich 
aller Nebenarbeiten muß bis zum........................... erfolgt fein.

§ 5. Berechnung der dem Unternehmer zuftehenden Vergütung, einfchließlich der 
Vergütung für Tagelohnarbeiten.

Die Höhe der dem Unternehmer im ganzen zuftehenden Vergütung wird nach den wirklichen 
Leiftungen und Lieferungen unter Zugrundelegung der im Verdingungsanfchlage oder in fonftiger 
Weife vereinbarten Einheitspreife berechnet.

Handbuch der Architektur. I. 5. (2. Aufl.) 8
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Für alle mit Zuftimmung oder auf Anordnung des bauleitenden Beamten zur Ausführung 
gelangenden, vom Vertrage abweichenden oder in diefem nicht vorgefehenen Leiftungen und 
Lieferungen find unter dem Vorbehalte der Genehmigung derjenigen Behörde, die den Vertrag 
beftätigt hat, vor der Ausführung angemeffene Entfchädigungen fchriftlich zu vereinbaren.

Ift die Feftftellung einer Vergütung für Mehrarbeiten verabfäumt worden, fo muß der Unter
nehmer fich eine Entfchädigung nach ortsüblichen, der Güte der Leiftungen entfprechenden Preifen 
gefallen laffen.

Werden mit Zuftimmung oder auf Anordnung der Bauverwaltung einzelne, nicht vertrags
mäßige Arbeiten im Tagelohn ausgeführt, fo find hierfür die vom Unternehmer bei Abgabe 
feines Angebotes anzumeldenden Lohnforderungen zu berechnen. Diefe betragen für die Arbeits- 
ftunde:

a) eines Poliers, Werkführers oder Monteurs = . . . Pfennige,
b) eines Gefellen = . . „
c) eines Lehrlings •— . . . »
d) eines Arbeiters = . . . »

In diefen Lohnfätzen find das Meiftergeld, die Beiträge zur Kranken- und Invaliden- 
verficherung, fowie die Vergütung für das Vor- und Unterhalten brauchbarer Geräte und Rüftungen 
mit enthalten.

Bei Überftunden und Nachtftunden erhöhen fich die vorftehenden Lohnfätze um . . . vH.
Ob und inwieweit bei Tagelohnarbeiten zur Beauffichtigung ein Polier verwendet und in 

Anrechnung gebracht werden darf, entfcheidet der leitende Baubeamte auf Antrag des Unternehmers 
vor Inangriffnahme der Arbeiten.

Werden die Tagelohnarbeiten zu einer Zeit ausgeführt, in der zur Beauffichtigung der 
vertragsmäßigen Leiftungen Poliere auf der Bauftelle tätig find, fo haben diefe in der Regel auch 
die im Tagelohn befchäftigten Gefellen und Arbeiter anzuleiten und zu überwachen. In diefem 
Falle können befondere Entfchädigungen für Poliere nur ausnahmsweife, wenn dies durch beftimmte 
Umftände gerechtfertigt erfcheint, zugebilligt werden.

§ 6. Zahlungen.
Die Zahlungen an den Unternehmer erfolgen durch die König!.......................in....................

oder die......................... Kaffe in.......................
Die Beftimmung darüber, welche Zahlungen aus der einen oder anderen Kaffe geleiftet 

werden, bleibt der bauleitenden Behörde vorbehalten.

§ 7. Höhe der Vertragsftrafe.
Hält der Unternehmer die in § 4 feftgefetzten Friften durch eigenes Verfchulden nicht ein, 

fo verfällt er für jeden Tag der Verfpätung in eine Vertragsftrafe von .... Mark.

§ 8. Sicherheitsleiftung.
Die Sicherheitsleiftung für die übernommenen Verbindlichkeiten foll durch Pfandbeftelhing 

erfolgen. Die Höhe des Pfandes wird auf .... Mark feftgefetzt.
Es ift 14 Tage nach Erteilung des Zufchlages bei der König!...................... Kasse in.................

zu hinterlegen (wird durch Einbehaltung von den Abfchlagszahlungen eingezogen).
Das Pfand wird zurückgegeben, fobald die Verpflichtungen, zu deren Sicherftelhing es dienen 

foll, vollftändig erfüllt find, und zwar zu drei Fünfteln des Gefamtbetrages mit......... Mark nach 
Beendigung der Arbeiten und Lieferungen und im übrigen unmittelbar nach Ablauf der verein
barten Gewährleiftungszeit (§ 9). Ift eine folche nicht vereinbart, fo erfolgt die Rückgabe des 
Gefamtpfandes unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten und Lieferungen.

Stellen fich vor Ablauf der Gewährleiftungszeit an den von dem Unternehmer ausgeführten 
Arbeiten und Lieferungen Mängel heraus, fo wird das Pfand fo lange einbehalten, bis diefe 
Mängel vollftändig befeitigt find.

§ 9. Gewährleiftung.
Der Unternehmer bleibt für die Güte der von ihm gelieferten Arbeiten und Bauftoffe nach 

erfolgter Schlußabnahme noch .... Jahre lang haftbar und ift verpflichtet, während diefer Zeit 
alle hervortretenden Mängel auf feine Koften zu befeitigen.

Zeigt der Unternehmer fich hierin derart fäumig und unzuverläffig, daß eine wiederholte 
Berichtigung der fraglichen Arbeiten durch den Baubeamten notwendig wird, fo hat er die hier
durch entftehenden Unkoften zu tragen. Die Entfcheidung darüber, was in jedem Einzelfalle zu 
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gefchehen hat, insbefondere die Feftftellung und Einziehung der bezeichneten Unkoften, bleibt der 
vorgefetzten Dienftbehörde vorbehalten.

§ 10. Schiedsgericht.
Bei Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten fowie über 

die Ausführung des Vertrages ist ein Schiedsgericht anzurufen, das nach den allgemeinen Vertrags
bedingungen gebildet wird.

Für den Fall, daß die Heranziehung eines Obmannes nötig fein füllte und die Schiedsrichter 
fich über die Wahl eines folchen nicht einigen können, erfolgt feine Ernennung durch den Regie- 
rungspräfidenten zu..........................

§ 11. Rechnungsaufftellung.
Die vom Unternehmer in einfacher Ausfertigung einzureichenden Rechnungen müffen von 

ihm unterfchrieben fein, auch feinen Wohnort und den Tag der Ausftellung angeben.
Zu den Rechnungen ift Papier von 21cm Breite und 33cm Höhe zu verwenden. Damit ein 

Teil der Schrift und der Zahlen bei dem Zufammenheften der Belege nicht verdeckt wird, ift der 
innere Rand beiderfeitig 1cm breit frei zu laffen.

Die Rechnungen find in der Form, Ausdrucksweife, Bezeichnung der Räume und Reihenfolge 
der Anfätze genau dem Verdingungsanfchlage entfprechend aufzuftellen.

Tagelohn- und Mehrarbeiten find in befonderer Rechnung nachzuweifen unter Beifügung der 
getroffenen Vereinbarungen.

Der Unternehmer hat die Schlußrechnung fpäteftens . . . Wochen nach erfolgter Schlußab
nahme zur Prüfung einzureichen.

Im übrigen wird auf die nachftehenden technifchen Vorfchriften Bezug genommen."

Zur Benutzung beim Privatbau find die »Allgemeinen Bedingungen«, fowie 
der allgemeine Teil der „Befonderen Bedingungen" zu breit und zu bureaukratifch '
angelegt. Beide laffen fich leicht zu „Allgemeinen Bedingungen« überhaupt zu- und wBcronderen 
fammenziehen, wodurch die häufig vorkommenden Wiederholungen vermieden 
werden und das Ganze an Kürze und Überfichtlichkeit gewinnen wird. Zugleich Privatbau. 
können fehr viele fich für den Privatbau nicht eignende Beftimmungen, wie z. B. 
die über das Rechnungsformat, fortfallen. Für den Privatarchitekten enthalten 
jene beifpielsweife angeführten Bedingungen aber das vollftändige Material, aus 
welchem er für jeden Fall feine „Allgemeinen Bedingungen« zufammenftellen kann.

Hiernach möge ein Beifpiel von „Technifchen Bedingungen« für die Fälle £ 
folgen, wenn das Verfahren des Abbietens von der Anfchlagsfumme (fiehe Art. 70) Bedingungen 
zugelaffen oder der Bau in Paufchfumme an einen Unternehmer (fiehe Art. 67) «5 die Ver- 
vergeben wird. Hierbei müffen fich die technifchen Bedingungen auf fämtliche oeneraiunter- 
Anfchlagstitel erftrecken. ,TC\n'“rn»

Nach der früher genannten »Dienftanweifung« lauten diefe Bedingungen, vorfchriften.) 
deren erfte 11 Paragraphen aus den vorher angeführten »Allgemeinen Vorfchriften" 
beftehen, folgendermaßen:

§ 12. Nebenleiftungen.
Wenn im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt ift, 

werden die nachftehend bezeichneten Nebenleiftungen nicht befonders entfchädigt; es ift 
deshalb hierauf bei Bemeffung der Preife für die einzelnen Arbeiten und Lieferungen 
Rückficht zu nehmen.

Hier werden nun die Nebenleiftungen fo angeführt, wie dies z. B. bei den technifchen Vor
fchriften für Maurerarbeiten nachftehend gefchehen ift. Am Schluffe des Abfchnittes a) wird hin
zugefügt:

Der Unternehmer ift verpflichtet, das fertige Gebäude und die Bauftelle auf feine 
Koften gehörig zu reinigen; die Reinigung muß fich auf alle Teile (Fußböden, Treppen, 
Türen, Fenfter ufw.) erftrecken.

8*
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Auf die im Anfchlage unter Titel „Insgemein" ausgefetzte Paufchfumme für un- 
vorherzufehende Leiftungen hat der Unternehmer keinen Anfpruch. Diefe bleibt von der 
Verdingung ausgefchloffen.

§ 13. Abnahme und Berechnung.
(Auszufüllen unter Benutzung der folgenden technifchen Vorfchriften für Maurerarbeiten ufw. 

für fämtliche Arbeiten und Lieferungen.)

§ 14. Allgemeines.
Die Art der Ausführung richtet fich nach den in dem Koftenanfchlage für die 

einzelnen Arbeiten und Lieferungen gegebenen Beftimmungen und nach den befonderen 
Anweifungen des den Bau leitenden Beamten. Die Befchaffung fämtlicher zur Ausführung 
erforderlichen Bauftoffe ift, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich zugefichert wird, 
lediglich Sache des Unternehmers. Es ftehen ihm daher in diefer Beziehung Mehr- oder 
Nachforderungen nicht zu, auch dann nicht, wenn die Arbeiten und Bauftoffe nicht voll- 
ftändig veranfchlagt, zu den veranfchlagten Preifen oder in der vorausgefetzten Entfernung 
nicht zu haben fein follten; es ift lediglich Sache des Unternehmers, fich von der 
Richtigkeit und Vollftändigkeit des Anfchlages vorher zu überzeugen.

§ 15. Bauftoffe.
Die zu den Arbeiten zu verwendenden Bauftoffe müffen von tadellofer Befchaffen

heit fein und zu den anerkannt beften der in der Umgegend gebräuchlichen gehören.
Die Grundmauerfteine (Bruchfteine oder Feldfteine) find gefprengt oder gefchlagen, 

lagerhaft und in Größen von 0,04 bis O,iocbm zu verwenden; für Lieferung einer dem 
Bedürfnis entfprechenden Anzahl Binder ift zu forgen.

Die Mauerziegel müffen wetterbeftändig, gut durchgebrannt, ohne Brandborften und 
Riffe fein, auch dürfen fie keine Beimifchung von Kalk, Mergel und dergl. enthalten. 
Ift ein befonderes Steinmaß vorgefchrieben, fo werden die Mauerftärken nach diefen 
Maßen feftgeftellt.

Falls nicht ausdrücklich eine andere Ausführung vorgefchrieben wird, ift die Ver
blendung gleichzeitig mit dem Gefchoßmauerwerk herzuftellen. Die für die Verblendung 
beftimmten Steine find forgfältig auszufuchen und auf Wunfch je nach dem Ver
wendungszwecke zu fondern; Steine mit befchädigten Anfichtsflächen oder Kanten 
dürfen zur Verblendung nicht verwendet werden. Vor Abrüftung der Faffaden ift das 
verblendete Mauerwerk gehörig und fachgemäß zu reinigen.

Die Dachziegel find witterungsbeftändig, von fefter Maffe und fcharf gebrannt zu 
liefern.

Der Kalk muß die nötige Bindekraft befitzen; zum Putzen ift möglichft alter Kalk 
zu verwenden.

Der Zement ift aus anerkannt guten Fabriken zu liefern und bis zur Verwendung 
trocken aufzubewahren.

Der Mauerfand foll fcharfkörnig fein und darf erdige oder lehmige Beimifchungen 
nicht enthalten.

Alle Bauhölzer müffen von vorgefchriebener Länge und Stärke, völlig gefund, 
trocken, geradwüchfig und kernig fein.

Die zu den Zimmerarbeiten erforderlichen Schnitthölzer müffen von gleichmäßiger 
Stärke und ohne Baumkanten fein. Dielungsbretter müffen unter fich eine nahezu gleiche 
Breite, nicht über 30cm haben; Dachfchalungsbretter follen nicht über 20cm breit fein.

Das Schmiedeeifen muß von fehnigem Gefüge, weich und nicht kaltbrüchig oder 
im Bruch kriftallinifch fein; fcharf gebogene Stellen dürfen keine Kanten- oder Längs
riffe zeigen.
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Das Qußeifen darf keine Sprünge, Blafen oder hohle Stellen zeigen und muß eine 
graue Bruchfläche haben.

Der Dachfchiefer muß durchaus wetterbeftändig fein und eine gleichmäßige Farbe 
und Stärke aufweifen; er ift mit verzinkten oder fonft gegen Roft gefchützten Eifen
nägeln oder mit Kupfernägeln zu befeftigen.

Von allen Bauftoffen find auf Verlangen bei der Verdingung Proben vorzulegen.

§ 16. Arbeiten.
Sämtliche Arbeiten find nach den bewährteften Regeln der Technik herzuftellen.
Die Baugruben find hinreichend weit anzulegen, die Sohlen wagrecht abzugleichen 

und die Seitenwände nötigenfalls abzufteifen. Die Freihaltung der Baugrube von Grund- 
waffer ufw. ift Sache des Unternehmers, fofern hierfür der Anfchlag nicht eine befondere 
Vergütung enthält.

Die Maurerarbeiten find überall in kunftgerechtem Verbände vollfugig, in Lot 
und Wage, beim Bruchfteinmauerwerk mit Bindern in ausreichender Zahl, beim Ziegel
mauerwerk mit etwa 1,2cm ftarken Lagerfugen und 1cm ftarken Stoßfugen auszuführen. 
Bruchfteinmauerwerk ift wenigftens bei jedem Abfatze, fonft in Schichten von je 1 111 
Höhe wagrecht abzugleichen. Die im Rohbau ftehenbleibenden Anfichtsflächen des 
Bruchfteinmauerwerkes müffen mit ausgefuchten Steinen von guten Kopfflächen her- 
geftellt werden; für die Ecken find befonders bearbeitete größere Steine zu verwenden.

Mauerwerk, welches geputzt werden foll, ift mit offenen Fugen herzuftellen, vor 
dem Putzen zu reinigen und tüchtig zu näffen. Die Widerlager für Gewölbe und Bogen 
find gleich bei der Aufmauerung der Wände vorzukragen oder da, wo dies nicht angängig 
ift, forgfältig auszufparen. Inwieweit eine Verankerung der Bogen und Gewölbe vorzu
nehmen ift, beftimmt die Bauverwaltung.

Die Ausrüftung der Bogen und Gewölbe darf erft nach vollftändiger Erhärtung 
des Mörtels erfolgen.

Die Trennfchichten aus gegoffenem Afphalt find mindeftens 1cm ftark herzuftellen.
Bei den Steinhauerarbeiten ift zur Verklammerung, Verdübelung und Verankerung 

Eifen mit roftfchützendem Überzug oder Bronze zu verwenden; die Anker find mit Blei 
zu vergießen. Bei Treppen muß jede obere Stufe die untere 2,5 bis 5,ocm überdecken; 
bei freitragenden Treppen ift ftets ein Falz anzuwenden. Zum Vergießen von Quadern 
darf nur Mörtel aus Wafferkalk oder Fettkalk mit Ziegelmehl - kein Zement - ver
wendet werden.

Die Zimmerarbeiten müffen in allen Verbindungen genau fchließend hergeftellt 
werden. Freiliegende, der Witterung ausgefetzte Hölzer find in den Zapfenlöchern durch 
ein Bohrloch, in den Kämmen durch eine Abfchrägung zu entwäffern. Alle Verzapfungen 
find mit Holznägeln zu fichern. Die Stichmaße für Balkenlagen ufw. hat der Unter
nehmer an den fertigen Bauteilen felbft zu nehmen. Bei den Dielungen im Keller- und 
Erdgefchoß ift im Einvernehmen mit der Bauverwaltung dafür zu forgen, daß Schwamm
bildungen nicht auftreten können.

Dachdeckungen find völlig waffer- und fchneedicht in bewährtefter Ausführungs
weife herzuftellen.

Die Schreinerarbeiten find aus ausgetrocknetem, riffefreiem Holze, ohne Gallen und 
möglichft aftrein, fauber gehobelt und in den Verbindungen dicht fchließend herzuftellen. 
Die Maße hat der Unternehmer auf der Bauftelle felbft zu nehmen.

Die Befchläge an Fenftern und Türen müffen gehörig ftark angefertigt werden, 
die Schlöffer mit guten, nicht erlahmenden Federn verfehen fein und einen leichten Gang 
haben. Sämtliche Befchlagteile find durch Schrauben mit verfenkten Köpfen zu befeftigen.
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Die Vergütungen find in den veranfchlagten Olasforten möglichft frei von allen 
Fehlern auszuführen, forgfältig zu verftiften und zu verkitten.

Bei den Anftreicherarbeiten ift für die Ölfarben Bleiweiß zu verwenden; die An
wendung von Schlämmkreide ift nicht geftattet. Alle Flächen find vor dem Anftrich 
forgfältig zu reinigen; der Anftrich darf erft dann aufgebracht werden, wenn die Flächen 
gut ausgetrocknet find. Fugen im Holzwerk find zu verkitten, harzige Stellen mit Schel
lack zu überziehen. Holzteile erhalten einen Grundanftrich mit reinem Leinölfirnis, 
Eifenteile einen folchen mit Mennige.

§ 17. Gewichtsbefcheinigung.
Werden Lieferungsgegenftände anfchlagsmäßig nach dem Gewicht in Rechnung 

geftellt, fo ift diefes, wenn die Gewichtsermittelungen nicht etwa unter Aufficht eines 
von der Bauverwaltung dazu beftellten Beamten erfolgen können, durch amtliche 
Wägefcheine nachzuweifen.

§ 18. Anzeigepflicht.
Der Unternehmer hat dem Baubeamten nachftehende Zeitpunkte anzuzeigen:
1) wann er den Bau begonnen hat;
2) wann die Baugräben ausgehoben find;
3) wann das Grundmauerwerk vollendet ift (und zwar vor deffen Verfüllung);
4) wann der Rohbau vollendet, oder bei Holzbauten, wann das Gebäude gerichtet ift.
Unterläßt der Unternehmer diefe Anzeigen, fo fteht dem unterzeichneten Bau

beamten die Befugnis zu, denjenigen Bauzuftand auf Koften des Unternehmers foweit 
wiederherfteilen zu laffen, wie dies zur Vornahme der Unterfuchungen erforderlich ift." 

..... den . ,ten.................

Der Königl. Baubeamte. Der Unternehmer.

7. Kapitel.

Beifpiele von technifchen Vorfchriften.
Nunmehr feien Beifpiele von technifchen Bedingungen für verfchiedene 

Arbeiten und Lieferungen gegeben. Bei allen wird das Vorausfchicken der 
früher angeführten 11 Paragraphen der allgemeinen Vorfchriften als felbftverftänd- 
lich betrachtet. Auch ift nur anfangs auf die vorfchriftsmäßige Form der tech
nifchen Bedingungen Gewicht gelegt, während fpäter nur das rein Technifche 
der Arbeiten und Lieferungen berückfichtigt wird.

Ausführung Die Vorfchriften für die Ausführung von Maurerarbeiten werden nach dem 
von * für die preußifche Bauverwaltung geltenden Mufter mit nur unwefentlichen Er- 

Maurerarbeitcn. g^nzungen unc| kleinen Änderungen gegeben.
Innungen Sofern im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt 

ift, werden die nachftehend bezeichneten Nebenleiftungen nicht befonders ent- 
fchädigt; deshalb ift hierauf bei Bemeffung der Preife Rückficht zu nehmen.

1) Die Herftelhing von Mauerwerk in Zementmörtel ftatt in Kalkmörtel, die An
lage von Bogen im Mauerwerk, die Anlage, der Verputz oder das Ausfugen der im 
Qefchoßmauerwerk liegenden gewöhnlichen Rauch- und Lüftungsrohre und die Anlage 
von Rohrfchlitzen.

2) Das Vermauern von Türdübeln, Kreuzholz- und Bohlenzargen, das Anfchlagen 
und Vermauern der Balkenanker und Maueranker, die Ausmauerungen längs der Ort-
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balken, die Bekleidung der Balken mit Dachfteinen längs der Schornfteinkaften, das 
Einfetzen und Verputzen von Schornftein-Reinigungstüren und von Lüftungsgittern.

3) Das Heranfehaffen der Bauftoffe von den auf der Bauftelle befindlichen Lager
plätzen bis zum Orte der Verwendung.

4) Bei der Verblendung: das Aufmauern von fchlichten oder einfach gegliederten 
Pfeilern, Fenftereinfaffungen ufw., die Reinigung und das Ausfugen der Flächen fowie 
ihre Berüftung.

5) Bei den Putzarbeiten: das Verputzen der Türen, Fenfter, Fußleiften, Ofen
rohre, das Nachputzen, Schlämmen und Weißen, das Verputzen von Stuckverzierungen 
und die Vorhaltung der Schablonen zum Ziehen von Gefimfen, die Befeitigung fämt- 
licher am Putze während der Bauausführung vorkommenden Schäden.

6) Die Bereitung des Mörtels und die Zufuhr des hierzu und zur Ausführung 
des Mauerwerkes erforderlichen Waffers innerhalb der Bauftelle. Das Näffen der 
Mauerfteine vor deren Verwendung.

7) Das Vorhalten, fowie die An- und Abfuhr der Geräte und Rüftungen, das 
Vorhalten der zu den Abdeckungen, Höhenmeffungen und Abnahmemeffungen erforder
lichen Arbeitskräfte und Geräte.

8) Die Herftellung, Vorhaltung und Wiederbefeitigung von Baubuden und Aborten 
für die Arbeiter des Unternehmers.

Die Mauermaffen fowie die Flächenmaße für die einzelnen Arbeiten findb)^^^ 
folgendermaßen zu berechnen:

Die Berechnung der Mauermaffen erfolgt in der im Koftenanfchlage (Maffen
berechnung) vorgefchriebenen Weife.

Die Gefchoßhöhen find zwifchen den Oberkanten der Fußböden zu be
rechnen.

Für Bruchfteinmauerwerk sind die Stärken auf halbe Dezimeter abzurunden.
Für die Stärke des Ziegelmauerwerkes gelten folgende Maße:

bei Va Stein ftarken Mauern = 12cn>, 
h 1 „ 11 11 = 25 „

11 1 V2 11 11 11 ii

„ 2 „ „ „ = 51 „ ufw.
mit einem Zuwachfe von 13cm für jede Vi Stein größere Mauerstärke. (Siehe
Art. 38, S. 37-) ,

Freiftehende Schornfteine find unter Angabe der Anzahl und Große der 
Rohre nach Metern der Höhe zu berechnen.

Die Gewölbe kommen mit den in die Ausführungszeichnungen einge- 
fchriebenen Flächenmaßen zum Anfatz, und zwar einfchl. der Hintermauerung.

Für Pflasterungen gilt diefelbe Flächenberechnung wie bei Gewölben unter 
Zufatz der Gurtbogenöffnungen und Nifchen.

Bei der Ermittelung der Putz- und Fugungsarbeiten im Äußeren und 
Inneren find die Fenfter- und Türöffnungen, deren Leibungen geputzt oder ge
fugt werden follen, nicht abzuziehen, während bei Ourtbogenöffnungen eine 
Seite der betreffenden Öffnung in Abzug kommt. Letzteres gefchieht auch bei 
Türen, deren Futterbreite nicht die ganze Stärke der betreffenden Mauer ein
nimmt, während Türen mit vollen Futtern auf beiden Seiten beim Putz in Abzug 
zu bringen sind. Die Länge weit ausladender Gefimfe wird an ihren größten 
Ausladungen unter Zuziehung der etwaigen Verkröpfungen gemeffen, während
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c) Erdarbeiten.

d) Mörtel.

für kleinere Qefimfe der in der Vorberechnung ermittelte Umfang des Gebäudes 
oder feiner Räume Geltung findet

Die Maffenberechnungen find auf Grund rechtzeitig vorzunehmender Auf- 
meffungen, dem Fortfehreiten der Maurerarbeiten entfprechend, fertig zu ftellen.

Gewöhnlich übernehmen die Maurermeifter bei Hochbauten auch die Aus
führung der Erdarbeiten. Alsdann folgen hier etwa die folgenden Vorfchriften:

Genaue Befchreibung des auszufchachtenden Erdbodens. Der Mutterboden 
und Rafen ift forgfältig abzuheben und feitwärts zum Zweck fpäterer Verwendung 
zu lagern. Angaben über die Verwendung des ab- und ausgehobenen Erd
reiches. Zum Zweck der Abnahme sind an von der Bauverwaltung mit kleinen 
Pfählen bezeichneten Punkten (fiehe Art. 24, S. 25) Erdkegel ftehen zu laffen. 
Die Ausfehachtung der Grundmauern wird nicht befonders vergütet, fondern ift 
im Preis des Grundmauerwerkes eingefchloffen; ebenfo wird für das Abfteifen 
der Baugruben, das Vorhalten des hierzu nötigen Materials, für Karrendielen, 
Karren ufw. keine Entfchädigung geleiftet. Die Sohle der Baugrube ift durchaus 
wagrecht abzugleichen. Fundftücke von wiffenfchaftlichem oder künftlerifchem 
Werte gehören der Baubehörde.

Die Art und Weife des Kalklöfchens ift der Befchaffenheit des Kalkes und 
feiner Verwendung entfprechend vorzufchreiben. Die Bereitung des Mörtels darf 
nur befonders zuverläffigen Arbeitern übertragen werden. Das Mifchungsverhält- 
nis zwifchen Kalk, Zement und Sand ift nach Maßgabe der zum Koftenanfchlage 
gehörigen Bauftoffberechnung zu wählen.

Abgeftandener Mörtel darf nicht verwendet werden; deshalb ift dafür Sorge 
zu tragen, daß der Mörtel möglichft am Tage feiner Zubereitung verarbeitet 
wird. Fertiger Kalkmörtel darf nicht länger als 24 Stunden, Zementmörtel nicht 
über Mittag oder Nacht unverarbeitet ftehen bleiben. Zur Bereitung von Putz
mörtel darf nur überwinterter Kalk und befter Sand verwendet werden.

Auf Mängel der Bauftoffe hat der Unternehmer die Bauverwaltung ge
gebenenfalls aufmerkfam zu machen. Er hat die Bauftoffe in richtiger und vor
teilhafter Weife zu dem im Koftenanfchlage angegebenen Zwecke zu verwenden 
und durch feiner Leute Verfchulden verlorengegangenes oder verdorbenes 
Material zu erfetzen.

Diefe Vorfchrift ift befonders dann notwendig, wenn für die Beauffichtigung der Bauaus
führung nicht hinreichende oder nicht genügend erfahrene Hilfskräfte vorhanden find.

vorkdiXgen. ^or Eintritt des Winters müffen die noch nicht fertig geftellten, unter Dach 
gebrachten Bauteile, foweit dies erforderlich ift, im Einvernehmen mit der Bau
verwaltung durch Aufbringen von Mauerfteinen, Überdecken mit durch Mauer- 
fteine befchwerter Dachpappe, mit Brettern oder Sand, Verpackung mit Stroh, 
Zufetzen der Öffnungen, Herftellung von Notdächern oder auf andere geeignete 
Weife gegen die Einwirkungen des Froftes und der Näffe möglichft gefchützt 
werden.

f) Grund- und 
Bruchftein- 
mauerwerk.

Werden derartige Schutzvorkehrungen notwendig, weil der Unternehmer 
feinen vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachgekommen ift, fo 
hat diefer alle hierdurch entftehenden Koften zu tragen. Andernfalls werden* die 
Koften der von der Bauverwaltung für nötig erachteten Schutzvorkehrungen 
nach vorheriger Vereinbarung vergütet.

Mit dem Aufmauern der Grundmauern darf nicht eher begonnen werden, 
als bis die Baugrube von der Bauverwaltung unterfucht und für gut be
funden ift.
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Für Bruch- und Feldfteinmauerwerk find möglichft lagerhafte Steine zu ver
wenden; fie find vorher erforderlichenfalls zu reinigen, zu fpalten und paffend zu 
behauen. Die Steine müffen in möglichft regelmäßigem Verbände auf ihr natür
liches Lager gelegt und gut in Mörtel gebettet werden. Steine mit rundlichen 
Lagerflächen find niemals auf die hohe Kante zu ftellen, fondern ftets von der 
Verwendung gänzlich auszufchließen oder zu Zwickern zu zerkleinern. Die Fugen 
zwifchen den Steinen follen möglichft eng fein; ftellenweife zu weite Fugen find 
mit kleinen Steinftücken zu verzwicken. Schmutzige Steine find vor der Verwen
dung zu reinigen.

Das Bruch- und Feldfteinmauerwerk ift mit möglichft vielen Bindern zu 
verfehen und in den Fundamentabfätzen ftets, im übrigen aber in Schichten von 
je lm Höhe wagrecht abzugleichen. Für die Ecken find große Steine auszu- 
fuchen, welche abwechfelnd nach beiden Richtungen einbinden.

Für die dauernd fichtbar bleibenden äußeren Flächen find die Steine be
fonders forgfältig auszufuchen und paffend zu bearbeiten; auch ift dafür zu forgen, 
daß in den äußeren Fugen Zwicker vermieden werden.

Sobald die Fundamente fertiggeftellt find, müffen an geeigneten Punkten 
Maßlatten mit genauer Schichtenteilung angebracht werden. Von Ausnahmefällen 
abgefehen, find in der Regel 13 Schichten auf lm Höhe anzunehmen.

Die Mauerfteine find unmittelbar vor der Verwendung gehörig zu näffen. 
Bei Zementmauerwerk müffen fie in mit Waffer gefüllte Behälter gelegt und fo 
lange darin gelaffen werden, bis fich keine Luftblafen mehr zeigen; gleich darauf 
find fie zu vermauern. Für das Kellermauerwerk, fowie für die etwa in Ziegeln 
auszuführenden Grundmauern find die am fchärfften gebrannten Steine aus
zufuchen.

Frifches Mauerwerk darf nicht betreten werden oder ift, wenn letzteres un
vermeidlich ift, vorher mit Brettern zu belegen. Lofe gewordene Steine find zu 
entfernen, ebenfo wie die Lücken von anhaftendem Mörtel zu fäubern, und dann 
erft wieder zu vermauern. Bei Unterbrechung der Bauausführung oder auch bei 
eintretendem Landregen ift auf Verlangen der Bauverwaltung das frifche Mauer
werk durch die früher genannten Abdeckungen gegen Näffe zu fchützen.

In den zu putzenden Flächen find die Fugen 1cm tief offen zu laffen oder 
auszukratzen, während der Mörtel noch weich ift.

Alles Holzwerk ift trocken derart zu vermauern, daß der Mörtel überall 
3cm davon entfernt bleibt. Befondere Fürforge ift bei den im Mauerwerk 
liegenden Balkenköpfen anzuwenden. In welcher Weife letztere gegen Fäulnis 
zu fchützen find, beftimmt die Bauverwaltung.

Falls nicht ausdrücklich eine andere Ausführung vorgefchrieben wird, ift 
die Verblendung gleichzeitig mit dem Gefchoßmauerwerk herzuftellen.

Sollten die Verblender fehlen, fo ift bei fchwachen Mauern auf Anordnung 
der Bauleitung eine vorläufige Verblendung mit gewöhnlichen Steinen auszuführen, 
die fpäter wieder ftückweife zu entfernen und durch die richtige Verblendung 
zu erfetzen ift. Bei ftärkeren Mauern ift die fefte Lage der Gefimsftücke, wenn 
die Verblendung fehlt, nötigenfalls durch Abfteifen zu fichern. Die Koften für 
diefe Ausführungen hat die Bauverwaltung zu erfetzen.

Erfolgt das Ausfugen nicht gleichzeitig mit der Herftellung des Mauerwerkes, 
fo find die Fugen nach außen l,5cm tief offen zu halten oder auszukratzen, fo 
lange der Mörtel noch weich ift.

g) Ziegel
mauerwerk.

h) Ver- 
blendungs- 
maucrwerk.
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i) Verletzen 
von 

Werkfteinen.

k) Verletzen 
einzelner 
Säulen, 

Träger ufw.

Die für die Verblendung beftimmten Steine find forgfältig auszufuchen und 
auf Wunfch zu fondern; Steine mit befchädigten Anfichtsflächen oder Kanten 
dürfen zur Verblendung nicht verwendet werden.

Vor Abrüftung der Faffaden ift das verblendete Mauerwerk gehörig zu 
reinigen. Salzfäure darf hierzu nur in fehr verdünntem Zuftande (etwa i: 10) 
verwendet werden. Bei Anwendung von Säuren müffen die gereinigten Flächen 
gehörig mit Waffer nachgefpült werden. Das Abfchleifen der fchmutzigen Flächen 
mit Eifen oder Steinen ift nicht geftattet.

Ift das Ausfugen der Verblendung bereits beim Hochführen des Mauerwerks 
erfolgt, fo find die Fugen trotzdem nach beendigter Reinigung der Flächen forg
fältig zu unterfuchen und foweit erforderlich, voll auszuftreichen.

Für das nachträgliche Fugen ift Kalkmörtel (nicht Zementmörtel) zu ver
wenden. Farbe darf dem Fugenmörtel nicht zugefetzt werden, doch ift ein an- 
gemeffener Zufatz von gutem Ziegelmehl, Eifenoxyd (Caput mortuum) und ge
mahlener Hochofenfchlacke geftattet, falls die Bauverwaltung eine Färbung für 
nötig hält.

Wenn der Unternehmer der Maurerarbeiten auch das Verfetzen von Werk
fteinen übernimmt, werden ihm die zu verwendenden Steine, mit Zeichen und 
Nummern verfehen, fowie die Verfetzpläne überwiefen.

Zur Unterfütterung der Werkfteine behufs richtiger Lagerung vor dem Ver
gießen find nur bei Keilquadern Holzkeile, fonft aber Schiefer-, Zinkblech- oder 
Walzbleiabfchnitte, allenfalls Dachpappeftückchen nach Vorfchrift der Bauleitung 
zu benutzen.

Zum Vergießen ift in der Regel Kalkmörtel oder Wafferkalk (niemals reiner 
Zement- oder Gipsmörtel) zu verwenden. Die vortretenden Teile der verfetzten 
oder vergoffenen Werkfteine find in geeigneter Weife durch Bretterbekleidungen 
oder Lehmwulfte gegen Befchädigungen zu fchützen.

Alle Anker, Klammern und Dübel find nach Vorfchrift der Bauleitung mit 
Blei oder Zement zu vergießen.

Die über Fenfter- und Türfturzen, fowie unter Sohlbänken befindlichen, 
zwifchen den belafteten Auflagern liegenden Fugen find bis auf weiteres hohl 
zu laffen.

Freitragende Treppenftufen müffen bis zur völligen Erhärtung des für die 
Einmauerung verwendeten Mörtels unterftützt werden.

Der Unternehmer hat ohne befondere Vergütung die Werkfteine unter Mit
hilfe des Steinmetzen (fiehe Art. 50) heranzufchaffen und aufzubringen, die Winden, 
Taue und fonftigen Gerätfchaften, wenn nicht anders beftimmt wird, vorzuhalten, 
fowie die Steine ordnungsmäßig zu vergießen und zu vermauern. Ob eine 
Verftärkung der Gerüfte an Stellen, wo fchwere Werkftücke aufzubringen find, 
notwendig ift, muß im Einvernehmen mit der Bauverwaltung erwogen werden.

Zum Reinigen der Werkfteine darf Salz- oder eine andere Säure überhaupt 
nicht verwendet werden.

Über die Beihilfe des Unternehmers in Fällen, wo der Steinhauermeifter das Verfetzen der 
Werkftücke auszuführen hat, fiehe fpäter die technifchen Vorfchriften für Steinhauerarbeiten.

Das Verfetzen einzelner Säulen, das Verlegen einzelner Träger ufw. ift, fofern 
nicht andere Vereinbarungen getroffen find, Sache des Unternehmers der Maurer
arbeiten. Diefer hat, falls ihm diefe Arbeiten übertragen find, die zum Verfetzen 
erforderlichen Hebegerüfte, Taue ufw. in ausreichender Stärke zu befchaffen und 
vorzuhalten, auch für die Abfteifung der Säulen ufw. zu forgen.
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Die Untermauerung eiferner Säulen, Träger und Unterlagsplatten hat in 
Klinkern und Zementmörtel zu erfolgen.

Ob und wieweit eine Verankerung der Bogen und Gewölbe vorzunehmen » 
ift und Zementmörtel, Klinker oder porige Steine zur Verwendung kommen oewölb". 
follen, beftimmt die Bauverwaltung. Die Widerlager find zugleich mit der Auf
mauerung der Wände vorzukragen oder da, wo dies nicht angängig ift, forgfältig 
auszufparen. Bei Wölbungen gegen eiferne Träger müffen die Mauerfteine genau 
an die Querfchnittsform der letzteren anfchließend zugehauen werden.

An der inneren Leibungsfläche müffen die Fugen fo eng wie möglich, 
auch darf die Dicke der etwa keilförmig zu fchlagenden Steine nicht geringer 
als 4cm fein. Die Fugendicke an der äußeren Leibungsfläche foll 2,5™ nicht 
überfchreiten.

Die Ausrüftung der Bogen und Gewölbe darf erft nach vollftändiger Erhär
tung des Mörtels und nicht ohne Genehmigung des bauleitenden Beamten er
folgen. Beim Ausrüften ift mit Vorficht zu verfahren und jede Erfchütterung zu 
vermeiden. Werden Wölbungen vor Fertigftellung der Dacheindeckung ausge
führt, fo find die äußeren Leibungen mit einem 1cm ftarken Zementmörtelüber
guß und mit einer Dachpappeüberdeckung zu fchützen; auch ift für unfchäd- 
liche Abführung des fich in den Vertiefungen anfammelnden Regenwaffers Sorge 
zu tragen.

Der Unternehmer ift mit dafür verantwortlich, daß bei der Anlage der “s. 
Rauchrohre und Schornfteine die baupolizeilichen Beftimmungen genau beachtet rohre, 

werden.
Die Fugen der Rauchrohre, Schornfteine und Lüftungsrohre find innen 

glatt auszuftreichen. Verftopfungen der Rohre durch herabfallcnden Schutt ufw. 
müffen verhütet werden. Vor Ausführung der Putzarbeiten find fämtliche Rohre 
zu unterfuchen und gehörig zu reinigen.

Dort, wo Streich- und Ortbalken liegen, find die Außenflächen der Rauch
rohre vor'dem Verlegen der Balkenlagen glatt zu putzen.

Vor der Ausführung der Putzarbeiten, die erft nach gehöriger Aus- n) Putwrbeta. 

trocknung des Mauerwerkes in Angriff genommen werden dürfen, find die Wand
flächen zu reinigen und anzufeuchten. Kanten, welche leicht befchädigt werden 
können, find zu brechen (abzufafen). Zwifchen Holzwerk und Putz ift in halb
trockenem Zuftande des letzteren eine feine Nut einzufchneiden.

Zementputz muß noch einige Tage nach der Fertigftellung gegen Sonnen- 
ftrahlen gefchützt und feucht erhalten werden.

Bei Deckenputz auf Schalung hat der Unternehmer darauf zu achten, daß 
nur trockene, fchmal (7 bis 10™) aufgetrennte Schalbretter verwendet werden. 
Etwaige Bedenken gegen die vom Zimmermann hergeftellten Schalungen find 
dem leitenden Baubeamten mitzuteilen.

Der Anfchluß des Deckenputzes an die Wände ift befonders forgfältig her- 
zuftellen, damit Riffe vermieden werden.

Die Rohrftengel find mit geglühtem Eifendrahte und breitköpfigen Nägeln 
zu befeftigen.

...........den ...,en .... ig .. .

Der Königl. Baubeamte. Der Unternehmer.
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AnsfflhrmiR auf der Bauftelle umfangreiche Erdarbeiten auszuführen und follen
von k diefe infolgedeffen gefondert an einen Unternehmer vergeben werden, fo finden

Erdarbeiten: nachftehende Vorfchriften Anwendung.
a) Neben
leiftungen.

c) Abnahme.

d) Ausführung.

b) Beginn, 
Fortführung 

und Vollendung 
der Arbeiten.

Folgende Nebenleiftungen werden nicht befonders entfchädigt, weshalb 
bei Bemeffung der Preife hierauf Rückficht zu nehmen ift:

1) die erforderlichen Abfteckungsarbeiten im Anfchluß an die von der Bau
leitung gefetzten Achfen-, Eck- und Höhenpfähle;

2) das Verkarren und Einebnen der übrigbleibenden Erde;
3) die Sicherung der Baugrube gegen die vom Gelände abfließenden Tag- 

waffer, fowie das Ausfchöpfen der letzteren in einer für die benachbarten Grund
ftücke unfchädlichen Weife;

4) das Vorhalten fämtlicher Geräte, Karrendielen; das Abfteifen der Bau
grube mit Ausfchluß der Abfteifungen von Nachbargebäuden; endlich

5) das Hinterfüllen der Grund- und Kellermauern.
Bohrliften und Erdproben find im Gefchäftsraume des bauleitenden Beamten 

zur Einficht ausgelegt. Dem Unternehmer bleibt es überlaffen, fich felbft über 
die Befchaffenheit des Baugrundes zu unterrichten, falls er aus obigen Proben ufw. 
nicht genügenden Auffchluß darüber empfangen follte; daraus, daß etwa ftellen- 
weife eine andere, als die von ihm infolgedeffen angenommene Bodenzufammen- 
fetzung demnächft vorgefunden werden follte, darf ein Anfpruch auf Erhöhung 
der Preife nicht hergeleitet werden.

Mit den Arbeiten ift . . . Tage nach erfolgter Aufforderung zu beginnen. 
Die gefamte Ausfehachtung muß binnen . . . Tagen vollendet fein, wobei Feier
und Regentage abzuziehen find.

Bei Ausfehachtung der Baugrube und von Orundmauergräben: die Ausfehachtung der 
Baugrube und der Orundmauergräben muß fich vollftändig dem Fortfehritte der Maurerarbeiten 
anpaffen und jedenfalls innerhalb . . . Wochen vollendet fein.

Die Berechnung der Maffen erfolgt beim gewachfenen Boden derart, daß 
der Inhalt des Abtrages, der Baugrube und Grundmauergräben nach den wirk
lichen Abmeffungen unter Zugrundelegung der vorhandenen Höhenpläne ufw. 
feitens des Bauleitenden ermittelt wird. Ein Zufchlag für Auflockerung des Bodens 
wird nicht gewährt. Auf gleiche Weife ift die Maffe des abzufahrenden Erdreiches 
feftzuftellen, diejenige des anzufahrenden jedoch durch die Zahl der hierzu nötigen 
Fuhren (alfo des gelockerten Erdreiches), deren Inhalt vorher annähernd ermittelt 
wird. Die Zählung der Fuhren gefchieht mittels abgeftempelter Marken, die der 
Unternehmer fpäter der Rechnungslegung beizufügen hat.

Sollte ein brauchbarer Lage- und Höhenplan nicht vorhanden fein, fo ift 
föfort nach Fertigftellung der Erdarbeiten eine genaue Aufnahme der Baugrube 
in Gegenwart des Unternehmers oder eines Vertreters desselben zu machen, 
welche der Abnahme zugrundezulegen und von dem Unternehmer durch 
Namensunterfchrift anzuerkennen ift. Erfcheint der Unternehmer oder fein Ver
treter nicht bei der Abnahme, fo ift die Feftftellung des bauleitenden Beamten 
allein für die Abrechnung maßgebend.

Rafen und Mutterboden find forgfältig abzuheben und an einem vom Bau
leitenden zu beftimmenden Orte aufzufchichten. Die Weite der Qrundmauer- 
gräben ift fo zu bemeffen, daß das aufzuführende Mauerwerk nirgends den ge
wachfenen Boden berührt, die Erdaushebung aber auch nicht weiter und tiefer 
erfolgt, als es die Bodenbefchaffenheit erfordert. Die Sohlen der Grund
mauergräben müffen genau in wagrechten Ebenen liegen. Die Böfchungen find 
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derart anzulegen oder erforderlichenfalls durch Abfteifungen zu fichern, daß das 
Nachftürzen des Erdreiches verhindert wird.

Das zum Hinterfüllen geeignete Erdreich und der fonft für Bauzwecke ver
wendbare Boden ift auf Wunfch des Bauleitenden ohne befondere Entfchädigung 
auszufondern und in gehöriger Entfernung vom Rande der Baugrube zu lagern. 
Mit der Hinterfüllung des Grund- und Kellermauerwerkes darf erft nach erfolgter 
Erlaubnis des Bauleitenden begonnen werden. Der Boden ift in dünnen Lagen 
einzubringen und feftzuftampfen. Gefchieht dies ohne Anordnung des Bauleiten
den, fo ift diefer berechtigt, das fofortige Freilegen des Mauerwerkes anzuordnen» 
gegebenenfalls es auf Koften des Unternehmers ausführen zu laffen.

Der zu verkarrende oder anzufahrende Boden ift nach den vom bauleiten
den Beamten gemachten Höhenangaben einzuebnen und in dünnen Lagen feftzu
ftampfen. Durch diefe Arbeiten darf der Fuhrwerksverkehr auf der Bauftelle
nicht behindert werden.

Die Sicherung der Baugrube gegen Eindringen der fagwaffer, fowie das 
Ausfchöpfen des fich in der Baugrube anfammelnden Regenwaffers ift Sache 
des Unternehmers. Die Befeitigung von Grundwaffer erfolgt jedoch gegen Ge
währung der im Vertrage feftgefetzten Tagelohnfätze durch den Unternehmer.

vertragsmäßigen Preife find eingcfchloffen:
Anfpitzen der Roftpfähle und Spundbohlen;

e) Waffer- 
bewältigung.

die 
das 
das

In

2) Befeftigen der Pfahlfchuhe und -Ringe;

93.
Lieferung von 
Roftpfählen, 

Holmen,Bohlen
belag u. Zangen, 

von Spund-Spunden der Spundbohlen;das3) Uas DpuilUCll uci jpu11uuu11n.11, oonien unu vc
4) die Anfertigung der Senkkalten einfchl. der Anblattung der Eckpfähle ™e„:

bohlen und von

Beendigung der 
Lieferungen.

c) Befchaffen- 
heit des Mate
rials und der 

Arbeit.

beim Aufpfropfen der erfteren. l'?»“Tn'
Für die Ausführung der Lieferungen ift im allgemeinen der I ortgang cs Fortfetzung und 

Baubetriebes maßgebend, wobei vorausgefetzt wird, daß fämtliche Gründlings-, 
arbeiten bis fpäteftens den . . . ten . . . vollendet find. Im befonderen wir an 
genommen, daß täglich mindeftens . . . lauf. Meter Spundwand eingerammt, zu
gleich mindeftens . . . Stück Roftpfähle feftgerammt und mindeftens . . . benk- 
kaften bis zum feften Baugrund gefenkt werden müffen.

Sollte die Bauausführung durch irgend welche Umftände, z. B. Hochwaller- 
ftände, verzögert werden, fo hat der Unternehmer auf Anordnung dei Bauver
waltung die Anlieferung von Material ganz einzuftellen. Jedenfalls dar er 
größere Mafien als den Bedarf für . . . Wochen, nach den vorftehenden An
gaben berechnet, überhaupt nicht auf der Bauftelle lagern.

Die zur Lieferung kommenden (Kiefern-) Hölzer müffen allen Anforderungen 
genügen, welche man an gutes Bauholz zu ftellen pflegt Ls muß gera e ge 
wachfen und frei von faulen Stellen und Aftlöchern, darf weder kernfehahg noch 
riffig, weder wurm- noch raupenfräßig, auch nicht blaugefleckt fcm. ie ,l 1 
find ohne Rinde anzuliefern (können auf der Bauftelle von der in e e rci 
werden). Sie dürfen nur geringe Splintdicken und keine größere Krümmung 
haben, als daß beim Anlegen einer Schnur an die beiden Endkanten irgendwo 
eine Abweichung von mehr als der Länge ermittelt wird. Pfahle mit 
doppelter Krümmung oder mit Drehwuchs behaftet find ganz unbrauchbar.

Der Unternehmer verpflichtet fich, fowohl die Roft-, als auch die Spund
pfähle in den Längen zu liefern, wie fie von der Bauverwaltung nach dem Be
darf im einzelnen vorgefchrieben werden. Diefe hat das Recht, die Länge der 
zum Einrammen beftimmten Pfähle und Bohlen bis . .. Meter zu vergrößern oder 
zu vermindern, ohne den Unternehmer anders als durch den vorgefehenen Ein
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d) Abnahme.

heitspreis für den Mehr- oder Minderbedarf fpäter zu entfchädigen. Nur diefe 
vorgefchriebenen Längen kommen zur Abnahme, wogegen überfchießende Längen 
nicht vergütet und dem Unternehmer zurückgegeben werden. Die für die 
Stamm- wie auch Zopfenden vorgefchriebenen Abmeffungen können größer, 
dürfen aber nicht geringer fein. Das Stammende muß rechtwinkelig zur Achfe 
des Pfahles abgefchnitten fein.

Die Pfähle erhalten eine vierfeitige Spitze, deren Länge dem anderthalb
fachen unteren Pfahldurchmeffer gleich ift. Die Spitze muß genau in der Achfe 
des Pfahles liegen und durch eine Fläche von 16 bis 25qcm abgeftumpft fein. 
Dem entfprechend ift der Pfahlfchuh auszuführen.

Die Holme find in Längen von mindeftens 8m zu liefern; dabei foll eine 
Waldkante von höchftens 5c,n quer gemeffen und auf V» der ganzen Länge ge
ftattet fein.

Die Bohlen und Zangen ebenfo wie die Spundbohlen find fcharfkantig und 
nicht fchmaler als 25cm, nicht breiter als 30cm zu liefern. Die Kanten der Spund
bohlen müffen zueinander vollftändig parallel fein. Keilförmige oder windfchiefe 
Spundbohlen werden nicht abgenommen. Die Spundung ift quadratifch aus
zuführen, fo daß die Stärke und Länge der Feder Vs der Bohlenbreite beträgt. 
Das untere Ende ift nach Anweifung der Bauleitung anzufchärfen. Die Zwingen 
müffen mindeftens 6,om Länge haben.

Bei den für die Senkkaften zu liefernden Stielen find Waldkanten von 
höchftens 3em, quer gemeffen, und nur auf Vs der Länge geftattet. Die Bohlen 
find nach Erfordernis 5 bis 8cm ftark zu liefern, zu meffern und müffen wenig- 
ftens 25c,n breit fein. Das Anfertigen der Senkkaften kann auf dem Bauplatze 
erfolgen. Ihre Abmeffungen ergeben fich aus den Zeichnungen; doch behält fich 
die Bauleitung vor, in jedem einzelnen Falle nach Bedürfnis die Abmeffungen, 
befonders aber die Länge der Kaften abzuändern. Der unterfte Kaften ift nach 
oben etwas verjüngt herzuftellen, fo daß die in den Grundriffen angegebenen 
Abmeffungen diejenigen des oberen Endes des Kaftens find. Das Aufpfropfen 
gefchieht nach Bedarf.

Der Unternehmer hat die Bauhölzer auf der Bauftelle gegen Reißen und 
Werfen zu fchützen; gefchieht dies nicht, fo ift die Bauleitung berechtigt, 
fehlerhafte Hölzer trotz vorheriger Abnahme von der Verwendung auszu- 
fchließen.

Alle Holzverbindungen find nach den Regeln der Technik engfchließend 
auszuführen. Bolzenlöcher dürfen nur einen höchftens 1 ",ni ftärkeren Durch- 
meffer als der Bolzen haben und müffen rechtwinkelig zur Fläche des Verband
holzes gebohrt fein.

Das zu den Pfahlfchuhen, -Ringen ufw. verwendete Eifen muß von fehniger 
Befchaffenheit, weder kalt- noch rotbrüchig und frei von Kanten- und Längs
riffen, Schiefern und Schlacken fein. Mangelhaftes Material ift auf Verlangen 
binnen 24 Stunden von der Bauftelle zu entfernen.

Die Dicke der Roftpfähle wird in deren Mitte und ohne Rinde mit einer 
Kette, einem Draht oder einem metallenen Bandmaß gemeffen. Die Abnahme 
erfolgt, wenn fie zum Einfchlagen zugerichtet find. Die fertig zugerichteten 
Spundbohlen werden einzeln vor dem Einrammen in voller Breite gemeffen. 
Zum Zeichen der Abnahme verficht die Bauleitung die einzelnen Pfähle, Bohlen, 
Kaften ufw. mit eingebranntem Zeichen oder Stempel.
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In die vertragsmäßigen Preife ift eingefchloffen:
i) Die Stellung und Vorhaltung der Rammen, der Baggergeräte, das 

Heranfehaffen, Auf- und Abbringen des Befchwerungsmaterials der Senkkaften, der Pfahirorte, 

von Pumpen und Rüftmaterial, das Verftreben und Abfteifen der Spund- und %n”Xändeer 
Kaftenwände ufw. und senken der

Senkkäften: 
a) Neben- 
lel Hungen.

b) Herftellung 
der Baugrube.

2) Das Aufftellen und Befeitigen der erforderlichen Rüftungen und Geräte, 
fowie das Entfernen der aufgeführten Gegenftände von der Bauftelle.

Die Baugrube ift foweit auszuheben, daß das austretende Grundwaffer 
einen vorläufigen Abfluß nach............. findet. Ihr Umfang ift fo zu bemeffen, 
daß das Aufftellen der Rammgerüfte nicht behindert wird. Die Art der 
Wafferbewältigung, ob durch Hand- oder Mafchinenbetrieb, wird durch die 
Bauleitung beftimmt. Für das Vorhalten der Lokomobile und Pumpen einfchl. 
Lieferung des Brennftoffes wird ein Einheitspreis von . . . Mark für die Stunde 
feftgefetzt.

Beginn, Fortführung und Beendigung der Arbeiten dem vorigen Artikel entfprechend.

Der Unternehmer ift verpflichtet, fo viele Rammen aufzuftellen, als die Bau
leitung mit Rückficht auf Raum und fchnelle und gute Ausführung der Arbeiten 
für nötig erachtet. Die Bauleitung trifft ferner Beftimmung über die Art der 
Rammen und ob das Einrammen der Pfähle mit Hilfe von Wafferfpülung ge- 
fchehen darf. Ebenfo fchreibt fie das Gewicht des Bären, die Fallhöhe und die 
Tiefe vor, bis zu welcher die Pfähle einzufchlagen find, bezw. das Maß, bis zu 
welchem die Pfähle bei den letzten Hitzen oder Schlägen noch in den Boden 
eindringen dürfen. Die letzten drei Hitzen dürfen nur in Gegenwart des beauf
fichtigenden Beamten gefchlagen werden. Bei Nichtbefolgung diefer Beftimmung 
hat der Unternehmer ohne Entfchädigung einen zweiten Pfahl neben dem bereits 
gerammten einzufchlagen. Am oberen Ende erhält jeder Pfahl einen Ring, der 
nur unter Zuziehung des beauffichtigenden Beamten wieder entfernt werden darf. 
Die Fallhöhe des Rammbären ift zu ermäßigen, fobald fich am Pfahlkopf Spuren 
einer Einfpaltung zeigen. Sobald zum Nacharbeiten eines Pfahlkopfes die Säge 
angewendet werden muß, wenn ein Spalten des Pfahles das Nachfehneiden des- 
felben erforderlich machen follte, und fobald der Pfahl fertig gerammt ift, hat 
der Schwanzmeifter dem beauffichtigenden Beamten rechtzeitig Anzeige zu 
machen, und mit den Arbeiten ift unter keinen Umftänden fortzufahren, bevor 
letzterer feine Genehmigung hierzu erteilt hat. Der Unternehmer darf keinen 
Pfahl durch Aufpfropfen verlängern oder mit Hilfe der Jungfer einfchlagen, um 
ihn in den feften Baugrund rammen zu können, es fei denn, daß die Bauver
waltung es geftattet. Jeder Pfahl, der falfch eingefchlagen, gefpalten, gebrochen 
oder nach dem alleinigen Urteile der Bauverwaltung zu ftark ausgewichen ift, 
muß ausgezogen und durch einen neuen erfetzt werden. Ift ein Pfahl foweit 
eingerammt, daß fein Kopf zwar die erforderliche Höhenlage erreicht, der Pfahl 
felbft aber noch nicht die erforderliche Standfeftigkeit befitzt, fo muß er durch 
einen feitlich eingerammten Pfahl erfetzt werden. Der zuerft gerammte Pfahl 
bleibt jedoch ftehen und der Unternehmer erhält für die Arbeitsleiftung nur 3/4 
des ausbedungenen Preifes.

Jeder Pfahl wird nach Anbringung des Schuhes und des Ringes in feiner 
Länge unter Zuziehung des Unternehmers oder feines Stellvertreters gemeffen 
und durch Einbrennen eines Zeichens bezeichnet. Nichtgezeichnete Pfähle 
dürfen nicht eingerammt werden. Gefchieht dies doch, oder wird das Zeichen 

c) Ausführung 
der Arbeiten:
i) Pfahlroft.
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unkenntlich gemacht oder gar verletzt, fo hat der Unternehmer diefe Pfähle 
wieder auszuziehen und zu erfetzen.

Über das Einfchlagen der Pfähle ift auch feitens des Unternehmers ein 
genaues Rammregifter zu führen, welches der Bauverwaltung auf Verlangen 
zur jederzeitigen Prüfung vorzuzeigen und nach Ablauf einer jeden Woche ein
zureichen ift.

Nachftehend fei ein Mutter eines Rammregifters mitgeteilt:
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Die Pfähle find genau an den von der Bauverwaltung bezeichneten Stellen 
einzurichten und lotrecht einzurammen. Ob ein Pfahl mit einem eifernen Schuh 
verfehen werden foll, beftimmt allein die Bauleitung.

Zeigen fich vor dem Einfchlagen der Pfähle Hinderniffe im Erdreich, wie 
altes Mauerwerk, Brunnen, Senkkaften oder alte Pfahlwerke, fo füllen fie von 
der Bauverwaltung anderweitig oder vom Unternehmer gegen befondere, jedes
mal zu vereinbarende Entfchädigung oder in Tagelohn befeitigt werden. Sind 
die Hinderniffe nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten oder gar nicht zu 
entfernen, fo kann in bezug auf die Stellung der Pfähle eine Änderung an
geordnet werden, jedoch nur durch den leitenden Baubeamten. Weicht ein 
Pfahl von der ihm gegebenen Richtung ab, oder fetzen fich feinem Eindringen 
unüberwindliche Hinderniffe entgegen, fo foll die Urfache der Abweichung oder 
des Widerftandes ermittelt werden. Hat diefe nachweislich ihren Grund in un- 
vorhergefehenen Hinderniffen, wie alten Baumftämmen, erratifchen Blöcken ufw., 
fo trägt die Bauverwaltung nicht nur die Koften der Unterfuchung, fondern der 
Pfahl wird auch auf ihre Koften herausgezogen oder abgefchnitten und durch 
einen neuen erfetzt. Für das vergebliche Einrammen von folchen Pfählen wird 
nur s/4 des vereinbarten Preifes gezahlt. Unbedeutende und kleine Hinderniffe, 
welche fich bis 1m unter Orundwaffer vorfinden, hat der Unternehmer auf eigene 
Koften zu entfernen. Für jeden Schaden, welcher der Bauverwaltung durch 
Unvorfichtigkeit oder Nachläffigkeit beim Rammen erwächft, ift der Unter
nehmer verantwortlich.

Der Bauverwaltung fteht es frei, die Baugrube felbft wafferfrei zu halten 
oder bei hohen Wafferftänden längere Pfähle verwenden zu laffen. In letzterem 
Falle hat das Rammen von einem Ffoß aus oder von einer vom Unternehmer 
herzurichtenden Rüftung aus zu erfolgen.

Die Pfähle find in einer Tiefe von . . .m unter dem . . . punkt des Pegels 
und alle genau wagrecht abzufchneiden. Die Zapfen follen 15cm hoch, 8cm breit 
und nicht über 25cm lang fein. Die Unterkante der Holme foll demnach auf 
• • -m unter dem . . . punkt des Pegels gelegt werden. Die Zapfenlöcher der 
Holme find den Zapfen entfprechend und möglichft in der Mitte der Holmbreite 
anzubringen; jedenfalls follen die Holme mindeftens a/s ihrer Breite auf den 
Pfählen Auflager finden und an den Enden 25 bis 30cm über die äußerften
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Pfähle hinausragen. Jeder Hohn, deffen Länge 51,1 nicht überfchreitet, foll aus 
einem Stück beftehen. Bei größeren Längen kann er aus zwei Teilen her- 
geftellt werden. Die Stöße müffen ftumpf und fcharf aneinander paffend mitten 
auf einem Pfahl hergeftellt werden und gegeneinander verfetzt liegen. Über 
die Stöße find an beiden Seiten der Holme eiferne Bänder mit Klammern und 
Nägeln nach näherer Anweifung zu befeftigen, ohne daß dafür befondere Ent
fchädigung gewährt wird. Die Zangen find mit den Holmen auf 7cm Tiefe 
mittels geraden Kammes zu Überkämmen.. Bevor die Bohlen aufgebracht 
werden, hat der Unternehmer allen Schlamm, aufgelockerte Erde, Holzabfälle 
ufw. aus den Roftfeldern zu entfernen, worauf diefe durch ihn oder einen anderen 
Unternehmer mit einem mageren Beton auszufüllen find. Hierauf werden die 
befäumten Bohlen von mindeftens 25cm Breite fcharf aneinander gefügt und auf 
den Holmen mit je zwei eifernen, aufgehackten Nägeln von 20 bis 22cm Länge 
befeftigt, für deren Lieferung eine Entfchädigung nicht gewährt wird. Die 
Bohlen müffen mit ihren Enden 5 bis 10cm über die äußeren Holme hervor- 
ftehen. Die Oberfläche der Bohlen ift auf Verlangen durch Aushacken kleiner 
Späne rauh zu machen.

Die Spundbohlen find zwifchen Zangen möglichft wafferdicht und fo tief a) Spundwände, 

einzurammen, daß fie noch mindeftens . . .m in den guten Baugrund hinein
reichen. Die Köpfe der Bohlen hat der Unternehmer auf feine Koften während 
des Rammens mit gut paffenden eifernen Ringen zu verfehen.

Sollte der Unternehmer die Spundwände ohne nachweisbaren Grund nicht 
dicht fchlagen, fo hat er nach erfolgtem Ausbaggern die undichten Stellen auf 
feine Koften zu dichten oder, je nachdem, die Bohlen herauszuziehen und durch 
neue zu erfetzen oder eine zweite Spundwand in vorzufchreibender Ausdehnung 
hinter die erfte zu fchlagen, ohne daß hierfür eine Entfchädigung gewährt wird.

Sollten fich beim Rammen Hinderniffe vorfinden, fo gilt hierfür das bei 
Ausführung des Pfahlroftes Gefagte.

Jede Spundbohle, die während des Rammens fpaltet, zerbricht, ausweicht, 
oder die an falfcher Stelle eingefchlagen wird, hat der Unternehmer auf 
feine Koften auszuziehen und durch eine neue zu erfetzen. Dasfelbe gilt, wenn 
der Unternehmer eine Spundbohle ohne Genehmigung des Auffichtsbeamten ab- 
fägt oder fie mit einem neuen Kopfe verficht. Nach dem Einrammen find die 
Spundwände wagrecht unter Waffer abzufchneiden (oder mit fortlaufendem 
Zapfen und Holm zu verfehen, natürlich dann mit Wafferfchöpfen).

Die Rammarbeit wird nach dem Flächeninhalt der wirklich eingerammten 
Flächen ausfchließlich der Spundung berechnet.

Manche der im Vorhergehenden angegebenen Bertimmungen eignen fich auch für die Auf
nahme in den Text des Koftenanfchlages.

Der Unternehmer hat wenigftens . . . Kaften zu gleicher Zeit zu fenken, fo 3) Senken von 

daß das Bohrzeug und Befchwerungsmaterial, fowie die Mannfchaften für diefe
• . . Kaften ftets in ausreichender Weife vorhanden fein müffen. Ausbaggern

Zeigen fich vor Beginn des Senkens der Kaften Hinderniffe im Erdreich,
wie altes Mauerwerk, Brunnen, alte Pfahlwerke ufw., fo follen diefe von der Bau- derfeiben. 

Verwaltung anderweitig oder vom Unternehmer im Tagelohn oder gegen be
fondere, jedesmal vorher zu vereinbarende Entfchädigung entfernt werden. Weicht 
der Kaften beim Senken von der lotrechten Richtung ab, fo ift die Urfache zu 
ermitteln. Finden fich hierbei unvorherzufehende Hinderniffe, wie alte Baum- 
ftämme, erratifche Blöcke ufw., fo trägt die Bauverwaltung die Koften der

Handbuch der Architektur. 1. 5. (a. Aufl.) 9
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Unterfuchung und der Befeitigung des Hinderniffes. Sollte die Befeitigung un
möglich fein, fo ift die Bauleitung berechtigt, an der betreffenden Stelle eine andere 
Gründung auszuführen oder eine andere Gruppierung der Kaften vorzunehmen. 
Der Unternehmer erhält dann für die bereits ausgeführte Senkung nur a/4 des 
Vertragspreifes. Innerhalb der Kaften liegende Steine oder Hölzer ufw. hat der 
Unternehmer zu entfernen, fobald dies feitens der Bauleitung für nötig erachtet 
wird. Auch hierfür wird eine Entfchädigung nach jedesmaliger Vereinbarung 
gezahlt, oder diefe Arbeiten werden in Tagelohn ausgeführt. Baufchutt, Späne 
ufw. hat der Unternehmer auf feine eigenen Koften zu entfernen. Die durch das 
Baggern gewonnenen Erdmaffen hat der Unternehmer auf eine Entfernung von 
höchftens . . .ra zu verkarren.

Die Abnahme der Arbeiten gefchieht nach dem Rauminhalte der aus den 
Senkkaften entfernten Maffen, welcher innerhalb der Holzwände zu berechnen 
ift. Vor Beginn der Arbeiten ift deshalb in Gegenwart des Unternehmers oder 
feines Stellvertreters die Höhenlage des Bodens und fpäter durch Peilen die 
Tiefe des ausgegrabenen Raumes genau feftzuftellen und daraus fein Inhalt zu 
berechnen.

Sind die ausgebaggerten Erdmaffen größer als der Rauminhalt des Kaftens, fo liegt das 
hauptfächlich an ungenügendem Befchwerungsmaterial.

0 Ausbaggem Der Unternehmer hat täglich wenigftens . . .cbm Erdmaffe auszuheben. Es 
'"zwtfchci'ih fteht ihm frei, einen Teil des Erdbodens zwifchen den Spundwänden auszugraben. 
Spundwänden. £r ]iaf jann aber die nötigen Wafferfchöpfmafchinen auf feine Koften zu be- 

fchaffen, vor- und zu unterhalten. Ebenfo ift er verpflichtet, die Abfteifung der 
Spundwände gegeneinander ohne befondere Entfchädigung auszuführen und fie 
fo lange vorzuhalten, bis fie nach erfolgter Ausmauerung entbehrlich wird. 
Der Unternehmer ift für die Tüchtigkeit diefer Abfteifung verantwortlich. Sollten 
fich die Spundwände infolge des Erddruckes und mangelhafter Abfteifung neigen, 
fo hat der Unternehmer fie auf eigene Koften gerade zu richten und nachzu
rammen, bezw. neue Spundwände einzurammen.

Das übrige entfpricht den Beftimmungen bei den Senkkaften.
5) senken von Bei Senkbrunnen ift das Mauerwerk mit vollen Stoß- und Lagerfugen in 

Brunnen" fchnell bindendem Zementmörtel auszuführen-, auch find die äußeren Leibungs
flächen mit Zementmörtel zu putzen. Die Mauerftärke beträgt bei bis 1,5m lichter 
Weite 25cm, bei mehr als 1,5m Weite bis 2,5m 38cm. Der Brunnenkranz ift aus 
mindeftens 3 Lagen 4 bis 8cin ftarker Bohlen, je nach der Größe des Brunnens, 
anzufertigen. Die Lichtweite des Kranzes muß mit derjenigen des Brunnens 
übereinftimmen, ebenfo die Breite desfelben mit der Stärke des Mauerwerkes. 
Bei größerer Lichtweite des Brunnens als 1,5 m find die Stöße der Bohlen außer 
durch Nagelung auch noch durch Schraubenbolzen zu verbinden. Der Brunnen
kranz ift je nach der Weite des Brunnens mittels 4 bis 8 langer Schraubenbolzen 
mit einem in 1,0 bis 1,5 m darüberliegenden Flacheifenkranze zu verbinden; auch 
ift der Durchmeffer des Brunnens von jener Höhe ab bis zum unteren Kranze 
um etwa 10 bis 15cm allmählich zu vergrößern, fo daß der Brunnen nach oben 
verjüngt erfcheint und erft von jenem Flacheifenkranze an mit vorgefchriebenem 
Durchmeffer lotrecht aufgemauert wird. Der Unternehmer hat dafür zu forgen, 
daß der Brunnen gleichmäßig finkt und der über dem Erdboden freiftehende 
Teil des Mauerwerkes nicht reißt oder auseinanderbricht, weshalb er mit Hilfe 
von zufammengeknebelten Ketten und lotrecht geftellten Latten oder fchmalen 
Brettern zufammenzuhalten ift.

Die übrigen Leiftungen entfprechen denjenigen bei den Senkkaften.
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Der tägliche Bedarf an Schüttfteinen wird eine Menge von . . .cbm nicht . «• 
überfteigen. Sollten jedoch die Qründungsarbeiten während eines kurzen Zeit- s'chü^ 
raumes fo fchnellen Fortgang nehmen, daß obige Menge vorausfichtlich nichtzur Anfertigung 

zureichen würde, fo ift der Unternehmer leitens der Bauleitung hiervon minde- 
ftens 8 Tage vorher zu benachrichtigen; er hat dann feine Lieferungen dem Be- 
dürfniffe entfprechend einzurichten.

Es fteht dem Unternehmer frei, das Rohmaterial, beftehend in................... , b> Ausführung,

zu Waffer oder zu Lande nach dem Bauplatze zu fchaffen und dort auf ihm an
zuweifenden Lagerplätzen fchlagen zu laffen, oder die Schüttfteine in fertigem 
Zuftande anzuliefern. Er hat die Lieferung derart zu vollziehen, daß ftets 
wenigftens eine Menge von . . . cbm fertig gefchlagener und nach Vorfchrift ge- 
wafchener oder gefiebter Steine auf der Bauftelle vorhanden ift. Im ganzen darf 
aber nie ein größerer Vorrat fowohl an Material wie an Schüttfteinen als zu- 
fammen . . . . cbm auf der Bauftelle lagern. Sollte die Bauausführung durch 
irgend welche Umftände verzögert werden, fo hat der Lieferant auf Anordnung 
der Bauleitung die Anfuhr zeitweife gänzlich einzuftellen.

Es fteht der Bauleitung frei, dem Unternehmer einen Teil des (aus dem 
Abbruch des alten Mauerwerkes gewonnenen) Rohmaterials felbft zu liefern, welches 
er dann für den vertragsmäßigen Preis auf der Bauftelle zu fchlagen, zu fieben 
oder auch zu wafchen hat.

Das Rohmaterial muß vollftändig hart und nicht verwittert oder bröcklich c> 
fein. Es darf demnach nicht aus dem Abraum der Brüche beftehen. Dagegen Materials, 

ift die Lieferung von fog. Findlingen geftattet. Die Steine find nach Art der 
bei Chauffeebauten verwendeten Schüttfteine zu fchlagen; doch wird hierbei noch 
die Bedingung geftellt, daß der größte Durchmeffer eines fertigen Schüttfteines 
höchftens 5cm betragen darf. Steine, deren Abmeffungen diefes Maß überfteigen, 
werden nicht angenommen. Die zerfchlagenen Steine find fodann durch ein 
Sieb mit 1,5cm Mafchenweite zu werfen, fo daß fie vollftändig frei von Staub 
und erdigen Beftandteilen find.

Das richtet fich übrigens ganz nach dem Material. Kleiner Steingruß ift fogar wünfchens- 
wert für die Güte des Betons, nicht aber anhaftender Lehm oder Erdboden.

Der Unternehmer hat die Schüttfteine an dem ihm von der Bauverwaltung d) 
näher zu bezeichnenden Orte in Haufen von 1,25 m Höhe, welche regelmäßige, 
zur leichten und genauen Vermeffung geeignete Körper bilden müffen, auffetzen 
zu laffen. Die Abnahme erfolgt früheftens 24 Stunden nach beendigtem Auffetzen 
nach dem in Gegenwart des Unternehmers oder feines Vertreters zu vermeffen- 
den Rauminhalte des einzelnen Haufens. Der Bauverwaltung fteht es frei, jeden 
einzelnen der zur Abnahme aufgefetzten Haufen von Schüttfteinen, behufs ge
nauer Unterfuchung des Inneren, umfchaufeln zu laffen. Hierzu hat der Unter
nehmer die erforderlichen Arbeiter und Werkzeuge unentgeltlich zu ftellen. 
Finden fich bei einer folchen Unterfuchung im Inneren des Haufens Steine, 
deren Größe das vorher angegebene Maß überfteigt, oder kommen hierbei 
hohle und mit Erde, Sand und anderem fremden Material, z. B. Brettern, Kalk- 
kaften ufw., ausgefüllte Räume zu Tage, ift das Erdreich insbefondere an den 
Rändern des Haufens abgeftochen und zur Erhöhung des Innern nach der Mitte 
zu geworfen, fo daß die Lagerfläche von den Rändern nach der Mitte zu an- 
fteigt, zeigen fich überhaupt irgendwelche auf Täufchung berechnete Ungehörig
keiten, fo wird die Abnahme verweigert. Finden fich folche Ungehörigkeiten 
erft nach erfolgter Abnahme, z. B. erft bei Gelegenheit des fpäteren Verbrauches

9*
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der Steine zur Herftellung des Betons, fo bleibt der Unternehmer hierfür ver
antwortlich und verpflichtet fich, jeden Schaden und alle Unkoften zu erfetzen, 
welche der Bauverwaltung infolge jener Ungehörigkeiten etwa erwachfen follten’ 
Sollte der Unternehmer die Schüttfteine in fertig gefchlagenem und gefiebtem 
Zuftande nach der Bauftelle liefern, fo hat er fie entweder, wie vorher be- 
fchrieben, in Haufen auffetzen zu laffen, oder die Steine werden in von der Bau
leitung zu befchaffende Gefäße abgeladen und fo vermeffen. Hierbei gelten 
diefelben Vorfchriften, wie bei der Abnahme der auf der Bauftelle gefchlagenen 
Steine. Die Bauleitung entfcheidet, welche Art der Meffung zur Anwendung 
kommen foll.

Anfertigung Der Bedarf an Beton wird täglich höchftens . . . cbm betragen. Hiernach 
und Verrenkung hat der Unternehmer den Bedarf an Arbeitskräften und Gerät zu regeln.

rowkAu"-' Die Materialien zur Bereitung des Betons werden dem Unternehmer feitens 
führung von der Bauverwaltung geliefert und auf ihren auf dem Bauplatze befindlichen Lager- 
m^uXerk Plätzen angewiefen. Die Schüttfteine, der Kies oder die zerkleinerten Klamotten 

zwirchenspund-find auf Verlangen der Bauleitung auf ihrem Lagerplatze, welcher fich in einer 
^"Xunnen1." Entfernun£ von höchftens . . . m von der Verwendungsftelle befinden foll, in 
» Bereitung Karren mit durchlochtem Boden oder eifernem Roft zu laden, unter eine Pumpe 

und Verrenkung oder die Wafferleitung zu fchieben und fo lange mit Waffer zu begießen, bis 
e °"s* diefes unjen ]<]ar abläuft. Sollte eine Pumpe auf der Bauftelle vorhanden fein, fo 

kann fie der Unternehmer benutzen; andernfalls hat er eine folche, wie auch das 
Leitungswaffer unter allen Umftänden, auf feine Koften zu befchaffen, ebenfo wie 
er fämtliche übrigen Gerätfchaften, Kalk- und Mörtelbänke, den Schutz der 
letzteren durch eine Bedachung ufw. auf feine Koften vorzuhalten hat. Sodann 
find . . .cbm Sand auf eine Kalkbank zu fchütten und mit . . .cbm Zement fo 
lange trocken zu mifchen, bis die ganze Maffe eine gleichmäßige graue Färbung 
angenommen hat. Hierauf ift mit Gießkannen, welche mit Braufen verfehen 
find, oder bei Benutzung einer Wafferleitung mit Gartenfprenghähnen, möglichft 
wenig Waffer zuzufetzen und die weitere Mifchung auszuführen. Hierzu find 
demnach 2 Kalkbänke erforderlich, eine für die trockene Mifchung, die andere 
für die Mifchung mit Wafferzufatz, deren Befchaffung Sache des Unternehmers 
ift. Die Bereitung des Betons muß auf einem l,5om breiten und 3,om langen 
Bretterboden mit etwa 10cni hohen Rändern vor fich gehen, auf welchen . . .cbm 
Steine oder Kies zu fchütten und auszubreiten find. Diefe werden mit dem 
durch das vorbefchriebene Verfahren erhaltenen Mörtel überdeckt und durch 
Umfchaufeln mit dem Spaten fo lange damit vermengt, bis fämtliche Steine 
mit Mörtel gleichmäßig umhüllt find. Die fertige Betonmaffe ift fodann in 
Karren ufw. zu laden und nach dem Verfenkungskaften zu fahren.

Bei Verwendung von Betonmifchmafchinen, die der Unternehmer gleich
falls vorzuhalten hat, muß er die Genehmigung der Bauverwaltung zur Benutzung 
des von ihm vorgefchlagenen Mafchinenfyftems nachfuchen. Die Bezahlung er
folgt entweder nach Stunden der Benutzung oder nach cbm des fo bereiteten Betons.

Der Verfenkungskaften muß in jeder Beziehung gut konftruiert fein und 
ift der Bauverwaltung vor Beginn der Arbeiten erft zur Genehmigung vor
zuzeigen. Das Betonieren mittels Röhren oder Trichtern ift in befonderen 
Fällen, das Stampfen oder Verteilen des Betons unter Waffer mittels Stangen 
ufw. überhaupt nicht geftattet. Vor Beginn des Betonierens hat fich der Unter
nehmer von der Güte des Baugrundes felbft zu überzeugen und die Bauleitung 
darauf aufmerkfam zu machen, wenn feiner Anficht nach der Boden nicht tief 
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genug oder fchief ausgebaggert oder Schlatntn ufw. vorhanden fein follte. So
wohl bei Beginn, als auch bei Beendigung der Betonierung hat der Unter
nehmer je 2 Weidenkörbe von je 0,1 bis 0,2 cbm Inhalt mit Proben des ver
wendeten Betons zu füllen und an ihm von der Bauleitung zu bezeichnenden 
Stellen in das Waffer zu verfenken, fo daß fie leicht wieder herausgenommen wer
den können, um daran die fortfehreitende Erhärtung des Betons prüfen zu können.

Dem Unternehmer werden die Flächen zwifchen den Spundwänden durch 
leichte Querwände von feiten der Bauleitung abgeteilt, welche das Pumpen des werkes. 
Waffers erleichtern follen; doch hat er alle gewöhnlichen Dichtungsarbeiten der 
Spundwände und Senkkaften felbft zu bewerkftelligen, was ihm befonders ver
gütet wird. Das Auspumpen des Waffers zum Freilegen des Betons hat gleich
falls der Unternehmer zu bewirken; doch werden ihm auch die dadurch ent- 
ftehenden Koften feitens der Bauverwaltung erfetzt. Die Arbeit darf nicht früher 
als . . . Tage nach Fertigftellung des Betons beginnen. Der Unternehmer ift 
verpflichtet, auf Wunfch der Bauverwaltung die Pumpen, bezw. die Dampfkraft 
und die Schläuche vorzuhalten. Deshalb ift in der Offerte fowohl der Durch- 
meffer des Pumpenkolbens und feine Hubhöhe, als auch der Preis für die Stunde 
der Benutzung anzugeben. Die Unterhaltung der Pumpen, fowie gegebenenfalls 
der Lokomobile, die Befchaffung des Brennftoffes und der Arbeitskräfte, fowie 
alle Ausbefferungen, auch an den Schläuchen, hat der Unternehmer auf eigene 
Koften zu beforgen. Derfelbe erhält eine Vergütung nur für die Zeit, in welcher 
die Pumpen wirklich benutzt worden find, wobei mehr als eine halbe Stunde 
für voll, eine geringere Zeit gar nicht gerechnet wird. Über die Grenze und 
das Maß des Auspumpens der Baugrube entfeheidet allein die Bauleitung.

Sämtliche Materialien hat der Unternehmer felbft heranzufchaffen, auch 
den Mörtel nach Angabe der Bauleitung zu bereiten. Nach dem 1 rockenlegen 
der Baugrube hat der Unternehmer den Schlamm und die lofen Steine von 
der Oberfläche des Betons und aus der Baugrube zu entfernen, und durch Aus
mauerung der Vertiefungen und Abftemmen der zu hohen Stellen die Oberfläche 
auf feine Koften einzuebnen und für den Beginn der Aufmauerung vorzubereiten.

Vor Beginn der jedesmaligen Arbeiten ift die 1 iefe der Sohle unter der 3) Abnahme. 

Oberkante der Spundwände oder Senkkaften genau feftzuftellen. Die aus
geführten Arbeiten werden nach dem Rauminhalte berechnet, fo zwar, daß fämt- 
liche innerhalb der Senkkaften befindliche, nicht entfernbare Holzteile, wie z. B. 
die Stiele, nicht in Abzug gebracht werden.

Im allgemeinen hat der Unternehmer die Maffen der Anlieferung voll- LieRr^-g von 
ftändig nach dem Fortfehreiten des Baues einzurichten, worüber er fich ftets Bruchfteinen: 
felbft zu unterrichten hat; im einzelnen follen aber noch die folgenden Be- aj Frirten. 
ftimmungen dafür maßgebend fein.

Auf der Bauftelle muß ftets wenigftens eine Menge von . . .cbm Bruch
fteinen vorhanden fein, wobei dem Unternehmer ein Lagerplatz von . . . im 
Fläche angewiefen ift.

Der äußerfte Punkt desfelben foll bei Wafferanfuhr eine Entfernung von . . . m vom 
Waffer, in der Luftlinie gemeffen, nicht überfchreiten.

Die Lagerung darf nur auf den feitens der Bauleitung anzuweifenden Plätzen 
gefchehen. Die Höhe der aufzufetzenden Stapel muß mindeftens 1 m betragen.

Die zu liefernden .... Bruchfteine müffen nach Probe durchaus feft und b> "^hdaef'cn' 
lagerhaft, ohne Spalten und Blätterungen fein. Die kleinften Steine follen nicht Materials, 

weniger als . . .cbdc Inhalt haben, fo daß die Lagerfläche nicht unter 20cni Seite 
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bei mindeftens 20cm Tiefe hat, die Höhe jedoch mindeftens 18cra beträgt Diefen 
Bedingungen nicht entfprechende oder ausgewitterte, riffige, Abraum- oder 
auch Zwickerfteine werden zurückgewiefen und müffen, falls fie bereits aufgefetzt 
find, binnen 8 Tagen von der Bauftelle entfernt werden, widrigenfalls das Ent
fernen feitens der Bauleitung auf Koften des Unternehmers gefchieht oder die 
Bauleitung anderweitig darüber verfügt. Eine Vergütung für diefe Steine wird 
in letzterem Falle nicht geleiftet.

o Abnahme. Das regelmäßige Auffetzen der Bruchfteine beforgt die Bauleitung durch 
ihre Arbeiter und auf eigene Koften. Den vorftehenden Bedingungen nicht ent
fprechende Steine werden dabei ausgemerzt.

Oder: Die Bruchfteine find durch vereidete Auffetzer auf Koften des Unternehmers in 
regelmäßigen, leicht zu vermeffenden Körpern von nicht unter 1 m Höhe aufzufetzen. Das Auf
fetzen muß dicht und ohne künftlich gebildete Zwifchenräume bewirkt werden; dabei ift maß
gebend, daß die Steine in den Stapel geworfen und nicht künftlich gelegt werden. Der Unter
nehmer hat der Bauleitung auf Verlangen den Nachweis über die Vereidigung der von ihm be- 
fchäftigten Auffetzer und über die Richtigkeit der Perfon zu liefern.

Für die Höhe der Stapel ift die mittlere Höhe der äußeren, regelmäßig in 
Verband aufzufetzenden Umgrenzungsfeiten der Stapel maßgebend; die Füllung 
der letzteren muß mit den Außenwänden überall gleiche Höhe haben. Ift die 
Füllung niedriger, fo werden die Stapel nicht abgenommen. Die Füllung der 
Stapel ift nur dann als vollkommen anzufehen, wenn eine übergefpannte Schnur 
keine Lücken anzeigt oder etwas überfchießende Steinfpitzen die Lücken aus
füllen. Finden fich bei Gelegenheit der fpäteren Verwendung der Steine irgend
welche auf Täufchung berechnete Ungehörigkeiten ufw. ufw. vor (wie bei den 
Vorfchriften für Lieferung von Schüttfteinen in Art. 95, S. 131).

o8- Bei Lieferung von Mauerfand kann die Bauleitung fehr leicht übervorteilt werden. Am
LMauer"and°n beften fckützt man fich dagegen, wenn man mehrere große, mit Bohlen eingefaßte Behälter von 

‘ ’ mindeftens lm Höhe herftellen läßt, deren Boden mit Ziegelfteinen abgepflaftert oder gleichfalls
mit Bohlen belegt ift. Diefe Behälter find mit dem anzuliefernden Sande zu füllen. Sollte diefes 
Verfahren zu koftfpielig fein, fo tut man wenigftens gut, an den Ecken der Bodenflächen, auf 
welchen der abzunehmende Sand lagern foll, fowie in ihrer Mitte große Steine fo einzugraben, 
daß man durch fie Fixpunkte gewinnt, von denen aus die Meffungen vorgenommen werden 
können. In beiden Fällen hat inan fich vor Beginn einer neuen Lieferung davon zu überzeugen, 
daß der alte Sand auch gehörig verbraucht ift, ehe der neue wieder aufgefchüttet wird. Beim 
Auffetzen des anzuliefemden Sandes werfen die Leute ihn fo leicht auf den Haufen, daß nach einiger 
Zeit ein ganz erhebliches Zufammmenfinken eintritt. Es ift deshalb rätlich, die Abnahme um 
24 bis 36 Stunden nach dem fertigen Auffchütten zu verzögern, daß das Setzen, häufig durch 
Regenwetter gefördert, wenigftens einigermaßen vor fich gehen kann.

a) Befchaffen- Der zu liefernde Sand muß fich fcharf und rauh anfühlen, beim Reiben in 
Sandes' der Hand knirfchen, ohne Beimifchung grober Körner oder Kiefel und fo rein 

fein, daß er in einem Glafe Waffer umgerührt keine vegetabilifchen, lehmigen 
oder erdigen Beftandteile abfetzt Salziger Gehalt macht ihn unbrauchbar, 
eifenhaltiger nur auf befondere Erlaubnis der Bauleitung abnehmbar. Im 
feuchten Zuftande muß der Sand nach dem Zufammendrücken mit der ge
ballten Hand auseinanderfallen und nach dem Öffnen derfelben nicht zufammen- 
geballt bleiben; auch darf er keine Flecken in ihr zurücklaffen.

Der Offerte ift eine Probe nebft Angabe der Bezugsquelle beizufügen, der 
die ganze Lieferung entfprechen muß. Nicht probemäßiges Material ift binnen 
. . . Tagen nach fchriftlicher Benachrichtigung über die erfolgte Zurückweifung 
von der Bauftelle zu entfernen und durch tadellofes zu erfetzen, widrigenfalls 
die Abfuhr und anderweitige Lagerung, fowie die Befchaffung brauchbaren 
Bauftoffes auf Koften des Unternehmers gefchieht. Sollte der Sand Kiefel von 
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mehr als .. . mn> Größe enthalten, fo hat der Lieferant ihn zu fieben, widrigen
falls dies auf feine Koften ausgeführt wird.

Die Abnahme erfolgt erft nach einer Lagerung des Sandes während der 1» Abnahme. 

Frift von früheftens 24 bis 36 Stunden.
(Im übrigen wie bei den Vorfchriften für Lieferung von Schüttfteinen [Art. 95, S. 131].)

Für den bereits verbrauchten Teil des Sandes von Haufen, in denen fich 
Ungehörigkeiten vorfinden, wird nur 8/4 des Preifes gezahlt.

Mit der Offerte zugleich ift eine Probe mit Angabe der Bezugsquelle ein- u 
zureichen, welche für die ganze Lieferung die gleiche bleiben muß. von Portland-

Mit der Lieferung ift am ... . d. J. zu beginnen, und wöchentlich müffen a)z". 
. . . Faß (Säcke, Kilogramm) zur Ablieferung kommen. Sollte die Bauleitung 
einmal eine größere Menge bedürfen, fo ift dem Lieferanten hiervon . . . Tage 
vorher Anzeige zu machen.

Der zu liefernde, langfam (fchnell) abbindende Zement muß von befter Be- b> 
fchaffenheit, ohne jede fremde Beimifchung (z. B. gemahlene I lohofenfchlacken Zementes, 

ufw.), fein gemahlen und trocken abgelagert fein. (Nach dem Erlaß vom 6. März 
iqog find jedoch auch Eifenportlandzemente, welche aus mindeftens 70 vH. 
Portlandzement und höchftens 30 vH. einer geeigneten gekörnten Hohofen- 
fchlacke beftehen, verwendbar, und es find daher Angebote für Portlandzement 
oder Eifenportlandzement einzufordern, doch ift von den Anbietern beider 
Arten eine Angabe über die Zufammenfetzung des betreffenden Zementes zu 
machen und in zweifelhaften Fällen auch ein Zeugnis des Königl. Material
prüfungsamtes darüber beizubringen.) Für feine Güte, fowie die fonftigen An
forderungen find die »Deutfchen Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung 
von Portlandzement und von Eifenportlandzement vom Dezember igog'“1") maß
gebend. Die Mindeftzugfeftigkeit ift in der Offerte anzugeben und zu gewährleiften. 
Sollte die Bauleitung gegen die Güte des Zements nach irgend einer Richtung 
hin Bedenken tragen, fo darf fie zur Feftftellung der Güte Verfuche feitens der 
Prüfungsanftalt zu...........anftellen laffen. Von je 5° rönnen wird eine im Bei
fein des Lieferanten oder feines Stellvertreters ausgewählt und ihr Inhalt geprüft, 
welcher für den Ausfall der ganzen Lieferung maßgebend ift. Findet fich hierbei, 
daß der Zement in irgend einer Weife der gewährleifteten Güte nicht entfpricht, 
fo wird die betreffende Lieferungsmenge, fo weit fie noch vorhanden ift, zurück- 
gewiefen, und für den fchon verbrauchten Teil nur die Hälfte des im Vertrage 
ausbedungenen Preifes gezahlt. Die Entfcheidung der Prüfungsanftalt zu..........  
wird von beiden Beteiligten als endgültig entfcheidend anerkannt. Die Koften 
der Prüfung trägt der verlierende Teil.

Die Tonnen werden feitens des Lieferanten in dem baufeitig herzuftellenden 0 Abnahme. 

Schuppen nach Anweifung des die Aufficht führenden Beamten bis zu 5 Lagen 
übereinander aufgeftapelt. Undichte Tonnen werden nicht angenommen und 
müffen vom Lieferungsort wieder entfernt werden. Bei der Abnahme wird zu- 
erft in Gegenwart des Lieferanten oder feines Stellvertreters das Nettogewicht 
von 2 °/0 der gelieferten Tonnen ermittelt und darnach das Durchfchnittsgewicht 
einer Tonne feftgeftellt. Diefes gilt dann für die ganze Lieferung derart, daß 
die Anzahl der Tonnen, multipliziert mit jenem, die Anzahl der gelieferten 
Kilogramme ergibt. Der bei jeder Teillieferung einzureichende Lieferfchein muß 
fowohl die Zahl der Tonnen als auch ihr Gewicht enthalten.

“) Siehe diefe in: Zentralbl. d. Bauverw. 1910, S. 189.
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100.
Lieferung 

von 
gemahlenem 

Traß.

101.
Lieferung 
von Kalk;

i) Fettkalk.
a) Friften.

Finden fich beim Öffnen der Tonnen erftarrte Kruften oder im Inneren 
zufammengeballte Klumpen, fo ift dies ein Zeichen, daß der Zement teilweife 
abgebunden hat. In diefem Falle muß die ganze Teillieferung als unbrauchbar 
zurückgewiefen werden.

Die leeren Tonnen werden dem Lieferanten auf der Bauftelle zurück
gegeben. Gewähr für ihre gute und vollftändige Erhaltung, befonders für das 
Vorhandenfein des Deckels, wird nicht geleiftet. Späteftens 8 Tage nach er
folgter Aufforderung find diefe leeren Tonnen feitens des Lieferanten von der 
Bauftelle zu entfernen, widrigenfalls anderweitig darüber verfügt wird. Über 
die Zahl der zurückerhaltenen Tonnen ift eine Quittung auszuftellen. Als Wert 
für verloren gegangene Tonnen, welchen die Bauverwaltung zu erfetzen hat 
wird der Betrag von 50 Pfennigen für das Stück beftimmt.

Bei vielen kleinen Bauten bleiben die Tonnen Eigentum des Maurerpoliers.
Der Mindeftfordemde ift bei der Verdingung von Zementlieferungen häufig fchwer feft

zuftellen, weil es dabei nicht nur auf den Preis, fondern auch auf die gewährleiftete Zugfeftigkeit 
ankommt. Bei größerer Zugfeftigkeit könnte man die dem Mörtel zuzufetzende Sandmenge ver- 
großern. Man kann aber zu einem befriedigenden Ergebnis gelangen, wenn man bei allen An
geboten den geforderten Preis in die gewährleiftete Zugfeftigkeit dividiert und die Ergebniffe 
vergleicht. Wurde z. B. eine Fabrik die Tonne zu 9,00 Mark bei 20 kg gewährleifteter Zugfeftig- 
eit, eine andere die Fonne zu g,10 Mark bei 21kg Zugfeftigkeit anbieten, fo würde bei erfterer 

obige Berechnung 2„„ bei der zweiten aber 2„0 ergeben. Trotz des höheren Preifes wäre alfo 
er gement der zweiten Fabrik vorzuziehen. Im übrigen entfeheidet der gute Ruf einer Fabrik 

die Feinheit der Mahlung des Zements ufw. Die Tonne Zement foll ein Oefamtgewicht von 
180 kg und ein Reingewicht von 170kg haben. In Säcken wird er nur dann geliefert, wenn ein 
fehr rafcher Verbrauch vorauszufehen ift, weil bei Lieferung in Säcken die Gefahr des Feucht
werdens und Verderbens eine größere ift.

Das Traßmehl kann in Säcken angeliefert werden, weil Feuchtigkeit nur 
einen Gewichtszuwachs gibt, fonft aber nicht fchadet. Man hat daher vor
zufchreiben, daß der Iraß trocken, frifch und fein gemahlen fei, daß er auf 
Sieben von 900 und 1500 Mafchen auf li™ nicht mehr als die vom Lieferanten 
zu bezeichnende Menge Rückftand läßt. Das Mehl muß eine blau- oder gelb
graue Färbung haben, fcharfkörnig und rein und befonders frei von Bei- 
mifchungen fein, wie wildem Traß, Bimsftein, Afche, Sand, Ton u. dergl. Jede 
Ladung muß von einer beglaubigten Befcheinigung begleitet fein, aus welcher 
Urfprungsort und Name des Bruchbefitzers, bezw. Lieferanten hervorgeht. Das 
1 raßmehl foll, in ein Glas reinen Waffers geworfen und damit ftark gefchüttelt, 

talch zu Boden finken und nur wenige bimsfteinartige Teile fchwimmend auf 
dem fchnell wieder klar werdenden Waffer zurücklaffen. Ein Hektoliter Traß
mehl foll feftgeftampft mindeftens 115k» wiegen.

(Sonft Proben durch eine Verfuchsanftalt und Abnahme wie beim Zement.)
Der Unternehmer hat die Lieferung des Fettkalkes dem jedesmaligen Be

darf entfprechend einzurichten. Als Anhalt fei jedoch beftimmt, daß auf der 
Bauftelle an jedem Abend noch ein Vorrat von mindeftens . . . m vorfchrifts- 
mäßigen und gebrauchsfähigen Fettkalkes vorhanden fein muß. Die Kalk
gruben werden feitens der Bauverwaltung hergeftellt, und zwar in folchen Ab
meffungen, daß fie wenigftens das Vierfache jener Menge aufzunehmen im- 
ftande find. Bei nicht pünktlicher Lieferung ift die Bauleitung berechtigt, den 
fehlenden Kalk auf Koften des Unternehmers anderweitig zu befchaffen * oder 
ftatt deffen Zement zu verwenden, wobei 1“ gelöfchten Kalkes = 1 Tonne 
Zement von 170Reingewicht gerechnet wird.
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Der Kalk ift in ungelöfchtem Zuftande auf der Bauftelle anzuliefern, wo er b) ß^haffen- 

in baufeitig hergeftellten Schuppen abzuladen ift Klagen wegen Befchädigung Kalkes’ 

des Kalkes durch Regen werden nicht berückfichtigt.
Das Löfchen des Kalkes kann feitens des Unternehmers durch Handarbeit 

oder mittels Mafchinen erfolgen, wobei weder eine Erfäufung noch Verbrennung 
ftattfinden darf. Die Entnahmeftelle des Waffers wird dem Unternehmer feitens 
der Bauleitung angewiefen. Bei Abgabe der Offerte ift der Fundort des Kalkes 
zu nennen und find Proben des ungebrannten, wie auch des gebrannten Kalkes 
einzureichen. Die Befchaffenheit des gelieferten Kalkes muß fich ftets gleich
bleiben. Er muß immer in ganzen Stücken, möglichft frifch, unzerfallen, trocken 
und lebendig, gegen Feuchtigkeit und Näße gefchützt zur Ablieferung kommen, 
muß völlig durchgebrannt fein, fo daß er fich vollkommen einlöfcht und ebenfowenig 
ungebrannte als totgebrannte Stücke beim Löfchen zurückläßt. Der übrigbleibende 
Grand bleibt ohne befondere Entfchädigung zur Verfügung der Bauverwaltung.

Die Abnahme erfolgt, nachdem der Kalk 2,5 bis 3,ocm ftarke Riffe in den c)Abn*hm'- 
Gruben erhalten hat, und zwar durch Beftimmung des Raumgehaltes des Kalkes 
durch Meffung feiner Höhe in den Gruben, deren Flächeninhalt ein für allemal 
vorher ermittelt ift.

Oder: Die Abnahme erfolgt, nachdem der Kalk eine folche Dickflüffigkeit gewonnen hat, 
daß eine an beliebiger Stelle der Grube entnommene Probe von 1' Menge nicht mehr zerfließt, 
fondern butterweich und nicht mehr körnig ift.

Vom Beginn des jedesmaligen Einlöfchens hat der Unternehmer den mit der 
Überwachung betrauten Beamten in Kenntnis zu fetzen, damit er fich davon über
zeugen kann, daß die Gruben von ihrem früheren Inhalte völlig entleert find. 
Unterläßt er dies, fo wird für den neuen Inhalt der Grube keine Zahlung geleiftet.

Für die Lieferung von Wafferkalk können die Bedingungen fehr ähnlich a> wafferkaik. 

den vorigen abgefaßt werden. Da aber die Eigenfchaften des Wafferkalkes je 
nach den Fundorten fehr verfchieden find, je nachdem er einen geringeren oder 
höheren Tongehalt hat, müffen die Anforderungen auch dem jedesmaligen Falle 
entfprechend geftellt werden. Das Löfchen erfolgt hauptfächlich auf zweierlei Art:

a) Die zerkleinerten Stücke des gebrannten Kalkes werden in Draht- oder 
Weidenrutenkörben fo lange unter Waffer getaucht, bis fich keine Luftblafen 
mehr auf feiner Oberfläche zeigen. Hierauf ift der Korb herauszuheben und 
feines Inhaltes zu entleeren, fo daß Kalkhaufen von ca. lra Höhe entftehen, die 
mit einer 15 bis 20cm ftarken Sandfchicht zu überdecken find. Nach 14 Tagen 
ift zu unterfuchen, ob der Kalk noch ungelöfchte Körner enthält, in welchem 
Falle er zu durchfieben ift. Unter Umftänden ift die Dauer des Löfchvorganges 
noch zu verlängern und vorzufchreiben, daß die Kalkhaufen durch Bretter oder 
Dachpappe gegen Regen gefchützt werden.

b) Der Kalk wird in Haufen von etwa 3/4 cbm Inhalt aufgefchüttet, mit der 
Gießkanne angenäßt und mit Sand bedeckt. Diefer Sand ift unter Umftänden 
noch weiter mittels der Braufe zu begießen, bis der Kalk völlig zu Pulver zer
fallen ift. Diefes Pulver ift wieder durch Siebe von höchftens 2%ram Mafchen- 
weite zu werfen, wobei etwa darin befindliche Klumpen nicht zerdrückt oder 
zerrieben werden dürfen.

Härteproben werden am betten mit Hilfe der PZcöffchen Nadel, alfo durch 
eine Verfuchsanftalt vorgenommen. Oberflächliche Proben können jedoch auf 
olgende Weife angeftellt werden. Ein mit dem reinen Kalkpulver ohne Sand- 
zufatz mit Waffer hergeftellter fteifer Brei wird unter Waffer von 15 Grad C.



138

102.
Hintcrmauc- 
rungsHeine:

gebracht und zwei Tage darin beiaffen. Ift die Maffe nach diefer Zeit oder 
innerhalb noch zweier Tage foweit erhärtet, daß fie einem Fingerdruck, ohne 
die Form zu ändern oder an der Oberfläche zu zerbrechen, widerfteht, und ift 
fie nach weiterem Eintauchen unter Waffer und nach Verlauf von 28 Tagen 
völlig hart und unlöslich, fo ift der Kalk ftark hydraulifch. Gewöhnlicher 
Wafferkalk widerfteht dem Fingerdrucke erft nach 6- bis 8tägiger, fchwach 
hydraulifcher nach 14- bis 21 tägiger Erhärtung.

Der Tongehalt des Kalkes ift beim Einreichen der Offerte nach Prozenten 
anzugeben. Die Abnahme erfolgt durch Beftimmung des Gewichtes des an
gelieferten Stückkalkes.

Der befte Tongehalt ift: 53 Teile Ton bei 47 Teilen kohlenfauren Kalkes. Je mehr fich der 
1 ongehalt des angebotenen Kalkes diefer Mifchung nähert, defto beffer wird er erfahrungsgemäß fein.

heit der 
Ziegel.

Die Anfuhr zur Bauftelle darf nur innerhalb feftzufetzender Tagesftunden 
ftattfinden. Bei Wafferbeförderung dürfen niedrige Wafferftände, Ausbefferungen 

t) Anlieferung, von Schleufeii ufw. keine Entfchuldigungsgründe für ungenügende Anfuhr fein.
Der zur Herftellung verwendete Ton darf keinen Gips oder Schwefelkies, 

keine Magnefia, kein Kali und kein Natron enthalten, welche, gewöhnlich mit 
Salpeter bezeichnet, Anlaß zu Ausblühungen oder gar zur Zerftörung der Ober
fläche der Ziegel geben. Die Ziegel müffen im Bruche ein dichtes, durchaus

c) Auffetzen 
der Ziegel.

d) Abnahme.

103.
Verblender.

gleichmäßiges Gefüge zeigen und gänzlich frei von Mergel- und Kalkknollen, 
die fpäter infolge der Feuchtigkeit der Atmofphäre löfchen, fowie frei von Kiefel- 
fteinen und Hohlräumen von mehr als Erbfengröße fein. Sie müffen das Normal
format haben, gleichmäßig und gut gebrannt fein (bei Klinkern: befonders fcharf 
und klinkerhart gebrannt und völlig glasartig durchfintert fein), beim Anfchlagen 
hell klingen, dürfen keine Bramkanten, Riffe und Sprünge haben, nicht windfehief 
und verzogen fein. Die Steine dürfen nicht mehr als höchftens 20 vH. ihres 
Eigengewichtes Waffer nach i2ftündigem Eintauchen anfaugen und müffen einen 
Druck von mindeftens 150 kK auf 1 ‘icm aushalten. Mit dem Mauerhammer müffen 
fie fich gehörig bearbeiten und behauen laffen, ohne zu zerbrechen und zu 
fpalten. (Poröfe Steine dürfen nicht bröcklig fein.) Der Fabrikationsort muß 
während der ganzen Lieferung der gleiche bleiben.

Es ift nur ein Bruch von 3 bis 4% zuläffig. Er muß befonders aufgefetzt 
werden und darf nur aus Stücken nicht kleiner als ein halber Stein beftehen. Bei 
der Abnahme werden 2 halbe als ein ganzer Stein, Stücke, die kleiner als ein 
halber Stein find, gar nicht gerechnet. Haufen, die nur ganze Steine enthalten 
follen, in denen fich aber dennoch Bruch vorfindet, werden von der Abnahme 
ausgefchloffen, bis fie vorfchriftsmäßig aufgefetzt find. Der Lieferant hat die ganzen 
Steine auf dem ihm überwiefenen Lagerplatze in Stapeln von je 200 Stück = 
12 Schichten zu 16 Stück +8 Stück, welche oben darauf liegen, aufzufetzen.

Finden fich bei der Verwendung der Ziegel, alfo nach der Abnahme, in 
einem Stapel hohle Stellen und fonftige Ungehörigkeiten oder Steine vor, die 
nicht den Vorfchriften und den Proben entfprechen, fo hat die Bauleitung das 
Recht, fämtliche Stapel auf Koften des Unternehmers umfetzen und die Steine 
fortieren zu laffen, bezw. die den Vorfchriften nicht entfprechenden auszufchließen.

Für die Verblender gilt das Gleiche wie vorher; außerdem aber noch das 
Folgende:

Jeder Verblendungsziegel muß, ausgenommen natürlich die Eckfteine, wenig- 
ftens eine vollftändig unbefchädigte, glatte und zum fauberen, tadellofen Rohbau 
taugliche Kopffeite haben. Beftimmung der Färbung! Sämtliche Steine müffen 



139

ein gleichmäßiges Gefüge befitzen und dürfen nach der Verwendung keine in 
das Auge fallenden, Hörenden Flecke zeigen, nicht weiß ausfchlagen, nicht grün 
oder fchwarz werden, wobei ausdrücklich bemerkt wird, daß der Einwand, die 
Befchaffenheit des Tones fei maßgebend und daher eine Übereinftimmung der 
Färbung nicht erreichbar, in keiner Weife Gültigkeit haben foll. Die Steine find 
forgfältig in Stroh verpackt anzuliefern und mit diefem an den von der Bauleitung 
zu bezeichnenden Stellen aufzufetzen. Stapel, welche im Maße oder in der Farbe 
voneinander abweichendes Material enthalten, können auf Koften des Unter
nehmers fortiert und umgefetzt werden.

Die Schablonenzeichnungen und Modelle find nach dem Schwindemaßftab 
anzufertigen, welcher von der mit dem Anfertigen der Formfteine beauftragten 
Fabrik einzufordern ift. Gefchieht dies nicht, fo ift die betreffende Fabrik darauf 
aufmerkfam zu machen, daß fie die ihr übergebenen Zeichnungen nach dem 
Schwindemaßftabe ihres Tones umzeichnen und die Abänderungen zur Durch
ficht und Genehmigung der Bauleitung einreichen muß.

Hiernach ift in den Vorfchriften zu fagen, daß fämtliche Formfteine und 
Terrakotten genau nach den Aufriß-Einzel-, bezw. den Lehren-Zeichnungen anzu
fertigen find. Die anzuliefernden Bauteile müffen fauber und fcharf geformt, ge
hörig durchgebrannt, nicht verzogen oder windfchief fein und einen gleichmäßigen 
Farbenton haben.

Die Gipsmufter werden am beften baufeitig geliefert; wenn nicht, fo find fie feitens des 
Tonfabrikherrn zur Prüfung vorzulegen.

Jeder Bauteil ift mit den Buchftaben und der Nummer deutlich bezeichnet 
abzuliefern, welche er in der Einzelzeichnung führt. Seine Größe muß genau 
die vorfchriftsmäßige fein; der Einwand, der Ton fei mehr oder weniger beim 
Brennen gefchwunden, als erfahrungsgemäß vorauszufehen war, ift geltungslos.

Bei der Ablieferung zur Bauftelle werden nur durchaus unbefchädigte Stücke 
abgenommen, beftoßene oder beim Formen, Trocknen oder Brennen windfchief, 
riffig oder glafig gewordene Formftücke aber zurückgewiefen.

Höchftens 2u/0 des Bruches einzelner Stücke, die in größerer Zahl ge
braucht werden und beim Verfetzen ufw. Schaden gelitten haben, hat der Unter
nehmer zu den vereinbarten Preifen nachzuliefern.

Nunmehr folgt die Beftimmung, ob die Bezahlung nach Stückzahl oder (bei 
Gefimfen, Fenfter- und Türeinfaffungen ufw.) nach Längen erfolgen foll und wie 
beim Aufmaß. zu verfahren ift.

Qewöhlich wird an den Hängeplatten oder dem am meiften ausladenden Oliede, bei Ein- 
faffungen in der Mitte oder ebenfalls am äußerften Gliede entlang gemeffen.

Der Lieferant hat die Bauteile gehörig in Stroh verpackt auf der Bauftelle 
nach den einzelnen Formen geordnet zur überfichtlichen Abnahme aufzuftellen.

Stampfbeton kann „erdfeucht« oder „weich« verlangt werden; erfterer 
wird fich mit der Hand gerade noch ballen laffen und auf der Haut noch 
Feuchtigkeit hinteriaffen, während die Maffe des zweiten zwar noch ftampffähig 
fein muß, aber beim Stampfen weich wird. Der erdfeuchte Beton erfordert des
halb einen höheren Aufwand von Stampfarbeit und Sorgfalt, wird aber fefter als 
der andere bei gleichem Mifchungsverhältnis.

Der Unternehmer hat bei feinem Angebot einerfeits Angaben über das 
Mifchungsverhältnis und die Art und den Urfprung der Bauftoffe zu machen, 
anderfeits die Fettigkeit des Betons zu gewährleiften. Verfuche mit Probewürfeln 
von 30cm Kantenlänge werden auf Veranlaffung der Bauleitung wiederholt bei

104.
Formfteine 

und 
Terrakotten.
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a) Fcftlgkeits- 
nachweis.
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b) Berchaffen- 
heit der 

Materialien.

c) Bereitung 
und 

Verarbeitung 
der Beton- 

marten.

dem Kgl. Materialprüfungsamt in Qr.-Lichterfelde oder bei einer anderen ftaat- 
lichen Prüfungsanftalt ausgeführt werden, wobei fich nach 28tägiger Erhärtung 
der Probekörper eine fünffache Sicherheit für die Beanfpruchung der Betonbau
werke durch Druck herausftellen muß.

Wird die gewährleiftete Feftigkeit bei diefen Proben nicht erreicht, fo ift die 
Bauleitung berechtigt, dem Unternehmer die weiteren Arbeiten zu entziehen und 
für die bereits vollendeten einen Abzug von 20 °/0 der dafür vereinbarten Koften- 
fumme zu machen, gegebenenfalls aber die fertigen Bauteile abbrechen und auf 
Koften des Unternehmers anderweitig von neuem aufführen zu laffen, wobei 
letzterem noch die Verfäumniskoften zur Laft fallen.

Der Zement muß den für Portlandzement geltenden „Normen« (fiehe Fußnote 
S. 135) entfprechen und darf nur aus der im Angebot bezeichneten Fabrik ftammen. 
Die über feine Eigenfchaften, alfo Raumbeftändigkeit, Bindezeit, Mahlfeinheit, Zug
und Druckfeftigkeit ausgeftellten Prüfungszeugniffe amtlicher Anftalten dürfen kein 
höheres Alter als 1 Jahr haben. Wird fremder Zement auf der Bauftelle vorgefunden, 
fo erfolgt gleichfalls ein Abzug von 20% der Koftenfumme der bereits fertigen 
Arbeiten. Sand, Kies und Steinfchlag dürfen Beimengungen pflanzlicher Stoffe, 
Kohlenteilchen oder andere Verunreinigungen nicht enthalten, auch darf kein Lehm 
oder Ton an den Körnern fefthaften. Die Korngröße des Kiefes ift bis zu .... (50 mm) 
geftattet. Das Verhältnis von Sand zu Kies ift auf Verlangen der Bauleitung durch 
Siebproben zu ermitteln und gegebenenfalls durch Zufatz von Sand oder Kies zu 
ändern. Steinfchlag (Schotter) foll aus hartem, wetterbeftändigem Geftein von 
mindeftens gleicher Feftigkeit wie der erhärtete Mörtel des Betons beftehen. Die 
größten Stücke müffen noch durch ein Loch von 60 bis 70mm Durchmeffer oder 
von 50 bis 60ram im Geviert durchfallen können. (Die Verwendung von Sand- 
ftein, Ziegelbrocken und Schlacken ift nur auf befondere Genehmigung feitens 
der Bauleitung geftattet.) Das Waffer muß ganz rein fein und darf Bei
mengungen, welche die Erhärtung des Betons beeinträchtigen, nicht enthalten.

(Mafchinenmifchung ift der Handmifchung vorzuziehen. Darüber fiehe 
Art.gö, S. 132.) Das Mifchen des Betons muß fo vor fich gehen, daß die Menge 
der einzelnen Beftandteile jederzeit feftgeftellt werden kann. Bei Umrechnungen 
von Raumteilen auf Qewichtsteile ift 1cbm Portlandzement zu 1400k« zu rechnen. 
Bei Mifchung nach Raumteilen darf der Zement in das Maßgefäß nur ohne Fall 
gefchüttet, nicht aber eingerüttelt werden. Die Mifchung von Sand und Zement 
muß zunächft trocken gefchehen, dann erft ift das Waffer in abgemeffener Menge 
allmählich zuzufetzen. (Bei trockener und heißer Witterung und in Baugruben 
mit ftark abfaugendem Boden etwas mehr.)

Die Einlagefchichten, mit welchen der Beton im Bauwerk angebracht werden 
darf, follen in der fertig geftampften Schicht 15 bis 20cm bei erdfeuchtem, 20 
bis 30cn> Stärke bei weichem Beton nicht überfchreiten. Abgefonderte Steinchen 
follen mit dem Mörtel wieder gut vermengt werden. Die Schichten follen mög
lichft rechtwinkelig zu der im Bauwerk auftretenden Druckrichtung verlegt werden 
und befonders ift darauf zu achten, daß die auftretenden Kräfte nicht verfchiebend 
auf die Schichten wirken. Auf das Einftampfen der Ecken und Kanten ift be
fondere Sorgfalt zu verwenden. Die Schichten follen möglichft frifch auf frifch 
verarbeitet werden. Die Oberfläche der fertigen Schicht ift ftets durch Stahlbefen 
aufzurauhen. Bei bereits erhärtetem Beton ift die Oberfläche ebenfo aufzurauhen, 
fauber abzukehren, einzunäffen und unmittelbar vor Aufbringung der neuen Be- 
tonmaffe mit dünnem Zementbrei einzufchlemmen. Zum Stampfen find quadra- 
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tifche oder rechteckige Stampfer von 10 bis 16cm Seitenlänge und 10 bis 17Ge
wicht zu verwenden. Es ift bei erdfeuchtem Beton mit dem Stampfen einzuhalten, 
wenn die Maffe elaftifch wird und Waffer ausfcheidet.

Die Verarbeitung der Betonmaffe muß fo rafch ausgeführt werden, daß fie 
vor Beginn des Abbindens vollendet ift. Bei warmer und trockener Witterung 
darf die Betonmaffe nicht länger als i Stunde, bei kühlem und naffem Wetter nicht 
länger als 2 Stunden unverarbeitet liegen bleiben. Die nicht fogleich verarbeitete 
Betonmaffe muß gegen Witterungseinflüffe gefchützt und vor der Verwendung 
nochmals umgefchaufelt werden. Die bereits an der Verwendungsftelle ein
gebrachte Betonmaffe ift unter allen Umftänden hintereinander einzuftampfen. 
Gefrorene Bauftoffe dürfen nicht verarbeitet werden. In mehrgefchoffigen Ge
bäuden dürfen die Wände und Pfeiler in dem oberen Gefchoß erft nach ge
nügender Erhärtung diefer Bauteile im darunter liegenden fortgefetzt werden.

Die Rüftungen und Schalungen müffen feft, unverfchieblich und fo ftark fein, 
daß fie genau die Form einhalten, müffen ein fchichtweifes Einftampfen des Be
tons geftatten und leicht und gefahrlos unter Belaffung der etwa noch notwendigen 
Stützen, die möglichft aus einem Stück beftehen follen, entfernt werden können. 
Tritt während der Erhärtung des Betons Froft ein, fo find die Ausrüftungsfriften 
mindeftens noch um die Froftdauer zu verlängern. Gegen Sonnenfchein und 
Wind find die Betonbauwerke in den erften Tagen der Erhärtung in geeigneter 
Weife zu fchützen. Deshalb ift zeitweiliges Annäffen erforderlich, jedoch nicht 
bei ungefchütztem, durch Sonne ftark erhitztem Beton81).

Bei Eifenbeton kommen noch folgende Beftimmungen in Betracht.
Das Korn des für die Betonbereitung verwendeten Kiefes darf nur fo groß 

fein, daß das Einbringen und Einftampfen ohne Verfchiebung der Eifeneinlagen 
möglich ift. Die Schichten dürfen nur in Stärke von 15«“ eingebracht werden.

Die Eifeneinlagen find vor der Verwendung forgfältig von Schmutz, Fett und 
lofem Roft zu reinigen, dann forgfältig in richtiger Lage, Form und Entfernung 
einzulegen und feftzuhalten. Dichte Umkleidung mit feinerer Betonmaffe ift ge
boten. Bei mehreren Eifeneinlagen übereinander ift jede für fich damit zu um
kleiden. Unterhalb der Eifeneinlagen muß in Balken noch eine Betonftärke von 
mindeftens 2cm, in Platten von mindeftens lcm vorhanden fein.

Verfchalungen von Säulen find fo anzuordnen, daß das Einbringen und Ein
ftampfen der Betonmaffe von einer offenen, mit dem Fortfehreiten der Arbeit zu 
fchließenden Seite erfolgen und genau beobachtet werden kann. Die Friften 
des Ausrüftens find von der Witterung, der Stützweite und dem Eigengewicht 
der Bauteile abhängig. Im allgemeinen find die feitlichen Schalungen der Balken, 
die Einfchalung der Stützen und der Deckplatten nicht vor Ablauf von 8 Tagen, 
die Stützung der Balken nicht vor Ablauf von 3 Wochen nach Beendigung des 
Einftampfens zu befeitigen. Bei größeren Stützweiten und Querfchnittsabmeffungen 
find die Friften unter Umftänden bis zu 6 Wochen zu verlängern. Beim Ent
fernen der Schalungen und Stützen müffen durch befondere Vorkehrungen (Keile, 
Sandköpfe und dergl.) Erfchütterungen verhütet werden. Probebelaftungen und 
gegebenenfalls Entnahme von Probekörpern aus den fertigen Bauteilen und 
Druckproben damit88)!

•') Siehe auch die Leltfätze für die Vorbereitung, Ausführung und Prüfung von Bauten aus Stampfbeton, auf- 
Beftellt vom Deutfchen Betonverein 1905.

“) Weiteres flehe in den Beftimmungen für die Ausführung von Konftruktionen aus Eifenbeton bei Hochbauten

I) Frift für die 
Verarbeitung 
der Beton

maffe.

vom 24. Mai 1907. Berlin 1907.
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Nur natürlicher Afphaltmaftix und Qoudron befter Befchaffenheit dürfen zur 
Verwendung kommen. Jede Beimifchung fremder Bauftoffe, welche Steinkohlen
oder Braunkohlenteer oder Pech, Harz und Harzrückftände enthalten, ift unter- 
fagt. Die Herkunft der Bauftoffe ift in dem Angebot anzugeben. Der Afphalt 
(Afphaltmaftix) ift in ganzen Originalbroden unzerfchlagen zur Bauftelle zu 
liefern, damit der Bauleitende die Fabrikzeichen prüfen kann. Der Qoudron muß 
bei einer Wärme von 10 Grad C. völlig erftarrt, bei 40 bis 50 Grad C. flüffig 
fein und bei der Handwärme fich zwifchen den Fingern zu langen Fäden aus
ziehen laffen. Beim Wiedererhärten nach dem Schmelzen muß er die frühere 
Härte und Sprödigkeit wiedererlangen. Der Kies, fowie der Streufand müffen 
durchaus lehmfrei, alfo in vielen Fällen gewafchen, und von gleichmäßiger und 
vorgefchriebener Korngröße fein.

Bei umfangreichen Arbeiten muß die Verwendung zweier Öfen vorgefchrieben werden, deren 
Aufhellung dem Fortfehritt der Arbeiten folgen muß, damit die Afphaltmaffe beim Zutragen nicht 
abkühlt. Für jeden durch die Unvorfichtigkeit der Arbeiter verurfachten Feuerfchaden ift der 
Unternehmer verantwortlich. Das Kochen der Maffe ift fo lange fortzufetzen, bis gelblichgrüne 
Dämpfe auffteigen, was ein Zeichen für das völlige Entweichen des in den Bauftoffen enthaltenen 
Mineralöls ift.

Die Arbeiten find (wenn nicht in bedeckten Räumen) nur bei trockenem 
Wetter und bei einer Temperatur von über + 6 Grad C. auszuführen. Vor dem Auf
trägen der Afphaltmaffe ift die Unterlage forgfältig abzufegen. Bei der Ausführung 
dürfen fich die Arbeiter nur eiferner Schienen von der vorgefchriebenen Dicke 
der Afphaltlage bedienen; werden dabei fchwächere Schienen vorgefunden, fo kann 
das Befeitigen der damit ausgeführten Arbeiten gefordert werden. Die Stöße 
müffen völlig wafferdicht fein. Sollte infolge einer Arbeitspaufe der Rand der 
Afphaltlage erkaltet fein, fo ift er durch übergelegten heißen Afphaltbrei erft zu 
erhitzen, bevor die anftoßende Lage ausgebreitet wird. Auf den Anfchluß an lot
rechte Mauerflächen ift befondere Sorgfalt zu verwenden und zu diefem Zweck 
an ihnen die Afphaltabdeckung mindeftens lcm hochzuführen.

Bei allen Flächen, die nicht überfchüttet werden, ift fcharfer Streufand in 
Vogeldunftkorngröße in die noch heiße und weiche Afphaltmaffe einzureiben.

Die Zufammenfetzung der Maffe, fowie die Beftimmung der zuzufetzenden 
Kiesmenge ift Sache des Unternehmers, der für die Erfüllung folgender Be
dingungen Gewähr zu leiften hat:

Die durchgängig in . . ,cm Stärke auszuführenden, wafferdichten Schichten 
müffen die auffteigende Erdfeuchtigkeit vollftändig zurückhalten und fo hart fein, 
daß unter Einwirkung der Sonnenwärme und der Belattung nicht das Hervor
quellen aus der Fuge ftattfindet, doch auch nicht fo fpröde, daß die Afphaltlage 
bei Kälte riffig wird.

Bei Dichtungen mit Afphaltfilzplatten ift nur doppellagiges Material zu ver
wenden, deffen Stöße fich wenigftens 10cm überdecken. Diefe Überdeckungen 
find mit heißem Goudron oder flüffigem Afphaltkitt tadellos zu dichten.

Die Beläge von Flurgängen, Durchfahrten, Höfen ufw. dürfen weder Riffe, 
Sprünge noch Blafen zeigen, und an Stellen, wo Sonnenftrahlen keinen Zutritt 
haben, felbft bei höchtter Sommertemperatur nicht weich werden oder bei Winter
kälte reißen.

Sofern im Verdingunsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt 
ift, ift für nachftehend bezeichnete Nebenleiftungen eine befondere Vergütung ge
mäß § 3 der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Staats
bauten ausgefchloffen; es ift hierauf bei Bemeffung der Preife Rückficht zu nehmen:
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1) Das Vorhalten und die Inftandhaltung der Steinmetzwerkzeuge. «nunTn
2) Das Einarbeiten von Dübel-, Wolf- und Klammerlöchern, foweit fie für 

Verankerungen aller Art und für das Verfetzen der Steine notwendig find.
3) Ausklinkungen an Werkfteinen für Träger, Einarbeiten von Dübellöchern 

für Abdeckungen, Durchbohrungen für Leitungen und Regenrohre und dergl., 
fofern fie aus den Zeichnungen erfichtlich find und bereits auf dem Werkplatz 
angebracht werden können.

4) Die Anfertigung der Verfetzpläne.
5) Das Nachputzen und Nacharbeiten der Werkftücke nach dem Verfetzen 

beim Abrüften.
Dem Angebot find ein oder mehrere Steinproben beizufügen, die aus b> werkftücke. 

Würfeln von mindeftens 10cm Kantenlänge beftehen und die verlangte Art der 
Bearbeitung aufweifen müffen. Auch die Art der Schichtung und die Farben- 
grenzen müffen die Proben tunlichft erkennen laffen. Die Bezugs- oder Qe- 
winnungsftelle des Steines ift anzugeben.

Der Bauverwaltung bleibt überlaffen, zu beftimmen, aus welchen Bänken 
des Bruches das Material für befonders geartete Stücke zu entnehmen ift Zu den 
Arbeiten darf nur guter Stein verwendet werden, der durchaus gefund und wetter- 
beftändig ift Der Stein foll ein gleichmäßiges Gefüge befitzen und frei von 
Riffen, Sprüngen, Tongallen, Drufen und Neftern fein.

Die Anlieferung erfolgt nach den Beftimmungen des Verdingungsanfchlages. o Anlieferung.

Sind die Steine frei Bauftelle zu liefern, fo hat das Abladen und Unterbringen 
der Werkftücke unter Aufficht und Beihilfe des Steinmetzen ohne Entfchädigung 
zu erfolgen. Der Unternehmer übernimmt hierbei die Verantwortung für etwaige 
Befchädigungen der Stücke. Die Gewährleiftung des Unternehmers für etwaige 
Befchädigungen erlifcht je nach den Beftimmungen des Verdingungsanfchlages 
nach der Abnahme im Eifenbahnwagen, auf der Bauftelle oder nach dem Ver
fetzen. Die Herfteilung und Unterhaltung der Schienengleife und der Wege auf 
der Bauftelle ift Sache der Bauverwaltung, falls diefe Leiftungen dem Unter
nehmer nach dem Verdi ngungsanfchlage nicht ausdrücklich übertragen find. Der 
Lieferung find Verfetzpläne beizufügen, nach welchen fämtliche Steine vor der 
Anlieferung genau zu bezeichnen find.

Für die Bearbeitung find die Beftimmungen des Verdingungsanfchlages und d» Bearbeite, 

die Steinproben maßgebend. Der Unternehmer ift jedoch verpflichtet, auf Ver
langen der Bauverwaltung nach deren Angabe befondere Probeftücke anzufertigen, 
die für die Einzelarbeiten maßgebend fein follen. Für folche Probeftücke werden 
dem Unternehmer die Koften nur dann vergütet, wenn die Stücke am Bau keine 
Verwendung finden können.

Die Bearbeitung der Werkftücke ift mit größter Sorgfalt vorzunehmen; die 
Stücke müffen den Zeichnungen und etwaigen Modellen genau entfprechen, auch 
volle Kanten und Ecken aufweifen. Auskittungen und Ausflickungen find unftatt- 
haft. Werkftücke mit windfchiefen oder unebenen Flächen oder folche, die mit 
fonftigen Bearbeitungsfehlern behaftet find, werden ebenfo wie befchädigte Stücke 
zurückgewiefen, felbft wenn die Schäden erft nach dem Verfetzen erkannt werden 
follten.

Fugen und Falze find entfprechend den Vorfchriften der Bauverwaltung aus
zuführen. Die Fugen find im allgemeinen 4 bis 6mm weit zu halten, doch fteht 
der Bauverwaltung das Recht zu, hierüber nähere Beftimmung zu treffen. Stoß
fugen können nach Beftimmung der Bauverwaltung nach hinten eine mäßige Er-
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Weiterung erfahren, Lagerfugen müffen dagegen unter allen Umftänden in ganzer 
Tiefe des Werkftückes gleichmäßig ftark gehalten werden.

Bei figürlichen, ornamentalen und ähnlichen Teilen müffen die Stoß- und 
Lagerfugen bis zum Bildgrund durchweg fauber bearbeitet werden.

o verfetzen Das Heranfehaffen innerhalb der Bauftellengrenzen, das Aufziehen und Ver- 
werkrteine. fetzen der Werkftücke erfolgt durch den Maurer. Wird aber nach dem Ver- 

dingungsanfchlage die Aufficht und die Beihilfe des Steinmetzen gegen Vergütung 
verlangt, fo ift für jede Heranfchaffungs- und Verfetzmannfchaft ein Steinmetz zu 
ftellen. In diefem Falle übernimmt der Unternehmer der Steinmetzarbeiten die 
Verantwortung für fachgemäßes Verfetzen und für etwaige Befchädigungen, die 
beim Heranfehaffen oder Verfetzen der Stücke herbeigeführt werden. Die Werk- 
fteine follen auf ihr natürliches Lager tunlichft in ein volles Mörtelbett verlegt 
werden; etwaiges Vergießen gehört zu den Arbeiten des Maurers. Zum Ver
gießen der Werkfteine und zur Verwendung von Bleiplatten bedarf es des Ein- 
verftändniffes der Bauverwaltung. Freiftehende oder ftark belaftete Säulen und 
Stützen find in vollem Mörtelbett zu verfetzen. (Beffer mit Bleiplatten. Auch ge
wöhnliche Werkftücke laffen fich nicht einfach in ein volles Mörtelbett legen. 
Dabei bedarf es Unterlagen von Blei, Zinkplättchen oder Dachpappe an den 
Ecken, bei Keilquadern und Gefimsftücken von mit Waffer gefättigten Holzkeilen, 
welche vom Maurer zu liefern find. D. V.) Zur Vermeidung von Kantendruck 
ift darauf zu achten, daß fofort nach dem Verfetzen die Fugen ausgekratzt werden; 
auch find die Anfichtsflächen der Steine von Verunreinigungen durch Verguß- 
material möglichft frei zu halten und nach dem Verfetzen fofort zu reinigen. Beim 
Abrüften werden durch den Maurer nochmals die Anfichtsflächen abgewafchen 
und von Unreinigkeiten und Bauftaub befreit. Das Nacharbeiten der Stücke und 
etwaiges Nachputzen find Sache des Steinmetzen. Sollen die einbindenden Flächen 
wafferdichten Anftrich mit Qoudron oder fonftigen Schutzanftrich erhalten, fo kann 
diefe Leiftung dem Unternehmer für Steinmetzarbeiten oder dem der Maurer
arbeiten auf Grund befonderer Vereinbarung übertragen werden.

Soweit aus Zweckmäßigkeitsgründen die bereits verfetzten Werkftücke 
Schutz gegen Befchädigungen erhalten follen, werden Schutzvorrichtungen aus 
Brettern, Strohlehm und dergl. durch den Maurer nach Benehmen mit dem Stein
metzen hergeftellt.

Die Werkfteine find nach Anweifung der Bauverwaltung durch Anker, 
Klammern oder Dübel aus gut verzinktem oder in heißem Zuftande afphaltiertem 
Eifen unter fich und mit dem Mauerwerk zu verankern.

Die Lieferung der Dübel, Klammern, Anker und des Bleies erfolgt baufeitig, 
falls fie dem Unternehmer der Steinmetzarbeiten nicht auf Grund des Ver- 
dingungsanfchlages übertragen ift oder nach befonderer Vereinbarung übertragen 
wird. Das Einlaffen und Befeftigen der Dübel, Klammern und Anker mit Blei 
ift Sache des Unternehmers der Steinmetzarbeiten, das Vergießen mit Zement
mörtel des Unternehmers der Maurerarbeiten.

f) Rüf»unKen Wenn im Verdingungsanfchlage nichts anderes beftimmt ift, werden die zum 
er. e. Auf bringen und Verfetzen der Werkftücke erforderlichen Rüftungen mit den not

wendigen Schienen fowie die Geräte und Werkzeuge, als Taue, Schiebebühnen, 
Winden, Windewagen, Kloben fowie Lehrbögen und Abfteifungen durch die Bau
verwaltung oder den von diefer beauftragten Unternehmer geftellt.

Dasfelbe gilt von dem Auf- und Abbringen fowie von dem Aufftellen der 
Schiebebühnen, Winden und fonftigen Hebegeräte und den etwaigen Änderungen 
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daran während der Bauzeit. Der Unternehmer für Steinmetzarbeiten ift aber ver
pflichtet, auf Verlangen der Bauverwaltung die Vorhaltung der Hebegeräte nach 
vorheriger befonderer Vereinbarung zu übernehmen.

Die erforderlichen Bau- und Werkzeichnungen, einfchließlich der Einzel-Zcichn,,nK™- 
heiten in natürlicher Größe, liefert die Bauverwaltung koftenlos. Die Zeich- Modcllc- 
nungen find der Bauverwaltung innerhalb einer von ihr zu beftimmenden 
Frift in gutem, brauchbarem Zuftande nach Benutzung zurückzugeben; Ab
zeichnungen hat der Unternehmer auf feine Koften anzufertigen, Stichmaße im 
Bau felbft zu nehmen.

Anfertigen, Anbringen und Wiederabnehmen von Modellen zu Figuren 
oder Architekturteilen gefchieht auf Koften der Bauverwaltung.

Bei Berechnung der Werkfteine nach Metern werden die Abmeffungen nach h) Berechnung, 

der größten bearbeiteten Ausladung unter Berückfichtigung aller Vorfprünge, 
Verkröpfungen und Rundungen feftgeftellt. Bei Berechnung der einzelnen Stücke 
nach Quadratmetern wird das umfchriebene kleinfte Rechteck ohne Abzug für 
Schmiegen, Bögen oder Öffnungen zugrunde gelegt. Bei Berechnung zufammen- 
hängender Flächen wird die Gefamtfläche eingeftellt unter Abzug der Tür- und 
Fenfteröffnungen fowie aller bereits fonft in Rechnung geftellten Werkftücke wie 
Fafchen, Sockel, Gefimfe, Verdachungen und dergl. Die Berechnung nach Kubik
metern erfolgt nach dem Inhalt des kleinften umfchriebenen Parallelepipeds, inner
halb deffen das Werkftück ausgetragen werden kann. Bei Berechnung nach der 
Fläche werden Fugen nicht in Abzug gebracht, bei Berechnung nach Längen 
werden Stoßfugen ebenfalls nicht abgezogen.

Die einbindenden Teile von Stufen und Podeften werden mit bezahlt.
Eine Verringerung der Einbindetiefen wird nach dem Verhältniffe der Ver- 

dingungseinheitspreife ftets in Abzug gebracht, eine Vergrößerung derfelben aber 
nur dann in gleicher Weife vergütet, wenn fie auf Anordnung der Bauverwaltung 
erfolgt ift.

Änderungen, die l?ei der Ausführung an den der Verdingung zugrunde ge
legten Zeichnungen und Maßen angeordnet werden, bedingen entfprechende 
Preisänderungen, die vor Beginn der Arbeit zu vereinbaren find.

Das nachträgliche Herantreiben der Profile und Bearbeiten der fichtbaren 
Flächen an den Werkfteinen mit Boffen, die fpäter bildhauerifch oder fonftwie 
bearbeitet werden follen, werden von anderer Seite auf Koften der Bauverwaltung 
ausgeführt, wenn die Bildhauer- oder fonftigen Arbeiten nicht dem Unternehmer 
der Steinmetzarbeiten mit übertragen find.

Tagelohnarbeiten werden gemäß § 5 der befonderen Bedingungen vergütet.
Für Überftunden und Nachtftunden find befondere Vereinbarungen zu treffen33).

Sofern im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt 7.'°8- 
ift, werden die nachftehend bezeichneten Nebenleiftungen und 
nicht befonders entfchädigt. Bei Bemeffung der Preife ift hierauf 
nehmen:

i) Die Anfuhr und das Aufbringen fämtlicher Verbandhölzer.
2) Die Lieferung fämtlicher Nägel, einfchl. der Sparrennägel 

den Verband notwendigen Holznägel, der in die Verfatzungen ufw. einzulegenden 
Bleiplättchen, fowie fämtlichen Eifenzeuges zur Verbindung und Befeftigung 
hölzerner Treppen.

’“) Zentralbl. d. Bauverw. 1907. S. 58.
Handbuch der Architektur. I. 5. (a. Aufl.) 10

-Lieferungen arbeiten: 
Rückficht ZU a) Neben- 

leiftungen.

und der für
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3) Die Herftellung der Nuten für die Stakung in den Balkenlagen, die 
Lieferung und das Anbringen der Latten zu demfelben Zweck und an Fachwerks- 
hölzern.

4) Die Befeftigung des zu den Holzverbänden gehörigen und von der Bau
verwaltung zu liefernden Eifenzeuges (Klammern, Bolzen, Anker, Hängeeifen ufw.).

5) Die Ausführung des Kreofot- oder fonftigen Auftriebes der Holzteile, die 
zunächft der Schwammbildung ausgefetzt find, wobei die Anftrichmaffe feitens der 
Bauverwaltung geliefert wird.

6) Alle Hilfsleiftungen beim Befchlagen der Türen, Tore ufw.
b) Abnahme. ßei der Abnahme werden nur die für das Auge fichtbaren Teile, alfo wirk

liche Längen, nicht aber Zapfen und dergl. gemeffen. Für Verfchnitt erfolgt dem
nach keine befondere Vergütung. Abweichungen von den in den Zeichnungen 
eingetragenen und im Verdingungsanfchlage angeführten Holzftärken find nur im 
Einverftändnis mit der Bauleitung geftattet. Größere Holzftärken werden allen
falls abgenommen, aber nicht bezahlt, kleinere keinesfalls abgenommen.

Ö heif des™' Nur trockenes und gefundes (Kiefern-)Holz darf verwendet werden. Es muß 
Holzes, gerade gewachfen und außer der Saftzeit gefällt, darf weder kernfehälig noch 

riffig, weder wurm- noch raupenfräßig, nicht blaugeflekt oder gar rotfaul, auch 
nicht mit Drehwuchs behaftet fein. Nur fefte, harzreiche Äfte, nicht aber hohle 
oder faulige Aftlöcher find erlaubt. Eine Waldkante ift nur an einer Kante der 
Balken (nicht aber der Stiele, Sparren ufw.) und nur auf dem dritten Teile ihrer 
Länge ftatthaft. Diefe darf diagonal gemeffen nur fo viele Millimeter breit fein, 
als der Balken in Zentimetern hoch ift. Bei den Abmeffungen von 14X16cm 
und weniger ift die Verwendung von einftieligem Holz nicht geftattet. Bohlen 
und Bretter müffen möglichft aftfrei und durchaus vollkantig fein, fowie genau 
die vorgefchriebenen Längen und Dicken, und auch genau parallele Kanten, 
alfo gleiche Breiten haben. Fußbodenbretter müffen völlig trocken fein und 
dürfen nicht mehr als einen gefunden Aft von höchftens 3cm Durchmeffer auf 
0,20‘im Fläche haben. Die zu den Bretterarbeiten zu verwendenden Nägel 
müffen die dreifache Brettftärke zur Länge befitzen.

d> Ausführung: Die Werkzeichnungen hat fich der Unternehmer felbft anzufertigen und der
'’haizer"*1" Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen. Die Maße hat er auf den bereits 

fertigen Mauern felbft zu nehmen und hierbei genau auf die vorhandenen Lüf- 
tungs-, Heizungs- und Rauchrohre zu achten. Alle Binderbalken müffen in ganzer 
Länge geliefert werden, während die übrigen auf den Mauern geftoßen werden 
können. Ebenfowenig dürfen Schwellen und Rähme von weniger als 8m Länge, 
Sparren überhaupt nicht geftoßen werden. Die Stöße find, wo es nicht anders 
vorgefchrieben ift, mittels des fchrägen Hakenblattes und alle Verbindungen über
haupt nach den Regeln der Ziminerkunft engfchließend auszuführen. Überall, 
wo bei Hängewerken Hirnholz gegen Hirnholz oder Langholz ftößt, find die Be
rührungsflächen zu hobeln und lram ftarke Bleiplatten einzulegen. Keines der 
für den Bau gelieferten Hölzer darf der Unternehmer zu feinen Rüftungen und 
Geräten benutzen.

Etwa notwendige kleine Veränderungen am Mauerwerk beim Aufbringen 
der Balkenlage dürfen nur durch den Maurer bewirkt werden. Veränderungen an 
den beftehenden Rüftungen zum Zweck des Aufziehens der Hölzer hat der Unter
nehmer auf feine Koften nach Verftändigung mit der Bauleitung, bezw. mit dem 
Unternehmer der Maurerarbeiten vorzunehmen. Ebenfo hat der Unternehmer fich 
mit letzterem unter Vorbehalt der Zuftimmung der Bauleitung darüber zu einigen, 
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ob die Aufhellung der Drempel und des Dachverbandes dem Verfetzen der Ge- 
fimfe ufw. vorhergehen oder nachfolgen foll. Der Bauverwaltung dürfen durch 
etwaige Unterbrechungen der Arbeiten keinerlei Koften erwachfen.

Die in den Mauern liegenden Balkenköpfe, die für Aufnahme der Stakung 
dienenden Falze, die zu demfelben Zweck anzufchlagenden Latten und die am 
Balken befindlichen Streifen, welche durch jene verdeckt werden, die Mauerlatten 
und alle Lagerhölzer find mit einer baufeitig zu liefernden antifeptifchen Flüffig- 
keit ohne befondere Entfchädigung zu tränken.

Täglich find . . Fußboden fertig zu ftellen, Splint- (Seiten-) Bretter oder «Fußböden. 

Bretter mit lofen, ausgebrochenen oder faulen Äften, ferner blaufleckige oder rot
faule Bretter dürfen nicht zur Verwendung kommen. Alle Bretter müffen durch
aus trocken fein und dürfen innerhalb des erften Jahres keine Verwerfungen und 
keine Fugen von mehr als 2mm Breite zeigen, widrigenfalls der Unternehmer 
nicht nur die erforderlichen Ausfpänungen unentgeltlich auszuführen, fondern 
auch auf Wunfch der Bauleitung die Böden aufzunehmen, neu zu legen, das nicht 
vorfchriftsmäßige Material zu entfernen und durch vertragsmäßiges zu erfetzen 
hat. Die Breite der aufgetrennten, nicht aber von einftieligen und fchwachen 
Hölzern gefchnittenen Kernbretter kann im allgemeinen zwilchen 10 und 20"" 
wechfeln; doch dürfen in einem und demfelben Raume nur Abweichungen von 
höchftens 2cm in der Breite vorkommen. Wird es notwendig, wegen zu großer 
Tiefe oder Breite einzelner Räume die Dielen zu ftoßen, fo find ohne befondere 
Entfchädigung Friefe von 10 bis 15cm Breite einzulegen und auch an den Wänden 
herumzuführen. Die Fugen der Dielung müffen in den durch 11 iefe getrennten 
Feldern ftets aufeinander paffen, fo daß die gegenüberliegenden Bretter gleiche 
Breite haben müffen. Die Dielung ift in den Türöffnungen durchzuführen. Wo 
es nötig ift, find Füllhölzer zwifchen die Balken von hochkantig geftellten, 8™ 
ftarken Bohlen zu fügen, welche nach Aufmaß befonders bezahlt werden. Die 
Maße für den Fußboden hat der Unternehmer in den einzelnen Räumen felbft zu 
nehmen.

Beim Verlegen des Fußbodens find die Bretter mit dem vorhandenen Füll
material forgfältig zu unterftopfen und auf jedem Balken mit mindeftens 2 Nägeln 
(in der Nutung verdeckt) zu befeftigen. Der Fußboden muß eine genau ebene 
Fläche bilden, fo daß niemals das Vortreten einer Brettkante vor der benach
barten fichtbar ift. Wo die Oberflächen der Balken nicht genau in einer Ebene 
liegen, muß mithin die Unterfütterung der Dielen mit keilförmigen Holzftäben 
ftattfinden.

Die zu Deckenfchalungen verwendeten Bretter dürfen nicht über 12cm breit 
fein und müffen auch dann noch der Länge nach aufgefpalten werden. Ihre 
Stöße find zu wechfeln, dürfen alfo niemals auf einem und demfelben Balken 
eine fortlaufende gerade Linie bilden.

Die Stakung ift aus 2’/,™ ftarken Seitenbrettern, nicht aus gefpaltenem 
Klobenholz oder Schwarten herzuftellen, alfo von Brettern, welche beim Zerfagen 
eines Stammes abfallen, wenn die Schwarte, der äußerfte 1 eil mit der Baumrinde, 
abgetrennt ift. Diefe Seitenbretter müffen durchaus gefund fein. Die Balkenlagen 
find mit Falzen oder mit Lattung, beide mit Kreofotöl oder ähnlicher Flüffigkeit 
getränkt, zu verfehen. Auch die Streifen der Balken, wo die Latten anfchließen, 
find damit zu ftreichen. Im erfteren Falle find die Enden der Stakhölzer anzu- 
fchärfen, in beiden aber in baufeitig zu lieferndes Kreofotöl ufw. vor dem Verlegen 
einzutauchen. Die Staken find für jedes Balkenfeld befonders zuzufchneiden (mit 

io*
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110.
Lieferung 
von Lehm 
und Ton.

111.
Schmiede
arbeiten :

a) Material 
und 

Ausführung.

b) Abnahme.

gewundenem, in Lehmlöfung getauchtem Stroh zu umwickeln), fcharf paffend ein
zutreiben und dicht aneinander zu fchlagen, Befonders ift auf guten Anfchluß 
an die Mauern Rückficht zu nehmen und darauf zu achten, daß beim fcharfen 
Eintreiben die Balken nicht feitwärts gedrängt werden. Diefe müffen deshalb 
gegenfeitig verfteift werden. Lofe Staken find unweigerlich fofort durch ftramm 
eingekeilte zu erfetzen, um fo mehr, wenn fie nach einiger Zeit geftohlen fein 
follten. Die Fugen find mit Strohlehm zu dichten. Erft nach Eindeckung des 
Daches find die Balkenfelder mit reinem, trockenem, kiefigem Sande (oder Lehm), 
welcher keinerlei pflanzliche oder fonft verwesbare Beftandteile enthalten darf, aber 
durchaus nicht mit Koksafche, bis zur Oberkante der Balken zu füllen. In einer Ecke 
jeden Raumes ift etwa 0,5 bis l,ocbl" (je nach Größe desfelben) jenes Stoffes anzufchütten, 
um fpäter zum Unterftopfen der Dielen durch die Zimmerleute zu dienen.

Die Abnahme erfolgt nach dem Flächeninhalt der Räume ohne Abzug der 
Balken.

Bezüglich des Lehms kommt es darauf an, zu welchem Zweck er dienen foll. 
Am ftrengften müffen die Vorfchriften fein, wenn der Bauftoff zur Dichtung von 
Wafferbehältern und dergl. dienen foll. Der Lehm muß dann frei von Erde und 
Sandadern, zäh und in angefeuchtetem Zuftande vollkommen plaftifch fein. Er 
darf fich im Waffer nur fchwer auflöfen, und deshalb muß eine aus der an
gefeuchteten Ton- oder Lehmmaffe geformte Kugel von etwa 10cm Durchmeffer, 
die zur Probe während der Daugr von mindeftens 24 Stunden in ruhiges Waffer 
gelegt wird, ihre urfprüngliche Form nahezu beibehalten, darf nicht auseinander 
fallen und fich nicht auflöfen. Die Abnahme der aufgefetzten Lehmhaufen er
folgt erft nach acht Tagen.

Das Schmiedeeifen (Schweiß- oder Flußeifen) muß von tadellofer Befchaffen
heit, fehnigem, zähem Gefüge und feinem, zackigem, glänzendem Bruche, ferner 
leicht fchweißbar fein. Es darf weder kalt- noch rotbrüchig fein, weder Kanten- 
noch Längsriffe, eingewalzte und eingefetzte Schiefer haben, fondem muß eine 
rein ausgewalzte, weder durch Schieferungen noch durch Schlacken verun
reinigte Oberfläche zeigen. Biegungen, Drehungen und Kröpfungen müffen in 
rotglühendem Zuftande ausgeführt und frei von Sprüngen, Riffen oder verbrannten 
Stellen fein. Alle Schweißungen find befonders forgfältig auszuführen, fo daß 
eine innige Verbindung der Eifenteile eintritt. Rund-, Quadrat- und Flacheifen 
muß überall gleichen, normalen Querfchnitt haben; die Kanten müffen geradlinig 
und fcharf fein.

Die Schraubengewinde find vollftändig und fcharf anzufchneiden; die Muttern 
und Köpfe müffen die Bolzenftärke zur Höhe erhalten. Die Muttern follen fich 
leicht aufdrehen laffen, ohne zu fchlottern. Für alle Bolzen gleicher Stärke müffen 
die Muttern genau zu einem Schlüffe! paffen.

Die Eifenteile find nur mit reinem Leinöl angeftrichen abzuliefern.
Beim Anfertigen aller Eifenteile find die aus dem Verdingungsanfchlage oder 

aus den Beftellzetteln erfichtlichen Gewichte möglichft genau einzuhalten. Das 
etwaige Mehrgewicht darf höchftens 5% betragen; darüber hinausgehende Ge
wichte werden nicht bezahlt. Mindergewichte, die ebenfalls bis zu 5 °/0 zuläffig 
find, bleiben unbezahlt.

Die Abnahme erfolgt auf Grund von amtlichen Wägezeugniffen, falls das 
Abwägen der angelieferten Eifenteile nicht auf der Bauftelle felbft erfolgen kann, 
wozu der Unternehmer die Arbeitskräfte unentgeltlich zu ftellen hat. Eifenteile, 
über welche keine amtlichen Wägefcheine eingereicht und über welche auch nicht 
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112.
Größere, 

zufammen- 
gefetzte 

Eifenkonftruk
tionen •*):

§ 1.
Gegenftand

Lieferfcheine mit baufeitig angegebenem Gewicht beigebracht werden können, 
werden als nicht geliefert betrachtet und nicht bezahlt.

Gegenftand des Unternehmens ift die Anfertigung, Anlieferung und Auf- 
ftellung.......................................................... .. ...............................................................

Die zu übernehmenden Arbeiten und Lieferungen find im zugehörigen Ver- 
dingungsanfchlage des Näheren klargelegt. Die Ausführung hat genau nach Vor- 
fchrift desfelben, fowie auf Grund der zum Zwecke des Verdinges zur Einficht 
ausgelegten Zeichnungen und fonftigen Schriftftücke insbefondere der Maffen-, Unternehmung, 

ftatifchen und Gewichtsberechnungen zu erfolgen.
Im übrigen gelten für das Unternehmen die nachftehend angeführten be- §’

fonderen Bedingungen und die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus- v,rd"l,:
führung von Bauten.

Zu den in § 2 der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung § 3. 
von Bauten vorgefehenen Nebenleiftungen, für die der Unternehmer eine befondere 
Vergütung nicht zu beanfpruchen hat, gehören, infoweit im Verdingungsanfchlage 
nicht anderweitige Beftimmung getroffen ift, insbefondere folgende:

1) der Verfand fämtlicher Bauteile, Geräte, Werkzeuge ufw. bis zur Bauftelle, 
bezw. zur Verwendungs- oder Gebrauchsftelle;

2) die Ausführung der vorgefchriebenen Anftriche und die Lieferung der 
dazu gehörigen Materialien;

3) die Befchaffung, Aüfftellung, Befeftigung und Wiederbefeitigung der Oe- 
rüfte und Hebezeuge zum Aufftellen der Eifenkonftruktionen nebft Zubehör;

4) das Einhauen der Auflagerplatten, der Steinfehrauben, der Ankerbolzen 
und der fonftigen Teile in die Auflagerfteine;

5) das Untergießen der Auflager mit.... . das Vergießen der Stein
fehrauben, Anker und fonftigen Teile mit..........., einfchl. der Lieferung der hier
zu erforderlichen Materialien;

6) ufw. ufw.
Mit der Ausführung der Arbeiten ift fpäteftens . . . Tage nach der Auf- § 4. 

forderung, welche gleichzeitig mit der Zufchlagserteilung erfolgen kann, zu be- 
ginnen. Die Arbeiten find im einzelnen demnächft fo zu fördern, daß mit der 
Aufhellung der Eifenkonftruktion . . . Wochen fpäter begonnen werden kann.

Die Fertigftellung fämtlicher im Verdingungsanfchlage vorgefehenen Lei
ftungen einfchl. aller Nebenarbeiten muß fpäteftens . . . Wochen nach der Auf
forderung zur Aufftellung der Eifenkonftruktion erfolgt fein.

Hält der Unternehmer die in § 4 vorgefehene Vollendungsfrift nicht ein, § 5. 
fo verfällt er in eine Verzugsftrafe, welche für jede .... der Verfpätung auf Vc,z"Ksftr»fe- 
. . . Mark feftgefetzt wird.

Die Zahlungen an den Unternehmer erfolgen durch die.... Kaffe §6. 
zu.............................................................................................................................................................................................................................Zahlungen.

Die Höhe der von dem Unternehmer nach § 16 der allgemeinen Be- §7. 
dingungen zu beftellenden Kaution wird auf. . . vom Hundert der Vertragsfumme Kau||on-
feftgefetzt.

Diefelbe ift innerhalb 14 Tagen nach Erteilung des Zufchlages bei der 
........... '. Kaffe zu...............zu hinterlegen.

Die Unterfuchung und Prüfung des zur Verwendung kommenden Materials, § b. 
fowie der fertigen Teile erfolgt in den Werkftätten, in welchen die zu dem Unter- autePrü,un«'

“) Nach: »Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten ufw.“, a. a. O. 
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nehmen gehörigen Materialien und Arbeiten angefertigt werden, und auf der Bau
ftelle durch den von der Verwaltung hierzu abzuordnenden Beamten.

Gefchieht die Prüfung der Materialien auf Wunfch des Unternehmers nicht 
in feinen Werkftätten, fondern auf den Werken feiner Unterlieferanten, fo hat er 
die hierdurch entftehenden Mehrkoften zu tragen.

Die Materialien zu den Proben find vom Unternehmer unentgeltlich zu 
liefern, ebenfo die dazu erforderlichen Mafchinen, Werkzeuge, Geräte und Arbeits
kräfte unentgeltlich'zu ftellen.

Befitzt der Unternehmer nicht die Mafchinen, welche für die Ausführung der 
vorgefchriebenen Proben geeignet find, fo kann die Verwaltung letztere auf feine 
Koften anderweitig ausführen laffen.

Übrigens fteht es der Verwaltung frei, die Prüfung auf ihre Koften an den 
ihr geeignet erfcheinenden Orten vornehmen zu laffen.

Dem Unternehmer fteht das Recht zu, fich bei den Prüfungen perfönlich 
oder durch einen Vertreter zu beteiligen.

Entftehen zwifchen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungs- 
verfchiedenheiten über die Zuverläffigkeit der bei den Materialprüfungen an
gewendeten Mafchinen oder Unterfuchungsarten, fo kann der Unternehmer eine 
weitere Prüfung in den Verfuchsanftalten zu ... . verlangen, deren Feftfetzungen 
endgültig entfcheidend find. Die hierdurch entftehenden Koften trägt der unter
liegende Teil.

Unbefchadet des Rechtes, feine Anfprüche im fchiedsrichterlichen Verfahren 
geltend zu machen, ift der Unternehmer verpflichte^-fich zunächft dem Urteile 
des mit der Prüfung und Überwachung betrauten Beamten der Verwaltung zu 
unterwerfen. Etwa erforderliche Nacharbeiten an einzelnen den Bedingungen 
nicht voll entfprechenden Materialien oder Arbeiten hat der Unternehmer un- 
gefäumt auszuführen, widrigenfalls dies feitens der Verwaltung auf feine Koften 
gefchehen kann.

Aus der Verpflichtung des Unternehmers, mangelhafte Materialien und Teile 
durch bedingungsgemäße zu erfetzen, erwächft ihm kein Anfpruch auf Verlänge
rung der feftgefetzten Vollendungsfriften.

§ 9 Der Unternehmer bleibt für die Güte der von ihm gelieferten Materialien
und Arbeiten nach erfolgter Abnahme des ganzen Werkes (§ 12 der allgemeinen 
Bedingungen) noch . . . Jahre lang haftbar. Er ift verpflichtet, die während der 
Gewährleiftungszeit hervortretenden Mängel ungefäumt zu befeitigen, widrigen
falls dies feitens der Verwaltung auf feine Koften gefchehen kann.

i'iühn!gde. Der Unternehmer hat die ihm bei derZufchlagserteilung übergebenen Unter-
unteriagen lagen (Zeichnungen, Berechnungen ufw.) feinerfeits genau zu prüfen, auf etwa ge- 

unkrnehme, • fundene Unklarheiten aufmerkfam zu machen und ihre Beteiligung bei der ver- 
Abänderungs- tragfchließenden Verwaltung fchriftlich zu beantragen.

desfdbtm Etwaige vom Unternehmer vorzufchlagende Änderungen find ebenfalls 
fchriftlich in Vorfchlag zu bringen. Namentlich fteht es dem Unternehmer frei, 
an Stelle der vorgefchriebenen, etwa fchwer zu befchaffenden Profile die Ver
wendung anderer, von gleicher Tragfähigkeit zu beantragen.

Die Verwaltung hat hinfichtlich der angeregten Abänderungen endgültig 
Entfcheidung zu treffen.
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Der Unternehmer ift verpflichtet, genaue Werkftattzeichnungen in einem 
Maßftabe von .... der wirklichen Größe anzufertigen, aus welchen für fämtliche 
Teile und Verbindungen alle Maße und die Anordnungen der Niete und Schrauben 
leicht zu entnehmen find. Auf Grund der Werkftattzeichnungen hat der Unter
nehmer die rechnungsmäßigen Gewichte der Eifenteile im Benehmen mit der 
Verwaltung unter Benutzung eines von der letzteren überwiefenen Formulars zu 
ermitteln.

Hierbei ift das Gewicht des Schweißeifens zu 7 8OOk«
v Flußeifens . . „ 7 850
„ Gußeifens . . » 7 250 »,
„ Stahles . . . . » 7 860 „,
„ Bleies........... ..... 11 420 »

für das Kubikmeter anzunehmen.
Die Werkftattzeichnungen find in zwei Ausfertigungen auf Leinwand ge

zogen, und zwar auf Verlangen der Behörde eine davon auf ftarkem weißen 
Papier anzufertigen und, mit der Unterfchrift des Unternehmers verfehen, nebft 
der vorerwähnten Gewichtsberechnung der Verwaltung zur Prüfung und Ge
nehmigung vorzulegen. Diefe Zeichnungen und Berechnungen werden demnächft 
der Ausführung und Abnahme zugrunde gelegt.

Eine Ausfertigung der gedachten Unterlagen erhält der Unternehmer nach 
ftattgehabter Prüfung durch die Verwaltung zurück.

Sofern die nach den Beftimmungen im § io dem Unternehmer zu über
gebenden Unterlagen Werkzeichnungen im Maßftabe von mindeftens i: 20 der 
wirklichen Größe für ganze Hauptträger und von 1:10 bis 1:1 für einzelne 
Teile, fowie genaue Gewichtsberechnungen enthalten, find vom Unternehmer 
weder weitere Werkftattzeichnungen noch fpezielle Gewichtsberechnungen zu 
verlangen.

Die Ermittelung der wirklichen Gewichte der Eifenteile erfolgt auf Koften 
des Unternehmers durch einen Beamten der Verwaltung. Die Angaben und Be- 
fcheinigungen des letzteren find für die Abrechnung, fofern nicht eine Paufch- 
vergütung vereinbart ift, allein maßgebend.

Die fo ermittelten wirklichen Gewichte find bei der Abrechnung mit der 
Einfchränkung in Anfatz zu bringen, daß die gemäß der Beftimmungen in § 11 
feftgeftellten Rechnungsgewichte fowohl im einzelnen als auch im ganzen um 
nicht mehr als:

3 vom Hundert für Schweiß- und Flußeifen, Stahl und Blei,
5 vom Hundert für Gußeifen,

' § "• 
Anfertigung 

der 
Werkftatt

zeichnungen 
und

Feftftellung 
der

Rechnungs
gewichte.

S 12.
Gewichts- 

ermittelung.

überfchritten werden dürfen.
Verbandsteile, deren Gewicht das gedachte Rechnungsgewicht um mehr als 

das Doppelte des nach den vorftehenden Feftfetzungen zuläffigen Mehrgewichtes 
überfchreitet, fowie Teile mit einem Mindergewicht von mehr als 2 vom Hundert 
des Rechnungsgewichtes können ohne weiteres zurückgewiefen werden.

Die zu verwendenden Materialien müffen von folgender Befchaffenheit fein: „ $'?•
I. Das Schweißeifen foll dicht, gut ftauch- und fchweißbar und weder kalt- der 

noch rotbrüchig fein; es foll keine Langriffe, offene Schweißnähte, Kantenriffe oder 
fonftige unganze Stellen aufweifen.

11. Das Flußeifen foll glatt gewalzt, ohne Schiefer und Blafen fein und darf 
weder Kantenriffe noch unganze Stellen haben.
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S 14.
Prüfung der 
Materialien.

III. Die Gußftücke follen, wenn nicht Hartguß oder befondere Gattierungen 
ausdrücklich vorgefchrieben find, aus grauem, weichem Eifen fauber und fehlerfrei 
hergeftellt fein. Der vorgefchriebene Flächeninhalt eines Querfchnittes muß 
überall voll vorhanden fein; der Unterfchied der Wanddicken darf bei guß
eifernen Säulen bis zu 400»» mittlerem äußeren Durchmeffer und 4,0 “ Länge die 
Größe von 5rani nicht überfchreiten. Bei Säulen von größeren Abmeffungen wird 
der zuläffige Unterfchied für je 100™"> Mehrdurchmeffer und für jedes Meter 
Mehrlänge um je .0,5 “» erhöht Die Wandftärke foll jedoch in keinem Falle 
weniger als 10mm betragen.

Sollen Säulen aufrecht gegoffen werden, fo ift dies im Verdingungsanfchlage 
befonders anzugeben.

IV. Der zu verwendende Stahl muß ein durchaus gleichmäßiges Gefüge 
haben, möglichft rein und zähe fein.

Behufs Feftftellung der Fettigkeit und fonftigen Befchaffenheit der Materialien 
find, fofern nicht die Verwaltung nach ihrem pflichtmäßigen Ermeffen unter Um- 
[fänden glaubt, davon ganz oder teilweife abfehen zu dürfen, Proben zur Aus
führung zu bringen, und zwar kommen in Betracht:

I. Proben mit ungeteilten Gebrauchsftücken.
Kaltproben:

1) Außenbefichtigung, 2) Biegeprobe.

II. Proben mit abgetrennten Stücken.
a) Kaltproben:

1) Gewöhnliche Biegeprobe, 2) Biegeprobe durch wiederholtes Hin- und 
Herbiegen, 3) Lochprobe, 4) Bruchprobe, 5) Zerreißprobe, 6) Verwindungsprobe.

b) Warmproben:
1) Biegeprobe, 2) Härtungsbiegeprobe, 3) Lochprobe, 4) Ausbreit-(Schmiede-) 

probe, 5) Stauchprobe, 6) Schweißprobe.
Bei der Vorbereitung der Probeftücke und Vornahme der Proben find im 

allgemeinen folgende Vorfchriften zu beachten:
Die Probeftücke, welche zerriffen, ausgedehnt oder gebogen werden follen, 

müffen der Prüfung tunlichft in demfelben Zuftande unterworfen werden, in dem 
das betreffende Material zur Verwendung gelangt. Daher ift bei der Abtrennung 
der Probeftücke von dem zu unterfuchenden Erzeugnis jede Einwirkung auf das 
Gefüge zu unteriaffen.

Ausglühen ift, wenn das Stück nicht ebenfalls vor feiner Verwendung oder 
im Gebrauche ausgeglüht wird, möglichft zu vermeiden.

Sofern das Qeraderichten der Probeftreifen erforderlich ift, follen diefe nur 
bis zu einem das Gefüge des Materials nicht verändernden Hitzegrad mäßig an
gewärmt und in diefem Zuftande mittels Hammerfchläge oder unter einer Preffe 
gerade gerichtet und alsdann gleichmäßig und allmählich abgekühlt werden.

Alle Kaltproben follen bei einer Temperatur von nicht unter 10 Grad C. 
vorgenommen werden.

Die Bearbeitung der Probeftäbe muß derart fein, daß die Wirkung 
des Scherenfchnittes, des Auslochens oder des Aushauens zuverläffig be- 
feitigt wird.

Nicht makellofe Stäbe dürfen in keinem Falle zu Probeftäben verwendet werden.
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Im befonderen ift noch zu beachten:

Bei den Biegeproben.
Die Längskanten find mit der Feile vorfichtig abzurunden. Wenn möglich, 

find die Probeftreifen 400 nim lang und 30 bis 50mm breit zu nehmen.
Die Anwendung von Preffen oder ähn-

F'g- *5- liehen Vorrichtungen wird empfohlen, die
das Ergebnis der Verfuche von der Gefchick- 

... * lichkeit oder vom guten Willen der Arbeiter 
unabhängig machen.

Als Biegewinkel, den ein Schenkel bei 
der Biegung zu durchlaufen hat, ift ftets der Winkel a (Fig. 15) zu betrachten.

Bei der Härtungsbiegeprobe.
Die Härtung wird dadurch bewirkt, daß die Probeftreifen fchwach rotglühend 

in Waffer von etwa 28 Grad C. abgefchreckt werden.

Bei den Zerreißproben.
Die Zurichtung der Zerreißproben im kalten Zuftande darf nur mit genau 

arbeitenden Mafchinen und durch geübte
Fig. 16.

>10*-

ES 

a

Rundftäbe follen je nach 
a einen Durchmeffer d von 10, 

Flachftäbe follen auf der

Arbeiter gefchehen.

BDie Form der Probeftücke ift fo zu 
wählen, daß der Teil a (Fig. 16), welcher 

den zu prüfenden Querfchnitt hat, 200 mm 
(Qebrauchslänge) lang ift.

Bedarf und Möglichkeit auf der Gebrauchslänge 
15, 20 oder 25mm erhalten.
Gebrauchslänge einen Querfchnitt von 300 bis

600 <!">"> haben. Die Breite b (Fig. 17) foll dabei wenigftens 30»“ betragen.

Fig. 17.

»io*--• a

Es empfiehlt fich, den auf 
der Qebrauchslänge a herge
richteten Querfchnitt nach jeder 
Seite noch um mindeftens 10,nm 
weiter zu führen und erft von da 
ab die Verftärkungen für die Ein- 
fpannungen beginnen zu laffen.

Wenn ein Probeftab infolge von deutlich erkennbaren Bearbeitungs- oder 
Materialfehlern oder infolge von nachweisbar unrichtiger Einfpannung eine un
genügende Zerreißprobe liefert, fo ift letztere nicht maßgebend für die Beurteilung 
der Feftigkeits- und Dehnungsgröße.

Wenn der Bruch außerhalb des mittleren Drittels der Gebrauchslänge ftatt- 
findet, fo ift die Probe zwar für die Feftigkeits-, nicht aber für die Dehnungs
größe maßgebend. Wenn dabei die Dehnungsgröße als eine ungenügende er- 
fcheint, fo ift zur richtigen Beftimmung derfelben eine neue, im mittleren Drittel 
zum Bruch gelangende Probe zu machen.

Zerreißmafchinen von beftimmter Bauart werden nicht vorgefchrieben, für 
ihre Brauchbarkeit jedoch folgende Qrundfätze aufgeftellt:

Die Belaftung des Probeftückes darf nicht ftoßweife erfolgen, fondern muß 
Itetig und langfam vor fich gehen können.
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Die Einfpannvorrichtung muß fo befchaffen fein, daß die Mittelachfe des 
Verfuchsftabes genau mit der Zugrichtung zufammenfällt.

Die Mafchine muß leicht und ficher auf ihre Richtigkeit geprüft werden können.
Für die einzelnen Materialien wird im übrigen bezüglich der Art und der 

Ausführung der Proben folgendes vorgefchrieben:

I. Für Schweißeifen.
A) Herrichtung und Anzahl der Proben.

Das zu prüfende Material darf nicht ausgeglüht werden. Von je 100 Stück 
Stäben oder Platten können 3 Proben, und zwar nach Möglichkeit aus den Abfall- 
Enden, entnommen werden. Wenn diefelben den geftellten Vorfchriften genügen, 
fo gelten diefe 100 Stäbe oder Platten als angenommen. Genügt eine diefer 
Proben nicht, fo darf dafür aus der betreffenden Materialmenge eine neue ent
nommen werden. Entfpricht diefe auch nicht den Anforderungen, fo kann das 
Material verworfen werden.

B) Zerreiß- und Dehnungsproben.
Die Mindeftbeträge der Zugfeftigkeit find fo zu verftehen, daß die Verfuchs- 

ftücke die angegebenen Belattungen für die Dauer von 2 Minuten tragen müffen; 
die Mindeftbeträge der Dehnung fo, daß die Verfuchsftücke fich um den an
gegebenen Bruchteil der Länge von 200 ram ausdehnen müffen, wobei die Meffung 
nach erfolgtem Bruche vorzunehmen ift.

1) Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkanteifen und folche Bleche, die im 
wefentlichen nur in der Längsrichtung beanfprucht werden.

Die Zugfeftigkeit in der Längsrichtung ift, wenn die Dicke beträgt:
5 bis 10 mm einfchl............................................36kR auf 19«®,
mehr als 10mn> bis einfchl. 15rara........................35» » 1 » ,

« » 15» » » 25 » •................ 34 „ „ 1 » ,
Die Dehnung in allen Fällen...........................12 vH.

2) Bleche mit ausgefprochener Längsrichtung, die vorwiegend Biegungs- 
fpannungen aufzunehmen haben (z. B. Stegbleche von Blechträgern, Kragträgern, 
Eckverfteifungen).

In der Längsrichtung:
die Zugfeftigkeit..............................................
die Dehnung.................................................

In der Querrichtung:
die Zugfeftigkeit . ... ...........................
die Dehnung.................................................

3) Bleche ohne ausgefprochene Längsrichtung,

35 auf 1 «mm, 
10 vH.

28k« auf 19»«, 
3 vH.

Spannungen in verfchiedenen Richtungen beanfprucht
die vorwiegend durch

bleche).
In

werden (z. B. Anfchluß-

In

4) 
werden:

der Hauptwalzrichtung:
die Zugfeftigkeit.............................................
die Dehnung..................................................

der Querrichtung:
die Zugfeftigkeit..............................................
die Dehnung.................................................

35 auf l«rara, 
10 vH.

30k« auf In««
4 vH.

Eifen für Niete und folche Schrauben, die auf Abfcheren beanfprucht
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bis zu 25mm einfchl. Durchmeffer:
die Zugfeftigkeit............... ..............................
die Dehnung.....................................................

von mehr als 25 bis 40n,m einfchl. Durchmeffer:

38 kß auf
18 vH.

die Zugfeftigkeit..............................................36kß auf l*imm,
die Dehnung..................................................15 vH.

5) Trägereifen, nämlich I-, D J- T- und ähnliche Formeifen:
a) für die Flanfchen:

die Zugfeftigkeit in der Längsrichtung, wenn die Dicke beträgt:
10mm oder weniger.............................. 36kß auf l«»^
mehr als 10mni bis einfchl. 15n,m ... 35» » 1 » ,

,, ,, 15 o » » 25 » ... 34» » 1 „ ,
die Dehnung in allen Fällen............... 12 vH.;

b) für die Stege:
die Zugfeftigkeit in der Längsrichtung, wenn die Dicke beträgt:

10nun oder weniger.............................. 35 kß auf l‘imm,
mehr als 10mm bis einfchl. 15n,m ... 34» » 1 » ,

,, „ io „ ,, ,, 25 » ... 33» » 1 » ,
die Dehnung in allen Fällen............... 10 vH.

6) Belageifen (fofern fie nicht wie fonft üblich aus Flußeifen angefertigt 
werden), und zwar:

a) Tonnenbleche. Da diefelben im wefentlichen nur in einer Richtung, 
und zwar in derjenigen, in der fie gebogen werden und zu der die 
Hauptwalzrichtung zu nehmen ift, beanfprucht werden, fo gelten dafür 
die Vorfchriften wie unter 1, alfo - da ihre Dicke wohl ftets in den 
Grenzen von 5 bis 10mra bleibt - in der Hauptwalzrichtung:

die Zugfeftigkeit..............................................36 kß auf li”™
die Dehnung................................................. 12 vH.

b) Buckelbleche. Da diefelben annähernd fo lang wie breit und daher in 
beiden Richtungen auch annähernd gleichen Anftrengungen unterworfen 
find, fo ift die in der Querrichtung zu erzielende Fertigkeit für beide 
Richtungen maßgebend, nämlich bei den vorkommenden Dicken von 
5 bis 10mm:

die Zugfeftigkeit..............................................30kß auf 1 (iram,
die Dehnung...............  ........................... 4 vH.

c) Wellbleche. Da diefelben bei der Formgebung fchon fehr großen 
Anfprüchen genügen müffen, fo kann bei ihnen von Feftigkeits- und 
Dehnungsproben abgefehen werden. Wegen der Schwierigkeit der 
Herftellung aus Schweißeifen werden fie, namentlich die Trägerwell
bleche, faft ausfchließlich aus Flußeifen angefertigt.

d) Zoreseifen:
die Zugfeftigkeit................................................. 33 kß auf 1 <imm,
die Dehnung.................................................. 6 vH.

C) Sonftige Proben.
1) Bei Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkanteifen, Blechen und Trägereifen.

a) Biegeproben. Ausgefchnittene Längsftreifen von 30 bis 35mm Breite 
mit abgefeilten runden Kanten oder Rund- und Vierkanteifen müffen 
über eine Rundung von ]3ram Halbmeffer winkelförmig gebogen werden 
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können, ohne daß fich im metallifchen Eiten an der Biegungsftelle ein 
Bruch zeigt. Der Winkel a, welchen ein Schenkel bei der Biegung zu 
durchlaufen hat, beträgt für Biegung im kalten Zuftande:

bei Eifenftücken von 8 bis a = 50 Grad,
« » » 12 » 15 » a = 35 » ,
» ii ii 16 » 20 » a == 25 „ ,
>' n n 21 25 » a = 15 » ;

für Biegung in dunkelkirfchrotem Zuftande:
bei Eifenftücken bis 25mn> a = 120 Grad, 

ii n n 25 » a = 90 » .
b) Ausbreitprobe. In rotwarmem Zuftande muß ein auf kaltem Wege ab

getrennter, 30 bis 50mra breiter Streifen eines Flach-, Winkel-, Rund
oder Vierkanteifens oder eines Bleches mit der parallel zur Fafer ge
führten, nach einem Halbmeffer von 15mra abgerundeten Flammerfinne 
bis auf das 1% fache feiner Breite ausgebreitet werden können, ohne 
im Eifen Spuren von Trennung zu zeigen.

2) Bei Nieteifen.
a) Biegeprobe. Nieteifen foll, kalt gebogen, eine Schleife mit einem lichten 

Durchmeffer gleich der halben Dicke des Rundeifens bilden können 
ohne an der Biegungsftelle Spuren einer Trennung zu zeigen.

b) Stauchproben. Ein Stück Nieteifen, deffen Länge gleich dem doppelten 
Durchmeffer ift, foll fich im warmen, der Verwendung entfprechenden 
Zuftande bis auf ein Drittel diefer Länge zufammenftauchen laffen, 
ohne Riffe zu zeigen.

II. Für Flußeifen.
A) Herrichtung und Anzahl der Proben.

Das zu prüfende Material darf nicht befonders ausgeglüht werden. Daher 
find auch die Verfuchsftücke von dem zu unterfuchenden Eifen kalt abzutrennen 
und kalt zu bearbeiten.

Von je ioo Stück Stäben oder Platten können 5 Proben, und zwar nach 
Möglichkeit aus den Abfall-Enden, entnommen werden. Wenn diefelben den 
geftellten Vorfchriften genügen, fo gelten diefe 100 Stäbe oder Platten als an
genommen. Genügt eine diefer Proben nicht, fo darf dafür aus der betreffenden 
Materialmenge eine neue entnommen werden. Entfpricht diefe auch nicht den 
Anforderungen, fo kann das Material verworfen werden.

B) Zerreiß- und Dehnungsproben.
Die Zugfeftigkeit foll mindeftens 37kg und höchftens 44 kß auf l«rara, und 

zwar in der Längs- und Querrichtung, die Dehnung mindeftens 20 vH. für Längs
und Querrichtung betragen.

Die Zerreißproben follen in der Regel 300 bis 600 q«™ Querfchnitt haben 
und die Beobachtungen auf einer Länge von 200mm vorgenommen werden. Die 
Mindeftbeträge der Zerreißfeftigkeit find fo zu verftehen, daß die Verfuchsftücke 
die angegebenen Beladungen für die Dauer von 2 Minuten tragen müffen; die 
Mindeftbeträge der Dehnung fo, daß die Verfuchsftücke fich um den angegebenen 
Bruchteil der Länge von 200n,m ausdehnen müffen, wobei die Meffung nach er
folgtem Bruche vorzunehmen ift.
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C) Sonftige Proben.
Bei Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkanteifen, Blechen und Trägereifen.
i) Biegeproben. Streifen von 30 bis 50 mm Breite mit abgefeilten runden 

Kanten oder Rund- oder Vierkanteifen follen, kalt gebogen, eine Schleife mit 
einem lichten Durchmeffer gleich der halben Dicke des Verfuchsftückes bilden 
können, ohne irgendwelche Riffe zu zeigen. Eine verfuchte Härtung darf das 
Ergebnis der Biegeprobe nicht ungünftig beeinfluffen.

2) Stauchproben. Ein Stück Rundeifen, deffen Länge gleich dem doppelten 
Durchmeffer ift, foll fich im warmen, der Verwendung entfprechenden Zuftande 
bis auf ein Drittel diefer Länge zufammenftauchen laffen, ohne Riffe zu zeigen.

Anmerkung. Bei den Warmproben ift der fchwarzwarme Zuftand zu vermeiden, weil die 
Bearbeitung in diefem Zuftande fchädlich wirkt.

III. Für Gußeifen.
Die Zugfeftigkeit foll mindeftens 12kK auf 1qmm betragen.
Ein unbearbeiteter quadratifcher Stab von 30mm Seite, auf zwei 1 m von

einander entfernten Stützen liegend, muß eine allmählich bis zu 450kg zunehmende 
Belaftung in der Mitte aufnehmen können, bevor er bricht.

Es muß möglich fein, mittels eines gegen eine rechtwinkelige Kante des 
Qußftückes mit dem Hammer geführten Schlages einen Eindruck zu erzielen, ohne 
daß die Kante abfpringt.

IV. Für Stahl.
Die Zugfeftigkeit in der Längsrichtung foll mindeftens 52kg auf iqmm, die 

Dehnung 12 vH. betragen.
Die durch Nietung oder Verfchraubung zu vereinigenden Icile müffen 

genau aufeinander paffen und in den Fugen dicht fchließen.
Der Grat an allen gewalzten Stücken muß entfernt werden.
Sämtliche Stoßfugen müffen fo genau bearbeitet fein, daß die Stoßflächen 

fich berühren.
Die vorgefchriebenen Biegungen und Kröpfungen der Platten und Stäbe 

find glatt und ohne Verdrehung herzuftellen und dürfen weder Riffe noch Brüche 
haben. Auch muß der Querfchnitt in den Kröpfungen und Biegungen der gleiche 
fein wie in den geraden Stücken.

Hinter den Kröpfungen und Biegungen müffen die betreffenden Teile dicht 
an den mit ihnen zu verbindenden Stücken anliegen; fie dürfen fpäter unter 
keinen Umftänden durch die Befeftigungsniete herangezogen werden.

Die fämtlichen Kanten der Steg- und Anfchlußbleche, die Kopfflächen aller 
Flacheifen, Winkel- und fonftigen Formeifen und aller aus verfchiedenen Stärken 
zufammengefetzten Träger, fowie diejenigen Flächen der Auflager von Trägern, 
Bändern, Säulen ufw., welche unter fich oder mit anderen Stücken in Berührung 
kommen, müffen nach Maß bearbeitet werden und genau aufeinander paffen.

Die Verzinkung muß, wo eine folche vorgefchrieben ift, eine vollkommene 
fein und darf bei gebohrten, gelochten oder fonft bearbeiteten Stücken erft nach 
der Bearbeitung erfolgen. Die verzinkten Teile müffen bis zum Bruch hin- und 
hergebogen werden können, ohne daß fich die Verzinkung ablöft. Zur Verzinkung 
darf nur beftes Rohzink ohne Beimifchung anderer Materialien verwendet werden.

Die Modelle zu Gußftücken mit architektonifcher Ausbildung bedürfen der 
Genehmigung durch die Verwaltung, welche der Unternehmer rechtzeitig zu be
antragen hat.

§ «5.
Bearbeitung 
der Stoffe.
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HerftenunE D*e N*et* Und Schraubenlöcher in den Stäben follen fämtlich gebohrt werden, 
der Niet- diejenigen in den Blechen und Platten dürfen auch gelocht werden, fofern das 

Mätcriäl nicht Flußeifen oder Stahl ift. Bei den Belagblechen aus Flußeifen fteht 
dem Lochen nichts entgegen.

Alle Löcher in den zu verbindenden Teilen, welche getrennt für fich gebohrt 
oder gelocht werden, find zunächft mit einem etwas geringeren Durchmeffer her
zuftellen und erft nach Zufammenfetzung der Teile durch Aufreiben mit der 
Reibahle auf den richtigen, der Nietftärke entfprechenden Durchmeffer zu bringen, 
fo daß fie vollftändig glatte, metallreine Wandungen erhalten.

Die Bearbeitung der Löcher mit der Rundfeile ift verboten.
Die Nietlöcher müffen die in den Zeichnungen nachftehend unter § 18 vor- 

gefchriebene Verfenkung haben. .
Im übrigen gilt als Regel, daß die Mittelpunkte der Löcher von den Kanten 

der Stäbe, Bleche, Platten ufw. mindeftens entfernt fein müffen:
bei IG™"1 Lochweite.................. 30ram,

» 20 „ u ............................40 „ ,
„ 23 w »  45 ii ,

„ 26 „ „  50 ,, ,
n 30 ii n ............................ 60 n .

Die Kanten der Löcher dürfen keine Riffe zeigen, fondern müffen glatt fein. 
Vor dem Einziehen der Niete und Schrauben find die Löcher von jedem Grate 
zu befreien und gehörig zu reinigen.

ReiniKunR Unmittelbar nach den vorftehend unter §§ 15 u. 16 erwähnten Bearbei- 
der Elfen- tungen, jedoch vor weiterer Zufammenfetzung, fowie vor dem erften Anftriche 

konXUde°nen ^nd die Eifenteile auf das forgfältigfte von Staub, Schmutz, Glühfpan und Roft, 
Berichtigung entweder trocken durch Scheuern mit Bürften ufw. oder naß durch Beizen mit 

übXachendcn verdünnter Salzfäure ufw., zu reinigen und dann fofort mit einem Anftrich von 
Beamten, reinem, heißem Leinölfirnis mit 10 vH. Zinkweißzufatz zu verfehen.

Erfolgt die Reinigung durch Beizen, fo ift zunächft die an den Eifenteilen 
etwa noch anhaftende Säure durch Eintauchen in Kalkwaffer zu befeitigen. Dem- 
nächft find die Eifenteile in reinem Waffer abzufpülen, fodann in kochendem 

• Waffer bis zur Siedehitze zu erwärmen, nach Verdunftung der anhaftenden Waffer- 
teile allfeitig mit einer aus 90 Teilen dünnflüffigem, fchnell trocknendem, gutem» 
waffer- und fäurefreiem Leinölfirnis und 10 Teilen Zinkweiß beftehenden Farbe 
fatt zu beftreichen und fchließlich zum Abtrocknen in gedeckten Räumen zu 
lagern.

Nach erfolgtem Reinigen und Aufbringen des Firnisanftriches find die Eifen
teile dem überwachenden Beamten zur Berichtigung vorzulegen.

verbinden Sämtliche Verbandftücke müffen auf einer Zulage zufammengepaßt und 
und Vernieten durch Dorne und Schrauben miteinander verbunden werden. Keines der Stücke 

der reiie. darf dabej jn ejne einfeitige Spannung gezwängt werden. Die einzelnen Ver
bindungen müffen gelöft werden können, ohne daß die Stücke federn oder fich 
verfchieben. Die Zulagen find fo einzurichten, daß die richtige Form der Bau
teile vollkommen gefichert ift und ohne Schwierigkeit unterfucht werden kann.

Unmittelbar vor dem Einfetzen der Niete find die zu verbindenden Teile, 
und zwar zunächft nur in den aufeinanderliegenden Flächen, nochmals gehörig 
zu reinigen und mit Bleimennige zu ftreichen, fodann wieder fo feft zu ver
binden, daß eine Veränderung ihrer Lage während des Nietens nicht eintreten 
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kann. Sollten bei der Vernietung fich einzelne Teile verziehen, fo müffen die 
Verbindungen gelöft und nach Anweifung des überwachenden Beamten entweder 
die vorhandenen Fehler forgfältig befeitigt oder die fehlerhaften Stücke durch 
neue erfetzt werden.

Die einzuziehenden Niete find zuvor auf ihrer ganzen Länge hellrotglühend 
zu machen und durch Auffchlagen von dem etwa anhaftenden Qlühfpan zu be
freien. Der zweite Kopf darf erft gebildet werden, nachdem der Nietfchaft fcharf 
in das betreffende Loch hineingeftaucht ift, und muß fo lange bearbeitet werden, 
bis die Glühhitze vorüber ift. Sodann find die Nietköpfe mit der unter § 17 
vorgefchriebenen Leinölfirnis- und Zinkweißfarbe zu ftreichen.

Den Nietköpfen find die in Fig. 18 bis 20 dargeftellten Formen zu geben- 
Die Köpfe müffen in der Achfe des Nietfchaftes fitzen, in allen Punkten ihres

Umfanges dicht an-
Fig. 20.Fig. 18. Fig. 19. 
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Nach 
nieten ift 

ift nicht

dem Ver- 
zu unter-

fuchen, ob die Niete 
vollkommen feft fitzen. 
Jeder vom über

wachenden Beamten als mangelhaft bezeichnete Niet ift loszufchlagen und durch 
einen vorfchriftsmäßigen zu erfetzen; in keinem Falle darf ein lofe fitzender Niet 
kalt nachgetrieben oder ein nicht anliegender Nietkopf kalt verftemmt werden.

Um feftftellen zu können, ob die Nietung den geftellten Anforderungen 
entfpricht, bleibt außerdem vorbehalten, einzelne Niete herausfchlagen zu laffen. 
Wird hierbei gefunden, daß in dem betreffenden Verbandteile mehr als 5 vH. der 
Niete fchlecht gefchlagen oder die Nietlöcher fchlecht ausgeführt find, fo müffen 
in demfelben fämtliche Niete entfernt und durch neu zu fchlagende in vorfchrifts- 
mäßiger Weife erfetzt werden.

Sämtliche auf Zug in Anfpruch genommene Verbandftücke find mit Span
nung einzufetzen.

Die vorftehenden Beftimmungen gelten fowohl für die Nietarbeiten in der 
Werkftätte, wie auf der Bauftelle.

Die Schraubenbolzen find, foweit folches im Verdingungsanfchlage oder in 
den Zeichnungen beftimmt ift, auf die vorgefchriebenen Durchmeffer abzudrehen 
und müffen die zugehörigen Löcher fcharf ausfüllen. Die Gewinde find nach 
Witworf/i'icher Vorfchrift herzuftellen; die Muttern dürfen weder fchlottern, noch
einen zu feften Gang haben. Die Köpfe und Muttern müffen mit der ganzen 
Anlage beftimmten Fläche aufliegen.

Die Art und Weife der Aufftellung der Eifenkonftruktion bleibt im 
gemeinen dem Unternehmer überlaffen, fofern nicht beim Verdingen eine 
ftiminte Art der Aufftellung vorgefchrieben ift.

Vor Beginn der Zufammenftellungsarbeiten hat der Unternehmer an

zur

all- 
be-

Ort

§ 19.
Aufftellung 

und
Auflagerung 
der Eifen- 

konftruktionen.

und Stelle genaue Stichmaße von den Auflagermauern und deren Entfernungen 
voneinander nehmen zu laffen, und wenn fich hierbei Abweichungen gegen die
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§ 20 
Qerüfte.

§ »1- 
Anrtrich:
i) In der 

WerWtttte.

Angaben in den Zeichnungen vorfinden follten, die Beftimmung der Verwaltung 
über ihre Ausgleichung einzuholen. Ebenfo liegt dem Unternehmer das Abwägen 
der einzelnen für die Auflagerung und Aufhellung wichtigen Höhenpunkte ob.

Hierbei, fowie beim Feftlegen der hauptfächlichen Mittellinien oder -Punkte 
wird die Verwaltung dem Unternehmer auf feinen Antrag entfprechend Hilfe 
leiften.

Das Ausrichten und Einheiten alter Auflager, fowie der Säulen und fonftigen 
Stützen hat fo zu erfolgen, daß die Druckabgabe auf das Auflager und von diefem 
auf das Mauerwerk eine vollhändig gleichmäßige ift.

Um dies zu erreichen, ift zwifchen den Sohlplatten der Auflager und den 
Auflagerheinen durch Eintreiben von tehlanken Keilen eine Fuge von 5 bis 13»>n> 
Weite herzuftellen und diefe durch Eingießen des im Verdingungsanfchlage vor
gefchriebenen Materials in geeigneter Weife auszufüllen. Nach dem Erhärten 
diefes Materials müffen die Keile entfernt werden und die von denfelben her
rührenden Höhlungen nachträglich mit demfelben Material ausgefüllt werden.

Die Konftruktion der zur Aufhellung der Eifenkonftruktionen erforderlichen 
Qerüfte bleibt, foweit nicht bei der Ausfehreibung oder im Verdingungsanfchlage 
befondere Vorfchriften gegeben find, im allgemeinen dem Unternehmer überlaffen. 
Die Verwaltung wird jedoch die Entwürfe zu den Rüftungen, welche ihr, im 
Maßhabe von i: 100 aufgetragen, .... Wochen nach der Aufforderung zum 
Beginn der Arbeit zugehellt werden müffen, einer Prüfung unterziehen und die 
ihrerfeits für erforderlich erachteten Änderungen in die Zeichnungen eintragen. 
Der Unternehmer ift verpflichtet, die Qerüfte unter Beachtung der von der Ver
waltung vorgefchriebenen Maßnahmen zur Ausführung zu bringen. Entftehen 
hinfichtlich der Konftruktion der Qerüfte Meinungsverfchiedenheiten, fo ift die 
Entfcheidung der bauleitenden Behörde einzuholen.

Hinfichtlich der Verwendung guten Materials, der Herftellung fefter Ver
bindungen, fowie hinfichtlich der Beachtung ausreichender Vorficht beim Aufbauen 
und Abtragen der Rüftung bleibt der Unternehmer allein verantwortlich.

Diejenigen Qerüfte, zu deren Aufhellung das Heranziehen öffentlicher Straßen 
nötig wird, bedürfen der Genehmigung der zuhändigen Behörden. Demgemäß 
find letzteren die bezüglichen Entwürfe durch Vermittelung der Verwaltung zur 
Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Die Verwaltung hat den Unternehmer 
bereits bei der Ausfehreibung, jedoch ohne Verbindlichkeit, auf die behebenden 
Verhältniffe in diefer Beziehung aufmerkfam zu machen.

Alten Anforderungen, welche die zuftändigen Behörden im Intereffe des 
Publikums, fowie zur Sicherung des Verkehrs für notwendig erachten, hat fich 
der Unternehmer zu unterwerfen; er ift verpflichtet, den bezüglichen Aufforderungen 
in der geftellten Frift nachzukommen, widrigenfalls die Verwaltung berechtigt 
fein foll, das Erforderliche ohne weiteres auf Rechnung des Unternehmers zu 
veranlaffen.

Das Wiederentfernen der Qerüfte und das Wiederbefeitigen alter infolge der 
Aufftellungsarbeiten enthandenen Veränderungen und Befchädigungen an Bau
werken oder den angrenzenden Verkehrswegen hat der Unternehmer auf feine 
Koften fogleich nach Beendigung der Aufftellungsarbeiten mit möglichher Be- 
fchleunigung zu bewirken.

Bevor die einzelnen oder die zufammengefetzten Bauteile von dem über
wachenden Beamten befichtigt und geprüft worden find, dürfen fie keinen anderen 
als den in § 17 befchriebenen Anftrich erhalten.
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Sofort nach der Prüfung find die einzelnen Teile nochmals forgfältig zu 
reinigen, die Fugen zwifchen den fich berührenden Flächen mit einem aus Blei
weiß und Leinölfirnis bereiteten fteifen Kitt zu verftreichen und zu dichten, fowie 
demnächft die Teile allerfeits mit Bleimennigefarbe anzuftreichen.

Der Qrundanftrich darf nur in dünner Schicht aufgetragen werden und muß 
gut trocknen.

Nach beendigter Aufftellung find die in der Werkftätte angefertigten An- 
ftriche an den befchädigten Stellen auszubeffern und an den auf der Bauftelle 
gefchlagenen Nieten nachzuholen. Nachdem dann fämtliche Fugen an den Be
rührungsflächen je zweier Stücke gehörig und forgfältig ausgekittet iind, ift dem 
gefamten Eifenwerk ein nochmaliger Anftrich mit reiner Bleimennigefarbe und 
demnächft ein mindeftens zweimaliger, jedenfalls vollkommen deckender Ölfarben- 
anftrich, deffen Färbung feitens der Verwaltung beftimmt wird, zu geben. Alle 
zwifchen den Verbandsteilen fich bildenden Räume, in denen fich Waffer an- 
fammeln kann, müffen mit Afphaltkitt vollftändig ausgefüllt und fauber verftrichen 
werden.

Bei den verzinkten Stücken fallen die Grundanftriche mit Bleimennige
farbe fort.

Die fämtlichen von Erde, Steinen, Kies, Sand, Mörtel oder Mauerwerk be
rührten Flächen find anftatt der Ölfarbenanftriche mit Anftrichen von angewärmtem, 
gutem Holzkohlenteer zu verfehen.

Soweit für einzelne Konftruktionsteile in den Verdingungsanfehlägen Waffer- 
dichtigkeit verlangt wird, kann die Verwaltung auf ihre Koften diefe Dichtigkeit 
durch eine Wafferprobe feftftellen laffen.

Die Verwaltung behält fich vor, die Bauten nach vollendeter Aufftellung 
einer Probebelaftung nach Maßgabe der in die Verdingungsanfehläge auf
genommenen befonderen Vorfchriften zu unterziehen und zu diefem Zwecke 
Laften aufbringen zu laffen, welche ihrer Höhe und ihrer Verteilung nach den den 
Berechnungen zu Grunde gelegten dauernden Verkehrs- und zufälligen Belattungen 
möglichft gleichkommen.

Dem Unternehmer wird der Zeitpunkt diefer Probebelaftung mitgeteilt und 
die Teilnahme an derfelben anheimgeftellt.

Zeigen fich bei diefen Belaftungsproben Spannungen, Durchbiegungen oder 
Schwankungen, die auf Mängel am Material oder in der Herftellung zurück
zuführen find, fo ift der Unternehmer verpflichtet, nach Anweifung der Verwaltung 
Abhilfe zu fchaffen.

Die Koften der Belaftungsprobe trägt die Verwaltung.
Eingefchloffen ift die Lieferung der Dachlatten und ihre Befeftigung, des 

Haarmörtels und aller fonft zur Eindeckung nötigen Bauftoffe.
Die Dachziegel müffen gleichmäßig dünn (Flachziegel auch vollkommen eben), 

fcharf durchgebrannt und beim Anfchlag hell klingend, ferner dürfen fie nicht 
windfehief, riffig oder für Waffer durchläffig fein. Glafierte Dachziegel dürfen 
nirgends feine Riffe oder Abblätterungen zeigen. Die Dachlatten müffen fcharf- 
kantig und möglichft aftrein fein und mittels 8 bis 9C» langer Nägel auf jedem 
Sparren in genau parallelen Reihen befeftigt werden. Die beften Ziegel find auf 
die Wetterfeite, bei Umdeckungen die alten Ziegel wieder auf diefelbe Dachfeite 
zu legen, wo fie zuvor gelegen haben. Alte und neue Ziegel find nicht mit
einander zu vermengen. Der Kalkmörtel zum Verftreichen der Fugen und zur 
Herftellung der Querfchläge und Anfchlüffe ift mit Rindshaaren zu vermifchen.

Handbuch der Architektur. I. 5. (a. Aufl.) ' 1

a) Nach 
beendigter 

Aufteilung.

113.
Dachdecker

arbeiten.
a) Dachziegel.

§ aa.
Waffer- 

dlchtigkeit 
einzelner Kon- 
ftruktionsteile.

§ 23- 
Probebelaftung.
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Eine 3 jährige Garantie ift für alle Schäden, die nicht nachweislich durch äußere 
Gewalt hervorgerufen find, zu leiften und während diefer Zeit jede Ausbefferung 
koftenfrei auszuführen. Sollte es fich zeigen, daß die Dachziegel für Waffer durch- 
läffig find, fo ift auf Wunfch der Bauleitung die Dachoberfläche mit Melaffe zu 
beftreichen oder zu befprengen.

b> schiefer. Bei Schiefer ift die Größe der Tafeln und das Maß ihrer Uberdeckung vor- 
zufchreiben; ferner, ob englifche oder deutfche Eindeckung auszuführen, ob 
Schalung oder Lattung und ob erftere zunächft mit Dachpappe abzudecken ift. 
Ebenfo ift vorzufchreiben, in welcher Weife Firfte, Grate und Kehlen eingedeckt 
werden follen, wie bei englifcher Eindeckung die Nagelung vorzunehmen ift, ob 
am oberen Rande oder in der Mitte der Tafeln, oder ob Hakeneindeckung her
zuftellen ift.

Der Fundort der Schiefer ift anzugeben, und Proben fowohl des Schiefers, 
wie auch der Nägel oder Haken und gegebenenfalls der Dachpappe find dem 
Angebot beizufügen, wodurch die Haftbarkeit des Unternehmers für die Güte des 
Materials aber nicht geändert wird.

In die vertragsmäßigen Preife ift die Lieferung und Eindeckung der Leiter
haken mit eingefchloffen, fowie die Unterhaltung des Daches während der erften 
3 Jahre vom Tage der Abnahme des Daches an gerechnet.

Der zu liefernde Schiefer foll dicht und feinkörnig, leicht fpaltbar, von 
gleichmäßiger Farbe und Stärke, fowie wetterbeftändig, alfo frei fein von Schwefel
kies, Kalk, Kohle, Eifenoxydul, Manganoxydul und Quarzkörnern. Er muß hellen 
Klang beim Anfchlag und eine glatte Oberfläche haben, fowie ohne Riffe, Ab
blätterungen, Splitter, Streifen, Knoten, Putzen und fonftige Unregelmäßigkeiten 
fein, die es unmöglich machen, die Tafeln dicht aufeinander zu legen.

Bei deutfcher Deckung foll die Stärke der Tafeln 5""", die kleinfte Diagonale 
mindeftens noch 21cm, bei belgifchem Schiefer die Stärke 2]/2n"n, die geringfte 
Abmeffung 14x24cm betragen; bei englifchem Schiefer foll gewöhnlich diefelbe 
Stärke, 62 bis 63cm Länge und 33 bis 36cra Breite vorhanden fein. Die Breite 
der Überdeckung der Platten ift vorzufchreiben. Die zur Verfchalung benutzten 
Bretter dürfen höchftens eine Breite von 20cra bei 21/«cm Stärke haben. Wenn der 
Unternehmer die Verfchalung nicht felbft übernimmt, hat er fich von ihrer 
Brauchbarkeit vor Beginn des Eindeckens zu überzeugen und etwaige Bedenken 
vorher zu äußern.

Die veranfchlagte Menge Schiefer ift vor Beginn der Eindeckung anzuliefern 
und leicht zählbar aufzufetzen. Der fpäter übrig bleibende Schiefer geht in den 
Befitz der Bauverwaltung über.

Die Schiefernägel follen mindeftens 3cm lang, aus zähem Eifen gefchmiedet 
(nicht gepreßt) und verzinkt (verzinnt, verbleit) fein. Höchftens 140 Stück follen 
1kK wiegen. Über Dampfräumen find nur gußeiferne, getemperte Nägel zu ver
wenden.

Die Seitenkanten der Steine in den Stößen find genau und dicht fchließend 
zu bearbeiten. Die glattefte und reinfte Seite der Platten ift nach oben gekehrt, 
die dünnere Kante fo zu verlegen, daß fie die überdeckte, die dickere die über
deckende wird. Die Nagellöcher, mit Ausnahme derjenigen der Firft-, Ort- und 
Schlußfteine find von der unteren Fläche nach oben hin einzuhauen, und zwar 
(bei englifcher Deckung 2 für jede Tafel) in folcher Lage, daß fie von den darüber 
liegenden Platten verdeckt werden. Die frei liegenden Nagelköpfe find mit aus 
Leinölfirnis, Bleiglätte und Zementpulver gemilchtem Ölkitt zu verftreichen. Die 
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Pappeeindeckung ift mit zur Traufe parallelen Lagen und mit 10c™ breiter Uber- 
deckung der Ränder auszuführen.

Die Reihen find genau nach der Schnur, bei deutfcher Deckung auch in 
jeder Reihe gleichgroße und in den unteren Reihen die ftärkften Schiefer zu be- 
feftigen. Bei letzterer muß jedes der fchräg auffteigenden Gebinde von dem 
folgenden um mindeftens 8C™ überdeckt werden, bei englifcher Eindeckung die 
erfte Schicht von der dritten darüber liegenden noch um 6 bis 7C™. Im Firft foll 
die Schlußreihe der Wetterfeite mindeftens 8 c™ über diejenige der anderen 
herüberreichen; die Fuge ift mit Haarmörtel zu dichten. Bei Blei- oder Zinkblech
eindeckung des Firftes foll das Blech mindeftens 10c™ über den Schiefer hinweg
reichen, und zwar mit 2m™ hoch abgebogener Kante; andererfeits follen die 
Schiefer über Blechbekleidungen an Kehlen, Schornfteinen, Dachrinnen ufw. 
mindeftens 8cm übergreifen.

Leiterhaken find mindeftens 3 Stück im Gewicht von wenigftens je 0,5 
auf je 20 4™ Dachfläche zu rechnen; diefelben find mit Afphaltkitt anzuftreichen.

Die Abnahme erfolgt fo, daß nur Durchbrechungen der Dachflächen von 
mehr als 1 <im Größe abgezogen werden.

Bei Ausbefferungsarbeiten ift befonders darauf zu achten, daß nicht halbe 
Schiefer untergefteckt werden.

Es find Proben von 0,25 <1™ Größe einzureichen, deren Stärke anzugeben ift- 
Eingefchloffen in die Ausführung find die Lieferung und das Aufnageln der drei
eckigen Holzleiften nebft Nägeln.

Die zu verwendende Dachpappe foll möglichft reich an Wollfafern und frei 
von erdigen Beimengungen, alfo von Ton, Kreide, Kalk, Gips ufw., fein. Die 
Stärke der Pappe foll 1,5™™ betragen (die nächft dünneren Sorten haben 1,315™™, 
1,167»™ und l,050mm, letztere zu Unterlagen für Schiefer- und 1 lolzzementdächer 
beftimmt). Die Dachpappe foll ferner nicht hart und brüchig oder gar fchieferig 
fein, fich nicht lappig anfühlen, dagegen eine blanke Farbe haben. Der zur 
Anftrichmaffe erforderliche deftillierte Steinkohlenteer muß frei fein von wäfferigen 
und leicht flüchtigen Beftandteilen. Nach 24 ftündigem Liegen im Waffer darf 
die Pappe keine Gewichtszunahme zeigen.

Vor dem Beginn der Deckungsarbeiten hat der Unternehmer fich von der 
tadellofen Ausführung der Dachfchalung zu überzeugen. Nachträglich angebrachte 
Befchwerden bleiben deshalb unbeachtet. Die Leiften find von aftfreien, möglichft 
trockenen, 35»» ftarken Brettern aufzutrennen. Ihre Bafis foll demnach 70™™ und 
die Höhe’35™™ betragen. Sie find mit 10c™ langen Drahtnägeln in 75c” Abftand 
auf der Schalung zu befeftigen; die unten vortretenden Nagelfpitzen find um- 
zufchlagen. Die 10c™ breiten Deckftreifen find mit großköpfigen, verzinkten 
Nägeln in 5 bis 6C™ Abftand aufzunageln. Überhaupt ift die Eindeckung nach 
allen Regeln der Technik auszuführen.

Der Stoß zweier Pappbahnen wird durch Überfalzen hergeftellt. Vor dem 
allgemeinen Anftrich find die Deckftreifen, Nähte, Traufkanten ufw. mit einem 
befonders guten Afphaltkitt vorzuftreichen. Jeder Anftrich darf nur bei völlig 
trockenem, warmem Wetter erfolgen. Das Beftreuen der Pappe mit Sand nach dem 
Anftrich ift unterfagt.

(Ausbefferungen von Afphaltdächern find nur durch Unterfchieben und 
Kleben, nicht durch Nagelung auszuführen, fofern nicht Pappbahnen in voller 
Breite erneuert werden müffen.)

c) Dachpappe.

11*
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d) Holzzement. Eingefchloffen in die Ausführung der Holzzementbedachung ift die Her- 
ftellung fämtlicher Klempnerarbeiten, alfo die Einfaffung der Schornfteine, Aus- 
fteigeluken, Dachlichter ufw., die Abdeckung des Hauptgefimfes einfchl. der 
Kiesleiften, Dachrinnen ufw., fowie der Lieferung fämtlicher Bauftoffe. Diefe 
Arbeiten werden jedoch feitens der Bauverwaltung vergütet.

Vor Beginn der Eindeckungsarbeiten hat fich der Unternehmer von der 
Tauglichkeit der gefpundeten Dachfchalung zu überzeugen. Nachträglich ange
brachte Befchwerden über Mängel derfelben bei eintretenden Schäden der Holz
zementeindeckung bleiben unberückfichtigt.

Vor Beginn der Ausführung ift auf die Schalung eine etwa lmra ftarke Schicht 
feinen Sandes oder Afche zu heben, welche der Unternehmer zu liefern hat. Die 
Eindeckung ift mit 4 Lagen beften Holzzementpapiers mit jedesmaligem Holz- 
zementanftrich (oder 1 Lage befter Dachpappe Nr. 100 von l,050mm Dicke und 
3 Papierlagen) nach den Regeln der Technik auszuführen. Die Überdeckung der 
oberen 3 Papierlagen an den Stößen foll 10cm betragen. Über die Traufkante 
muß die erfte und dritte Papierlage 15 «m hinwegreichen und diefer Überftand 
über die zweite und vierte zurückgebogen und aufgeklebt werden. Die 15cm 
breite Überdeckung der unterften Lage ift nicht mit Holzzement zu beftreichen, 
um das Durchtropfen der Maffe zu verhüten. Einriffe in den Papierlagen find 
mit Papierftreifen zu überkleben.

Die Arbeiten find nur bei trockenem Wetter auszuführen.
Die oberfte Papierlage ift l,o bis 1,5cm hoch mit feinem Sande zu beheben 

und darauf 8 bis 9cm hoch mit lehmigem Kies zu befchütten (auch Chauffeefchlick 
und Kies). Die Kiesleifte entlang find größere Kiefel zu fchütten, um das Heraus- 
fpülen des Kiefes durch die Löcher der Leifte zu verhüten.

Für die Güte der Klempnerarbeiten (Vorfchriften fiehe bei diefen) ift der 
Unternehmer ebenfo haftbar, wie für diejenige der eigentlichen Holzzementdeckung. 
Für die Haltbarkeit der Bedachung ift der Unternehmer (5) Jahre verantwortlich 
und hat alle während diefer Zeit fich zeigenden Mängel und Schäden, welche nicht 
nachweislich durch äußere Gewalt herbeigeführt find, auf Aufforderung der Bau
verwaltung fofort unentgeltlich zu befeitigen. Einen etwaigen Verluft von Deck
kies infolge von Sturm trägt die Bauverwaltung.

Der Unternehmer hat alle Vorfichtsmaßregehi gegen Feuersgefahr, fowohl 
bei den Neu-, wie bei den Ausbefferungsarbeiten forgfältig zu treffen und haftet 
für jeden dadurch entftehenden Schaden.

K| Zu fämtlichen Arbeiten hat der Unternehmer die erforderlichen Bauftoffe,
als Zinkblech Nr. . ., Kupferblech, Walzblei, Hafte, Holz- und Deckleiften, Nägel, 

arbeiten: Rund- und Flacheifen, Draht, Putzhaken, Gabeleifen, Schell- und Rinneneifen, 
ariwte" Lötzinn ufw., ohne befondere Vergütung zu liefern und zum Orte der Verwendung 

zu fchaffen. Auch hat er für einftweilige und unfchädliche Abführung des Regen- 
waffers durch Anbringung vorläufiger Abfallrohre ufw. ohne jede Entfchädigung 
Sorge zu tragen.

Sollten die Arbeiten im Spätherbft ausgeführt und durch eintretendes Froftwetter unterbrochen 
werden, fo ift die Beftimmung wegen dadurch bedingter vorläufiger Notanlagen zu treffen.

b) Proben. Von dem zu verwendenden Zinkblech (Kupferblech, Walzblei) find je 
2 Proben von 1 sdcm Größe dem Angebot beizufügen. Außerdem ift in letzterem 
die Bezugsquelle des Bauftoffes und das Gewicht von 1 sm des zu verwendenden 
Bleches anzugeben.
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Folgt die Vorfchrift, wie viele Quadratmeter Dachfläche oder laufende Meter c) Frlftcn- 
Gefimsabdeckung, Dachrinnen ufw. täglich fertig zu ftellen find.

Die zu verwendenden Zink- (Kupfer- ufw.) Bleche follen glatt, gleichmäßig d> i^khaffen- 

ftark, ohne brüchige Stellen, Riffe, Abblätterungen oder unganze Stellen fein. Sie Bauftoffe. 

müffen eine völlig faubere Oberfläche haben und frei von Oxydation fein. Bei 
gewöhnlicher Sonnentemperatur muß fich Zinkblech leicht biegen laffen, ohne zu 
brechen; ebenfo muß fich Kupferblech fowohl in kaltem Zuftande, wie bis zur 
dunkelroten Farbe erhitzt, völlig zufammenbiegen laffen, ohne Riffe zu bekommen.
Walzblei muß weich und leicht hämmerbar fein.

Sämtliche Arbeiten follen nach näherer Anweifung kunftgerecht, genau und o Ausführung, 

fauber, fowie mit Rückficht darauf ausgeführt werden, daß einerfeits alle durch 
Temperaturänderungen hervorgerufenen Verfchiebungen und Längenänderungen 
ungehindert vor fich gehen können, andererfeits jedes Abheben durch den Sturm, 
fowie jedes Eindringen von Waffer verhindert ift. Lötungen und Nagelungen 
follen auf das geringfte Maß befchränkt werden. Jede unmittelbare Verbindung 
des Zinkbleches (Kupferbleches) mit dem Eifen ift unter allen Umftänden zu ver
meiden. Deshalb find fämtliche zur Verwendung kommenden Eifenteile verzinkt 
anzuliefern und ift in dem Angebot anzugeben, welche Fabrik diefe Verzinkung 
ausführen foll. (Wo dies nicht möglich, find die Eifenteile in erwärmtem Zuftande 
in Leinöl zu legen und danach mit Afphaltlack anzuftreichen.) Wo Zinkblech 
unmittelbar auf Eifen zu liegen kommt, ist letzteres mit Blei oder Lötmetallblech, 
von dem l’m ein Gewicht von lGk* hat, zu bedecken.

Die Rinneneifen find in Abftänden von höchftens 60™, die Rohrfchellen 
von höchftens 2,om anzubringen.

Alle Bleche find unverarbeitet und mit dem Fabrikftempel verfehen nach 
dem Bau zu liefern, wo dem Unternehmer ein verfchließbarer Werkftattraum 
zur Herftellung der Arbeiten angewiefen wird. Die Bleche find erft dann zu 
zerfchneiden, wenn leitens der Bauleitung die Richtigkeit ihrer Stärke und ihres 
Gewichtes geprüft worden ift. Werden während der Ausführung der Eindeckung 
irgendwelche auf Täufchung des Baubeamten berechnete Unregelmäßigkeiten ge
funden, fo ift letzterer berechtigt, einzelne Teile oder die ganze fertige Arbeit auf 
Koften des Unternehmers abreißen und von diefem felbft oder anderweitig nach 
freier Beftimmung der Bauverwaltung wieder herftellen zu laffen.

Bei Ziegel-, Schiefer-, Pappe- und Holzzementdächern hat fich der Unter
nehmer in betreff der Ausführung feiner Arbeiten mit dem Ausführenden jener 
Eindeckungen, ebenfo in betreff der Benutzung der Rüftungen mit dem Maurer- 
meifter in Verbindung zu fetzen. Die Sicherheitsmaßregeln gegen Feuersgefahr 
hat der Unternehmer felbft zu treffen und daher jeden bei feiner Arbeit veran
laßten Feuerfchaden zu erfetzen. Bei Sandfteinfaffaden ift er für Befchädigungen 
der Werkfteine verantwortlich, weshalb er alle notwendigen Stemmarbeiten durch 
einen Steinhauer herftellen zu laffen hat.

Schließlich ift anzugeben, in welcher Weife die Abnahme der fertigen 0 Abnahme. 

Arbeiten erfolgen foll. Gewöhnlich werden nur die fichtbaren Teile der Blech
arbeiten nach Länge oder Flächeninhalt gemeffen, Überdeckungen, Falze ufw. 
aber nicht berechnet. Zur Vermeidung von Streitigkeiten ift es gut, fich in dem 
Angebot den Preis von l«"1 Blech angeben zu laffen, um Zufchläge und Abzüge 
machen zu können, wenn z. B. eine Gefimsabdeckung in etwas größerer oder 
geringerer Breite, wie in dem Angebot angegeben war, ausgeführt fein tollte.
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s hrebie. Eingefchloffen in die Lieferung der Schreinerarbeiten ift das einmalige Ölen 
arbeiten: derfelben, das Einfetzen und Befeftigen einfchl. aller hierzu nötigen Bauftoffe, 
aj Neben- bei Fenftem auch die Lieferung und das Anbringen der Lateibretter; bei Türen 
arbeiten, desgleichen der Schwellen, wenn nicht die Dielung vom Zimmermann durch die 

Türöffnung hindurch gelegt ift. Ausgenommen ift nur die Lieferung der Türdübel, 
-Zargen ufw., der Fenfterbankeifen oder -Steinfehrauben.

b> Proben. Dem Angebot ift ein Probeftück, beftehend aus einem Stück Türrahmen 
nebft Füllung oder rinem Stück Fenfterflügel in der Größe von O,5OXO,com und 
nach Zeichnung beizufügen. Die im Angebotmufter angegebenen Maße beziehen 
fich auf die Lichtöffnungen, welche fich nach Vollendung der Arbeiten als die 
kleinften ergeben, wobei jedoch Rund- und Spitzbogenöffnungen als Rechtecke 
mit der vollen Höhe der Öffnungen gerechnet werden.

Sämtliche Maße hat der Unternehmer im. Bau felbft zu nehmen; er ift für 
das genaue Paffen feiner Arbeiten verantwortlich.

Bekommt der Schreinermeifter leitens der Bauleitung keine Zeichnungen im 
wirklichen Maßftabe, fo hat er fie felbft anzufertigen und zur Genehmigung vor
zulegen. Wünfcht der Unternehmer eine Abänderung der Konftruktion, fo hat 
er hierzu die Erlaubnis der Bauleitung rechtzeitig einzuholen.

Von allen Gegenftänden, die in größerer Anzahl zu liefern find, hat der 
Unternehmer Probeftücke binnen . . . Wochen vom Tage der Zufchlagserteilung 
an gerechnet anzufertigen und fie unentgeltlich auf Wunfch der Bauleitung fo 
abzuändern, bis fie als Mufter für die Lieferung dienen können.

C) hek'des'" Zu den Arbeiten ift durchaus trockenes, gefundes, gut gewachfenes und aft- 
Holzes. freies Kiefernholz zu verwenden.

Werden bei Türen Äfte geftattet — bei Fenftern ift dies ganz nnftatthaft, — fo muß die Zahl 
der auf 1 qm erlaubten Äfte und ihre Größe angegeben werden. (Siehe z. B. Art. 108, unter c.)

Das Holz darf weder kernfehälig noch riffig, weder wurm- noch raupen- 
fräßig, auch nicht blaugefleckt fein, Eichenholz auch nicht weißfleckig. Der 
Unternehmer hat der Bauleitung vor Erteilung des Zufchlages auf Verlangen 
den genauen Nachweis zu führen, daß ihm zur Ausführung der Arbeit durchaus 
tadellofe und trockene Bretter und Bohlen in genügender Menge zur Verfügung 
ftehen.

Kieferne Bretter müffen mindeftens 3, eichene mindeftens 5 Jahre trocken gelegen haben.

d> Ausführung. Alle Flächen des Holzwerkes müffen glatt gehobelt, alle Profilierungen glatt 
und fcharf ausgearbeitet und abgezogen fein, fo daß nirgends einzelne Hobelftöße 
oder Faferungen fichtbar find. Alle Verbindungen, befonders auch die Gehrungen, 
müffen auf das genauefte zufammenpaffen. fo daß fich auch nach Jahresfrift noch 
keine Verwerfungen, Fugen oder Riffe zeigen. Verkittungen oder eingefetzte 
Stücke dürfen nirgends vorkommen. Wo Rahmen verbunden werden, follen die 
Schlitzzapfen des einen Rahmenftückes durch die ganze Breite des anderen damit 
verbundenen Rahmenftückes reichen. Die Stärke der Zapfen foll in der Regel 
’/s der Holzftärke betragen. Verzapfungen oder andere Holzverbindungen dürfen 
niemals durch Nagelungen mit eifernen Nägeln erfetzt fein. Die Gehrungen dürfen 
nach dem Austrocknen nicht klaffen; zur Vorficht ift überall ein kleines Plättchen 
von Zinkblech oder Buchenholz einzulegen. Die Tür- und Fenfterbekleidungen 
find an den Ecken nach außen auf Gehrung zuzufchneiden, mit der anderen 
Hälfte zu verblatten und zu verleimen. Die Türfutter find an den Ecken zu ver
zinken, nicht zu nageln. Wafferfchenkel und Sproffen der Fenfter find aus völlig 
trockenem Eichenholz anzufertigen. Die Wafferfchenkel und äußeren Schlagleiften 
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der Fenfter find mit den Rahmenhölzern, mit denen fie zufammenhängen, aus 
einem Stück herzuftellen, die Rahmen der Fenfter fowie der einzelnen Flügel mit 
Schlitzzapfen und Holznägeln an den Ecken zu verbinden. Das Losholz ift am 
Fenfterrahmen durch Verzapfung und Überblattung zu befeftigen.

Beim Einfetzen der Fenfterrahmen ift zur Dichtung in die Fuge zwifchen 
Rahmen und Mauerwerk geteerter Hanf oder ein geteerter Filzftreifen einzulegen.

Die Türen und Fenfter find in allen Teilen, alfo auch an den rauh bleibenden, 
fpäter nicht fichtbaren Seiten, vor der Ablieferung im Neubau einmal mit heißem 
Leinöl ohne jeglichen Farbenzufatz anzuftreichen.

Die Abnahme erfolgt nach dem in den kleinften Lichtöffnungen ermittelten e> Abnahme. 

Flächeninhalte, und zwar nach dem fertigen Befchlagen, Anbringen und Gangbar- 
machen aller Teile.

Parkettafeln müffen von beftem Holze angefertigt werden und mindeftens 
i Jahr vor der Verwendung in einem trockenen Raume gelagert haben. Sie müffen 
völlig eben, rechtwinkelig und frei von Riffen und Verwerfungen fein. Jede Tafel 
muß beim Verlegen an allen Seiten mindeftens zweimal unterkeilt, mittels in 
ganzer Länge der Tafel durchgehender Buchenfedern mit dei Nachbartafel ver
bunden und an den freien Seiten mit je 2 Holzfchrauben auf dem Blindboden 
befeftigt werden. Vorftehende Kanten find genau abzuziehen und zu glatten. 
Nach der Fertigftellung ift der Fußboden für den ausbedungenen Preis forgfältig 
zu wachfen und zu bohnen.

In die vertragsmäßigen Preife ift das Anfchlagen und Anbringen aller Stücke 
eingefchloffen. (Über die Güte des Eifens fiehe Art. 111, S. 148.) arbeiten:

Sämtliche zu verwendende Form-, Quadrat-, Flach-, Rundeifen ufw. müffen 
an allen Stellen gleichen, vorfchriftsmäßigen Querfchnitt haben; ihre Kanten müffen Bauftoffe. 

fcharf und geradlinig fein, die Bleche gut ausgerichtet, eben und frei von Schie
ferungen. Alle Qußteile müffen frei von Blafen, Riffen und gekitteten Stellen fein. 
Bei allen nach Gewicht zu bezahlenden Gegenftänden daif dei Gewichtsunter- 
fchied nicht mehr als 5 vH. betragen. Ein Mehrgewicht über 5 vH. wird nicht be
zahlt; Gegenftände, deren Gewicht mehr als 5 vH. geringer ift, als vorgefchriebcn, 
werden nicht abgenommen. Im übrigen gelten die richtigen, durch Wägen er
mittelten Gewichte für die Bezahlung.

Von allen in größerer Menge zu liefernden Befchlagteilen hat der Unter- b> Proben, 

nehmer Probeftücke feinem Angebot beizulegen.
Fabrikmäßig gearbeitete und als Handelsware gekaufte Befchlagteile werden 0 Ausführung, 

nicht abgenommen, ebenfowenig von fchmiedbarem Guß hergeftellte Schlüffel.
Alle Maße für die Befchlagteile hat der Unternehmer in der Werkftatt des 

Schreiners oder auf dem Bau felbft zu nehmen.
Der Fenfterverfchluß ift fo einzurichten, daß er beim Schließen durch Gleiten 

auf einer abgefchrägten Fläche ein allmählich zunehmendes Andrücken der Rah
men gegeneinander bewirkt. Sämtliche Befchlagteile find durch Schrauben mit 
verfenkten Köpfen zu befeftigen, die nur eingedreht, nicht eingefchlagen 
werden follen. Die Verwendung von Nägeln, welche zum Zweck der Täufchung 
mit Schraubenköpfen verfehen find, ift demnach ftreng unterfagt. Alle Arbeiten 
find in den Anfichtsflächen ohne Anftrich zu liefern und nur zum Schutz gegen 
Roften mit Öl abzureiben. Die mit dem Holz in Berührung kommenden Teile 
der Befchläge find dagegen vor der Befeftigung einmal mit Bleimennigefarbe zu 
ftreichen. Die Handgriffe ufw. werden dem Unternehmer feitens der Bauverwaltung
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Olaferarbeitcn: 
a) Neben- 
leiltungen.

zum Befeftigen geliefert. Er ift für ihre tadellofe Zurücklieferung verantwort
lich und hat jeden ihnen zugefügten Schaden zu erfetzen.

Die Stifte der Türbänder find mit Stahlfpitzen zu verfehen, fo daß die Rei
bung beim Öffnen der Türen auf jenen und nicht auf den Mantelflächen ftattfindet. 
Wo dies unumgänglich notwendig ift, find Bronzeringe zwifchenzufügen. Alle 
Schlöffer müffen auf das fauberfte angefertigt und mit Federn aus beftem Feder- 
ftahl hergeftellt fein. Sie müffen einen leichten, nicht Hockenden Gang haben 
und ganz ficher und genau fchließen. Auf Verlangen der Bauleitung find vom 
Unternehmer aus den gelieferten beliebig ausgewählte Schlöffer zur Berichtigung 
der Ausführung zu. öffnen. Zeigt fich dann, daß diefe der Probe nicht 
entfpricht, fo werden fämtliche bereits angelieferte Schlöffer, auch die etwa fchon 
befeftigten, zurückgewiefen und auf Koften des Unternehmers anderweitig erfetzt 
Sämtliche Schlüffel müffen ungleich fein und find, wenn nicht anders beftimmt 
wird, in doppelten Stücken zu liefern. Die Bauleitung fchreibt vor, welche 
Türgruppen durch einen und denfelben Hauptfchlüffel fich öffnen laffen follen. 
Dieter ift ohne befondere Vergütung nach dem Anfchlagen der Schlöffer der 
Bauleitung zuzuftellen, während die Übergabe der übrigen Schlüffel erft bei Ab
nahme der gefamten Arbeiten erfolgt.

Abortbefchläge find zu verzinken, Geländer und Gitter nur geölt, nicht an- 
geftrichen abzuliefern und zu befeftigen.

Sofern im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt 
ift, werden die nachftehend bezeichneten Nebenleiftungen nicht befonders entfchä- 
digt, es ift deshalb hierauf bei Bemeffung der Preife Rückficht zu nehmen:

1) Die Lieferung der Stifte und Hafte zur Befeftigung der Scheiben; bei 
Bleiverglafungen und dergl. die Lieferung der zufammenhaltenden Metallteile.

2) Die Lieferung des Kittes, einfchl. des Farbftoffes, wenn der Kitt gefärbt 
verarbeitet werden foll.

3) Bei Bleiverglafungen die erftmalige Anfertigung einer Probeverglafung 
nach Beftimmung der Bauverwaltung.

4) Das Nehmen der Scheibenmaße an den zu vergütenden Stücken.
5) Das Reinigen von Kittreften und Flecken fowie Putzen der Scheiben vor 

der Abnahme.
he“"’ Als Fenfterglas foll nur fogenanntes rheinifches Glas, d. h. ein auf rheinifche 

Bauftoffe. Art hergeftelltes Glas verwendet werden. Diefes Glas muß von guter Befchaffen- 
heit fowie von gleicher Färbung fein. Es muß möglichft frei von Buckeln, 
Schlieren und ähnlichen Schäden fein und den bei Abgabe des Angebots einzu
reichenden Probefcheiben entfprechen. Die Probefcheiben follen die Durch- 
fchnittsgröße der zu liefernden Scheiben aufweifen, find aber auf mindeftens 
50 zu 50cm zu bemeffen. Sie dienen der Bauverwaltung als Vergleichsunterlage 
bei der Abnahme und bezeichnen die unterfte Grenze der Abnahmefähigkeit der 
Lieferungen; fie find jederzeit dem Unternehmer auf Verlangen zur Einficht 
vorzulegen.

Sogenanntes */4 Olas foll 2 ™>, ®/4 Glas 3 ™"> und ®/4 Glas (Doppelglas) 4 
Durchfchnittsftärke aufweifen. Drei beliebig ausgefuchte ganze Scheiben follen je 
durchfchnittlich wiegen für das qm bei 4/4 Olas 5S/4bei ®/4 Glas 71/..k», bei 
®/4 Glas 9l/aks.

Das Glas muß widerftandsfähig gegen Sonnenbrand fein; Scheiben, die 
innerhalb der Gewährleiftungsfrift fich unter Einwirkung von Luft und Sonne 
merklich verändern, find unentgeltlich durch neue zu erfetzen.
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Der Kitt ift aus fein gefchlämmter, trockener Kreide und reinem Leinöl her
zuftellen ; er darf weder zu weich noch zu hart fein, daher weder fchmieren, noch 
in kurzer Zeit brüchig werden. Auf Verlangen der Bauverwaltung ift der Kitt 
nach Vorfchrift farbig zu verarbeiten.

Die Verglafung darf in Holz- oder Eifenrahtnungen erft vorgenommen c>Arbeil- 
werden, wenn die zu verglafenden Bauteile den erften Anftrich erhalten haben 
und diefer vollkommen trocken ift.

Die fauber zuzufchneidenden Scheiben müffen mit ausreichendem Spielraum 
in die Falze paffen. Sind Scheiben unfachgemäß eingefetzt und derartig einge- 
fpannt, daß fie fpringen, fo hat der Unternehmer dafür Erfatz zu leiften. Die 
Scheiben find gehörig zu verftiften und außen wie innen ringsum forgfältig zu 
verkitten.

Die Abnahme erfolgt gemäß § ig der allgemeinen Vertragsbedingungen auf d> Abnahme. 

Antrag des Unternehmers; fie kann im ganzen oder bei umfangreichen Aus
führungen in überfichtlichen Teilen nach Übereinkunft mit der Bauverwaltung 
bewirkt werden.

Die Verglafungen find gereinigt und geputzt zu übergeben. Bis zur Ab
nahme haftet der Unternehmer für alle Schäden, welche an feinen Arbeiten feft- 
geftellt werden. Nach der Abnahme bleibt der Unternehmer nur nach § g der 
befonderen Bedingungen verpflichtet.

Die Olaferarbeiten werden nach der Fläche vergütet. Die Berechnunge» Berechnung 

erfolgt nach dem Verdingungsanfchlage und der etwa dazu gehörigen Maffen- 
berechnung.

Der Unternehmer ift verpflichtet, auch nach der Abnahme bis zur Fertig- 
ftellung des Baues den Erfatz zerbrochener Scheiben nach Anweifung der Bau
verwaltung zu bewirken; fofern ihn keine Schuld an dem Bruch trifft (vergl. die 
Abnahme), fteht ihm ein Zufchlag von . . . vH. zu den Verdingungspreifen zu35).

Spiegelglas muß weiß, ganz eben gefchliffen und poliert, von gleichmäßiger 0 Spiegelglas. 

Stärke und frei von den vorher angeführten Fehlern fein, darf weder irifierende 
Stellen haben, noch nachträglich die Farbe verändern. Es wird mit Leiften fo 
eingefetzt, daß es in der unteren Ecke eines aufgehenden Flügels, am Aufhänge
punkt des Rahmens, und an der diagonal entgegengefetzten oberen Ecke ganz 
feft im Falze anliegt. Auf diefe Weife wirkt die ftarke Scheibe als Strebe. 
Zwifchenräume zwifchen Leifte und Olas find gut mit Kitt zu dichten.

Bei Bleiverglafung find fämtliche Bleirippen, nicht nur die Lötftellen, mit g) bh-
Lötzinn zu überziehen und alle dünnen Fugen mit Kitt zu verftreichen. An den g r""g
Lötftellen dürfen die Bleiruten nicht nur aneinander ftoßen, fondern müffen in
einander greifen.

Bei einftweiliger Verglafung von Fenftern hat der Glafermeifter die vorläu- h) Einftweiiige 
figen Sproffen mitzuliefern und fo zu befeftigen, daß eine Befchädigung des Holz- v,rRlafu"R- 
Werkes der Fenfter ausgefchloffen ift. Die einftweilig eingefetzten Scheiben find 
wieder zurückzunehmen. Es ift der Preis zu vereinbaren, der für zerbrochene 
Scheiben dann zu bezahlen ift.

In die vertragsmäßigen Preife eingefchloffen ift die Lieferung und das ns. 
Heranfehaffen aller Materialien, die Vorhaltung der Geräte, Gefäße, Leitern, die Anrtreicher- 

Hin- und Herbeförderung der anzuftreichenden Qegenftände (Türen, Fenfter ufw.) arbeiten: 

im Gebäude; die Sicherung der Dielen gegen das Befchmutzen mit Farben, die a^'b™'
3&) Dicnftanwcifung für Ortsbaubeamte a. a. O. 1910. S. 294.
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Reinigung, foweit im Anfchläge dafür nicht eine Entfchädigung vorgefehen ift 
oder fie von der Bauleitung bewerkftelligt wird; die Herfteilung aller Schablonen, 
das Anfetzen von Proben, das Verkitten, das Nachbeffern oder Abwafchen der 
während der Bauausführung entftandenen Flecke und Schäden.

Das Herleihen von Rüftungen in hohen Räumen kann der Maler gegen be
fondere Entfchädigung mit übernehmen, oder fie werden ihm von der Bau
verwaltung geftellt. Das Schlämmen führt der Maurer oder Maler aus. Man kann 
Rüftung und Schlämmen zufammen vergeben und dem Maler dann die Rüftung 
vorhalten laffen, je nachdem man billiger zum Ziele kommt. Das Schlämmen 
und die Herfteilung der Rüftungen muß mit der Ausführung der Malerarbeiten 
Hand in Hand gehen.

Von jeder Art des Anftriches oder der Farbenmifchung ift eine Probe, nach
dem fie getrocknet ift, der Bauleitung zur Beurteilung vorzulegen; wo dies nicht 
beachtet wird, gefchieht die Weiterarbeit auf die Gefahr hin, wieder befeitigt und 
durch beffere erfetzt zu werden. Frifch geputzte Wände müffen vor dem Anftrich 
mit einer Alaun- oder Borfäurelöfung angeftrichen werden; alte find zunächft 
durch Abfegen mit einem Borftbefen vom Staub zu reinigen und mit Seifenlöfung 
oder Milch anzuftreichen. Alle Gegenftände, auch Fußböden, hat der Unter
nehmer vor jedem Anftrich auf feine Koften forgfältig von Staub, Kalk, Roft und 
fonftigen Unreinigkeiten befreien zu laffen.

Sämtliche Fugen im Holzwerk, die Vertiefungen, wo eiferne Nägel und 
Schrauben fitzen ufw. find mit einem Kitt, der aus Kreide und Leinölfirnis be
ftehen kann, auszufüllen, fonftige Unebenheiten durch Spachteln zu entfernen. 
Äfte und harzige Stellen müffen mit einem Schellacküberzuge verfehen oder mit 
einer Farbe aus gelbem Bleioxyd mehrmals überftrichen und nachher forgfältig 
mit Glaspapier abgerieben werden.

Das zu verwendende Leinöl muß klar und wafferfrei fein; die Ölfarben 
dürfen im Laufe der Zeit fich nicht verändern. Als Grundftoff dürfen nur Blei
weiß und Zinkweiß, niemals Kreide, Schwerfpat und ähnliche Stoffe benutzt 
werden. Das zu den Ölfarben zuzufetzende Sikkativ ift nur nach befonderer Er
laubnis der Bauverwaltung und dann nur derart beizumifchen, daß jeder Anftrich 
nach 48 Stunden dem Reiben mit dem Finger widerfteht und kein Kleben eintritt. 
Die Anftrichfarbe für Fußböden ift nicht mit Bleiweiß zu verfetzen, fondern 
hierfür find nur Erdfarben zu verwenden. Bei befonderen oder patentierten Au
ftrieben, alfo z. B. fäurefeften oder folchen für Roftfchutz ufw., find die Bezugs
quellen und Marken anzugeben und es find auf Verlangen der Bauleitung die die 
Farbftoffe enthaltenden, verfchloffenen Originalgefäße vorzuzeigen. Der nächfte 
Anftrich darf erft erfolgen, wenn der vorhergehende völlig trocken und erhärtet ift. 
Das gleiche ift ftreng bei Auftrieben auf Metall zu beobachten. Die Holzmaferung 
und Marmoraderung ift nur mit Ölfarbe von gefchickten Gehilfen auszuführen. 
Alle Leimfarben müffen fo feft an den Wänden haften, daß fie beim Reiben mit 
dem Finger oder einem Stück Tuch nicht abfärben. Alte Ölfarben find nur 
durch Aufweichen mittels grüner Seife oder allenfalls durch Abwafchen mit ver
dünntem Salmiakgeift, nicht aber mit kauftifcher Natronlauge zu entfernen.

Der Unternehmer ift verpflichtet, die von ihm oder feinen Arbeitern geöff
neten Fenfter fo feftzuftellen, daß fie keinen Schaden durch Wind ufw. nehmen 
können. Das Benutzen der Öfen und Kochherde zum Leimkochen, der blechernen 
Fenfterwafferbehälter als Farbentöpfe ufw., das Ausgießen von Farben in Aus
gußbecken, das Ausftreichen der Pinfel an den Wänden ift unterlagt. Alle der
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artigen Befchädigungen, Befchmutzungen ufw. müffen fofort befeitigt werden, 
widrigenfalls es auf Koften des Unternehmers gefchieht.

Die Abnahme fämtlicher Arbeiten erfolgt nach dem Flächeninhalte, wobei d> Abnahme, 

die Dicken der Kanten und Profilierungen nicht berechnet werden. Gefimfe und 
Gliederungen, deren Vorfprung mindeftens 5cm beträgt, werden berechnet, indem 
die Summe von Höhe und Ausladung mit der Länge multipliziert wird. Folgt 
die Beftimmung, ob Kröpfungen mit gemeffen werden follen und an welchem 
Gliede des Profils (z. B. bei Türverdachungen). Türflügel werden an den äußerften 
Kanten gemeffen, Futter und Bekleidungen nach dem wahren Inhalt ermittelt, 
oder es werden die Türabmeffungen einfchl. der Bekleidungen gemeffen und die 
3 Flächen des Futters hinzugefügt.

Bei den Fenftern wird entweder die lichte äußere Fläche zwifchen den 
fteinernen Gewänden oder die lichte innere Fläche in den Fenfternifchen gemeffen 
und bei einfachen Fenftern einmal für beide, bei Doppelfenftern zweimal für die 
4 durchbrochenen Seiten gerechnet. Futter werden gar nicht, Fenfterbretter 
aber befonders in Rechnung gezogen. Bei Glaswänden und -1 üren berechnet 
man den unteren Teil bis zur Verglafung wie eine Tür, den oberen wie ein 
Fenfter. Gitter, Geländer ufw. werden auf einer Seite für voll angefehen; bei 
reicher, fchwieriger Ausführung auch wohl auf beiden Seiten.

Tapezrererarbeiten werden gewöhnlich ausfchließlich der Lieferung der 1 apeten Tap^°;r(,r 
und Borden, aber einfchließlich der anderen Zutaten, wie Kleifter, Makulatur, arbeiten. 

Leinwand, Nägel ufw., vergeben. Der Tapezierer hat mit den I apeten und Borden 
möglichft fparfam umzugehen und auf Erfordern ihren Verbleib nachzuweifen. 
Das Untergrundpapier ift, nachdem die Wände mit Alaunlöfung, dann mit dünnem 
Leimwaffer angeftrichen, bei guten Tapeten auch mit Bimsftein abgerieben worden 
find, mit den Rändern neben, nicht übereinander zu kleben. Dem Ermeffen des 
Tapezierers bleibt es überlaffen, rings an den Rändern der Wände, oder auch 
fonft noch, Leinwandftreifen anzunageln, um den T apeten befferen I falt zu geben. 
Für das Fefthalten derfelben bleibt er in jedem Falle verantwortlich. Die Tapeten
rollen find fo aneinander zu paffen, daß das Mufter keine Störung erleidet; wag- 
rechte Stöße dürfen nicht vorkommen. Nicht genau in der Farbe paffende oder 
an den Rändern verblaßte oder gelb gewordene Rollen find zurückzulegen. 
Velour- und Ledertapeten find auf untergeklebten Streifen in der Grundfarbe der 
erfteren ftumpf aneinander zu ftoßen. Bei den übrigen 1 apeten, befonders bei 
folchen dunkler Tönung, muß das Überkleben der Ränder von der Fenfterfeite 
des Zimmers abgekehrt erfolgen. Die Borden müffen genau wag- bezw. lotrecht 
geklebt werden.

Die Abnahme der Tapezierung erfolgt nach dem Flächeninhalt (oder nach 
Stückzahl der Tapeten), diejenige der Borden und Streifen nach laufenden Metern. 
Fenfteröffnungen werden der Leibungen wegen nicht in Abzug gebracht, letztere 
aber nicht gerechnet. Wie es mit den Türen und Wandflächen hinter den Ofen 
gehalten werden foll, ift feftzufetzen.

Über Linoleumbeläge fiehe unten80).
Bei der »Vergebung von Werken der Bildhauerkunft im Wege öffentlichen Bll^aUcr. 

Wettbewerbs bei Staatsbauten'• ift von dem Minifter der öffentlichen Arbeiten und 
angeordnet, daß die Grundfätze zu beachten find, die von der Bildhauervereinigung Stuckarbeiten.

”) Teil III, Bd. 3, Heft 3. S. 87. Art. 134 u. ff. In demfelben Hefte Fußböden überhaupt, fowie Anftriche, 
Wandbekleidungen, Decken ufw.
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des Vereins Berliner Künftler und der Allgemeinen Deutfchen Kunftgenoffenfchaft 
für das Verfahren bei öffentlichen Wettbewerben um Bildhauerwerke aufgeftellt 
worden find, und denen auch die Dresdener, Düffeldorfer und Karlsruher Bild
hauer fich angefchloffen haben. Von den in diefen Qrundfätzen aufgeftellten 
Forderungen find hauptfächlich die folgenden hervorzuheben: Die Mehrzahl der 
Preisrichter muß aus bildenden Künftlern beftehen; mindeftens müffen aber zwei 
Bildhauer dem Preisgericht angehören. Die Preisrichter find im Programm zu 
nennen. Von der Beteiligung an der Preisbewerbung, fowie von der Ausführung 
des Auftrages find fie ausgefchloffen. An Skizzen, Modellen, Plänen und Berech
nungen darf nicht mehr verlangt werden, als zur klaren Darlegung des Entwurfes 
erforderlich ift. Bei allgemeinen öffentlichen Wettbewerben find Preife auszu
werfen und zwar in Höhe von mindeftens 10 vH. der Ausführungsfumme, wenn 
diefe bis zu 50000 Mk. beträgt, bei einer folchen von 50000 bis 100000 Mk. 
mindeftens 7 vH., von 100000 bis 150000 Mk. mindeftens 6 vH. ufw. Nur das 
Modell des zur Ausführung beftimmten Entwurfs wird Eigentum des Preisaus
fehreibers. Das Urheberrecht verbleibt dem Künftler, fodaß die Ausführung nur 
diefem übertragen werden darf. Wird die Ausführung entgegen der Entfcheidung 
des Preisgerichts vergeben, fo erhält der Verfaffer des zur Ausführung empfohlenen 
Entwurfs eine befondere Entfchädigung in Höhe des erften Preifes. Sämtliche 
eingelieferten Arbeiten find unter Nennung der preisgekrönten Künftler öffentlich 
auszuftellen, aber nicht vor der Entfcheidung des Preisgerichts.

Bei einfacheren, kleineren Arbeiten find die Modellkoften mit eingefchloffen, 
bei größeren befonders zu bezahlen. Befeftigungsteile, wie Nägel, Schrauben’ 
Holzdübel ufw., find in die Einheitspreife der Offerte eingefchloffen, ebenfo klei
nere Bockrüftungen. Größere Rüftungen werden von der Bauleitung vorgehalten 
oder befonders bezahlt. Alle Modelle und Proben find zunächft an Ort und Stelle 
zu befeftigen und der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen. Etwaige Ände
rungen, welche die Bauleitung wünfehen follte, find ohne Entfchädigungsanfprüche 
auszuführen.

Die Stuckarbeiten find auf das fauberfte in Gipsguß mit Dextrinzufatz und 
Juteftoffzwifchenlage herzuftellen. Die Stärke der Wandungen darf zur Erzielung 
größter Leichtigkeit nirgends lVm überfteigen. Die Abgüffe müffen in allen 
Teilen fcharf und genau, in den glatten Profilen befonders gerade und eben fein. 
Jede Leimform darf demnach nur fo lange benutzt werden, als die Abgüffe aus 
ihr noch jenen Vorfchriften genügen und auch die kleinften Schmuckteile keine 
im geringften verfchwommenen Formen zeigen.

Die Fugen zwifchen den einzelnen Stücken, fowie die Anfchlüffe an den 
Putz find fo fauber zu verftreichen und zu überarbeiten, daß fie völlig unerkenn
bar werden. Das Anfetzen der Gliederungen, Hohlkehlen ufw. an die Zimmer
decken muß von der Mitte aus nach den Ecken hin erfolgen. Für alle aus- 
und einfpringenden Ecken find befondere Stücke zu modellieren und zu gießen, 
fo daß das willkürliche Zufammenfchneiden jener Gliederungen, Hohlkehlen ufw’ 
vermieden wird. Die Befeftigung der einzelnen Teile ift nach dem Ermeffen 
des Unternehmers, jedoch durchaus ficher herzuftellen. Derfelbe trägt hierfür 
die ganze Verantwortung. Dabei ift darauf zu achten, daß keine Roftflecke am 
Stucke entftehen. Jede infolgedeffen hervortretende Befchädigung hat der Unter
nehmer auf feine Koften zu entfernen.

Die Abnahme gefchieht nach der Angabe des Verdingungsanfchlages.
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Für die Ofenarbeiten fei hier ein Auszug der Vorfchriften des Vereines 
„Berliner Baumarkt" über die Beurteilung der Kachelöfen (vom 14. Dezember 
1882) vorausgefchickt.

A) Das Material.
1) Die Kacheln der äußeren Umkleidung müffen in Ton und Glafur möglichft 

gleiches Schwindmaß haben, damit fich keine Haarriffe bilden. Das Material muß eben 
durchgefchliffen und nicht windfchief fein. Bei der äußeren Erscheinung kommen in 
Betracht: Farbe, Glanz und Reinheit; chemifche Beftandteile und Vorgänge bleiben 
unberückfichtigt.

2) Feuerkaften und Zugdecken find mit möglichfter Vermeidung von fog. Ofen
eifen aus Schamotte, bezw. Schamotteplatten herzuftellen.

B) Das Setzen.
Das Setzen umfaßt:
1) forgfältige Auswahl nach der Farbentönung;
2) genaues Behauen und Schleifen der Kachelkanten;
3) gründliches Abreiben der Kacheln vor dem Setzen mit feuchtem Lehm;
4) genaue Innehaltung der Wage und des Lotes, fowie des fachgemäßen Ver

bandes.
C) Unterfcheidungen der drei Klaffen von Öfen.

I. Ein Ofen 1. Klaffe darf keine Haarriffe zeigen und muß in fich gleichmäßig 
in der Farbe fein. Farbentönungen, die fich auf alle Kacheln gleichmäßig erftrecken, 
gelten nicht als fehlerhaft; dagegen müffen Glanz und Reinheit des Materials untadelig 
fein. Die Fugen müffen durch fauberes Behauen und Schleifen - und zwar ohne 
Unterwinkelung — fcharf, in wagrechter und lotrechter Richtung gleichmäßig breit 
hergeftellt fein.

II. Ein Ofen 2. Klaffe kann entweder durch zweite Wahl aus dem Material der 
1. Klaffe oder aus folchem hergeftellt werden, deffen Glafur durch geringeren Zinn
gehalt eine weniger vorzügliche ift. Haarriffe dürfen nur unbedeutend lein. Das 
Material muß möglichft gut in der Farbe übereinftimmend, wenn auch nicht durchaus 
gleichfarbig fein; wie bei der Klaffe 1 find Farbentönungen, die allgemein vorkommen, 
geftattet. Der Glanz muß mittelftark fein; farbige Pünktchen dürfen die Reinheit nicht 
zu fehr trüben. Die Fugen follen möglichft gleichmäßig und eng fein.

III. Ein Ofen 3. Klaffe kann ebenfalls, entweder durch Auswahl weniger guten 
Materials aus folchem 1. und 2. Klaffe oder aus befonders angefertigten Kacheln her
geftellt werden. Haarriffe dürfen nur in befchränkter Weife vorkommen. Die Farbe 
darf keine auffallenden Verfchiedenheiten zeigen. Farbentönungen find wie bei den 
Öfen der Klaffen 1 und 2 ftatthaft. Der Glanz braucht nur matt zu erfcheinen. Ver
unreinigungen dürfen weiße Kacheln höchftens hellgrau erfcheinen laffen. Beim Setzen 
müffen auch hier die Kanten behauen und gefchliffen werden; doch ift keine fo ge
naue Ausführung wie bei den Öfen der 1. und 2. Klaffe zu fordern; indeffen müffen 
alle Fugen gleichmäßige Breite haben.

In die Lieferung der Öfen zu den vertragsmäßigen Preifen einbegriffen find 
alle Nebenftoffe, wie Dach- und Mauerfteine, Lehm, Draht, die vor die Feuerung 
der Öfen zu nagelnden Schutzbleche ufw. Nur die Herftellung der Ofenfundamente 
und Bohlenunterlagen unter den Heizkörpern ift Sache der Bauverwaltung.

Dem Angebot find Zeichnungen, bei den Kochmafchinen auch genaue Be- 
fchreibungen der einzelnen Beftandteile beizufügen, ebenfo Proben von Kacheln, 
Ofentüren ufw.

tat.
Ofenarbeiten:
a) Normalien 
des Vereins 

»Berliner 
Baumarkt".

b) Technifche 
Vorfchriften:

u) Neben
arbeiten und 
-Lieferungen.
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Ä Bauftoffe. (Für ßeftimmung der Güte der Bauftoffe und die Ausführung der 
Arbeiten fiehe zum Teil die vorftehenden Grundbeftimmungen.)

Die verzierten Kacheln follen klare, fcharfe, nicht verfchmolzene Formen 
haben.

r) Ausführung. Bei Aufteilung fämtlicher Heizkörper find die polizeilichen Beftimmungen 
zu berückfichtigen.

Es ift erlaubt, zu den der Wand zugekehrten Ofenflächen Kacheln ge
ringerer Güte zu verwenden. Die erfte und zweite Fußfchicht der Öfen werden, 
wo fie an die Wand ftoßen, mit Eckkacheln verkröpft, fo daß fie nicht unmittel
bar gegen die Mauer ftoßen dürfen. Die Kacheln find in der Nähe der 
Feuerung mit gutgebrannten Tonklammern, fonft in jeder Schicht durch ftarken 
Ofendraht zu verklammern und mit Dachfteinen, nicht Mauerfteinen, in Lehm 
auszufüttern. Die liegenden Züge (Zug- oder Feuerdecken) müffen aus min
deftens 4cm ftarken Schamotteplatten angefertigt werden, nicht aus Ofeneifen mit 
Dachfteinen, die Windungen der Steigezüge aus zwei Dachfteinfchichten in 
Lehmmörtel. Die Feuerungen find mit einem freiftehenden Kaften von 5cm 
ftarken Schamotteplatten zu umgeben, welche durch eiferne Bänder zufammen- 
gehalten werden, und müffen fämtlich im Sockel, diejenigen der Herde an ihrer 
fchmalen Seite liegen. Sie find mit der Zimmerluft mittels durchbrochener 
Kacheln derart in Verbindung zu fetzen, daß die kalte Luft unten angezogen 
und oben warm wieder abgegeben wird.

Die Öfen find zur Holzfeuerung (oder Kohlenfeuerung mit Roft und 
Afchenfall) einzurichten und mit luftdichten Türen zu verfehen und follen 
ftehende (liegende oder gemifchte) Züge erhalten. Als Heiz- (und Afchenfall-) 
Türen find Balkentüren mit aufgefchliffenen Rändern und Meffingolive zu 
nehmen (oder es ift eine andere der bekannten Türen, vielleicht mit meffingener 
Vortür, anzugeben). Sämtliche fichtbaren Eilenteile find vor der Abnahme forg
fältig zu reinigen und mit Graphit zu färben, die Rauchrohre mit Eifenlack an- 
zuftreichen.

Die Kochmafchinen erhalten eine zurückgefetzte halbe Kachelfchicht als 
Fundament und find durch eine Luftfchicht vom gemauerten Fundament nach 
Polizeivorfchrift zu trennen. (Im übrigen find fie nach Zeichnung und Be- 
fchreibung auszuführen.)

Jeder Ofen und Herd ift vor der Abnahme vom Unternehmer durch leichtes 
Feuer auszutrocknen; den Brennftoff liefert die Bauleitung.

Von der guten Befchaffenheit und richtigen Lage der für die Öfen be- 
ftimmten Rauchrohre hat der Unternehmer fich vor Beginn der Arbeiten zu über
zeugen. Er darf deshalb bei fpäteren Klagen über fchlechten Zug oder Rauchen 
der Öfen fich nicht durch eine fehlerhafte Anlage der Rauchrohre entfchuldigen, 
fondern hat alle Mängel auf feine Koften zu befeitigen, obenfo wie er jeden 
Schaden, der durch Benutzung eines unrichtigen Rauchrohres oder durch die 
fehlerhafte Anlage des Heizkörpers entftehen follte, zu erfetzen hat.

Die Arbeiter haben fich der größten Reinlichkeit zu befleißigen und den 
von den Arbeiten herrührenden Schutt und Schmutz aus jedem Raume und dem 
ganzen Gebäude zu entfernen. Insbefondere find die Wandflächen hinter den 
Öfen nicht mit Lehm zu befudeln.

Wenn die Größe der Öfen nicht von der Bauleitung vorgefchrieben, 
fondern nur beftimmt wird, daß bei ... Grad Außentemperatur in den 
Zimmern . . . Grad Wärme fein müffen, wonach der Unternehmer die Größe 
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der Öfen felbft zu berechnen hat, muß er eine gewiffe Zeit für ihre Heizkraft 
Gewähr leiften.

Für die preußifche allgemeine Bauverwaltung ift die Vergebung von 
Sammelheizungs- und Lüftungsanlagen durch die »Anweifung zur Herfteilung heizungs- und 

und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen« vom Jahre 190g 
geregelt Diefe Anweifung ift, foweit fie fich auf den Entwurf, die Koften- 
berechnung ufw. bezieht, bereits auf S. 6g u. f. mitgeteilt.

Mit dem für die Ausführung ausgewählten Unternehmer ift nach endgültiger 
Feftftellung des Entwurfes und der Koftenberechnung der Vertrag abzufchließen, 
deffen Hauptausfertigung die allgemeinen Vertragsbedingungen, die befonderen 
Bedingungen, die Berechnung der Wärmeverlufte, das Programm fowie die Zeich
nungen, das Angebot und die zugehörigen Erläuterungen des Unternehmers mit 
den etwa erforderlich gewordenen Ergänzungen oder Abänderungen enthalten 
muß. Für die Nebenausfertigung dagegen genügen das Programm, die be
fonderen Bedingungen, das Angebot und die Berechnungen der Wärmeverlufte 
(fiehe S. 73).

Die befonderen Bedingungen find folgende:
1) Der Ausführung liegen zugrunde:

a) die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Staatsbauten 
vom 17. Januar 1900,

b) die Anweifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom Jahre 1909 zur 
Herfteilung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen,

c) das Heizprogramm, die Berechnung der Wärmeverlufte und die Bau
zeichnungen,

d) das Angebot, die zugehörigen Zeichnungen, Erläuterungen und Berech
nungen mit etwaigen beiderfeits anerkannten Änderungen.

2) Gegenftand des Vertrages find die unter Titel 1 bis .... enthaltenen 
Leiftungen.

3) Beginn der Ausführung auf der Bauftelle nach erfolgter Aufforderung 
. . . . Wochen. Vorausfichtlich im Monat....................

4) Die Gewährleiftungsfumme beträgt..... Mark und ift binnen . . . .Tagen 
nach der Erteilung des Zufchlages zu hinterlegen bei........................................................

5) Friften für Vollendung der einzelnen Leiftungen und der ganzen Anlage: . . .

6) Verzugsftrafe: ............................................................................... ...............................
7) Die Abrechnung ift fpäteftens..Wochen nach der erften Probeheizung 

einzureichen.
8) Die Gewährleiftungszeit dauert............Jahre.
9) Die Summen der Titel 1 bis IV dürfen bei der Abrechnung zufammen die 

Angebotsfumme nicht überfchreiten. Mehrleiftungen infolge baulicher Änderungen oder 
Anordnungen der Bau Verwaltung find befonders in Rechnung zu ftellen, dagegen find 
Leiftungen, welche zur Erzielung der vorgefchriebenen Wirkung und zu einem ord
nungsmäßigen Betriebe notwendig, aber im Angebote gar nicht oder nicht ausreichend 
angegeben find, unentgeltlich auszuführen.

10) Der ausführende Unternehmer hat rechtzeitig alle Angaben zu machen, die 
bei Ausführung des Mauerwerks zu berückfichtigen find, damit Stemmarbeiten nach 
Möglichkeit vermieden werden.



176

Für bauliche Änderungen, welche durch nicht rechtzeitige oder falfche Angaben 
des Unternehmers notwendig werden, hat diefer aufzukommen.

Falls baufeitig Änderungen gegen die Vertragszeichnungen eintreten, durch welche 
die Leiftungen des Unternehmers verändert werden könnten, wird diefem fofort Mit
teilung gemacht. Der Unternehmer verliert Anfpruch auf Entfchädigung für Mehr- 
leiftungen, wenn er nicht innerhalb 8 Tagen die entftehenden Mehrkoften angibt.

11) Die Regelung der Ventile hat auf Verlangen der Bauverwaltung zu erfolgen, 
fobald das Gebäude mit Türen und Fenl’tern vollftändig gefchloffen ift. Der Unter
nehmer kann nicht verlangen, daß fich hieran fogleich die zweite Probeheizung an- 
fchließt.

12) Die am Schluffe des Preisverzeichniffes angegebenen Tagelohnfätze find der
art bemeffen, daß die Überwachung der Arbeiter, die Vorhaltung und Abnutzung der 
Werkzeuge, die Lieferung von Licht, Holz oder Schmiedekohlen fowie von Schmieröl 
mit eingefchloffen ift.

13) Sonftige aus den örtlichen Verhältniffen fich ergebende Bedingungen.

‘«3- 'n d'e vertragsmäßigen Preife eingefchloffen find die zum Schutz gegen 
wafferzu-"und Froft erforderlichen Rohrumhüllungen, der Bedarf an Lötzinn, Blei, Dichtungs- 
m Gebäuden und Feuerungsft°ffen, die zur Befeftigung der Rohre an den Wänden not- 
'"a) Neben" wendigen Blechkloben, Rohrhaken, Dübel und Schrauben, fowie das Vorhalten 

arbeiten, aller Geräte, Rüftungen und Werkzeuge und die Ausführung der Druckproben.
Ausgenommen ift der zur Dichtung der Tonrohrleitungen erforderliche Ton- 
und Zementbedarf. Alle Stemmarbeiten werden feitens der Bauleitung aus
geführt.

b) Proben. Der Offerte find als Probeftücke beizufügen:
Für die Gasleitung: 1 Rohrftück 20cm lang mit 20 mm innerem Durchmeffer, 

1 Langgewinde, 1 Kreuzftück, 1 Rohrhaken und 1 Deckenfeheibe;
für Wafferzu- und -Ableitung: 1 Stück Bleirohr 20cn> lang mit 20mm inne

rem Durchmeffer, 1 Niederfchraubauslauf, 1 gußeifernes Ausgußbecken, 1 Guß
rohr von 100 n’m lichter Weite und ein Tonrohr von 150m,n innerem Durch
meffer.

Ferner ift ein vollftändiges Preisverzeichnis einfchl. der Arbeitspreife bei
zulegen , deffen Angaben für die Bezahlung etwaiger außervertragsmäßiger 
Arbeiten maßgebend fein follen.

c> Bauftoffe. Zu allen Arbeiten dürfen nur die beften Bauftoffe verwendet werden. Das 
Gewicht der Bleirohre muß dem in den Vorfchriften der Wafferwerke für Über- 
laffung des Waffers angegebenen entfprechen.

Für Berlin find folgende Mindeftgewichte vorgefchrieben:
Bleirohr mit 12mm Durchmeffer 2,2 kg für Im,

u 11 20 ii 11 3,8 11 11 1 11,

’i '< 26 ,, ,, 6,3 ,, ,, 1 ,,,
Ii 11 30 ,, ,, 7,5 ,, ,, 1 ,,,
11 h *40 „ ,, 11,0 ,, ,, 1 ,,.

Für die gußeifernen Rohre nebft dazu gehörigen Schiebern, Hähnen, Ven
tilen ufw. find die „Normalien des Vereins deutfeher Ingenieure und des Vereins 
der Gas- und Wafferfachmänner Deutfchlands»37) maßgebend.

Hiernach ift für Muffenrohre beftimmt:

”) Siehe Teil I, Band i, erfte Hälfte (Abt. I, Abfchn. i, Kap. 6) diefes «Handbuches“.
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Lichte
Weite

Wanddicke 
für 6 bis 7 

Atmofphären
Baulänge

der Muffe

für 1 m Rohr 
ausfchl. Muffe

Gewicht

der Muffe
fürl m Baulänge 
einfchl. Muffe

innere
Weite Tiefe

40 8 2 69 74 8,75 2,00 10
50 8 2 81 77 10,58 2,60 12
60 8,5 3 91 80 13,26 3,15 14,5
70 8,5 3 101 82 15,195 3,7 16,5
80 9 3 112 83 18,25 4,32 20
90 9 3 122 86 20,30 5,00 22

100 9 3 133 88 22,32 5,80 24,5
125 10 3 158 91 28,94 7,34 32
150 10 3 185 94 36,45 8,90 39
175 10,5 3 211 97 44,38 10,61 48
200 11 3 238 99 52,91 12,38 57

Millim. Meter Millim. Kilogr.

Sie müffen aus feinkörnigem, zähem, grauem Eifen ftehend, mit der 
Muffe nach unten gegoffen fein. Rohre mit blafigem Guß, mit zugehämmerten, 
vergoffenen, vernieteten oder verkitteten Löchern werden nicht angenommen. 
Die Wandftärken müffen gleichmäßig fein und dürfen keinen größeren Stärke- 
unterfchied als höchftens 2n’m haben. Die Enden müffen rechtwinkelig zur 
Achfe abgefchnitten fein. Die Afphaltierung innen und außen darf nicht ab
blättern.

Bei den fchmiedeeifernen Rohren dürfen ftarke Kröpfungen keine erkenn
baren Strukturveränderungen hervorrufen; zugleich dürfen die Biegungen keine 
Querfchnittverengungen ergeben oder gar das Öffnen der Schweißnaht ver- 
anlaffen. Die Verfchraubungen der Niederfchraubhähne find mit Gegenmuttern 
zu verfehen. Die metallenen Verbindungsftücke, welche in die Bleirohre ein
gelötet werden, müffen gut verzinnt fein.

Schmiedeeiferne Gasrohre follen folgende Abmeffungen und Gewichte
haben38):
Lichte Weite..................
Äußerer Durchmeffer.
Gewicht für 1 m . . .

6,5
14
0,6

10
17
0,9

13
21,2

1,2

16
23,5

1,«

19 25,5
27,0 33,5

1,77 2,6

32
42,5

8,7

38
48,5

4,6

51
60

6,3

76
88
11,3

Millim.
H 

Kilogr.

Die Verwendung von fchmiedbarem Eifenguß an den Verbindungsftücken 
ift unterlagt. Für alle zufammengehörigen, nicht mit Griffen verfehenen Hähne, 
Verfchlußftücke und Pfropfen foll derfelbe Schlüffel paffen.

Die Tonrohre müffen gut gedreht, fcharf gebrannt und innen und außen 
mit einer gleichmäßigen, fäurefeften Salzglafur verfehen fein. Sie müffen gleich
mäßig durchgefintert, hart, gerade und genau kreisrund, von gleichmäßiger 
Wandftärke und frei von Riffen, Höhlungen, Blafen ufw., fowie für Flüffigkeiten 
undurchdringlich fein. Beim Anfchlagen mit einem harten Gegenftände follen 
fie hell klingen. Muffen- und Schwanzenden der Rohre müffen genau recht
winkelig zur Achfe abgefchnitten fein. Die Muffen find mit den Rohren gleich
zeitig an diefe anzupreffen, dürfen alfo nicht befonders angefetzt fein. Auf der 
Innenfeite müffen fie auf 7cm Länge, ebenfo wie die Schwanzenden an der Außen
feite, Rillen von dreieckigem Querfchnitt haben.

M) Siehe an der gleichen Stelle diefes »Handbuches0.
Handbuch der Architektur. I. 5« (2 Aufl.) 12
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d) Ausführung.

e) Abnahme.

124.
Vakuum
leitungen.

Die Ausführung foll den Vorfchriften der Gas- und Wafferwerke, fowie den 
polizeilichen Vorfchriften genau entfprechen. Die Dichtungen müffen gas- und 
wafferdicht ausgeführt werden, wobei ftreng darauf zu achten ift, daß Lötmaterial 
und Kitt nicht in das Rohr eindringen und Querfchnittverengungen hervorrufen. 
Alle unnötigen Biegungen der Bleirohre find zu vermeiden.

Die Dichtung der ftehenden Tonrohre ift mit Teerftricken und fettem Zement
mörtel, der liegenden mit Teerftricken und fettem, blauem Ton fo auszuführen, 
daß diefer noch einen dicken Wulft um die Muffe bildet. Im Grundwaffer ift 
auch hierbei Zementdichtung zu wählen. Übrigens trägt der Unternehmer für 
die Wahl der Dichtung allein die Verantwortung.

Die Gasrohre find mit fchwachem Gefälle nach den Wafferfäcken hin, die 
Waffer- und Entwäfferungsrohre mit ftetiger Steigung zu verlegen, fo daß weder 
Luft- noch Wafferfäcke entftehen.

In den Rohrgräben müffen die Rohre auf dem gewachfenen Boden liegen, 
fo daß nur die Muffen mit der Schaufel zu unterftechen find. Das Zufüllen 
der Gräben darf erft nach erfolgter Erlaubnis der Bauleitung und muß vor- 
fichtig gefchehen. Der Boden ift feftzuftampfen und einzufchlämmen. Das hierzu 
nötige Waffer liefert die Bauverwaltung, wenn nicht im Vertragsanfchlage 
anderes beftimmt ift.

Alle Ausguß- und Piffoirbecken müffen mit einer feften Vorrichtung zum 
Zurückhalten eingeworfener Qegenftände verfehen fein.

Die fichere Befeftigung der Rohrftutzen zum Anfchluß der Beleuchtungs- 
gegenftände ift auf Verlangen durch Anhängen eines entfprechenden Gewichtes 
nachzuweifen.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der wirklich vorhandenen Längen 
der Leitungen, bezw. der Stückzahl der verwendeten Leitungsteile. Das Aufmaß 
aller fpäter durch Putz, Verkleidung, Zufchüttung ufw. verdeckt werdenden 
Teile muß ftattfinden, fo lange fie noch fichtbar find.

Sämtliche Rohrleitungen müffen vollkommen dicht fein. Sie find deshalb 
einer Druckprobe zu unterziehen, und zwar die Wafferleitung einer folchen von 
5 Atmofphären, die Gasleitung dagegen einem Luftdruck von 200"™ Waffer- 
fäulenhöhe, der dem 3 bis 4 fachen Druck des ftädtifchen Leuchtgafes gleich
kommt. Bei den Gasleitungen darf diefer Anfangsdruck nach 15 Minuten nicht 
weiter als bis auf 75mra gefunken fein und muß in diefer Höhe mindeftens 
30 Minuten gleich bleiben. Die Proben find mit den Vorrichtungen des Unter
nehmers in Gegenwart des leitenden Baubeamten oder feines Stellvertreters aus
zuführen. Nach dem Anbringen der Beleuchtungskörper darf beim ftärkften in 
der Gasleitung vorkommenden Gasdruck, bei gefchloffenen Brennerhähnen und 
bei geöffnetem Haupthahn des Gasmeffers der Zeiger an der Zeigerfcheibe 
während 30 Minuten keinen Gasdurchgang anzeigen.

Die Abnahme der Rohrleitungen erfolgt erft 14 Tage, nachdem fämtliche 
Gasflammen gleichzeitig zur Probe gebrannt haben und auch die Verbindung 
der Wafferrohre mit der Straßenleitung bewirkt ift. Bis dahin haftet der Unter
nehmer für jede an den Leitungen vorkommende Befchädigung und auch für 
Entwendungen an Bleirohr, Bronze- und Meffinggußteilen ufw.

Nach der endgültigen Abnahme haftet der Unternehmer noch 1 Jahr für 
die Güte und Vorfchriftsmäßigkeit aller feiner Arbeiten und Lieferungen.

Vakuumleitungen unterfcheiden fich nicht wefentlich von Gas- und Waffer- 
leitungen. Sie erhalten Gefälle in der Saugrichtung, Wafferfäcke unter den Steige-
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fträngen und dem Windkeffel. Die Anlagen arbeiten mit einem Druck bis zu 
5 Atmofphären.

Bei Lieferung von Kunftgegenftänden empfiehlt es fich, die zur Verfügung 12s 
ftehenden Qeldfummen anzugeben, damit die Bewerber einen Anhalt für die “rS 
gewünfchte Art und Weife und den Reichtum der Ausführung bekommen, es 
müßten denn feitens der Bauleitung Zeichnungen der Bewerbung zugrunde ge
legt werden. Eine Befchreibung der Qegenftände wird nur in den feltenften 
Fällen und bei ganz einfach ausgeftatteten Beleuchtungskörpern genügen. Daher 
empfiehlt es fich, etwa die folgenden technifchen Vorfchriften zu geben.

Die Lieferung kann geteilt an mehrere Unternehmer oder im ganzen an 
einen einzigen, nach Belieben der Bauleitung, vergeben werden. Deshalb werden 
auch Angebote, welche fich nur auf einen Teil der ganzen Lieferungsmenge be
ziehen, angenommen.

Die für die einzelnen Beleuchtungsgegenftände verfügbaren Geldfummen 
find im beigelegten Verzeichniffe angegeben. Kleine Abweichungen der Preife 
fowohl nach oben wie nach unten find hierbei wohl geftattet. Indes muß die 
Preiserhöhung eines Anfatzes fich dann unbedingt durch die Ermäßigung eines 
anderen decken laffen, fo daß die Schlußfumme keinesfalls überfchritten wird. 
Am............. den................find im Gefchäftszimmer der Bauleitung Skizzen in 
Vjo der wirklichen Größe nebft Verzeichnis und Preisangabe entfprechend dem 
beiliegenden Mufter einzureichen. Zugleich find auch einzelne fertige Einzelftücke 
beizufügen, welche für die Art und Güte der fpäteren Ausführung maßgebend 
fein follen.

Späteftens 8 Wochen nach Erteilung des Zufchlages müffen die Einzel
zeichnungen in wirklichem Maßftabe vorgelegt werden.

Erft nach Genehmigung der letzteren kann die Ausführung der einzelnen 
Arbeiten beginnen, die bis zum............. fertig abgeliefert und angebracht fein 
müffen. Auf Verlangen der Bauleitung hat auch der Unternehmer von folchen 
Beleuchtungskörpern, die in größerer Menge gebraucht werden, erft ein Probe- 
ftück anzufertigen, nach deffen Genehmigung dann die Ausführung der übrigen 
gleichartigen Gegenftände erfolgen kann. Der Unternehmer ift aber nicht be
rechtigt, infolgedeffen eine Verlängerung des Schlußtermins zu beanfpruchen.

Sollte der Unternehmer die Einzelzeichnungen nicht pünktlich einreichen, fo 
ift die Bauleitung berechtigt, ihm die Arbeiten zu entziehen und auf feine Koften 
anderweitig ausführen zu laffen; bei Nichtinnehaltung des Schlußtermins dagegen 
erfolgt ein Abzug feines Guthabens in der Höhe von...........Mark für jeden 
Tag der Verfpätung.

Für den angebotenen Preis find die Gegenftände vom Unternehmer frei zur 
Bauftelle zu liefern, an Ort und Stelle zufammenzuftellen und an der Leitung zu 
befeftigen.

Bei dem ausbedungenen Preife find fämtliche Nebenarbeiten und Neben
lieferungen, wie z. B. die Lieferung und das Anbringen der Zuleitungsrohre in 
den Kandelabern, der Anftrich nach vorgefchriebener Probe ufw., mit inbegriffen; 
auch hat der Unternehmer etwa notwendige kleine Veränderungen an den vor
handenen Gasausläffen (Rohrftutzen) felbft auf eigene Koften auszuführen. Die 
Befchaffung der zur Befeftigung und Aufhellung notwendigen Rüftungen ift allein 
Sache des Unternehmers, fo daß alfo der Bauverwaltung neben dem in dem 
Angebote ausbedungenen Preife durchaus keine weiteren Koften erwachten.

12*



i8o

Bei der Konftruktion der Beleuchtungskörper ift auf ihre leicht zu bewerk- 
ftelligende Reinigung forgfältig Rückficht zu nehmen. Jede Flamme ift mit 
einem Abfchlußhahn zu verfehen.

Ob die im Verzeichniffe angegebene Flammenzahl der Beleuchtungskörper 
für den betreffenden Raum genügt, worin diefelben angebracht werden follen, 
bleibt dem Ermeffen des Bewerbers überlaffen, der hierfür verantwortlich ift. 
Kleine Abänderungen, die rechtzeitig angeordnet werden, hat der Unter
nehmer ohne befondere Vergütung auszuführen; dagegen darf er nicht ohne vor
herige Genehmigung der Bauleitung von den Einzelzeichnungen abweichen. 
Sämtliche Gegenftände müffen zur Vermeidung der Gefahr fpäterer Zurück- 
weifung vorzüglich ausgeführt und vollkommen dicht fein; insbefondere wird für 
die Schmiedearbeiten beftimmt, daß die getriebenen Verzierungen nicht aus 
fchwarzem Blech anzufertigen, fondern aus vollem Eifen auszufchmieden find.

Für die Güte der Arbeit, befonders auch für die Dichtigkeit der Anfchlüffe 
der inneren Leitungen und der Beleuchtungskörper felbft, hat der Unternehmer 
eine Gewähr bis zum .... zu leiften und während diefer Zeit alle nachweislich 
nicht durch äußere Gewalt herbeigeführten Schäden fofort auszubeffern. Erft 
nach diefer Frift erfolgt die Rückzahlung der Qewährleiftung.

Die Sicherheitsmaßregeln gegen Explofions- und Feuersgefahr trifft der 
Unternehmer. Er hat daher für jeden bei feiner Arbeit oder durch mangel
hafte Dichtigkeit der Gegenftände ufw. veranlaßten Feuer- oder Explofionsfchaden 
aufzukommen.

Laffen- Die Aufzüge follen eine Tragfähigkeit von je 1000k« bekommen, doch foll 
aufzüge mit die Windevorrichtung verftellbar eingerichtet werden, fo daß auch höchftens 250 kß 
Handbetrieb, durch Vereinfachung des Betriebes mit entfprechend größerer Gefchwindigkeit ge

hoben werden können. Zum Winden dürfen nur 2 Manneskräfte erforderlich 
fein. Die Führungsfchienen find von Schmiedeeifen herzuftellen; zum Aufziehen 
ift ein Stahldrahtfeil zu verwenden, für welches eine mindeftens 4fache Sicherheit 
durch Proben oder Zeugniffe einer Behörde über letztere nachgewiefen werden 
muß. Die Windevorrichtung ift auf dem Dachboden oder im Keller in unmittel
barer Nähe des Aufzuges aufzuftellen. Der Kaften zur Lagerung der aufzuziehen
den Laften ift von Schmiedeeifen mit einem Bodenbeläge von G,5cm ftarken Bohlen 
aus Kiefernholz auszuführen. In der Höhe des Fußbodens eines jeden Stockwerkes 
ift eine Feftftellvorrichtung anzubringen. Die Aufzüge find einfchl. fämtlicher 
Bauftoffe und aller Nebenarbeiten fertig abzuliefern, die Eifenteile einmal mit 
Bleimennige angeftrichen, fo daß feitens der Bauleitung nur ein Maurer für 
die nötigen Stemm- und Verputzarbeiten beim Montieren geftellt zu werden 
braucht.

Das zu verwendende Schmiede- und Gußeifen muß allen Anforderungen 
entfprechen, die an tadellofes Material geftellt werden können.

Die Abnahme der Aufzüge erfolgt erft, nachdem der Unternehmer fie auf 
feine Koften einer Belaftungsprobe von 1500k^ unterzogen hat.

>a7. Hydraulifche Aufzüge bedürfen eines Wafferdrucks von mindeftens 2 Atmo- 
Aufzüge0’" fphären. Der Betrieb ift, wenn das Waffer einer öffentlichen Leitung entnommen 

wird, wefentlich teuerer, als bei elektrifchen Aufzügen. Sie zeichnen fich aber 
durch ruhigen Gang und große Sicherheit aus (fiehe auch Art. 12g, S. 181 u.ff.). 

Elektrifche Den Bedinßunßen für elektrifche Beleuchtung oder elektrifche Kraftanlagen 
Beleuchtung können die »Sicherheitsvorfchriften für elektrifche Starkftromanlagen“ (heraus- 

UK?afetaniale^ gegeben vom Verband Deutfcher Elektrotechniker, 2. Ausgabe, angenommen von
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der VI. Jahresverfanimlung des Verbandes Deutfcher Elektrotechniker in Frank
furt a. M. i8q830) zu Grunde gelegt werden.

Diefe Vorfchriften gelten für elektrifche Starkftromanlagen mit Spannungen 
bis 250 Volt zwifchen irgend zwei Leitungen oder einer Leitung und Erde, mit 
Ausfchluß unterirdifcher Leitungsnetze, elektrifcher Bahnen und elektrochemifcher 
Betriebsvorrichtungen.

Sie behandeln:
I. Betriebsräume und Anlagen.

II. Leitungen, ifolierte Einfachleitungen und Mehrfachleitungen, Ver
legung.

III. Ifolierung und Befeftigung der Leitungen.
IV. Apparate, Ausfchalter, Widerftände.
V. Lampen und Beleuchtungskörper, Glühlicht, Bogenlicht.

VI. Ifolation der Anlage.
VII. Pläne (Vorfchrift, was in die Pläne einzutragen ift, und die Bezeich

nungen).
VIII. Schlußbeftimmungen.

Ein Anhang A enthält Zufatzbeftimmungen für folche gewerbliche Betriebe, 
welche die darin befchäftigten Perfonen der Gefährdung durch elektrifche Ströme 
erfahrungsmäßig befonders zugänglich machen, ein Anhang B Kupfernormalien 
des Verbandes deutfcher Elektrotechniker.

In den Vorfchriften ift demnach das für jede Anlage Geeignete zu finden. 
Eine Ergänzung ift nur in betreff der Termine, der etwaigen Hilfsleiftungen durch 
Maurer bei Stemm- und Verputzarbeiten, durch Anftreicher, der Sicherheitsftellung, 
Gewährleiftung und Verzugsftrafen, endlich der Abnahme notwendig.

Diefe Ergänzungen find übrigens auch bei der größten Anzahl der früher 
aufgeführten »Technifchen Vorfchriften“ einzufchalten.

Gegenftand des Unternehmens ift die Lieferung und Einrichtung von einem ng. 
elektrifch betriebenen Perfonenaufzuge und zwar: vom Untergefchoß bis zum friebcnePer 
2ten Stockwerk = 16,80 ra Und für 500Nutzlaft. fonenaufiüle:

Der Aufzug ift an der in den Zeichnungen angegebenen Stelle teils zwifchen 
maffiven Wänden, teils zwifchen freitragenden Steintreppen derart anzuordnen,'"b) umX"8 
daß die nutzbare Grundfläche der Fahrkammer eine möglichft große wird. (In dtr Lüftungen. 

Wohnhäufern gewöhnlich 1,5 <im.)
Als Mindeftmaß für die lichte Höhe der Fahrkammer ift anzunehmen 2,o 

bis 2,20 m.
Das Angebot bezieht fich auf die vollftändig betriebsfähige Fertigftellung 

unter Anwendung nur bewährter Konftruktionen, einfchließlich aller Neben-, 
Nach- und fonftigen Arbeiten.

Alle für die Einrichtung erforderlichen Maurer- und Steinmetzarbeiten 
find nach Anweifung des Lieferanten des Aufzuges und foweit fie auf die Aus
führung und den fpäteren Betrieb des Aufzuges von Wichtigkeit find, unter feiner 
Verantwortlichkeit auszuführen.

Unter anderem find in den Preifen des Angebotes mit enthalten:
Die Lieferung und das Aufftellen des Elektromotors nebft Umkehr = Anlaß- 

widerftänden; die elektrifch, in direkter Kuppelung mit dem Elektromotor be
triebene Aufzugsmafchine; die vollftändige Fahrkammer (Befchreibung in bezug 
auf ihre Ausftattung);

”0 Diefelbcn find 1899 in Berlin bei Jul, Springer, in München bei R. Oldenbourg erfchienen und für den Preis 
von 50 Pf. zu beziehen.
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c) Art der 
Ausführung.

Regulatoren, Steuer- und Ausrückvorkehrungen, Führungsfchienen, Stahldraht
feile, Gegengewichte, Rollengerüfte, Anliefern, Aufbringen und Befeftigen von 
Trägern und fonftigen Konftruktionsteilen, Fang- und Feftftellvorrichtungen und 
fonftigen Sicherheitsvorkehrungen, fowie der fämtlichen Verfchlüffe; ferner das 
Vorhalten und Wiederbefeitigen aller zur Einrichtung und betriebsfähigen Her- 
ftellung des Aufzuges erforderlichen Geräte nebft ihrer An- und Abfuhr, Lieferung 
der Verbindungsmaterialien ufw.

Der Unternehmer hat ferner zu liefern und anzubringen: die vorfchriftsmäßige 
Umkleidung des Schachtes, das vollftändige Eifengerüft dazu, einfchl. feiner Ver
bindung mit den Fußböden, Wänden, Decken, Stufen ufw.

Der Umfang der Arbeiten und Lieferungen im einzelnen ergibt fich aus 
dem durch Befchreibung und Zeichnungen erläuterten Angebote.

Von der Übereinftimmung der feitens der Bauverwaltung gelieferten Zeich
nung mit der Ausführung, fowie von allen fonftigen in Betracht kommenden ört
lichen Verhältniffen hat der Unternehmer fich felbft zu überzeugen und alle 
erforderlichen Maße an Ort und Stelle zu nehmen.

Für die Richtigkeit und Auskömmlichkeit der vom Unternehmer eingefetzten 
Vorderfätze, namentlich für die Verkleidung des Schachtes, hat Unternehmer allein 
einzuftehen.

Im übrigen gelten für die Art der Leiftungen des Unternehmers die all
gemeinen Vertragsbedingungen von Staatsbauten, fowie die befonderen Be
dingungen und die näheren Angaben des Bauleitenden.

Die Ausführung ift nach den beften Konftruktionsregeln und mit beften 
Bauftoffen zu bewirken.

Mit dem Beginne feiner Arbeiten erkennt der Unternehmer die von anderen 
ausgeführten Arbeiten, foweit diefe auf feine eigenen von irgendwelchem Einfluß 
fein können, als ordnungsmäßig ausgeführt an.

Vor der Aufhellung des Aufzuges hat der Unternehmer eine dem Angebote 
und diefen Bedingungen in allen Teilen entfprechende Ausführungszeichnung 
einzureichen und die Stellen, an welchen Maurer- und Stemmarbeiten an Wänden 
oder Decken erforderlich werden, ferner die Lage, Größe und Ausführung von 
Grundmauern für die Aufzugsmafchine nebft Zubehör, die Anordnung oder 
Einmauerung von Tragekonftruktionen des Aufzuges ufw. rechtzeitig der Bau
verwaltung zu bezeichnen.

Wenn durch Unterlaffung folcher Anzeige feitens des Unternehmers eine 
Unterbrechung oder Nachtragsarbeiten entftehen, fo fallen 'die hierdurch ent- 
ftehenden Koften dem Unternehmer zur Laft.

Der Unternehmer entfagt mit dem Beginne feiner Arbeiten ausdrücklich 
jedwedem Einfpruch, daß etwa fpäter auftretende Schäden an feinen Arbeiten die 
Folge mangelhafter Ausführung der Arbeiten anderer Unternehmer feien.

Die Ausführung muß den Beftimmungen der am Ort geltenden Polizei
verordnung über die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen entfprechen. 
Der Unternehmer haftet allein für ihre Erfüllung.

Der Aufzug foll einen ficheren, geräufchlofen Gang haben, auch darf durch 
fein Betreten keine Erfchütterung der Fahrkammer verurfacht werden.

(Angaben von welchen Seiten aus in den Stockwerken der Aufzug betreten 
werden foll.)

Auf die durchaus fichere Befeftigung der Führungsfchienen in dem Fahr- 
fchachte ift befonderer Wert zu legen; durch den gewöhnlichen Betrieb fowohl,
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wie beim Wirken der Fangvorrichtungen, bei Verfuchen und Betriebsftörungen 
dürfen unter keinen Umftänden die Treppenftufen gelockert werden.

Für die Umgitterung des Fahrfchachtes, des Treppengeländers und für 
fonftige auf die Erfcheinung des Ganzen Einfluß habende Teile find dem Bau
leitenden vor der Ausführung Zeichnungen zur Genehmigung vorzulegen; bei 
deren Prüfung angeordnete Abänderungen find ohne weitere Entfchädigung zu 
berückfichtigen.

Für die Zugänglichkeit aller Teile der Mafchine und der Rollen ift zu 
forgen. Dafür, daß alle Vorkehrungen getroffen werden, welche geeignet find, 
Unfälle während der Ausführung und nach Fertigftellung der Anlage zu ver
hüten, ift der Unternehmer allein verantwortlich.

Die vereinbarten Preife fchließen die Vergütung für fämtliche Koften ein, 
welche dem Unternehmer in Erfüllung aller ihm in den allgemeinen und befon- leiftungen. 

deren Bedingungen, fowie in dem Angebote aufgegebenen Leiftungen bis zum 
Tage des Ablaufs feiner Haftpflicht entftehen.

Bei Ausführungen, welche durch Patente, Gebrauchsmufterfchutz oder in *)*£«•> 
fonftiger Weife gefchützt find, hat der Unternehmer alle hieraus folgenden An
fprüche dritter zu befriedigen, auch allen Schaden allein zu tragen, welchei aus 
etwaiger Nichtbeachtung der vorhandenen Rechte entftehen kann.

Für den Betrieb des Aufzuges hat der Unternehmer bei der Fertig- ft 
ftellung eine kurze Betriebsvorfchrift vorzulegen; er hat ferner die Ver
pflichtung, die von der Bauverwaltung beftimmten Perfönlichkeiten über den 
Betrieb im Sinne der Polizeivorfchriften genau zu unterrichten.

Die Befchaffung der für die polizeiliche Abnahme erforderlichen Zeich- n) Abnahme, 

nungen, Befchreibungen und Tragfähigkeitsberechnungen ift Sache des Unter
nehmers. Gleichzeitig mit der polizeilichen Abnahme foll die endgültige Ab
nahme der fertigen Anlage durch die Bauverwaltung auf fchriftlichen Antrag
des Unternehmers ftattfinden. .......... ...

Abänderungen der Anlage, die bei der polizeilichen Abnahme von dem 
betreffenden Beamten gefordert werden, hat der Unternehmer koftenlos aus
zuführen auch alle Mängel, welche fich fonft auf ungenügende Art der Aus
führung oder minderwertige Befchaffenheit der gelieferten Bauftoffe gründen, in 
kürzefter Frift zu befeitigen, widrigenfalls der Bauverwaltung das Recht zuftehen 
foll, die Beteiligung auf feine Koften durch einen anderen Unternehmer bewirken 
7 LI laffen

Unternehmer haftet für die Betriebsfähigkeit der Anlage und die Güte 
der von ihm gelieferten Arbeiten und Bauftoffe noch 2 Jahre nach der end
gültigen Abnahme.

Während der Gewährleiftungsfrift ift er verpflichtet, für alle Teile, welche 
nachweisbar infolge fchlechter Bauftoffe, fehlerhafter Konftruktion oder mangel
hafter Ausführung unbrauchbar oder fchadhaft werden, unentgeltlich neue brauch
bare zu liefern. Falls die innerhalb der Gewährleiftungsfrift vom Unternehmer 
zu leiftenden Ausbefferungen und Erneuerungen nicht in angemeffener Frift 
nach dem Urteile der Bauverwaltung ausgeführt werden, ift letztere berechtigt, 
sie anderweitig auf Koften des Unternehmers herfteilen zu laffen.

Sicherheitsftellung und Vertragsftrafen wie fonft.
Der Schlußrechnung find Revifionszeichnungen der fertigen Anlage, fowie 

die zugehörigen Befchreibungen und Tragfähigkeitsberechnungen in baupolizei
lich vorgefchriebener Form in doppelter Ausfertigung beizufügen.

h) Gewähr
leiftung.

i) Sicherheits- 
ftellung. 

k) Abrechnung.
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>30.
Elektrifche 

Beleuchtungs
anlagen : 

a) Umfang.

b) Neben
leiftungen.

Im Folgenden fei ein Beifpiel für die befonderen und technifchen Be
dingungen bei einer elektrifchen Beleuchtungsanlage gegeben.

Die Lichtanlage umfaßt die vollftändige Einrichtung der Leitungen für 
. . . Stück Glühlampen und . . . Stück Anfchlußdofen zu 16 bis 25 N.K. bezw. 
Nernftlampen von 40/H0 Wat bei 220 Volt, ferner für . . . Bogenlampen von je 
12 Amp. mit Lamellenreflektoren und Schirmen nebft Aufzugsvorrichtungen 
einfchl. Lieferung der letztgenannten Lampen und Zubehör. Die Kraftanlage ent
hält drei für...................dienende Anfchlußleitungen für 15 bis 50 Amp. bei
220 Volt, fowie Zuleitungen für einen 2 P.S. Motor und zwei 7,6 P.S. FahrftuhL 
elektromotoren. Der Umfang der Ausführungen ergibt fich im übrigen aus dem 
beigefügten Verteilungsplan, fowie aus den in nachfolgenden Vorfchriften und 
fonft genannten Nebenarbeiten und Lieferungen.

Der Umfang der auszuführenden Anlagen ift nach dem beiderfeitig aufge- 
ftellten Verteilungsplane fpäteftens . . . Tage nach Auftrag in die von der Bau
verwaltung gelieferten Grundrißzeichnungen, für deren Übereinftimmung mit der 
Ausführung der Unternehmer allein verantwortlich ift, im wefentlichen derart ein
zutragen, daß daraus nicht allein die Lage der Beleuchtungskörper, Anfchlüffe und 
Schalter, fondern auch die für die Leitungen gewählten Wege unter Angabe der 
Anzahl der Drähte erfichtlich find, fo daß etwaige Abänderungen in den Leitungs
wegen ufw., woraus ein Anfpruch auf befondere Entfchädigung jedoch nicht her
geleitet werden darf, rechtzeitig vorgenommen werden können.

Für die Richtigkeit bezw. Auskömmlichkeit der veranfchlagten Maffen hat 
der Unternehmer allein einzuftehen.

Die gewöhnlichen Glühbirnen und Beleuchtungskörper find, foweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes bemerkt fein tollte, von der Lieferung ausgefchloffen.

Sofern im Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt und vorge- 
fehen ift, werden fämtliche zur vollftändigen und betriebsfähigen Anlage erforder
lichen Nebenleiftungen nicht befonders vergütet. Es gehören hierzu unter an
derem auch:

Die Herbeiführung der Prüfung und Aufftellung eines Zählers durch die 
.................... Elektrizitätswerke;

Anfchließen des Zählers mit Zubehör;
Ableitung von den Anfchlußftellen;
Schutzkäften für diefe, foweit erforderlich;
Schutzkäften über 200 Volt Zentralen und
Holzverkleidungen über Leitungen;
die gefamte Herftellung der Leitungen;
die Lieferung der Kleinbauftoffe aller Art;
die Ausführung der mit den getarnten Einrichtungsarbeiten verbundenen 

Maurer-, Stemm- und Verputzarbeiten, fowie Stellung der erforderlichen Rüftungen;
die Lieferung von Dübeln und Haken für die Befeftigung der Beleuchtungs

körper, Anfchlußdofen, Ifolatoren und Schutzrohre,
die Lieferung des erforderlichen Gipfes.
Ausgefchloffen ift die Lieferung der Mauerbauftoffe, der Beleuchtungskörper 

einfchl. der Glühlampen, der Anftreicher- und Tapeziererarbeiten, etwaige Glafer- 
und Schlofferarbeiten, letztere beiden jedoch nur infoweit, als fie nicht zur ord
nungsmäßigen Fertigftellung von mitzuliefernden Schränken und Verkleidungen 
gehören.
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Decken, Fußböden und Wände find wieder in denfelben Zuftand zu bringen, 
in dem fie fich vor der Ausführung der Anlage befanden.

Die Preife des Angebots gelten hiernach für die vollftändige betriebsfertige 
Anlage, in dem durch den Verteilungsplan feftgelegten Umfange mit allem Zu
behör, ausfchließlich der ausdrücklich als von der Lieferung ausgefchloffen be
zeichneten Gegenftände.

Die an die entfprechenden Kabelleitungen auf dem Grundftücke anzu- 
fchließenden, getrennten Anlagen für Licht und Kraft müffen unter Berückfichti- 
gung des in erfteren beftehenden Spannungsverluftes für eine Betriebsfpannung 
von 2x220 bezw. 1x220 Volt bemeffen fein. Es find fowohl die neueften 
Inftallationsvorfchriften der .... Elektrizitätswerke, als auch die Vorfchriften des 
Verbandes deutfcher Elektrotechniker zu beachten. Für die Licht- und Kraft
anlagen ift je ein Elektrizitätszähler vorzufehen, vor jedem Zähler ein Qeneral- 
fchalter; über den Zählern find die Hauptverteilungszentralen anzubringen. Die 
Zentralen find im Einvernehmen mit der Bauleitung an folchen Stellen anzuordnen, 
die fich fowohl zweckmäßig für die Verteilung als auch wenig ftörend für 
den Betrieb erweifen. Ausfchalter und Umfchalter find an geeigneten Stellen fo 
reichlich vorzufehen, daß eine bequeme und fparfame Benutzung der Anlage er
möglicht wird.

Die Treppenbeleuchtung ift jedesmal am Treppenpodeft fchaltbar; diefe 
Schalter, fowie die für Flurlampen erhalten abnehmbare Schlüffel. (Folgen weitere 
Angaben über die Anbringung der Schalter.) Auch für jede einzelne Kraftleitung 
ift ein Ausfchalter vorzufehen, vor den unmittelbar die Sicherungen zu fetzen find.

Neben die Sicherungen für die Fahrftühle find diejenigen für die Glüh
lampen in den Motorräumen und die Fahrftuhllampen zu verlegen.

Als Verlegungsbauftoffe für die wagrechten Leitungen kommen teils Porzellan- bezw. Mantel
rollen, teils Stahlpanzerrohr in Betracht, für die lotrechten Hartgummirohre mit Nuten im Putz 
oder Meffingifolierrohre und Drahtklammern, welche unter dem Putz zu verlegen find.

Auf eine forgfältige, nicht ftörende und wenig fichtbare Unterbringung der 
Leitungen fowohl an den Decken wie an den Wänden teils durch möglichft aus
gedehnte, verdeckte Verlegung, teils durch Wahl geeigneter, wenig auffallender 
Stellen, ift befondere Sorgfalt zu verwenden. Allen in diefer Beziehung geftellten 
Forderungen auf Abänderung ift unbedingt ohne jede Entfchädigung Folge zu geben, 
wenn auch in den Zeichnungen bezw. für die Berechnung des Unternehmers andere 
Führungen angenommen worden fein rollten. Der Obermonteur ift daher zu ver
pflichten, fich über die Wahl der Führungen und Einrichtung der Schaltvorrichtungen 
in jedem Raume vor dem Verlegen mit der Bauleitung ins Einvernehmen zu fetzen.

Um Störungen im Fortgange der Arbeiten tunlichft auszufchließen, wird 
verlangt, daß die Aufficht über die Ausführung leitens der Firma dem Ingenieur 
übertragen wird, welcher die Bearbeitung des Entwurfes und des Anfchlages ge
leitet hat. Diefer hat, fofern nicht anders beftimmt werden Tollte, die Arbeiten 
wöchentlich wenigftens zweimal zu berichtigen und mit dem Bauleitenden Rück- 
fprache zu nehmen. Eine Übertragung der Leitung der Einrichtungsarbeiten an 
einen mit der Sache bis dahin nicht vertrauten Herrn ift nicht zuläffig.

c) Art der 
Ausführung 

und 
Bauftoffe.

Die Motore für die Perfonenaufzüge ufw. werden baufeitig geliefert, doch Motore. 

ift die Unternehmerfirma zum betriebsfertigen Anfchluß der Leitungen, fowie zur 
Lieferung der für die Fahrftuhlkabinen erforderlichen Leitungsfchnüre verpflichtet.

Vor endgültiger Abnahme erfolgt eine Probebeleuchtung nach Anbringung e) A„nndahme 
fämtlicher Beleuchtungskörper; die zu allen Prüfungen und Probebeleuchtungen Berechnung. 
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>31- 
Ausführung 

von 
Blitzableiter

anlagen :
a) Neben
leiftungen.

b) Art der 
Ausführung 

und der 
Bauftoffe.

erforderlichen Arbeitskräfte hat die Unternehmerfirma koftenlos zu ftellen. Die 
Abnahme erfolgt auf fchriftlichen Antrag der letzteren. Zeigen fich bei der Probe
beleuchtung Mängel, fo verzögert fich die Abnahme bis zu ihrer Befeitigung.

Die Inbetriebnahme eines Teiles der Anlage vor endgültiger Abnahme der 
ganzen Anlage foll freigeftellt fein.

Die Berechnung der Arbeiten gefchieht nach Maßgabe des Angebotes mit 
Ausfchluß jeder Vergütung für Neben-, Nach- und befondere Arbeiten, welche, 
wenn auch nicht im Angebote vorgefehen, doch für eine allen Anforderungen 
gerecht werdende, tüchtige und vorfchriftsmäßige Ausführung im vorgefehenen 
Umfange notwendig werden follten.

Sofern die Bauverwaltung von dem Rechte Gebrauch macht, die gefamte 
Leitung für einen Paufchalpreis zu übertragen, foll nur in dem Falle eine Mehr
forderung zuläffig fein, wo leitens der Bauverwaltung Erweiterungen der Anlage, 
welche nachweislich mit wefentlichen Mehrkoften verbunden find, angeordnet 
werden. In diefem Falle findet die Abrechnung nach Aufmaß auf Grund der 
Einheitspreife ftatt.

Unternehmer hat die Bauleitung in folchem Falle vor Ausführung der Er
weiterungsarbeiten fchriftlich über die Höhe der entgehenden Mehrkoften zu 
unterrichten. Der Abrechnung find genaue Zeichnungen der ausgeführten Be
leuchtungsanlage und eine kurze ßetriebsvorfchrift beizufügen, woraus alle wefent
lichen Einzelheiten der Einrichtung klar hervorgehen.

Zu den Nebenleiftungen gehören:
i) Die Beförderung aller erforderlichen Bauftoffe bis zur Verwendungsftelle.
2) Vorhaltung fämtlicher Rüftungen und Geräte, auch der etwaigen Bohr

geräte, Werkzeuge fowie deren Beförderung zur und von der Verwendungsftelle.
3) Die Lieferung und Anbringung fämtlicher Befeftigungseifen und Schrauben

bolzen und Lieferung des erforderlichen Lötmaterials.
4) Der Anftrich aller Verbindungen mit einem ficheren Roftfchutzmittel.
5) Die Wiederinftandfetzung aller bei der Montage und der Anbringung der 

Leitungen, Stützen pp. befchädigten Gebäudeteile.
6) Eine unentgeltliche Abnahmeprüfung.
Die Ausführung hat nach den erfahrungsmäßig beften Regeln der Technik 

unter Verwendung nur tadellofer Bauftoffe zu erfolgen. Fangftangen und Stützen 
find gehörig am Mauerwerk bezw. an dem Dach verbände zu befeftigen, fo daß 
fie nicht locker werden können. Mit befonderer Sorgfalt ift bei der Ausführung 
darauf zu achten, daß an den Durchführungen durch das Dach keine Undichtig
keiten vorkommen.

Alle Verbindungen find derart herzuftellen, daß eine fichere Ableitung des 
Blitzes gewährleiftet wird. Die Verwendung von Blei ift nur zu Ausfütterungen, 
in den Stützen zum Schutze der Leitungen bei Dehnungen, fowie zur Ifolierung 
von Kupfer und Eifen zu verwenden. Scharfe Knicke in der Leitung und alle 
nach unten oder oben gerichteten, fchädlichen, wellenförmigen Biegungen find zu 
vermeiden. Verbindungsftellen in den Leitungen find auf die unbedingt notwen
dige Anzahl zu befchränken, mit einem Draht zu umwinden und forgfältig zu 
verlöten.

Die Lötftellen follen die Länge von etwa 20cm haben und müffen von dem 
angewendeten Lötmittel gut gereinigt und gegen Oxydation und Feuchtigkeit 
durch guten Anftrich gefchützt werden.
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Bei den Verbindungen von verzinktem Eilen und Kupfer ift ftreng darauf 
zu achten, daß keine frühzeitige Zerftörung des Metalles durch elektrifche Ströme 
eintreten kann; daher find ftets an folchen Stellen Bronzeteile einzufügen.

Die Leitungsdrähte find an fenkrechten Wänden in etwa 2m Entfernung, auf 
den Dächern in etwa l,50m Entfernung durch verzinkte eiferne Stützen (Schelleifen) 
feftzulegen und die Durchführungen der letzteren durch das Dach durch An
bringung von 20/30großen, mit Regenfalzen und Durchführungstüllen verfehenen 
Dichtungsblechen aus Zink Nr. 13, fowie Anbringen und Verlöten von Zink
dichtungstrichtern an den Schelleifen zu dichten.

Die Leitungen auf den Dächern müffen dauernd in der Schwebe gehalten 
werden derart, daß fchädliche Durchbiegungen nicht ftattfinden können.

Alle in der Nähe der Blitzableiter befindlichen Metailmaffen und Schornftein- 
ausmündungen müffen an ihren dem Blitzableiter zunächft gelegenen Teilen lei
tend mit ihm verbunden werden.

Größere Eifenmaffen, namentlich aber die Heizrohre, Gas- und Waffer- 
leitungen im Innern des Gebäudes follen in ihren höchftgelegenen 1 eilen einmal 
an der höher liegenden Luftleitung und zweitens an der Einführungsftelle der 
Leitungen in die Gebäude möglichft nahe dem unterirdifchen Netz mit dem Blitz
ableiter verbunden werden.

Bei mehreren Rohrfyftemen muß jedes einzelne einen folchen Anfchluß er
halten. Die zwifchen den Anfchlußftellen liegenden Rohrleitungen müffen aus 
guß- oder fchmiedeeifernen Rohren beftehen, die mindeftens 13mm 1. D. haben. 
Bleirohre dürfen nicht verbunden werden.

Gas- und Waffermeffer find durch eiferne oder kupferne Überbrückung von 
mindeftens demfelben Querfchnitt, wie die Blitzableitung hat, zu umgehen; das 
Gleiche hat bei allen Rohrverbindungen, deren Leitungsfähigkeit Zweifeln unter
liegt, z. B. bei Flanfchenverbindungen mit Filz oder Lederdichtungen ufw. zu 
gefchehen, fofern nicht die Schraubenbolzen eine genügende metallifche Verbin
dung ergeben.

Der Anfchluß der Blitzableitung an fchmiedeeiferne Rohrleitungen gefchieht 
mittels einer genügend breiten, mit den Rohren verlöteten Schelle, an welcher die 
Verbindungsleitung mit der Blitzableitung ebenfalls verlötet ift, oder durch Ein
fügen eines etwa 1 förmigen Zwifchenftückes, an deffen feitlicher Stütze ein mit 
der Leitung vom Blitzableiter verlöteter Stöpfel eingefchraubt ift.

Für die Verbindung mit gußeifernen Rohren ift eine umfchließende Schelle 
mit weichem, metallifchem Zwifchenlager, von einer mindeftens 100 v“ großen 
Berührungsfläche, die durch Schaben, Feilen oder Schmirgeln, aber keineswegs 
durch Meißeln metallifch blank hergeftellt werden muß, anzuwenden.

Die Verbindung der Blitzableitung mit den Rohrleitungen im Innern des 
Gebäudes, fowie auf Erfordern die Verbindung der Blitzableitung mit den Waffer- 
leitungsrohren in der Erde, das Verfenken der Erdleitungszylinder an den be- 
ftimmten Stellen wird nach Beendigung des Rohbaues, des inneren Ausbaues, 
fowie nach Verlegung der äußeren Rohrleitungen erfolgen können. Für die hier
durch bedingten Unterbrechungen der Arbeiten wird eine befondere Entfchädigung 
nicht gewährt.

Der Unternehmer ift auch ohne befondere Entfchädigung verpflichtet, vor 
der vollen Beendigung der Arbeiten erforderlich werdende vorläufige Erdleitungen 
herzuftellen und trägt allein die Verantwortung für die aus der Unterlaffung diefer 
Vorfchrift etwa entftehenden Schäden.
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c) Abnahme 
und

Berechnung.

13a.
Herftellung 

von
Pflafter- 
arbeiten:

a) Bauftoffe.

Sofern bereits eingedeckte Teile des Daches durchbrochen werden müffen, 
hat der Unternehmer die Befchädigungen ordnungsmäßig auf feine Koften wieder- 
herftellen zu laffen.

Während der Gewährleiftungsfrift foll alljährlich eine äußere Befichtigung 
der Anlage und am Schluffe der erfteren außerdem eine Prüfung durch Meffung 
des Widerftandes der Luftleitung und Erdleitung vorgenommen werden, zu wel
chen der Unternehmer zugezogen werden kann. Bei der letzten Prüfung, wie 
auch bei der auf Koften des Unternehmers zu bewirkenden erftmaligen Prüfung 
der Anlage nach völliger Fertigftellung foll nicht mehr als etwa 20 Ohm Wider- 
ftand in den Leitungen fich ergeben; ferner foll auch feftgeftellt werden, ob bau
liche Veränderungen irgendwelche Änderungen der Blitzableiter-Anlage erforder
lich machen.

Die Abnahme der Arbeiten und Lieferungen erfolgt nach der Fertigftellung 
der gefamten Anlage, fpäteftens alfo nach dem Anfchluß an das äußere Rohrnetz 
der Wafferleitung. Bis dahin haftet der Unternehmer für alle an feinen Ausfüh
rungen und Lieferungen etwa vorkommenden Befchädigungen und Entwendungen.

Die Feftftellung der Länge der Leitungen und der nach Stückzahl im An
gebote angegebenen Gegenftände ift nach der vollftändigen und endgültigen 
Fertigftellung der Anlage, jedoch vor ihrem Verdecken z. B. durch Erde ufw. 
gemeinfam mit einem Vertreter der Bauverwaltung zu bewirken, andernfalls unter
wirft der Unternehmer fich den einfeitigen Feftftellungen der letzteren ohne 
Widerfpruch.

Beim Hochbau kommen umfangreiche Pflafterarbeiten nicht vor; fie be- 
fchränken fich auf die Pflafterung von Höfen und Straßenanlagen auf den zu 
bebauenden Grundftücken felbft. Deshalb fei hier nur das Notwendigfte für die 
Bedingungen mitgeteilt.

Baufteine und Pflafterfteine follen nach Vorfchrift oder Probe den beften 
Brüchen entnommen fein. Sie müffen möglichft hart und nicht fchieferig fein, 
ein dichtes gleichmäßiges Korn und weder verwitterte Teile, noch Riffe, Spalten 
oder Abblätterungen haben.

Die verfchiedenen Arten der Pflafterfteine find:
1) Unbearbeitete Steine (Findlinge, Dammfteine). Diefelben dürfen nicht 

unter 13 und nicht über 20™ größten Durchmeffer und müffen, wenn fie ge- 
fpalten find, eine möglichft regelmäßige Form haben.

2) Kopffteine müffen in den Kopfflächen einigermaßen eben bearbeitet fein 
und überall möglichft geradlinige, nicht ausgebrochene Kanten haben. Die Kopf
fläche foll fich möglichft der rechteckigen Form nähern; fie foll nicht weniger 
als 7cm breit und nicht mehr als 21™ lang fein, fo daß fie nicht weniger als 
180*1™ und nicht mehr als 400‘i™ enthält. Die Höhe der Steine kann zwifchen 
13 und 20™ wechfeln. Steine mit weniger als . . .cbm Rauminhalt dürfen nur bis 
30 vom Hundert der Lieferung beigemifcht fein.

3) Prismatifche Steine. Die Steine find in der Kopffläche eben, voll und 
fcharfkantig und die Kanten der Kopffläche möglichft rechtwinkelig zu ein
ander zu bearbeiten. Die Fußfläche muß wenigftens s/4 der Kopffläche be
tragen und parallel zu ihr gerichtet fein. Die Seitenflächen müffen, auf 4cm 
abwärts gemeffen, fenkrecht zur Kopffläche liegen und fo bearbeitet fein, daß 
nirgends mehr als 13 mm weite Fugen fich im Pflafter zeigen. Der untere Teil 
der Seitenflächen kann rauh bleiben. Kopfbreite 10 bis 13cm, Kopflänge 15 bis 
21™, Höhe 12 bis 16™.
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4) Würfelförmige Steine. Bearbeitung derart, daß fich Kopf- und Fußfläche 
auswechfeln laffen, fonft wie vorher. Kopfbreite 11 bis 19cm, Kopflänge 10 bis 
20™1, Höhe 10 bis 20cm.

5) Binderfteine erhalten die Kopfbreite wie die entfprechenden Pflafterfteine: 
die Länge gleich der 1 Vs fachen Länge derfelben und gleiche Höhe. Zu liefern 
find für 1000 Steine von:

17 bis 18cm Seitenlänge, 924 Stück ganze Steine, 47 Binder, 13 halbe Steine;
18 » 19 » n , 916 n 11 " 1 51 " 1 M " ” »
19 11 20 n n , 909 n 11 n 1 5Ö " 1 14 ” ” •
Halbe Steine find in der Diagonale geteilte ganze Steine.
6) Bordfchwellen müffen der ganzen Länge nach vollkantig, fauber geftockt 

und von beftem Granit hergeftellt fein. Die Höhe darf nicht weniger als 26cm, 
die Breite nicht unter 30cm betragen. Die vordere Kante erhält eine Abfchrägung 
(Abfafung) von 4cm Breite und 15 cm Höhe. Die Länge der einzelnen Stücke foll 
nicht weniger als l,om betragen. Die Endflächen müffen lotrecht zu den Kanten 
und fo forgfältig bearbeitet fein, daß das Nacharbeiten beim Verlegen aus- 
gefchloffen ift.

7) Bürgerfteigplatten wie vorher. Sie müffen ganz eben und rechtwinkelig, 
Vertiefungen (»Bauern") nicht vorhanden fein. Die Stärke darf nicht unter 10cm, 
die Länge nicht unter O,8ocm, die Breite muß l,oom betragen. Die Kanten müffen 
fo genau bearbeitet fein, daß nach dem Verlegen nirgends eine Fuge von mehr 
als 13mm Weite fichtbar bleibt.

8) Mofaikfteine müffen von gleicher Größe und fcharfkantig fein und dürfen 
in keiner ihrer Flächen mehr als 6cm Durchmeffer haben. (Folgt die Vorfchrift 
der Steinart [Granit, Porphyr, Kalkftein, Sandftein ufw.] und gleichmäßiger Färbung.)

Behufs Regelung der Dammkrone ift etwa überflüffiger Boden bis auf 60111 b> Ausführunß. 
Entfernung zu verkarren und ordnungsmäßig aufzufchütten. Die Befeitigung über- 
flüffigen Bodens kann bis zur Tiefe von 15cm ohne Gewährung befonderer Ent- 
fchädigung verlangt werden; bei größerem Abtrag ift die Entfchädigung zu 
vereinbaren. Alle Bauftoffe mit Einfchluß von Ziegeln und Zement liefert der 
Unternehmer, wie er auch alle Geräte, auch etwa notwendige Warnungstafeln, 
Laternen, Sperrungsvorkehrungen unentgeltlich vorzuhalten hat. Das Waffer zum 
Einfchlämmen liefert die Bauverwaltung, wogegen der Unternehmer das Heran- 
fchaffen zu beforgen hat.

Pflafter auf Packlage und Steinfchlag wird wegen der Schwierigkeit der Be- 
fchaffung einer geeigneten Walze kaum in der nächften Umgebung von Hoch
bauten angewendet werden. Es handelt fich deshalb nur um Pflafterung auf 
Kiesbettung. Diefe Kiesbettung ift je nach der Befchaffenheit des Untergrundes 
und des Steinmaterials in beftimmter Stärke (15 bis 30cm) herzuftellen, und zwar 
fo, daß fie mindeftens 15cm an jeder Seite über die Kanten der Pflafterung hinaus
reicht. Vorher muß der Erdkaften in einer Länge von mindeftens 20"' gehörig 
geregelt und querfchnittsgemäß angelegt fein. Für die Form der Oberfläche des 
Kiesbettes ift das Pflafterungs-Lehrbrett maßgebend.

Falls nicht Bordfchwellen auf Grundmauern vorgefehen find, find die Rinnen
oder Goffenfteine aus den größten Steinen nach vorgefchriebenem Gefälle zu
nächft fo zu fetzen, daß die erfte Reihe als Sohle in der Querrichtung wagrecht, die 
zweite mit einer Anfteigung von 2cm nach der Mitte der Straße hin zu liegen kommt.

Bei Feldfteinpflafter find zwifchen mehreren, 1,8 bis 2,2'” voneinander ent
fernten Längsreihen (Rippen) die kleineren Steine in möglichft lotrecht her- 
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zuftellenden Reihen fo zu fetzen, daß die Straßenoberfläche eine Wölbung mit 
einem Stich von mindeftens 1li0 der Breite erhält. Die Höhe der Rippen ift durch 
in Abftänden von 2,0 bis 2,5,n eingefchlagene Pfählchen zu bezeichnen, deren 
Köpfe um 5 bis 6cm die fpäter abgerammte Straßenoberfläche überragen müffen. 
In eine und diefelbe Reihe müffen tunlichft Steine von gleicher Große kommen 
und dann auf ihre kleinfte Fläche dicht nebeneinander geftellt werden.

Bei Kopffteinpflafter (Reihenpflafter) ift zu beftimmen, ob die Reihen in lot
rechter oder diagonaler Richtung zur Straßenachfe liegen follen. Die Steine find 
fo auszufuchen, daß nur folche von gleicher Breite in einer Reihe zu liegen 
kommen. Die Fugenweite ift zu beftimmen. Das Rammaß foll 2,5 bis 3,ocm 
betragen. Das Einrammen gefchieht mit 16 bis 20fchweren Handrammen 
dreimal unter mehrmaliger, ausreichender Wafferbefprengung fo, daß damit 3ni 
vor dem jedesmaligen Ende der Pflafterung aufzuhören ift. Alle Steine, welche 
beim Einrammen zerfpringen, fpalten oder fich unter die vorgefchriebene Wölb
linie fenken, find zu entfernen und durch neue, fich eng an die Nachbarfteine 
anfchließende zu erfetzen. Nachdem die Bauleitung fich von der tadellofen Be
fchaffenheit der abgerammten Fläche überzeugt hat, erfolgt das Aufbringen einer 
1cm ftarken Kiesfchicht unter Einfegen und Einfchlämmen des Kiefes (wenn nicht 
die Fugen bis zu einer Höhe von ...cm mit Kies verftopft und dann mit Gou- 
dron vergoffen werden).

Die Bordfchwellen find auf mindeftens 4 Schichten hoch gemauertem, bezw. 
betonirtem Fundament genau nach dem vorgefchriebenen Gefälle und nach der 
Schnur in Zementmörtel zu verlegen, die Stoßfugen mit Zementmörtel zu ver
gießen und zu verftreichen.

Die Granitplatten des Bürgerfteiges find in einer 15cm ftarken Sandbettung 
zu verlegen und überall forgfältig zu unterftopfen. Das Abrammen gefchieht unter 
Anwendung einer Bretterzwifchenlage. Die Kanten find fo nachzuarbeiten, daß 
die nebeneinander liegenden Platten eine glatt und gleichmäßig verlaufende Fläche 
bilden. Danach find die Fugen mit Sand einzufchlämmen und 2cm tief mit 
Zementmörtel zu verftreichen.

Mofaikfteinpflafter ift in einer Sandbettung von 8cm Stärke mit dichten Fugen 
zu verfetzen und abzurammen. Hiernach ift es an den 3 folgenden Tagen nach 
Vorfchrift anzunäffen, wobei die fich öffnenden Fugen mit einer Mifchung von 
feinem Sande und Portlandzement (1:1) zu füllen find.

c) Abnahme. Früheftens 14 Tage nach Vollendung der Pflafterarbeiten findet die Abnahme 
des Pflafters ftatt, behufs deren das Deckmaterial auf Koften des Unternehmers 
abzufegen ift. Alle fich hierbei vorfindenden Fehler find innerhalb einer Frift von 
8 Tagen zu befeitigen, widrigenfalls dies auf Koften des Unternehmers gefchieht.

Der Unternehmer ift verpflichtet, alle innerhalb eines Jahres fich zeigenden 
Ausführungsmängel auf feine Koften zu befeitigen.

>33. Das Haupterfordernis ift große Zähigkeit und Härte des Metalles, die
Hw^un(! Mifchung 78 bis 8o°/o Kupfer mit 22 bis 2Ou/o Zinn. Zufätze von Zink und Blei 

Kirchemjiocken. find verboten, weshalb eine chemifche Unterfuchung vom Abfall des Glocken- 
guffes ftattzufinden hat. Das Glockengut muß rötlichweiß ausfehen und beim 
Reiben mit einem Tuchlappen fich lebhafter rot färben (gelbliche Farbe deutet auf 
Meffing, graue auf zuviel Zinn). Die Windpfeifen vom Guß dürfen bei der Ab
lieferung nur mit dem Hammer abgefchlagen, die Bruchflächen weder gefchliffen 
noch befchmutzt fein. Der Bruch muß ein dichtes, feines Korn zeigen. (Ein kaum 
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wahrnehmbares Korn deutet auf zuviel Zinn, fchieferiger, grobzahniger Bruch auf 
zuviel Kupfer.)

Die Glocke muß der Beftellung gemäß verziert, richtig mit Infchrift verfehen, 
im Guß tadellos ausgeführt und nicht mit Firnisüberzug verfehen fein. Ein Mehr
gewicht bis zu 2°/0 über das vorgefchriebene ift ftatthaft, wird aber nur nach dem 
wirklichen Metallwert bezahlt, welcher im Angebot anzugeben ift. Ebenfo wird 
es bei einem Mindergewicht bis zu 2°/0 gehalten; follte dasfelbe größer fein, fo 
wird die Abnahme der Glocke verweigert.

Der Unternehmer verpflichtet fich, der Glocke den vorgefchriebenen mufi- 
kalifchen Ton zu geben. (Diefen kann man wohl nennen, beffer aber noch 
durch eine dazu geftimmte Orgelpfeife bezeichnen. Ift die Glocke dann aufgehängt 
und man läßt die Pfeife in der Nähe tönen, fo wird, wenn die Glocke den rich
tigen Ton hat, ein vernehmliches Mittönen der letzteren eintreten. Der Ion wird 
durch Abglätten des Klöppels und der Anfchlagftelle allmählich reiner.) Splitter 
und Abfchieferungen find durch Abfeilen zu befeitigen; werden fie bedeutender, 
fo ift der Lieferant zum Umhängen der Glocke auf feine Koften verpflichtet.

Der Unternehmer hat den Klöppel, die Riemen, das Joch, das Aufwinden 
und Aufhängen ohne Entfchädigung mitzuliefern und auszuführen. (Oder die be
fondere Entfchädigung hierfür muß im Angebot angegeben werden.)

Nachdem die Glocke aufgehängt ift, findet das Probeläufen ftatt. (Entweder 
24 maliges anhaltendes Läuten mit kleinen Paufen oder nur einige Stunden.) 
Bleibt im erfteren Falle die Glocke ohne Schaden und hat fie den richtigen Ion, 
fo erlifcht die weitere Verantwortlichkeit des Unternehmers; im zweiten l alle 
jedoch haftet er noch ein volles Jahr.

Uber die Aufftellung der Entwürfe und Anfehläge von Orgelbauten fiehe 
Fußnote40).

Auf das Verdingungswefen der einzelnen deutfehen Staaten und größeren Verd|'ngungs_ 
Städte hier näher einzugehen, ift fchon wegen Raummangels unmöglich. Es ift wefen anderer 

in den meiften Staaten nicht einmal einheitlich geregelt, fondern zeigt den ver- undtag^fe 
fchiedenen Behörden entfprechend, denen die Bauten unterftellt find, vielfache 
Abweichungen. So ift auch für die Qarnifonbauten des Deutfehen Reiches das 
Verdingungswefen durch die Garnifonbauordnung vom Jahre i8g6, bei der 
Reichsmarine durch die Dienftordnung für die Kaiferlichen Werften vom 
14. März 1882 beftimmt, während es bei der Reichspoft im wefentlichen mit 
demjenigen des preußifchen Staates übereinftimmt. Die Unterfchiede beftehen 
aber hauptfächlich nur in der Verfchiedenheit der Vorfchriften über das Vergeben 
der Arbeiten, inwieweit öffentliches oder befchränktes Verdingungsverfahren 
anzuwenden, ob freihändiges Übertragen der Lieferungen geftattet ift oder ob 
das Unterbietungsverfahren eingefchlagen werden muß. Ebenfo handelt es fich 
darum, wer oder welche Behörde zur Zufchlagserteilung berechtigt ift.

Auch die allgemeinen Bedingungen zeigen in einzelnen Punkten Abweichungen, 
während die technifchen Vorfchriften felbftverftändlich überall die gleichen fein 
müffen, fofern nicht der einzelne Bau Abweichungen bedingt.

Hiernach muß alfo jeder, der zum Zweck der Leitung eines Baues bei 
einer ftaatlichen oder ftädtifchen Behörde neu eintritt, zunächft fich über die dort 
üblichen Vorfchriften des Verdingungswefens genau zu unterrichten fuchen, da 
der vorliegende Band ihn notwendigerweife bezüglich der Einzelheiten im Stiche 
laffen muß.

Siehe: Dicnftanweifung für die Ortsbaubeamten a. a. O. Bd. II. S. 201.



5. Abfchnitt.

Leitung und Überwachung des Baues.

i. Kapitel.

Arbeiten im Amtszimmer, Verkehr mit Behörden 
und Handwerkern ufw.

Leitu^ und D*e Leitung eines Baues ift gewöhnlich einem Baumeifter, Bauführer oder 
Hilfskräfte Architekten übertragen, dem zu feiner Unterftützung noch eine weitere Anzahl 
des Baues, von Beamten oder Gehilfen beigegeben ift. Bei Staatsbauten hat der Ortsbau

beamte die obere Leitung und Beauffichtigung, wovon er aber entbunden ift, 
wenn mit der Vorbereitung oder Leitung des Baues ein befonderer etatsmäßiger 
Baubeamte betraut ift. In Preußen können bei Bauten, deren Koften 300000 Mark 
überfteigen, unter Umftänden auch, wenn diefe Summe nicht erreicht wird, 
befondere Bauausfchüffe gebildet werden, die in der Regel aus dem Vorftands- 
beamten der Behörde, für welche der Bau beftimmt ift, aus einem bautechnifchen 
Mitgliede der Regierung, dem Ortsbaubeamten und dem mit der örtlichen Leitung 
betrauten Baubeamten zufammengefetzt werden und nach Bedarf zufammentreten, 
um über den Gang des Baues im allgemeinen und über wichtige Einzelheiten, 
welche auf die Geftaltung des Baues und die Ausftattung des Gebäudes von Ein
fluß find, zu beraten, angeregte Änderungen und Ergänzungen des Entwurfes in 
Erwägung zu ziehen und dafür geeignete Vorfchläge zu machen. Die Entfchei
dung hat dann das zuftändige Minifterium allein, oder mit dem Minifterium für 
öffentliche Bauten.

Bei bedeutenden Bauten findet manchmal eine Teilung der eigentlichen 
Bauleitung infofern ftatt, als ein Architekt den künftlerifchen Teil der Aufgabe 
bearbeitet, während die Konftruktion und gefchäftliche Leitung in den Händen 
eines zweiten Baumeifters ruht. Nebenbei übt häufig jener Ausfchuß feine Tätig
keit aus, welcher nach Zutritt eines oder mehrerer höherer Minifterialbeamten 
auch die Vollmacht erhält, über wichtige Fragen endgültig zu entfcheiden, wodurch 
der Gefchäftsgang fich wefentlich vereinfacht.

Der gefchäftliche Teil der Bauleitung gliedert fich in einen inneren Dienft: 
die Gefchäfte im Amtszimmer, und den äußeren: die eigentliche Bauführung. 
Sobald eine Oberleitung vorhanden ift, ftehen diefen Gefchäften bei einem um
fangreicheren Bau gewöhnlich zwei Baumeifter oder Bauführer vor, denen fich 
häufig noch ein dritter für das Anfertigen der Werkzeichnungen ufw. anreiht. 
Nur wenn eine umfangreiche Bauausführung aus verfchiedenen einzelnen Gebäuden 
befteht, werden letztere an mehrere Baumeifter ufw. verteilt, welche dann fämt- 
liche Bauleitungsgefchäfte der betreffenden Baugruppe in ihrer Hand vereinigen. 
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Jedem derfelben find Gehilfen (Bauführer, Affiftenten, Praktikanten, Zeichner oder 
wie fie heißen mögen) beigefeilt, manchmal auch Bauauffeher für den äußeren 
Dienft zur Beauffichtigung von Arbeiten in eigener Rechnung, Tagelohnarbeiten, 
Umzügen und bisweilen auch zur Bauftoffabnahme und Beauffichtigung.

Zur Bewältigung der Kanzlei- und Regiftraturgefchäfte, zum Teile auch zur 
Führung von Büchern, genügt ein Beamter, Baufchreiber oder Sekretär, dem zur 
Herftellung von Abfchriften und fonftigen Hilfsleiftungen ein oder mehrere 
Schreiber zugeteilt find. (Die technifchen Bureaubeamten des Ortsbaubeamten 
fetzen fich aus dem Regierungsbaufekretär, Baufekretär und Baufupernumerar, 
den Bauaffiftenten und technifchen Bureauhilfsarbeitern zufammen).

Für Reinigung der Zimmer, Heizung und einfache Bureaugefchäfte (Akten
heften, Aufziehen von Zeichnungen, fowie für Botengänge) ift ein Amtsdiener 
erforderlich, welchem oft zur Aushilfe noch ein im Tagelohn zu bezahlender und 
vom Maurermeifter zu ftellender Arbeiter beigegeben wird. Für die Bewachung 
der Bauftelle bei Tag und Nacht dient ein Tag- und ein Nachtwächter, von denen 
erfterer zugleich die Pförtnerftelle zu verfehen hat. Der Dienft der Nachtwächter 
muß immer mittels einer Wächteruhr beobachtet werden. Bei ausgedehnten 
Bauplätzen wird der Wächter zur Haltung mindeftens eines Wachhundes gegen 
Entfchädigung zu verpflichten fein.

Gewöhnlich ift es der fpätere Teil eines Baues, welcher die größte Zahl von 
Hilfskräften erfordert, während man fich anfangs mit wenigen behelfen kann. Be
fonders aber hat man darauf zu achten, daß von Anfang an die Abrechnungs
arbeiten in Angriff genommen und namentlich, daß deren Maffen- und fonftige 
Berechnungen auf Grund rechtzeitig erfolgter Aufmeffungen, dem Fortfehreiten 
des Baues entfprechend, fertiggeftellt werden. Deshalb empfiehlt es fich bei grö
ßeren Bauausführungen, von vornherein eine geeignete Hilfskraft allein für diefe 
Tätigkeit anzuftelten.

Der Ortsbaubeamte hat, fofern einem Regierungsbaumeifter oder -Bauführer *36. 
die Leitung des Baues übertragen ift, die gefamte Bauausführung zu überwachen, Ob(iXeorts-kn 
für die rechtzeitige Einholung der baupolizeilichen Genehmigung, die Beachtung baubeamten, 

der baupolizeilichen Vorfchriften und die Tüchtigkeit der Rüftungen, fowie für 
die erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen zu forgen, die zur Verwendung 
kommenden Bauftoffe zu prüfen und die ihm zur Verfügung ftehenden Hilfskräfte 
zu ordnungsmäßiger Tätigkeit anzuhalten. Auch auf die Tüchtigkeit der von den 
Unternehmern geftellten Leute hat er zu achten, vor allem aber den Verkehr 
mit der vorgefetzten Behörde zu beforgen.

Zu den regelmäßigen Obliegenheiten des mit der eigentlichen Leitung einer . '37. 

Bauausführung unter Verantwortung des Ortsbaubeamten betrauten Baumeifters dwdem ows- 
gehÖrt: baubeamten

1) Die Anfertigung der erforderlichen Bau- und Werkzeichnungen, fowie 
der ftatifchen Berechnungen.

2) Die Fürforge für einen ordnungsmäßigen Baubetrieb, für Beachtung der 
polizeilichen Vorfchriften und für Befolgung der in den Koftenanfchlägen und 
Verträgen enthaltenen Beftimmungen.

3) Die Einleitung der Verdingungen, die Abhaltung der Verdingungstermine, 
die Vorbereitung der Verträge und der Schriftwechfel mit den Unternehmern.

4) Die Ausarbeitung der Berichte.
5) Das Anlegen der Bauakten, die Führung der Bücher und Liften.
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6) Die Beauffichtigung der Bauarbeiten auf der Bauftelle und in den Werk- 
ftätten, der Tagelohnarbeiten, fowie der Lieferung, Aufbewahrung und Verwen
dung der Bauftoffe.

7) Die Aufficht über die fichere Bauart und den ordnungsmäßigen Zuftand 
der Rüftungen.

8) Die verantwortliche Prüfung und Vorbefcheinigung der von den Unter
nehmern eingereichten Rechnungen.

Ift der mit der Bauleitung betraute Baumeifter der Behörde unmittelbar 
unterftellt, fo hat er die Obliegenheiten des Ortsbaubeamten mit zu übernehmen.

>38. Hat ein Bauführer einen Bau unter Oberleitung des Lokalbaubeafnten zu
^''Xes''" überwachen, fo hat er die Gefchäfte des Baumeifters zu Punkt 1 und 4 bis 6 und 8 

Bauführer», auszuführen. Jedoch hat der Bauführer die Abnahme der Arbeiten und Bauftoffe, 
fowie die Prüfung der Rechnungen nur infoweit zu übernehmen, als es fich um 
Feftftelhmgen nach Maß, Gewicht und Zahl handelt. Für die Güte der Arbeiten 
und Bauftoffe, fowie die Einhaltung der fonftigen vertragsmäßigen Abmachungen 
bleibt der Ortsbaubeamte allein verantwortlich und hat auch die in Punkt 2 und 3 
angeführten Obliegenheiten unter Beteiligung der Regierungsbauführer zu 
erfüllen.

>39- Für die Tüchtigkeit der Rüftungen ift der Unternehmer allein verantwort-
\ erantwoiBau|enencjen Beamten find indes verpflichtet, fobald fie in der Her- 

Tüchtigkeit Heilung und Unterhaltung der Gerüfte Verftöße gegen die Regeln der Baukunft 
der Rurt""ße"-bemerken, fofort mündlich oder fchriftlich Abhilfe zu verlangen, äußerftenfalls 

eine Anzeige an die Polizeibehörde zu erftatten, und bei drohender Gefahr die 
erforderlichen Sicherheitsmaßregeln auf Koften des Unternehmers zu treffen.

Bei abgebundenen Rüftungen, die nach Vorfchrift der Bauverwaltung von 
dem Unternehmer ausgeführt werden, trägt der Baubeamte die Verantwortung für 
die gewählte Bauart, der Unternehmer die für die ordnungsgemäße Ausführung, 
Unterhaltung und Benutzung.

Auch für die Verwendung zuverläffiger Hebezeuge und Leitergänge, für das 
Anbringen von Schutzgeländern und Schutzdächern bei den Gerüften, fowie für 
die fichere Uberdeckung oder Umwehrung aller längere Zeit offen bleibenden 
Stellen in Decken, Gewölben, Treppenhäufern ufw. haben die Bauleitenden Sorge 
zu tragen. Sie find für die ordnungsmäßige Durchführung der hiernach zu treffen
den Maßnahmen mit verantwortlich.

uo- Allgemein gilt die Regel, daß alle auf dem Bau befchäftigten Hilfskräfte
verkehr'des nur mit dem zunächft Vorgefetzten und dem nächft Untergebenen dienftlich zu 
nauperfonais verkehren haben. Erhält ein Hilfsarbeiter von einem höheren Vorgefetzten unmittel- 
vorgefetzten, bar Weifungen, fo hat er hiervon feinem nächften Vorgefetzten fofort fchriftlich 
Unternehmern ocjer mündlich Mitteilung zu machen. Selbst Befchwerden über den nächften 

Vorgefetzten find diefem zur Weiterbeförderung zu übergeben.
Der dienftliche Verkehr mit den vorgefetzten und etwa fonft noch beteiligten 

Behörden erfolgt durch den oberleitenden Beamten, gegebenenfalls durch den 
Ortsbaubeamten, der Oefchäftsverkehr mit den Unternehmern jedoch durch den 
Vorfteher des Baubureaus oder auch durch die mit einer fpeziellen Bauleitung 
betrauten Bauführer.

Bei allen Bauausführungen muß der Urheber von jeder Amtshandlung er
mittelt werden können. Deshalb ift eine genaue und überfichtliche Feftftellung 
der Dienftobliegenheiten jedes Hilfsarbeiters, fowie die fchriftliche Behandlung 
aller wichtigen Vorgänge und die Unterzeichnung aller Schriftftücke, Berechnungen,
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Zeichnungen ufw. durch ihren Verfaffer notwendig. Dem unmittelbar den Bau 
Leitenden, alfo z. B. dem Bauführer, find die Poliere und Werkführer der Unter
nehmer auf dem Bauplatze unterftellt. An diefe oder an die auf dem Bau an- 
wefenden Unternehmer find feitens des Bauleitenden Anordnungen zu richten, 
aber nicht an die Arbeiter felbft. Aufträge an den Unternehmer, die eine 
Abänderung oder Erweiterung eines beftehenden Vertrages zur Folge haben, 
dürfen nicht ohne Bewilligung der Behörde erteilt werden, die den Vertrag ge
nehmigt hat

Dies find allgemein gültige Regeln, die auch beim Privatbau durchweg 
Anwendung finden müßten.

Man darf dienftlich nur mit einer vorgefetzten Behörde, nicht aber mit 
einem ihrer Beamten fchriftlich verkehren.

Für den Gefchäftsverkehr der preußifchen Staats- und ftädtifchen Behörden „ l4F« 
gelten folgende Grundzüge. des oefchäfts

Die Schreibweife der Behörden foll knapp und klar fein, ihrer Stellung zu einander Preußifchen' 

und zum Publikum auch in der Form entfprechen und fich der allgemein üblichen Staats;und 
Sprache des Verkehres anfchließen. Entbehrliche Fremdwörter, veraltete Kanzleiaus- Srd^n' 

drücke und überflüffige Kurialien (Höflichkeitsformeln) find zu vermeiden. o Amtsftii.

Man fpricht fogar von einem Kanzlei- oder Kurialftil, der fo eingebürgert ift, daß noch 
heute vielfach dem Lateinifchen entnommene Abkürzungen gebräuchlich find, Hieroglyphen für 
einen Uneingeweihten. Die am meiften gebräuchlichen Abkürzungen mögen deshalb hier ange
geben fein:
a. a. {ad acta) = Zu den Akten!
a. u. s. (actum ut supra) = Gefchehen wie oben 

(bei Protokollen).
br. m. (brevi manu) = Kurzer Hand, kurzweg 

(Brevimanuverfügung!)
cf. oder cfr. (confer oder confcratur) =Vergleiche! 
coli, (collationiert) = Verglichen.
cop. vid. (copia vidimata) = Beglaubigte Ab- 

fchrift.
d. oder Decr. (decretum) = Verfügung (beim 

Minifterium = Erlaß).
e. o. (ex officio) = Von Amtswegen.
f. (fiat.) = Genehmigt.
ibid. (ibidem) = Ebendafelbft.
i.f. (in fidem) = Beglaubigt, aber auch in fine 

„am Schluß“.
i. m. (in margine) = Am Rand (daher „Marginal

verfügung").
intab. (intabuletur) = Einzutragen!
J. N. = Journalnummer.
L. S. (loco figilli) = Anftatt des Siegels (bei Ab- 

’ fchriften).
münd, (mundiert) = Reinfchrift gefertigt.
mut.mut.(mutatis mM/and/s)=Nachentfprechen- 

der Änderung, entfprechenden Änderungen.
n. t. oder not. term. (notetur terminus) = Frift 

(131 Tage) = nach (3) Tagen.
p. c. d. (per copiam decreti) = Unter Abfchrift 

der Verfügung.
p. d. (per decretum) = Durch Verfügung.
p. exp. (poft expeditionem) — Nach Abgang.
p. m. (pro mille) = Für das Taufend.
P. P. oder p. p. (praemiffis praemittendis) = Mit

Voranftellung der Anrede, des Titels; aber 
auch (praeter propter) = Ungefähr.

p. r. (poft reditum) — Nach Rückkehr.
p. t. (praemiffo titulo, pleno titulo) = Mit vollem 

Titel.
pr. (praefentatum) •= Eingegangen (d ... ten ...) 
r. r. (refervatis refervandis) — Mit dem nötigen

Vorbehalt.
repr. (reproducatur) = Wieder vorzulegen.
refp. (refpondeatur) = Antwort.
rot. (rotunde) = Abgerundet, in runder Zahl.
rubr. (rubrum) ~ Überfchrift, Auffchrift, Inhalts

angabe.
f. e. c. (falvo errore calculi) = Irrtum vorbehalten. 
f. e. e. o. (falvo errore et omiffione) = Irrtum und

Auslaffung vorbehalten.
r- (fubfideremiffionis^XJn^r Rückerbittung. 

f I. r. (fub lege remiffionis) = U nter Rückforderung. 
f. m. (falvo meliore) — Befferes vorbehalten.
f. p. r. (fub petita remiffionis) — Mit Bitte um 

Rückgabe.
f r. (falva remiffione) = desgl.
f. red. (falva redactione) = Faffung und Form 

vorbehalten.
S. T. (falvo titulo) = Mit Voranftellung des Titels. 
f. v. (falva venia) = Mit Erlaubnis.
f. v. r. (fub voto remiffionis) = Mit dem Wunfche 

der Rückgabe.
fign. (fignatum) = Gezeichnet (bei Abfchrift 

der Unterfchrift).
v. (vertatur) — Um wenden!
v.f. p. (verte fi placet) = Umwenden, wenn es 

gefällig ift.
13'
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Der in engen Grenzen zu haltende Gebrauch von Höflichkeitswendungen muß 
wefentlich dem Taktgefühl überlaffen werden. Sie können auf Ausdrücke »gehorfamft", 
»ergebenft« oder „geneigteft“, „gefälligft" befchränkt oder, fofern nur die erforderliche 
Höflichkeit der Ausdrucksweife im übrigen gewahrt wird, ganz weggelaffen werden. 
Unter diefer Vorausfetzung kann, namentlich im Verkehr der Behörden untereinander, 
von den Anreden »Hochgeboren" und »Hochwohlgeboren“ abgefehen werden; die An
rede „Wohlgeboren“ ift allgemein zu befeitigen. Häufungen und Steigerungen, wie z. B. 
»beehre mich ergebenft, fehr gehorfamft, ganz ergebenft“ find zu vermeiden, desgleichen 
eine häufigere Anwendung der Anreden »Hochwohlgeboren, Hochgeboren, Exzellenz“ 
ufw., die im übrigen durch die einfachen Fürwörter zu ersetzen find.

Für Berichte an den Landesherrn, Schreiben an fürftliche Perfonen und für ähn
liche befondere Fälle behält es bei den bisherigen Formen fein Bewenden.

Als Vorbild für die Sprachreinheit kann das Bürgerliche Gefetzbuch dienen; die Schrift 
Rßthe’s „Über den Kanzleiftil“ gibt geeignete Fingerzeige für eine richtige Ausdrucksweife.

ähriftnücke Alle BeHchte< Schreiben, Verfügungen tragen auf der erften Seite des Schriftftückes 
im allgemeinen, oben rechts die Ort- und Zeitangabe, oben links die Amtsbezeichnung der fchreibenden 

Behörde, darunter die Gefchäftsnummer, bei längeren Schriftftücken eine kurze Inhalts
angabe, fowie, wenn Anlagen beizufügen find, ihre Zahl und nötigenfalls ihre kurze 
Bezeichnung, unten links die Adreffe.

Beirpiei. Königl. Hochbauamt ............ , den . .ten io
O. N............. 
Betrifft...........................................................................

Verfügung vom....................... ..........................................................................
Nr............. ......................................

(oder »ohne Vorgang“). .............................................................
(Falls ein anderer als der Ortsbau- .............................................................  

beamte den Bericht erftattet, ift jener hier ...................................................................... 
am Rande als Referent zu bezeichnen). .....................................................................

Zahl der Anlagen..................................................................................
(Soviel Striche wie Anlagen, oder die ................................ .....................................

Zahl angeben!) . . ....................................

An
den Herrn Regierungs-Präfidenten IA ~ ,.& Der Ortsbaubeamte

In............  NN(oder) K
An
Die Königliche Regierung 

in............. .
Schreiben an gleichftehende Behörden und Beamten fowie an Privatperfonen, 

ebenfo Verfügungen an untergebene Beamten find am Kopfe nur mit der Amtsbezeichnung 
und der Gefchäftsbuchnummer zu verfehen und haben etwa Dreiviertelbreite des Bogens 
einzunehmen.

In den Schriftstücken unterbleibt die bisher übliche Eingangsformel, die Wieder
holung des in der Inhaltsangabe bereits Gefagten, der Ergebenheitsftrich und vor der 
Unterfchrift die Wiederholung der auf der erften Seite bereits angegebenen Amts
bezeichnung der fchreibenden Behörde.

Schriftftücke von mehr als 4 Seiten find mit Blatt- oder Seitenzahlen zu verfehen.
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Soweit es für die gefchäftliche Behandlung förderlich erfcheint, find die Anlagen 3) Beifügung 

zu Heften zu vereinigen, auf deren Umfchlag der Inhalt kurz zu bezeichnen ift. Die von AnlaK'"- 
lofen Anlagen und die Anlagehefte find nach Bedürfnis mit der Gefchäftsnummer des 
Schriftftückes, zu dem fie gehören, mit einem Zeichen (z. B. I, II, III oder A, B, C) 
und mit Blatt- oder Seitenzahlen zu verfehen.

Bei der Bezugnahme auf Anlagen genügt meift die Angabe des Zeichens und des-
Blattes (die Seite), z. B. »Nach Anlage B. Bl. 9 ift... ."

Berichte find in der Regel auf den erften 3 Seiten in halber Breite, von da ab in 4) form 
Dreiviertelbreite des Bogens zu fchreiben. der Berich,e'

Auf der linken Hälfte der erften Seite ift außer den allgemein vorgefchriebenen 
Angaben (Nr. 2) noch die veranlaffende Verfügung oder, daß ohne folche berichtet werde 
(»Ohne Vorgang'1 oder „Von Amtswegen"), zu vermerken, auch der Name des Bericht
erftatters anzugeben, foweit eine Benennung vorgefchrieben ift. Der im Berichte etwa 
geftellte Antrag ift äußerlich hervorzuheben; unter Umftänden kann es fich empfehlen, 
ihn an den Eingang des Berichtes zu ftellen.

Handelt es fich um kurze Anzeigen, fo kann die Form einer Meldung auf einem 
Viertelbogen gewählt werden, auf welche die Vorfchriften der beiden erften Abfätze keine 
Anwendung finden. Für Berichte an den Landesherrn und ähnliche befondere Fälle be
hält es bei der bisherigen Form fein Bewenden.

Erfolgt die Berichterftattung nach Erlaß einer Erinnerung, fo ift auch die Erinnerungs
verfügung anzuführen.

Schreiben an gleichftehende Behörden und Beamte, fowie an Privatperfonen, desgleichen Ver
fügungen an untergebene Beamte find am Kopfe nur mit der Firma und der Gefchäftsnummer 
zu verfehen und haben die ganze Breite des Bogens einzunehmen.

Erwiderungen auf Schreiben gleichgeftellter und auf Berichte nachgeordneter Be- 5) Form der 
hörden find außer mit den allgemein vorgefchriebenen Angaben (Nr. 2) noch mit einem lrwKl'n'nKen- 
Hinweis auf das veranlaffende Schriftftück zu verfehen, z. B. »Auf das Schreiben (den 
Bericht) vom . . ., Nr. . . ."

Bei Einreichung von Verzeichniffen, Überfichten, Nachweifungen und dergl. unter- 6) EinreichunE

bleiben alle Begleitberichte, fofern fie nicht einen felbftändigen Inhalt haben. Auf der 
erften Seite ift der Inhalt des Schriftftückes und die veranlaffende Verfügung, nach Be
dürfnis auch die Amtsbezeichnung der abfendenden und der empfangenden Behörde, an
zugeben.

Bei Schriftftücken an Einzelbeamte, die eine Behörde vertreten, ift in der Innen- 
und Außenadreffe der Name des Beamten nur dann anzugeben, wenn es fich um 
perfönliche Angelegenheiten des Empfängers handelt oder wenn befondere Verhältniffe 
dies erfordern. Wird der Name nicht angegeben, fo find etwaige perfönliche Titel des 
Empfängers, z. B. »Wirklicher Geheime Rat", und dem Namen beizufügende Prädikate, 
z. B. »Exzellenz", gleichfalls wegzulaffen, alfo „An den Minifter des Innern in Berlin", 
„An den Oberpräfidenten in Breslau“ ufw.

Soll erkennbar gemacht werden, daß das Schriftftück nur vom Empfänger geöffnet 
werden darf, fo ift die perfönliche Adreffe mit dem Vermerk „Eigenhändig" anzuwenden.

Der fchriftliche Verkehr zwifchen Abteilungen derfelben Behörde und je nach Lage 
der Verhältniffe auch zwifchen verfchiedenen Behörden, namentlich den an demfelben 
Orte befindlichen, ift zu vermeiden, foweit eine Erfetzung durch mündliche Befprechung 
tunlich erfcheint. Nötigenfalls ift ein kurzer Vermerk über die Unterredung zu den

von »
Verzeichniffen.

7) Adreffe für 
Einzelbeamte.

8) Mündlicher 
Verkehr.

Akten zu bringen.
Von Telephon- und Telegraphenverbindungen ift, fofern dies als zweckentfprechend 9) Telephon- u. 

gelten kann, ausgiebiger Gebrauch zu machen. ''veSr™'
Unter der Kürze des Telegrammftils darf die Deutlichkeit nicht leiden.



ig8

10) Ürfchrift- Soweit angängig, namentlich wenn der Inhalt abzufendender Schriftftücke für die 
' c er er. A|den entbehrlich ift oder das Zurückbehalten von Vermerken genügt, ift für Schreiben 

und Erlaffe, für kurze Berichte und Beifchriften die urfchriftliche Form zu wählen, wobei 
die Niederfchrift je nach Lage des Falles entweder auf das veranlaffende Schriftftück 
felbft oder auf einen darum zu legenden Bogen gefetzt wird.

Bei Anwendung der urfchriftlichen Form fallen die fonft vorgcfchriebenen Angaben 
(Nr. 2, 4 und 5), foweit fie entbehrlich find, weg.

Bei der Genehmigung von Anträgen wird es oft genügen, den Antrag mit dem 
Vermerk „Genehmigt'1 dem Berichterftatter nötigenfalls unter Bedingung der Rückgabe 
und zur Entnahme von Anlagen zurückzufenden.

Im allgemeinen find von abgehenden Schriftftücken die vollftändigen Entwürfe und erforder
lichenfalls auch Abfchriften folcher Anlagen bei den Akten zurückzubehalten, welche zum Ver- 
ftändnis des Sachverhaltes unentbehrlich find.

11) Poftkarten. Die Benutzung von Poftkarten ift zuläffig, foweit eine unverfchloffene Mitteilung 
in diefer Form unbedenklich erfcheint.

>2) Abfchriften Die Anfertigung von Abfchriften folcher Schriftftücke, die an andere Behörden 
"vermerk"' oder zu anderen Akten abgegeben werden, ift in allen geeigneten Fällen durch einen 

kurzen Vermerk in den Akten oder in den Qefchäftsbüchern zu erfetzen. Zur Ver
meidung von Abfchriften können Verfügungen durch Vermittelung der nachgeordneten 
Behörden, für welche dann die Entnahme eines Vermerks zu ihren Akten oder Gefchäfts- 
büchern genügt, den Empfängern übermittelt werden.

13) Formulare. Für häufig wiederkehrende Fälle find in möglichfter Ausdehnung, und zwar zu 
Entwürfen, Urfchriften und Reinfehriften, Formulare zu verwenden. Formulare, deren 
Ausfüllung einfach ift, find, namentlich im urfchriftlichen Verkehr, tunlichft vom Be
arbeiter (Referenten, Dezernenten) unmittelbar auszufüllen. In geeigneten Fällen (z. B. 
bei Kaffen Verfügungen) verfügt der Bearbeiter die Benutzung des Formulars, welches 
dann ohne Anfertigung eines Entwurfes, fogleich in Reinfchrift ausgefülll zur Vollziehung 
vorgelegt wird (vergl. Nr. 12).

14) Mechanifche Von mechanifchen Hilfsmitteln (Schreibmafchinen, Stempeln, Kopierpreffen, Hekto- 
Hiifsmittei. grapiien| Lichtpausapparaten und dergl.) ift ausgiebiger Gebrauch zu machen. Namens- 

ftempel ftatt der Unterfchrift dürfen nur mit Genehmigung der vorgefetzten Behörde 
verwendet werden.

Bei Runderlaffen, deren Veröffentlichung in amtlichen Blättern nicht erfolgt oder 
nicht ausreicht, empfiehlt es fich, die für den Gebrauch der nachgeordneten. Behörde er
forderliche Anzahl von Abdrücken an der oberften Stelle anfertigen und den Erlaffen 
beifügen zu laffen.

15) Bureau- Durch wiederholte Prüfungen und nötigenfalls durch den Erlaß von Bureauord- 
emnehtungen. nungen, jn denen über die Gefchäftsverteilung, Anlegung der Akten, Gefchäftsbücher, Ver- 

zeichniffe, Formulare ufw. Beftimmung getroffen wird, ift auf möglichfte Vereinfachung 
des Gefchäftsganges in den Bureaus hinzuwirken.

16) Bureau- Für einfache Rückfragen kann ein unmittelbarer Verkehr zwifchen den Bureaus 
eerkehr. von ßejjörden desfelben Dienftzweiges innerhalb beftimmter Grenzen und unter forg- 

fältiger Beauffichtigung nachgelaffen werden.
17) Koften. Beim gefamten Gefchäftsverkehr ift auf die möglichfte Vermeidung von Koften 

gebührend Bedacht zu nehmen.
>42. Alle abgehenden Reinfehriften müffen mit der Ürfchrift durch Vorlefen fei- 

eingehende tens des Abfehreibers verglichen werden. Der Abfehreiber hat dann feinen Namen 
schreiben, unten in die Ecke rechts mit der Bemerkung „münd.“ („Reinfchrift angefertigt''), 

desgleichen der Vergleicher mit „coli.“ („Verglichen“) einzutragen.
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Alle eingehenden Schreiben werden feitens des Baufchreibers oder Sekretärs, 
nachdem auf der erften Seite rechts oben der Vorlagevermerk (praes. 5.I6.10) ge
macht ift, dem Bauleitenden vorgelegt Von diefem werden nötigenfalls die Sachen 
den Unterbeamten zur Kenntnisnahme, zur weiteren Bearbeitung, zur Verfaffung 
von Antwortfehreiben ufw. übergeben.

Kein im amtlichen Verkehr eingehendes Schriftftück ift Eigentum der zur 
Empfangnahme berechtigten Beamten, fondern Eigentum der Behörde und muß 
deshalb den Akten einverleibt werden.

Die Akten einer Dienftftelle find allen Beamten derfelben zugänglich mit 
Ausnahme der als „geheim" bezeichneten und der Perfonalakten. Alle Verfügungen 
und dienftlichen Schriftftücke überhaupt, Rechnungen ufw. find zu Akten zufammen- 
geheftet, ebenfo wie Anfehläge, Zeichnungen ufw. fachlich geordnet aufzubewahren. 
Die llauptexemplare der Verträge find unter Verfchluß zu halten. Die Akten 
werden in allgemeine und Sonderakten eingeteilt. In die Qeneralakten find 
fämtliche Gefetze, Erlaffe, Verordnungen und Verfügungen von allgemeiner Be
deutung aufzunehmen; fie müffen für die einzelnen Dienftzweige getrennt ein
gerichtet und in Deckel mit befonderer Farbe und entfprechender Auffchrift ge
heftet werden.

Sonderakten find in Rechnungsakten, Verdingungsakten, felbft in Akten der 
einzelnen Titel und fogar einzelner Unternehmer geteilt. Es gibt Akten für 
Unglücksfälle auf dem Bau, gerichtliche Vorladungen und Gutachten, für die 
regelmäßigen Dienftberichte, für jeden dem Ortsbaubeamten unterftellten Be
amten.

Die Akten find in gefonderten Abteilungen der Aktengeftelle aufzubewahren. 
Die Abteilungen find durch Zettel an den Brettern derGeftelle kenntlich zu machen. 
Die Zettel bekommen diefelbe Farbe wie die an den Aktenheften heraushängenden 
Etikettes („Aktenfchwänze"). Auf den Aktendeckeln und -Schwänzen ift der Inhalt 
und die Zeit von der Anlage bis zum Abfchluffe der Akten anzugeben. Die 
zu den Akten gehörigen Schriftftücke find nach den Gefchäftsnummern zu ordnen. 
Die einzelnen Blätter jedes Aktenftückes werden mit fortlaufenden, mit Rotftift 
gefchriebenen Nummern verfehen.

Ift ein Aktenftück auf mehr als 200 Seiten angewachfen, fo ift ein neuer 
Band anzulegen und mit entfprechender Nummer (Bd. I, Bd. 11 ufw.) zu be
zeichnen.

Jedes Aktenftück muß am Eingänge ein Verzeichnis der darin befindlichen 
Nummern enthalten; letztere find zu durchftreichen, fobald fie erledigt find. Bei 
den allgemeinen Akten ift den Nummern ein den Inhalt bezeichnendes Stichwort 
beizufügen.

Werden auf Grund einer Verfügung einem Aktenftück Schriftftücke ent
nommen, fo ift über den Verbleib ein Vermerk an betreffender Stelle einzu
heften, an deffen Stelle das Schriftftück fofort wieder bei der Rückkunft zu be
feftigen ift.

Die Orts- und mit einem Bau betrauten Beamten haben folgende Verzeich
niffe und Bücher nach im folgenden aufgeführten Muftern anzulegen und dafür 
zu forgen, daß fie richtig geführt und in ordnungsmäßigem Zuftande gehalten 
werden:

1) Ein Verzeichnis der Akten. Aus diefem muß auch zu erfehen fein, 
welche Akten vorübergehend ausgegeben find.

143.
Akten.

144.
Gefchäfts- 

bücher.
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Aktenverzeichnis 
des Baubureaus in...........................................

Nr. Sückzahl 
der Bände Bezeichnung der Akten Bemerkungen

A. Allgemeine Akten

2
betrifft 
betrifft

2
betrifft 
betrifft

ufw.

B. Sonderakten

ufw.

2) Ein Gefchäftsbuch (Hauptjournal). In diefem, nach nachltehendem Mutter 
angelegt, muß der wefentliche Inhalt des Schriftwechfels in möglichft knapper 
Form angegeben werden. Jedes eingehende oder abgehende Schriftftück erhält 
eine Nummer, doch fo, daß die Antwort die gleiche Nummer zeigt und in der- 
felben Spalte eingetragen wird, wie der Eingang. Die Nummern laufen vom An
fang bis zum Ende des Kalenderjahres fort. Alle eingehenden Schriftftücke find 
links, alle abgehenden rechts zu verzeichnen. Erfordert ein Eingang keine Er
widerung, fo ift ihm gegenüber, auf der rechten Seite des Buches, der Vermerk 
„Zu den Akten" zu machen. Gehen Schriftftücke ohne Vorgang ab, fo ift ihnen 
gegenüber auf der linken Seite des Buches die Bemerkung „Ohne Vorgang" 
einzutragen, oder die Stelle bleibt bis zum Eintreffen der Beantwortung des 
Schriftftückes frei.

Jede Sache ift mit dem Datum des Einganges {»praes. d...." oder „eingeg. d....«) 
und der Oefchäftsbuchnummer (G. Nr........) zu verfehen. Bei jeder eingehenden 
Sache ift außerdem die Zahl und die Art der Anlagen auf dem Schriftftück felbft 
und im Gefchäftsbuche in der Spalte „Bemerkungen" anzugeben. Hierbei ift zu 
prüfen, ob die Anlagen vollftändig find; der Verbleib der etwa fehlenden Anlagen 
ift durch Anfrage beim Abfender zu ermitteln.

Sachen mit unwefentlichem Inhalt find lofe in Umfehlägen geordnet aufzu
bewahren und erhalten im Gefchäftsbuche den Vermerk „wegzulegen".

ign — Monat. Gefchäftsbuch.

Nr.

Datum 
und Nr. 

der 
Schrift
ftücke

Datum 
des 
Ein

ganges

Ein- 
fender

Inhalt 
der 

eingehenden 
Schriftftücke

Emp
fänger

Inhalt 
der 

abgehenden 
Schriftftücke

Datum 
der

Schrift- 
ftücke

Datum 
des 
Ab

ganges

Akten
zeichen

Bemer
kungen

3) Ein Tagebuch. In diefem find kurze Vermerke über den Fortgang und 
Betrieb des Baues zu machen und alle wichtigen Vorgänge zu verzeichnen; ebenfo 
Witterungverhältniffe, Wafferftände, Beginn und Beendigung, fowie ungehörige 
Unterbrechung von Lieferungen und Arbeiten, überhaupt alle erheblichen Ereig- 
niffe, um durch diefe Angaben in Zweifelsfällen und befonders bei Streitigkeiten 
den Tatbeftand feftttellen zu können.
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Tagebuch.

Nr. Datum
Monat | Tag

Kurze Vermerke über den Fortgang und Betrieb des Baues; 
Verzeichnis aller wichtigen Vorgänge Bemerkungen

I

4) Ausgabenbücher. Liegt der Bauausführung nur ein Anfchlag zugrunde 
fo genügt ein Ausgabenbuch; bei größeren ift jedoch für jeden Koftenanfchlag 
ein befonderes Ausgabenbuch einzurichten und auch ein Hauptkaffenbuch zu 
führen, in welchem jede angewiefene Rechnung und Abfchlagszahlung, die be
reits in einem der befonderen Ausgabenbücher eingetragen ift, verzeichnet wird. 
Das befondere Ausgabenbuch wird immer vom Bauleitenden felbft oder einem 
von ihm dazu beauftragten Hilfsbeamten, das Hauptkaffenbuch gewöhnlich vom 
Baufchreiber oder Sekretär geführt. Dies empfiehlt fich deshalb, weil bei fehr 
großen Bauausführungen manchmal feitens des Bauleitenden fertige, geprüfte und 
angewiefene Rechnungen in der Kanzlei abfichtlich oder aus Nachläffigkeit längere 
Zeit liegen bleiben, ohne an die Behörde abgefchickt zu werden. Der Bauleiter, 
gewöhnlich mit Oefchäften überhäuft, kann unmöglich genau im Gedächtnis be
halten, ob und wann jedes von ihm fertiggeftellte Schriftftück abgefendet ift. Das 
Hauptkaffenbuch muß darüber Auskunft geben und hilft deshalb auch bei der 
Überwachung der Tätigkeit der Kanzlei.

Das befondere Ausgabenbuch dient zur Eintragung fämtlicher Rechnungs
belege nach der Zeitfolge mit laufender Nummer, und zwar find die Beträge fo 
auf die einzelnen Anfchlagstitel zu verteilen, daß die Zahlungen im einzelnen mit 
den Beträgen in den Koftenanfchlägen verglichen werden können. Bei der Ab
rechnung und titelweifen Zufammenftellung, über welche fpäter gefprochen werden 
wird, find die Rechnungsbelege anderweitig zu numerieren und die neuen 
Nummern in der hierfür beftimmten erften Spalte einzutragen. Solange die Höhe 
der Koften durch die Prüfungsbehörde noch nicht feftgeftellt ift, find die vom 
Bauleitenden berechneten Beträge nur mit dem Bleiftift einzutragen.

iTIt in I Tit. IV ) Tit. V I Tit. VI , Tit. VIITit. I | Tit. II

5
Et

E
S 5 ■E

§0
M.M.Pf.Pf. M.M

E 
|

Bau- 
kaffe

Haupt- 
kaffe

Anfchlags- 
fumtne.

Betrag 
der 

Zahlung 
durch die

1

s u 
B 
E

Datum 
und 

Oefchäfts- 
buch- 

nunimer

wei- 
fung

rich- 
tes
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ä2

N 
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5
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Maurer
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M. | Pf.j M. | Pf. M. | Pf.
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Am Schluß jeder Seite find natürlich die Summen zu ziehen und auf die 
nächfte Seite zu übertragen. Die Summen der einzelnen Titel am Schluffe jeder 
Seite müffen die Summe des Oefamtbetrages ergeben, woraus Additionsfehler fo
fort zu erkennen find. Es empfiehlt fich auch, von Zeit zu Zeit die Eintragungen
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diefer Kaffenbücher mit denjenigen der zahlenden Kaffe zu vergleichen, um Irr
tümer bald aufzuklären, die fpäter fchwer aufzufinden find. Die Eintragungen 
müffen mit den Summen der von der Behörde oder Kaffe zurückgefendeten 
Rechnungsduplikate verglichen und nötigenfalls berichtigt werden, wenn etwa 
Abänderungen vorgenommen fein feilten.

Das Hauptkaffenbuch, welches geführt wird, wenn eine Bauanlage mehrere 
Gebäude mit Sonderkoftenanfchlägen umfaßt, muß fämtliche Zahlungen für den 
Bau und deren Verteilung auf die einzelnen Anfehläge nachweifen und hat 
folgende Einrichtung:

Hauptausgabenbuch.

1 
g B

<u ca

Datum und 
Oefchäfts- 

buch- 
nummer

Name 
des 

Emp
fängers

Gegenftand 
der 

Zahlung
des 
Be

rich
tes

der 
An- 
wei- 
fung

Anfchlagsfumme M. M. M. M. M. M. Bemer
kungen 

(Abfchlags- 
Zahlungen 
find rot 
zu unter- 
ftreichen)

Betrag der Zah
lung durch die

Oefamt- 
betrag Einzel - Koftenanfchläge

Haupt- 
kaffe

Bau
kaffe

der 
Zahlung A B c D E

M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf.

Die Sonderausgabenbücher für jeden Anfchlag erhalten dann folgendes 
Mufter:

hinzelausgabenbuch.

Ude. Anfchlagsfumme M. M. M. M. M.
Num
mer Name Gegenftand

n Tit. I
5

Tit. Ha 
c 

h O

Tit. II b
u 

iL sc

Tit. III 1 ufw. 1 Bemerkungen
g (Abfchlags-

Haupt-
des der

§1 «.| Zahlungen

aus- Empfängers Zahlung 'S b •S s * ca
& ’S find rot zu

gaben- u < unterftreichen)
buches M. Pf. M. |pf. M. Pf. M. Pf. M. |Pf.|

Sind die fächlichen Bauleitungskoften für verfchiedene Gebäude in einen 
befonderen Koftenanfchlag zufammengefaßt, fo ift auch über diefe Koften ein 
Einzel-Ausgabenbuch zu führen und zugleich im Hauptausgabenbuch dafür eine 
Spalte einzurichten.

Einzel-Ausgabenbuch, betr. fächliche Bauleitungskoften.

Be
m

er
ku

ng
en
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5) Ein Abfchlagszahlungsbuch. Bei größeren Bauten ift im Abfchlags
zahlungsbuch für jeden Unternehmer ein befonderes Buchblatt einzurichten. Die 
Zahlungen wild durcheinander zu fchreiben, hat nicht den geringften Zweck. 
Man will aus dem Abfchlagszahlungsbuch fchnell erfehen können, was ein Unter
nehmer bisher an abfchlägigen Zahlungen erhalten hat.

Abfchlagszahlungsbuch.

(Befonderes Konto.)

Neubau de..............................................

Name des Unternehmers (der Firma):................................................................................

Art der Vergebung:...............................................................................................................

Vertrag vom . . . . ten.................................... 19 . . .

Vertragsfumme:................................................... .......................................

’ Betrag:...........................................................................................
Pfand: ■ rückzahlbar am ....)?”.................................... 19 . . .

, zurückgezahlt am ... ^5.................................... 19 . . .

Nr. der 
Abfchlags- 

zahlung

Laufende 
Belegnummer 

des 
Ausgabenbuches

Datum und 
Oefchäftsbuch-Nr. 

der Anweifung

Betrag 
der Zahlung

Maik

Bemerkungen

Zum gewöhnlichen Abfchlagszahlungsbuch für alle Unternehmer bei kleineren 
Bauten könnte folgendes Formular benutzt werden:

betreffend den Neubau de............................................................

Abfchlagszahlungsbuch,

Nr. Name des Unternehmers Vertrag vom Bemerkungen

6) Ein Bauftoff-(Materialien-)Lieferungsbuch. Das Materialien-Liefe- 
rungsbuch dient zur Eintragung der gelieferten Bauftoffmengen, des Zeitpunktes 
der Abnahme, des Lieferanten fowie des Datums und der Nummer des Vertrages. 
Verdorbene oder entwendete Bauftoffe find in der Spalte „Abgang“ befonders zu 
verzeichnen, die etwa auf der Bauftelle felbftgewonnenen Bauftoffe in der Spalte 
„Bemerkungen“ anzuführen. Für jeden Bauftoff, bezw. jeden Unternehmer ift eine 
befondere Lifte zu führen. Nur gewöhnliche Bauftoffe, wie Ziegel, Sand, Kalk 
ufw., find einzutragen; dagegen find die mit den Arbeiten zufammen vergebenen 
Bauftoffe, wie Fenfter, Türen ufw. davon auszufchließen.
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Bauftofflieferungsbuch, 
betreffend den Neubau de............................................................zu..................................

Name des Unternehmers (der Firma): ..........................................................................
Vertragsgegenftand:............................... ............................................................................

Vertrag vom .... ten.................................... ig . , .
Vertragsfumme:...........................................................................................

Zweckmäßiger wird übrigens ein Materialienbuch folgendermaßen eingerichtet:

Nr.
Datum der Lieferung 

von
Abgang

Hat Abfchlags
zahlungen 
erhalten

Mark

Bemerkungen
Lieferung Abnahme

Bauftofflieferungsbuch 
für den Neubau de......................................................zu..................................

Name des Unternehmers (der Firma):................................................................................
Vertragsgegenftand:...............................................................................................................

Vertrag vom ....♦“.................................... ig . . .
Vertragsfumme:...........................................................................................

Nr.

Name des 
ablief emden 
Fuhrmanns, 

Schiffers 
ufw.

Aufnahme

(Exempel)

Summa:

cbm, 
Stfickzahl

Datum 
der 

Abnahme

Nr. 
der 
An
liefe
rung

cbm, 
Stückzahl

Angewiesen 
an den 
Polier

Datum 
der 

Anweifung

Die Einrichtung eines derartigen Buches hat den Zweck, jede nachträglich 
entdeckte Unregelmäßigkeit bei der Abnahme, jede in der abgenommenen Maffe 
zum Vorfchein kommende Ungehörigkeit, jeden dabei verfuchten Betrug auf den 
Urheber zurückführen zu können, was bei der Einrichtung des ftaatlich vor
gefchriebenen Materialienbuches nicht möglich ift. Der hintere Teil diefes Buches 
kann zugleich zum Anlegen des befonderen Kontos für die Unternehmer dienen. 
Bei Abfchlagszahlungen hat man dann alles Nötige fofort zur Hand. Die An
lage eines Namensverzeichniffes mit Angabe der Seitenzahl, wo der betreffende 
Unternehmer zu finden ift, kann bei größeren Bauten empfohlen werden.

7) Ein Beftellbuch. Ein langes Buch von geringer Höhe enthält eine fort
laufende Reihe von paarweife gegenüber gedruckten Beftellzetteln, welche durch 
eine durchlochte Linie voneinander getrennt find. Bei Beftellungen find beide 
Zettel gleichmäßig auszufüllen. Das Exemplar rechts, welches dem betreffenden 
Unternehmer überfandt wird, ift fpäter der Rechnung als Beleg beizufügen.

Beftellzettel Nr. . . . Beftellzettel Nr. . . .
Herr (die Firma)..........wird hierdurch 

erfucht, zum Bau de.............................................  
innerhalb .... Tage zu liefern: ......................

Herr (die Firma)......... wird hierdurch 
erfucht, zum Bau de.............................................

innerhalb .... Tage zu liefern: .......................

...................., den .Jen...............ig . .
Für die Bauverwaltung: 

(Name und Dienftbezeichnung.)

.......................den . . . . . ( . ig . .
Für die Bauverwaltung: 

(Name und Dienftbezeichnung.)
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8) Für größere Bauten ift ein Verzeichnis der Ausftattungsftücke des 
Baubureaus notwendig. In diefes Buch find die zur Ausftattung des Baubureaus 
und die für die Bauausführung befchafften Gegenftände nach der Zeit ihrer Be- 
fchaffung einzutragen mit Ausnahme der dem regelmäßigen Verbrauche unter
liegenden Gegenftände, dann der Kalender, Adreßbücher ufw., welche nur für 
gewiffe Zeitabfchnitte beftimmt find.

Der Abgang von Gegenftänden ift unter Angabe des Grundes und des Ver
bleibes zu vermerken.

Verzeichnis
der für das Baubureau und die Bauftelle befchafften Gegenftände.

Nr.
Nr.
des 

Beleges
Stückzahl Oegenftand

Befcbaffungs- 
koften

Datum 
des 

Abganges

Erzielter 
Erlös Bemerkungen

M. Pf. Pf.

9) Zweitens ein Verzeichnis der Gebäudeeinrichtungs-Gegenftände, 
in das alle für den Neubau befchafften Geräte, Möbel ufw. nach der Zeitfolge 
ihrer Abnahme durch die Bauverwaltung eingetragen werden müffen. Für die 
Übergabe des Baues ift ein Verzeichnis aufzuftellen, worin die Einrichtungs- 
gegenftände nach ihrer Art gefondert aufzuführen find. Das Mufter für das Ver
zeichnis ift folgendes:

Verzeichnis der Gebäudeeinrichtungs-Oegenftände.

Nr.
Nr.
des 

Beleges
Stückzahl Oegenftand

Befchaffungs- 
koften

M. | Pf.

Tag
der Übergabe 

an die 
nutznießende

Behörde

Eingetragen 
von der 

nutznießenden 
Behörde 
unter Nr.

Be
merkungen

io) Für geringere Bauten genügt ein Verzeichnis der Ausftattungsftücke der 
Dienftftelle, enthaltend alle Koftenanfchläge, Revifionsnachweifungen, Entwürfe von 
ausgeführten Bauten, Einzelzeichnungen, Beftandzeichnungen, Bücher, Zeitfehriften, 
Möbel-, Meß- und fonftigen Geräte. Die Gegenftände find in Gruppen gefondert 
einzutragen und mit der ihnen im Verzeichniffe gegebenen Nummer zu verfehen. 
Auch hier ift der Abgang von Gegenftänden unter Angabe des Grundes und des 
Verbleibes zu vermerken.

Verzeichnis der Ausftattungsftücke der Dienftftelle.

Nr. Stückzahl
Bezeichnung des Beftandes 

und des Zugangs
Abgang Bemerkungen

ii) Tagelohnliften find nach folgendem Mufter zu führen, am Ende jeder 
zweiten Woche abzufchließen und mit den Wochenlohnliften der Unternehmer 
zu vergleichen:



206

Tagelohnlifte

führen:
Fuhrlohnlifte

13) Ferner ift ein Friftenbuch anzulegen für die regelmäßig zu erftattenden 
Berichte und die zu beftimmten Zeiten zu erledigenden Sachen:

Terminkalender (Friftenbuch).

Nr.
Datum 

und Nr. 
der Verfügung

Bezeichnung
der zu erftattenden Berichte ufw.

Soll erledigt 
fein am:

Wiedervorlage 
am:

Bemerkungen

14) Endlich ift ein Reifetagebuch anzulegen mit Angabe der dienftlichen 
Verrichtungen:

Reifetagebuch.

Zeitangabe

Monat Tag

Reifeweg und 
dienftliche Verrichtung

Zahl der zurückgelegten 
Kilometer auf

Eifenbahn
Kleinbahn I Landwegen

Schiff

Zugang
Abgang

Bemerkungen

T

übe ’4be der Nach Auflöfung des Baubureaus ift ein Verzeichnis der aus diefem im Be- 
Ausftattungs- ftande verbliebenen Ausftattungsgegenftände nebft Wertangaben der Provinzial- 
gegenftände. behörde behufs Beftimmung über deren weitere Verwendung vorzulegen.
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Frei find alle Poftfendungen an Staatsbehörden, einfchl. der einzelftehenden 
Beamten, und an Privatperfonen zu fchicken, wenn fie ausfchließlich im Staats- 
intereffe und nicht zum Nutzen der Empfänger erfolgen, an eine Partei gerichtet 
find, welche nach den beftehenden Vorfchriften auf freie Zuteilung einen Rechts- 
anfpruch hat oder in einer Prozeß- oder Vormundfchaftsfache ergehen, für welche 
einer Partei das Armenrecht bewilligt ift. Die Auffchrift der Briefe ufw. an 
Unternehmer in derem Intereffe enthält den Vermerk »Portopflichtige Dienftfache«, 
wobei der Empfänger kein Strafporto, fondern nur das gewönhliche zu entrichten 
hat. Außerdem müffen diefe Sendungen noch durch das Dienftfiegel als amtliche 
kenntlich gemacht fein. Bei Poftanweifungen, welche dem Poftgebührzwange 
unterliegen, wird das Porto gewöhnlich von dem zu überweifenden Geldbetrag 
vorweg abgezogen.

Preußen hat mit der Reichspoft durch eine jährlich zu zahlende Paufch- 
fumme die freie Beförderung aller im Staatsintereffe erfolgenden Sendungen ver
einbart. Alle derartigen Sendungen find hiernach mit dem Vermerke: »Frei durch 
Ablöfung Nr. 21“, mit der Bezeichnung der abfendenden Behörde (alfo Kgl. 
Hochbauamt) und mit dem Dienftfiegel oder mit Siegelmarken zu verfehen. Der 
Vermerk ift auf die Vorderfeite des Briefes, bei Paketen auf die Vorderfeite der 
Paketadreffe in die linke untere Ecke, die Bezeichnung der abfendenden Behörde 
unmittelbar unter den Vermerk zu fetzen. Gewöhnlich wird für beides ein 
Stempel benutzt. Wenn der Abfender ein Dienftfiegel und den vorgenannten 
Stempel nicht befitzt, find unterhalb des Vermerkes „Frei durch Ablöfung Nr. 21« 
fein Name und feine Dienftbezeichnung, auf der Seite des Siegels die Worte »In 
Ermangelung eines Dienftfiegels« ebenfalls mit Unterfchrift des Namens und der 
Dienftbezeichnung zu fetzen. Gewöhnlich handelt es fich hierbei um die 
Sendung eines Beamten an eine Königl. Behörde.

Über verauslagte Poftbeträge, z. B. bei ftaatlich geleiteten Kirchen- und 
fonftigen Bauten, ift ein Buch mit folgender Einrichtung zu führen.

146.
Oefchäftliche 
Behandlung 
der Poft- 
fendungen

betreffend die für den Bau de.............................................>m • • • Vierteljahr..........................
in Dienftangelegenheiten verauslagten Poftbeträge.

Poftfendungsbuch,

Nr. Tag
Oefchäfts- 

buch- 
Nr.

Sendung
Empfänger oder Abfender

Verausgabtes Porto beim 
Eingang [ Ausgang

Paket Brief M. Pf. M. Pf.

Die Beträge find mit Einfendung des vorftehenden Mufters alle Vierteljahre 
einzufordern, und zwar in folgender Form:

Gebührenrechnung,

147.
Poftfendungs- 

buch.

148. 
Einforderung 

der 
verauslagten 
Poftbeträge.

betreffend die für den Bau de............................................... im . . . Vierteljahr ig . .

in Dienftangelegenheiten verausgabten Portobeträge.

Nach Ausweis des anbei zur Prüfung vorgelegten Poftfendungsbuches find für den be
zeichneten Bau in den Monaten........... bis einfchl............. an Porto verausgabt..............Mark .. Pf.
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Daß die Sendungen, für welche das hier berechnete Porto in Anfatz gebracht ift, lediglich 
• den Kgl. Dienft und kein einfeitiges Intereffe von Privatperfonen betroffen haben, wird hiermit 

befcheinigt.

.............................., den . . Jen . , .................19 . .
Der...............................

vertra s ®auten ’K e'n Vertragsverzeichnis anzulegen, wofür folgendes
Verzeichnis. Mufter benutzt werden kann:

Nr.
Tag 
des 

Vertrages

Name 
des 

Unternehmers

Gegenftand 
des 

Vertrages

Oewährleiftung
Vertrags- 

ftrafe

Termin 
für 

die Abnahme

Betrag der 
SchlußrechnungBetrag 

M.

Zeitpunkt 
der

Rückgabe M. | Pf.

J5“- Die Annahme der für die Ausführung, Überwachung und Abrechnung von
der Bauten erforderlichen Hilfskräfte liegt dem Ortsbaubeamten oder dem Bauleitenden 

Hilfskräfte, ob, fofern letzterer felbftftändig den Bau auszuführen hat. Mit der anzuftellenden 
Perfon ift ftets eine Verhandlung aufzunehmen, welche vorbehaltlich der Ge
nehmigung der vorgefetzten Behörde abgefchloffen wird. Darin find die Be
dingungen über die Aufteilung, die dienftliche Tätigkeit und Entlaffung, fowie die 
Befoldung genau feftzuftellen. Dem Antrag auf Beftätigung der Verhandlung find 
nähere Angaben über die bisherige Tätigkeit, Leiftungsfähigkeit und Unbefcholten- 
heit der anzunehmenden Perfon beizufügen.

Das Dienftverhältnis darf beiderfeits nur mit Einhaltung der feftgefetzten 
Kündigungsfrift gelöft werden. Erfcheint dem Bauleitenden die fofortige Dienft- 
entlaffung wünfchenswert, fo ift zunächft die Genehmigung der vorgefetzten Be
hörde einzuholen; doch kann der Hilfsarbeiter in dringenden Fällen vorläufig 
vom Dienft ausgefchloffen werden.

Beichafiun höheren Baubeamten, Regierungsbauführer und technifchen Bureau-
von Gebrauchs- beamten haben fich folgende Qebrauchsgegenftände im Bureau auf eigene Koften 

eegenftänden anzufchaffen: Reißzeuge, Handzirkel, Ziehfedern, Zeichen- und Tafchenmaßftäbe, 
Hilfskräfte Feder- und Radiermeffer;
"Korte'"' Die technifchen Hilfskräfte ohne Beamteneigenfchaft aber

1) Schreib- und Zeichenmaterialien: Schreib- und Zeichenfedern, Bleiftifte, 
Federhalter, Gummi, Schwämme, fchwarze und bunte Tufchen zu den 
gewöhnlichen zeichnerifchen Darftellungen;

2) Geräte: Schienen und Dreiecke gewöhnlicher Art, Pinfel, Tufchnäpfe, 
Reißzeuge, Reißfedern, Feder- und Radiermeffer, fowie Zeichen- und 
Tafchenmaßftäbe, aber nicht: Buntftifte, Zeichenkohle, Löfchblätter, 
Reißbretter, Stangenzirkel, Lineale und dergl.44).

Den bei Vorarbeiten und Bauleitungen befchäftigten Bureau-, Zeichen- und 
Kanzleigehilfen wird der gefamte Schreib- und Zeichenbedarf, den unter a und b 
aufgeführten Beamten und technifchen Hilfskräften der Bedarf außer den dafelbft 
befonders genannten Gegenftänden geliefert, und zwar für Rechnung der Staats
kaffe, wenn befondere Vorarbeits- oder Bauleitungskoften zur Verfügung ftehen, 
in anderen Fällen zu Laften der Dienftaufwandsentfchädigung des Ortsbaubeamten.

“) Siehe übrigens den Erlaß vorn 24. April 1907. Zentralbi. d. Bauverw. 1907. S. 257.
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Während der Bauausführung hat der Bauleitende, genau wie beim Privat- 'p-
bau, Einzelheiten, welche auf die Benutzung der Räume von Einfluß find, mit vo^wünfchen
der Behörde, für die der Bau beftimmt ift, oder ihrem Vertreter zu be- der
fprechen und ihren Wünfchen fo weit als möglich nachzukommen. Über die ""Bchörd^™

Itattgehabten Erörterungen ift eine Verhandlung aufzunehmen und diefe mit dem 
Überfchlage der etwaigen Mehrkoften und einer Nachweifung der zu ihrer 
Deckung verfügbaren Erfparniffe der vorgefetzten Behörde einzureichen.

Zur Sicherung einer zweckmäßigen Aufeinanderfolge der einzelnen Bau- >53. 
arbeiten ift vor Beginn eines Baues ein Bauausführungsplan in großen Zügen zu 
entwerfen und der vorgefetzten Behörde einzureichen. Darin find die Friften 
für Fertigftellung der Grundmauern und einzelnen Stockwerke, der Bedachung, 
des inneren Ausbaues und der Übergabe des Gebäudes anzugeben. Hierbei ift 
zu beachten, daß mit dem Putzen der Wände erft früheftens 6 Wochen nach Be
endigung des Rohbaues begonnen werden darf und Neubauten erft dann in Be
nutzung genommen werden dürfen, wenn die Heizungs- und Lüftungsanlagen auf 
ihre Wirkfamkeit forgfältig geprüft und die Gebäude in allen Teilen gehörig aus
getrocknet und durchlüftet find.

Vor Beginn der Ausführung ift der Ortspolizeibehörde der Entwurf auch ’m- 
von Staatsbauten in 2, manchenorts in 3 Exemplaren, von denen das eine zurück- 
geftellt wird, zur Genehmigung vorzulegen. Diefe müffen von allen beteiligten des Entwurfes. 

Perfonen (Bauherr, Unternehmer) zur Anerkennung namentlich unterfchrieben fein, 
der Lageplan auch von einem ftaatlich anerkannten Feldmeffer. Der Lage- 
(Situations-)Plan muß den Bauplatz und feine Umgebung, die Bezeichnung des 
Grundftückes im Grundbuche, die Grunftücksgrenzen, die feftgeftellten Baulinien, die 
umliegenden Bauten bis auf 20 m Entfernung mit Angabe ihrer Beftimmung, Höhe, 
Bauart und Eigentümer, die anftoßenden Straßen und Wege, Wafferläufe und Ent- 
wäfferungen nach Richtung und Gefällen enthalten. Maßftab für den Lageplan 
1:500, für die Höhenpläne in der Länge 1:500, in der Höhe 1:100. Die Ge- 
fchoßgrundriffe find mit Angabe der Feuerftätten, der Weite und Querfchnittsform 
der Rauch- und Lüftungsrohre im Maßftabe von 1:100 anzufertigen, ebenfo eine 
Darftellung der Straßenanficht und mindeftens ein Höhendurchfchnitt. Außer den 
Mauerftärken, Brandmauern ufw. müffen die Gelände- und die Vorfchriftshöhe 
der Straße, ebenfo die Grundwafferftände erfichtlich fein. Kommt eine unter- 
irdifche Entwäfferung durch die genannten Pläne nicht zur Darftellung, fo ift fie 
in einer befonderen Zeichnung (im Maßftab von 1:100) zu erläutern, welche die 
vorgefehenen Leitungen mit allem Zubehör und mit maßgebenden Bauteilen ent
halten muß.

Einzelzeichnungen find hauptfächlich nur bei Vorbauten in öffentliches Eigen
tum, Eifenkonftruktionen und ungewöhnlichen Baugegenftänden notwendig. Alle 
wefentlichen Abmeffungen find in Zahlen einzutragen, bei Umbauten alte und neue 
Bauteile deutlich auch durch Farben zu kennzeichnen.

Der Beginn des Baues, dann fpäter der Putzarbeiten ufw. hängt von der Er
teilung der Bauerlaubnis und der Abnahme des Rohbaues ab, die nach Fertig
ftellung der Steintreppen, Gewölbe und Dachkonftruktionen zu beantragen ift. 
Bei Privatbauten find auch alle ftatifchen Berechnungen von Eifenkonftruktionen, 
von ftark belafteten Freiftützen, von Fabrikfchornfteinen42) ufw. der Polizei zur 
Prüfung und Genehmigung einzureichen, was bei Staatsbauten nicht der Fall

“) Siehe darüber: Zentralbi. d. Bauverw. 1902. S. 297.
Handbuch der Architektur. I. 5. (2. Aufl.) 14
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ift. Ebenfo ift bei Dampfkeffelanlagen zu verfahren. Bei Bauten in Feftungen 
fiehe §§ 13 bis 19 und 22 des Gefetzes vom 21. Dezember 1871 (Reichs-Gefetzbl. 
S. 459). Vergl. auch § 153 des Zuftändigkeitsgefetzes vom 1. Auguft 1883 
(Gef.-S., S. 237).

>55- Vor Beginn der Bauausführung und der Verdingung der Arbeiten und Liefe-
BJXfun«n runSen find alle für die Standficherheit des Bauwerks in Betracht kommenden 

bei staats- Bauteile einfchl. der Belaftung des Baugrundes ftatifch zu berechnen und in Einzel- 
bauten‘ Zeichnungen genau darzuftellen. Diefe Arbeit ift von dem Ortsbaubeamten oder, 

wenn ihm ein Regierungsbaumeifter oder -Bauführer beigegeben ift, von diefen 
auszuführen und zu unterfchreiben, von erfterem zu prüfen und der vorgefetzten 
Behörde zur Nachprüfung einzureichen.

In fchwierigen Fällen kann nach vorheriger Genehmigung der vorgefetzten 
Dienftbehörde auch ein tüchtiger Zivilingenieur mit der Herftellung ftatifcher Be
rechnungen betraut werden oder felbft eine Unternehmerfirma gegen Vergütung. 
Diefe haben dann durch fchriftliche Erklärung die Verantwortung für ihre Berech
nungen zu übernehmen, die der Baubeamte der vorgefetzten Dienftbehörde mit 
den dazu gehörigen Zeichnungen einzureichen hat.

156. Zu den Rechnungen, Zahlungsanweifungen und Befcheinigungen find immer
^"nung nur Sanze oder halbe Bogen, nicht aber Quartblätter zu verwenden. Letztere 

müffen, falls fie vom Unternehmer eingereicht würden, auf einen halben Bogen 
durchweg, nicht nur etwa an den Ecken, aufgeklebt werden. Jede Rechnung ift 
in doppelter Ausfertigung und möglichft unter Benutzung des nachftehenden 
Mufters aufzuftellen.

König!. Hochbauamt.
Neubau de................................................................. Beleg-Nr.................

Koftenanfchlag vom.....................................................  

Tit................. 
Vertrag vom.................................................. ..............

Rechnung

Nr.

Anfatz 
des Ver- 

dingungs- 
anfchlages

Anzahl Oegenftand Bemerkungen

Den Rechnungen find die Abrechnungszeichnungen, z. B. bei Mauer-, Zimmer- 
Steinhauerarbeiten ufw., beizufügen, aus denen jedes in der Rechnung angeführte 
Maß erfichtlich fein muß. Ift dies, wie z. B. bei Waffer- und Oasleitungsarbeiten 
ufw., nicht möglich, fo muß die Rechnung die Bemerkung tragen „Nach gemein- 
fchaftlichem Aufmaß".

In den Rechnungen darf nicht radiert fein, fondern Abänderungen find durch 
Ausftreichen der falfchen und durch Überfchreiben der richtigen Angaben (mit 
fchwarzer Tinte) vorzunehmen. Quittungen, in denen Schreibfehler oder fonftige 
Unrichtigkeiten vorkommen, find durch befondere Nachträge zu ergänzen. Damit 
ein Teil der Schrift oder der Zahlen beim Einheften der Belege in die Akten
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nicht verdeckt wird, find erftere fo zu fchreiben, daB an der linken Kante minde
ftens ein Spielraum von 1 bleibt.

Die Rechnungen find von dem Unternehmer mit dem Text und der Reihen
folge der Anfatznummer des Verdingungsanfchlages oder in Ermangelung eines 
folchen in der Ürfchrift des Koftenanfchlags aufzuftellen. Außervertragsmäßige 
Arbeiten find in befonderer Rechnung unter Angabe der fchriftlich getroffenen 
Vereinbarungen aufzuführen.

In den Rechnungen über Lieferungen und Unterhaltung von Geräten ufw. 
find die Neubefchaffungen von den Unterhaltungsarbeiten zu trennen. Dabei ift 
anzugeben, daß die abgängig gewordenen Gegenftände im Beftandsverzeichnis 
gelöfcht und die als Erfatz befchafften Stücke unter Angabe der Verzeichnis
nummer in Zugang geftellt find. Außerdem ift anzumerken, wie die in Abgang 
geftellten Gegenftände verwertet oder wo fie geblieben find.

Bauftoffe müffen nach Menge, Sorte und Einheitspreis in Übereinftimmung 
mit den Lieferungsverträgen angeführt werden.

Quittungen bei Auslagen, Frachtfcheine, Wägefcheine ufw. find den Rech
nungen beizufügen. Die von Bezugsberechtigten aufgeftellten Koftenrechnungen 
find in Ürfchrift als Rechnungsbelege beizufügen.

Nur feiten wird es aber vorkommen, daß die Aufftellung der Rechnungen 
feitens des Unternehmers brauchbar ift. Gewöhnlich erfordern fie derartige Ände
rungen, daß fie völlig undeutlich werden. In vielen Fällen empfiehlt es fich des
halb, von der Einreichung einer Rechnung feitens der Unternehmer ganz abzufehen, 
fie nach dem gemeinfchaftlichen Aufmaß von dem in (Art. 135, S. 193) erwähnten 
Hilfsarbeiter den Vorfchriften der Behörde gemäß aufftellen und dann vom Unter
nehmer abfehreiben43) oder anerkennen zu laffen.

Die Hauptftücke der Rechnungen find mit ihren Abfchriften bei der Be
hörde einzureichen. Erftere gelangen an die Kaffe, letztere mit etwaigen Berich
tigungen, die auch in die Kaffenbücher aufzunehmen find, an die Bauleitung zur 
Aufbewahrung zurück.

Der Anerkennung der Rechnung ift feitens des Bauleitenden der Wortlaut *57. 
„Die Richtigkeit befcheinigt zu geben. der

Mit der Vollziehung diefer Befcheinigung werden die in den Koftenrechnungen Rechnungen, 

enthaltenen tatfächlichen Angaben beftätigt, auch wird die Verantwortung dafür 
übernommen, daß die Leiftungen oder Lieferungen zu dem Zwecke, zu dem fie 
gefchehen, notwendig gewefen, daß fie gut und zweckentfprechend ausgeführt, 
daß die Angaben über Maße und Gewichte richtig, daß von den Forderungs
berechtigten alle ihnen obliegenden Verpflichtungen erfüllt und daß die Preife orts
üblich find oder nicht billiger haben bedungen werden können.

Einer befonderen Befcheinigung bedarf es aber in folgenden Fällen:
a) Beim Ankauf von Gerätfchaften (auch Erfatzftücken) ift die Eintragung in 

das Beftandsverzeichnis unter Angabe der Abteilung und der Nummer des letzteren 
zu befcheinigen oder durch entfprechende Ausfüllung einer auf dem Rechnungs
belege zu dem Zwecke eingerichteten Spalte darzutun.

b) Bei Befchaffung von Bauftoffen, deren Verbrauch nicht durch die nach 
Abfchluß des Baues aufzuftellende Revifionsnachweifung oder bautechnifche Ab
rechnung dargetan wird, ift die beftimmungsmäßige Verwendung zu befcheinigen, 
auch ift auf den Rechnungen über folche Stoffe, die in Fäffern, Kiften, Säcken und

*•) Siehe auch die Allgemeine Verfügung vom 18. März 1910 in: Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten ufw.
Bd. II. S. 273. Berlin 1910.

14*
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dergl. angeliefert werden, über den Verbleib oder die Verwertung der zur Ver
packung verwendeten Gegenftände, fofern fie der Verwaltung verbleiben, Auskunft 
zu geben und die Eintragung in das betreffende Verzeichnis oder die Wert- 
lofigkeit zu befcheinigen.

c) Sowie über Leiftungen und Lieferungen auf Grund fchriftlicher Verträge 
ausführliche Abnahmebefcheinigungen beizubringen find, müffen diefe genaue 
Angaben über Ort, Menge, Maß und Gewicht der gefertigten oder gelieferten 
Gegenftände enthalten und die vertragsmäßige Ausführung oder die gegen 
die Vertragsbedingungen vorgekommenen Abweichungen ergeben.

BewiiHgune Den AnträSen auf Bewilligung von Abfchlagszahlungen ift folgender Wort- 
von Abfchiags- laut zu geben 1

Zahlungen.
Abfchlagszahlung.

Königl. Hochbauamt.
Neubau .................................................................

Tit. ... des Anfchlages.
G.-Nr.................
Der................................................in............................................hat auf Grund des Vertrages vom

............................ ..............laut umftehender Berechnung .........................................................................  
geleiftet (Lieferungen ausgeführt) im Werte von rund 

.Mark.
Hierauf hat er an Abfchlagszahlungen bereits 

erhalten laut Anweifung........................................
i) vom.......................................... Nr. . . =.........................Mark,
2) " ........................................ „ . • . —....................... „ ,
3) » ........................................ 11 • • • ===.................... „ ,
4) 11 ........................................ n . . . —....................... „ ,

zufammen ab:.........................Mark;
daher Guthaben:.........................Mark.

Es kann ihm mithin ein weiterer Betrag von 
. .................................... Mark“, 

in Worten:..................... Mark"
mit Sicherheit gewährt werden.

Die.Kaffe in.............. wolle diefen Betrag aus den Baumitteln an den.........................  
zahlen.

(Diefer Satz ift zu ftreichen, wenn die Zahlungsanweifung der vorgefetzten Dienftbehörde 
vorbehalten ift.)

................................  den . . Jen............................ 19 . . .
(Name und Amtsbezeichnung.)

159. 
Belcheinigung 
von Schluß
rechnungen.

Bei Schlußabrechnungen find folgende Befcheinigungen auszuftellen;
1) Ift der Bau an einen Unternehmer im ganzen vergeben gewefen, fo ift der 

Schlußrechnung folgende Abnahmebefcheinigung beizufügen:

Abnah mebefcheinigung.
Auf Grund örtlicher Bauabnahme wird hiermit befcheinigt, daß der Unternehmer. 

.................................................................zu............................ die durch den Vertrag vom......................  
Nr. . . . übernommene gefamte Ausführung des.......................Baues....................... in .  ..............
den Vereinbarungen entfprechend, tüchtig und rechtzeitig (mit . . . Tagen Verfpätung) bewirkt hat

Der dem Unternehmer im ganzen zuftehende Geldbetrag ift in derbeigefügten Schlußrechnung 
vom.............................. auf:

...................... .. Mark .... Pf.“
feftgeftellt. Der nach Berückfichtigung der bereits geleifteten Abfchlagszahlungen dem Unternehmer 
noch zuftehende Reftbetrag ift am Schluffe der Rechnung nachgewiefen.

............................. , den . . . ten.......................19 . . .
Der..........................................
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2) Ift der Bau an mehrere Unternehmer vergeben gewefen, fo hat die Ab- 
nahmebefcheinigung folgenden Wortlaut:

Auf Grund örtlicher Bauabnahme wird hiermit befcheinigt, daß fämtliche in vorftehender 
Koftenzufammenftellung angeführten Leiftungen und Lieferungen für den Bau de............................  
in......................... nach Maßgabe des Koftenanfchlags vom..............................., der abgefchloffenen
Verträge und der fonft getroffenen Vereinbarungen ordnungsmäßig, unter Erfüllung der geftellten 
Bedingungen, bewirkt find; daß die für den Bau in Rechnung geftellten Bauftoffe zur vollftändigen 
Verwendung gelangt find (oder: daß die in befonderer Nachweifung angeführten Bauftoffe im Be- 
ftande verblieben find), und daß keine (nicht mehr als ... . Mark) Erlöfe aus dem Verkaufe 
erübrigter Bauftoffe erzielt find.

Die Koften der Bauausführung betragen nach der Schlußrechnung vom.................... 
im ganzen.............. Mark .... Pf.

.............................. den . . . ten............................ ig . . .

Der.......................................

3) Sind die Lieferungen und Arbeiten in engerer Bewerbung oder freihändig 
vergeben worden, fo find die Gründe hierfür auf den Schlußrechnungen anzugeben 
Ebenfo find die Angaben, ob dem Vertragsabfchluffe eine öffentliche oder engere 
Ausfehreibung vorangegangen ift, und ob der Unternehmer Mindeftfordernder bei 
einer folchen Ausfehreibung war, nicht am Schluß der Vertragsurkunden, fondern 
in die Schlußrechnungen einzutragen.

Die Abnahmebefcheinigungen müffen auf Grund genauer örtlicher Prüfung 
ausgeftellt werden und müffen die Anerkennung der vertragsmäßigen Erledigung 
aller von den Unternehmern übernommenen Leiftungen ohne Vorbehalt enthalten.

Am Schluß des Baues ift eine nach Anfchlagstiteln geordnete und auf die ,
zugehörigen Rechnungsbelege bezogene Zufammenftellung aller entftandenen nenung" 
Koften als Revifionsnachweifung auszuführen und der vorgefetzten Behörde ein- derKof‘e» 
zureichen, und zwar: des Baues.

i) wenn ein Bau vor erfolgter Nachprüfung des Koftenanfchlages zur Aus
führung gelangt ift;

2) wenn bei der Ausführung eines Baues wefentliche, einer befonderen Recht
fertigung bedürfende Abweichungen vom genehmigten Bauplane hinfichtlich der 
Bauweife und Einrichtung vorgekommen find;

3) wenn der Anfchlag durch befondere Umftände (Erhöhung der Preife, 
größere Ausdehnung des Baues oder nachträgliche Bewilligung nicht ver- 
anfchlagter Gegenftände) überfchritten ift; hierzu ift nachftehendes Mutter zu 
benutzen:

Zufammenftellung
der bei de........................................zu....................................entftandenen Koften.

Nr. Datum ; I Anfchlag Abrechnung
der I und Nummer । Oegenftand der Berechnung

Belege i der Verträge j M I p| M pf

In einem ausführlichen, beizufügenden Bericht (Revifionsprotokoll) ift die Ent- s 
ftehung und der Umfang der Anfchlagsüberfchreitungen und der Abweichungen bericht.83 

vom Entwurf ufw. überfichtlich zu erörtern. (Ein Beifpiel hierzu und zu der Koften
zufammenftellung fiehe in dem unten genannten Werke44).

“) Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten a. a. O. Bd. I. S. 301 u. ff.
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In derfelben Weife ift zu verfahren, wenn ein Bau ausnahmsweife ohne 
Zugrundelegung eines Koftenanfchlages ausgeführt fein follte.

Am Schluffe der Revifionsnachweifungen find die in Art. 15g (S. 212) 
vorgefchriebenen Befcheinigungen zu geben.

Sind bei Bauausführungen die in Art. 160 (S. 213) bezeichneten Fälle nicht ein
getreten, fo erfolgt nur eine titelweife Zufammenftellung der Koften, die mit 
der Abnahmebefcheinigung zu verfehen ift. Außerdem ift kurz über den Ver
lauf der Bauausführung, fowie über etwaige Abweichungen vom Anfchlage zu 
berichten.

Änderungen gegen den Entwurf find bei nur geringfügigen Abweichungen 
auf Klappen zu den Zeichnungen, bei wefentlichen Abweichungen auf neuen, 
mit der Ausführung genau übereinftimmenden Blättern (Abrechnungszeichnungen) 
kenntlich zu machen. Zu folchen Abrechnungszeichnungen können auch die 
Beftandzeichnungen verwendet werden.

Entbehrliche Bauftoffe (etwa vom Abbruch einer Bauhütte, eines Schuppens 
ufw. ftammend), desgl. Ausftattungsftücke der Bauhütte und fonftige für den 
Bau befchaffte Geräte, falls fie nicht, was vorher feftzuftellen ift, bei anderen 
Bauten derfelben, letztere auch einer anderen Verwaltung verwendet werden 
können, find gewöhnlich im Wege der Verfteigerung zu veräußern.

Wenn befondere Umftände die alsbaldige Verwertung wünfchenswert er- 
fcheinen laffen, ift auch der Verkauf aus freier Hand geftattet, fofern der Wert 
der Gegenftände nach Schätzung des bauleitenden Beamten 300 Mark nicht 
überfteigt.

Als Ausrufer bei der Verfteigerung dient ein Unterbeamter. Bei umfang
reichen Verfteigerungen ift der Baukaffenrendant hinzu zu ziehen, welcher den 
Erlös einzunehmen, abzuführen und die Verhandlung mit zu unterfchreiben hat.

Diefe Verhandlung ift nach folgendem Mufter aufzunehmen:

Verfteigerungsverhandlung. 

 , den ... ten........................19 .. . 
Der öffentliche Verkauf der bei............................................................................. .......................

erübrigten alten Bauftoffe und abgängig gewordenen Geräte ift auf heute.................auf dem Grund-
ftücke.......................................angefetzt worden. Die Bekanntmachung ift durch folgende Zeitungen:

Zufammenftellung der abgegebenen Meiftgebote.

(durch Ausruf, Aushang) erfolgt.
Dem Verkaufe liegen die nachftehenden Bedingungen zugrunde. Nach Verlefung diefer Be

dingungen wurde zur Verfteigerung gefchritten, die das in der nachfolgenden Zufammenftellung 
bezeichnete Ergebnis hatte.

Ifde.
Nr.

Bezeichnung 
des 

Oegenftandes

Name 
des 

Käufers

Wohnort 
des 

Käufers

Meiftgebot Unterf chri ft 
des KäufersM. Pf.

Summe:
—T.:.r

Der
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Vor Beginn der Verfteigerung müffen die Bedingungen für den Verkauf laut 
verlefen werden. Diefe müffen folgende Beftimmungen enthalten:

i) daß Gebote, welche unter dem gefchätzten Werte bleiben, nicht ange
nommen werden;

2) daß der Kaufpreis fofort nach erfolgtem Zufchläge zu entrichten ift;
3) daß die verkauften Gegenftände mit Erteilung des Zufchlages und nach 

erfolgter Zahlung in den Befitz des Käufers übergehen und diefer für ihre Be
wachung felbft Sorge zu tragen hat;

4) daß die Abfuhr der gekauften Gegenftände bis zu einem beftimmten Zeit
punkte zu bewirken ift.

Die Unterfchrift der Meiftbietenden ift bei den Verfteigerungsverhan dl ungen 
nicht erforderlich.

Da befonders in größeren Städten fich an folchen Verfteigerungen Händler 
mit alten Baumaterialien beteiligen, kann man dadurch einen höheren Erlös er
zielen, daß man den Zeitpunkt, bis zu welchem die gekauften Gegenftände vom 
Bauplatze zu entfernen find, möglichft hinausfchiebt, weil dann jene Leute die 
Hoffnung haben, die gekauften Gegenftände unmittelbar vom Bauplatze aus in 
andere Hände übergehen zu laffen und fich auf diefe Weife die Abfuhrkoften zu 
erfparen. _ , ri ...

Waren zur Bekanntmachung der Verfteigerung Ausruferkoften zu bezahlen, 
fo ift der Beleg mit der Befcheinigung des Bauleitenden zu verfehen, daß der 
Ausruf ftattgefunden hat und die in Rechnung geftellten Gebühren ortsübliche find.

Uber die Verwendung der Einnahmen aus dem Verkaufe alter Bauftoffe 
und Geräte45).

Die Bekanntmachungs-, Erhebungs-, Werbungs- ufw. Koften find vom Erlofe 
nicht in Abzug zu bringen, fondern unter Beifügung der Belege bei der vorge
fetzten Behörde zur Zahlungsanweifung einzureichen.

Für alle Bauten, die ausfchließlich auf Staatskoften ausgeführt werden, müffen, 
wenn die Koften des Hauptgebäudes 50000 Mark überfteigen, Beftandzeichnungen 
angefertigt werden. Leiften zu den Baukoften Gemeinden oder fonftige Bau
pflichtige Beiträge, fo find folche Zeichnungen nur dann anzufertigen, wenn die 
Beteiligten fich bereit erklären, den auf fie entfallenden Koftenanteil zu tragen.

Für befonders eigentümliche oder wichtige Bauanlagen find Beftandzeich
nungen auch dann zu befchaffen, wenn die Baukoften 50000 Mark nicht über
fteigen. An Zeichnungen find zu fertigen:

Die Grundriffe fämtlicher Gefchoffe, einfchl. des Kellers und Dachbodens, die 
die Lage der eifernen Träger, die Art der Gewölbe, die Lage und Größe der 
Rauch- und Lüftungsrohre, der Heizvorrichtungen, der wefentlichften für die Ent- 
wäfferung und Wafferzuführung dienenden Rohre, fowie unter Angabe der Be
nutzungsart die Abmeffungen der einzelnen Räume enthalten und verdeutlichen 
follen. Die Lage der Balken (ob rechtwinkelig oder parallel zur Frontmauer) ift 
durch Bemerkungen auf den betreffenden Zeichnungen kenntlich zu machen.

Die wefentlichften Anfichten und Durchfchnitte. Letztere, mit Angabe der 
Höhenmaße, follen auch die Befchaffenheit des Baugrundes und des höchften be
kannten Wafferftandes verdeutlichen.

Die Sammelheizungs- und Lüftungsanlagen find der Ausführung entfprechend 
mit den wichtigften Einzelheiten und kurzen Erläuterungen am Rande der Zeich

164.
Beftand- 

zeichnungen.

*•) Siehe: Dienftanweifung für die Ortsbaubehörde a. a. O. Bd. I. S. 122.
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165.
Photo- 

graphifche 
Aufnahmen.

166.
Raubeftands- 

bücher 
von Dienft
wohnungen.

nungen einzutragen. Wenn verfchiedene Heizungsarten in einem Gebäude zur 
Anwendung kommen, find die Raumbezeichnungen nach den Heizungsarten ver- 
fchiedenfarbig zu unterftreichen. Der bei dem Ortsbaubeamten verbleibenden 
Ausfertigung find Einzelzeichnungen der Wärmeentwickeler, Heizkörper und fon- 
ftiger wichtiger Teile der Anlage beizufügen.

Zu diefen Anfichten, Durchfchnitten und Grundriffen gehört noch ein Lage
plan, worin die wichtigften zur Beurteilung der Oberfläche des Grundftückes 
und der anftoßenden Straßen nötigen Zahlen und Entwäfferungsverhältniffe an
zugeben find.

Für die Wahl der Maßftäbe, die Behandlung und Größe der Zeichnungen 
find die Beftimmungen in (Art. 26, S. 25) maßgebend.

In Preußen follen diefe Beftandzeichnungen in je 12 Blättern, bei Univerfitäts- 
bauten in je 50 Blättern vervielfältigt werden, wozu fich am beften der Steindruck 
eignet. Da jedoch die Koften einer größeren Anzahl von Abzügen diejenigen 
der 12 nur wenig überfteigen, fo wird es fich immer empfehlen, eine größere 
Zahl derfelben zu befchaffen, weil fie fich bei Um- und Erneuerungsbauten, beim 
Wechfel von Dienftwohnungen ufw. ausnehmend nützlich erweifen40).

Auch für Lichtbild-Aufnahmen hervorragender Bauwerke in einzelnen Ab- 
fchnitten der Ausführung und nach der Vollendung war ein Betrag im Titel „Ins
gemein" des Anfchlages vorzufehen; doch ift die Genehmigung zur Herfteilung 
folcher Aufnahmen unter Angabe der Anzahl (in Preußen 13), des Formats und 
der Koften erft beim Minifter der öffentlichen Arbeiten einzuholen. Auch muß 
der Photograph der Staatsbauverwaltung fchriftlich das Recht einräumen, Nach
bildungen der Photographien in den amtlichen Zeitfehriften ohne feine vorherige 
Erlaubnis zu veröffentlichen.

Für jede Dienftwohnung nebft Zubehör muß ein vollftändiges und überficht- 
liches Baubeftandsbuch (Inventarium) in zwei gleichlautenden Ausfertigungen an
gelegt werden, von denen die eine von der Auffichtsbehörde, die andere vom 
Wohnungsinhaber aufzubewahren ift. Alle während der Benutzung genehmigten 
Abänderungen find regelmäßig nachzutragen, fo daß das Baubeftandsbuch ftets den 
derzeitigen Stand der Wohnung erkennen läßt und eine ausreichende Grundlage 
für die Rückgewähr bildet. Jeder Ausfertigung find beizufügen: die Qrundriffe der 
Dienftwohnung einfchl. aller Nebenräume mit Angabe der Abmeffungen und der 
lichten Höhen, der Benutzungsart und eines Buchftabens für jeden Raum, ferner 
ein Lageplan des Grundftückes, welcher zugleich die zur Dienftwohnung gehöri
gen Gärten und Nebenbaulichkeiten enthalten muß. Hierzu können auch die in 
(Art. 164, S. 215) genannten Beftandzeichnungen benutzt werden. Falls folche 
nicht vorhanden find, müffen befondere Zeichnungen, und zwar Grundriffe im 
Maßftabe 1:100 mit Angabe der lichten Höhen der Räume, der Lageplan im 
Maßftabe 1:500, angefertigt werden.

Die kurz und überfichtlich zu haltende Befchreibung der Dienftwohnungen 
muß enthalten:

1) Angabe über die Ausftattung der Räume unter befonderer Bezeichnung 
der etwaigen Gefellfchafts-(Repräfentations-)Räume und ihrer Ausftattung;

2) Angabe über die auf der Wohnung oder dem Dienftgrundftücke haftenden 
Laften und Befitzeinfchränkungen;

3) bei Dienftwohnungen mit Garten- oder Ackernutzung die Angabe des

“) Siehe darüber noch: Dienftanweifting für die Ortsbaubehörden, a. a. O. Bd. II. S. 244.
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Flächeninhaltes, der Grenzen und der Umwehrungen gegen die Nachbargrund
ftücke, fowie einen Vermerk darüber, ob und welche Vergütung der Wohnungs
inhaber für die Nutzung der Ländereien zu entrichten hat

Nach Vollendung des Baues wird die Übergabe an die Behörde, für welche 
er beftimmt ift, durch den Orts- unter Zuziehung des leitenden Baubeamten be
wirkt, der Bau eingehend berichtigt und eine Verhandlung aufgenommen, worin 
leitens des Übernehmers etwaige Änderungen und Ergänzungen aufzuführen find, 
welche er noch für notwendig erachtet. Diefe Verhandlung ift der vorgefetzten 
Behörde mit einem Koftenüberfchlag und einer Nachweifung der zur Deckung 
verfügbaren Erfparniffe zu überreichen. In der Verhandlung ift feitens des Bau
leitenden unter Beifügung einer Vorfchrift für die Behandlung der Heizanlage47) 
durch die Heizer noch befonders darauf aufmerkfam zu machen, daß die Heizung 
nur dann gut wirken könne, wenn alle Beftimmungen der Anweifung genau be
achtet würden.

Weitere Änderungen, Ergänzungen oder Anfchaffungen, deren Notwendigkeit 
fich erft nach Übergabe des Baues herausftellen follte, find innerhalb der 6 darauf 
folgenden Monate zu beantragen, wenn ihre Koften noch aus dem Baufonds be- 
ftritten werden follen. Nur bei Sammelheizungen und dergl., bei denen fich über 
die Brauchbarkeit innerhalb von 6 Monaten noch kein abfchließendes Urteil bilden 
läßt, wird die Frift auf 15 Monate ausgedehnt.

Der bauleitende oder Ortsbaubeamte ift verpflichtet, vom Beginn der Bau
ausführung (dem Tage, an welchem die Abfteckungs- und Erdarbeiten angefangen 
wurden) der vorgefetzten Behörde Anzeige zu machen, wenn fie einen Koften- 
aufwand von mehr als 20000 Mark erfordert. Ebenfo muß 6 Wochen vor der 
Vollendung und Übergabe wichtiger Bauten in der Weife Meldung gemacht werden, 
daß fie fich zur Veröffentlichung in den amtlichen Fachblättern eignet. Sie muß 
Angaben über den Zweck und die Bauart der Anlage, über den Namen des ent
werfenden und ausführenden Baubeamten und endlich über die Baukoften ent
halten, fo weit fie fich bis zum genannten Zeitpunkte überfehen laffen. In der 
Regel find nur folche Anlagen zu berückfichtigen, bei denen die Koften des 
Hauptgebäudes 50000 Mark überfteigen. Bei befonders großen Bauten ift auch 
vom Eintritt wichtiger Bauabfchnitte, wie z. B. von der Vollendung des Rohbaues, 
Mitteilung zu machen.

Zugleich mit der Meldung über die Vollendung der Bauten ift zu berichten, 
bis wann die Abrechnung oder Revifionsnachweifung beftimmt beendet werden 
kann. Bei größeren Bauten ift für diefe Arbeiten eine Frift von höchftens 
4 Monaten geftellt. Nach Ablauf der felbftgeftellten Frift, deren Zeitdauer zu be
gründen ift, muß die Fertigftellung angezeigt und angegeben werden, welche 
Koften der Bau erfordert hat und ob Erfparniffe oder Überfchreitungen gegenüber 
dem Koftenanfchlage ftattgefunden haben.

Bis fpäteftens zum 15. Juni jedes Jahres ift in Preußen der vorgefetzten Be
hörde bei folchen Bauausführungen, deren Koften auf mehrere Jahre verteilt 
werden, anzuzeigen, welche Bauraten für das folgende Jahr in den Entwurf des 
Staatshaushaltsetats einzuftellen fein werden. Hierfür ift folgendes Formular zu 
benutzen:

167. 
Übergabe 
des Baues.

169.
Finanzielle 

Nachweifungen, 
jährliche 

Zufammen- 
ftellungen 

und ftatiftifche 
Nachweifungen.

168. 
Einmalige 
Anzeigen 
über den 

Beginn, die 
Vollendung und 

Abrechnung 
der Bauten.

*’) Siehe darüber: Die Anweifung zur Herftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen. 
Berlin 190g. S. 39 u. ff.
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der . . . tfii Baurate für das Jahr 19 . . zum Neubau de...................................... im
Regierungsbezirk.................................... ufw.

Baukreis
Nachweis

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be
zeich
nung 
des 

Baues

Getarnte 
anfchlags- 

mäßige 
Baukoften- 

fuinme 
einfchl. 

aller
Neben
anlagen 

(flehe unten)

Bereits zur Verfügung 
geftellt find: Veraus

gabt find 
bis zum 
31. März 

19 . .

Beftand 
am

1. April 
19 . .

Verfüg
bar für 

den Bau 
am

1. April 
19 . .

Vorausfichtlich werden Nach Lage 
der

Verhältniffe 
(Sp. 6 u. 7) 

werden 
bereit 

zu ftellen 
fein

Bemerkungen 
über:

a) Begründung 
des weiteren 
Bedarfes (Sp. 8)

b) Anfang und 
Beendigung 
des Baues

c) Abrechnung, 
Erfparniffe u. 
Überfchrei- 
tungen

a

gebraucht 
für das 

Etatsjahr 
19 . .

b

verfügbar 
am Schluffe 

des
Etatsjahres 

19 . .

für 

die 

Jahre

Un,er Geld-

Kap,

be-

Tit. *raß

M. | M. M. 1’1. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. | Pf. M. Pf.

1

Aufgeftellt den ten 19 . . Der.............................................

Erläuterung zu Spalte 2, 
betreffend 

die einzelnen auf den Bau bezüglichen Koftenanfchläge.

Lit. 
oder 
Nr.

Bezeichnung
Datum der Aufftellung Geldbetrag

Mark
Bemerkungen

Tag Monat Jahr

1 Hauptgebäude............... 4 Juni 1Q1O 1 3IOOOO
2 Umwehrungen............... desgl. 4300°
3 Pflafterungen ufw. . . . desgl. 24 000

4 Abortgebäude ............... 10 Auguft 1910 4500

5 Innere Ausftattung . . . desgl. 68 500

Gefamtbaukoften 1 450 000

Etwaige Koften für Qrunderwerb find am Schluffe befonders aufzuführen.
Über die wirtfchaftliche Lage aller Staatsbauten, deren Gefamtkoften 

50000 Mark überfteigen, haben die Ortsbau- oder leitenden Baubeamten jährlich 
zweimal Nachweifungen, und zwar am 15. Oktober und 15. April jeden Jahres, 
der vorgefetzten Behörde einzureichen. Hierbei ift folgendes zu bemerken:

1) Sind bei umfangreichen Bauausführungen Sonderkoftenanfchläge für ihre 
einzelnen Teile vorhanden, fo find für die letzteren auch befondere rechnerifche 
Nachweifungen aufzuftellen, bei denen jedoch die Ausfüllung der auf der Titel
feite vorgefehenen Spalten zu unterbleiben hat. (Siehe nachftehende Mufter.) Die 
durch Aufrechnung in den Spalten 4 bis 15 der Einzelnachweifungen fich er
gebenden Beträge find fodann in eine nach demfelben Mufter anzufertigende 
Hauptzufammenftellung zu übertragen, fo daß die wirtfchaftliche Lage des Baues 
im ganzen fich überfehen läßt. In den Hauptzufammenftellungen ift von einer 
Trennung nach Anfchlagstiteln abzufehen; vielmehr find an ihre Stelle die einzelnen 
Sonderkoftenanfchläge in Spalte 3 anzuführen.

2) Sofern die für die Ausführung der Titelfeite erforderlichen Beträge ufw. 
der Bauleitung nicht bekannt find, ift ihre Mitteilung vor der Aufftellung der 
Nachweifung von der zuftändigen Provinzialbehörde zu erbitten.

3) Können die in den Spalten 4 bis 15 vorgefehenen Angaben nicht für 
jeden einzelnen Anfchlagstitel, bezw. Sonderkoftenanfchlag geliefert werden, wie
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dies insbefondere für die Spalte g und demzufolge auch für die Spalte 10 und 11 
zumeift der Fall fein wird, fo find fie beim Abfchluß der bezüglichen Spalten 
im ganzen einzutragen.

4) Die Angaben in den Spalten 5 und 6 des Mufters müffen mit den zu 
diefem Behufe am Ausftellungstage abzufchließenden Kaffenbüchern überein- 
ftimmen. Bei der Ermittelung der in die Spalten 7 und 12 einzufetzenden 
Beträge ift neben dem Bauausführungsplan und den inzwifchen etwa erfolgten 
Einzelveranfchlagungen insbefondere auch das Ergebnis der bisherigen Ver
dingungen zu Rate zu ziehen. Die für die Schätzung der betreffenden Bedarfs- 
fummen angeftellten Berechnungen find in den Akten der Bauleitungen auf
zubewahren, fo daß auf fie jederzeit zurückgegriffen werden kann.

5) Mit den Nachweifungen find kurze Erläuterungsberichte vorzulegen, in 
denen der Stand der Geldmittel, fowie die bereits eingetretenen und die noch in 
Ausficht zu nehmenden Über- oder Unterfchreitungen und ihre Urfachen in großen 
Zügen zu erörtern find. Befondere Bemerkungen zu den einzelnen Anfchlags- 
titeln find in die Spalte 16 (Bemerkungen) zu verweifen.

Ob in den vorftehend unter 1 erörterten Fällen nur ein Erläuterungsbericht 
zur Hauptzufammenftellung oder auch je befondere Erläuterungsberichte für die 
Einzelnachweifungen aufzuftellen find, ift nach den befonderen Verhältniffen des 
einzelnen Falles von der zuftändigen Provinzialbehörde feftzufetzen ufw.

Seite 1:

.......................................................................................... am
15. Oktober ig .

15. April 19 . .

Nachweis über die wirtfchaftliche Lage des Neubaues de.................................................

Gefamtbetrag 
des anfchlags- 

mäßigen 
Koftenbedarfes

Mark

Hierauf find bewilligt 
durch die 

Staatshaushaltsetats

Für das laufende Etatsjahr ftehen 
zur Verfügung:

Von den bewilligten Mitteln (Sp. 5) 
find verausgabt:

Refte nach 
dem Kaffen- 
abfchluß des 
verfloffenen 
Etatsjahres

Mark

die etats
mäßig 
bereit- 

geUellte

Mark

mithin 
im ganzen 

(6 + 7) 
Mark

bis zum 
Schluffe des 
verfloffenen 
Rechnungs

jahres 
Mark

im 
laufenden 

Rechnungs
jahre 
Mark

zufammen 
(9+ 10)

Mark

für 
die 

Jahre

unter

MarkKap. Tit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Seite 2:

Lauf.
Nr.

Titel 
des 

Koften- 
anfchlages

Bezeichnung 
der Arbeiten 

ufw. 
nach den Titeln 

des Koften- 
anfchlages

Im 
Koften

anfchlage 
aus

geworfener 
Betrag 
Mark

Hierauf waren 
am Schluffe 

des verfloffenen 
Etatsjahres 

bereits 
verausgabt 

Mark

Im laufenden 
Etatsjahre find

Oefamtbedarf 
des laufenden 

Etatsjahres 
(6 + 7)

Mark

Nach Spalte 8 
der Titelfeite 
ftehen für das 
lauf. Etatsjahr 
zur Verfügung

Mark

bereits 
veraus

gabt 
Mark

noch 
zu ver

ausgaben 
Mark

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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(Fortfetzung von Seite 2):

Daher Koftenbedarf 
für die vom 
Beginn des 

nächften Etats
jahres an noch 
erforderlichen 
Arbeiten und
Lieferungen 

Mark

Mutmaßlicher

Oefamtbedarf

(Spalte
5 + 8+n)

Mark

Daher 
mutmaßliche Oefamt-

Bemerkungen

Mehr- Minder-

Bedarf im 
laufenden Etatsjahre Erfparnis 

(Spalte 4 — 23)

Mark

Über- 
fchreitungen 

(Spalte 13-4)

Mark

(Spalte 8-9)

Mark

(Spalte 9-8)

Mark

10 11“ 12 13 14 I 15 16

Jährlich einmal, und zwar am 5. Januar, haben die Ortsbau- und die einen 
Bau felbftändig leitenden Baubeamten der vorgefetzten Behörde über die im ab
gelaufenen Jahre begonnenen, fortgefetzten und vollendeten Bauten im Werte 
von mindeftens 20000 Mark unter Benutzung des nachftehenden Mutters Zu- 
fammenftellungen einzureichen und zugleich über die im abgelaufenen Jahre 
vollendeten Bauten ftatiftifche Nachweifungen beizufügen:

1 2 3 4 5 6 7

Nr.
Bezeichnung 

und Art 
des Baues

Name 
des leitenden 
Baubeamten

Anfchlags
fumme

Mark

Angabe, 
aus welchen

Fonds die 
Baukoften be- 
ftritten werden

Angaben über den Beginn des 
Baues — wie weit dcrfelbe 

gediehen ift — und wann feiner 
Vollendung entgegengefehen 

werden kann.

Bemerkungen

Die ftatiftifchen Nachweifungen find, unter Benutzung des im früher ge
nannten Werke von Schulz (1884, S. 160) und im Zentralblatt der Bauverwaltung 
(1883, S. 11) zu findenden Mufters aufzuftellen und, fofern nicht Normalentwürfe 
zu Grunde liegen, durch Beifügung von Grundriffen und Querfchnitten zu er
läutern, wobei die angefchloffenen Erläuterungen und Beifpiele mit der Maßgabe 
zu beachten find, daß der Rauminhalt der Gebäude nach den Vorfchriften in 
Art. g (S. 4) berechnet werden muß.

Diefe ftatiftifchen Nachweifungen find ftets unmittelbar nach der Vollendung 
der Bauten, fobald die Höhe der Ausführungskoften fich mit annähernder Sicher
heit überfehen läßt, aufzuftellen, wenn auch der formrechte Abfchluß der Rechnungen 
noch nicht erfolgt ift.

Auch über Sammelheizungs- und Lüftungsanlagen ift, fobald ihre Her- 
ftelhmgskoften fich annähernd überfehen laffen, eine einmalige Nachweifung auf- 
zuftellen und der Behörde einzureichen. Das hierzu zu benutzende Mufter ift 
nachftehend angegeben; in jedem Jahrgang des Zentralblattes der Bauverwaltung 
können auch Beifpiele hierfür eingefehen werden.
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Nachweifung
über die Art und Anlagekoften der Zentralheizungs- und Lüftungs-Anlage 

in ... .........................................................zu.................................................................
Art der Heizung:..............................................................

Aufgeftellt
................................., den....................................ig . . , 
(Name).............................................................................  
(Amtsbezeichnung).........................................................  
Geprüft............................ , den......................... 19 . . .

Der Regierungs- und Baurat

1 I 2 I 3 I 4 5 6

i E

3 « 
o 5 
~ 5 
£ !
-
cbm Grad C.

M 5 Id 3 
c £ b 
fc 2 C

A

5 N c 
a
e

lAniagekoften der Heizung
B

E „ 
•8^8

Mark Mark

I C 
td)

Hit
^ark

g 
•gf 

B & 
« c

Mark

Gefamtkoften 
und 

Bemerkungen

Bemerkungen, betreffend die Ausfüllung der Tabelle.
Sind in einem Gebäude Zentralheizungen verfchiedener Art, fo ift 

für jede eine befondere Tabelle aufzuftellen.
In Spalte 4 ift die Art der Heizung und Lüftung kurz zu befchreiben. 

Dabei ift anzugeben die Zahl, Bauart und feuerberührte Heizfläche der 
Wärmeentwickler, die Art der Heizkörper in den geheizten Räumen, die 
Anordnung und Befchaffenheit der Rohrleitungen, die Art der Lüftung, 
ob durch Temperaturunterfchied oder mechanifche Kräfte, die Art der 
Heizkörper in den Luftkammern, die Zuführung frifcher und Abführung 
verbrauchter Luft.

In Spalte 5 ift der Inhalt der auf verfchiedene Temperatur zu er
wärmenden Räume getrennt anzugeben.

In Spalte 7 find diejenigen Räume nach Inhalt und Größe des 
Luftwechfels zu bezeichnen, für die frifche Luft in befonderen Luft
kammern erwärmt wird. Die niedrigfte Temperatur, für welche die 
Heizkörper in den Luftkammern und die höchfte Temperatur, für welche die 
Luftkanäle berechnet find, ift durch Bezeichnung der Grenzen, in denen 
der Luftwechfel ftattfinden foll, anzugeben.

Z. B.: der 1400 cbm enthaltende Saal wird ftündlich durch 4200 cbm 
Frifchluft bei Außentemperaturen von —io° bis -j-io°C. gelüftet.

Die in Spalte 8A aufzunehmenden Koften find in Spalte 10 fol
gendermaßen einzeln aufzuführen:

a) Die Koften der eigentlichen Heizungsanlage,
b) Die Koften für das Einmauern und Verputzen aller zur 

Heizung gehörigen Teile,
c) Die Koften für die durch die Anlage bedingten Nebenarbeiten 

anderer Handwerker.
Den Angaben in den Spalten 8B und 8C find nicht die Gefamtkoften, 

fondern nur die in Spalte 8A eingetragenen Koften der Heizung zugrunde 
zu legen. Bei 8C ift die Gefamtfumme der Wärmeeinheiten einfchließlich 
der Zufchläge (Spalte 9 der Tabelle auf S. 83) in Rechnung zu ziehen.

In Spalte 9 find die Koften der Lüftungsanlage einzutragen. Wenn 
eine genaue Berechnung fchwierig ift, genügt eine überfchläglicheErmittlung.

In Spalte 10 find die Gefamtkoften der Anlagen, alfo die Summe der 
Anlagekoften für Heizung (Spalte 8 A) und für Lüftung (Spalte 9) einzutragen.

Ferner find außer den gemäß nebenftehendem Vordruck zu machenden 
Angaben noch etwaige befondere Verhältniffe und örtliche Umftände, welche 
auf die Höhe der Anlagekoften von Einfluß gewefen find, anzugeben.

Gefamtkoften 
Spalte8A4-9=...M.

Von den Anlage
koften der Heizung ent
fallen auf

a)
b)
c)

Die Befchreibung 
und die Betriebsvor- 
fchriften find der nutz
nießenden Behörde mit 
Schreiben vom...........

überfandt worden.
Eine Ausfertigung 

der Befchreibung und 
derBetriebsvorfchriften 
ift am.......................... 
............zu den Akten 
des Ortsbaubeamten 
genommen.
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Sind in einem Gebäude Sammelheizungen verfchiedener Art, fo ift für jede eine befondere 
Tabelle aufzuftellen.

Weiterhin ift bis zum Ablauf der Gewährleiftungszeit jährlich eine Nach- 
weifung nach dem nachftehenden Mufter über die Betriebsergebniffe auszuarbeiten 
und nach Prüfung feitens der vorgefetzten Dienftbehörde fpäteftens bis zum 
i. Oktober dem Minifterium für öffentliche Arbeiten einzureichen. Von 5 zu 
5 Jahren (zuerft am 1. Oktober igio) ift an die vorgefetzte Behörde zu berichten, 
ob die Buchungen feitens der nutznießenden Behörde bei allen Zentralheizungen 
ordnungsmäßig erfolgt find, alljährlich am 1. Mai über die Ergebniffe der 
während jeder Heizperiode mindeftens einmal erfolgten eingehenden Berichtigung 
der Anlage.

Nachweifung
über die Betriebsergebniffe der Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen 

in...............................................................zu..................................................................
im Betriebsjahre ig . .. / ig .. . (1. September bis 31. Auguft).

Art der Heizung:..............................................................

Aufgeftellt 
........................................ . den 19 . . . 

(Name:).......................................................................... 
(Amtsbezeichnung:)......................................................  

Geprüft.......................... . den...........................19 . . .
Der Regierungs- und Baurat

Bemerkungen betreffend die Ausfüllung der Tabelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Bezeichnung und Menge 
des verbrauchten Brenn- 

ftoffes

Koften des 
Brennftoffes 

a | b

im
ganzen

kg

für einen 
Betriebstag 
und 100 cbm 

beheizten 
Raumes 

_____ kg_____

für
50 kg

Mark

im 
ganzen

Mark

10

Bemerkungen

Gefamtkoften:
(Spalte 7 + gb)

Sind in einem Gebäude verschiedene Anlagen vorhanden, fo ift für jede 
eine befondere Tabelle aufzuftellen.

In Spalte 4 ift der Inhalt der auf verfchiedene Temperatur zu erwärmen
den Räume getrennt anzugeben.

In Spalte 7 find fämtliche Ausgaben aufzuführen, die notwendig waren, 
um die Anlage in betriebsfähigem Zuftande zu erhalten. Wenn eine völlige 
Erneuerung einzelner Teile (Keffel, Heizkörper, Rohrleitungen ufw.) notwendig 
war, fo ift dies in Spalte 10 unter Angabe der hierfür verausgabten Koften 
befonders zu vermerken.

In Spalte 10 find aufzuführen:
Die Gehälter und Löhne für Mafchiniften, Heizer und fonftiges 

Hilfsperfonal.
Ferner find Angaben zu machen über den Befund der vom Baubeamten 

vorgenommenen Berichtigungen, über die Temperatur der abziehenden 
Rauchgafe fowie über etwaige Mängel, die fich herausgeftellt haben, unter 
Mitteilung der Maßnahmen zu deren Abftellung.

Koften für 1 Nutz
einheit:

z. B. bei Kran- 
kenhäufern oder 
Gefängniffen 
unter Annahme 
normaler Be
legung.

Bei der Probe
heizung am...........

ergab fich für einen 
Tag und 100 cbm 
beheizten Raumes 
ein Brenn ftoffver
brauch von .... kg

*’) Weitere Nachwcifungen in: Dienftanweifung für die Ortsbaubehörden, a. a. O.
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2. Kapitel.

Beauffichtigung der Bauausführung.
Nachdem alle die Bauausführung betreffenden Verhandlungen gefchloffen, 

die Baufonds zur Verfügung geftellt, die Art der Ausführung, die Zeit des Be- 1 
ginnes und der Vollendung feftgeftellt find, ift die eigentliche technifche Vor
bereitung auf der Bauftelle in das Auge zu faffen.

Liegt der Bau frei auf einem größeren Bauplatze, fo find zunächft in einen 
Lageplan die Umfriedigungen, Zufuhrwege, die Lage der Bauhütte, der Bauftoff- 
fchuppen und der Aborte, fowie der Kalkgruben, der Brunnen und Mörtelwerke, 
der Aufzüge und der Plätze für Lagerung der Bauftoffe einzutragen. Die Feft
ftellung diefer Anlagen ift unter Zuziehung des den Bau ausführenden Unter
nehmers oder Maurermeifters vorzunehmen, weil diefer an der richtigen Ver
teilung und Anordnung der Baulichkeiten ufw. in höchftem Maße beteiligt ift.

Der Bauplatz ift dann einzuzäunen und der Zaun, wenn das Gebäude hart 
an der Straße errichtet werden foll, mit einem Schutzdach zu verfehen. (Siehe 
hierüber Abfchn. 6, Kap. 1.) Auf dem Bauplatze ift die Stelle für die Bauhütte 
aufzufuchen wenn fie nicht mietweife in einem benachbarten Gebäude unter
gebracht werden kann, und zwar ift fie fo zu wählen, daß fie in der Nähe des 
Einganges liegt und diefer von den Fenftern aus beobachtet werden kann.

Muß auf dem Bauplatze eine Speifewirtfchaft für die Arbeiter angelegt 
werden - was möglichft zu vermeiden ift, weil es ftets zu Unzuträglichkeiten 
führt, — fo tut man gut, auch diefer eine Stelle fo anzuweifen, daß man ihren 
Eingang vom Baubureau aus überfehen kann.

Für die Aufbewahrung von Zement, Traß ufw. find Bretterfchuppen herzu
richten in welchen auch das Wägen diefer Bauftoffe ftattfinden kann. Bauftoffe, 
welche’des befonderen Schutzes gegen Entwendung oder Vergeudung, wie z. B. 
Zement bedürfen, find unter Verfchluß zu halten und von den Beamten, denen 
die örtliche Bauleitung übertragen ift, nur nach Bedarf und gegen Empfangs- 
befcheinigung auszuhändigen. .

Wird der Mörtel auf der Bauftelle felbft bereitet, fo ift em Kalkfchuppen 
neben der Löfchbank zu errichten, welcher an wenigftens drei Seiten gefchloffen 
fein muß an der vierten aber durch ein überftehendes Dach oder durch aufftell- 
bare Klappen wie man fie bei Marktbuden findet, gegen Eindringen von Regen 
gefchützt ift ’ Nur bei einem fehr unbedeutenden Bau werden zwei Kalkgruben 
für den Betrieb genügen, von denen nur diejenige in Benutzung genommen 
werden darf deren Inhalt bereits nach Befchaffenheit und Maß geprüft ift. Die 
Gruben werden entweder rechteckig, und zwar etwa 3,oom lang, 2,oom breit, oder 
rund mit 2 50 bis 3oo"> Durchmeffer und l,50"> Tiefe, fowie mit gemauerten Wänden 
hergeftellt ' Die Sohle ift mit Ziegeln in Sand zu pflaftern. Das Abziehen des 
Waffers hört nach längerer Zeit faft ganz auf; dann muß das Pflafter aufgenommen 
und der gänzlich erhärtete Untergrund mit Hilfe von Stemmeifen herausgebrochen, 
dafür lockerer Boden eingebracht und die Pflafterung aufs neue hergeftellt werden. 
Gruben und Kalkfchuppen werden am beften von der Bauverwaltung ausgeführt 
und dem Unternehmer zur Benutzung überwiefen.

Kann das für die Mörtelbereitung und den Baubetrieb nötige Waffer nicht 
durch eine öffentliche Wafferleitung befchafft werden, fo find in unmittelbarer 
Nähe der Mörtelwerke fog. Abeffinier-Brunnen anzulegen, wenn durch die fteinige 
Bodenbefchaffenheit nicht die Herfteilung einer anderen Brunnenart geboten ift. 

170.
Technifche 

Vorbereitungen 
auf der 

Bauftelle.

>71.
Lage 

der einzelnen 
Baulichkeiten 

und ihre 
Befchreibung.
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Lage^iätze Ziegelfteine find, wie bereits in den technifchen Vorfchriften (fiehe Art. 102, c, 
für Bauftoffe, [S. 138]) erwähnt, in Haufen von 200 Stück, die übrigen Bauftoffe fämtlich 
ZufX*eBC 1,00 m hoch aufzufetzen. Die Lieferungen der einzelnen Unternehmer find durch 

Gänge voneinander zu trennen und durch Tafeln mit Namen zu bezeichnen. Ab
genommene Mauerfteine find durch Befpritzen mit Kalkwaffer kenntlich zu machen, 
ein Verfahren, welches auch gegen Entwendungen einigermaßen Schutz gewährt, 
weil fie fofort in die Augen fallen würden. Es ift zu unterfuchen, wieviel Kubik
meter Bruchfteine, wieviel taufend Ziegel täglich vermauert werden follen, um 
hiernach die Verteilung des Lagerplatzes für die verfchiedenen Bauftoffe vor
nehmen zu können. Der Sand muß jedenfalls in unmittelbarer Nähe des Mörtel
werkes gelagert werden.

Nach diefen Anordnungen ift die Richtung der Zufuhrwege zu beftimmen, 
welche in folcher Breite anzulegen und zu pflaftern find, daß fich zwei Wagen 
ausweichen können; oder man muß, was aber weniger empfehlenswert ift, an einer 
Stelle des Bauplatzes eine Einfahrt, an einer anderen die Ausfahrt anordnen, fo 
daß die Wagen nur in einer Richtung fahren können. Denn, da häufig am 
Rande des Weges Bauftoffe abgeladen werden und dort alfo Wagen halten 
müffen, ift, fobald der Weg nur die Breite für einen Wagen hat, durch diefen 
die ganze Zufuhr gefperrt. Umwendeplätze find an geeigneten Stellen vorzufehen.

Werden Werkfteine zum Bau verwendet, fo ift, wie auch zum Abladen 
eiferner Träger, für Aufhellung eines Kranes in unmittelbarer Nähe des Zufuhr
weges Vorforge zu treffen, um die fchweren Werkftücke vom Wagen behutfam 
abheben und feitwärts lagern zu können.

Schließlich ift auch bei großen Bauten die Anlage von Gleifen, die von den 
Lagerplätzen und Mörtelwerken nach den Aufzügen hinführen, in das Auge zu faffen. 

Unterb?in en FÖr daS UnterbrinSen der Arbeiter in mit Fenftern verfehenen, heizbaren 
der Arbeiter Fachwerk- oder Bretterfchuppen, die durchaus nicht mit der Gaftwirtfchaft in 

»fw. Verbindung ftehen oder auch nur in ihrer Nähe liegen dürfen, fowie für Abort
anlagen ufw. hat der Unternehmer der Mauer- und Erdarbeiten zu forgen. Mit 
großer Strenge ift darauf zu achten, daß nicht in verfteckt liegenden Teilen des 
Baues fich Bedürfnisanftalten bilden, befonders nach Befchüttung der Decken- 
ftakungen, weil dort dann leicht Herde für Schwammbildung und Verfeuchungen 
aller Art entftehen.

Auf diefe Weife ift der vom Gebäude freibleibende Bauplatz genau einzuteilen. 
Abr'tecken Nunmehr beginnt das Abftecken der Achfen und Fluchtlinien des Gebäudes, 

de« Gebäudes, wobei gewöhnlich der Erdgefchoßgrundriß zugrunde gelegt und die Ecken des 
Bauwerkes mit kleinen, in den Erdboden eingefchlagenen Pfählen bezeichnet 
werden. Bei diefer Arbeit ift die größte Sorgfalt zu beobachten, weil jeder kleine 
Fehler fich fpäter in empfindlichfter Weife rächt. Bei fehr großen Gebäude
anlagen und befonders bei ftark welligem Gelände tut man gut, die Abdeckung 
durch einen Feldmeffer, welchem beffere und feinere Inftrumente zu Gebote 
ftehen, einer Prüfung unterziehen zu laffen. Sollte diefer aber eine Ungenauigkeit 
zu finden meinen, fo muß man fich erft mit eigenen Augen von der Richtigkeit 
feiner Meffung überzeugen und nicht blind feine Anordnungen als richtig auf- 
faffen, weil dem Feldmeffer bei feiner Tätigkeit kleine Fehler wohl geftattet, dem 
ausführenden Architekten aber nicht erlaubt find.

Die Flucht des Gebäudes, d. h. die Richtung feiner Hauptfront, wird in 
den meiften Fällen durch diejenige der Nachbargebäude, der Straße ufw. gegeben 
oder doch leicht zu beftimmen fein. Diefe Richtung ift durch eine ftraff ge-
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pannte Schnur, deren Enden 
man um ein Paar in den Boden 
gefchlagene Pfähle fchlingt, zu 
bezeichnen. Windftilles Wetter 
ift zu folchem Abftecken, bei 
welchem belfere Inftrumente 
gewöhnlich nicht zu Gebote 
ftehen, unbedingt erforderlich, 
weil fonft die weit gefpannten 
Schnüre durch dieLuftftrömung 
fortwährend hin-und herbewegt 
werden und es deshalb un
möglich ift, gerade Linien und 
rechte Winkel zu beftimmen.

Nach dem Feftftellen der 
Gebäudeflucht muß das Ab
ftecken feiner Mittellinien vor
genommen werden. Ob man 
beim Abftecken der Vorder

front des Haufes die Flucht der Erdgefchoßmauer, alfo des Mauerwerkes über 
dem Gebäudefockei, oder den äußerlten Vorfprung der Fundamente annimmt, ift 
gleichgültig, ebenfo ob man die Vorbaue noch vor die Flucht vortreten läßt oder 
fie in die Flucht felbft hineinlegt, fo daß die übrigen Teile des Gebäudes zurücktreten.

Stehen zum Abftecken weiter keine Gerätfchaften als ein aus gehobelten 
Latten hergeftelltes, genau rechtwinkeliges Dreieck, ein paar Maßftäbe von 
3 bis bm Länge, einige Fluchtftäbe zum Durchfluchten und die nötigen Schnüre 
zu Gebote, fo wird beim Abftecken folgendermaßen verfahren.

Es fei hier eingefchaltet, daß man gut tut, beim Beginn eines Baues einen fehr genau ge
arbeiteten Maßftab anzufchaffen, an welchem die Maßftäbe der Handwerker, deren Richtigkeit oft 
viel zu wünfchen läßt, geprüft werden können.

Den rechten Winkel der Mittellinie ab auf cd (Fig. 21) kann man fo finden, 
daß man das ebengenannte Dreieck an die Fluchtfchnur cd im Mittelpunkt a des 
Gebäudes anlegt, wobei der eine Schenkel parallel zur Gebäudefront liegt, der 
zweite die Richtung der Mittellinie angibt, die wieder durch eine zwifchen zwei 
kleine Pfähle gefpannte Schnur kenntlich gemacht wird. Die rechtwinkelige 

Richtung diefer Schnur wird nunmehr mit Zuhilfe
nahme des pythagoreifchen Lehrfatzes geprüft. Steckt 
man z. B. auf der Schnur a b von a aus eine Länge 
von 4,ooauf der Schnur cd eine folche von 3,oom 
ab, bezeichnet man die Endpunkte durch in die 
Schnur gefteckte Stecknadeln, fo muß die Diagonal
entfernung diefer Nadeln, wenn die Abfteckung 
richtig und die Winkel bad und bac rechte find, 
5,oom betragen. Nachdem man nun von a bis o 
die Länge genau abgemeffen hat, verfährt man 
ebenfo beim Abftecken der Mittellinie gh, wonach 
man von 0 aus die Längen op und oq, fowie om 
und on abmißt, die Enden durch in die Erde 
gefchlagene Pfählchen beftimmt und nun in den

Handbuch der Architektur. 1. 5. (2. Aufl.) ’5
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»75- 
Winkelfpiegel 

und

Punkten m, n, p und q die Seiten rs, tu, rt und su ebenfo recht- Fig- 23. 
winkelig zu a b und g h legt. Die Richtigkeit des Abfteckens läßt „__  
fich leicht dadurch prüfen, daß die Linien rt und su, fowie rs i^tan * 
und tu genau gleich lang fein müffen. ®

Hat ein Gebäude fchiefe Winkel, fo verfährt man am beften 3
fo, daß man zuerft den rechten Winkel der Seitenfront e f (Fig. 22) \|L. 
ausfteckt, auf der Flucht der Hinterfront dann die auf dem Plane 
gemeffene Strecke fg von / aus abträgt und g mit e verbindet. / \

Ift das Gelände wellig, fo muß man, um zu einem genauen Er
gebnis zu kommen, auf kleinen, lofe aufgefetzten Ziegelpfeilern Dach- 
latten wagrecht auslegen und auf diefen entlang dieMeffungen ausführen.

Sollten die kleinen, in den Erdboden gefchlagenen Pfählchen (etwa 30cm lang) 
fchwer wieder aufzufinden fein, fo betupft man ihre Köpfe mit zinnoberroter Öl
farbe und kennzeichnet die End- und Mittelpunkte der Gebäudefeiten genau 
durch in die Pfahlköpfe gefchlagene Drahtnägel oder eingefchnittene Kreuze.

Zum Abftecken von rechten Winkeln dienen auch verfchiedene einfache Geräte.
1) Der Winkelfpiegel (Fig. 23). Die im Innern des Inftruments be- Fig. 25

winkeiprisma. fjndiichen beiden kleinen Spiegel find unter 45 Grad zu einander gerichtet.
Beim Abftecken des rechten Winkels wird der Winkelfpiegel fo über
Punkt c gehalten, nötigenfalls unter Benutzung eines Lotes, welches am 

Griff befeftigt ift, daß die Öffnung, wie aus 
Fig- 24- Fig. 24 hervorgeht, nach dem in a befeftigten

,,b Fluchtftabe (Fig. 25) gerichtet ift. Sieht man 
nun an der lotrechten Kante der meffingenen 
Einfaffung vorbei in den gegenüberliegenden 
Spiegel, fo zeigt fich darin das Bild des Flucht- 
ftabes a. Darauf fieht man an der anderen

o 
a

Kante der Öffnung entlang in den zweiten 
Spiegel und läßt den Stab b fo aufftellen, daß 

■yc diefer fich mit dem im Spiegel erfcheinenden
Stabe a genau deckt.

2) Das Winkelprisma (Fig. 26) ift in der Handhabung noch bequemer, 
als der Winkelfpiegel. Der wagrechte Querfchnitt des in einer Meffing- 
hülfe mit Griff befindlichen Glaskörpers bildet ein gleichfchenkeliges, 
rechtwinkeliges Dreieck, von dem nur die beiden Kathetenflächen frei 
find. Das Gehäufe ift mit weißem Papier ausgelegt. Bei der Benutzung 
hält man das Inftrument, wie vorher den Winkelfpiegel, fo, daß die Hypo- 
tenufe dem auszufteckenden Punkt b (Fig. 29) zugerichtet ift und fieht in 
der Richtung des Pfeiles in die rechte Kathetenebene, wobei man das 
Bild des Fluchtftabes a erblickt. Hierauf läßt man, wie beim Winkel
fpiegel, den Stab b fo einrichten, daß er fich mit dem Stabe a deckt.

Kreuz76oder 3) Die Kreuz- oder Winkelfcheibe (Fig. 27) und der Winkelkopf oder
winkeitcheibe die Winkeltrommel (Fig. 28), von denen erftere nach einem abgeftumpften 
winkdkopf Kegel, letztere achtfeitig prismatifch oder auch zylindrifch geformt ift. In 

oder der Kreuzfeheibe und in der zylinderförmigen Winkeltrommel find 
Winkeitrommei.Schlitze derart angebracht, daß fie fich rechtwinkelig gegenüberftehen.

Um den rechten Winkel abzuftecken, wird das Gerät über dem Punkt c 
in Fig. 30 fo aufgeftellt, daß der Fluchtftab a in die Sehrichtung zweier 
Schlitze fällt; dann wird der Stab b in der Richtung der beiden anderen
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Fig. 30.

ob

Fig. 31. 

ob

o- a

Fig. 28.

find

Fig. 27.

befeftigt. Von den Sehfchlitzen 
gegenüberliegende! häufig fo erweitert, 

zwei nicht 
daß darin

ein Pferdehaar eingefpannt werden kann. Dies er
leichtert das Zielen, wenn man durch den fchmalen 
Schlitz fchaut. Die achtfeitigen Winkeltrommeln 
haben an jeder Seitenfläche einen Schlitz, fo daß fich 
mit diefen auch Winkel von 45 Grad abftecken laffen.

Soll von einem Punkt b (Fig. 31) auf die Linie 
a c das Lot gefällt werden, fo muß man den Punkt d 
vorläufig annehmen, darüber das Gerät in die Rich
tung ac bringen und hierauf durch Hin- und Her
rücken verfuchen, bis der Punkt b in den anderen 
Schlitzen erfcheint.

Hat man nunmehr auf irgend eine Weife das I77. 
Gebäude ausgefteckt und die Eckpunkte durch ein- schnurgerüfte. 
gefchlagene Pfählchen bezeichnet, fo fchreitet man 
zur Herfteilung der fog. Schnurgerüfte, weil jene 
Pfähle beim Ausgraben der Grundmauern verloren 
gehen müffen. Zu diefem Zwecke werden an jedem 
Eckpunkte je 3, bei den Mittellinien je 2 Pfähle von 
l,oo bis 1,25"' Länge in folchem Abftande von den 
kleinen Pfählchen in den Erdboden eingetrieben, 

daß fie fpäter von der Baugrube unberührt 
bleiben und etwa 75cm über die Erdoberfläche 
herausragen. Oben werden fie durch wagrechte 
Latten oder Bretter mittels Nagelung verbunden 
(Fig. 32). Nunmehr werden über diefe Latten 
Schnüre gezogen und fo lange verfchoben, bis 
ihre Kreuzungspunkte über der Mitte jener Pfähl
chen genau eingelotet find. Hierauf werden die 
Schnurftriche auf den Latten eingekerbt, wonach

°C jene Schnittpunkte jederzeit durch erneutes Ein- 
fpannen der Schnüre wiedergefunden werden

können. Die Baugrube wird ausgehoben und der Kreuzungspunkt auf ihre Sohle 
hinuntergelotet. Von hier aus werden alsdann die Grundmauerabfätze ufw. ab- 
gemeffen. Alle diefe Arbeiten find, nach dem die Eckpunkte des Gebäudes 

>5*
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17«.
Fluchtkreuz.

>79- 
Setzwage.

feitens der Bauleitung aus- 
gefteckt find, durch die 
Unternehmer der Erd- und 
Maurerarbeiten auszuführen 
und nur feitens des Bau
leitenden auf ihre Richtig
keit zu prüfen. Fig. 33 ver
deutlicht das Verfahren.

Um bei den Äusfchach- 
tungen zwifchen zwei feft 
beftimmten Punkten Zwi- 
fchenpunkte in derfelben 
wagrechten Ebene zu finden, 
benutzt man das Fluchtkreuz 
(F>g- 34)- Deffen eine Seite 
ift gewöhnlich fchwarz-weiß, die andere weiß-rot mit Ölfarbe angeftrichen. Die 
Art der Benutzung geht aus Fig. 35 klar hervor. Zwifchen den beiden 
Punkten A und B follen die Zwifchenpunkte a und b feftgelegt werden. Man 
ftellt auf die Pfähle A und B zwei Fluchtkreuze mit der gleichen Farbe nach 
vorn, auf den Punkt a zunächft ein 
drittes Kreuz mit der anderen Farbe Fig. 33.
dem Befchauer zugerichtet, was das 
Sehen erleichtert. Der Pfahl a muß 
dann fo tief in den Boden getrieben 
werden, daß die drei Kreuze in ge
nau wagrechter Flucht liegen. Eben
fo verfährt man mit Punkt b.

Zugleich fei hiernoch der anderen 
Geräte Erwähnung getan, deren man 
fich zur Beftimmung von wagrechten 
Ebenen oder zur Ermittelung von 
liöhenunterfchieden bedienen kann.

Hierzu gehört zunächft die 
Setzwage (Fig. 36), welche fehr forg
fältig aus 4 Brettftücken zufammen- 
gefügt fein muß. Am lotrecht ftehen-

Fig. 34- Fig. 35-

den Holze von etwa 40c'n Länge ift oben eine Schnur befeftigt, welche am 
unteren Ende eine Bleikugel trägt. Wird diefe Setzwage auf die hochkantig 
gelegte Waglatte, ein 3 bis 5m langes, 15cn’ breites, 3cm dickes, aus gutem,
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Fig- 3&- trockenem Kiefernholze angefertigtes, gehobeltes Brett mit 
genau parallelen Kanten, gehellt und fpielt die Schnur 
fcharf in den langen, auf der Mitte des lotrechten Holzes 
befindlichen Kerbfchnitt, die Bleikugel in eine ihr ent- 
fprechende Höhlung ein, dann ift die unter der Waglatte 
befindliche Ebene wagrecht.

Bei windigem Wetter ift die Setzwage nicht gut zu 
gebrauchen, weil die Bleikugel dann hin- und herpendelt. Man bedient fich in 
einem folchen Falle beffer der Libelle (Fig. 37). In einem etwa 50cra und mehr 

180.
Libelle

Fig. 37-
langen Holzgehäufe liegt oben, 
durch eine Meffingplatte bis auf eine 
genau in der Mitte befindliche Öff
nung mit kleinem Steg verdeckt, 
ein mit Waffer gefülltes, an den
Enden verfchmolzenes Glasrohr, 

welches nur eine kleine Luftblafe im Waffer enthält. Diefe muß, wenn die unter
befindliche Ebene wagrecht ift, genau unterder die Libelle tragenden Waglatte 

Fig. 38- halb des kleinen Steges ein- 
fpielen. Häufig ift an einem 
Ende des Holzgehäufes noch 
eine Libelle in kreisrunder Öff
nung, lotrecht zu der erften an
gebracht, um das Inftrument auch 
zum Loten benutzen zu können.

Zum Einwägen einzelner 
Punkte dient die Kanalwage

Fig. 39-
(Fig. 38). Diefe befteht aus einem etwa 
1m langen, in der Mitte auf einem Stab 
oder Dreifuß ruhenden Blechrohre, an 
deffen beiden Enden lotrecht ftehende 
Glasrohre aufgefetzt find. Das Blech
rohr wird fo mit gefärbtem Waffer 
gefüllt, daß diefes noch etwa bis zur 
halben Höhe der Glasrohre reicht. Da 
es in diefen gleich hoch fteht, kann 
man hiernach andere Punkte einloten.

Beffer als diefe Kanalwage ift 
die Schlauchwage, bei welcher das 
Blechrohr durch einen beliebig, bis 
20m langen Qummifchlauch erfetzt ift. 
Wenn das eine Olasrohr an den 
feften Punkt derart gehalten wird, daß 
der Wafferfpiegel mit ihm gleich 
hoch liegt, fo kann man in einem 
Umkreife, der durch die Länge des 
Oummifchlauches beftimmt ift, mit 

181.
Kanalwage.

182.
Schlauchwage.

dem anderen Glasrohr jeden beliebigen Punkt einwägen.
Für alle Fälle am brauchbarften ift das Nivellierinftrument mit Fernrohr, 

und zwar für Architekten dasjenige mit feftem Fernrohr und fefter Libelle, 

183.
Nivellier- 
inftrument 

mit Fernrohr.
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welches fchon zum Preife von 100 bis 125 Mark käuflich ift (Fig.sg), 
wozu noch die Höhenmaßlatte (Fig. 40) zu befchaffen ift. Hiermit 
kann fowohl die Höhenlage des Mauerwerkes in größter Ausdeh
nung aufs genauefte geprüft, als auch die Höhenmeffung eines Ge
ländes, Weges ufw. ausgeführt werden.

Das Nivellierinftrument befteht aus dem Dreibein (Stativ), deffen 
drei Füße feft in den Erdboden geftoßen werden müffen, und aus 
dem eigentlichen Inftrument, das durch einen Federhaken a und die 
Schraube b unverrückbar auf dem Dreibein befeftigt werden kann. 
Das Inftrument befteht aus dem Träger c, dem Fernrohrträger d, 
dem Fernrohr e und der Libelle f Letztere ift auf dem Fernrohrträger 
gelagert und einftellbar, das Fernrohr mit dem Fernrohrträger und 
diefer mit der Gußftahl-Umdrehungsachfe feft verbunden.

Zunächft fucht man fchon das Dreibein fo einzuftellen, daß die 
obere Platte nach Augenmaß möglichft wagrecht liegt. Hierauf 
werden die Dreibeinfehrauben angezogen, das Inftrument wird auf 
die Platte geftellt, der Haken a eingelegt und die Schraube b an- 
gezogen. Das Fernrohr wird nun fo gedreht, daß es parallel zu 
zwei Stellfchrauben g gerichtet ift, und durch entgegengefetztes 
Drehen der beiden Schrauben in wagrechte Lage gebracht, was am 
Stande der Libellenluftblafe zu erkennen ift. Dann dreht man das 
Fernrohr um go Grad, fo daß es über der dritten Schraube fteht, 
und bewegt diefe fo lange nach rechts oder links, bis auch in diefer 
Richtung die Libelle die wagrechte Lage des Fernrohres anzeigt. 
Diefes Verfahren wiederholt man fo lange, bis beim beliebigen 
Drehen des Fernrohres die Luftblafe der Libelle unbeweglich bleibt. 
Bei der Arbeit muß man fich immer vor und nach dem Abiefen 
von der Höhenmaßlatte überzeugen, ob auch die Luftblafe noch 
ebenfo unbeweglich geblieben ift.

Gewöhnlich ftellt man das Inftrument zwifchen den ein
zuwiegenden Punkten (Fig. 41) auf, weil man auf diefe Weife grö
ßere Strecken einwägen kann, ohne das Inftrument umzuftellen, 
was immer zeitraubend ift. Die Punkte find durch Fluchtftäbe oder 
tief eingefchlagene Pfähle bezeichnet; letzteres ift beffer, weil die 

Fig. 40.

Köpfe der Pfähle als Fixpunkte dienen können. Die Maßlatte, welche zum Auf
klappen oder zum Zufammenfchieben eingerichtet ift, wird auf den Pfahlkopf fo

Fig. 41.

geftellt, daß die Ziffern verkehrt ftehen, und durch das Fernrohr nunmehr die Höhe 
abgelefen, welche durch das darin befindliche Faden- oder Haarkreuz angegeben 
ift. Die einfache Subtraktion der abgelefenen Zahlen ergibt, um wieviel die Höhen
lage der einzelnen Punkte voneinander abweicht. Zum Anfehreiben der ermittelten 



231

Höhenmaße benutzt man folgendes Mufter, wobei darauf aufmerkfam gemacht 
werden muß, daß es zur bequemen Vergleichung aller eingewogenen Punkte 
unter und miteinander üblich ift, alle Höhenpunkte auf eine gemeinfame Wag- 
rechte, den Normalhorizont, zu beziehen. Diefer kann wohl beliebig angenommen 
werden, doch fo tief unter dem Ausgangspunkte der Höhenmeffung, daß keine 
negativen Ordinaten entftehen. Gewöhnlich wird der Nullpunkt des Pegels, wo 
ein folcher zu ermitteln ift, als Normalhorizont gewählt.

Punkt
Ablefungen Steigen Fallen Bemerkungen

rückwärts vorwärts

a 1,278 — — — a Schwelle der Haustür.
1 — 0,767 0,511 ■—

1 2,340 — — —
2 — 1,786 0,554 —
0 0,745 — — —

3 — 2,547 — 1,802

3 1,213 — — —

4 — 1,285 — 0,072

4 1,987 — — —

b — 0,863 1,124 — b Höhenpfahl am Wege.

Summa 7,563 7,248 2,189 1,874 Das Fallen vom Steigen abge-
7,248 1,874 zogen, gibt von a nach b ein

Steigen von 0,315ni.
0,315 0,315

Bevor mit den Gründungsarbeiten begonnen wird, find nochmals genaue 
Ermittelungen über die Bodenbefchaffenheit vorzunehmen. Diejenigen Stellen des unterfuchung 

Untergrundes welche eine große Laft tragen follen, alfo Gebäudeecken, ftark de. 
belaftete Freiftützen ufw., müffen befonders forgfältig unterfucht werden. Bei *"*ru"des' 
zweifelhafter Befchaffenheit der Bodenverhältniffe lind gegebenenfalls Belaftungs- 
proben auszuführen.

Bei der Überwachung der nunmehr beginnenden Bauausführung ift dafür 185. 

zu forgen, daß die günftige Jahreszeit nach Möglichkeit ausgenutzt wird und die greifen 

einzelnen Bauarbeiten fo ineinandergreifen, daß keine Stockungen eintreten und 
kein Handwerker auf den anderen warten muß. vergeben der

Nachdem der Auftrag zur Ausführung des betreffenden Gebäudes erteilt ift, 
hat man demnach zunächft die Frage der etwaigen Sammelheizung zu entfcheiden ufw. 
und alle darauf bezüglichen Maßnahmen fo frühzeitig zu treffen, daß noch vor 
Beginn der Maurerarbeiten die Lage und Qtöße aller für die Heizung und Lüf
tung erforderlichen Kanäle, Rauchrohre, Schlote, Schlitze ufw. feftfteht und fomit 
nachträglichen Änderungen am Mauerwerk durch Stemmen ufw. nach Möglich
keit vorgebeugt wird. Diefe Stemmarbeiten, die nur in lagelohn ausgeführt 
werden können und fich gewöhnlich nicht in ausreichender Weife beauffichtigen 
laffen, verurfachen unverhältnismäßig hohe Koften. Zum Wettbewerb find 4 bis 
5 Unternehmer aufzufordern, welche fämtlich fchon Heizungen desfelben Syftems 
ausgeführt haben müffen, was gegebenenfalls durch Zeugniffe zu belegen ift. Die
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Prüfung der eingereichten Entwürfe und Koftenanfchläge durch die Behörden er
fordert eine fo lange Zeit, daß gerade dadurch eine große Verzögerung der Bau
ausführung eintreten kann.

Im allgemeinen genügt es, wenn die Bauarbeiten 6 bis 8 Wochen vor dem 
Gebrauche auf der Bauftelle vergeben werden. Sämtliche Mauerbauftoffe, vor 
allem aber Verblendfteine und Werkfteine, find zu beftellen, fobald der Bau be- 
fchloffen und die Gelder angewiefen find. Bei kleineren Bauten find fämtliche 
Mauerfteine auf einmal, für größere nur ein Teil des ganzen Bedarfs mit allmäh
licher Anfuhr zu vergeben. Hierbei ift das etwaige Sinken der Preife in das Auge 
zu faffen. Im Frühjahre find die Steine faft immer teuer, da die wenigften Zie
geleien Einrichtungen haben, um auch den Betrieb während des Winters aufrecht 
erhalten zu können. Neue Brände kommen daher meift erft im Mai zur Verfen- 
dung, und deshalb ift erft im Juni auf ein Sinken der Preife zu rechnen. In 
Gegenden, wo man nur ein zweifelhaftes Material erhalten kann, läßt man die 
Steine den Winter über auf dem Bauplatze zur Erprobung ihrer Dauerhaftigkeit 
ftehen, muß fie dann aber auch enfprechend früh vergeben. Bei Verblendfteinen 
ift für jeden Brand ein Zeitraum von etwa 6 Wochen zu rechnen. Da es aber 
vorkommt, daß einzelne Brände ganz oder teilweife mißraten, wegen un
richtiger oder fleckiger Färbung der Steine ufw., fo ift ftets mit größeren Friften 
zu rechnen.

In Steinbrüchen kann während des Winters und häufig auch während des 
Frühjahres, fo lange Nachtfröfte eintreten, nicht gearbeitet werden, weil das Leben 
der Arbeiter durch das Abbröckeln von Steinen, wenn die Sonnenftrahlen wäh
rend des Tages die lotrechten Wände der Brüche erwärmen, gefährdet fein würde. 
Die im Frühjahr nötigen Werkftücke find alfo, wenn fie aus derart befchaffenen 
Brüchen bezogen werden follen, fchon früh im Herbft zu beftellen, damit fich 
die Steinhauermeifter das nötige Qeftein vor Beginn des Winters verfchaffen 
können.

Bei Forftbauten ift die Verdingung der Bauftoffe fchon im November 
auszuführen, damit sie im Winter auf Schlitten oder gefrorenen Wegen heran- 
gefchafft werden können. Holz ift fo früh zu beftellen, daß es rechtzeitig ge- 
fchlagen und zum Trocknen gelagert werden kann, damit es nicht fofort nach 
dem Fällen verwendet werden muß.

Ferner find früh zu vergeben: Fenftervergitterungen, die einzumauernden 
Stütz- und Schließhaken, Anker, eiferne Säulen, Unterlagsplatten, Träger, Türdübel 
und -Zargen, Deckbohlen und demnächft die Balkenlagen und der Dachverband. 
Parkettfußböden find g Monate, belfer i Jahr vor dem Gebrauch in Auftrag zu 
geben, wenn der Bedarf nicht aus größeren Lagern bezogen werden kann. Zur 
Dachdeckung find 4 bis 6 Wochen, zur Ausftakung 2 Wochen Vorausbeftellung 
nötig. Schreinerarbeiten, befonders Fenfter und Türen, fowie Schlofferarbeiten 
erfordern 3 bis 5 Monate, Glafer-, Töpfer- und Stuckarbeiten im allgemeinen 
2 bis 3 Monate, bei geringen Mengen natürlich kürzere Friften, bis zur An
lieferung.

In der Regel ift es zunächft die Herftellung der Steinhauerarbeiten, der Ver
blend- und Formfteine, fpäter diejenige der Schreiner- und Glaferarbeiten, welche 
die Bauausführung verzögern. Deshalb ift der Befuch der Werkftätten, Werkplätze 
und Steinbrüche nicht genug zu empfehlen, um beizeiten Vorkehrungen gegen 
Verzögerung der Lieferungen treffen zu können.
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Das Fortfchreiten der Steinhauerarbeiten läßt fich dadurch leicht prüfen, daß 
man an der Hand der Zeichnungen auszählt, wie viele einzelne Werkftücke der 
Bau enthält, und auf dem Werkplatz zu erfahren fucht, wie lange durchfchnittlich 
an einem Stück gearbeitet werden muß (gewöhnlich etwa 2 bis 3 Tage). Die 
Stückzahl multipliziert mit den Tagen gibt die notwendige Zahl der Steinhauer
werktage und diefe dividiert durch die zur Verfügung ftehende, vertragsmäßige 
Frift die Zahl der zu befchäftigenden Steinhauer. Enthält der Bau z. B. 1280 Werk-

186.
Prüfung 

des 
Fortfchreitens 

der Steinhauer
arbeiten.

ftücke, welche durchfchnittlich eine Arbeitszeit von je 21/» Tagen erfordern, fo 
gibt dies 3200 Tagewerke. Sollen die Arbeiten in 150 Tagen vollendet fein, fo 
gebraucht man hierzu 21 Gefellen. Hieraus kann man erfehen, ob der Steinhauer- 
meifter richtige Anordnungen getroffen hat. Ebenfo kann man nach Zählung der 
auf dem Werkplatze und in den Brüchen lagernden unbearbeiteten Blöcke und 
Divifion diefer Zahl durch die Zahl der befchäftigten Steinhauergefellen finden, 
wie lange die Vorräte für diefe ausreichen, und dann zur richtigen Zeit ein
fehreiten. Liegen alfo z. B. beim Steinhauer 120 rohe Blöcke, im Bruche noch 45, 
alfo zufammen 165, fo gibt dies 412 Tagewerke, alfo für 21 Gefellen einen für 
20 Tage ausreichenden Vorrat. Die öftere Unterfuchung in der dargeftellten 
Weife fchützt häufig vor großen Verzögerungen des Baues; doch hat man fich 
davor zu hüten, daß auf dem Steinhauerwerkplatze und in den Steinbrüchen rohe 
Blöcke gezeigt und gezählt werden, die für einen ganz anderen Bau beftimmt 
find.

Die Zeichnungen und Verträge muß der Bauleitende der Hauptfache nach 187. 
im Gedächtnis haben, um ftets fehen zu können, ob etwas Unrichtiges aus- A"j"cht
geführt wird und die Leiftungen und Lieferungen vertragsmäßig erfolgen. Er Bauleitenden, 
muß auch die Arbeiter inbezug auf ihre Leiftungen genau beobachten und die 
tüchtigen aus den minderwertigen herauszufinden wiffen, damit er beurteilen 
kann, ob der Polier bei befonders wichtigen Arbeiten auch die richtigen Leute 
anftellt.

Sind die Grundmauern bis zu derjenigen Höhe herausgeholt, wo Türen und >88. 

Fenfter anzulegen find, fo hat man auf erfteren lange gehobelte Latten dicht A"^e" 
aneinander ftoßend auszulegen und auf ihnen genau die Achfen der Fenfter und Mauerwerkes. 

Türen, fowie ihre lichten Weiten durch Bleiftiftftriche zu bezeichnen. Die Latten 
werden numeriert, damit fie immer von neuem in den obereren Stockwerken, 
jede an derfelben Stelle wie unten, benutzt werden können.

Hierauf legt der Polier die erfte Schicht mit Mauerfteinen an, über welcher 
die Maurer Weiterarbeiten. Auch Höhenmaßftäbe, auf denen die einzelnen Schichten 
durch Bleiftiftftriche angedeutet find, werden, befonders an den Ecken, zur Probe 
angehalten, damit die richtige Schichtenhöhe, befonders bei Verblendungsbauten, 
eingehalten wird.

Unmittelbar neben den Grundmauergräben dürfen Bauftoffe nicht lagern, >89. 
weil die Böfchungen infolge der Belaftung leicht einftürzen würden. Das Abr,eifuneen 
Abfteifen ift Sache des Unternehmers. Man hat darauf zu achten, daß nicht zu 
kurze Strecken auf einmal gegründet werden, um etwa an Steifmaterial zu fparen, 
weil darunter der Verband leiden und leicht ungleiches Setzen des Gebäudes 
eintreten könnte. Befinden fich Nachbarhäufer in unmittelbarer Nähe, fo müffen 
fie forgfältig abgefteift und ihre Grundmauern, im Falle fie höher liegen als die
jenigen des Neubaues, unterfangen werden.
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igo.
Fortgang der Alle Grundmauerbreiten müffen der Belattung entfprechend forgfältig be-
Austührung rechnet fein. Selbftverftändlich ift fodann für Abdichtung der Kellermauern ufw.

Sorge zu tra£en- Erhalten die Fenfter Vergitterungen, die eine größere Wider- 
des Keiler- ftandsfähigkeit haben follen, fo find fie jetzt mit einzumauern. Sonft werden fie 
gefchoffet. mejft erft fpäter eingefetzt, was eine kleine Änderung der Konftruktion erfordert.

Nunmehr find auch die Schlitze in den Mauern für das fpätere Unterbringen der 
Rohrleitungen, ferner die Rauch- und Lüftungsrohre anzulegen, fowie die Auf
lager für die Treppenftufen auszufparen, während die Stufen gewöhnlicher Stein
treppen auch häufig von Anfang an eingemauert werden. Türdübel werden be- 
feftigt, die Bohlen- und Kreuzholzzargen aufgerichtet und vermauert. (Das Ein
legen der Deckbohlen erfolgt erft kurz vor dem Putzen der Räume.) Das 
Hinterfüllen des Kellermauerwerkes darf erft gefchehen, wenn letzteres genügend 
ausgetrocknet und die Genehmigung zum Beginn der Arbeit von der Bauleitung 
erteilt ift.

191.
Verfetzen Sobald die Erdbodengleiche erreicht ift, beginnt das Verfetzen der Sockel-

von quader, und zwar zunächft der Eckquader, welche die Flucht der übrigen angeben. 
Steinquadern. ^an hat f,^ vor|]er rechtzeitig zu überzeugen, daß nicht einzelne Stücke fehlen, 

weil dadurch die Bauausführung wefentlich verzögert werden würde. Die Quader 
find, nachdem fie in das Lot geftellt und in ihrem unteren Teile vermauert find, 
unter fich zu verklammern und mit der Hintermauerung zu verankern, damit mit 
diefer ein guter Verband erzielt wird, befonders aber damit die gewöhnlich hier 
nur dünnen Platten nicht durch den Froft herausgetrieben werden. Sandfteine 
find vor dem Hintermauern unbedingt erft und zwar an trockenen Tagen mit 
heißem Qoudron an der Rückfeite zu ftreichen. Um das Eintreffen herunter
fließenden Kalkes in die Verblend- und Werkfteine zu verhüten, werden fie 
wohl häufig mit Lehm- oder Tonwaffer überftrichen. Man muß fich aber vor
her überzeugen, daß es an den Steinen keine Flecken hinterläßt. Bei Sand- 
fteinen hat folches Anftreichen immer etwas Mißliches, weil die feinen Lehm
teilchen fich fpäter kaum völlig aus den Poren des Steines durch Abwafchen 
entfernen laffen und fein gutes Ausfehen infolgedeffen beeinträchtigen. Man hat 
auch darauf feine Aufmer(cfamkeit zu richten, daß Sandfteine, befonders weiße, 
nicht mit naffem Stroh zum Schutz gegen Befchädigungen umwickelt angeliefert 
werden, weil dies gar nicht mehr entfernbare gelbe Flecke verurfacht. Ebenfo 
entftehen durch zu demfelben Zweck benutzte Kiefern- und Fichtenzweige recht 
unangenehme grüne und braune Harzflecke.

Gefimfe find zum Schutz gegen Befchädigungen durch herabfallende Steine 
mit auf Leiften befeftigten Brettern (Schwarten) abzudecken, andere hervortretende 
Architekturteile mit einer Mifchung von Lehm und kurzgehaktem Stroh zu um
kleiden.

Der Bauleitende hat fich felbft davon zu überzeugen, daß alle Vorfichts- 
maßregeln forgfältig getroffen werden, die das Durchbrechen von Fentterfohl- 
bänken, geraden Fenfterftürzen ufw. verhindern follen.

An heißen Tagen find die Mauerfteine vor dem Verbrauche befonders gut 
zu näffen und vom Staube zu reinigen; an Regentagen ift dies weniger an
gebracht, weil fie fonft „fchwimmen", d. h. fich im naffen Mörtel hin und her 
bewegen würden.

Sobald die Oefchoßhöhe erreicht ift, erfolgt das Verlegen der Balken oder 
eifernen Träger, das Befeftigen der Anker, das Ausftaken der Balkenlage zugleich 
mit dem Erhöhen der Rüftungen. Die Balkenanker find fo anzubringen, daß fie 
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nicht über oder unter Fenfter- oder Türöffnungen zu liegen kommen. Das Füll
material der Stakung wird erft aufgebracht, wenn das Dach eingedeckt ift. Eben
fo werden die Gewölbe erft nach dem Eindecken des Daches ausgeführt, während 
die Gurtbogen mit dem Mauerwerk zugleich herzuftellen find.

In den oberen Gefchoffen wiederholen fich die Arbeiten in derfelben >o». 
Reihenfolge bis zur Dachbalkenlage, über der nunmehr der Dachftuhl er- 
richtet wird. Nachdem dann die Drempelwände und Schornfteine aufgeführt, d" übrigen 
die Qefimfe vollendet, die Ausfteigeluken, Dachlichter ufw., kurz alle Konftruk- <J,rthofre- 
tionsteile, welche die Dachfläche durchbrechen oder mit ihr in Verbindung ftehen, 
hergeftellt find, kann mit dem Eindecken des Daches begonnen werden. Beim 
Eindecken find die Rinnen zugleich mit anzulegen, ja, wenn irgend möglich, muß 
diefe Arbeit im Vorfprunge fein, damit das von der Eindeckung, felbft von der 
Dachfchalung bei Regenwetter abfließende Waffer nicht die Qefimsanlage zer- 
ftört, was befonders bei maffiven Gefimfen zu beachten ift. Auch find während 
der Nacht und bei Regenwetter alle Dachöffnungen forgfältig zuzudecken, damit 
eindringendes Waffer nicht auf frifch hergeftellte Gewölbe herabfließen kann, 
was ihren Einfturz, mindeftens aber ihre Durchnäßung und von den Zwickeln 
aus auch diejenige der Widerlagsmauern herbeiführen würde.

Bei allen Bauten ift dahin zu ftreben, daß fie noch vor Einbruch des 
Winters unter Dach gebracht werden. Ift dies unmöglich, fo müffen die Mauern MaU"‘r n i m 

gegen die Einwirkung von Schnee und Froft gefchützt werden, am beften durch Winter ufw., 

Abdeckung mit Dachpappe, welche mit Ziegelfteinen gegen die Gefahr des Entwlfferung. 

Herunterwehens durch Sturm zu befchweren und zu fchützen ift. Auch die auf 
dem Platze lagernden Mauerfteine find mit Brettern oder Dachpappe abzudecken; 
oder im Frühjahre müffen die oberen durchnäßten Schichten erft zum Trocknen 
feitwärts luftig aufgefetzt werden.

Sobald mehr als 3 Grad Kälte im Winter eintreten, muß das Mauern ein- 
geftellt werden. Tritt Kälte in Begleitung von Schnee und Glatteis ein, fo 
müffen die Arbeiten fchon bei geringeren Kältegraden aufhören. Soweit in den 
oberen Schichten der Mörtel gefroren ift, find jene nach Wiederaufnahme der 
Arbeit zu entfernen. Um das Eindringen des Schnees in das Innere des fchon 
mit Bedachung verfehenen Gebäudes zu verhindern, werden die Fenfteröffnungen 
mit Brettern verkleidet, wozu häufig die Deckenfchalbretter Verwendung finden.

Es ift darauf zu achten, daß die Bauten im Äußeren bald nach dem Auf
führen des Kellermauerwerkes durch Herfteilung von Anfchüttungen und vor
läufigen Pflafterungen gut entwäffert werden. Das vom Dache abfließende 
und von den Rinnen aufgefangene Waffer ift, folange noch die Rüftungen am 
Haufe ftehen, durch vorübergehend angebrachte Abfallrohre, die in wagrechter 
Richtung über die Rüftung hinweggeführt werden, in unfchädlicher Weife ab
zuleiten.

Bei allen Dachdeckungsarbeiten, bei denen gelötet oder Afphalt und Teer iM. 
gekocht wird, ift die Feuersgefahr zu beachten. Niemals dürfen Feuertöpfe auf 
einer bloßen Bretterunterlage, fondern ftets nur auf einem Ziegelpflafter oder 
einer ftarken Sandunterlage ftehen. Das Gleiche gilt von den fpäter zu erwähnen
den Kokskörben. Für die Afphaltkeffel muß immer ein paffender Deckel vor
handen fein, um damit das Entzünden des Inhaltes fofort erfticken zu können. 
Ebenfo muß trockener Sand zum Überfchütten des Brandes bereit gehalten 
werden, weil Waffer hierbei nicht zu gebrauchen ift.
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poikeiiiche Nach n.unmehriger Fertigftellung der Gewölbe und der Steintreppen 
Rohbau- kann die polizeiliche Rohbauabnahme beantragt werden, nach welcher bis zur 

undbÄrb"iten ,nan£riffnahme der Putzarbeiten im Sommer ein Zeitraum von 6 Wochen, im 
während der Winter gewöhnlich von 3 Monaten vergehen muß, damit das Mauerwerk ge-

6^Ruhepaufc'" nügend austrocknen kann.
Einige Arbeiten können inzwifchen aber doch vorgenommen werden, näm

lich das Ausrüften der Gewölbe, das Reinigen der Kellerräume von Schutt, das 
Einbringen des Kellerpflafters, das Berappen der Kellermauern, das Schalen der 
Decken, das Ziehen der Heiz-, Gas- und Wafferrohre, das Einbringen des Füll- 
ftoffes der Stakung ufw. Hierbei fei daran erinnert, daß Heizrohre nie feft 
eingemauert werden dürfen, weil fonft ihre Bewegungsfreiheit geftört würde und 
fie brechen könnten.

weHerfpoige Nach der P0,izeilich vorgefchriebenen Zeit können die Außenwände, wenn
der Arbeiten dies nicht bereits gefchehen, berüftet und die Putzarbeiten begonnen werden. 

undmim“nnerenDies zugleich auch im Inneren des Gebäudes, und zwar zuerft im
der Gebäude. oberften Qefchoß, weil diefes der dünnen Mauern wegen und weil das Mörtel- 

waffer im poröfen Mauerwerk allmählich von oben nach unten fickert, am beften 
ausgetrocknet ift. Je nachdem der Putz der Faffaden fortfehreitet, find die Ge- 
fimfe mit Zinkblech abzudecken und die Stuckverzierungen anzubringen, damit 
hierzu die Mauerrüftung mit benutzt werden kann. Hierbei ift zu bemerken, 
daß derartige Zierteile nicht auf Holz, und zwar weder an hölzernen Gefimfen, 
noch an Knaggen, Dübeln ufw. befeftigt werden dürfen, fondern daß fie viel
mehr behufs ihrer ficheren Verbindung mit dem Mauerwerk mit Hilfe ein
gemauerter oder fonft im Mauerwerk dauerhaft befeftigter, gefchmiedeter Eifen
teile anzufetzen find.

Die Gas-, Waffer- und Entwäfferungsrohre find, fofern fie verdeckt liegen 
follen, vor Beginn der Putzarbeiten anzubringen. Nach Fertigftellung des 
Deckenputzes im Inneren, der vor dem Wandputz auszuführen ift, werden fofort 
die Stuckteile an den Decken befeftigt, die verputzt werden müffen, weil beim 
Anfetzen der Putz vielfach befchädigt oder ganz abgefchlagen wird, wenn die 
Wandungen der Stuckteile etwa zu ftark fein füllten. Hiernach erfolgt das 
Putzen der Wandflächen und das Setzen der Kachelöfen. Es ift zu beachten, 
daß in Räumen, welche mit Kokskörben zum Austrocknen der Wände befetzt 
find, der Vergiftungsgefahr wegen nicht gearbeitet werden darf. In einem 
fpäteren Abfchnitt der Bauausführung können Kokskörbe niemals in oder in der 
Nähe von Räumen Verwendung finden, in welchen Meffing- oder Bronze- 
befchläge, Vergoldungen ufw. angebracht find, weil alles durch die Verbrennungs- 
gafe fchwarz gefärbt werden würde.

Zu gleicher Zeit werden im Inneren die maffiven Fußböden hergeftellt, alfo 
Fliefen verlegt, Zement- und Afphalteftriche ausgeführt. In den Küchen find die 
Herde zu fetzen und Rauchmäntel anzubringen. Ferner werden die Fenfter ein
gefetzt, verputzt und verglaft; auch können die Dachfußböden verlegt und die 
Bodenverfchläge ausgeführt werden.

Der Kalkanftrich der Außenwände erfolgt gewöhnlich- zugleich mit dem 
Verputz, Ölfarbenanftrich aber früheftens nach einem Jahre.

Die Fenfter find, wenigftens während der Nachtzeit, gefchloffen zu halten, 
weil fie fich fonft fehr leicht werfen; auch ift darauf zu halten, daß das 
Schließen nicht eingenmächtig durch Nachhobeln der Rahmen und Schenkel 
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erleichtert wird, weil. fonft fpäter die Flügel nicht dicht fchließen würden. 
Fenfter- und Türgriffe in befferer Ausführung werden durch Einhüllen in Papier 
oder alte Leinwand mittels Bindfaden gefchützt.

Nach dem Einfetzen der Fenfterrahmen kann mit dem Schlämmen der 
Decken und Wände, fowie dem Malen der Decken begonnen werden. Man hat 
darauf zu achten, daß die Maler und Tapezierer nicht auf die Türverdachungen 
treten oder fie gar zum Auflagern von Gerüftbrettern benutzen, weil ihre Be- 
feftigung dadurch gelockert werden könnte. Vor dem Beginn des Malens der 
Decken ift es Tätlich, die Tapeten für die einzelnen Räume auszufuchen, damit 
die Farben von Decken und Wänden fpäter gut zufammenftimmen.

Für Parkettboden konnte der Blindboden inzwifchen fertiggeftellt fein. Zu 
gleicher Zeit find die Dübel für hohe Fußleiften und hölzerne Wandbekleidungen 
einzuftemmen und einzugipfen. Nunmehr können die gewöhnlichen Fußböden 
verlegt und hiernach die Türen eingefetzt werden. Türen in Zimmern mit Parkett
boden werden jedoch vor dem Verlegen des letzteren eingefetzt und nur die 
Sockelleiften der Bekleidungen und Futter fpäter befeftigt. Es folgt das Anbringen 
der Marmorbekleidungen und Marmorbeläge, wobei Vergießen mit Gips wegen 
der Bildung von fchwefelfauren Salzen zu vermeiden, dagegen Wafferkalk zu 
verwenden ift. Ebenfo werden jetzt hölzerne Treppen aufgeftellt. Marmor- 
ftufen find zum Schutz gegen Befchädigungen mit Pappe und Brettern zu 
belegen, die an den Enden zur Verhütung des Verfchiebens mit fchräg- 
liegenden, dem Treppenlaufe folgenden Latten oder Brettern benagelt werden. 
Holzftufen werden an den Kanten durch dünne, angenagelte Leiften ge
fchützt.

Marmorfußböden belegt man gleichfalls mit Rohpappe, deren Stöße mit 
Pappftreifen verklebt werden, damit Staub und Sand nicht dazwifchen durch
dringen können. Ebenfo gefchieht dies bei Parkettfußböden. Statt des etwas 
koftfpieligen Pappebelages kann man Marmorfußböden auch mit einer dichten 
Lage von Sägefpänen überftreuen. Das Verlegen der Fußböden muß bei 
trockenem Wetter und auf ganz ausgetrockneter Unterlage erfolgen; beim Legen 
der Parkettfußböden müffen fogar, ebenfo wie bei Ausführung der Tapezierer
arbeiten und beim Anftreichen der Fußböden mit Ölfarbe, die Fenfter gefchloffen 
gehalten werden. Das Verlegen der Parkettafeln gefchieht vor dem Tapezieren 
der Räume, weil fonft die Tapeten ftaubig werden würden; doch hat der 
Tapezierer unter feinen Tifch eine Decke oder Rohpappe zu legen, damit der 
Fußboden nicht mit Kleifter befchmutzt wird. Auch alle Abfälle find auf eine 
folche Unterlage zu werfen. Nunmehr werden die Spiegelfcheiben in die Fenfter 
eingefetzt, welche bis jetzt mit vorläufiger Verglafung verfehen waren, und die 
umfponnenen Drähte und Bleirohre für elektrifche oder pneumatifche Telegraphie 
verlegt, fowie die Gardinenhaken befeftigt. Solche Leitungen in den Putz zu 
legen, ift nicht anzuraten, weil fie durch den Mörtel zu ftark leiden würden. 
Jedenfalls müßten fie dann noch befonders mit Gummipapier umwickelt und nur 
mit Gips verputzt werden.

Ferner werden die Aufzüge angebracht und die Abortbecken ufw. auf
geftellt, wenn die Arbeiten in den Aborträumen von den übrigen Handwerkern 
vollendet find. Hierauf find diefe Räume unter Verfchluß zu halten, um das 
Benutzen und Verunreinigen der Aborte zu verhüten. Es ift ftreng darauf zu 
fehen, daß die Maler die Wafferkaften der Fenfter nicht als Farbentöpfe oder 
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zu fonftigen unreinlichen Zwecken benutzen und die Pinfel nicht an den Wänden 
und Türen ausftreichen.

Die letzten Arbeiten im Innern der Gebäude find das Wachfen, Bohnen 
und Anftreichen der Fußböden, das Anbringen der Beleuchtungsgegenftände 
und dergl. Außen werden zuletzt die Haustüren eingefetzt, welche früher be- 
fchädigt worden wären, die Höfe, Durchfahrten und Fußfteige gepflaftert, 
afphaltiert oder mit Fliefen belegt; die Vorgartengitter werden aufgeftellt, die 
Vorgärten felbft angelegt ufw.

Arbeit^iunu- Zur Aufbewahrung ihrer Bauftoffe, Kleider, ihres Handwerkszeuges für 
für die das Befchlagen von Türen und Fenftern, für Ausführung der Verglafungen, 

H’n^clkcr Klempnerarbeiten ufw. find den Handwerkern Räume anzuweifen, die am beften 
im Keller oder im Dachboden liegen und für deren Verfchluß fie felbft zu 
forgen haben. Nach Beendigung ihrer Arbeiten haben die Handwerker diefe 
Räume in tauberem Zuftande wieder der Bauleitung zu übergeben. Die 
übrigen Räume, befonders die Küchen und Aborte, find, fobald die Arbeiten 
darin weiter vorgefchritten find, unter Verfchluß zu halten.

Auf^CI1 Eine Schwierige Aufgabe des Baumeifters ift es, alle angeführten Arbeiten 
des nicht nur zur richtigen Zeit zu beftellen, fondern auch darüber zu wachen, daß

Bauieitendcn. [je f0 rechtzeitig angeliefert und im Gebäude befettigt werden, daß kein Unter
nehmer auf den anderen zu warten hat, fondern alle Arbeiten richtig ineinander 
greifen und ihren ungeftörten Fortgang nehmen. Nur fo ift es möglich, den 
vorherbeftimmten Endtermin des Baues genau einzuhalten. Befonders beim 
inneren Ausbau, wobei viele Handwerker zu gleicher Zeit befchäftigt find, treten 
häufig unvorhergefehene Verzögerungen und Hinderniffe ein, welche der Bau
leitende mit äußerfter Willensftärke zu befeitigen hat, um keinen Aufenthalt ein
treten zu laffen. Zugleich hat er die Güte der gelieferten Bauftoffe und Ar
beiten zu beurteilen, fie mit den Probeftücken zu vergleichen ufw. Bei Werk- 
fteingefimfen und -Gliederungen hat er nach dem Verfetzen zu unterfuchen, ob 
die Kanten gut in einer geraden Linie fluchten; fonft ift ein forgfältiges Nach
arbeiten erforderlich; ebenfo im Inneren bei Marmorarbeiten, wobei wieder be
fonders darauf zu fehen ift, daß die Kanten der einzelnen Stücke am Stoß Icharf 
und nicht etwa abgerundet endigen, was bei polierter Arbeit und mangelhafter 
Ausführung häufig vorkommt. Bei Holzarbeiten müffen die Gehrungen eng und 
genau paffend zufammentreffen; die Hobelung muß glatt, nicht fchieferig fein. 
Türverdachungen und Stuckteile an den Decken müffen forgfältig befeftigt fein, 
damit fpäter nichts herunterfallen kann; Türfchlöffer find zu öffnen und zu unter
fuchen ufw. — alles Arbeiten, die richtig zu bewältigen, leider erft eine lang
jährige Erfahrung lehren kann, deren Aneignung großen Fleiß und rege Auf- 
merkfamkeit erfordert.

verhüten Bei allen auf dem Bauplatze fich ereignenden Unfällen, durch die ein 
bei Arbeiter getötet wird oder eine Körperverletzung erleidet, die eine Arbeits- 

vngiucksfäiien. unfähigkeit von mehr als 3 Tagen oder den Tod zur Folge hat, hat der den 
Bau felbftändig leitende Beamte binnen zwei Tagen der vorgefetzten Dienft
behörde fchriftliche Anzeige unter Benutzung nachftehenden Formulars zu 
machen:
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Neubau . .... K..................

Unfall-Anzeige, 

der.............................................................................  

in.............................

überreicht am (Datum der Abfendung).

(Für jede verletzte oder getötete Perfon ift ein befonderes Anzeigeformular auszufüllen.)

i) Betrieb, in welchem fich der Un
fall ereignet hat.

(Genaue Ortsangabe ufw.)

2) Vor- und Zuname der verletzten 
oder getöteten Perfon.

Im Betriebe befchäftigt als?
(Art der Befchäftigung, Arbeitspoften.) 

Wohnort, Wohnung, Lebensalter.
(Ungefähre Angabe in Jahren genügt.)

3) Worin befteht die Verletzung? 
(Wird diefelbe vorausfichtlich den Tod oder eine 
Erwerbsunfähigkeit von mehr als 13 Wochen 

zur Folge haben?

4) Wo ist die verletzte Perfon unter
gebracht?

(Krankenhaus, Wohnung.)

5) Krankenkaffe, welcher die verletzte 
Perfon angehört.

6) Wochentag, Datum, Tageszeit und [ 

Stunde des Unfalles.

7) Veranlaffung und Hergang des 
Unfalles.
(Hier ift eine möglichft eingehende Schilderung 
des Unfalles zu geben. Insbefondere ift die Werk- 
ftätte, in welcher, fowie die Arbeit und die 
Mafchine, bei welcher fich der Unfall ereignet 
hat, genau zu bezeichnen, geeignetenfalls unter

Beifügung einer erläuternden Handskizze.

8) Augenzeugen des Unfalles. 
(Name, Wohnort, Wohnung.)

g) Etwaige Bemerkungen.
(Z. B. Angabe von Vorkehrungen zur Verhütung 

ähnlicher Unfälle u. a. m.)

Ort und Datum. Name und Amtscharakter des die Anzeige 
erftattenden Beamten.



240

Über die zur Anzeige gebrachten Unfälle führen die bauleitenden Beamten 
ein Verzeichnis in derfelben Weife, wie es die Polizeibehörden zu führen haben, 
und zwar folgendermaßen:

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Lauf.
Nr.

Betrieb, in 
welchem fich 

der Unfall er- 
ereignet hat. 

Name (Firma) 
des Betriebs- 
Unternehmers

Datum 
des

Unfalles

Nr.
der

Unfall
an

zeige

Vor- und Zu
name des 
Verletzten 
(Getöteten)

Art 
der

Ver
letzung

Wird die Ver
letzung vor
ausfichtlich 

den Tod oder 
eine Erwerbs

unfähigkeit 
von mehr als 

13 Wochen zur 
Folge haben ?

Veran- 
laffung 

des 
Unfalles

Ift der Unfall 
unterfucht?

(Wenn ja, an 
welchem 
Tage?)

Vergl. § 53 ff. 
des Unfall-

Verficherungs- 
Oefetzes

Bemer
kungen

200.
Kranken- 

und Unfall- 
verficherung.

Der förmlichen Unterfuchung (§ 53—55 des Unfall-Verficherungs-Oefetzes) 
werden diejenigen Unfälle unterzogen, durch welche ein Arbeiter getötet ift oder 
eine Körperverletzung erlitten hat, die vorausfichtlich den Tod oder eine Erwerbs
unfähigkeit von mehr als 13 Wochen zur Folge haben wird. Diefelbe muß 
feftftellen:

1) die Veranlaffung und Art des Unfalles;
2) die getöteten oder verletzten Perfonen;
3) die Art der Verletzungen;
4) den Verbleib der verletzten Perfonen;
5) die Hinterbliebenen der getöteten Perfonen, die einen Entfchädigungs- 

anfpruch gemäß § 6 des Unfall-Verficherungs-Gefetzes erheben können.
Die förmliche Unfallunterfuchung muß fo bald als möglich vorgenommen 

werden, darf aber die anfangs erwähnte, binnen 2 Tagen zu erftattende Anzeige 
in keinem Falle aufhalten. Zu derfelben wird der Bevollmächtigte der Kranken
kaffe, welcher der Getötete oder Verletzte angehörte, zugezogen. Name und 
Wohnort des betreffenden Bevollmächtigten muß dem beteiligten Beamten fort
laufend bekannt bleiben. Die Unterfuchungsverhandlungen müffen der vor
gefetzten Behörde fpäteftens binnen einer Woche, nachdem ihr die Unfallanzeige 
zugegangen ift, vorliegen. Der die Unfallunterfuchung vornehmende Beamte hat 
auch die den Bevollmächtigten der Krankenkaffen zuftehende Vergütung für 
entgangenen Arbeitsverdienft feftzufetzen, .für welche der Tagelohnfatz gilt, der 
nach den Satzungen der betreffenden Krankenkaffe bei Gewährung der Kranken- 
unterftützung an Arbeiter derfelben Lohnklaffe zugrunde gelegt wird. Die feft- 
gefetzte Geldforderung reicht der Bauleitende gleichzeitig mit den abgefchloffenen 
Verhandlungen bei der vorgefetzten Behörde zur Zahlungsanweifung ein.

Der Kranken- und Unfallverficherung unterliegen alle Perfonen, welche 
nicht die Beamteneigenfchaft befitzen, alfo nicht in den Betriebsverwaltungen 
des Reiches, eines Bundesftaates oder eines Kommunalverbandes mit feftem Ge
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halt angeftellt find, und deren Jahreseinkommen 2000 Mark nicht überfteigt oder 
deren Befchäftigung nicht von vornherein auf weniger als eine Woche bemeffen 
ift Ein großer Teil der von der Bauleitung befchäftigten Perfonen wird hier
nach verficherungspflichtig fein.

Im übrigen fiehe das Krankenverficherungsgefetz vom ’AJ—L18$3 / R.-O.-BI. \ . .
10. April 1892 \1892, S. 417/'

die Anweifung zur Ausführung des Krankenverficherungsgefetzes in Preußen vom 10. Juli 1892 
(Min.-Bl. 1892, S. 301), die Runderlaffe vom 18. Mai 1901 - 111. 8650 und vom 28. Juli 1905 - 
III. 1.790 und das unten genannte Werk*»); dann das Unfallverficherungsgefetz vom 6. Juli 1884 
(R.-G.-Bl., S. 69), vom 28. Mai 1885 (R.-G.-BL, S. 159) und vom 11. Juli 1887 (R.-G.-Bl., S. 287) 
ufw., befonders auch das unten genannte Werk50); endlich das Gefetz über die Invaliditäts- und 
Altersverficherung vom 22. Juni 1889 (R.-G.-Bl., S. 97) ufw. und das in Fußnote 51 angeführte Werk.

") Anhang zur Dienftanweifung für die Lokalbaubeamten ufw. Berlin 1898. S. 25.
‘") Ebendaf., S. 30.
“) Ebendaf., S. 37.

Handbuch der Architektur. I. 5. (2. Aufl.) 16



6. Abfchnitt.

Rüftungen und mafchinelle Anlagen zur Beförderung
der Bauftoffe auf dem Bauplatze.

i. Kapitel.

Baugerüfte.
201.

Allgemeines.

202.
Schutzdach 

und 
Bauzaun.

Die Baugerüfte dienen nur einem vorübergehenden Zweck, nämlich als 
Mittel, die Erbauung eines Haufes oder Bauwerkes zu ermöglichen, indem fie 
fowohl den Handwerkern den Zugang zu den verfchiedenen Teilen eines Ge
bäudes und das Arbeiten an denfelben geftatten, als auch die Beförderung der 
verfchiedenen Bauftoffe nach den verfchiedenen Arbeitsftellen vermitteln. Die 
Rüftungen dienen immer nur eine verhältnismäßig kurze Zeit, fo daß man bei 
ihrer Ausführung wohl die Fertigkeit, nicht aber die Dauer 
oder gar das fchöne Ausfehen zu berückfichtigen hat. Fig. 42.

Die Fertigkeit der Gerüfte hängt hauptfächlich von der -rrj 
Größe und vom Gewichte der Bauftoffe ab, welche darauf $ 
befördert werden follen, auch ob ein Neubau oder nur ein 1' • 
Wiederherftellungsbau auszuführen ift. Im übrigen fprechen 
dabei faft allerorts die Polizeivorfchriften ihr Machtwort, wel- .... \ 
ches fchwer zu umgehen ift.

Über einem öffentlichen Wege, alfo einem Fußfteig oder |
Bürgerfteig, follen Rüftungen zunächft fo angebracht werden, 
daß unter ihnen die Benutzung für die Fußgänger freibleibt s
Deshalb ift in einer Höhe von mindeftens 2,50m von der 7
Straßenoberkante ein Schutzdach, gewöhnlich in Verbindung 
mit dem Bauzaun und deshalb außerhalb der Rüftung befind
lich, zur Verhinderung des Herabfallens von Schutt, Bau- 
ftoffen und Flüffigkeiten auf den freigelaffenen Fußweg anzu
bringen (Fig. 42). Es muß mindeftens 60cro über die größte L
Breite des Gerüftes nach dem Straßenraume hin überftehen, an 
allen freien Seiten mit einer GO™ hohen gefchloffenen Brüftung verfehen und mit 
3cm ftarken und derart übereinander gelegten Brettern abgedeckt fein, daß durch 
die oberen Bretter die Fugen der unteren bedeckt werden.

Gewöhnlich werden die Bauzäune deshalb nach Fig. 42 folgendermaßen 
angefertigt. Zu den Pfählen werden alte Sparren oder auch neue Kreuzhölzer 
in Stärken von 12x14 bis 14x16™ verwendet. Der über dem Fußfteig 60cm 
überhängende Teil wird fchräg gelegt, indem mittels einer Strebe oder eines 
Kopfbandes ein Sparren fo befeftigt wird, daß die äußere Schräge einfchließlich
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eines nach oben vorftehenden Kopfbrettes 60cm be
trägt. Hierdurch wird erreicht, daß Regen ebenfo 
nach innen abfließen muß, wie auch herabfallende 
Steine ufw. ihre Richtung nach innen nehmen müffen. 
Zum Zweck der Fugendichtung find die Bretter 
geftülpt aufzunageln.

Die Zaunbretter werden entweder in gewöhn
licher Weife außen an den Pfählen feftgenagelt, und 
zwar an den Kanten gemeffert (Fig. 43), wenn die 
Durchficht für die Vorübergehenden unmöglich ge
macht werden foll, oder fie werden zwifchen zwei 
an den Seiten der Pfähle befeftigten Latten einge- 
fchoben, um jedes Fach für das Hereinfehaffen von
Bauftoffen entfernen zu können (Fig. 44). Nur 

das oberfte Brett wird dann durch einen Nagel an jeder Seite befeftigt, um das 
Stehlen der Bretter zu verhüten. Wo es angezeigt ift, werden für Fußgänger in 
den Bauzäunen verfchließbare Tore und Türen angebracht, befonders bei grö
ßeren Bauplätzen, wo die Rüftung fo weit von der Straße abliegt, daß auch das 
Schutzdach entbehrlich ift.

Manchmal müffen die vorhergegebenen Vorfchriften dort angewendet werden, 
wo der Bauzaun aus irgendwelchem Grunde bereits entfernt ift oder überhaupt 
nicht feitens der Polizei geftattet wurde. Fig. 45 erläutert diefen Fall. Der 
Bretterbelag auf den Netzriegeln der Rüftung ift dann geftülpt, alfo doppelt zu 
verlegen und außen in früher bezeichneter Weife eine lotrechte, wenigftens 60cm 
hohe Brüftung anzubringen. Die Unterkante der Streichftangen muß mindeftens 

2,50cm über Straßenoberkante liegen.
Fig. 45. Bei Bauzäunen mit eingefchobenen Bret

tern ift befonders darauf zu achten, daß letztere 
nicht von Fuhrleuten ufw., die Bauftoffe ab
geladen haben, mitgenommen werden. In den 
Vertragsbedingungen muß man fich gegen 
folche Verlufte dadurch fchützen, daß man den 
Unternehmer oder Lieferanten für den Dieb- 
ftahl feiner Leute verantwortlich macht.

Von den Oerüften feien hier nur die 
allgemein gebräuchlichen befprochen, nicht 
aber diejenigen, welche nur einmal einem 
ganz beftimmten Zweck dienen follen oder 
zur Aufftellung eiferner Dächer und Hallen 
gebraucht werden, weil diefe faft durchweg 
von den Unternehmern, den die Arbeiten 
ausführenden Fabriken ufw. geliefert und er
richtet werden müffen. Man kann infolge- 
deffen unterfcheiden:

203.
Arten 

der Oerüfte.

1) Stangengerüfte,
2) Maftengerüfte,
3) verbundene Gerüfte von 

Kanthölzern,

4) Leitergerüfte,
5) fliegende Gerüfte,
6) Hängegerüfte und
7) Bockgerüfte.

16*
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1) Stangengerüfte.
Stangengerüfte. Die Stangengerüfte find die gewöhnlichften, welche überall bei den nur 

aus Ziegeln oder Bruchfteinen herzuftellenden Gebäuden Anwendung finden. 
Beim Aufbau des Mauerwerkes find fie nicht dringend nötig, wenn man nicht 
etwa eine durchaus faubere Verblendung mit befferen Ziegeln ausführen will. 
Meift wild von innen „über die Hand“ gemauert, wobei auf den Balkenlagen, 
errichtete Bockrüftungen ufw. benutzt werden; erft beim Beginn der Putzarbeiten 
werden die Stangengerüfte aufgerichtet.

Unter diefen Stangengerüften werden diejenigen verbanden, die aus un
bearbeiteten, nur von der Rinde befreiten Baumftangen beftehen, die mittels 
dünner Seile, Bindedraht oder fonft einem (meift patentierten) Ver
bindungsmittel aneinander befeftigt werden. Diefe Stangen (Rüft- oder 
Spießbäume, Streichftangen oder Reihplanken und Netzriegel, welche 
auf den Streichftangen und dem bereits fertigen Mauerwerk ruhen und 
den Bretterbelag tragen) follen an ihrem dünneren Ende mindeftens

Fig- 46.

noch einen Durchmeffer von 10haben. Die Spieß- oder Rüftbäume, 
am unteren Ende im Verhältnis zur Höhe des zu berüftenden Ge
bäudes mindeftens 15 bis 20cm ftark, find wenigftens 1™ tief einzu
graben und zur Verhinderung des Einfinkens auf ftarke, gut unter- 
ftopfte Brettftücke oder große, plattenförmige Steine zu ftellen und mit 
Erde und Steinen feft zu umftampfen oder auf ftarken Schwellen zu 
verzapfen. An manchen Orten werden fie auf ein viereckiges Bohlen- 
ftück geftellt oder zwifchen zwei Kanthölzern verbolzt, in Paris fogar 
nur in einem kleinen Haufen Gipsmörtel feftgefetzt.

Die Entfernung der Rüftbäume voneinander und von dem zu 
berüftenden Gebäude, gegen das fie immer etwas geneigt ftehen 
müffen, darf nicht über 3,50cm betragen. Bei ftärkerer Belaftung des 
Gerüftes find fie entfprechend näher aneinander zu rücken. Soll ein 
Spießbaum durch Verbindung mit einem anderen verlängert (aufgefetzt, 
gepfropft) werden, fo müffen die Enden beider Bäume auf eine Länge 
von mindeftens 2,00™ nebeneinander ftehen und wenigftens zweimal 
durch Draht und eiferne Klammern oder eiferne Ziehbänder verbunden 
fein. Der obere Spießbaum muß auf einer Streichftange ftehen (Fig. 46) 
und durch ftarke Knaggen unterftützt oder von Streichftange zu Streich
ftange bis zum Erdboden auf einem feften Unterlager abgefteift fein. 
Die Steifen müffen fo ftark fein oder fo mit dem unteren Rüftbaum ver
bunden werden, daß fie fich nach keiner Seite hin biegen können.

Mindeftens an jedem Gefchoß des zu berüftenden Gebäudes, jedenfalls 
nicht mehr als 5,00"' voneinander entfernt, müffen zwifchen den Spießbäumen 
Längsverbindungen angeordnet werden, die bei nicht belafteten Rüftungen 
aus angenagelten Brettern, bei belafteten jedoch aus Streichftangen, d. h. eben- 
folchen Stangen, wie die Rüftbäume, beftehen können. Diefe Streichftangen find 
an letzteren mit Eifendraht oder durch fonft eine Vorrichtung feftzubinden, mit 
Knaggen oder durch übereinanderftehende und bis zum Erdboden reichende 
Steifen zu unterftützen. (Siehe Fig. 61.)

oerüftbinder. . Von den Patentierten Gerüftbindern, deren es eine große Zahl gibt, feien 
hier einige wenige angeführt.

Zunächft Apel's Gerüftbinder, der nach Fig. 47 aus einer Kette befteht, die
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Fig- 47- um die miteinander zu verbindenden Rüftftangen 
herumgelegt, mit einem paffenden Qliede eingehakt 
und dann durch die Schraube feft angefpannt wird.

Ferner noch die KßA/z'fchen Gerüftverbinder, 
bei denen der Kettengerüfthalter mit gekrümmtem 
Spannhebel und Fefthaltekrampe (Fig. 4g) die Ver
bindung zweier unter beliebigem Winkel fich kreu
zender Rüfthölzer dadurch ermöglicht, daß man diefe 
mittels der Kette entweder nach Fig. 48 einmal oder 
nach Fig. 50 zweimal umfchlingt, die Kette möglichft 
kurz einhakt und mit dem Hebel anfpannt Durch 
Einfchlagen der Krampe (Fig. 48 u. 50) erfolgt dann 
die Befeftigung.

Etwas anderes ift der Kühn'fche Ringklammerhalter (Fig. 51). Nach erfolg
tem Umfchlingen der Hölzer mit der Kette, an deren Ende fich der Ring R be
findet, wird jene mitfamt der Klammer K durch den Ring R hindurchgezogen 
(Fig. 52 u. 53), fo kurz als möglich abgefteckt und durch Emporfchieben und 
Einfchlagen der Klammer K gefpannt und feftgelegt.

Ein dritter Qerüfthalter (Fig. 54 bis 57) kann fowohl mittels Seils, als auch 
mittels Kette benutzt werden.

Fig. 48- Fig. 50- Die Anwendung beider geht 
aus den Abbildungen deut
lich hervor.

Der Vorzug aller diefer 
genannten Qerüfthalter vor 
vielen fonft bekannt gewor
denen liegt darin, daß fie fo
wohl, wie dies in Fig. 48

Fig- 51. Fig. 52. Fig- 54- Fig- 55-

Fig- 53- Fig. 57-

bis 57 angedeutet ift, zur Verbindung der Streichftangen mit den Spießbäumen, 
wie auch ebenfogut bei Verlängerung beider, alfo bei Verbindung zweier in der- 
felben Richtung liegender Hölzer, benutzt werden können. Bei manchen Vorrich
tungen diefer Art ift letzteres nicht der Fall.
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weiteres Der Stoß zweier Streichftangen muß mindeftens l,oom lang fein, auf einer 
iibels Rüftftange erfolgen und zweimal mit Draht oder mit den Qerüftverbindern ge- 

stangengerüfte. fichert fein. Sei bft verftändl ich find die beiden Stangenenden auch am Spießbaume 
zu befeftigen. Man muß darauf achten, daß die Verbindungen nicht durch Sturm, 
durch Roften ufw. gelockert werden, weshalb befonders der Bindedraht nach er
folgter Verwendung forgfältig mit Holzkohlenteer oder Afphaltlack zu über- 
ftreichen ift. Sollten Seile benutzt werden, fo ift dielen, weil fie mit der Zeit faulen 
und brüchig werden, befondere Aufmerkfamkeit zu fchenken.

An den Orten, wo Rüft- oder Reihplanken ftatt der Streichftangen verwendet 
werden, müffen diefe mindeftens 4cm ftark, 20cra breit und durch Knaggen unter- 
ftützt fein. Sie find an den Rüftbäumen mit 2 bis 3 Stück 12cm langen Nägeln 
oder 2 Schrauben zu befeftigen. Die mindeftens 20cn> langen Knaggen müffen 
ebenfalls durch 2 Stück 12cra lange Nägel an den Gerüftftangen befeftigt werden.

In Abftänden von höchftens 2,oora voneinander, gewöhnlich nur l,oom, liegen 
die Netzriegel, d. h. die Hölzer, welche den Bretterbelag tragen, mit einem Ende 
auf den Streichftangen, mit dem anderen in den Fenfteröffnungen oder 13c,n 
tief in der Mauer, wo zu diefem Zweck ’/s Stein ausgefpart wird, und gegen 
die fie 8 bis 10cra Gefälle haben müffen. Niemals dürfen 
diefe Netzriegel auf frifch gemauerten Gefimfen aufruhen. Das 
aufliegende Ende (Fig. 58) ift breit anzuhauen, damit es Lager 
hat und fich nicht drehen kann.

Hiernach geftaltet fich alfo eine folche Stangenrüftung, 
wie in Fig. 59 u. 60 in Anficht und Querfchnitt dargeftellt.

An manchen Orten, z. B. in Lübeck, werden diefe 
Rüftungen dadurch noch viel leichter hergeftellt, daß ftatt der 
Rüftbäume aufgetrennte böhmifche Latten (halbe, fchwache Rüft- 
bäume) und ftatt der Netzriegel ftarke Dachlatten verwendet
werden. Letztere ruhen auf angenagelten „Tragelatten« und find zufammen mit 
den „Aufrichterlatten" vernagelt.

Noch anders, aber wefentlich ftärker, müffen die „Stammgerüfte« im König
reich Sachfen ausgeführt werden. (Siehe A. § 6 und 7 der Beftimmungen der 
Sächfifchen Bau-Berufs-Genoffenfchaft.)

Gewöhnlich werden noch Zwifchenrüftungen gebraucht. Diefe ftellt man 
entweder auf Böcken oder Zementtonnen oder dadurch her, daß man in paffender 
Höhe noch weitere Streichftangen an die Spießbäume bindet und fie mit kurzen 
Steifen bis zum Erdboden hinab abftützt (Fig. 61). (Die Verwendung von Zement
tonnen zu dem Zwecke ift jetzt in Berlin verboten.)

Die Seitenverfchiebung des Gerüftes muß durch Diagonalverftrebungen, wie 
aus Fig. 59 hervorgeht, verhindert werden. Diefe kann aus in diagonaler Rich
tung angenagelten Brettern oder aus ebenfo angebundenen Streichftangen beftehen. 
Seitliche Abfteifungen von den Fahrdämmen aus durch fchräg geftellte und am 
oberen Ende befeftigte Rüftftangen werden nur in fehr feltenen Fällen ftatthaft fein.

Der Gerüftbelag, d. h. die Gerüftbretter, welche den Fußboden der einzelnen 
Gerüftlagen bilden, muß mindeftens 3cm ftark fein und fo auf die Netzriegel ge
legt und auf ihnen befeftigt werden, daß die Bretter beim Betreten nicht kippen 
oder ausweichen können. Ihre Enden müffen alfo immer durch Netzriegel unter- 
ftützt fein. Ift dies nicht der Fall, fo nennt man diefes eine „Wippe" oder „Falle". 
Die Bretter find auch fo dicht aneinander zu legen, daß dadurch das Durchfallen 
des Materials verhindert wird. Man legt fie deshalb gewöhnlich „geftülpt". Auch

Fig- 58-
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Fig- 59- Fig. 60.

Fig. 61. in dem unter der Arbeitsftelle liegenden Stockwerke 
muß noch ein einfacher Bretterbelag vorhanden 
fein, um zu verhüten, daß ein etwa abftürzender 
Arbeiter durch fämtliche Stockwerke hindurch fällt.

An der Außenfeite müffen die Qerüftlagen 
ohne Ausnahme mit mindeftens 30cra hoher dichter 
Brüftung und in der Höhe von l,oom über dem 
Belage mit einem Handgeländer, gewöhnlich einem 
mit Nägeln an den Spießbäumen befeftigten Brette, 
verfehen fein (Fig. 62).

Solche Stangenrüftungen können zu Bauwerken 
aller Art verwendet werden; doch darf auf und an 
ihnen keine Windevorrichtung angebracht werden. 
Länger als höchftens drei Jahre find in die Erde 
eingegrabene Rüftftangen kaum benutzbar, weil die 
Füße durch Fäulnis zu ftark angegriffen werden. 
Die häufigere Unterfuchung ift deshalb bei älteren, 
fchon früher benutzten Rüfthölzern, die längere 
Zeit ftehen müffen, fehr angebracht.

Die zur Verbindung der Qerüftlagen dienen
den Leitern find gewöhnlich aus vollem Rundholz 

207.
Leitergängc.

gearbeitet und müffen mit befonders ftarken Sproffen verfehen fein. An der 
Stelle, wo fie aufftehen, fowie an der oberen, wo fie anliegen, müffen fie fo
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beteiligt werden, daß fie unten weder abrutfche.1, noch oben überfchlagen 
können. Ihr Durchbiegen und Schwanken muß durch an den Balken befeftigte 
Steifen verhindert werden (Fig. 63). Ferner müffen die Leitern mindeftens 80cm,
lotrecht gemeffen, über den Austritt hinausragen, was durch an die Wangen ge
nagelte Latten bewirkt werden kann. Auch dürfen Leitergänge nicht fo über
einander liegen, daß herunterfallende Gegenftände den unteren Leitergang treffen 
können.

aoS.
Verrrhalungen 
der Rültungen 
für Anzeigen.

es
In England fallen die Baugerüfte deshalb fefter aus als in Deutfchland, weil 

dort üblich ift, die ganze äußere Seite zuzufchalen und nur in der jedesmaligen
Arbeitshöhe einige Lichtöffnungen zu laffen. Auch in Paris find diefe Schutz
umhüllungen fogar mit Bedachung gebräuchlich M). Die Mehrkoften diefer Ver- 
fchalungen werden durch ihr Verpachten für Anzeigen während der Dauer des 
Baues und durch den Vorteil eingebracht, daß die Arbeiter an Regen- und Froft- 
tagen nicht zum Feiern gezwungen find. Bei uns wird zu ähnlichen Zwecken 
auch ein Flechtwerk von breiten Gurten oder von Putzrohr benutzt, welches die 
ganze Außenfront des Bauwerkes verdeckt.

2) Maftengerüfte.

Maftengerüfte Wegen des Verbotes des Anbringens von Windevorrichtungen ift die Ver- 
c wendung der Stangenrüftungen bei Ausführung von Werkfteinbauten völlig ausge

fchloffen ; dagegen bedient man fich in Württemberg, früher auch in Preußen, zu 
diefem Zweck häufig der Maftengerüfte, d. h. Oerüfte, welche von ftarken Stäm
men, alfo Schiffsmaften, hergeftellt werden. Diefe Maftengerüfte haben vor den 
vom Zimmermann hergeftellten, verbundenen den Vorzug, daß fie billiger und 
hauptfächlich luftiger find, fo daß fie die in die Höhe wachfende Außenfront 
eines Gebäudes nicht fo verhüllen, wie die abgezimmerten Oerüfte. Aus diefen 
Gründen wurden fie zum erftenmale in Berlin beim Bau der Bank des Berliner 
Kaffenvereins hinter der katholifchen Kirche, fpäter beim Mittelbau der Technifchen 
Hochfchule in Berlin-Charlottenburg und des Mufeums für Völkerkunde ange
wendet. Wegen der bedeutenden Höhe der beiden letztgenannten Gebäude wurde

M) Siehe: Zentralbl. d. Bauverw. 1907. S. 162.
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auf das Maftengerüft noch eine abgezimmerte Rüftung gefetzt, weil das Auf
pfropfen folcher Schiffsmaften nicht ausführbar ift

Die Konftruktion diefer Rüftungen ift eine fehr einfache. Es find zwei 
Reihen von Maften, eine außerhalb und eine innerhalb der zu errichtenden Mauer, 
erforderlich, wie aus der nebenftehenden Tafel erfichtlich ift. Die Maften müffen 
fo lang fein, daß fie noch l,5o bis 2,00™ über den höchften zu verletzenden Werk- 
ftein hinausragen. Ihre untere Stärke beträgt 25 bis 30cm und mehr, die Zopfftärke 
18 bis 20cm. Sie werden in Entfernung von 2,oo bis 3,oom vom Gebäude und von 
3,oo bis 5,ooni voneinander, je nach dem Gewicht der zu verfetzenden Werkftücke, 
1,25 bis 1,50ra tief in den Erdboden eingegraben mit etwas Neigung gegen das 
Mauerwerk. In paffender Höhe werden fie langhin durch ftarke, angebolzte, 
wagrechte Bohlen zufammengehalten, die zugleich zur Herftellung der leichten 
Zwifchenrüftungen dienen. Am oberen Ende werden die Maften mit Zapfen ver- 
fehen, auf welche Hohne zu liegen kommen mit der Beftimmung die Schienen 
für den Laufkran zu tragen. Andreaskreuze zwifchen den äußeren und inneren 
Maften, fowie manchmal auch außen der Länge nach fchräg angebolzte Bohlen 
dienen dazu, Verfchiebungen zu verhindern. Das Übrige geht aus den Abbil
dungen deutlich hervor, von denen Fig. 1 der nebenftehenden Tafel die Diagonal
verbindung der beiden Maften an den Ecken der Rüftung zeigt.

Die Rüftung am Mittelbau der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlotten
burg wird durch Fig. 64 bis 66 M) verdeutlicht.

Hier ftanden die Maften der Längsrichtung nach in Entfernung von nur 2,80«», weil Laften 
von mehr als 200 Zentnern zu heben waren. Die Ausführung war ziemlich die gleiche, wie vorher 
befchrieben; nur waren oben je ein innerer und äußerer Maft durch einen aufgezapften Holm ver
bunden und darauf erft die Langfchwellen zum Tragen der Schienen gekämmt. Die Maftenrüftung 
hatte eine Höhe von etwa 27 m. Um die Anfuhr der fchweren Werkftücke zu erleichtern, war eine 
Ladebühne (Fig. 64 u.65) vor der Rüftung erbaut, mit deren Hilfe erftere bis zu einer in Fußboden
höhe der Säulenhalle errichteten Plattform gehoben und dann erft von der auf der Maftenrüftung 
befindlichen Winde erfaßt, mit der Schiebebühne an Ort und Stelle gefchoben und verfetzt wurden. 
Zum weiteren Aufbau der Attika mußte die Rüftung durch Aufbringen von Stielen ufw. auf die 
Langfchwellen erhöht werden.

Häufig werden, um Zwifchenrüftungen zu bekommen und die Maften nicht 
zu oft durch Bolzenlöcher zu fchädigen, zwifchen die Maften noch gewöhnliche 
Rüftbäume geftellt und an diefen dann mit Zuhilfenahme der erfteren Streich- 
ftangen befeftigt ufw. Zum Lagern von Werkftücken dürfen diefe Zwifchenrüftungen 
aber nicht benutzt werden.

Hier fei erwähnt, daß beim Bau der Technifchen Hochfchule in Charlotten
burg der Umftand, daß der Ort keine polizeiliche Gerüftordnung hatte, benutzt 
wurde, die übrigen Fronten, welche noch eine Länge von über G00,n hatten, in 
der einfachften Weife fo einzurüften, daß außen nur eine gewöhnliche Rüftung 
von Spießbäumen ftand, welche während des Fortfehreitens der Bauausführung 
nach Bedürfnis erhöht wurde. Innen aber wurde ein abgebundenes Gerüft mit 
Holzftärken von etwa 14xl6cm und einer Höhe von 7,50ra von Stockwerk zu 
Stockwerk gehoben, was deshalb leicht möglich war, weil die Balkenlage parallel 
zur Frontmauer auf ftarken eifernen Trägern ruhte. Diefe auf jeden Fenfterpfeiler 
treffenden Träger trugen, wie aus Fig. 67 hervorgeht, in jedem Qefchoß die neu 
zu errichtende Rüftung. Die Werkftücke wurden innen durch Aufzüge herauf- 
und auf Gleifen an die Verwendungsftelle befördert, dort aber mit Hilfe einer

210.
Rüftungen 

an der 
Technifchen 
Hochfchule 

zu Charlotten
burg.

Fakf.-Repr. nach: Baugwks.-Ztg. 1889, S. 1000 u. 1001.
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außen auf der Stangenrüftung, innen auf der abgebundenen Rüftung ruhenden 
Schiebebühne verletzt. Das Abbrechen und Wiederaufrichten einer folchen Rüftung 
in einer Länge von ßO bis 70m erforderte nur einen Zeitaufwand von höchftens 
drei Tagen.

Auch beim Bau des Mufeums für Völkerkunde wurde diefelbe Rüftung be- „rrj a”u. 
nutzt. Hier aber durfte die äußere Stangenruftung nur zum Aufenthalt der Ar-Bau <1. Mufeums 

beiter, nicht aber zum Tragen der Schiebebühne dienen, weshalb ein Dreh- und künde h
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Fahrkran, ein fog. Lafettenkran, wie er fpäter befchrieben werden wird, Verwen
dung fand, der nur auf der inneren Rüftung hinlief und deffen Ausleger zum 
Verfetzen der auch hier im Inneren des Gebäudes hochgezogenen Werkftücke 
diente.

3) Verbundene Oerüfte aus Kanthölzern.
„ Bei den verbundenen Rüftungen aus bearbeiteten Hölzern kommt es einmal
Verbundene . n .. ... ° „

Rüftungen aus darauf an, daß fie für den vorliegenden Zweck die genügende Stärke haben und 
Kanthöizem. danil( daß das für fie zu verwendende Material möglichft unverfehrt bleibt, be

fonders alfo, daß Befchädigungen durch Zapfenlöcher, Überblattungen ufw. ver
mieden werden, um die Hölzer fpäter noch anderweitig verwenden zu können.
In Dresden wurde der Gerüftbau von jeher in fehr zweckmäßiger Weife betrieben. 
Zur Vermeidung von Zapfenlöchern, Verfatzungen ufw. werden an den betreffenden
Stellen auf die Hölzer kurze Brettftücke ge
nagelt und in diefe die nötigen Vertiefungen 
eingefchnitten, fo daß das Gerüftholz nur 
durch einige Nagellöcher befchädigt wird, wie 
aus Fig. 68 hervorgeht. Auf diefe Weife wird 
es lange Zeit vor Fäulnis gefchützt, bleibt 
ungefchwächt und noch für andere Zwecke 
verwendbar.

Die verbundenen Rüftungen werden dann 
angewendet, wenn zur Herftellung von Werk- 
fteinfaffaden Schiebebühnen und Windevor
richtungen zum Aufziehen und Verfetzen der 
Werkfteine benutzt werden follen. Dies find 
alfo folche, die aus rechtfeitigen, regelrecht 
bearbeiteten Hölzern vom Erdboden aus kon- 
ftruiert und vom Zimmermeifter verbunden 
und errichtet werden. Sie beftehen aus
Schwellen, Stielen, Streben, Rähmen und
Zangen von Ganzholz, Kreuzholz und Bohlen, und bei ihrer Aufftellung muß 
darauf gefehen werden, daß Längen- und Querverfchiebungen durch gute Streben
verbindungen verhindert werden.

Es ift darauf zu achten, daß das Um Fig. 6g.
werfen durch den Sturm unmöglich ge- ...................
macht wird, weshalb die Berechnung des 
Winddruckes und der Standficherheit des "......
Gerüftes notwendig ift. Der ungünftigfte 
Fall wird dann eintreten, wenn die Wind- __
richtung nur foweit fchräg die Rüftung 
trifft, daß das eine Holz nicht durch das
vorliegende gedeckt wird (Fig. 6g). Da der ........... ................
Angriff des Windes um io Grad geneigt ____’W"
zur wagrechten Ebene liegt, wird auch der .... "
Belag des Gerüftes zu berückfichtigen fein. ......... '
Die Windgefchwindigkeit v ift zu 30 bis 
35 ra für die Sekunde anzunehmen, wobei der Druck P = 0,12248 /V2 Kilogr. auf die 
vom Wind getroffene Fläche F wird. Hiernach werden 110 bis 130k(f für l<im in 
Rechnung zu ftellen fein. Dabei ift der Schwerpunkt der Rüftung zu beftimmen, in
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welchem der Angriff des Windes gedacht wird, und es muß dann Oa, das Ge
wicht der Rüftung mal dem Abftand der Drehachfe von der Schwerlinie, größer 
fein, als Pb, der Winddruck mal dem Abftand des Schwerpunktes von der 
Erdoberfläche. Die Standficherheit des Gerüftes ift einerfeits durch Streben, 
andererfeits durch in derfelben Richtung angebrachte Zugfeile (Drahtfeile) herbei
zuführen, bis die allmählich heraufwachfenden Mauern beides unnötig machen.

Die zweckmäßigfte und billigfte Art abgebundener Gerüfte hatte man von »>3. 
jeher in Süddeutfchland, während im Norden auf Billigkeit wenig, auf Schonung abgXn'de*« 
der Hölzer gar nicht, dagegen defto mehr auf ganz überflüffige Feftigkeit gefehen oerüfte. 
wurde. Ein Beifpiel einer folchen Rüftung ift in der unten genannten Zeitfchrift6*) 
vom Bau der Nationalgalerie in Berlin zu finden. Die Hölzer haben bei diefen 
Gerüften Stärken von 16x18 bis 18x22cm und mehr, und es wurde ebenfo wie 
bei der Konftruktion von Fachwerkgebäuden verfahren. Zunächft wurden Schwellen, 
nötigenfalls auf eingerammten kurzen Pfählen, verlegt und darauf in Abftänden

“) Zeitfchr. f. Bauw. 1860, S. 413.
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von 3,oo bis 4,oom, den Oefchoßhöhen entfprechend, lange Stiele geftellt, die 
oben durch Rähme verbunden waren. Gewöhnlich kommen bei folchen Rüftungen 
nach außen 2 Reihen Stiele, in das Innere des Gebäudes noch eine folche zu 
ftehen, alles durch Streben und Zangen verfteift und zufammengehalten. Meift 
werden die Gerüfte gleich von Anfang an in ihrer ganzen Höhe aufgeführt. Oben 
läuft die Schiebebühne mit der Windevorrichtung.

Ein befferes Beifpiel diefer Art der Gerüfte war beim Bau des Wafferwerkes 
in Breslau in Verwendung (Fig. 70 u. 71). Hierzu wurden Hölzer in einer in An
betracht der Höhe des Gerüftes und der Stielweite immerhin geringen Stärke 
von etwa 16xl8cm benutzt. Die ganze Höhe der in g Gefchoffen von rund je 
4,50ra Höhe aufgeführten Rüftung betrug etwa 42 m und der Abftand der Stiele 
voneinander gleichfalls etwa 4,50 m. Außen waren 2 Stielreihen, im Inneren nur 
eine angeordnet.

Immer ift darauf zu achten, daß die die 3 Stielreihen Fig. 72. 
miteinander verbindenden Kreuzverftrebungen fo hoch gelegt 
werden, daß fie dem darunter durchgehenden Verkehr nicht 
hinderlich find; auch müffen die Fenfteröffnungen benutzt 
werden, um die innere Gerüftreihe mit der äußeren durch jene c 
Kreuzftreben in Verbindung zu bringen. Obgleich beim k f 
Wafferwerk die innere Stielreihe, bevor noch der Bau im II
Äußeren vollendet war, entfernt werden mußte, hielt fich doch 
das Ganze außerordentlich gut. Man kann in folchen Fällen 
jedoch die äußere Rüftung mit dem fertigen Mauerwerk da- £ ' W/ 
durch verankern, daß man im Inneren quer über die Fenfter- 
Öffnungen hin Hölzer legt und daran mit der äußeren Rüftung Z' II 
verbundene Zangenhölzer verbolzt. Z' II

Man kann dies dann fparen, wenn man die äußerfte c . 1^, 
Stielreihe, wie dies beim Qerüft für den Neubau des Kriminal- 
gerichtes in Berlin gefchah, fchräg ftellt (Fig. 72). z/ II

»m. Ein feiner Einfachheit wegen fehr empfehlenswertes Qe- Z' II 
de™Kirche rüft wurde zur Reparatur des Turmes der Kirche de la Trinite' ’l

dt la Trinitd jn Paris benutzt (fiehe die nebenftehende Tafel). Dasfelbe be- r0» 
ar's fteht aus zwei Teilen, einem unteren von rund 42 m und einem

oberen, dem eigentlichen Turmgerüft, von etwa 32m Höhe. Das untere Gerüft 
enthält zwei Reihen Stiele von 25 x25cm Stärke, die auf Schwellen ftehen 
und nach außen durch Streben von 27 x27cm Stärke abgefteift find. Diefe 
Streben reichen bis zu dem 2,35 m tiefer liegenden Vorplatz der Kirche hinunter. 
Auf diefes untere Qerüft fetzt fich das obere in Höhe des Uhrgefchoffes auf, 
deffen Grundriß aus der nebenftehenden Tafel hervorgeht. In dem aus 8 Stielen 
von 20x28cm Stärke beftehenden, im Grundriß quadratifchen äußeren Gerüft 
befindet fich ein um 45 Grad gedrehtes, gleichfalls quadratifches, kleineres inneres, 
welches nur 4 Stiele enthält, die unter fich und mit den Mittelftielen der äußeren 
Rüftung durch Zangen mit Verbolzung verbunden find. Eine forgfältige Verftre- 
bung, deren Hölzer 18xl8cm ftark find, fchützt das ganze Gerüft gegen feitliche 
Verfchiebungen Rn).

)l.(zt2j151U|)l Wie bereits erwähnt, wurden von jeher die Gerüfte zum Verfetzen von 
fächiich Werkfteinen in Süddeutfchland und in Sachfen in außerordentlich fachgemäßer 

gebräuchliche---------------------
abgebundene M) Siehe auch die Rüftung zur Reparatur des Pantheons in Paris: Nouv. Annales de la Conft. 1873, Taf. 7"^

Oerüfte. und: Encyclopädie d^arch. 1873, PI» 139-141.
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Weife hergeftellt. Sie find luftig, fo daß man die dahinterliegende, in Entftehung 
begriffene Faflade gut fehen kann; fie fchonen die zur Verwendung kommenden 
Hölzer nach Möglichkeit und find verhältnismäßig billig. Auch in Berlin ift 
diefes Syftem feit einigen Jahren polizeilich vorgefchrieben, allerdings mit einzelnen 
Einfchränkungen, wozu befonders auch die Verwendung von Zapfenlöchern gehört, 
die in Sachfen z. B., wie in Art. 212 (S. 252) bereits getagt, durch Aufnageln von 
Brettftücken in paffender Weife vermieden werden. Die Breite des Gerüftes be
trägt, wieifaus Fig. 73 u. 74™) zu erfehen ift, von Mitte zu Mitte der einander 
gegenüberftehenden Doppelftiele ungefähr 4,50 bis 5,oora. Die Stärke der letzteren 
wird je nach dem Gewicht der zu verletzenden Werkftücke von 12xlßcm bis

Fig. 74 5 a)-Hg- 73-

14X16cm gewählt. Die Doppelftiele ftehen auf Langfchwellen, welche auf kurzen 
Querfchwellen ruhen, oder fie find in den Erdboden eingegraben. Die Längen 
der Doppelftiele find fo eingerichtet, daß zunächft unten die äußeren mit halber 
Länge beginnen und dann mit einer ebenfolchen oben aufhören, wodurch erzielt 
wird, daß der Stoß zweier Stiele überall durch einen dritten, durchgehenden ge
deckt ift. Beide Stiele find durch Bolzen feft miteinander verbunden. Die 
Schwellen der einzelnen Oerüftgefchoffe liegen abwechfelnd in Stößen der äußeren 
und inneren Stiele. Ihre Stöße find durch kurze Sattelhölzer unterftützt und durch 
Verbolzung gefichert. In Berlin liegen die Schwellen gewöhnlich bloß zwilchen 
den inneren Stielen, was nur eine unbedeutende Änderung der Konftruktion er
fordert, aber die Befeitigung der äußeren Schwertftreben mittels Bolzen erleichtert,

“) Fakf.-Repr. nach: Baugwks.-Zlg. :88g, S. «9.
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Vom Umbau des alten Zeughaufes in Dresden zu einem Mufeum (Albertinum).
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da die Außenkanten der Stiele und Schwellen dann in einer Ebene liegen, wäh
rend die vorher angegebene Anordnung das Einlegen von Futterftücken nötig 
macht Auch die hinteren Doppelftiele find mit den vorderen mittels Schwert- 
ftreben durch die Fenfteröffnungen hindurch gegen Verfchiebungen gefichert, 
außerdem aber noch durch wagrechte Hölzer verbunden, die auf den vorher ge
nannten Schwellen dicht an den Doppelftielen ruhen und mit beiden verbolzt find. 
Auf dem oberften Gerüftboden liegen Schwellen und Schienen, auf denen die 
Schiebebühnen laufen. Die Doppelftiele ftehen an den Ecken gewöhnlich etwas 
näher aneinander, fonft in Entfernungen von etwa 3,50 bis 3,75m. Die Höhe der 
Stockwerke richtet fich nach denjenigen des Gebäudes.

Fig- 76- Fig. 775n).

Aus Fig. 75, dem Umbau des alten Zeughaufes in Dresden zu einem Mufeum, 
dem Albertinum, kann man erfehen, wie außerordentlich leicht und doch haltbar 
derartige Rüftungen dort konftruiert werden. Aus der Größe der verwendeten 
Quader läßt fich fchließen, daß die mittels der Schiebebühne zu hebenden Ge
wichte durchaus nicht gering waren.

Für bloße Ziegelbauten werden in Sachfen folche Gerüfte mit einigen Ab
weichungen entfprechend einfacher konftruiert. Fig. 76 u. 77 M) zeigen ein der
artiges Gerüft. Es ift nur an der Außenfront mit einer Stielreihe errichtet, an 
der auch der Bauzaun nebft einem Schutzdach befeftigt ift. Die Hauptgerüft- 
hölzer, kantig befchlagenes Bauholz, find 1,00 bis l,iom tief eingegraben und ftehen 
ungefähr 4,ooni voneinander entfernt. Die Höhe der Gerüftgefchoffe fchließt fich 
derjenigen der Hausgefchoffe an, weil die Netzriegel auf den Sohlbänken ruhen, 
und zwar neben den Hauptrüfthölzern. Sie werden durch befondere Stiele in der 
Länge einer Stockwerkshöhe unterftützt, die mit erfteren durch eiferne Klammern 
feft verbunden find. Auf den Netzriegeln liegen in jedem Stockwerke die Balken-
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in- 
Wiener 
Oerüfte.

hölzer, die durch darüber genagelte Bretter in ihrer Lage feftgehalten werden 
und den Bretterboden für die Arbeiter tragen. Die Lichtweite des Gerüftes be
trägt gewöhnlich 1,80m. In feiner Mitte ift ein Ausleger C zum Aufziehen von 
Bauftoffen befeftigt. Ein Syftem von Schwertftreben fichert das Gerüft gegen 
feitliche Verfchiebungen.

Auch in Wien werden die Oerüfte in ähnlicher Weife hergeftellt; nur ftehen 
die Doppelftiele nicht neben-, fondern hintereinander. Sie find fo ftark ausgeführt, 
daß fie auch zum Lagern von Bau
ftoffen benutzt .werden. Da fie fonft 
keine Vorzüge vor den bereits be- 
fchriebenen haben, fei hier nur darauf 
hingewiefen, daß eine Abbildung eines 
Wiener Gerüftes in der unten genannten 
Zeitfchrift®’) zu finden ift

Das Streben nach Erfparnis von 
Holz, befonders aber auch nach häu
figerer Benutzung der Hölzer und nach 
Vermeidung von Verfchnitt und Be
fchädigungen durch Zapfenlöcher ufw. 
führte zu der Konftruktion der Rüftun
gen von Franz Jaenicke in Zerbft, die 
polizeilich genehmigt und gefetzlich 
gefchützt ift68). Die Fig. 78 u. 7g zeigen 
die Anordnung des Gerüftes zum Ver
fetzen von Steinblöcken bis zu 10000k« 
Gewicht. Die Stangen fetzen fich aus 
zwei Backen von 6/12cm und einem 
Mittelftiel von 12/12cm zufammen. Die 
Stöße der Backen find durch das 
durchgehende Mittelholz und zwei 
Klammern gefiebert, wie aus dem wag- 
rechten Schnitt zu erfehen ift. Die 
Stangen können im Längenverband von 
4,o bis auf 2,50m, im Querverband von 
4,o bis auf 2,60m zufammengeftellt 
werden, ohne daß eine Änderung an 
den Hölzern vorgenommen zu werden 
braucht.

ßg. 78.

Die Konftruktion in Fig. 80 ift nur für leichte Gerüfte als Erfatz der ge
wöhnlichen Stangen- und Leiterrüftungen zu gebrauchen. Im Längenverband find 
nur Kreuzftreben und Bruftwehrhölzer angeordnet, dagegen wird der Querverband 
mit Streckhölzern verfehen, die freitragend über das Gerüft hinausragen und die 
Rüftbretter tragen. Die Oerüfte haben bereits an vielen größeren Orten, fo in 
Berlin (die in Fig. 80 dargeftellten befonders auch mit den fpäter befchriebenen 
Vq/Ffchen Kranen zufammen), in Darmftadt, Caffel, Breslau, Halle, Nürnberg ufw. 
Verwendung gefunden.

•’) Baugwks.-Ztg. 1888, S. 3.
*’) D.O.M.S. Nr. 191861, 235572 11. 270109.
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Fig. 79-

Fig. 80.

4) Leitergerüfte.
Leitergerüfte werden bei Anftricharbeiten oder untergeordneten Erneuerungs

arbeiten, wie z. B. bei der Ausbefferung des Putzes, angewendet. In München 
find die Leitergerüfte fchon lange Zeit in Gebrauch. Dort werden fie auch viel
fach fo benutzt, daß fich die Leitern an das Gebäude oder an fein Hauptgefims 
anlehnen, daß alfo die Sproffen parallel zur Hausfront liegen. Alsdann werden 
daran Langhölzer befeftigt, auf denen Netzriegel liegen ufw. Diefe Art des Leiter- 
gerüftes ift aber anderwärts wenig bekannt, um fo mehr aber die durch Fig. 81 
bis 83 erläuterte Herfteilungsweife, bei welcher die Leitern lotrecht ftehen, fo daß 
die Sproffen fenkrecht zur Gebäudefront gerichtet find.

Der fefte Stand der Leitern, die man gewöhnlich aus zwei halben Rund
hölzern anfertigt, welche, abgefehen von den Sproffen, durch lange Bolzen zu- 
fammengehalten werden, wird durch Leiterhalter bewirkt, die mit einem Ende in 
die Fenfterleibungen hineinreichen und dort durch eine Spreizvorrichtung be
feftigt werden (Fig. 83). Diefe befteht aus einem fchmiedeeifernen Rohr, in welches 
fich ftarke Schrauben, durch Muttern bewegt, hinein- und hinausfchieben. Diefe 
Schrauben haben an den Enden eiferne Stempel, die den Leiterhalter feft an 
die Fenfterleibung preffen. Die Leitern, welche in höchftens 3,50m Abftand von- 

17* 

ai8.
Leitergerüfte.
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einander ftehen, werden durch wagrecht liegende Bretter miteinander verbunden, 
die mit Seilen befeftigt und an den Enden durchlocht find, damit letztere über
einandergelegt durch einen Schraubenbolzen a (Fig. 83), der unten ftatt des 
Kopfes in einem Haken endigt, zufammengehalten und zugleich feft durch diefen

an den Leiterhalter gepreßt werden. Durch Schwertftreben, fchmale Bretter, deren 
Lochreihen fowohl einen verfchiedenen Abftand der Leitern, wie eine Verfchieden- 
heit der Neigung der Schwerter geftatten, wird das Gerüft zu einem feften, un
verrückbaren Ganzen verbunden. Wo es die Ausladung der Gefimfe geftattet, die 
Leitern genügend nahe am Gebäude aufzurichten, werden die Gerüftbretter einfach
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Fig. 83.

auf, die Leiterfproffen gelegt; wo dies nicht möglich ift, werden nach Fig. 84 
eiferne Konfolen angebracht, welche die Gerüftbretter aufzunehmen haben. Solche 
fchräg nach oben gebogene Konfolen werden auch zur Bildung eines Schutzdaches 
benutzt. Dort, wo gearbeitet wird, muß ein von Latten gebildetes Geländer an

gebracht fein.
Fig. 84. In Schlefien und auch in Wien beftehen die 15 bis 

22 m'langen, 58 bis 62cm breiten Leitern zwar aus ge
wöhnlichen ftarken Sproffen, aber 2 Seifenbäumen 
von ganzem Rundholz oder von Kreuzholz von 8 bis 
10 c» Seite mit abgerundeten Kanten. Die Leitern wer
den mit Hilfe eines Windetaues, welches an einem 
über das Gefims oder aus einem Drempelwandfenfter 
hinausgefteckten Balken befeftigt ift, aufgezogen und 
lotrecht an ebenfolchem Balken feftgebunden. Sie haben 
unten zugefpitzte Eifenfchuhe, welche in eifernen Pfan
nen ftehen, die in eine Holzfch welle eingelaffen oder 
darauf genagelt find. An diefen Leitern find Netzriegel 
befeftigt, welche den Bretterbelag tragen.

Die Leitergerüfte haben fich fehr gut bewährt, 
zumal fie dem Verkehr wenig hinderlich find, und die 
fehr gefährlichen Hängegerüfte ziemlich verdrängt. So
gar zur Ausführung von Dachreitern ufw. werden fie 
in vorteilhafter Weife benutzt, indem man an die

>19.
Leitergerüfte 
in Schlefien 
und Wien.

320.
Anderweite 
Benutzung 

von Leiter- 
gerfiften.

4 Ecken der auszuführenden Rüftung je eine Leiter auf dem Fußboden des Dach- 
gefchoffes aufftellt, fie an den Sparren des Daches befeftigt und dann ähnlich, 
wie vorher befchrieben, verfährt. Hierbei ift aber auf eine befonders gute Ver- 
fteifung der Rüftung zu achten. Eine folche Leiterrüftung von 85 m Höhe war 
in Berlin zur Ausbefferung der Schäden an den Turmfpitzen der Nicolaikirche 
errichtet worden und hat felbft fcharfen Winden ftandgehalten5U).

“) Siehe s Zentralbl. d. Bauverw. 1903. S. 644.
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5) Fliegende Qerüfte.
221.

Fliegende 
Oeriifte.

Fliegende Qerüfte dürfen nur zu Ausbefferungen, zur Reinigung und zu 
weniger erheblichen Arbeiten an Außenflächen, Dächern und Gefimfen gebraucht 
und mit Geräten und Bauftoffen nur infoweit belaftet werden, als zur Fortfetzung 
der Arbeit unumgänglich notwendig ift. Sie werden fo angefertigt, daß man aus
Fenftern oder fonftigen Maueröffnungen Netzriegel oder
Kanthölzer von etwa 12x14 bis 14 X16cm Stärke heraus- Fig- 86- Fig. 87«°). 
fteckt und diefe im Inneren des Gebäudes gegen Gerüfte, 
Balkenlagen, Sparren, Gewölbe oder andere fefte Bau

teile fo abfteift, daß keine Bewegung
Fig. 85«°). oder Schwankung nach irgend einer 

Seite hin ftattfinden kann. Auch die 
Belaftung des hinteren Endes der Rüftung 
kann mitunter genügen. Außen werden 
die Qerüfte mit Brettern belegt, auch 
mit einer Brüftung verfehen. Fig. 85««) 
macht die Ausführung klar.

Unter Umftänden kann auch ein 
fliegendes Gerüft dadurch verwickelter

und fchwieriger werden, daß man auf dem herausgeftreckten Teile noch einen 
Aufbau machen muß. Fig. 86 u. 87«“) zeigen eine folche Anordnung, die einer 
weiteren Erläuterung nicht bedarf; diefe ftellen ein Reparaturgerüft für das 
Louvre in Paris dar.

6) Hängegerüfte.
222.

Hänge- 
gerüfte.

Zu gleichen Zwecken, befonders für Reparatur des Putzes und Anftriches 
von Häufern, find die fog. Hängegerüfte zu benutzen. Die Beftandteile diefer
Qerüfte find nach der in der unten genannten Zeitfchrift®1) ge
gebenen Befchreibung folgende:

a) Die Brücken oder Leitern (Fig. 88•’), die 2,50, 3,00, 3,75, 
4,50 bis höchftens 6,50m 

Fig. 88««). lang aus aftfreien Hölzern
, * ... - * a * , 6,5 x 8,0cm ftark angefertigt

und in Entfernungen von
1 v —v- —v— ~1,25» durch Bolzen von

3,oo cra ftarkem Rundeifen

Fig. 89««).

verbunden werden. Die gewöhnliche Breite der ganzen
Die über die Bolzen gelegten Bretter haben 
eine Stärke von 2,5cm. An den Unterkanten 
der Langhölzer werden 3,5mm ftarke und 
50 mn> breite Flachfchienen mit Holzfchrauben 
befeftigt.

b) Die Zargen (Fig. 8g««) werden aus 
5 bis 6C“ ftarken Latten verbunden, an den 
Ecken verzapft und mit ei fernen Kappen 
verfehen. Die lichte Breite der Zarge be-

•°) Fakf.-Repr. nach: Handbuch der Ingenieurwiffenfchaften. 
Bd. IV, Abt. 2 (3. Aufl.), Taf. II, Fig. 30, 37 u. 38.

•') Baugwks.-Ztg. 1869, S. 199.
") Fakf.-Repr. nach: Engel, F., Die Bauausführung. 2. Aufl.

Fig. go««).
Brücke beträgt etwa 60cm.

Berlin 1885. S. 231, 233 u. 236-
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Fig. 91 ca). trägt 60 bis 65cm und die Höhe ziemlich 
ebenfoviel. Die äußeren Stiele der Zar
gen find 30 bis 40cm länger als die inne
ren und tragen am oberen Ende mittels 
eines angefchraubten Hakens eine das 
Geländer bildende Latte. Der lange Bolzen, 
der durch das obere und untere Rahmen- 
ftück geht, ift oben mit kräftigem Haken 
zum Anhängen des Gerüftes an die Taue 
verfehen. Auch die unteren wagrechten 
Latten ftehen etwas vor und find am Ende 
mit Lappen umwickelt, um als Puffer 
gegen das Gebäude zu wirken.

c) Um diefes Gerüft anhängen zu 
können, werden über dem Hauptgefimfe 
kleine Böcke (Fig. 90®«) fchräg aufgeftellt, 
welche gewöhnlich auf einem in die Dach
rinne gelegten Brette ftehen, auf dem ent
lang eine Latte befeftigt ift, um die Böcke 
gegen Ausgleiten zu fichern. Der Bock 
wird mittels Seile an einem Sparren oder 
an einem unterhalb zweier Sparren ange
nagelten Querholz befeftigt und fo in 
fchräger Lage erhalten. Die ganze Höhe 
des Bockes beträgt etwa l,50m. An diefen 
Böcken und unten an den Haken des 
Gerüftes (Fig. 91 ®2) find die Flafchenzüge 
befeftigt, mittels deren lieh die auf dem 
Gerüfte befindlichen Arbeiter nach Belie
ben hinaufziehen oder herabiaffen können. 
Diefes Anziehen oder Nachlaffen muß fehr 
vorfichtig und gleichmäßig gefchehen, da
mit das Gerüft während diefer Tätigkeit 
der Arbeiter feine wagrechte Lage bei
behält. Hierauf werden die etwa 2,5cm 
ftarken Windetaue feft um den Rahmen 
des Gerüftes gefchlungen, und zwar fo, 
daß das plötzliche Löfen der Schlingen 
unmöglich ift. Trotzdem werden hierdurch 
fo häufig Unglücksfälle verurfacht, daß, 
wie fchon früher erwähnt, diefe Gerüfte 
immer mehr durch die Leitergerüfte ver
drängt werden. Wo für die Böcke über 
dem Hauptgefimfe kein feftes Auflager zu 
finden ift, müffen gewöhnliche Ausleger, 
alfo ftarke, über das Gefims herausgeftreckte 
Balken zur Befeftigung der Kloben be
nutzt werden.

Für das unterhalb diefer Hängegerüfte 
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verkehrende Publikum ift ein Schutzdach auf Böcken anzubringen. Die 2,50 ra 
hohen Böcke ftehen gegen das Haus geneigt, lehnen fich daran an und tragen 
einen geftülpten Bretterbelag. Fig. 92 zeigt dies und außerdem noch eine etwas 
von der befchriebenen abweichende Konftruktion des Hängegerüftes.

In verfchiedenen Orten bedient man fich auch nach den Seiten hin beweg
licher Gerüfte, wodurch man vermeidet, die ganze Faffade gleichmäßig mit fol- 
chen Hängegerüften verfehen zu müffen. Aus dem vorher angegebenen Grunde 
foll hierauf jedoch nicht näher eingegangen werden, fondern es mag das Ver-
weifen auf das unten genannte Werk genügen °8). 

Ganz ähnliche Hängerüftungen find von

7) Bockgerüfte.
Bockgerüfte werden als Zwifchenrüftungen der früher genannten und außer- 

gerüfte. dem für den inneren Ausbau bis zu einer Höhe von etwa 5,oora hergeftellt Die 
hierzu benutzten Böcke (Fig. 94 u. 9504) müffen aus genügend ftarken Hölzern, 
nicht etwa aus Brettern oder Latten, zufammengenagelt fein. Die fchräg geftellten 
Beine find mit Blatt an den Holm anzufetzen und zu vernageln, auch unter fich

") Handbuch der Ingenieurwirfenfchaften, a. a. O., S. 15, 16 u. Taf. II, Fig. 4, 5, ib u. 27; Taf. III, Fig. 13 u. 14.
“*) Fakf.-Repr. nach; Engel, a. a. O., S. 226.

dem Schweden Hammer, fowie von Schanz 
in Stettin und Konford in Hamburg konftru- 
iert. Sie können auf den kleinften Hofplätzen 
benutzt werden. Nach Fig. Q302) befteht dies 
Qerüft aus einem hohlen Führungsftänder a, 
der fich nach Bedarf auf dem Kernholz b 
verfchieben und mit einem durchgefteckten 
Bolzen feftftellen läßt, und dem am Führungs
ftänder auf- und abgleitenden Fahrgerüft, wel
ches, an der Hülfe h befeftigt, mittels eines 
ftarken Taues, das über eine am oberen Ende 
des Ständers angebrachte Rolle läuft, auf- und 
niederbewegt wird. Der Ständer b fteht mit 
eifernem Zapfen in einem gleichfalls eifernen 
Lager. Um jenem die lotrechte Stellung zu 
fichern, ift in der Höhe des Drempels eine 
Führung angebracht, die fich mit einer langen 
platten Eifenfchiene e gegen die Mauer legt, 
während ein um den Ständer gefchlungenes 
Tau d nach beiden Seiten hin durch die in 
der Drempelwand befindlichen Fenfter ge
zogen oder an eingefchlagenen Haken be
feftigt ift. Das Verfchieben des Qerüftes nach 
der Seite hin gefchieht in der Weife, daß der 
Fahrftuhl zunächft ganz in die Höhe gezogen 
wird, dann ein auf demfelben ftehender 
Arbeiter den oberen Teil des Ständers 0,50
bis l,oom in der einfachen Schlinge des Taues d weiter fchiebt und am unteren 
Ende b ein zweiter Arbeiter mittels eines Hebels das Zapfenlager auf dem Bürger- 
fteig oder Pflafter um ebenfoviel feitlich fortbewegt.

Fig- 93 °2)-
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zu verfchwerten. Fig. 96. 
Die Holme be
kommen eine 
Stärke von 10 x 
14 cm bis 18 x 
20cni, die Beine 
eine folche von 
6 X 8cm bis 12 
X14cm. Wo die 
letzteren am Hol

me befeftigt find, wird ihr Zufammenhang durch das ange
nagelte Brettftück e, weiter unten durch die Zange d ge
fiebert, die das Verfchieben der Füße nach der Breite ver
hindert, während dies die Streben c in der Längsrichtung 
tun. Über die Holme werden dann 3,5cm ftarke Bretter ge
legt. Die Erhöhung der Böcke wird häufig dadurch bewirkt, 
daß man die Beine durch angenagelte Latten verlängert. 
Solche Böcke können aber keine ftarke Belaftung tragen.

Eine andere Art von Böcken (Fig. 96) wird hauptfächlich für Ausführung 
von Stuck- und Malerarbeiten in Innenräumen benutzt. Die Pfoften find oft noch 
durchlocht, um in beliebiger Höhe eiferne Sproffen zur Aufnahme der Bretter 
einfügen zu können.

Fig. 97 zeigt ferner einen patentierten Bock, der fich zufammenlegen und 
deshalb leicht von einer Stelle zur anderen befördern läßt. Man fchiebt 
(Fig. 98 u. 99) den eifernen Konfolträger über die Tragftange und befeftigt ihn 
in der gewünfehten Höhe durch Einführen des am Kettchen befindlichen Steckens 
in die entfprechenden Löcher des Bockes. Dann zieht man die Klappfüße aus-

224.
Patentiertes 
Bockgerüft.
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einander, und zwar zuerft die beiden längeren, darauf die kürzeren, nachdem man 
zuerft die Bügelfchraube gelockert hat. Durch die in den längeren Füßen befind
lichen Schlitze laffen fich die Füße höher oder tiefer ftellen, wodurch der Bock 
auf ebenem wie auf unebenem Boden fich in lotrechte Lage bringen läßt Sobald 
dies gefchehen, bewirkt man durch Auftreten auf die Querfchienen, daß alle 
4 Füße gleichmäßig feft anliegen, 
und zieht dann die Bügelfchraube Fig- 100.
an, wonach der Bock völlig feft- - __
fteht. Die Gerüftbretter werden
auf die beiden Seiten des Trägers

»5.
Eiferne 

Oerüftböcke.

gelegt, oder man bildet vorher ein fog. Gerippe, indem man die Bretter hoch
kantig ftellt (Fig. 97) und dann erft die Laufdielen auflegt. Fig. 100 zeigt den 
Bock zufammengelegt und veranfchaulicht feine bequeme Verfendungsfähigkeit 

Die neueren eifernen Oerüftböcke haben den
Übelftand, daß fie, obwohl in der Höhe verftell- 
bar, nur eine geringe, beftimmte Breite von 0,90 
bis 1,40m befitzen. Um ein Zimmer völlig einzu- 
rüften, wie das bei Deckenmalereien nötig ift, 
würde es einer ganzen Anzahl folcher Böcke be
dürfen, deren Preis ein ziemlich hoher ift. Auch 
ihr Gewicht (bis 66kB) dürfte ein Hindernis für 
ihre häufigere Anwendung fein06).

Fig. 101 bringt einen folchen Gerüftbock, zu- 
fammengefetzt aus Winkel- und T-Eifen, der als 
Handelsgegenftand in dem untengenannten Oe- 
fchäft8B) käuflich ift. Er ift in 3 Teile zerlegbar: 
die beiden Stützen aus T-Eifen, nebft je einer Dia
gonale und der wagrechten Verbindung aus zwei 
Winkeleifen, welche zum Auflager der Gerüftbretter 
dienen und durch an Kettchen hängende Bolzen 
gleich den Diagonalen befeftigt werden. Die 
ganze Höhe der Stützen beträgt 2,55 m, der Ab- 
ftand der Stützen voneinander 1,25m, der niedrigfte 
Nutzftand 1,35m, der höchfte 2,45 m, der Abftand 
der Löcher an den T-Eifen 10cm.

Fig. 101.

Gerüftbock befteht aus zweiEin anderer in demfelben Gefchäft käuflicher

“) Siehe darüber den Katalog von H. C. Havemann, Berlin C.
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ähnlichen, jedoch etwas niedrigeren Ständern, zwischen denen ein eiferner, ziem
lich quadratifcher Rahmen in lotrechter Richtung verfchiebbar und mittels Bolzen 
feftrtellbar ift, der aus zwei lotrechten Winkeleifen, einem oberen wagrechten 
T-Eifen zum Auflager der Gerüftbretter, einer unteren wagrechten Verbindungs- 
fchiene und den zwei Diagonalen befteht. Auch diefer Qerüftbock ift in drei 
Teile zerlegbar und hat die gleichen Abmeffungen wie der vorige.

Bei einem dritten Gerüftbocke beftehen die lotrechten Stützen im wefent- 
lichen aus zwei Zahnftangen, die in einer Hülfe beweglich find und an die 
fich die Fußftreben, weil das Schwellenwinkeleisen fehlt und durch zwei beweg
liche Spreizen erfetzt ift, heranklappen laffen. Die beiden Zahnstangen, die durch 
2 Diagonalen und ein wagrechtes Fußband wie vorher auseinandergehalten 
werden und am oberen Ende wieder ein T-Eifen zum Auflegen der Gerüftbretter 
tragen, laffen fich mittels zweier, auf gemeinfamer Achfe fitzender Zahnräder durch 
ein Vorgelege herauffchrauben. Die Feftftellung in beliebiger Höhe erfolgt durch 
Sperräder mit Klinken. Bei diefer Anordnung befteht der ganze Bock aus nur 
einem Stück. Seine Größe ift verfchieden; fie fchwankt in der Breite von 0,90 
bis 1,80», in der Höhe zwifchen 1,70 und 2,80».

Übrigens laffen sich in inneren Räumen dadurch leicht Rüftungen herftellen, Anderea*üftung 
und dies gefchieht befonders, wenn fie geputzt werden follen, daß man in ihre für innere 

Ecken fchräg angelehnte Netzriegel oder Kreuzhölzer ftellt und gegen das Aus- 
gleiten fichert. An diefe werden dann den Wänden entlang Streichftangen wag
recht mit Seilen befeftigt, auf diefe Riegel und Gerüftbretter gelegt.

Auch gewöhnliche zweifeitige Malerleitern werden durch Auflegen von Ge- 
rüftbrettern als Böcke benutzt.

2. Kapitel.

Hilfsmittel zur Beförderung von Bauftoffen in wagrechter Richtung.
Bei Neubauten mit fehr befchränktem Bauplatze, wie in den Straßen der 

Städte, bedarf es nicht befonderer Beförderungsmittel, um die Bauftoffe von mit Olclfen, 

ihrem Lagerplätze nach Aufzügen ufw. hin zu befördern; fie werden gewöhnlich

Fig. 102.

hingetragen. Anders ift dies aber bei größeren Neubauten auf umfangreicheren 
Bauplätzen. Hier hat man leichte Eifenbahnen, fog. Feldbahnen, mit allem Zu
behör, die an diefer Stelle befprochen werden follen.

Ein wefentlicher Beftandteil diefer Eifenbahnen ift ein richtig konftruiertes 
Gleis, welches das fchnelle und ungehinderte Fortbewegen der Laften auf ihm
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Fig. 103 00).

geftattet, ohne daß es mit größter Genauigkeit gelegt und mittels Nägel auf 
Unterlagen befeftigt zu werden braucht. Die Anfprüche, die man an brauchbare 
Gleife für Bauzwecke zu ftellen hat, find auf folgende Punkte zu richten:

1) Einfaches und doch ficheres Zufammenfügen der einzelnen Oleisftücke;
2) deren leichte Handhabung, weil fie fortwährend umgelegt und an andere 

Stellen befördert werden müffen;
3) hohe Fettigkeit, um trotz ungleicher Unterlagen auf den Rüftungen doch 

fichere Fahrt zu gewähren, und
4) bequeme und rafch zu bewirkende Verkuppelungen der einzelnen Gleis

enden fowohl untereinander als mit den Bogen, Weichen, Drehfeheiben ufw.

Fig. 104. Fig. 105.

Die haltbarften Gleife werden aus Stahlfchienen angefertigt, die bei ge
ringerem Gewicht doch einen bedeutend größeren Widerftand gegen Verbiegung 
und Abnutzung leiften als Eifenfchienen. Die Schienen werden, wie aus Fig. 102 
hervorgeht, auf Flacheifen zu Gleifen vernietet und diefe mittels Bolzen und 
Splinte, die an den Endquerfchienen eingefteckt werden, verbunden, wodurch 
der fette Zufammenhang der Gleife hergeftellt wird. Die Höhe der Schienen 
beträgt 55mm bei 36 mni Sohlbreite und einem Gewicht von 4,5 für das laufende 
Meter, die Spurweite der Gleife 43cnl. Fig. 10300) erläutert das Verlegen diefer 
Schienen. Hierzu gehören Bogenftücke von 3,oom Halbmeffer und behufs Kreu
zung mehrerer Gleife oder Anbringen von Nebengleifen einfache und doppelte
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Fig. 108. Fig ]oq.

fefte Weichen (Fig. 104 u. 105). Entfprechend diefen feiten Weichen hat man 
auch einfache und doppelte Weichen mit beweglichen Zungen (Fig. 106 u. 107), 
die auf ganze Blechplatten genietet find.

Um aber die Einfahrt und Ausfahrt unter jedem beliebigen Winkel bewirken 
zu können, was bei den Kreuzungsplatten (Fig. 111"«) nur unter einem Winkel 
von go Grad möglich ift, bedarf man der Drehfeheiben, deren es für den vor
liegenden Zweck hauptfächlich zwei Arten gibt, von denen die eine in Fig. 108 

Fig. nonn).

Beffer noch als diefe haben fich beim Bau

u. 10g dargeftellt ift. Fig. 108 
zeigt die obere Platte, be- 
ftimmt, den zu drehenden 
Wagen zu tragen, und Fig. 10g 
die untere mit der Drehachfe. 
Der Wagen wird durch die 
auf der oberen Scheibe be
findlichen Gleisftücke auf die 
Mitte der erfteren geleitet, wo
bei fich fein Schwerpunkt in 
der Mitte der Drehachfe be
findet, fo daß die Reibung bei 
der Drehung der Scheibe auf 
ein Kleinftmaß befchränkt ift. 

der Technifchen Hochfchule in
Berlin-Charlottenburg die durch Fig. no®6) veranfchaulichten Drehfeheiben in
fofern bewährt, als bei ihnen weit weniger Entgleifungen als bei den vorigen 

ftattfandeh, fo daß fchließlich letztere 
umgeändert wurden. Sie unterfchei- 
den fich von den vorher befchriebe- 
nen dadurch, daß nicht zwei fich 
kreuzende Qleife auf ihnen angebracht 
find, fondern ein kreisförmiges, um 
den Wagen die Mitte halten zu laffen. 
Um das Schrägftellen der Drehfeheibe 
zu verhindern, ift auf der Grundplatte 
ein mehrarmiges Kreuz mit Rollen 
befeftigt, auf denen fich die Dreh- 
fcheibe bewegt.

Endlich gibt es noch die fchon oben erwähnten rechtwinkligen Gleiskreu
zungen (Fig. 111 °®), die gleichfalls auf fchmiedeeifernen Platten befeftigt find.

Mit Benutzung der von der Firma Orenjtein & Koppel - Arthur Koppel, Aktiengefellfchaft in Berlin freund- 
Hchft zur Verfügung geftellten Kifchees.
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Fig. 112®®).

Fig. 112®") zeigt einen verletzbaren Wegeübergang, der angewendet wird, 
um Fuhrwerken das Überfchreiten des Qleifes an beliebiger Stelle zu ermöglichen,

228.

Wagen 
tür Ziegel, 

Mörtel, Sand 
und Erdboden

förderung.

ohne es zu befchädigen. Die Länge diefer Wege
übergänge beträgt 2,50 m. Werden folche nicht 
angewendet, fo müffen die Gleite bei jedes
maliger Durchfahrt eines Wagens entfernt werden.

Auch die für derartige, auf Bauplätzen be
nutzte Eifenbahnen geeigneten Förderwagen 
müffen, um häufige Reparaturen zu verhüten, 
möglichft einfach konftruiert fein. Man hat folche

Fig- 113-

Wagen für Ziegel- und Werkftein-, für
beförderung.

In Fig. 113 ift ein fog. Plateau- 
oder Plattformwagen dargeftellt, auf dem 
fich 100 bis 125 Mauerfteine auf bauen 
laffen. Eine größere Anzahl von Steinen 
zu laden ift nicht vorteilhaft, weil ein 
einzelner Mann den Wagen fonft nicht 
mehr durch Bogen, Weichen und über 
Drehfeheiben lenken kann. Trotzdem 
fallen die Steine fchon bei einem ge
ringen Stoß herab, wogegen die durch

Fig. 114®®).

Mörtel- und für Sand- und Erdboden

Fig. 114®®) erläuterten Wagen fchon erheblich mehr Sicherheit gewähren.
Qebremft werden diefe 

Wagen mittels eines ein
fachen Holzknüppels, der 
auch dazu dient, entgleifte 
Wagen wieder auf das Gleis 
zu heben.

Auch die Karren in Fig. 
115®®) find für die Beförde
rung von Ziegeln fehr emp
fehlenswert. Werden fie zwei
rädrig angefertigt, fo können 
zur Erleichterung der Fort
bewegung die Gleife benutzt 
werden.

Fig. 115®®).

Die gewöhnlichen Förderwagen für Mörtel (Fig. 116) haben ein feftes Untergeftell
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Fig. 116. aus Holz und zwei ftarke Blechkaften zum Kippen. 
Der Inhalt eines Kältens beträgt 100', daher die 
jedesmalige, durch einen Mann leicht zu bewir
kende Materialbeförderung 200 1 Mörtel, der un
mittelbar vom Wagen aus in die Kalkkaften ein
gekippt wird, ebenfo wie er durch Aufziehen des 
Schiebers unmittelbar aus der erhöht liegenden 
Mörtelbank in die davorgefchobenen Wagen läuft, 
fo daß befondere Bedienungsmannfchaften für 
Ein- und Ausfchütten nicht erforderlich find.

Bei den in Fig. 117 u. 11800) dargeftellten Wagen für Mörtel und Kalk 
find die Mulden aus Stahlblech angefertigt und nach vorn kippbar. Die Stirn
wände find aufklappbar. Diefe Wagen eignen fich befonders für größeren Betrieb.

Bei Materialaufzügen hat man entweder Plattformen mit Gleifen, auf welche 
die Wagen gefchoben werden, um in die Höhe auf das Qerüft gezogen und dann 

dort weiter auf Anfchlußglfeifen
Fig. 11700). nach den Arbeitsftellen gefahren

zu werden, oder, was vielfach bei 
kleineren Bauten vorkommt, die 
Steine und der Mörtel müffen 
in Kaften gefchafft werden, die 
mittels der befchriebenen Wagen 
bis unter den Aufzug gebracht, 
dort eingehakt und heraufbe- 
fördert werden. Ein derartiger 
Kaften ift in Fig. 11g dargeftellt. 
Er wird gewöhnlich in Größen 
von O,5om im Quadrat für 60 
Steine oder von 0,75,n im Qua
drat für 100 Steine angefertigt. 
Käften von Eifen für Beförderung 

von Mörtel fiehe in Fig. i20no). Sie find fo flach gebaut, damit fich der Mörtel 
bei der Anfuhr nicht zu fehr entmifcht.

Fig. 118««).

Für die Beförderung von Bruchfteinen, Sand und Erdboden hat man Kipp
wagen von % b*s V«cbm Inhalt. Größere Wagen können von Menfchen nicht 
mehr fortbewegt werden, weil die Gleife mit der Zeit doch zu viele Unregel-
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220.
Kartenwalzen.

mäßigkeiten bekommen. Ein 
Wagen von lcbm Inhalt kann 
felbft von einem Pferde nur 
mit Mühe durch die Gleis
krümmungen gezogen werden. 
Der einfachfte Kippwagen, bei 
dem fich nur eine Seitenwand 
herunterklappen läßt, der in 
den meiften Fällen aber völlig 
genügt, wird in Fig. 121 ver- 
anfchaulicht.

Die eigentlichen Kipp
wagen find durch Fig. 122 
u. 123ao) in 2 Stellungen er
läutert. Sie find vollftändig aus 
Stahl hergeftellt; die Mulden 
kippen nach beiden Seiten, 
wobei das Gleis ftets frei bleibt 
und der Wagen nicht umfehlägt. 
In Fig. 122 ift der Wagen 
während der Bewegung dar- 
geftellt, wobei der wagrechte 
Steg in der Mitte der Mulde 
durch die faft lotrechte Stel
lung des Hebels feftgehalten 
wird. Fig. 123 gibt die An
ficht eines Wagens nach ge- 
fchehenem Entladen, wobei der 
Hebel angehoben ift. An jedem 
Wagen befindet fich ein Brems
winkel, unter den ein etwa 2 m 
langer Knüppel zum Feftbrem- 
fen gefteckt werden kann.

Bei allen größeren Bauten 
ift auf Anlage einer Schmiede- 
werkftätte auf dem Bauplatze 
zu fehen, um die vielfach vor
kommenden Reparaturen an 
Gleifen und Wagen fofort aus
führen zu können.

Um Balken oder größere 
Latten auf Mauerwerk oder 
auf dem Bretterbelage der Ge- 
rüfte fortfehieben zu können, 
hat man Kaftenwalzen, die in 
Fig. 124 u. 125 wiedergegeben 
find. Diefe beftehen aus einem 
ftarken eifernen Rahmen von 
30 bis 40cm Seite, der zugleich

Fig. 12000).

Fig. 121.

Fig. 122 ««).
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Fig. 123 «®).

das Achslager für zwei eiferne Walzen bildet Wird die Kaltenwalze fo benutzt, 
daß die Walzen den Boden berühren, fo wirkt fie wie ein Wagen, auf dem die

Fig. 124.
fortzubewegenden Gegenftände 
feft aufruhen. Wird fie jedoch 
in umgekehrter Lage angewen
det, fo daß die Walzen nach 
oben hervorftehen, dann kann 
fie ihren Ort nicht verändern, 
fondern der Gegenftand gleitet 
auf ihr fort, was befonders für 
lange Balken und beim Trans-

Fig. 1268’).

port auf leichten Rüftungen empfehlenswert ift.

Fig. 125.

dreht Zu demfelben

Um eine nicht zu bedeutende Laft in wagrechter 
Richtung fortzuziehen, wird noch häufig der Hafpel 
(Fig. 12Ö®’) gebraucht: eine runde, lotrecht ftehende 
Holzwalze, auf die durch Menfchenkraft das am fort
zubewegenden Gegenftände befeftigte Tau aufgewickelt 
wird, indem man die Walze um ihre lotrechte Achfe 

Zwecke werden auch die Bauwinden benutzt, auf die

230.
Hafpel.

fpäter eingegangen werden foll.

•’) Nach: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. Ul. Berlin 187g. S. 628.

Handbuch der Architektur. I. 5. (2. Aufl.) 18
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331.
Kran 

zum Abladen 
fchwerer 

Gegenftände 
auf dem 

Bauplatze.

3. Kapitel.

Hilfsmittel zur Beförderung von Bauftoffen 
in lotrechter Richtung.

Bei den Hilfsmitteln zur Beförderung der Bauftoffe in lotrechter Richtung 
kommen zunächft die Krane in Betracht, die dazu dienen, fchwere Gegenftände, 
befonders Werkfteine und Eifenteile, von den Wagen abzuladen. Hierzu 
eignen fich befonders gut die fog. Gerüftkrane mit Laufkatze. Ein Beifpiel gibt 
Fig. 127, ein Kran der Mafchinenfabrik von E. Becker in Berlin. Das Gerüft ift 
aus [-Eifen hergeftellt und befteht aus doppelten, durch Kreuzftreben verbundenen 
Ständern und zwei Holmen. Durch die am Ständer rechts herunterhängende

Fig. 127.

Hafpelkette wird die Laufkatze in Bewegung gefetzt, während die am Krangeftell 
befeftigte Laftwinde die am Haken hängende Laft auf und ab bewegt. Die Winde 
ift mit umfchaltbarem Rädervorgelege für zwei Gefchwindigkeiten verfehen, die 
Kurbelwelle mit Oefchwindigkeitsbremfe oder Bremskuppelung. Das Krangerüft 
könnte natürlich auch, wie dies beim Bau der Technifchen Hochfchule in Berlin- 
Charlottenburg z. B. der Fall war, aus Holz herfteilt fein, wobei die Holme zwei 
Eifenbahnfchienen tragen müffen.

Die Laufkatzen find fehr verfchieden konftruiert. So zeigt z. B. Fig. 128as) 
eine, bei der nur ein einfacher Holm gebraucht wird. Auch diefe Laufkatze 
wird durch eine herunterhängende Kette in Bewegung gefetzt und trägt einen 
gewöhnlichen oder einen Differentialflafchenzug. In Fig. 12g ift ein Schrauben- 
flafchenzug mit Drucklager der obengenannten Firma Becker dargeftellt. Diefe

•s) Mit Benutzung der von der Mafchinenfabrik von Jul. Wolff & Co. in Heilbronn freundlichft zur Verfügung 
geftellten Klichees.
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Fig. 128 ®8). Züge halten die Laft in jeder 
Stellung felbfttätig feft und ha
ben einen Betrieb mit Schnecke 
und Schneckenrad, die fo kon- 
ftruiert find, daß fich daraus 
reichlich 60 °/0 Nutzeffekt am 
Lafthaken ergeben. Alle ftark 
beanfpruchten Teile find aus 
Stahl angefertigt Ein Arbeiter 
hebt die Laft, für die der 
Flafchenzug konftruiert ift. Der 
Hub der Züge ift unbegrenzt, 
nur abhängig von der Ketten
länge.

Weniger bequem, wenn 
auch wefentlich billiger, find 
die Dreifuß- oder Derrickkrane, 
wie fie durch Fig. 130®8) erläu
tert find. Der Arm des Kranes 
ift verftellbar, fo daß die Laft 

mittels der Winde vom Wagen abgehoben und darauf durch
Anziehen oder Nachlaffen des Armes dies- oder jenfeits des 
Wagens auf einen der früher genannten Eifenbahnwagen 
verladen werden kann.

Um fchwere Laften 
Höhe zu heben, bedient
Wagenwinde (Fig. 131®u).

nur allmählich und zu geringer 
man fich der Zahnftangen- oder

Fig. 12g.

die Zahnftangen

23a. 
Dreifuli- 

oder 
Derrickkrane.

Das Qeftell ift aus Holz angefertigt;

»33- 
Zahnftangen- 

oder 
Wagenwinde.

und Räder find dagegen aus Schmiedeeifen hergeftellt, die Kurbeln des oft be- 
fchränkten Raumes halber nur 0,15 bis 0,25"’ lang. Der Hub beträgt feiten mehr 
als 0,50m, und zwar kann die Laft dabei fich auf die Klaue A oder oben auf 
das Ende der Zahnftange ftützen.

Um fchwere Laften, insbefondere Werkftücke, faffen zu können, bedarf es 
verfchiedenartiger Vorrichtungen, von denen zunächft das Kranztau (Fig. 132) ge

Fig. 130 ®8).

Nach: Deutfehes Batihandbuch, a. a. O, S. 616.

nannt fein mag. Die Kanten 
des Steines find durch Brett- 
ftücke oder Latten vor Befchädi- 
gungen zu fchützen. Sie müffen 
fo angelegt werden, daß die 
Kanten des Steines völlig frei 
bleiben und auch das umge- 
fchlungene Tau fie nicht berührt. 
Beffer noch als ein Kranztau ift 
ein Kranzgurt, alfo ein Gurt ohne 
Ende, weil feiner Breite wegen 
der Stein ficherer darin ruht.

Am gebräuchlichften find 
die Keilklauen oder Wölfe, von 
denen Fig. 133 bis 13570) einige

»34- 
Vorrichtungen 

zum Faffen 
fchwerer 

Gegenftände.

Fakf.-Repr. nach: Handbuch der Ingenieurwiffenfchaften, a. a. O., Taf. i.
18*
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Fig. 131«»). Fig. 132.Beifpiele bringen. Hierbei werden die Wölfe 
in keilförmig eingemeißelte Löcher der Quader 
gefteckt, in die noch feiner Sand mit Waffer 
eingefchlämmt wird, um den Druck des Eifens 
auf die Steinwandungen gleichmäßiger zu ver
teilen, wenn durch das Anheben des Quaders 
das Feftfpannen des Greifzeuges vor fich geht.

Die Greiffchere (Fig. 136 ™) wird dann an
gewendet, wenn die Quader von folcher Härte 
find, daß das Eirimeißeln von Wolfslöchern zu 
mühfam fein würde. Alsdann bedarf es nur eines 
geringen Einhauens an den Seitenflächen, was 
aber nur dann möglich ift, wenn dadurch das 
Werkftück nicht verunftaltet wird. Die Greif
fchere kann aber wegen des feitlichen Raum
bedarfes in vielen Fällen nicht benutzt werden, 
weil es oft nicht möglich ift, den Stein damit an 
richtiger Stelle zu verfetzen.

Dasfelbe ift bei der Kniehebel-Steinzänge 
von Jul. Wolff & Co. in Heilbronn (Fig. 137 ,0) 
der Fall, obgleich das Einhauen von kleinen 
Löchern in die Seitenflächen der Quader hierbei

Fig. 133/ Fig. 134. Fig. 13570)-

Fig. 136’u).

235- 
Richtcbäu nie.

fortfällt, weil der Angriff der Zange durch Reibung wirkt. 
Durch Holz- oder Bleiplatten, welche zwifchen die Greif
backen und den Stein gefchoben werden, wird die Politur 
bei geglätteten Steinen gefchont. Es kann dadurch auch bei 
Erfchütterungen das Herausgleiten fehr glatter und naffer 
Steine aus der Zange und die Befchädigung weicher Gefteine 
verhindert werden.

Zum Aufziehen der Balkenhölzer dient gewöhnlich der 
Richtebaum, wenn nicht eine andere paffende Aufzugvor
richtung vorhanden ift; er ift in Fig. 13871) dargeftellt. Man 
legt auf zwei Mauern (Front- und innere Längswand)
4 bis 6 Brückenhölzer von etwa 14 x 14 bis 
Stärke und bis zu G,öo m Länge in Abftänden 
von 0,90'". Der Richtebaum felbft ift 20x20cm 
ftark, ragt 2,50 bis 3,75'" über die Brücke hin
aus und ift unten mittels eines mit eifernem 
Ring verfehenen Zapfens 5cni tief in ein an die 
Balken des unteren Stockwerkes gefchraubtes 
Balkenftück eingelaffen. In der Höhe der 
Brücke wird der Richtebaum durch Hals
bohlen a, welche über 3 Brückhölzer hin
wegreichen und mit diefen durch Einfteck- 
bolzen verbunden find, feftgehalten. Das Kopf

Fig. 137 ’«).

14 x 16cm

des Taues durchbohrt; zurband des Richtebaumes ift zur Durchführung
weiteren Durchführung des Taues durch die Balkenlage ift bei a ein Bügel 
mit Abftand von etwa 6 cm hinter dem Richtebaum angebracht, b find

’•) Fakf.-Repr. nach: Baugwks.-Ztg. 1894. S. 815.
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Fig. 1387 J). Streben, die fein reifliches Ausweichen 
verhindern follen, wenn die Laft mit Hilfe 
einer Schwenkleine eingefchwenkt wird. 
Ferner find c Steifen, die das Überkippen 
des Richtebaumes nach innen verhüten; 
das Würgetau d dagegen verhindert das 
Hinausdrücken desfelben. e ift ein quer 
vor die Türöffnung gelegter Netzriegel, 
f ein etwa 2m langer, durchgefteckter 
Knebel zum Anziehen des Würgetaues. 
Die Steifen g verhindern das Hochkippen 
der Winde. Das Fahrtau h muß 35mm 
ftark fein, um einfträngig die Laft tragen 
zu können, welche mit gewöhnlicher 
Bauwinde 4 Mann hochwinden können.

Übrigens findet man auch häufig, 
daß am Ausleger ein Flafchenzug ange
bracht ift, mittels deffen durch Pferde 
oder eine gewöhnliche Bauwinde die Laft 
aufgezogen wird, an der die Schwenk
leine befeftigt ift. Die Rollen des Flafchen- 
zuges haben einen Durchmeffer von 18 
bis 20cm, das Fahrtau eine Länge von 
100m, die aufzuziehende Laft ein Gewicht 
von 250 bis 300 k«.

Fig. 139
Wefentlich beffer ift 

der Richtebaum von Stauf
fer & Megy, der durch 
Fig. 139 verdeutlicht wird. 
Die hierzu benutzte Winde, 
die Fig. 140 noch befon
ders bringt, ift am Aus
leger des Richtebaumes 
befeftigt. Ihre Kette läuft 
über Rollen. Zum Auf
ziehen genügen je nach 
der Laft 2 bis 4 Mann, 
die an den vorhandenen 
beiden Kurbeln drehen, 
während zum Herabiaffen 
nur ein Druck auf die 
Kurbeln nach links erfor
derlich ift, ohne fie in 
Drehung zu fetzen. Es ift 
alfo keine Sperrklinke aus
zurücken; auch find die 
Kurbeln nicht rückwärts 
in Bewegung zu fetzen. 
Die Laft fällt durch den
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Druck nach links fofort und mit ftets gleich
bleibender Gefchwindigkeit, um beim Loslaffen der 
Kurbeln fogleich und ohne Stoß wieder anzuhalten. 
Die Kette wird beim Heben der Laft nicht aufge
wunden, fondern nur durch die Vorrichtung durch
gezogen. Der Aufzug trägt eine Laft bis zu 600k«.

Ein dritter Schwenkkran ift durch Fig. 141,0) 
erläutert. An einem hölzernen Maft, der durch die 
Fenfter des Gebäudes mit den Balkenlagen oder mit 
der Rüftung verankert ift, befindet fich der eiferne 
Drehkran. Das Seil ift oben über zwei große Räder, 
von denen das eine eine Leitrolle bildet, und unten 
über eine ebenfolche nach der Winde geführt. Der 
Kran dient zum Aufziehen nicht nur der Balken, fon
dern auch anderer Bauftoffe.

In ähnlicher Weife wird diefer Schwenkkran von

Fig. 140.

Heinr. de Fries in Berlin

■236.
Herauffchaffen 

von

aus Holz (Fig. 142 u. 143) hergeftellt. Auch er hat, wie der vorige den Vor
zug, daß der durch ein Stockwerk hindurchreichende Maft feftfteht und nur der 
Ausleger an ihm drehbar ift. Die Windevorrichtung, deren es zwei (Fig. 144 u. 
U5) für größere und kleinere Laften gibt, ift mit dem Maft feft verbunden; zum 
Aufziehen wird, wie gewöhnlich, ein Tau benutzt.

Das Herauffchaffen von Ziegeln und Mörtel zur Arbeitsftelle gefchieht auf 
die verfchiedenartigfte Weife. In Wien und auch vielfach in Süddeutfchland

ManerbauHoHen wercjen mjf Hilfe von Balken fchräge Ebenen von Stockwerk zu Stockwerk ge- 
Arbeitsfteiie. bildet, die Belagsbretter quer mit Latten benagelt, um einen ficheren Tritt zu ge

währen, und hierauf dann die Bauftoffe durch Menfchenkraft in Kaften, Mulden, 
Körben ufw. hinaufgetragen.

In Berlin werden zum Hinauftragen der Bau
ftoffe gewöhnliche Leitern benutzt (fiehe Art. 207, 
S. 248). Der Arbeiter (Steinträger) trägt bei jedem 
Gange etwa 20 bis 30 Stück Ziegelfteine je nach 
ihrem Gewicht, alfo bis zu 2 Zentnern, oder die 
entfprechende Menge Mörtel in einer Mulde auf
gehäuft auf der Schulter. Diefe Art der Beförderung 
hat immer noch den Vorzug der Billigkeit und ift 
deshalb bei kleineren Neubauten die gewöhnliche, 
gewährt auch den Vorteil, daß die Bauftoffe von 
der Lager- zur Verwendungsftelle unmittelbar be
fördert werden.

Ebenfo ift es an anderen Orten, z. B. in Schle
hen, mit dem Zuwerfen. Die Arbeiter ftehen in 
größeren Entfernungen voneinander und werfen fich 
die Steine einzeln zu, und zwar fowohl in wag- 

Fig. 1417U).

rechter, wie auch in lotrechter Richtung, alfo von
Gefchoß zu Gefchoß. Vielfach werden hierzu Frauen und Kinder benutzt, die dann
auf den Sproffen der Leitern fitzen und fich die Steine über die Köpfe hin zureichen. 
Dies hat den Vorteil, daß man auch fchwächere Arbeitskräfte verwenden kann, aber 
auch den Nachteil, daß man nur zeitweife eine größere Zahl von Arbeitern ge
braucht. Mörtel und Waffer müffen nebenbei doch zur Arbeitsftelle getragen werden.
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Bei größeren Bauten und teueren Arbeitskräften wird es fich immer emp
fehlen, die Beförderung der Bauftoffe auf mafchinellem Wege zu bewirken,

zumal man fich dadurch auch unabhängiger von den Arbeitern und von Lohn- 
fchwankungen macht.
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Hier wäre z. B. der in Fig. 146 dargeftellte Materialkran von /?. Becker & Co. 
in Deffau empfehlenswert. Diefer kann bis zu 25m Höhe ohne Oerüft benutzt 
werden, ift leicht zerlegbar und in kurzer Zeit an anderer Stelle wieder auf- 
ftellbar. Er befteht aus dem Hauptftänder, der geftützt von einer Holzftrebe die

I

Fig- »43- Fig. 144.

beiden^drehbaren Auslegerkrane trägt. An die Außenwandung des unteren 
Drehzapfenlagers ift ein fteiler Schneckengang angegoffen, in deffen Vertiefung 
das kurze Ende eines am Ausleger aufgehängten Hebels mit Rolle geführt ift. 
Durch einen langen Schlitz des anderen Hebelendes läuft das Laftfeil. Schlägt 
nun die Laft bei ihrer Aufwärtsbewegung gegen diefen Hebel, fo bewegt fich
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Fig. 146. die Rolle an feinem kurzen Ende 
nach unten und zwingt dadurch 
den Ausleger feine Schwenkung 
auszuführen. Die Laft hängt jetzt 
in Schulterhöhe bequem zum 
Abtragen. Die beiden Drahtfeile, 
die durch ein Vorgelege bewegt 
werden, laufen durch die Mitte 
der Drehachfe der Auslegerkrane 
über zwei Wellen am Kran- 
fchnabel, fo daß mit dem einen 
Seilende die Laft in die Höhe 
gewunden wird, während das 
andere den leeren Kaften nach 
unten bringt. Die Benutzung des 
Krans beginnt erft mit Fertig- 
ftellung der erften Balkenlage, 
auf die er dorthin gehellt wird, 
wo eine Tür oder ein Fenfter 
angelegt ift, deffen Brüftung zu
nächft fortbleiben muß. Nach 
Aufbau diefes Stockwerkes kommt 
der Kran in das nächft höhere ufw.

Am häufigften werden zum Befördern der Bauftoffe und zu anderem 
Zwecke die Bauwinden gebraucht, von denen Fig. 147fl8) ein Beifpiel gibt. Dies 
ift die gewöhnliche Bauwinde mit einfachem Vorgelege, welche eine Tragkraft 
von 500 bis 1000 ks hat. Die Winden mit doppeltem Vorgelege (Fig. 148) werden 
auf Bauten feltener, nur beim Befördern großer Laften, alfo z. B. bei Aufzügen 
gebraucht, weil das Aufziehen damit langfamer vor fich geht. Bei diefen Winden 
ift das Vorgelege zum Ein- und Ausrücken eingerichtet, fo daß fie fowohl als 
einfache zum Heben kleinerer Laften, wie auch zum Befördern folcher bis zu 
4000benutzt werden können. Bei beiden erhält die Trommel aus Holz oder

337.
Bauwinden.

Fig. 147 °8)- Fig. 148.

Eifen eine Länge, die fich nach der Hubhöhe oder Anzahl der Windungen 
richtet, wobei man, wenn es irgend möglich ift, nur in einer Lage das Seil oder 
die Kette aufwickeln läßt. Für Kettengebrauch erhalten die Trommeln auch 
Führungsnuten oder Rippen, während fie für Seile glatt bleiben. Ebenfo find 
die Rollen und Räder, über welche die Seile geleitet werden, halbrund gefurcht, 



282

während Kettenrollen Vertiefungen bekommen, in die fich 
die Kettenglieder einlegen können (Fig. 14g).

Die Bauwinden erhalten ein Sperrad mit Sperrklinke 
(links in Fig. 150 u. 151), außerdem eine Bandbremfe (wie 
in Fig. 147 links und in Fig. 148 rechts) mit Handhebel zum 
Anziehen des Bandes beim Niederlaffen der Laft.

Fig. 149.

Für geringere Laften find die fchnell fördernden Bau
winden der Firma Jul. Wolff & Co. in Heilbronn empfehlenswert, die in Fig. 150 
u. 1518*) abgebildet find. Während die kleinere Bauwinde überhaupt kein Vor
gelege, nur eine Sperrklinke hat, alfo den gänzlich aus Holz konftruierten 
Bauwinden in ihrer geringen Leiftungsfähigkeit gleicht, zeichnet fich die Winde 
in Fig. 151 durch die große Übertragung des

J38- 
Hanftaue 

und Ketten.

Vorgeleges und durch ihre große Trommel aus, 
welche für die Erhaltung des Seiles vorteilhaft 
ift. Damit können Laften bis zu 1500ks ge
hoben werden.

Für den Betrieb find Hanftaue immer 
ficherer als Ketten, bei denen der geringfte, 
für das Auge unfichtbare Fehler, ja nur eine 
falfche Lage eines Gliedes beim Aufwinden auf 
die Trommel fchon den Bruch herbeiführen 
kann. Die Zugtaue haben gewöhnlich einen 
Durchmeffer von 4G, 52, 59, G5, 72, 78 und 
85mm, was einem Eigengewicht von 1,65, 2,13, 
2,67, 3,70, 4,oo, 4,80 und 5,60 k« für das laufende 
Meter entfpricht. Hierbei beträgt die größte 

Fig. 150 «8).

Fig. 151as).

zuläffige Belaftung 2250, 3000, 3G00, 4500, 5000, 6200 und 7200 ks, etwa */8 der 
Bruchbelaftung; dies gilt für geteerte Hanffeile aus der Fabrik von Felten & 
Guilleaume in Köln. Hat das Tau in der Mitte ein Herz oder eine Seele, fo ift 
dies ein Fehler, weil hierdurch wohl die Dicke, nicht aber die Tragfähigkeit



Fig. 153 7a)‘

vermehrt wird. Ein gutes Seilwerk 
muß neu vollkommen glatt und nicht 
faferig oder wollig, die Farbe grau 
bis gelb, nicht aber braun fein, wenn 
es nicht geteert ift. Die ungeteerten 
Hanffeile derfelben Fabrik 
von 46 und 52 mm Durch
meffer haben nur eine zuläf- 
fige Tragfähigkeit von 1500 
und 2000 kR. Ihr Gewicht 
ift 1,55 und 2,30kK für das 
laufende Meter. Das Ein
fetten der Taue ift ein 
Fehler. Naß gewordene 
Taue verlieren oft bis zu 
^20 ihrer Länge; man ver
wahre fie in trockenen, 
luftigen Schuppen, indem 
man fie auf wagrecht an
gebrachte Stangen hängt. 
(Siehe im übrigen die 
unten genannte Zeit- 
fchrift78).

Für Heben großer 
Laften werden in neuerer 
Zeit durchweg Drahtfeile 
benutzt. Bezeichnet d den 
Seildurchmeffer, S den 
Drahtdurchmeffer, a die 
Anzahl der Drähte, O da;
für das laufende Meter und Q die 
zu hebende Laft (Brutto), dann ift 
für Drahtfeile aus der vorher ge
nannten Fabrik:

239- 
Drahtfeile.

Gewicht

Drahtfeile II Kabelfeile

d a <J O
Q für

Eifen | Gußftahl d

Eifen 

a

draht

G <2
12
13
14
15 
Iß
17

3&
42
36
36
42
36

1.2
1,2
1,4
1,6
1,6
1,8

0,40
0,45
0,50
0,70
0,80
0,85

2 200
2 000
3 100
4 000
4 600
5 000

4 900
5 700
6 700
8 700

10100
11000

26
30

26
30

80
80

G
80
80

1,8
2,o

ußftahk
1,8 
2,o

2,o
2,4

Iraht

2,o
2,4

8 000
10 000

24 000
29 000

18
19
21
23
25

42
36
42
49
56

1,8
2,0
2,o
2,o
2,o

1,00
1,10
1,25
1,50
1,80

5 800
0 200
7 200
8 400

10 200

12 800
13 600
15 800
18 500
21 100

Millim.

platze
’») Über 

a. Allg.

Millim.

An wend 11 
lauz. 1861

Kilogr.

ng der Seile auf Bau- 
, S. 58.

Millim. Millim. Kilogr.
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24° Entweder fteht nun die Winde auf den Gerüften oder unten auf dem Erd-
Äef'wi""« b0(jen, wobej [je natürlich ficher befeftigt fein muß und das Seil oben über eine 

Winden ufw. Rone geführt wird.
Der Kaften zur Aufnahme der Bauftoffe hat gewöhnlich einen Inhalt von 

»/4 cbm, fo daß er 200 Ziegelfteine mit einem Gewicht von etwa 1000 kg auf
nehmen kann.

241.
Paternofter
werke oder 
Elevatoren.

Die manchmal noch angewendeten hölzernen Winden, in derfelben Weife, 
wie der in Art. 230 (S. 273) erwähnte Hafpel gebaut, nur mit wagrechter Lage 
der Trommel, haben ein fo geringes Ergebnis und erfordern fo viele Bedienungs- 
mannfchaften, daß fie immer mehr außer Gebrauch kommen.

Vielfach werden zum Aufziehen der Mauerbauftoffe die Paternofterwerke
oder Elevatoren benutzt. Eine einfache derartige Vorrichtung ift in
dargeftellt. Alle Paternofterwerke beftehen in einer 
eigenartig geformten Kette ohne Ende, die am Erd
boden und oben auf dem Gerüft über Trommeln ge
leitet ift, von denen eine zugleich mit einer Winde
vorrichtung verfehen ift, die durch Hand- oder 
Mafchinenbetrieb, wie in Fig. 152, in Bewegung ge
fetzt werden kann. Diefes Eimerwerk dient fowohl 
zum Herauffchaffen von Ziegeln, von denen je einer 
auf zwei mit einem Kettenglied verbundene Stifte ge
legt wird, wie auch von Mörtel in eifernen Kaften, 
welche mittels Haken an die Kettenglieder gehangen 
werden können. Die Gliederung der Kette ift in 
Fig. 1537S) veranfchaulicht. Im übrigen fei auf den 
reichhaltigen Katalog der Fabrik Rhein & Lahn in 
Oberlahnftein verwiefen.

Fig. 154 u. 15570) zeigen ein Paternofterwerk 
gleichfalls für Ziegel, wie es in Wien gebräuchlich ift. 
Die hierbei zur Anwendung kommenden Trommeln 
find fechsfeitig mit etwa 800,nm Durchmeffer. Auf der 
Flachfchienenkette find Eimer befeftigt, die aus dünnem 
Eifenblech angefertigt find und zur Aufnahme je eines 
Steines dienen. Zur Bedienung find 4 Arbeiter er-

Fig. *54-

Fig. 152”)

Fig. 155 70)-

... -

forderlich, von denen oben 2 mittels Kurbeln das Kettenprisma bewegen, einer 
unten die Steine in die Kaften legt, der vierte fie oben herausnimmt. Mit Er
höhung der Rüftung müffen natürlich Kettenglieder eingefchaltet werden.

Noch einfacher find die Aufzüge, bei welchen Kaften oder Eimer nach Be
lieben an einer fich nach oben bewegenden Kette oder einem Taue befeftigt 
werden können. Hiervon ift zunächft der Oerwien’iche Aufzug (Fig. 156 7‘) zu 
erwähnen, der befonders in Amerika vielfach in Gebrauch ift. Die Arbeiter 
hängen ihre gefüllten Gefäße mit Haken an die Querftangen einer Leiter ohne 
Ende auf, wobei fie fich eines am Gefäße befeftigten Stabes bedienen, der auch 
zum Aufftellen oder als Stützpunkt beim Aufrichten einer am Boden gefüllten 
Mulde benutzt wird. Die Kaften faffen etwa 18 bis 20 Steine und die ent-
fprechende Menge Mörtel. Zu einer Kette von 40 ra Länge, alfo einer Hubhöhe

”) Mit Benutzung der von der Marchinenfabrik Gauhe, Gockel & Cie. (Rhein & Lahn) in Oberlahnftein a/Rh. 
freundlichft zur Verfügung geftellten Klifchecs.

”) FakL-Repr. nach: Baugwks.-Ztg. 1888, S. 308; 1885, S. 828.
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bis zu 20”, gehören etwa 15 Kaften und 3 Waffereimer, zur Bedienung 8 bis 
g Leute, einfchl. der Zu- und Abträger.

Bei der Hebemafchine „Giant", welche durch Fig. 15774) erläutert ift, wird 
ftatt der Leiterkette nur ein einfaches Tau benutzt. Die Eimer ufw. werden mit 
der im einzelnen dargeftellten Klaue (Fig. 158 74) an das Seil von 25 bis 3Omm 
Stärke angehangen.

Fig. 1567 4). Fig. 1577 4).

Krane, die auch zum Aufziehen von Bauftoffen benutzt werden können, 
follen erft fpäter, bei den Vorrichtungen zum Verfetzen der Werkfteine, belprochen 
werden.

Am häufigften finden bei größeren Bauten die eigentlichen Materialaufzüge 
Anwendung, die mit der Hand, durch Dampf, durch Waffer oder durch Elektrizität 
betrieben werden.

242.
Eigentliche 

Materia!- 
aufziige.

L
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2«. 
Aufzüge 

mit 
Handbetrieb.

Für jeden Aufzug bedarf 
man eines turmartigen Holz- oder 
Eifengerüftes, um darin die Bau
ftoffe hochheben zu können. Die
fes Gerüft ift im erften Falle aus 
Stielen, Holmen und Streben zu- 
fammengefetzt. Wird es von 
Anfang an in voller Höhe er
richtet, fo hat man durch fchräg 
nach dem Erdboden zu gefpannte 
und hier verankerte Drahtfeile für 
die nötige Widerftandsfähigkeit 
gegen den Angriff des Sturmes 
zu forgen.

Bei den Aufzügen mit Hand
betrieb, wie ein folcher in Fig. 
15g u. 160 dargeftellt ift, werden 
Steine und Mörtel in Kalten ge
packt und mittels der früher be- 
fchriebenen Wagen auf Schienen- 
gleifen zum Aufzug gefahren, 
dort durch eine der Handwinden, 
die in Fig. 147 u. 148 (S. 281) 
verdeutlicht waren, hochgehoben 
und mit untergefchobenen Wagen 
nach der Verwendungsftelle ge
fahren. Um die emporgezogenen 
Kaften auf die auf dem Gerüft 

Fig- '59- Fig. 160.

befindlichen Wagengeftelle fetzen zu können, muß in Belaghöhe des Gerüftes 
das Gleis auf hölzernen, in ftandhaften Scharnieren fich bewegenden Klappen 
befeftigt fein. Sobald der Kaften etwas höher 

244.
Aufzüge 

mit 
Dampf-, 

Gas- oder 
elektrifchem 

Betrieb.

als Belaghöhe gezogen ift, werden die Gleis
klappen gefchloffen, der Wagen wird unter 
den fch webenden Kaften gefahren, diefer 
jetzt darauf herabgelaffen und umgekehrt. 
Fig. 15g u. 160 zeigen diefes Verfahren deutlich.

Bei Dampf-, Gas- oder elektrifchem Be
trieb bedarf es eines Motors, der die Winde 
mittels eines Ledergurtes in Bewegung fetzt. 
Zu diefem Zweck erhält fie zwei Riemen
feheiben, wie in Fig. 161fl!t) erfichtlich ge
macht ift, von denen die eine lofe ift, um 
die Winde außer Tätigkeit fetzen zu können. 
Der Motor, eine Dampf-, Gas- oder elek
trifche Mafchine, muß derartig aufgeftellt 
fein, daß der die Winde bedienende Ar
beiter mit dem Mafchiniften fich auf irgend

Fig. 161 "*).

eine Weife, alfo durch Ruf, durch ein verabredetes Glockenfignal ufw. verftändigen 
kann. Denn häufig wird der Motor zu gleicher Zeit nicht nur zum Betrieb der
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Fig. 162. Aufzüge, fondern auch von 
Mörtelwerken und dergl. 
benutzt.

Bequemer ift es, wenn 
man Lokomobilen anwen
den kann, auf deren Vor- 
dergeftell ein Förderkabel 
angebracht ift, welches un
mittelbar von der Dampf- 
mafchine durch Reibung 
angetrieben wird. Fig. 162 
zeigt ein folches von Bün
ger & Leyrer in Düffeldorf- 
Derendorf konftruiertes 
4-pferdiges Triebwerk. Das 
Aufziehen, Fefthalten und 
Niederlaffen der Laft wird 
nur mit einem Hebel vor
genommen, die Handgriffe 

find alfo äußerft einfach. Es können täglich 15 bis 20000 Ziegelfteine nebft dem 
entfprechenden Mörtel damit gefördert werden. Wo Elektrizität zu Gebote fteht, 
empfiehlt fich die Verwendung elektrifch betriebener Winden, fchon weil man 
zu ihrer Handhabung weniger geübte Mannfchaften bedarf. Bei der fowohl 
fahrbar, wie aber auch ortfeft von der Deutfehen Mafchinenfabrik, A.-G. in 
Duisburg, gebauten, elektrifch betriebenen Winde von 600 k« Tragfähigkeit

Fig. 163.

(Fig. 163) erfolgt der Antrieb der Seiltrommel durch den Motor mittels gefräfter 
Rädervorgelege, fo daß die Winde einen hohen Wirkungsgrad befitzt und die 
Stromverbrauchskoften tunlichft geringe werden.

Um die Leiftung des eingebauten Motors nach Möglichkeit ausnutzen zu 
können, find im Hubwerk zwei umfchaltbare Räderpaare vorgefehen, derart, daß 
Laften bis zur Hälfte der größten mit doppelter Gefchwindigkeit gehoben werden 
können.

Die Inbetriebfetzung der Winde geftaltet fich äußerft einfach. Zunächft ift 
der Elektromotor anzulaffen, welcher während einer Arbeitsperiode ununter
brochen läuft. Nunmehr wird mit Hilfe eines Handhebels eine Reibungskupplung 
auf der erften Vorgelegewelle gefchloffen und die Laft gehoben.
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Um die Laft ftill
zu fetzen und in der 
Schwebe zu halten, 
hat der Führer nur 
diefen gewichtsbela- 
fteten Hebel frei zu 
geben, wodurch das 
Triebwerk vom Mo
tor abgefchaltet und 
gleichzeitig gebremft 
wird.

Durch Lüften des
felben Hebels bis zur 
teilweifen oder gan
zen Löfung der Brem
le kann die Laft mit 
geringer oder größe
rer Gefchwindigkeit 
abgelaffen werden. 
Eine Zentrifugalbrem
fe verhindert jedoch, 
daß der Haken beim 
Senken eine gewiffe 
einftellbare größte Ge
fchwindigkeit über- 
fchreitet.

Schließlich ift 
noch eine felbfttätige 
Vorrichtung vorge- 
fehen, die es dem Ma- 
fchiniften unmöglich 
macht, die Laft fo 
hoch zu treiben, daß 
fie gegen die obere

Fig. 164. Fig. 165.

Leitrolle

145-
Hydraullrche 

Aufzüge.

ftößt und das Seil verletzt oder 
zerriffen wird. Sie ift ebenfalls 
auf beliebige Hubhöhe ein- 
ftellbar und tritt in Wirkfam- 
keit, fobald die Hubgrenze er
reicht ift.

Anders ift die Sache bei 
den durch Wafferkraft beweg
ten Doppelaufzügen (Fig. 164 
u. 165). Diefe beftehen aus 
zwei durch OaZZ’fche Gelenk
ketten miteinander verbunde
nen Wafferkaften, die mit Platt

Fig. 166.

form und Schienengleifen ver
fehen find, um die mit dem Bauftoffe beladenen Wagen hochheben zu können.
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Eine felbfttätige Bremfe hält die Förderlaft fortwährend feft und geftattet erft nach 
Löfung das Auf- und Niederfahren derfelben. Oberhalb diefer Bremfe befindet 
fich ein Wafferbehälter, aus dem zur Förderung der Laft foviel Waffer in 
den leeren oberen Kaften eingelaffen wird, bis er imftande ift, den unten befind
lichen leeren Kaften mit beladenem Wagen hochzuziehen. Bei Ankunft des ge

füllten Kaftens unten am Erdboden 
Fig. 167- öffnet fich ein Ventil und läßt das

Waffer durch die Sammelbecken in 
einen daneben befindlichen Waffer
behälter laufen, aus dem es unmittel
bar wieder durch die doppelt wirkende 
Kaliforniapumpe (Fig. 166) nach oben 
befördert wird, um fo feinen Kreislauf 
fortzufetzen. Die Größe der beiden 
Wafferbecken ift fo bemeffen, daß fie 
den 4 bis sfachen Inhalt eines Förder- 
kaftens aufnehmen können. Ein deut
lich fichtbarer Schwimmer zeigt den 
jedesmaligen Wafferftand im oberen 
Wafferbehälter an. Um bei dauerndem 
Betrieb der Pumpe das Überfließen zu 
verhindern, befindet fich am Rande 
des oberen Behälters ein Überfluß
rohr, welches das Waffer wieder in 
das Sammelbecken und von da in den 
unten befindlichen Wafferbehälter lei
tet, fo daß bei kürzerem Stillftande 
des Aufzuges die Pumpe nicht ausge
rückt zu werden braucht. Der Inhalt 
eines Wafferkaftens beträgt ungefähr 
lcbm, [0 daß jedesmal, einfchl. Rei- 
bungsverluft, eine Nutzlaft von 700 
bis 800 k« gehoben werden kann, gleich 
200 bis 250 Ziegel. Die Größe der 
Plattform geftattet, daß bequem zwei 
beladene Wagen hintereinander darauf 
Platz finden, da, wie früher bemerkt, 
die Ladung jedes Wagens 100 bis 125 
Steine beträgt.

Ein wefentlicher Vorteil diefer 
Aufzüge ift, daß ftets nur die wirk
liche Nutzlaft zu heben ift, weil fich 
fowohl Förderkaften als auch Wagen 

beim Auf- und Niedergang die Wage halten und daher nie ein größerer Waffer- 
verbrauch eintritt, als nur genau im Verhältnis der jedesmaligen Leiftung. Bei 
forgfältig geregelter An- und Abfahrt der vollen und leeren Wagen beanfprucht 
das Füllen des Wafferkaftens einfchl. der Fahrt eine Zeitdauer von etwa 2 Mi
nuten. Für ftarken Betrieb, alfo Verbrauch von etwa 50 bis öoooo Steinen täg
lich, bedarf man zweier Aufzüge, um neben den Steinen auch Mörtel, Zement 

Handbuch der Architektur. I. 5. (2. Aufl.) '9 
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ufw. aufziehen zu können. Hierzu ift dann eine doppeltwirkende Kaliforniapumpe 
mit einem Zylinderdurchmeffer von 210nim und 420"im Hub erforderlich, welche

Fig. 168.

zu gleicher Zeit auch das zum Vermauern nötige Waffer in das obere Waffer- 
becken pumpt, von welchem aus es mittels Rohrleitung mit Verfchlußhähnen in 
an beliebigen Stellen des Baues befindliche Behälter verteilt werden kann. Bei 
fchwächerem Betrieb, alfo nur einem Fahrftuhl, genügt eine Pumpe von 157 mm
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Durchmeffer und 314mm Hub oder gar nur 130ram Durchmeffer und 260mm Hub. 
Bei den großen Pumpen ift die Leiftung 291 bei einem Doppelhub, die Rohrweite 
105 "“j bei der nächftgrößten 121 und 78mm, bei der kleinften 7,0' und 65mra.

Wo eine ftädtifche Wafferleitung zu Gebote fteht, können die hochgehobenen 
Behälter auch von diefer gefüllt werden; doch ift vom abfließenden Waffer nur 
wenig weiter brauchbar, nur etwa zum Kalklöfchen und zur Mörtelbereitung, 
weshalb der Wafferverbrauch groß und koftfpielig wird.

Fig. 1Ö7 u. 168 follen endlich die Ausführung und Aufteilung eines eifernen 
Fahrftuhles anfchaulich machen. Die Ständer beftehen gewöhnlich aus ftarkem 

IQ»

246.
Eiferne 

Fahrftiihle
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Winkel- oder E-Eifen, die Holme aus T-Eifen und die Diagonalen aus Flacheifen. 
Ein Teil diefer Eifenteile ift bereits in der Fabrik vernietet, während im übrigen 
der Fahrturm auf der Bauftelle mittels Schraubenbolzen zufammengefetzt und mit 
Drahtfeilen gegen die Angriffe des Sturmes gefichert wird. Das Gerüft ift mit 
Führungsfchienen für den Förderkorb verfehen. Der Betrieb gefchieht beim vor
liegenden Beifpiel durch einen ftehenden Gas- oder Elektromotor, welcher je 
nach dem zu hebenden Gewicht eine Stärke von 2 bis 10 Pferdeftärken hat und 
unten neben dem Aufzugsturm aufgeftellt ift. Durch Riemenbetrieb wird die am 
Gerüft befeftigte Aufzugsmafchine in Bewegung gefetzt und der Förderkorb mit 
feiner Laft gehoben. Das Ingangfetzen des Aufzuges gefchieht auch hier ge
wöhnlich von unten. Die Aufzugsmafchine und der Gas- oder Elektromotor find 
durch einen Bretterverfchlag zu fchützen, der in Fig. 168 fortgelaffen ift. Die 
Mafchinenfabrik von Flohr in Berlin, der die Abbildungen diefes Förderturmes 
zu danken find, verleiht fie auch für Bauausführungen.

Fig. 171ns).

247.
Schiebebühnen 

oder 
Hrückenlauf- 

krane.

Hauptfächlich zum Verfetzen von Werkfteinen, aber auch zum Herauf- 
fchaffen anderer Bauftoffe, gebraucht man die Schiebebühnen oder Brücken
laufkrane und gewöhnliche Krane. Die Schiebebühnen waren bisher gewöhnlich 
mit Handbetrieb ausgeftattet; beim Neubau des Domes in Berlin wurden fie 
jedoch für elektrifchen Betrieb eingerichtet, der fich nach Angabe des bau
leitenden Architekten vorzüglich, nach der des Unternehmers jedoch nicht be
währt hat (Zentralbi. d. Bauverw. 1905, S. 421).

Fig. 16g zeigt eine Schiebebühne einfachfter Art mit einer Tragfähigkeit von 
etwa 5000 ks und einer Spannweite von 5,60 m. Die tragenden Balken find durch 
Zuganker verfteift und ruhen mit den Querfchwellen auf einem Räderwerk, 
das durch einen einfachen Hebelmechanismus von einem Arbeiter fortbewegt 
werden kann. Auch die Winde mit doppeltem Vorgelege fteht auf Rädern, 
fo daß fie in entgegengefetzter Richtung wie die Schiebebühne auf einem 
Gleife fortgefchoben werden kann und die Laft demnach nach jeder Richtung 
hin fahrbar ift.

Die durch Fig. 170 °8) erläuterte Schiebebühne enthält eine Verbefferung 
dadurch, daß zwei der Laufräder auf einer gemeinfchaftlichen Achfe fitzen, 
welche mittels konifcher Räder von einer ftehenden, mit Handfpindel ver- 
fehenen Welle aus betrieben werden kann. Dies gefchieht von den beiden, 
auf dem Laufkran befindlichen Arbeitern, nachdem fie die Laft gehoben und 
mittels Sperrwerkes feftgeftellt haben. Bei großen Laften find zum Aufziehen 
4 Arbeiter notwendig.
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Bei Spannweiten von mehr als 10m empfiehlt es fich, das Fahrgerüft aus 
Eifen zu konftruieren. Fig. 171n8) zeigt eine folche Schiebebühne der fchon 
früher genannten Fabrik von Jul. Wolff & Co. in Heilbronn. Das Qeftell der 
Wagen ift aus Schmiedeeifen hergeftellt und ebenfo das Geländer der Galerie. 
Die Krane haben eine beliebige Tragfähigkeit, wie auch die Spannweite jede 
gewünfchte fein kann.

Die vom Eifenwerk vorm. Nagel & Kämp in Hamburg-Uhlenhorft für den 
Neubau des Domes in Berlin konftruierten elektrifchen Laufkrane haben fich, wie 
erwähnt, jedenfalls infofern vorzüglich bewährt, als das Aufziehen bis zu der

größten Hubhöhe von fiOm außerordentlich rafch vor fich ging. Ihre Einrichtung 
wird in der unten genannten Zeitfchrift, unter Zugrundelegung von Fig. 172 
bis 174 folgendermaßen befchrieben7ft).

„In ihrer äußeren Erfcheinung gleichen diefe elektrifchen Laufbühnen den in Werkftätten ge
bräuchlichen Laufkranen; in ihrer Betriebsweife unterfcheiden fie fich jedoch wefentlich von diefen. 
Während Werkftättenkrane mit fehr mäßigen Gefchwindigkeiten arbeiten, die allen vorkommenden 
Bedürfniffen gleichmäßig genügen, müffen Baukrane einerfeits rafch heben und fahren können, um 
große Hubhöhen bis zu GOm und Faffadenlängen bis zu 100m zu bewältigen; andererfeits müffen 
aber die fubtilften Bewegungen fanft und ficher ausgeführt werden können, um beim Verfetzen der 
Steine eine Befchädigung der fcharfen Kanten zu vermeiden. Zur Löfung diefer zwei heterogenen 
Forderungen wurde eine Kombination von mechanifchem und elektrifchem Oefchwindigkeitswechfel 
zur Anwendung gebracht.

”) Deutfche Bauz. 1896, S. 265.
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Jede Laufbühne ift mit einem Elektromotor von 10 Pferdeftärken ausgerüftet, der als Neben- 
fchlußmotor gewickelt ift, um einerfeits das Durchgehen bei Leerlauf zu verhüten und um anderer- 
feits die elektrifche Bremswirkung für das Senken fchwerer Laften auszunutzen. Vom Motor 
werden mittels Wendegetriebe die drei Bewegungen lotrecht, wagrecht quer und wagrecht längs 
abgeleitet. Das Hubwerk betreibt eine Seiltrommel von beträchtlichen Abmeffungen, die das 
120111 lange Pflugftahlfeil aufnimmt. In das Hubwerk ift eine Sicherheitsbremfe eingefchaltet, die 
automatifch die Laft fchwebend hält, wenn während des Hebens der Strom zufällig unterbrochen 
wird, etwa durch Schmelzen einer Bleificherung oder durch vorzeitiges Öffnen eines Ausfchalters.

Die Stromzuführung wird mittels zweier blanker Kupferdrähte bewirkt, die auf armierten 
Porzellanifolatoren längs des Gerüftes ausgefpannt find, und von denen der Strom mittels Kontakt
arme abgenommen wird, ähnlich wie bei elektrifchen Straßenbahnen. Zum Schutz gegen Blitz
fehläge ift parallel zu den Kontaktleitungen ein weiterer Draht gefpannt, der an die Erde an- 
gefchloffen ift

Die Verteilung der vier elektrifchen Laufbühnen auf das Gerüft ift folgende:
Alle an den Bau gelieferten Steine werden zunächft mit der fog. Verladebühne von 300 Zentner 

Tragkraft und 5,00 m Spannweite abgehoben und feitwärts verfahren bis zu einem Schienengleife, 
welches in 5,00 m Höhe unterhalb des ganzen Gerüftes herumläuft. Die durch Rollwagen auf dem 
Oleife verteilten Steine werden an der dem Luftgarten zugewandten Hauptfaffade von einer längs 
diefer laufenden Bühne von 300 Zentner Tragkraft und 10 m Spannweite hochgenommen und verfetzt. 
Sehr rationeilerweife haben die Herren Held & Franke 
den Betrieb fo geftaltet, daß bei lebhaftem Betrieb 
behufs möglichfter Ausnutzung der elektrifchen Bühne 
die Steine mit diefer gehoben und von den auf glei
chem Gleife laufenden Handbetriebsbühnen verfetzt 
werden. Die Bemeffung der Tragkraft auf 300 Zentner 
wurde erfordert durch die fchweren Säulenkapitelle; 
die Überzahl der Steine wiegt indeffen nur zwifchen 
68 bis 150 Zentner. Parallel mit diefer Bühne läuft 
eine dritte von 200 Zentner Tragkraft und 7,00 m Spann
weite. Die Abmeffungen diefer letzten Bühne dürften 
für Bauten mittlerer Größe die geeignetften fein. Die 
vierte Bühne von 300 Zentner Tragkraft und 10,00 m 
Spannweite ift zum Bau der Kuppel beftimmt und 
läuft auf einem ringförmigen Gleife von 12,00 m Innen
radius und 22,oom Außenradius.

Die Gefchwindigkeit bei Laufkranen mit elektrifchem Betrieb ift ganz erheblich größer als 
bei folchen mit Handbetrieb. Zwei Mann würden an den Kurbeln einen Stein von 300 Zentner 
Gewicht mit einer Gefchwindigkeit von 2,5 mm jn der Sekunde heben. Bei einer Hubhöhe von 

60 m wäre mithin eine Hubzeit von — 6 Stunden erforderlich. Rüftet man eine elektrifche

Bühne mit einem Motor von 10 Pferdeftärken aus, fo ift für 300 Zentner eine Hubgefchwindigkeit 

von 25 mm in der Sekunde erzielbar, entfprechend einer Hubzeit von = 40 Minuten für
25 • 60

60 m Hubhöhe. Dementfprechend find auch die Koften, welche bei Handbetrieb mit der Hubhöhe 
erheblich zunehmen, bei elektrifchem Betrieb wefentlich billiger."

Die Anfchaffungskoften der Krane zum Verfetzen der Werkfteine find wefent
lich niedriger als diejenigen der Schiebebühnen; doch war das Verfetzen mit den 
bis vor einigen Jahren üblichen unbequemer und umftändlicher, fo daß fie 
bei uns erft in neuerer Zeit häufiger Anwendung finden.

Zu den einfachften Kranen gehört die Hebeleiter, die befonders in Amerika, 
England und Frankreich allgemein benutzt wird und ebenfogut mittels Hand- als 
mit Dampfkraft bedient werden kann. Die Verwendungsart geht aus Fig. 17570) 
fo klar hervor, daß fie keiner Erläuterung bedarf. Ein großer Übelftand ift dabei 
die Notwendigkeit, diefen Kran fortwährend verfetzen zu müffen.

Fig- 1757n)-

248.
Verfetzkrane.

249. 
Hebeleitern.

M) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 43.
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Praktifcher und verhältnismäßig billiger ift der fog. Lafettenkran, der in 
Frankfurt a. M. bei größeren Bauten häufig Verwendung gefunden hat. Ein folcher krane' 
Kran bietet, wie bereits in Art. 211 (S. 252) erwähnt wurde, den großen Vorteil, 
daß man für das Verfetzen der Werkfteine außen nur eine leichte Rüftung zum 
Aufenthalt für die Arbeiter bedarf, während der Kran auf einer innerhalb der 
Frontwand des Gebäudes befindlichen Rüftung hinläuft, die von Gefchoß zu Oe- 
fchoß gehoben werden kann. Der Kran ift, wie aus Fig. 176 bis 178”) hervor
geht, drehbar und fahrbar, fo daß er nicht nur das Heben der Bauftoffe vor der 
Außenfront des Haufes, fondern auch die Fortbewegung längs der Frontwand, fo
wie das Verfetzen der Werkftücke durch Drehung des Auslegers ermöglicht. Die 
gewöhnliche Ausladung des Kranes, von der lotrechten Drehachfe an gemeffen, 
beträgt 2,50m; doch kann fie leicht, wie punktiert angedeutet, durch eine Auf-

fattelung des Auslegers vergrößert werden. Damit der Kran nicht umkippt, muß 
ein Gegengewicht angebracht fein, das fich nach dem Gewicht der zu hebenden 
Laft und der Länge des Auslegers richtet.

Bei diefem Lafettenkran gefchieht das Vorwärtsbewegen und das Drehen i( 
des Auslegers auf rein mechanifchem Wege durch Stoßen mit der Hand, med>"nifcher 

Dagegen ift der in Fig. 179®8) verdeutlichte Kran mit mechanifcher Dreh- und Orth' und 
Fahrbewegung ausgeftattet, was den Vorteil hat, daß jede Erfchütterung des a ,r cwtgunß- 
Qerüftes oder angehängten Werkftückes durch eine unvorfichtige Handhabung 
verhütet wird.

Fig. 180 ®8) endlich zeigt einen einfpurigen Laufkran der Firma Jul. Wolff & Co. -52
in Heilbronn. An feinem Geftell ift ein Hängegerüft befeftigt, welches zugleich Laufkrane, 

das Gegengewicht bildet und von dem aus mittels Ketten ohne Ende, die über 
große Triebräder geleitet find, die Fortbewegung des Kranes nebft dem Hänge
gerüft bewirkt wird. Das Aufziehen der Laft gefchieht durch eine Winde, die 
gleichfalls auf dem Hängegerüft untergebracht ift.

”) Fakf.-Repr. nach: Handbuch der Ingenieurwiffenfchaften, a. a. O., Taf, III u. IV.
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Fortgefetzt fucht man in neuerer Zeit die koftfpieligen Gerüfte zu vermeiden,
die den Anblick der fertigen Außenfeiten eines Gebäudes verfperren und immer 
ein wefentliches Hindernis für den fchnelleren Fortgang des Ausbaues, befonders 
beim Einbringen der jetzt immer mehr verwendeten feuerficheren Decken bilden.
Hierzu kommt das Drängen nach Erfparnis von Zeit und Arbeitsmitteln, das Be- 
ftreben fich möglichft unabhängig zu machen von der teueren und unficheren 
Hilfe der Arbeiter, die jeden ihnen günftig erfcheinenden Augenblick benutzen, 
um den Stillftand eines Baues und dadurch eine Lohnerhöhung herbeizuführen. 
Das Beftreben, diefen Übelftänden der bisherigen Bauausführung auszuweichen, 
führte befonders in Amerika und England dazu, feftftehende Drehkrane, Derricks, 
zu konftruieren, auf die
hier fpäter noch näher Fig. 179os).
eingegangen werden 
foll,während in Deutfch- 
land den Laufkranen 
der Vorzug gegeben 
wird, die befonders 
feit Anwendung der 
Elektrizität ftatt der 
unbequemen Dampf
kraft hier Eingang ge
funden haben.

Zu diefen Lauf
kranen gehört der in 
Fig. 181 bis 183 dar- 
geftellte einfpurige des 
Ingenieurs Sani. Voß, 
der von der Kranbau- 
gefellfchaft Voß & Wol
ter, Berlin N, gebaut 
und auch verliehen 
wird. Diefer Kran kann 
als eine weitere Aus
bildung des in Fig. 180 
gebrachten betrachtet 
werden. Er befchränkt 
fich auf das Heben
und Verfetzen von Werkftücken bis zur Schwere von 3000 Das Aufziehen der 
Steine kann durch Handbetrieb erfolgen; wefentlich empfehlenswerter, weil auch 
fchneller und billiger, ift der Betrieb mittels Elektrizität.

Die Vorrichtung, die fich aber ganz dem Bedürfnis anpaffen läßt, befteht 
aus einem vierteiligen eifernen Gittermaft von 25m Höhe, der mit Rollenfuß auf 
einer der Vorderwand des Haufes entlang liegenden Lauffchiene fahrbar und am 
oberen Ende mit einem drehbaren Ausleger von 3,iom Ausladung verfehen ift. Etwa 
auf halber Höhe des Maftes befinden fich zwei wagrechte Rollen, die in einer 
Lauffchiene (Orrp-Träger mit wagrechtem Steg und lotrechten Flanfchen) des 
parallel zur Außenwand und in 2m Abftand von ihr errichteten, fehr luftigen 
Führungsgerüftes hinläuft, das, um ein Umkippen des Bauwerkes nach außen 
zu verhüten, nach innen verankert ift. Das Kippen des Maftes nach außen ver
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hindern jene Führungsrollen, die, um etwaige Senkungen der auf einer Holzfchwelle 
ruhenden Lauffchiene unfchädlich zu machen, eine fchwingende Bügellagerung 
haben. Das Kippen des Maftes in der Längsachfe wird durch zwei Spannfeile 
verhindert, die von einem Ende des Grey-Trägers zum Maft, nach rechtwinkliger 
Ablenkung durch eine Rolle an diefem entlang und über eine andere Rolle am 
Kranfuß zum entgegengefetzten Ende der Fahrfchiene laufen. Bei Lockerung 
oder gänzlicher Löfung diefer Drahtfeile könnte der Kran aber doch noch in der 
Längsachfe Umfallen. Diefes verhindert einmal fein nach beiden Richtungen 
durch Winkeleifen verbreiterter Fuß, deffen Enden fich dann auf die Lauffchiene 
ftützen würden, außerdem aber die konfolartige Auskragung des Maftes unter 

dem Führungsträger, welche gegen
Fig. 180 ns). den letzteren gedrückt werden wür

de. Die Hin- und Herbewegung 
gefchieht von einer in 8m Höhe 
über dem Erdboden angebauten 
Plattform aus, die zur Aufhellung 
einer durch Arbeiter oder einen
Elektromotor angetriebenen Winde 
dient. Von hier aus wird auch der 
Maft verfchoben, indem die Fuß
rolle mittels eines Kettenzuges ge
dreht wird. Das Einfchwenken des 
Auslegers gefchieht mit der Hand.

Der Kq/Tfche Kran ift für 
langgeftreckte Bauten ohne ftarke 
Vorfprünge fehr empfehlenswert. 
Letztere können allerdings feiner 
Verwendung hinderlich fein und 
fein Arbeitsfeld befchränken, fo daß 
man zum öfteren Verfetzen des 
Maftes oder zum Aufftellen mehrerer 
folcher gezwungen fein kann; doch 
foll man auch durch fchräge Lage 
des Führungsgerüftes gegen die 
Hausflucht dem Übelftande abhelfen 
können. Ebenfo ift er für zentrale

Anlagen ungeeignet, für die eine der fpäter befchriebenen Vorrichtungen vorteil
hafter ift. Für die Nacharbeiten an den Anfichtsflächen des Haufes ufw. ift eine 
Stangenrüftung nebenbei unentbehrlich. Trotzdem ftellt fich die Erfparnis bei 
Verwendung der P^’fchen Krane gegenüber einer abgebundenen Rüftung mit 
Schiebebühnen auf mindeftens 2Oü/o.

Für große fehr langgeftreckte Bauten ift ebenfo der Turmkran zu empfehlen, 
der von der ehemaligen Gefellfchaft für elektrifche Induftrie in Karlsruhe in Baden 
für den Neubau einer 23 m hohen und etwa 200 m langen Kaferne in Brüffel kon- 
ftruiert ift (Fig. 184 u. 185). Bei diefem gefchieht nicht nur das Aufziehen der 
Werkfteine, fondern auch ihr Verfetzen und das Fortbewegen des Kranes durch 
elektrifche Kraft. Er ift demnach als Dreimotorenkran ausgebildet und befitzt eine 
Tragkraft von 10000k8. Durch Einfügung von Hilfskonftruktionen läßt fich aber 
auf leichte Weife, wie das auch bei dem Fb/fTchen Kran möglich ift, die

»53.
Turmdreh

krane.
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Leiftungsfähigkeit bis auf 1b 000 k« erhöhen. Die Hubhöhe beträgt 23,5'", die 
Ausladung von Mitte Drehachfe bis Mitte Haken 6™. Der Kran läuft auf einem

Doppelfchienengleis von 3,25"' Spurweite; feine größte Breite beträgt 3,85m. Er 
hebt Laften von 10* mit 5™ Oefchwindigkeit in der Minute, 3* und kleinere 
Gewichte mit 17,5“ in der Minute. Da fowohl das untere Spurlager als auch das
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obere Halslager als Rollen- bezw. Kugellager ausgebildet find, erfolgt das Drehen 
außerordentlich leicht mit etwa 40m in der Minute.

Fig. 184. Fig. 185.

w. Or.

Zur Bedienung und Steuerung des Krans ift nur ein Mann erforderlich, der 
feinen Aufenthalt auf der etwa 3,5m über dem Gelände liegenden Windewerks
plattform hat und dem von hier aus fämtliche mafchinellen Teile leicht über
fehbar und zugänglich find. Zur Wartung des oberen Halslagers und zur Über-
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mittellung von Zurufen von der Verfetzungsftelle der Steine an jenen Führer ift 
in ungefähr 151,1 Höhe des Kranes eine Bühne mit Geländer angebracht. Auch 
der Doppelhaken ift auf Kugeln gelagert, fo daß das Drehen felbft bei höchfter

Belattung leicht vor fich geht. Selbfttätige Abftellvorrichtungen verhüten fowohl 
das Überlaften des Kranes, wie auch das Zuhochziehen des Hakens.

Für niedrigere Bauten wird der Kran natürlich verkürzt.
Um auch in feiner Fahrbahn zum Lagern von Steinen einen freien Raum 

von 1,go: 2,40m zu laffen, find die Räder nicht axial miteinander verbunden.
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Den Übergang von diefen Laufkranen zu den feftftehenden Derricks bildet 
der in Fig. 186 veranfchaulichte Turmdrehkran, welchen die Mafchinenfabrik der 
Gebrüder Weistnüllcr in Frankfurt am Main-Bockenheim zum Wiederaufbau der 
Hohkönigsburg konftruiert hat Diefer baut fich auf einem Holzgerüft auf, welches 

am beften gleich in vollftän- 
Fig. 187. diger Höhe hergeftellt wird,

und hat einen wagrecht 
liegenden, fchmiedeeifernen 
Ausleger von 9,3 m Ausladung, 
der alfo einen Kreis von etwa 
18,n Durchmeffer um feine 
Drehachfe befchreibt und mit 
Hilfe feiner Laufkatze jeden 
einzelnen Punkt innerhalb 
diefes Umfanges erreichen 
kann. Seine Tragkraft beträgt 
1000kg. Der Betrieb kann 
durch Menfchenkraft oder 
durch Elektrizität erfolgen. 
Hier gefchah es durch einen 
Motor von 10 PS. bei einer 
Hubgefchwindigkeit von 0,35 m 
in der Sekunde. Das Ein- 
fchwenken wurde durch Hand
betrieb bewirkt. Den Übel- 
ftand, der den Derricks an
haftet, daß man nämlich für 
größere Bauten eine ganze 
Anzahl diefer Hebezeuge 
braucht, will man fie nicht 
fortwährend verfetzen, haben 
auch diefe Turmdrehkrane. 
Denn es reicht auch nicht 
aus, fie in Entfernungen des 
größten Umkreifes, welchen 
die Laufkatze befchreiben 
kann, von einander anzuord
nen, fondern deren äußerfte 
Kreife müffen fich erheblich 
durchfchneiden, foll nicht 
eine Zwifchenftrecke vorhan
den fein, die von keinem 
Auslegerende berührt wird. 

Auch diefer Kran eignet fich alfo am beften für zentrale oder zufammengedrängte 
Bauten, wie das bei einer Burg allerdings zutrifft.

In Amerika werden nur Drehkrane mit Ausfchluß jeder Rüftung angewendet, 
die aus einer Säule mit beweglichem Ausleger, ja felbft aus nur einer Säule 
allein beftehen, die aus Holz oder Eifen, mit Rohrfäule und Rohrausleger aus
geführt fein können. Ihre Vorzüge find geringe Anfchaffungskoften und dabei 
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große Ausladungen und Hubhöhen, ihr Übelftand die Notwendigkeit, die Säule 
durch weithin gefpannte Drahtfeile in ihrer Lage feftzuhalten, was ihre Verwendung

hier in Deutfchland faft zur Unmöglichkeit macht. Nur in feltenen Fällen wird 
ein Neubau fo frei liegen, daß man in größeren Entfernungen fefte Punkte zum 
Verankern jener Säule finden oder fchaffen kann. In England, wo diefe Derricks 
auch in Gebrauch find, werden ftatt der Ankertaue deshalb Verftrebungen der
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Säulen angewendet. Während die amerikanifchen Derricks mit dem Schwenken 
ihrer Ausleger aber meilt einen vollständigen Kreis befchreiben können, ift dies 
bei den englifchen wegen der beiden feften Streben nur bis zu drei Viertel 
möglich. Es werden deshalb felbft bei Aufhellung mehrerer Krane Lücken 
zwifchen ihren Wirkungskreifen bleiben, in denen die Bauftoffe auf andere Weife 
herbeigefchafft und verfetzt werden müffen. Der Ausleger wird eine Länge von

Fig. igo70).

20 bis 25 m nicht überfchreiten können, weil feine Handhabung fonft zu unbequem 
wird, fein Wirkungskreis kann alfo höchftens 40m im Durchmeffer betragen, wo
bei das bei dem vorher befchriebenen Turmkran Gefagte auch hier Geltung hat.

Die englifchen Derricks, von denen einer in Fig. 187 und ein zweiter, bei dem 
Bau des Kriminalgerichtes in Berlin von der Firma Held & Franke verwendeter 
in Fig. 188 u. 18g78) verdeutlicht ift, muß, um bis zur äußerften Höhe des Baues

”) Aus: Zentralbl. der Bauverw. 1905. S. 421. Abb. 4.
’") Fakf.-Repr. nach: Handbuch der Ingenieurwiffenfchaften, a. a. O., Taf. III u. IV.
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254. 
Amerikanifche 

Drehkrane.

benutzbar zu fein, auf drei hölzerne Turmgerüfte geftellt werden, von denen eines 
unter der Säule fteht, die beiden anderen unter den Endpunkten der Streben ftehen. 
Das Aufftellen der Derricks bietet Schwierigkeiten, welche die Ausführung der 
Turmgerüfte gleich in ganzer Höhe wünfchenswert machen, weil das allmähliche 
Erhöhen wegen des dann notwendigen Abbruchs und Wiederaufrichtens der 
Derricks zu große Koften verurfachen würde. Erreicht das Mauerwerk die Platt
form des Auslegers, fo wird diefe durch erfteres unterftützt Wegen der großen 
Laft des Auslegers muß fie gegebenenfalls durch fich kreuzende Hängewerke 
gefeftigt werden. Auch die Streben erfordern oft, wie aus Fig. 189 zu erfehen 
ift, eine Verfteifung.

Die Koften des englifchen Kranbetriebs ftellen fich fo hoch, wie die bei 
Benutzung der l/o/’fchen Krane. Ein Übelftand muß jedoch noch betont werden, 
daß nämlich die Verftändigung der Leute, welche unten die Werkfteine zum 
Aufziehen befeftigen, mit dem Kranführer eine fehr fchwierige ift.

Von den amerikanifchen Derricks feien folgende hervorgehoben:
Ein fehr häufig, fogar fchon in Deutfchland verwendeter Kran ift in Fig. igo

u. 19170) veranfchaulicht. 
Er befteht aus einer lot
rechten, fich in einem 
Achslager bewegenden 
Säule von 35 X 35 cm 
Stärke und im ganzen 
15,25m Länge, deren 
oberes Halslager fowohl 
mit denjenigen der 
übrigen, über den Bau 
hin verteilten Krane (Fig. 
igi) verbunden, als auch 
an nach allen Seiten der

Fig. 192. Fig. 193. Fig. 194 ™).

Umgebung verteilten Erdankern befeftigt ift. Der Ausleger von gleichfalls 15,25 m 
Länge behält dauernd feine Lage, das Krandreieck alfo feine Form, während die 
Laft durch entfprechendes Anziehen von zwei Flafchenzugfeilen mittels zweier am 
Fuß der lotrechten Säule befeftigten Winden nicht nur gefenkt und gehoben, 
fondern auch in gewiffem Grade der Säule genähert und von ihr entfernt werden 
kann. Selbftverftändlich könnten die Winden auch ebenerdig aufgeftellt und 
durch Dampfkraft oder Elektrizität betrieben werden. Mit einem folchen Krane 
wird man demnach einen Umkreis von etwa 25 m bedienen können. Nach 
Vollendung eines Stockwerkes muß das ganze Kranfyftem abgebrochen und auf 
der erreichten Höhe wieder aufgeftellt werden.

Ein Übelftand bei diefen Kranen ift, daß es, wie fchon erwähnt, die Nachbar- 
fchaft des Bauplatzes nur in feltenen Fällen geftatten wird, die notwendige Ver
ankerung zu befeftigen; doch wurde ein derartiger Kran vor einigen Jahren zum 
Bau einer Villa bei Frankfurt a. M. benutzt und von der Mafchinenfabrik Oebr. 
Weismiiller ausgeführt.

Die Villa hatte einen faft qnadratifchen Grundriß und follte auf einem bereits durch Garten
anlagen gefchmückten Platze erbaut werden, die möglichft zu fchonen waren. Als Verankerungs- 
ftellen der Säule dienten die Punkte A, B und C, eine überwölbte Grube, ein Magazingebäude und 
das Fundament einer Gartenmauer (Fig. 1927B). An allen drei Punkten waren Schraubenfpann- 
vorrichtungen zum Nachziehen der Ankerfeile angebracht. Sämtliche Bauftoffe konnten vom 
Kran fchon am Eingangstor erfaßt und zur Verwendungsftelle aufgezogen werden. Die Säule be-
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Fig. 1958’)- fleht aus Rundholz und fitzt mit 
einem Zapfen in einem Gußfchuh, 
der auf einem kleinen Gerüft (Fig. 
193 u. 194 7B) befeftigt ift. Dasfelbe 
ftand zuerft auf dem Kellergewölbe, 
dann auf der Balkenlage des I. Ober- 
gefchoffes. Infofern unterfcheidet fich 
aber diefer Kran von dem vorher 
befchriebenen, als hier auch der Aus
leger mittels eines Flafchenzuges nach 
oben und unten verftellbar ift, wo
durch das Syftem an Beweglichkeit 
gewinnt. (Siehe im übrigen noch 
die unten genannte Zeitfchrift80).

Auch beim Bau der Drei
königskirche in Sachfenhaufen 
bei Frankfurt a. M. hat ein 
folcher Kran Verwendung ge
funden.

Die endlich in Fig. 195 u. 
19681) erfichtlich gemachte 
Hebevorrichtung befteht in 
einem einzelnen Maft, welcher 
nach der unten genannten

*55- 
Einfache 

Mafte zum 
Verfetzen der * 
Werkf feine.

Quelle82) »mit feinem unteren, 
rund bearbeiteten Ende auf einer kräftigen Bohle auffteht, in die er mit einigem 
Spielraum eingelaffen ift, fo daß er nach allen Seiten hin um ein gewiffes Maß 
geneigt werden kann, ohne von feiner Standfläche abzugleiten. Unter die Lager
bohle werden 2 hölzerne Walzen gefteckt, fo daß eine langfame feitliche Ver- 
fchiebung durch Anheben der Bohle mittels der Brechftange möglich wird. Das 

obere Ende des Maftes wird durch 4 unter rechtem
Fig- 197- Winkel abgehende Kopftaue an den Dächern oder

Wänden der Nachbarhäufer befeftigt. Die Kopf
taue gehen durch 2 Flafchenzüge am oberen Maft- 
ende und werden unten um 4 Knebel gefchlungen, 
fo daß das Anziehen und Nachlaffen der Kopftaue, 
fobald der Maft feine Stellung ändern foll, be
quem von unten erfolgen kann. Man richtet die 
Maften in Entfernungen von etwa l,oom von der 
Außenflucht der Umfaffungswand auf und gibt 
ihnen eine geringe Neigung nach dem Gebäude 
zu. Am unteren Ende ift eine einfache Bauwinde 
angebracht, von deren Trommel das Hubfeil durch 
einen ftarken, am Kopf des Maftes befeftigten 
Flafchenzug läuft. Das einzelne Werkftück wird, 
fobald der Maft in die entfprechende Stellung ge
rückt ift, zunächft fenkrecht außen vor der Um
faffungswand emporgezogen; dann wird die Winde

•9 Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1879, Wochausg., S. 291.
“') Fakf.-Repr. nach: Zentralbi. d. Bauverw. 1885, S. 353.
“9 Zentralbl. d. Bauverw. 1885, S. 353.
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gebremft, das Kopftau A (Fig. 195) nachgelaffen, und dadurch der Stein ein- 
gefchwenkt, bis er genau über feinem Auflager fchwebt. Fig. igö veranfchau- 
licht den Grundriß eines Eckhaufes, deffen Werkfteinverblendung mittels 4 Ver- 
fetzmaften der befchriebenen Art ausgeführt wurde."

Beim Bau des Courthoufe in Chicago83) wurde ein folcher Verfetzungsmaft 
von 43"' Höhe benutzt, der aus 3 Maften von 40C1" Durchmeffer, die an den Ver- 
bindungsftellen überblattet und durch eiferne Reifen verbunden wurden, hergeftellt

Fig. 19S.

256.
SonHige 

Verfctzkrane.

war. Gegen Durchbiegung erhielt er eine Armierung durch 4 eiferne Spann- 
ftangen von 30 mm ftarkem Rundeifen. Das Verletzen des Maftes parallel zur Um- 
faffungsmauer des Gebäudes wurde auf künftlicher Rollbahn durch ein Seil, das 
zu einer Dampfmafchine führte, bewirkt; dasfelbe gefchah in Abftänden von etwa 
2,oo"'. Zum Heben der Werkftücke mittels der Flafchenzüge und Winden diente 
diefelbe Dampfmafchine. Es wurden damit Laften bis zu 5000 kR gehoben.

Andere amerikanifche Verfetzkrane, auch aus Holz hergeftellt, haben Ähn
lichkeit mit unferen Gießereikranen (Fig. 'igy8')^ Das Anziehen des einen Seiles 
bringt die Laft zum Steigen, und das Nachlaffen des gleichen Seiles diefelbe zum

Siehe: Dcutfche Bauz. 1881, S. 255.
•*) Fakf.-Repr. nach: Deutfehes Bauhandbuch, a. a. O., S. 642.
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Sinken, während das Anziehen und Nachlaffen des anderen Seiles die wagrecht 
Verfchiebung der Laft zur Folge hat.

In nebenftehender Abbildung (Fig. ig8), welche der Preislifte der Aktien- 
Gefellfchaft für Mafchinenbau von A. Outmann in Ottenfen bei Hamburg ent
nommen ift, find die beiden zuletzt erwähnten Derricks zugleich mit einem eng- 
lifchen kenntlich gemacht.
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4 Bände in Quart. Vollständig in 56 Lieferungen ä Mk. 1.50, komplett in 4 Bände elegant broschiert 
84 Mk., in 4 elegante Prachtbände solid geb. 100 Mk. Elegante Einbanddecken in Halbfranz sind zu 

jedem Bande zum Preise von 2 Mk. zu beziehen.

Band I: Die Konstruktionen in Stein.
Siebente, verbesserte und erweiterte Auflage

von

Dr. Otto Warth,
Geh. Oberbaurat und Professor an der Großherzogi. Technischen Hochschule in Karlsruhe.

58’/4 Bogen Text 40 mit einem in Farbendruck ausgeführten Titelbild: „Treppenhaus des Kollegien
gebäudes der Universität Straßburg", 1225 Originalzeichnungen in Holzschnitt, 103 photolithographierten 
und lithographierten Figurentafeln, darunter 7 Doppeltafeln und eine in Farbendruck ausgeführte 1 afel 

eines Mosaik-Terrazzo-Bodens.
Eleg. brosch. 21 Mk. In Prachtdecke solid geb. 25 Mk.

Inhalt:
Einleitung: Konstruktion des Mauerwerks. Allgemeines. - I. Die Mauern aus künstlichen Steinen. Die 

künstlichen Steine und die allgemeinen Benennungen. Allgemeine Regeln für den Mauerverband. Arten des Backsteinverbandes. 
Verband der Mauern, die unter einem rechten winkel Zusammenstößen. Verband der Mauern, die unter einem spitzen oder 
stumpfen Winkel Zusammentreffen. Backsteinverbände für freistehende Pfeiler. Verband für beliebige Mauerkörper mit recht
winkligen Vorlagen Verband für runde Mauern. Bau der runden Fabrikschornsteine Verband für hohle Mauern. Verband 
der Mauern mit Schornstein- und Ventilationszügen. Backsteinverbände bei durchbrochenen Mauern. Verband bei schräg an
steigenden Mauerabschlüssen. Mauerverblendung mit Backsteinen. Die dekorativen Verbände. Der Verband für das Ausmauern 
unaVormauern (Verblenden) der Fachwerks- oder Riegclwändc. Wände aus Glasbausteinen. — II. Die Mauern aus natürlichen 
Steinen. Mauern aus unbearbeiteten Steinen. Mauern aus wenig bearbeiteten Steinen (Bruchsteinen). Mauern aus bearbeiteten 
Steinen, Quadern oder Werksteinen. Verband der Quader. Mittel zur Verbindung der Quader (Steinverbindungen). Unvor
teilhafte Bearbeitung der Quader. Antikes Mauerwerk- Vom Mauern selbst oder von der Verbindung der Steine durch Binde
mittel. Über die Lage der Steinschichten und deren Behandlung am Mauerhaunt. Anschluß neuer Mauern an alte. Vom Ver
setzen der Werksteine. - III. Mauerwerk aus Stampf- und Gulsmassen. Lehm-Pist-Mauern. Kalksand-PisS-Mauern. Zement- 
beton-(Konkr.-)Mauerwerk. Die Wände in Zement-Eisen-Konstruktionen. Die Rabitz-Wände (Kalkmörtel-Eisen-Konstruktionenl. 
— IV. Starke der Mauern. Allgemeines. Die üblichen Mauerstärken und die Regeln nach Rondelet. Scheidemauern. Grund
mauern Die Futtermauern.

Gesimse, Balkone und Erker. Allgemeines über die Gesimse. A. Fufs-, Gurt- und Hauptgesimse. Die 
Sockclmaucrn, die Fußgesimse. Die Ourtgesimse. Die Hauptgesimse. B. Einfassende und umrahmende Gesimse, Fenster- und 
Türöffnungen. Allgemeines. I. Die Fensteröffnungen: Die Fensterbank. Die Fenstergewände. Der Fenstersturz. Die Um- 
rahmung der Fensleröffnungen im Zusammenhänge. II. Die Türöffnungen. C. Balkone und Erker.

Konstruktion der Gewölbe. Allgemeines. - Zeichnung der Bogenlinien. Material. A. Das Tonnen- oder 
Kippengowidbe. Allgemeine Form und Anordnung Herstellung der Widerlager. Ausführung der Tonnengewölbe. Spezielles 
über das Kappengewölbe. Einwölbung der Stichkappen. Ausführung steigender und ringförmiger Tonnengewölbe. Statische 
Untersuchung des Tonnengewölbes. Statisches Verhalten der verschiedenen Bogenhmen. Graphosta ische Bestimmung der 
Widerlager. B. Das Klostergewölbe. Anordnung, Konstruktion und Ausführung. C. Das Kuppelgewölbe Allgemeine Anordnungen. 
Ausführung der Kuppel. Gestaltung und Ausführung des Pendentifs. Historisch-technische Entwickelung der Kuppelbauten. 
Statische Untersuchung der Kuppelgewölbe. D. Das Kugelgowölbe (die Hängekuppel) und die Kuaeikappe. Aiiordnuii«. 
struktion und Ausführung. Statische Untersuchung der Kugelgcwolbe. E. Das böhmische Gewölbe und die bölim sene Kappe. 
Anordnung, Konstruktion und Ausführung. F. Das Muldengowöloe. Anordnung, Konstruktion und Ausführung. O. Das Spiegel- 
uewölbe. Anordnung, Konstruktion und Ausführung. H. Das Krourgewö be. Allgemeine Anordnung und Konstruktion. Aus
führung des Kreuzgewölbes. I. Das Fächer oder Trichtergewölbe. Gestaltung, Konstruktion und Ausführung. K. Das Stern - 
und das Nobqewölbe. Anordnung, Konstruktion und Ausführung. Statische Untersuchung der Kreuz- und Stcrngewolbe und 
ihrer Widerlager L Die Gewölbeverankerungen. M. Die ebenen massiven Dockenkonstruktionon. Konstruktion und Ausführung. 
Gewölbe und ebene Decken aus Beton- und Beton-Eisen-Konstriiktionen. N. Die römischen Gowölbebauten.

Massive Steindächer (Turmhelme). Allgemeines. Steindächer aus Werksteinen. Dachhclme aus 
Backsteinen. ,

Konstruktion der Steintreppen. Allgemeines. Treppenanlapen. A. Massive Treppen aus Werksteinen. 
Form und Auflager der Tritte. Freitreppen. Innere Treppen. Durch Mauern und Bogen unterstützte Treppen. Unterwölbte 
Treppen. Durch Wangen unterstützte Treppen. Freitragende Treppen. Wendeltreppen mit voller und hohler Spindel. 
B. ireppon aus künstlichem Material. I. Backsteintrenpen. 11. Treppen aus Zementbeton und nach System Monier, leuer
sicherer Abschluß des Treppenhauses unter dem Dache.

Eindeckung' der Dächer. Allgemeines. Benennungen. A. Dio Ziegeldächer. Allgemeines. Das Biberschwanz- 
oder Dachplattendach. Eindeckungsarten mit Dachplatten Eindeckung .besonderer Teile des Dachplattendaches Das Hohl
ziegeldach. Das Dachpfannendach. Das italienische Dach. Das Falzziegeldach. Besondere Formsteine zur Abdeckung von 
Firsten Gräten usw. bei den Falzziegeldächern. Dachdeckung mit Zementplatten. B. Das Schieferdach. Allgemeines. Die 
deutsche Deckmethode. Französische Deckmethode. Englische Deckmethode. C. Mit Asphalt-
Deckungen. Das Pappdach. Das Holzzementdach. Das doppellagige Kiespappdach. Einige Detailkonstruktionen bei Holz- 
zement- und Asphaltpappdächern.

Konstruktion der Fußboden. Allgemeines. A. Bodon aus natürlichen Steinen. Pflaster. Plattenbe ag. 
Mosaik- und Terrazzoboden B. Bodon aus künstlichen Steinen. Backsteinfußboden. Fußbodenbelage aus Fliesen. C. Estrich- 
tufsbodon. Allgemeines. Der Lehmestrich. Der Gipsestrich. Der Kalkmörtelestrich. Der Zementestrich. Der Asphaltestrich.

Die Putzarbeiten. Allgemeines. Der glatte Putz. Putz auf massivem Mauerwerk. Putz auf Riegelwänden 
und Holz überhaupt. Die Stukkaturarbeitcn. Der Stuckmarmor. Der Weißstuck. Der Stuckolustro. Ausziehen der Gesimse.
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Band II: Die Konstruktionen in Holz.
Sechste, verbesserte und vollständig umgearbeitete Auflage

von

Dr. Otto Warth,
Geh. Oberbaurat und Professor an der Großherzogi. Technischen Hochschule in Karlsruhe.

45 Bogen Text 40 mit einem nach einem Originalaquarell von Prof. H. Krabbes in Farbendruck aus
geführten Titelbild: „Das Kammerzellsche Haus in Straßburg", 825 Originalzeichnungen in Holz

schnitt und 124 photolithographierten und lithographierten Figurentafeln.
Eleg. brosch. 21 Mk. In Prachtdecke solid geb. 25 Mk.

Inhalt:
I. Konstruktionen in Holz. Allgemeines. Das Material und seine Zurichtung. Einteilung und Benennung des Bauholzes. 

Das ».Arbeiten* des Holzes.' II. Die einfaonen Holzverbindungen. Allgemeines. Die Hilfsmittel der Verbindung. Die Ver
längerung der Hölzer. Die Verstärkung oder Verdickung der Hölzer. Die Verbreiterung der Hölzer. Die Verknüpfung der 
Hölzer. III. Die Hängewerke. Allgemeines. Verbindungen der Hängewerke. Die Sprengwerke. VerbindungenderSprengwerke. 
Vereinigte Häng-und Sprengwerke. IV. Die Wände. Allgemeines. Die Riegel-oder Fachwerkswände. Konstruktion der Fenster- 
und Türumrahmungen und der Balkone. Die Spreng- oder Hängewände. Die Blockwände. Die Bohlen- und die Bretterwände 
einschließlich der Ständerblockwände. Lattenwände. Zäune und Einfriedigungen. Spundwände. V. Die Balkenlagen. Be
nennungen und Anordnungen. Auflager der Balken. Balkenverankerungen. Konstruktion der Zwischendecken. Ausbildung 
der Decken. Die Roste. VI. Berechnung der Holzkonstruktionen. Allgemeines. Zug- und Druckfestigkeit (Normalfestigkeit). 
Scher-oder Schubfestigkeit. Biegungsfestigkeit. Trägheitsmomente und Widerstandsmomente: Tabelle I: Querschnitte und 
Widerstandsmomente der Holzbalken in den gewöhnlichen Abmessungen, fortlaufend nach der Breite b der Querschnitte ge
ordnet. Tabelle II: Querschnitte und Widerstandsmomente der Holzbalken, fortlaufend nach den Widerstandsmomenten ge
ordnet. Berechnung der an einem Ende eingespannten Träger (Freiträger). Berechnung der an beiden Enden frei aufliegenden 
Träger. Der Träger ist nicht an den Enden, sondern an Zwischenpunkten unterstützt. Die kontinuierlichen Träger. Graphische 
Ermittelung der Reaktionen und der Biegungsmomento. Beanspruchung auf Biegung und Druck. Beanspruchung auf Biegung 
und Zug. Der exzentrische Druck und Zug. Zerknickungsfestigkeit. VH. Berechnung der Querschnitte hoi den zusammengesetzten 
Holzkonstruktionon (Dachstuhlkonstruktionen usw). Allgemeines. Streben und sonstige Konstruktionshölzer, auf Druck bezw. 
Zerknickung beansprucht. Streben und Pfosten, aut Druck und durch Pfetten gleichzeitig auf Biegung beansprucht. Balken, 
auf Zug beansprucht. Balken, welche auf Zug und gleichzeitig durch die Deckelast auf Biegung oeansprucht werden. Zug
stangen. Hängesäulen. Pfetten. VIII. Dio Dächer. Einleitung. Die Dachformen. Dachverbände. Konstruktion der Dach
gerüste. Satteldächer mit unterstützten Balken. Satteldächer mit nicht unterstützten Balkenlagen (Hängewerksdächer). Sattel
dächer ohne Balkenlagen. Kirchendächer. Pultdächer. Unsymmetrische Satteldachbinder. Walmdächer. Die zusammen
gesetzten Dächer. Windschiefe Dächer. Mansardedächer. Zelt-, Kegel-und Turmdächer. Kuppeldächer. Hallenkonstrnktionen 
(zu vorübergehenden Zwecken). Ermittelung der Spannungen in den Dachstuhlkonstruktionen. IX. Dacholndockungen und 
Rinnenkonstruktionen. Allgemeines. Bretterdächer. Schindeldächer. Stroh- und Rohrdächer. Lchmschindel- oder Lehmstroh
dächer. Die Ableitung des Wassers von den Dächern. X. Die Gesimse. Allgemeines. Die Gesimskonstruktionen. XL Die 
Iroppen. Allgemeines. Unterstützte Treppen. Freitragende Treppen. XII. Dio Verbreiterungen. Die Fußboden. Verschalungen 
oder Vertäferungen. XIII. Die Türen, Fenster und Laden. A. Die Türen. Allgemeines. Ordinäre Türen. Verdoppelte Türen. 
Die eingefaßten oder gestemmten Türen. Der Beschlag der Türen. Beschlagteile zur Bewegung der Türen. Bcscnlagteile zum 
Verschluß der Türen. - B. Die Fenster. Allgemeines. Die Flügelfenster. Schiebefenster Der Beschlag der Fenster. — 
C. Die Laden. Aeußere und innere, ordinäre und gestemmte Laden. XIV. Die Gerüste. Allgemeines. Die Lehrgerüste. 
Die Baugerüste. Die Glockenstühle. 

Band III: Die Konstruktionen in Eisen.
Sechste vermehrte und umgearbeitete Auflage

von

Otto Königer,
König). Preuß. Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor a. D. Mitinhaber der Firma Knoch & Kallmeyer, Technisches Bureau 

für Hoch- und Tiefbau zu Halle a. S.
53 Bogen Text 40 mit einem farbigen Titelbild: »Eiserne Kuppel über der Eingangshalle des Bahn
hofs zu Halle a. S.M, nach einem während des Baues aufgenommenen Lichtbild in Aquarell, ausgeführt 
von Prof. C. Brünner, 590 Originalzeichnungen in Holzschnitt und 96 photolithographierten Figuren

tafeln, darunter 35 Doppeltafeln.
Preis: Brosch. 21 Mk., elegant und solid gebunden 25 Mk.

In 3 Bänden: Text—Tabellen—Tafeln, je apart in Ganzleinen gebunden 27.50 Mk.
Inhalt:

Einleitung. I. Das Eisen als Baumaterial. Die verschiedenen Eisengattungen und deren Eigenschaften. Verwendung 
des Eisens zu Hochbauzwecken. Materialprüfungen. Vergebung der Eisenkonstruktionen. Schutz der Eisenkonstruktionen 
gegen Rost. Schutz der Eisenkonstruktionen gegen Feuer. II. Grundlagen für die Berechnung der Hochbaukonstruktionen. Auf
gabe der Berechnung. Art der Belastung bei Hochbaukonstruktionen. Angriffsweise der Belastung und Einteilung der Träger. 
Pas Kräftepolygon. (Erste Gleigewlchtsbedingung.) Das Seilpolygon. (Zweite Gleichgewichtsbedingung.) Kraftepaare und 
Momente. Ermittelung der Stützendrucke und Momente bei geraden Trägern mit senkrechten Lasten. Stetige Lasten. Innere 
Kräfte. (Spannungen.) Normalfestigkeit. Biegungsfestigkeit. Zusammengesetzte Festigkeit. Schwerpunkte von Querschnitt
flächen. Trägheitsmomente der Querschnittflächen. III. Eisenverbindungon. Die verschiedenen Verbindungsarten. Ausführungen 
der Nietungen. Zahl und Stärke der Niete. Verteilung der Niete. Stoßverbindungen. Anschluß- oder Endverbindungen. 
Schrauben. Anwendung und Berechnung der Schrauben. Gelenke. Berechnung der Gelenke. IV. Stützen. Material und 
Querschnittsform. Gußeiserne Stützen. Schmiedeeiserne Stützen. Berechnung der Stützen bei achsialer (zentrischer) Belastung. 
Berechnung der Stützen bei einseitiger (exzentrischen Belastung. Berechnung der Stützen bei Beanspruchung durch Horizontal- 
kräftc. Fußplatte und Fundament der Stützen bei achsialer Belastung. Fußplatte und Fundament der Stützen bei Beanspruchung 
durch Horizontalkräfte oder einseitige Lasten. Lagerung der Träger auf den Stützen. V. Träger mit vollem Steg. Material und 
Querschnittsform. Gewalzte Träger. Genietete Träger. Allgemeines über die Berechnung der Träger. Biegungsmomente und 
Stützendrucke verschiedenartig belasteter Träger. Der Freiträger. Träger auf zwei Endstützen. Träger mit übei hängenden 
Enden. Krag-Gelenkträger (Gerberscher Balken). Durchlaufende (kontinuierliche) Träger. Qurrschnittsbcstimmung Lagerung 
der Träger auf dem Mauerwerk. Gelenklager. VI. Fachwerkträger. Begriff des Fachwerks. Formen der Fachwerkträger 
Allgemeines über die Berechnung der Fachwerkträger. Ermittelung der Lasten und Stützendrucke (äußeren Kräfte). Ermittelung 
der Stabspannungen (inneren Kräfte). Besondere Regeln für Deckenträger. Besondere Regeln für Dachträger. Bestimmung 
der Stabquerschnitte. Form und Verbindung der Fachwerkstäbe. Kipp- und Rollenlager. Zahlenbeispiele für die statische 
Berechnung der Fachwerkträger. VII. Bogenträger. Begriff des Bogenträgers. Einteilung und Form der Bogenträger. Be
rechnung des stabförmigen Dreigelenkbogens. Berechnung des stabformigen Zweigelenkbogens. Vereinfachte Berechnung des 
stabförmigen Zweigelenkbogens bei gleichförmig verteilter Last. Berechnung des Fachwerkbogens mit drei Gelenken. Gestaltung 
der einzelnen Teile der Bogenträger. Lager und Gelenke der Bogenträger. VIII. Decken. Verwendung des Eisens bei Decken. 
Hölzerne Decken mit eisernen Unterzügen. Decken mit eisernen Trägern und hölzerner Füllung. Decken mit Eisenträgern und
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Füllung aus Ziegelstein- oder Betonkappen. Berechnung der Kappendecken. Decken mit Eisenträgern und Füllung aus ebenen 
künstlichen Steinplatten. Decken mit Füllung aus Eisenplatten. IX. Wände, Erker, Treppen. Unterstützung der wände durch 
eiserne Träger. Fachwände. Unterstützung ausgekragter Bauteile. Massive Treppen. Berechnung der Träger bei massiven 
Treppen. Eiserne Treppen. Erläuterung und statische Berechnung der auf Taf. 52 dargestellten Treppe. X. Glasdeckung (Ober
lichter). Allgemeine Anordnung der Oberlichter. Die Glastafeln. Die Sprosseneisen. Befestigung der G astafeln auf den 
Sprosseneisen und Dichtung der Fügen. Eindeckung der Firste und Grate. T raufe und Kehlen. Anschluß der Glasdächer an 
andere Bauteile, Gicbelabschlüsse und sonstige Nebenanlagen. Berechnung zeltdachförmiger Oberlichter. XI. Melalldeckungen. 
Dachrinnen. Uebersicht über die verschiedenen Arten der Metalldeckiing. Dachdeckung mit ebenem Tafelblech. Dachdeckung 
mit Zinkwellblech. Eisenwellblech. Die ebene Dachfläche. Eisenwellblech. Eindeckung der Firste, Grate, Kehlen, Traufen 
und der Anschlüsse „an andere Bauteile. Dachrinnen. Allgemeine Anordnung. Dachrinnen. Ausbildung im einzelnen. 
XII. Binderdächer. Übersicht. Die Sparren. Die Pfetten. Berechnung der Dachpfetten. Binder der Balkendächer. Binder 
der Bogendächer. Freitragende Wellblechdächer. Binder der Kragdächer. Der windverband. Mehrschiffige Binderdächer. 
Bindersysteme der Walm- und Kehldächer. Bindersysteme der Zelt- und Kuppeldächer. Erläuterung der auf den Tafeln dar- 
gestellten eisernen Dachstühle. XIII. Manteldächer. Übersicht. Das räumliche Fachwerk. Umformung der Stabsysteme. 
Ermittelung der Stabspannungen. Kuppelfachwerke. Tonnenfachwerke. Vereinfachte Berechnung flacher Kuppel- und Zelt
dächer. Vereinfachte Berechnung steiler Turmdächer. Konstruktive Behandlung flacher Kuppel- und Zeltdächer. Konstruktive 
Behandlung steiler Turmdächer. Dachreiter. Manteldächer über quadratischen und quadratahnlichen Grundrissen. XIV. Eisen- 
konitruktionen dos äulseren und inneren Ausbaues. Einfriedigungen. Fenster. Türen und Tore. Schautensteranlagen. Glocken
stühle. Anhang. Tabellen.

Band IV: Verschiedene Konstruktionen, 
insbesondere: Heizungs-, Lüftungs-, Wasserversorgungs- und Be
leuchtungs-Anlagen. Haustelegraphen und Telephone. Grundbau.

Mit einem Anhang: Die Bauführung.
Fünfte gänzlich neubearbeitete Auflage

von

A. Scholtz,
vormals Dozent für Heizungs- und Lüftungsanlagcn an der Königl. Technischen Hochschule zu Berlin.

68 Bogen Text 40 mit einem in Farbendruck ausgeführten Titelbild: „Das Betriebsgebäude des Fernheiz 
und Elektrizitätswerkes in Dresden0, 836 Holzschnitten und qo teilweise in Farbendruck ausgeführten 

lithographierten Figurentafeln, darunter 34 Doppcltafeln und 1 Tafel in Großfolio.
Elegant brosch. 21 Mk. In Prachtband solid gebunden 25 Mk.

Inhalt:
I. Abschnitt. Dio Fcuerungsanlagen. I. Theorie der Feuerungsanlagen. Definitionen. Die Brennmaterialien 

und die Verbrennung. Chemische Zusammensetzung der Brennmaterialien. Heizeffekt der Brennmaterialien. Ermittelung der 
zur Verbrennung erforderlichen Luftmenge. II. Feuerungsanlagen Im allgemeinen. Der Verbrennungsraum. Die üblichen Rost
konstruktionen. Die Rauchverzehrung. Der Heizraum. Der Schornstein. Ausführung der Schornsteine. Stabilität freistehender 
Schornsteine. Formveränderungen freistehender Schornsteine. ITT. Transmission der Wärme durch feste Wände. Vorbemerkungen. 
Wärmeverluste bei konstanten Temperaturen. I. Emission der Wärme. II. Transmission der Wärme. Transmission der Wärme 
durch Gläser. Bestimmung von Wärmedurchgangs-Koeffizienten.. Einfluß äußerer Temperaturveränderungen auf die Trans
mission der Mauern. Intermittierende Heizung. Empirische Koeffizienten. IV. Heilungsanlagen in Gebäuden. Vorbemerkungen. 
Kaminheizung Vcrbesserie Kamine von Rumtord, L’Homond u. a. Kamine mit Luftzirkulation. Freistehende eiserne Kamine 
mit durchbrochenem Mantel. Kaminöfen (Chemindes poeles). V. Heizung mit Zimmeröfen. Allgemeine Prinzipien. I. Eiserne 
Oefen. Verbesserte Einrichtungen eiserner Oefen. Mantelöfen. II. Oefen von gebranntem Ton. Geschichtliche Entwicklung 
des Ofenbaues. Konstruktion der Kachelöfen. III. Gemischte Oefen. Oefen von Winiwarter, Staebescher Schulofen. Rund
öfen aus Schmelzkacheln von E. Meyer, Karlsruhe. I. Bestimmung des Nutzeffekts der Stubenofen II. Verhältnisse zwischen 
der Heizfläche und dem zu erwärmenden Raume. III. Erneuerung der Luft der Wohnräume mittels Ofenheizung. VI. Zentral 
Heizungen. Vorzüge derselben. Die Systeme der Zentralheizung. A. Die Luftheizung. Würdigung des Systcmes. Der 
Luftheizungsofen. Ge«chichtHche Uebersicht der älteren Zentralluftheizapparate (1825 bis 1855)- Kurze Uebersicht der neueren 
Leistungen (1855 bis 1898). Die modernen Zentralapparate für Luitheizung. Bestimmung des Nutzeffekts und der Heizfläche 
der Luftheizapparate. Die Luftleitungsvorrichtungen. Die Regulierungsvorrichtungen des Leitungssystems. Entnahme, Reinigung 
und Befeuchtung der Luft. Luftheizungsanlage 1111 Diiektorialgebäude des Physikalischen Instituts zu Berlin Heizung und 
Ventilationsanlage der Volksschule am Albanitor in Göttingen Kanalheizung. B. Die Wasserheizung. Vorbemerkungen. 
Geschichtliches. Allgemeine Uebersicht der verschiedenen Systeme der Wasserheizung. A. Die Warmwasserheizung mit Nieder
druck B. Warmwasserheizung mit Mitteldruck. C. Heißwasserheizung. Das Röhrensystem und seine Verbindung. Die Oefen 
und deren Montierung. Transmissionsröhren. - Absperrhähne. - Heizkörperbekleidungen. Anwendungen: I. Warmwasser
niederdruckheizung im Schulhaus zu Westerwik in Schweden. II. Warmwasser-Mitteldruckheizung der Realschule zu Darmstadt. 
III. Heißwasser-Mitteldruckheizungeiner Villa zu Lipnik (in Oesterreich-Schlesien). Berechnung der Wasserheizungen. Berechnung 
der Warmwasser-Niederdruckheizung im 1 Öhlschen Wohnhause zu Petersburg. Berechnung der Heißwasser-Heizungsanlage 
zu Lipnik. C. Die Dampfheizung. Erklärung und Geschichtliches. Bestimmung der einzelnen Teile einer Dampfheizung. 
Heizkörper für Dampfheizung. Kombinierte Dampfwasserheizung Das Sulzersche System. Anwendungen: Dampfheizung 
im Physiologisch. Institut zu Berlin. Tabellarische Uebersicht des Wärmebedarfs und der erforderlichen Heizflächen. Niederdruck- 
Dampfheizung. Berechnung der Dampfheizungen. D. Kombinierte Heizsysteme. Das Wesen des kombinierten Heizverfahrens 
und die dazu verwendeten Zentralheizsysteme. Vergleich der gebräuchlichsten Heizsysteme. Fernheizwerke. VII. Lüftung der 
Gebäude. Geschichtliche Vorbemerkungen. Literatur über Lüftung und Heizung. Notwendigkeit des Luftwechsels. Vcntilations- 
bedarf. Arten der Lüftung (Säuglüftung, Drucklüftung). A. Natürliche Ventilation und deren Motoren. B. Lüftung mit Hilfe 
von Luftleitungen. Firstventilation. C Künstliche Lüftung. Ausgeführte Beispiele. Die Scharrathsche Porenventilation. 
Künstliche Lüftung durch Maschinen. Prüfung von Lüftungsanlagen. Praktische Anwendungen: I. Lüftung der Wohn- 
räume. II. Lüftung der Schulen. III. Lüftung von Auditorien und amphitheatralischen Horsalen. IV. Lüftung der ampni- 
theatralisch gebauten Sitzungssäle der Parlamente. Beispiele. V. Lüftung der Theater. VI. Lüftung der öffentlichen Lokale. 
VII. Lüftung der Krankenhäuser. Luftkubus. VIII. Lüftung der Gefängnisse. IX. Lüftung der Kasernen. Heizung der Kirchen. 
Säle mit Oberlicht und Lichthöfe in Wohngebäuden. Aufstellung von Projekten und Berechnungen zur Erwärmung und Lüftung 
öffentlicher Gebäude. Anleitung zur Aufstellung von Programmen und Entwürfen für Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen. 
Tabelle A zur Berechnung der stündlichen Wärmeverluste bei Aufstellung der Entwürfe von Heizungs- und Lüftungsanlagcn. 
VIII. Verschiedene Feuerungsanlagen. Anlage von Kochherden. Plattenherde mit Wänden aus Kacheln. Kochherde aus Eisen. 
Anwendungen: Kücheneinrichtung im Palais von Tiele-Winkler in Berlin. Einmauerung von Koch- und Waschkesseln.

11. Abschnitt. Wasserversorgungs- und Beleuchtungsanlagen. Haustelegraphen und 
Telephone. I. Wasserversorgung der Gebäude. Geschichtliches. Beschaffenheit des Wassers. Wasserverbrauch pro Kopf. 
Wassergewinnung. A. Quellenwasserleitung. B. Entnahme von Wasser aus Seen und Flüssen. C. Fassung des Grundwassers 
durch Brunnen. D. Vereinigung verschiedener Arten der Wasserfassung. Das Rohrnetz und der Anschluß der Hausleitung an 
die Straßen» Öhren. Das Rohrenmaterial. Ausflußvorrichtungen Im Innern der Gebäude. I. Küchenauslässe. II. Wasch Vor
richtungen. III. Badeeinrichtungen. IV. Anlage der Klosetts mit Wasserspülung. Ausflußvorrichtungen im Freien. Ausführung 
der Hausanschlüsse an die Kanalisation. Anwendungen. II. Elektrische Beleuchtung. Geschichtliches und Literatur. Einleitung. 
Allgemeines. System der Stromerzeugung. Die Maschinenstation. Akkumulatorenstation. Anschluß an das Netz einer Zentrale.
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Elektrizitätszähler. Schalter. Schmelzsicherungen. Leitungsmaterial. Verlegen der Leitungen. Lichtquellen. Glühlampen. 
Die Kohlcnfadenlampe, die Nernstlampe und die Osmiumlainpe. Bogenlampen. Die Leuchtkraft der Bogenlampen und deren 
Energieverbrauch. Die Aufhängevorrichtungen für Bogenlampen. Lichtverteilung. Deckenreflektoren und Obcrlichtreflektoren. 
Herstellung der zeichnerischen Entwürfe von elektrischen Beleuchtungsanlagen. Beispiel einer Beleuchtungsanlage (Verteilungs- 
nlan). Neue Verbandsvorschriften. Anwendungen. 111. A. Gasbeleuchtungsanlagen in Gebäuden. Geschichtliches und Literatur. 
Intensität des Lichtes. Meßapparate (Photonieter). Herstellung des Leuchtgases. Das Leuchten der Flamme. Versuche zur 
Erhöhung der Leuchtkraft der Flammen. Zuleitung des Gases ins Innen« der Gebäude Verbindung der Privatrohrleitung. 
Die Brenner. Die Regenerativ-Oasbeleuchtung. Gasglühlicht. Leuchtkraft aes Auerschen Gasglühlichtes. Beleuchtungsapparate. 
I. Apparate für Innenbeleuchtung. II. Straßenbeleuchtung. Lichtstärke und Beleuchtungskosten. Lüftung mittels Gas. B. Die 
Anwendung des Gases zum Heizen und Kochen. Allgemeine Vorbemerkungen. Die Formen der Kochbrenner. Röhrenbrenner 
(für Bratgefäße). Einrichtungen zum Kochen und Braten. Badeöfen mit Gasheizung nach System Houben, Fr. Siemens, Wobbe. 
Gasheizöfen. IV. Beleuchtung mit flüssigen Leuchtmaterialien. Die Spiritus>Olühlichtbelcuchtung. Spiritusgasherde. Spiritus
heizöfen. Die Petroleum-Olunlichtbeleuchtung. Petroleumheizöten. Transportable Gasstofflampen. V. Azetylonbeleuchtung. 
Geschichtliches und Literatur. Kalziumkarbid und die elektrischen Oefen. Das Azetylen, dessen Herstellung und Eigenschaften. 
Apparate zur Azetylenentwicklung. Die Rohrleitung. Die Brenner für Azelvlengas Leuchtkraft und Temperatur der Azetylen
flammen. Regeln für die Installation von Azetylenbeleuchtungsanlagen. Nachtrag zu den Beleuchtungsanlagen. Kosten ver
schiedener Lichtquellen. VI. Anlage der Haustelegraphen und Telephone, i. Pneumatische Haustelegraphen und 
Sprachrohre. Vorbemerkungen und Geschichtliches. Das System. Die pneumatischen Signalapparate. Sprachrohre. 
2. Elektrische HausteLegraphen und Telephone. Allgemeines. Die konstanten Elemente. Batterie und Stromleitungen. 
Die Apparate für Haustelegraphie. A. Einfache Läutetasten für galvanische Ströme. B. Die Klingeln. C. Kombiniertes Schiag- 
und Klingeiwerk. D. Läuteapparate mit Triebwerk. E. Klingeln mit sichtbarem Signal. F. Fortschellklingel in Verbindung 
mit einem Tableau. Regeln für die Ausführung. Schemata für einfache elektrische Anlagen, a) Telephonische Anlagen, 
b) Das Mikrophon, c) Mikrotelcphone. Nebenapparate für Fernsprechanlagen. VII. Anlage der Blitzableiter. Literatur. Kon- 
struktionsregefn. Der Schutzkreis. Die Leitung. Galvanische Prüfung der Blitzableiter. Gutachten, betreffend die Wirkung 
des Blitzschlages beim Schulhause zu Elmshorn. Leitsätze über den Schutz der Gebäude gegen Blitzgefahr.

III. Abschnitt. Der Grundbau. Vorbemerkungen. Klassifikation des Baugrundes. Druckfestigkeit der 
Felsartcn. Vorarbeiten des Orundbaues. Untersuchung des Baugrundes. Herstellung und Trockenlegung der 
Baugrube. Das Ausheben der Fundamentgräben. Transportmittel. Das Wasserschöpfen. Wahl der Schöpfmaschinen. Aus- 
schöpfen mit Handeimern. Hölzerne Kolbenpumpen. Baggerarbeiten. Umschließung der Baugrube. Konstruktion der 
Fangedämme. Das Füllen derselben. Von den Fundamenten. Gründung auf gutem, festem Baugründe. Allgemeine Regeln. 
Gründung auf schlechtem Baugrunde. Gründung auf Schwellrost. Gründung auf Sandschüttung. Gründung auf Pfahlrost. 
Ausführung der Rammarbeiten. Die Handramme I)ie Zugramnie. Die Stützenrammc. Bedienung der Rammen. Die 
Kunstramme. Die Nasmythsche Dampframme etc. Arbeitsleistung bei verschiedenen Rammen und Kosten des Rammens. Ein
spülen von Pfählen mittels Drnckwassers. Von den Holzpfählen. 'Tragfähigkeit der Pfähle. Ausziehen und Abschneiden der Pfähle 
unter dem Wasser. Beton- und Mörtelmaterialien. Geschichtliches und Definitionen. Romanzement, Portlandzement. 
Normen für die einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandzement. Puzzolane. Traß und dessen Prüfung. Bereitung 
des Traßmörtels. Mischungsverhältnisse bei der Betonbereitung. Das Mischen des Betons. Das Versenken des Betons, Bei
spiele. Betonbauten der neueren Ingenieurtechnik. Die Grundwasserabsenkung. Gründung mit Erdbögen. Anwendungen. 
Gründung auf Senkbrunnen. Gründung mittels hölzerner Senkkasten. Rückblicke.

IV. Abschnitt. Die Ballführung. Vorarbeiten. Die Baupläne. Der Kostenanschlag. Der Erläuterungs- 
bericht. Bauerlaubnis. Verdingung der Bauten und Form der Baukontrakte. Technische Vorbereitung auf der Baustelle. 
Dienstliche Führung der Bücher. Von der Führung des Baues.

Als Ergänzung zu Breymann’s Baukonstruktionslehre ist erschienen:

Die Anlage der Wohngebäude
mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus.

Bin Leitfaden zu Vorträgen an technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht für 
Bauhandwerker und angehende Architekten

von
Albert Geul,

Professor an der k. Technischen Hochschule in München.
Zweite, vollständig- umgearbeitete Auflage. 

i6’/a Bogen Text mit 321 Holzschnitten und 111 Plantafeln. — Broschiert 21 Mk. Solid geb. 24 Mk.
I n Ii a 11:

Einleitung. I. Teil. Bestandteile der Wohngebäude. Allgemeines. 1. Wohnräume. 2. Gesellschaftsräume. 3. Haus- 
wirtschaftsräume. 4. Kommunikationsräume. 5. Aborte. 6. Ställe und Remisen. II. Teil. Anordnung ganzer Wohnungen und 
ganzer Wohngebtlude im allgemeinen. 1. Der Bauplatz. 2. Die Grundform. 3. Die innere Einteilung. 4. Die Zugänglichkeit 
und Abschließbarkeit. 5. Die Erhellung. 6. Die Heizung. 7. Die Lüftung. III. Teil. Spezielle Wohnungsanlagen. 1. Wohnungen 
in Deutschland. 2. Wohnungen in Frankreich. 3. Wohnungen in England.

Als II. Band der «Anlage der Wohngebäude“ ist erschienen:

Das Äußere der Wohngebäude
mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus,

zugleich II. Band der „Anlage der Wohngebäude“.
Zum Gebrauche für Bauhandwerker, angehende Architekten und technische Lehranstalten

von
Albert Geul,

Professor an der k. Technischen Hochschule in München.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

6V2 Bogen Text mit 115 lithographischen Tafeln. — Broschiert 12 Mk. Elegant gebunden 15 Mk.
Inhalt:

Einleitung. I. Teil. Allgemeine Grundsätze für architektonische Formbildung. 1. Grundsätze, die sich aus der all
gemeinen und speziellen Bestimmung des Baues ergeben. A. Bestimmung des Baues im allgemeinen. B. Spezielle Bestimmung. 
2. Grundsätze in Bezug auf das Verhältnis von Schwere und Festigkeit. II. Teil. Architektonische Einzelformcn und Bestandteile 
des Aeulseren. 1. Elemente der Profile. 2. Sockel und Unterbau. 3. Wand. Mauer. 4. Begrenzungen und Teilungen der 
Wandtlächen. 5. Oeffnungen in den Wänden. 6. Balkone. 7. Brüstungsgeländer. 8. Erker, g. Dachfenster. 10. Dächer. 
III. Teil. Vereinigung der einzelnen Bauteile zu einem Ganzen. Organismus der Fassaden. 1. Hauptform. Spezielle Gestaltung. 
A. Organismus des Aeußeren in der Vertikalausdehnung. B. Organismus des Aeußeren in der Honzontalausdehnung. C. Der 
Abschluß nach oben oder die Silhouette. IV. Teil. Spezielle Formen der deutschen Renaissance (als Anhang). 1. Einleitung. 
2. Fensterfonnen. 3. Erker und Ausbauten. 4. Giebel. 5. Dachfenster. 6. Turmkrönungen und turmartige Aufbauten. 
7. Ganze Fassaden.



Wichtigstes Werk für den schaffenden Architekten,
für Bau-Ingenieure, Maurer- und Zimmermeister, Bauunternehmer, Baubehörden.

Ausgegeben: Juli tgi2.

Handbuch der Architektur
Begründet von Dr. phil. u. >r. Ing. Eduard Schmitt in Darmstadt.

ERSTER TEIL.

ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.
i. Band, Heft i: Einleitung. (Theoretische und geschichtliche Übersicht.) Von Geh.-Rat f Dr. 

A. v. Essenwein, Nürnberg. — Die Technik der wichtigeren Baustoffe. Von Hofrat 
Prof. Dr. W. F. Exner, Wien, Prof, f H. Hauenschild, Berlin, Geh. Baurat Prof. H. Koch, 
Berlin, Reg.-Rat Prof. Dr. G. Lauboeck, Wien und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, 
Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.
Hierxu Ergänxungsheft'. Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 3 erschienen, s. S. 9.

Heft 2: Die Statik der Hochbaukonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. Th. Landsberg, 
Berlin. Vierte Auflage. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

2. Band: Die Bauformenlehre. Von Geh. Hofrat Prof. J. Böhlmann, München. Zweite Auflage. 
(Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

3. Band: Die Formenlehre des Ornaments. Von Prof. H. Pfeifer, Braunschweig.
Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden ig Mark.

Hierzu Ergänzungsheft •. Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 9 erschienen, s. S. 9.
4. Band: Die Keramik in der Baukunst. Von Prof. R. Borrmann, Berlin. Zweite Auflage. 

Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.
5. Band: Die Bauführung. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

ZWEITER TEIL_

DIE B A U S T I LE.
Historische und technische Entwickelung.

1. Band: Die Baukunst der Griechen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karisruhe. Dritte 
Auflage. Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

2. Band: Die Baukunst der Etrusker und Römer. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. 
Zweite Auflage. Preis: 32. Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

3. Band, Erste Hälfte: Die altchristliche und byzantinische Baukunst. Von Professor Dr. 
H. Holtzinoer, Hannover. Dritte Auflage. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Zweite Hälfte: Die Baukunst des Islam. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage von Hofrat 
Prof. Dr. vTStuzyoowski, Wien, in Vorbereitung.

4. Band: Die romanische und die gotische Baukunst.
Heft 1: Die Kriegsbaukunst, Von Geh.-Rat f Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.) 

Zweite Auflage in Vorbereitung.
Heft 2: Der Wohnbau des Mittelalters. Von Prof. O. Stiehl, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.
Heft 3: Der Kirchenbau. Von Reg.- u. Baurat M. Hasak, Privatdozent, Berlin.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.
Heft 4: Einzelheiten des Klrehenbaues. Von Reg.- u. Baurat M. Hasak, Privatdozent, Berlin. 

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
5. Band: Die Baukunst der Renaissance in Italien. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. 

(Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.
6. Band: Die BaukunstderRenalssancelnFrankreich. Von Architekt|Dr. H. Baronv.Geymüller, 

Baden-Baden.
Heft 1: Historische Darstellung der Entwickelung des Baustils. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.
Heft 2: Struktive und ästhetische Stilrichtungen. — Kirchliche Baukunst. (Vergriffen.) 

Zweite Auflage in Vorbereitung.
Heft 3: Profan-Baukunst. Von Dr. P. TlOCCA. In Vorbereitung.

7. Band: Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark. Von 
Reg.-Rat Direktor Dr. G. v. Bezold, Nürnberg. Zweite Auflage.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

J. M. Gebhardt’s Verlag in Leipzig.
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DRITTER TEIL.

' DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.
i. Band: Konstruktionselemente in Stein, Holz und Eisen. Von Geh. Regierungsrat Prof. 

G. Barkhausen, Hannover, Geh. Regierungsrat Prof, f Dr. F. Heinzerlino, Aachen und Geh. 
Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt. - Fundamente. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt 
Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

2. Band: Raumbegrenzende Konstruktionen.
Heft 1: Wände und Wandöffnungen. Von Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt. Zweite 

Auflage. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
Heft 2: Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Balkone, Altane und Erker. Von 

Prof, f F. Ewerbeck, Aachen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Gesimse. 
Von Prof, f A. Göller, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 20 M., in Halbfranz geb. 23 M.

Heft 3, a: Balkendecken. Von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. G. Barkhausen, Hannover. Zweite 
Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 3, b: Gewölbte Deeken; verglaste Deeken und Deckenlichter. Von Geh. Hofrat Prof. 
C. Körner, Braunschweig, Bau- und Betriebs-Inspektor A. Schacht, Celle und Geh. Baurat 
Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark. 
Hierzu ErEänzunEsheft-. Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 2 erschienen, s. S. 9.

Heft 4: Dächer; Dachformen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — 
Dachstuhlkonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsbero, Berlin. 
Dritte Auflage. Preis: 20 Mark, in Halbfranz gebunden 23 Mark.

Heft 5: Dachdeekungen; verglaste Dächer und Dachlichter; massive Steindächer. 
Nebcnanlagen der Dächer. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Geh. Baurat Prof, 
t E. Marx, Darmstadt und Geh. Oberbaurat L. Schwering, St. Johann a. d. Saar. Zweite 
Auflage. Preis: 26 Mark, in Halbfranz gebunden 2g Mark.

3. Band, Heft 1: Fenster. Türen und andere bewegliche Wandverschlüsse. Von 
Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.

, Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.
Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehrs In den Gebäuden (Treppen und 

innere Rampen; Aufzuge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer - Telegraphen). 
Von Direktor f J. Krämer, Frankenhausen, Kaiser!. Rat P. Maver, Wien, Baugewerkschul- 
lehrcr O. Schmidt, Posen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite 
Auflage. Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.

Heft 3: Ausbildung der Fußboden-, Wand- und Deckenfläehen. Von Geh. Baurat Prof.
H. Koch, Berlin. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

4- Band: Anlagen zur Versorgung der Gebäude mit Licht und Luft, Wärme und Wasser. 
Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Von Geh. Baurat 
Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Künstliche Beleuchtung der Räume. Von Geh. 
Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fischer, Hannover, Prof. Dr. F. Fischer, Göttingen, Geh. Reg.-Rat 
Prof. Dr. W. Kohlrausch, Hannover und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — 
Heizung und Lüftung der Räume. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fischer, Hannover. 
- Wasserversorgung der Gebäude. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. 
Dritte Auflage. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
Hierzu ErgänzunEsheftFortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 5 erschienen, s. S. 9.

5. Band, Heft 1: Einrichtungen für Koch- und Wärmzwecke, Warmwasserbereitung und 
Heizung vom Küchenherd aus. Von Architekt F. R. Vogel, Hannover. Dritte Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.
Heft 2: Entwässerung und Reinigung der Gebäude. Einrichtungen hierzu. Einrich

tungen zum Reinigen der Geräte, der Haushaltungen und der Wäsche, sowie 
des menschlichen Körpers. Aborte und Pissoire. Fortschaffung der mensch
lichen Ausscheidungen und der trockenen Auswurfstoffe der Haushaltungen 
aus den Gebäuden. Von Architekt F. R. Vogel, Hannover und Geh. Baurat Prof. Dr. 
E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark. 
Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 10 erschienen, s. S. 9.

6. Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt und Geh. 
Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik. Von Stadt
baurat f A. Sturmhoefel, Berlin. — Glockenstühle. Von Qeh.-Rat Dr. C. Köpcke, Dresden. 
— Sicherungen gegen Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und Erderschütterungen; 
Stützmauern. Von Baurat E. Spillner, Essen. — Terrassen und Perrons, Freitreppen 
und äußere Rampen. Von Prof, f F. Ewerbeck, Aachen. — Vordächer. Von Geh. Baurat 
Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Eisbehälter und Kühlanlagen mit künstlicher Kälte
erzeugung. Von Oberingenieur E. Brückner, Wiesbaden und Baurat E. Spillner, Essen. 
Dritte Auflage. Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.
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VIERTER TEIL.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.
i. Halbband: Architektonische Komposition. Allgemeine Grundzüge Von Geh. Baurat Prof, 

t Dr. H. Waoner, Darmstadt. — Proportionen in der Architektur. Von Prof. A. THIERSCH, 
München. — Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Waoner, Darmstadt. 
— Gestaltung der äußeren und inneren Architektur. Von Geh. Hofrat Prof. J. Bühlmann, 
München. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. 
H. Waoner, Darmstadt und Stadtbaurat f A. Sturmhoefel, Berlin. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
2. Halbband: Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs.

Heft 1: Wohnhäuser. Von Geh. Hofrat Prof, f K. Weissbach, Dresden.
Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.

Heft 2: Gebäude für Geschäfts- und Handelszwecke (Geschäfts-, Kauf- und Waren- 
~Eäüser, Gebäude für Banken und andere Geldinstitute, Passagen oder Galerien, 

Börsengebäude). Von Prof, f Dr. H. Auer, Bern, Architekt P. Kick, Berlin, Prof. C. Zaar, 
Berlin und Dozent A. L. Zaar, Berlin. Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

Heft 3: Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernsprechdienst. Von Geh. Baurat 
R. Neumann, Erfurt. Zweite Auflage. Preis: 10 Mark, in Halbfranz gebunden 13 Mark.

Heft 4: Empfangsgebäude der Bahnhöfe und Bahnsteigüberdachungen (Bahnsteighallen 
und -dächer). Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
Heft 5: Fabrikgebäude. Von Professor W. Franz, Berlin. In Vorbereitung.

3. Halbband: Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittel-Versorgung. 
Heft 1: Landwirtschaftliche Gebäude und verwandte Anlagen. Von Prof. A. Schubert, 
~Kassel und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage. (Vergriffen.)

Dritte Auflage in Vorbereitung.
Heft 2: Gebäude für Lebensmittelversorgung (Schlachthöfe und Viehmärkte, Markt

hallen; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Magistratsbaurat F. Moritz, Posen und 
Geh. Baurat Prof. Dr. E. SCHMITT, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
4. Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Heft 1: Schankstätten und Speisewirtschaften, Kaffeehäuser und Restaurants. Von 
Geh? Baurat Prof, f Dr. H. Waoner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — 
Volksküchen und Speiseanstalten für Arbeiter; Volkskaffeehäuser. Von Geh. Baurat 
Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — öffentliche Vergnügungsstätten. Von Geh. Baurat 
Prof. + Dr. H. Waoner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Festhallen. 
Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. — Gasthöfe höheren Ranges. Von Geh. 
Baurat fH. v. D. Hude, Berlin. — Gasthöfe niederen Ranges, Schlaf- und Herbergshäuser. 
Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
Heft 2: Baulichkeiten für Kur- und Badeorte. Von Architekt f J Mylius, Frankfurt a. M. 

und Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Waoner, Darmstadt. Gebäude für Gesellschaften und 
Vereine. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Waoner, 
Darmstadt. — Baulichkeiten für den Sport. Sonstige Baulichkeiten für Vergnügen und 
Erholung. Von Architekt f J. Lieblein, Frankfurt a. M., Oberbaurat Prof. R. v. Reinhardt, 
Stuttgart und Geh. Baurat Prof, t Dr. H. Wagner, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.
5. Halbband: Gebäude für Hell- und sonstige Wohlfahrts-Anstalten.

Heft 1: Krankenhäuser. Von Prof. F. O. Kuhn, Berlin. Zweite Auflage.
Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark. 

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 6 erschienen, s. S. g.
Heft 2: Verschiedene Hell- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten, Entbindungsan- 

stalten, Heimstätten für Wöchnerinnen und für Schwangere, Sanatorien, Lungen
heilstätten, Heimstätten für Genesende); Versorgungs-, Pflege- und Zufluchts
häuser. Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof. K. Henrici, Aachen, Architekt 
F. Sander, Frankfurt a. M., Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Geh. Baurat W.Voioes, Wiesbaden, 
Baurat H. Waoner, Darmstadt, Geh. Oberbaurat V. V. Weltzien, Darmstadt und Stadtbaurat 
Dr. K. Wolff, Hannover. Zweite Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. 
Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 6 erschienen, s. S. g.

Heft 3: Bade- und Schwimm-Anstalten. Von Geh. Hofbaurat Prof. F. Genzmer, Berlin. (Ver
griffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.
Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 11 erschienen, s. S. g.

Heft 4: Wasch- und Desinfektions-Anstalten. Von Geh. Hofbaurat Prof. F. Genzmer, Berlin. 
Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.
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6. Halbband: Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst.
Heft i: Niedere und höhere Schulen (Schulbauwesen im allgemeinen; Volksschulen 

und andere niedere Schulen; niedere techn. Lehranstalten und gewerbl. Fach
schulen; Gymnasien und Reallehranstalten, mittlere technische Lehranstalten, 
höhere Mädchenschulen, sonstige höhere Lehranstalten; Pensionate und Alum
nate, Lehrer- und Lehrerinnenseminare, Turnanstalten). Von Geh. Baurat G. Behnke, 
Frankfurt a. M., Prof. K. HlNTRÄOER, Gries, Oberbaurat Prof, f H. Lang, Karlsruhe, Architekt 
t O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und f Dr. H. Wagner, 
Darmstadt. Zweite Auflage. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
Hierzu Ergänzungshefte: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 1, 8, 13 u. 13 erschienen, s. S. g.

Heft 2, a: Hochschulen I (Universitäten und Technische Hochschulen; Naturwissen
schaftliche Institute). Von Geh. Oberbaurat H. Eggert, Berlin, Baurat C. Junk, Berlin, 
Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darm
stadt. Zweite Auflage. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 4 erschienen, s. S. g.

Heft 2, b: Hochschulen II (Universitäts-Kliniken, Technische Laboratorien; Stern
warten und andere Observatorien). Von Landbauinspektor Prof. P. MOssigbrodt, Berlin, 
Oberbaudirektor f Dr. P. Spieker, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. 
Zweite Auflage. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 7 erschienen, s. S. g.

Heft 3: Künstler-Ateliers, Kunstakademien undKunstgewerbesehulen; Konzerthäuser und 
Saalbauten. Von Reg.-Baumeister C. Schaupert, Nürnberg, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, 
Darmstadt und Prof. C. Walther, Nürnberg. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Archive; Bibliotheken; Museen; 
Pflanzenhäuser; Aquarien; Ausstellungsbauten). Von Baurat F. Jaff^, Berlin, Baurat 
A. Kortüm, Halle, Architekt f O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Baurat R. Opfermann, Mainz, 
Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Baurat H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.
Heft 5: Theater. Von Baurat M. Semper, Hamburg. Preis: 27 Mark, in Halbfranz geb. 30 Mark. 
Heft 6: Zirkus- und Hippodromgebäude. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. 

Preis: 6 Mark, in Halbfranz gebunden 9 Mark. 
7- Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

Heft 1: Gebäude für Verwaltung und Rechtspflege (Stadt- und Rathäuser; Gebäude 
für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften; Geschäftshäuser für Pro
vinz- und Kreisbehörden; Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private 
Verwaltungen; Leichenschauhäuser; Gerichtshäuser, Straf- und Besserungs
anstalten). Von Prof. F. Bluntschli, Zürich, Baurat A. Kortüm, Halle, Prof. G. Lasius, Zürich, 
Stadtbaurat f G. Osthoff, Berlin, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Baurat 
F. Schlechten, Berlin, Geh. Baurat Prof, j- Dr. H. Wagner, Darmstadt und Baudirektor 
t Th. v. Landauer, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

Heft 2: Parlaments- und Ständehäuser; Gebäude für militärische Zwecke. Von Geh. Baurat 
Prof. Dr. P. Wallot, Dresden, Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Oberst
leutnant F. Richter, Dresden. Zweite Auflage. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark. 

8. Halbband: Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.
Heft 1: Kirchen. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt, Dresden.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.
Heft 2, a: Denkmäler I. (Geschichte des Denkmales.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.
Heft 2, b: Denkmäler II. (Architektonische Denkmäler.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin. 

Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.
Heft 2, c: Denkmäler III. (Brunnen-Denkmäler. Figürliche Denkmäler. Einzelfragen der 

Denkmalkunst.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin. In Vorbereitung.
Heft 3£ Bestattungsanlagen. Von Dr. techn. S. Fayans, Wien.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.
9- Halbband: Der Städtebau. Von Geh. Ober-Baurat Dr. J. Stübben, Berlin. Zweite Auflage. 

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.
10. Halbband: Die Garten-Architektur. Von Baurat A. Lambert und E. Stahl, Stuttgart.

Zweite Auflage. Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.
Zu sämtlichen Bänden sind auch Original-Einbanddecken in Halbfranz (mit Lederrücken und 

-Ecken) zum Preise von je 2 Mark zu haben, die einen gleichmäßigen Einband für alle Bände garantieren.

Das „Handbuch der Architektur" ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen, welche auf 
Verlangen auch einzelne Bände zur Ansicht vorlegen. Die meisten Buchhandlungen liefern das „Hand
buch der Architektur" auf Verlangen sofort vollständig, soweit erschienen, oder eine beliebige Aus
wahl von Bänden, Halbbänden und Heften auch gegen monatliche Teilzahlungen. Die Verlags
handlung ist auf Wunsch bereit, solche Handlungen nachzuweisen.

Leipzig, im juii 1912. J. M. Gebhardts Verlag.
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Dr. C. ITo^in Frankfurt a. M. Ergänzgh. z. H. d. Arch. IV. 5.3. Preis: 3 Mark.

Nr. 12: Die Volksfchulhäufer in den verfchiedenen Ländern. — II. Volksfchul- 
häufer in Öfterreich-Ungarn. Von Profeffor K. Hinträger in Gries. 
Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 1. Preis: 21 Mark.

Nr. 13: Die Volksfchulhäufer in den verfchiedenen Ländern. - III. Volksfchul
häufer in Frankreich. Von Profeffor K- Hinträger in Gries.
Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 1. Preis: 12 Mark.

Jedes Heft ist einzeln käuflich.

J. M. Gebhardt’s Verlag' in Leipzig.



Breymanns

Baukonstruktionslehre 
mit besonderer Beziehung auf das 

Hochbauwesen.
Ein Handbuch zu Vorlesungen und zum Selbstunterricht.

4 Bände.
I

Preis: 84 Mark. — in Halbfranz solid gebunden 100 Mark.

Bd. 1. Die Konstruktionen in Stein.
Siebente verbesserte und erweiterte Auflage von Geh. Oberbaurat 
Professor Dr. O. Warth in Karlsruhe.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

Bd. 11. Die Konstruktionen in Holz.
Sechste verbesserte und vollständig umgearbeitete Auflage von Geh. 
Oberbaurat Professor Dr. O. Warth in Karlsruhe.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

Bd. 111. Konstruktionen in Eisen.
Sechste vermehrte und umgearbeitete Auflage vom Kgl. Preuß. Eisen
bahn-Bau- und Betriebsinspektor a. D. O. Königer in Halle a. S.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

Bd. IV. Verschiedene Konstruktionen, insbesondere: Heizungs-, 
Lüftungs-, Wasserversorgungs- und Beleuchtungs-Anlagen. Haus
telegraphen und Telephone. Grundbau und Bauführung. Fünfte 
gänzlich neubearbeitete Auflage von Baumeister A. Scholtz, vorm. 
Dozent für Heizungs- und Lüftungs-Anlagen an der Kgl. Techn. Hoch
schule zu Beilin. Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

Als Ergänzung hierzu ist erschienen:

Die Anlage der Wohngebäude
mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus. 
Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage von Prof. Alb. Geul in München. 

Preis: 21 Mark, solid gebunden 24 Mark.

Das Äussere der Wohngebäude
mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus 
(zugleich II. Band der Anlage der Wohngebäude). Dritte verbesserte 
und vermehrte Auflage von Professor Alb. Geul in München.

Preis: 12 Mark, solid gebunden 15 Mark.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

J. M. Gebhardt’s Verlag in Leipzig.
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